
TEXTE 

235/2020 

Für Mensch & Umwelt 

Evaluation des 
Umweltinformationsgesetzes 
(UIG) – Analyse der Anwendung 
der Regelungen des UIG und 
Erschließung von 
Optimierungspotentialen für 
einen ungehinderten und 
einfachen Zugang zu 
Umweltinformationen  
Anhang A: Rechtsgutachten 
von: 
Prof. Dr. Dr. (h.c.) Thomas Schomerus 
Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg 

unter Mitarbeit von 
Karl Stracke 
Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V., Berlin 

Herausgeber: 
Umweltbundesamt 





TEXTE 235/2020 

Ressortforschungsplan des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit  

Forschungskennzahl 3716 17 103 0 
FB000484/ANH,1 

Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 
(UIG) – Analyse der Anwendung der 
Regelungen des UIG und Erschließung von 
Optimierungspotentialen für einen 
ungehinderten und einfachen Zugang zu 
Umweltinformationen  
Anhang A: Rechtsgutachten 

von 

Prof. Dr. Dr. (h.c.) Thomas Schomerus 
Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg 

unter Mitarbeit von 

Karl Stracke 
Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V., Berlin 

Im Auftrag des Umweltbundesamtes 



Impressum 

Herausgeber 
Umweltbundesamt 
Wörlitzer Platz 1 
06844 Dessau-Roßlau 
Tel: +49 340-2103-0 
Fax: +49 340-2103-2285 
buergerservice@uba.de 
Internet: www.umweltbundesamt.de 

/umweltbundesamt.de 
/umweltbundesamt 

Durchführung der Studie: 
Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. (UfU) 
Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin 

Abschlussdatum: 
Januar 2020 

Redaktion: 
Fachgebiet I 1.3 Rechtswissenschaftliche Umweltfragen 
Nadja Salzborn 

Publikationen als pdf: 
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen 

ISSN 1862-4804 

Dessau-Roßlau, Dezember 2020 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

mailto:buergerservice@uba.de
mailto:buergerservice@uba.de
file://tsclient/X/.projekte/19-0356/chapter_00/www.umweltbundesamt.de
https://www.facebook.com/umweltbundesamt.de/
https://twitter.com/Umweltbundesamt?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen


Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

2 

 

Inhaltsverzeichnis 
1 Einleitende Bemerkungen ...................................................................................................................... 5 

1.1 Gegenstand der rechtswissenschaftlichen Untersuchung ..................................................... 5 

1.2 Methodik der rechtswissenschaftlichen Untersuchung ......................................................... 5 

1.3 Aufbau der rechtswissenschaftlichen Untersuchung ............................................................. 6 

2 Rechtswissenschaftliche Untersuchung ................................................................................................. 7 

2.1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 1 UIG) ........................................................ 7 

2.1.1 Zweck des Gesetzes (§ 1 Abs. 1 UIG) .................................................................................. 7 

2.1.2 Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 1 Abs. 2 UIG) ......................................................... 17 

2.2 Begriffsbestimmungen (§ 2 UIG) .......................................................................................... 21 

2.2.1 Vorbemerkungen ............................................................................................................. 21 

2.2.2 Informationspflichtige Stellen (§ 2 Abs. 1 und 2 UIG) ...................................................... 22 

2.2.3 Begriff der Umweltinformationen (§ 2 Abs. 3 UIG).......................................................... 53 

2.2.4 Verfügen über Umweltinformationen (§ 2 Abs. 4 UIG) ................................................... 65 

2.3 Zugangsanspruch (§ 3 UIG) ................................................................................................... 70 

2.3.1 Antragsberechtigung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 UIG) ................................................................... 71 

2.3.2 Verhältnis zu anderen Ansprüchen auf Informationszugang (§ 3 Abs. 1 Satz 2 
UIG) .................................................................................................................................. 77 

2.3.3 Art und Weise der Zugangsgewährung (§ 3 Abs. 2 UIG) .................................................. 81 

2.3.4 Einzuhaltende Frist für die Zugangsgewährung (§ 3 Abs. 3 UIG) ..................................... 86 

2.4 Antrag und Verfahren (§ 4 UIG) ............................................................................................ 92 

2.4.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................... 92 

2.4.2 Rechtsfragen .................................................................................................................... 94 

2.5 Ablehnung des Antrags (§ 5 UIG) ........................................................................................ 101 

2.5.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 101 

2.5.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 105 

2.6 Rechtsschutz (§ 6 UIG) ........................................................................................................ 110 

2.6.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 110 

2.6.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 113 

2.7 Unterstützung des Zugangs zu Umweltinformationen (§ 7 UIG) ....................................... 123 

2.7.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 123 

2.7.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 128 

2.8 Vorbemerkungen zu den Ablehnungsgründen der §§ 8 und 9 UIG ................................... 137 

2.8.1 Gemeinsame Elemente der Ablehnungsgründe ............................................................ 137 

2.8.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 144 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

3 

 

2.9 Ablehnungsgründe zum Schutz öffentlicher Belange (§ 8 UIG).......................................... 155 

2.9.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 155 

2.9.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 184 

2.10 Ablehnungsgründe zum Schutz sonstiger Belange (§ 9 UIG) .............................................. 208 

2.10.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 209 

2.10.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 233 

2.11 Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 10 UIG) ....................................................................... 252 

2.11.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 252 

2.11.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 263 

2.12 Umweltzustandsbericht (§ 11 UIG) ..................................................................................... 269 

2.12.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 269 

2.12.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 271 

2.13 Gebühren und Auslagen (§ 12 UIG) .................................................................................... 272 

2.13.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 272 

2.13.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 281 

2.14 Überwachung (§ 13 UIG) .................................................................................................... 282 

2.14.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 282 

2.14.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 284 

2.15 Ordnungswidrigkeiten (§ 14 UIG) ....................................................................................... 285 

2.15.1 Beschreibung der Norm ................................................................................................. 285 

2.15.2 Rechtsfragen .................................................................................................................. 286 

3 Zusammenfassende Darstellung der Untersuchungsergebnisse ....................................................... 287 

3.1 § 1 UIG ................................................................................................................................ 287 

3.2 § 2 UIG ................................................................................................................................ 287 

3.2.1 Zur Regierung und den Stellen der öffentlichen Verwaltung ........................................ 287 

3.2.2 Zu den privaten informationspflichtigen Stellen ........................................................... 288 

3.2.3 Zum Begriff der Umweltinformationen ......................................................................... 289 

3.2.4 Zum Verfügen über Umweltinformationen ................................................................... 289 

3.3 § 3 UIG ................................................................................................................................ 290 

3.4 § 4 UIG ................................................................................................................................ 291 

3.5 § 5 UIG ................................................................................................................................ 292 

3.6 § 6 UIG ................................................................................................................................ 293 

3.7 § 7 UIG ................................................................................................................................ 295 

3.8 § 8 UIG ................................................................................................................................ 297 

3.8.1 Gemeinsame Elemente der Ablehnungsgründe der §§ 8 und 9 UIG ............................. 297 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

4 

 

3.8.2 Zweck und Struktur des § 8 UIG ..................................................................................... 298 

3.8.3 Ablehnungsgründe zum Schutz öffentlicher Belange nach § 8 Abs. 1 UIG .................... 298 

3.8.4 Ablehnungsgründe zum Schutz öffentlicher Belange nach § 8 Abs. 2 UIG .................... 300 

3.9 § 9 UIG ................................................................................................................................ 301 

3.9.1 Ablehnungsgrund Datenschutz ...................................................................................... 302 

3.9.2 Ablehnungsgrund Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte......... 303 

3.9.3 Ablehnungsgründe Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, Steuer- und 
Statistikgeheimnis .......................................................................................................... 304 

3.10 § 10 UIG .............................................................................................................................. 307 

3.11 § 11 UIG .............................................................................................................................. 311 

3.12 § 12 UIG .............................................................................................................................. 312 

3.13 § 13 UIG .............................................................................................................................. 314 

3.14 § 14 UIG .............................................................................................................................. 315 

4 Quellenverzeichnis .............................................................................................................................. 316 

4.1 Literaturverzeichnis ............................................................................................................ 316 

4.2 Rechtsprechungsverzeichnis ............................................................................................... 323 

4.3 Internetquellenverzeichnis ................................................................................................. 330 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

5 

 

1 Einleitende Bemerkungen  

1.1 Gegenstand der rechtswissenschaftlichen Untersuchung 
Mit dem Rechtsgutachten sollen über die empirische Erhebung hinausgehend Erkenntnisse über die 
Anwendung der Vorschriften des UIG generiert werden. Durch die Fokussierung auf ausgewählte 
rechtswissenschaftlich umstrittene und offene Fragen soll die Analyse der bisherigen Anwendung des 
Umweltinformationsrechts in Deutschland unterstützt werden.  

Dabei steht das UIG des Bundes (UIG) im Zentrum, wobei aber die Umweltinformationsgesetze der 
Länder mit zu berücksichtigen sind. Da auch die Länder für ihre jeweiligen Behörden und sonstigen 
informationspflichtigen Stellen die erste Säule der Aarhus-Konvention sowie die UIRL umzusetzen ha-
ben,1 sind die entsprechenden Landesgesetze zu einem großen Teil wortgleich oder zumindest inhalts-
gleich mit dem Bundes-UIG.2 Aus der Literatur und Rechtsprechung zu den Länder-Umweltinformati-
onsgesetzen können sich daher Schlüsse auch für das UIG (des Bundes) ziehen lassen. Zu betonen ist 
aber, dass die Umweltinformationsgesetze der Länder selbst nicht Gegenstand der Untersuchung sind. 

Zum Teil ist es auch sinnvoll, die Rechtsprechung und Literatur zu den verwandten Informationsfrei-
heitsgesetzen wie dem IFG (des Bundes) und den jeweiligen Ländergesetzen, soweit vorhanden, ggf. 
auch zu anderen wie dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG), heranzuziehen, denn hieraus lassen 
sich ggf. Rückschlüsse auf das Umweltinformationsrecht ziehen. Für das IFG sind z. B. die Berichte der 
Beauftragten für Informationsfreiheit und Datenschutz im Bund und in den Ländern mit einem eige-
nen IFG von Interesse. Ggf. können auch Umweltinformationsgesetze anderer EU-Mitgliedstaaten so-
wie die Rechtsprechung und Literatur dazu vergleichend verwendet werden.3 Im Kern richtet sich das 
Rechtsgutachten aber wie das Forschungsvorhaben auf das UIG (des Bundes). 

1.2 Methodik der rechtswissenschaftlichen Untersuchung 
Für die Untersuchung verwendet werden die vorhandene Literatur und die Rechtsprechung. Dabei fin-
den nicht nur nationale, sondern auch internationale Quellen wie etwa die Entscheidungen des Aarhus 
Convention Compliance Committee (ACCC) und des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) Berücksichti-
gung. 

Die Quellen werden häufig in Form von Originalzitaten wiedergegeben. Dies soll die Orientierung und 
praktische Handhabung des Gutachtens erleichtern. Hervorhebungen in den Zitaten wurden vom Ver-
fasser vorgenommen und dienen dem besseren Verständnis. 

Literatur und Rechtsprechung werden vor allem daraufhin untersucht, ob sich daraus Erkenntnisse im 
Hinblick auf Regelungs- und Vollzugsdefizite gewinnen lassen. Anschließend werden Rückschlüsse für 
mögliche Vorschläge zur Verbesserung der Gesetzes- und Vollzugssituation gezogen. 

Konzeptionell wird ein Vorgehen in der Folge der einzelnen Bestimmungen des UIG gewählt. Im Kon-
text dieser Einzelregelungen werden Problemfelder identifiziert. Ein vergleichbares Vorgehen wurde 
bereits in dem erwähnten Vorhaben für das Bundesumweltministerium (BMU) und das Bundesamt für 

 

 
1 Allgemein zur großen Bedeutung des Unionsrechts für das Umweltinformationsrecht Schoch, Die Europäisierung des Umweltinformations-
rechts, EurUP 2018, 77. 
2 Zu den Länder-Umweltinformationsgesetzen s. Schomerus/Tolkmitt, Die Umweltinformationsgesetze der Länder im Vergleich, NVwZ 2007, 
1119. 
3 S. etwa den Vergleich mit dem britischen Environmental Information Act und den dazu ergangenen Anwendungshinweisen bei Schomerus, 
Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 301 ff. 
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Strahlenschutz (BfS) von 20104 gewählt. Auch die Studie von Ziekow et al. folgt einer ähnlichen Kon-
zeption, indem nach einzelnen Konfliktfeldern strukturiert wird.5 

Die Binnenstruktur in der Bearbeitung der einzelnen Regelungen folgt einem einheitlichen Muster.   

1. Am Anfang steht eine Beschreibung der jeweiligen Regelung.  
2. Es werden darauf die für die jeweilige Rechtsnorm des UIG charakteristischen Rechtsfragen be-

handelt, wobei solche Rechtsfragen, die sich (zwischenzeitlich) als unkritisch, d.h. im Wesentlichen 
durch Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung gelöst darstellen in gebotener Kürze angespro-
chen werden.  

3. Offene Fragen, deren rechtliche Beantwortung noch nicht erfolgt ist, werden vertiefter rechtsgut-
achterlich bearbeitet.  

4. Soweit möglich wurden zu den bestehenden Rechtsunsicherheiten Lösungsvorschläge entwickelt.  

Die vertiefte rechtswissenschaftliche Begutachtung der offenen Fragen enthält jeweils, soweit im Ein-
zelfall relevant, im Wesentlichen folgende Elemente: 

1. Spruchpraxis des ACCC 
2. Rechtsprechung des EuGH 
3. Rechtsprechung im nationalen Recht (Bundes und Landes-UIG) 
4. Literaturmeinungen 
5. Unterstützende Erkenntnisse aus empirischen Erhebungen 

1.3 Aufbau der rechtswissenschaftlichen Untersuchung 
Gemäß der beschriebenen Struktur werden im Hauptteil die Regelungen des UIG nacheinander analy-
siert und es werden die darin jeweils identifizierten Problemfelder behandelt. Die Ausführungen be-
ginnen mit dem Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes nach § 1, wobei insbesondere die Stel-
lung des UIG im System des Informationsfreiheitsrechts behandelt wird (2.1). Es folgen Ausführungen 
zu den Begriffsbestimmungen (2.2), zum Zugangsanspruch nach § 3 UIG, insbesondere zur Antragsbe-
rechtigung und zur Art und Weise der Zugangsgewährung (2.3), zum Antrag und zum Verfahren nach 
§§ 4 und 5 UIG (2.4 und 2.5), zum Rechtsschutz nach § 6 UIG (2.6), zur Unterstützung des Zugangs zu 
Umweltinformationen nach § 7 UIG (2.7), zu den Ausnahmetatbeständen nach §§ 8 und 9 UIG (2.8, 2.9 
und2.10), zu den aktiven Informationspflichten nach § 10 und dem Umweltzustandsbericht nach § 11 
UIG (2.11 und 2.12), den Kosten gemäß § 12 UIG (2.13) sowie zu Überwachung (§ 13 UIG) und Ord-
nungswidrigkeiten (§ 14 UIG) in den Abschnitten2.14 und2.15. Kapitel 3 enthält eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse. 

 

 
4 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010. 
5 Ziekow/Debus/Musch, Evaluation des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes – Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG), Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschussdrucks. 17(4)522 B. 
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2 Rechtswissenschaftliche Untersuchung  

2.1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 1 UIG) 

2.1.1 Zweck des Gesetzes (§ 1 Abs. 1 UIG) 

2.1.1.1 Beschreibung der Regelung 

Der in § 1 Abs. 1 normierte Zweck des UIG, „den rechtlichen Rahmen für den freien Zugang zu Umweltin-
formationen bei informationspflichtigen Stellen sowie für die Verbreitung dieser Umweltinformationen zu 
schaffen“, besteht zunächst aus zwei Elementen, dem passiven Zugang auf Antrag und der aktiven 
Verbreitung von Umweltinformationen.6 Unionsrechtliche Grundlage hierfür ist die Zielbestimmung in 
Art. 1 UIRL, in der ebenfalls zwischen diesen beiden Elementen unterschieden wird: 

„Mit dieser Richtlinie werden folgende Ziele verfolgt: a) die Gewährleistung des Rechts auf Zugang zu Um-
weltinformationen, die bei Behörden vorhanden sind oder für sie bereitgehalten werden, und die Festle-
gung der grundlegenden Voraussetzungen und praktischer Vorkehrungen für die Ausübung dieses Rechts 

sowie b) die Sicherstellung, dass Umweltinformationen selbstverständlich zunehmend öffentlich zugäng-
lich gemacht und verbreitet werden, um eine möglichst umfassende und systematische Verfügbarkeit und 
Verbreitung von Umweltinformationen in der Öffentlichkeit zu erreichen. Dafür wird die Verwendung insbe-
sondere von Computer-Telekommunikation und/oder elektronischen Technologien gefördert, soweit diese 

verfügbar sind.“ 

Völkerrechtlich basiert die Zweckbestimmung für den passiven Zugang insbesondere auf Art. 1 und 4 
Abs. 1 der Aarhus-Konvention. Nach letzterem stellt  

„jede Vertragspartei … sicher, daß die Behörden nach Maßgabe der folgenden Absätze dieses Artikels und 
im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt auf 

Antrag zur Verfügung stellen.“ 

Für die aktive Verpflichtung zur Verbreitung von Umweltinformationen ist Art. 5 der Aarhus-Konven-
tion zur Erhebung und Verbreitung von Informationen über die Umwelt von Bedeutung, wonach u.a. 
eine Pflicht der Behörden zur Information der Öffentlichkeit im Gefahrenfall normiert wird (Art. 5 Abs. 
1 c) und insbesondere Art. 5 Abs. 2 1. HS sowie 2. HS Nr. a): 

„Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Behörden im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der 
Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt auf transparente Art und Weise zur Verfügung stellen und 

daß ein effektiver Zugang zu Informationen über die Umwelt besteht; dazu gehört unter anderem, daß ... 
sie die Öffentlichkeit ausreichend über Art und Umfang der den zuständigen Behörden vorliegenden Infor-
mationen über die Umwelt, über die grundlegenden Bedingungen, unter denen diese zur Verfügung gestellt 
und zugänglich gemacht werden, und über das für deren Erlangung maßgebliche Verfahren informiert …;“ 

Der Zweck des UIG wurde von v. Danwitz bereits 2004 zutreffend damit beschrieben, das UIG diene  

„der individuellen Rechts- und Interessenverfolgung, der allgemeinen Partizipation sowie der Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit für Umweltbelange und“  

sei  

„damit zugleich ein Instrument der indirekten bzw. dezentralen Vollzugskontrolle“.7 

 

 
6 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 20-21. 
7 V. Danwitz, Aarhus-Konvention: Umweltinformation, Öffentlichkeitsbeteiligung, Zugang zu den Gerichten, NVwZ 2004, 272. 
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Der (passive) Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen ist als subjektives öffentliches Recht, ge-
richtet auf die bei einer informationspflichtigen Stelle vorhandenen Informationen, ausgestaltet.8 Kon-
kret als Anspruchsnorm normiert wird das Zugangsrecht in § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG. Auch die Mehrzahl 
der weiteren Regelungen wie die Art und Weise der Informationserteilung (§ 3 Abs. 2 und 3 UIG), die 
Bestimmungen zu Antrag und Verfahren (§ 4 UIG), zur Ablehnung des Antrags (§ 5 UIG), zum Rechts-
schutz (§ 6 UIG) oder zur Unterstützung des Zugangs zu Umweltinformationen (§ 7 UIG) dienen der 
Ausgestaltung des Anspruchs.  

Die (aktive) Verbreitung der Informationen beinhaltet Veröffentlichungspflichten zugunsten der Öf-
fentlichkeit. Diese sind nicht so ausführlich und detailliert geregelt wie die passive Informationspflicht. 
Die Konkretisierung beschränkt sich insoweit auf die §§ 10 (Unterrichtung der Öffentlichkeit) und 11 
UIG (Umweltzustandsbericht). 

Die Begriffsbestimmungen in § 2 UIG betreffen beide Pflichten der informationspflichtigen Stellen. Da-
gegen sind die Ablehnungsgründe in den §§ 8 und 9 UIG zunächst nur auf den passiven Informations-
anspruch anzuwenden, allerdings erklärt § 10 Abs. 6 UIG diese für auf die aktive Pflicht zur Veröffentli-
chung entsprechend anwendbar. 

Da die Zweckbestimmung des § 1 UIG durch die einzelnen Bestimmungen konkretisiert wird, erhält sie 
eine wesentliche operationelle Bedeutung vor allem im Rahmen der Abwägung zwischen dem öffentli-
chen oder privaten Interesse an der Nicht-Herausgabe der begehrten Information mit dem öffentli-
chen Interesse an der Bekanntgabe nach den §§ 8 Abs. 1 und 2 sowie 9 Abs. 1 Satz 1 UIG.9  

2.1.1.2 Rechtsfragen 

2.1.1.2.1 Die allgemeinen Ziele des UIG 

Unkritisch und keiner weiteren Diskussion bedürftig sind die allgemeinen Ziele des UIG. Das BVerwG 
hat diese Ziele bereits in früheren Entscheidungen aufgeführt: 

„Der Anspruch dient mithin nicht oder nicht in erster Linie der Befriedigung von privaten Informationsinte-
ressen. Vielmehr zielt er darauf ab, das allgemeine Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien Mei-

nungsaustausch und eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Um-
weltfragen zu ermöglichen und auf diese Weise den Umweltschutz zu verbessern … Wer einen Antrag auf 
Zugang zu Umweltinformationen stellt, wird demnach (auch) als Sachwalter der Allgemeinheit tätig; seinem 

Interesse an der Verfolgung des Anspruchs im Prozess entspricht ein gleichgerichtetes öffentliches Inte-
resse.“10 

Hervorzuheben ist damit die Funktion des UIG im Sinne des Allgemeinwohls. Dem entspricht die aus-
drückliche Regelung in § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG, dass ein rechtliches Interesse nicht dargelegt werden 
muss. Der einzelne Antragsteller handelt eben nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch als „Sach-
walter der Allgemeinheit“.  

Dabei erschließt sich die so verstandene Zielbestimmung nicht unmittelbar aus § 1 Abs. 1 UIG.11 Viel-
mehr ist insoweit der gesamte Kontext einzubeziehen, wobei insbesondere die oben wiedergegebenen 
übergeordneten völker- und unionsrechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen sind. Namentlich ist inso-
weit der erste Erwägungsgrund der UIRL zu nennen, 

 

 
8 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 22-23. 
9 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1, Vorbemerkungen. 
10 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 20 F 2/07, Rn. 24, NVwZ 2008, 554; s. bereits BVerwG, Urteil vom 06.12.1996 - 7 C 64/95, NJW 1997, 
753. 
11 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 6. 
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„Der erweiterte Zugang der Öffentlichkeit zu umweltbezogenen Informationen und die Verbreitung dieser 
Informationen tragen dazu bei, das Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien Meinungsaustausch und 

eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltfragen zu ermögli-
chen und letztendlich so den Umweltschutz zu verbessern“ 

nach dem durch Schaffung von Transparenz nicht nur die Teilnahme an umweltrechtlichen Verfahren 
gestärkt, sondern auch eine bessere Kontrolle der Verwaltung verbunden ist, wodurch der Umwelt-
schutz gestärkt werden soll.12 Das BVerwG hat diese Ziele bereits 1996 wie folgt beschrieben: 

„Die Richtlinie will für jeden Antragsteller rechtlich möglichst uneingeschränkt und faktisch möglichst un-
gehindert den Informationszugang gewährleisten. Damit soll ein Beitrag zur Kontrolle der Verwaltung, 

zur Schärfung des Umweltbewußtseins und damit verbunden zur Effektivierung der von den Mitgliedstaa-
ten umzusetzenden Umweltpolitik der Europäischen Union geleistet werden.“13 

Letztlich hat das UIG damit nicht nur eine verfahrensrechtliche Funktion, sondern ist ein dem materi-
ellen Umweltrecht zuzurechnendes Gesetz. Es ist daher nicht nur als eher lästige, pflichtmäßig durch 
die informationspflichtigen Stellen abzuarbeitende „Formalie“ zu sehen, sondern als ein wichtiger Bei-
trag zum materiellen Umweltschutz. 

2.1.1.2.2 Grundsätzliche Legitimation des freien Informationszugangs 

In der Literatur wurden in der Vergangenheit kritische Stimmen laut, die die Informationsfreiheit 
grundsätzlich in Frage stellen. Am weitesten ging insoweit Ibler 2002, der provokant fragte, ob die In-
formationszugangsgesetze die Dogmatik des deutschen Verwaltungsrechts zerstörten. Die beiden 
Zwecke dieser Gesetze seien die Förderung der Demokratie und die Verbesserung der behördlichen 
Arbeit durch die Mitkontrolle der Bürger. Dies widerspreche aber dem Prinzip der mittelbaren Demo-
kratie, und vor allem werde dadurch das dogmatische Grundgerüst des Verwaltungsrechts umgesto-
ßen. Der Grundsatz der Vertraulichkeit von Behördenakten und das subjektive Rechtsschutzsystem 
würden durchbrochen, die Staatsaufsicht mit dem Grundsatz der Beaufsichtigung der Behörden durch 
den Staat würde systemwidrig verändert, und schließlich würde der Datenschutz preisgegeben.14 
Nach v. Danwitz sei bei allen Vorteilen der Aarhus-Konvention  

„aber auch auf langfristige Veränderungen in der Wahrnehmung der staatlichen Gemeinwohlverantwortung 
hinzuweisen“, denn die „aus einer veränderten Stellung von Umweltverbänden resultierenden Konsequen-

zen für den staatlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess“ 

könnten zu einer „Privatisierung des Gemeinwohls“ führen. Hierdurch könne eine „Politisierung” der 
Durchführung des Umweltrechts ausgelöst werden“. 

„Sollte das demokratische Mandat von Parlament, Regierung und Verwaltung zur eigenständigen Bestim-
mung der im Interesse des Gemeinwohls erforderlichen Umweltschutzmaßnahmen zunehmend auf das Maß 
des medial „Darstellbaren” oder des gruppenegoistisch „Verhandelbaren” reduziert werden,“setze „der de-

mokratische Rechtsstaat seine Daseinsberechtigung aufs Spiel“.15 

 

 
12 Reidt/Schiller, UIG § 1 Rn. 7, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017. 
13 BVerwG, Urteil vom 06.12.1996 - 7 C 64/95, Ziff. 3, NJW 1997, 753. 
14 Ibler, Zerstören die neuen Informationszugangsrechte die Dogmatik des deutschen Verwaltungsrechts?, in: Eberle/Ibler/Lorenz (Hrsg.), 
Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart, 2002, S. 405, 408. 
15 V. Danwitz, Aarhus-Konvention: Umweltinformation, Öffentlichkeitsbeteiligung, Zugang zu den Gerichten, NVwZ 2004, 272, 274. 
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Derartige Kritik ist jedoch weitestgehend verstummt.16 Das Informationsfreiheitsrecht ist mittlerweile 
ein etablierter, nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Verfassungs- und Verwaltungsrechtswirk-
lichkeit geworden. Ausdrücklich bezeichnete Bernhard Wegener das 25-jährige Bestehen der UIRL 
2015 als einen „Grund zur Freude“.17 

2.1.1.2.3 Auslegung 

Die Zielbestimmung des § 1 Abs. 1 UIG ist für die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und die Aus-
füllung von Ermessensspielräumen, insbesondere bei der Abwägung zwischen dem Interesse der All-
gemeinheit an der Offenlegung und den gegen einer Herausgabe der Information sprechenden öffentli-
chen bzw. privaten Interessen (der Einzelfallabwägung, auch als „public-interest-test“ bezeichnet) 
nach den §§ 8 Abs. 1 und 2 sowie 9 Abs. 1 Satz 1 UIG von Bedeutung.18  

Dabei gilt der allgemeine Grundsatz, dass die anspruchsbegründenden Tatbestandsmerkmale weit, die 
den Informationsanspruch einschränkenden Merkmale eng auszulegen sind.19  

Art. 4 Abs. 4 Aarhus-Konvention sagt ausdrücklich:  

„Die genannten Ablehnungsgründe sind eng auszulegen…“ 

und die richtlinienkonforme Auslegung im Lichte der Aarhus-Konvention gebietet ebenfalls eine weite 
Auslegung der Anspruchsberechtigung.20  

Der Grundsatz der weiten Auslegung der den Informationszugang eröffnenden Normen und Begriffe lässt 
sich zudem aus der Zielbestimmung des § 1 Abs. 1 UIG i. V.m. Art. 1 UIRL sowie der Aarhus-Konvention 
ableiten, einen möglichst weiten Informationszugang zu ermöglichen. Denn nur so können die oben 
aufgeführten Ziele effektiv erreicht werden. 

Ob sich auch ein allgemeiner Auslegungsgrundsatz „im Zweifel für den Informationszugang“ aus § 1 
Abs. 1 UIG entnehmen lässt, ist streitig.21 Hierauf kommt es aber letztlich nicht an, denn es gilt zumin-
dest ein Grundsatz der informationsfreundlichen Auslegung, der aus der oben beschriebenen weiten 
Interpretation der anspruchseröffnenden Regelungen und Begriffe folgt. 

Hinzu kommt ein Gebot der richtlinienkonformen Auslegung, wobei insbesondere auch die Erwägungs-
gründe der UIRL heranzuziehen sind.22 

2.1.1.2.4 Wenig substanzielle Zielbestimmung des § 1 Abs. 1 UIG 

Es ist unschwer zu erkennen, dass die oben zitierte Zielbestimmung der UIRL ausführlicher ist als die 
des UIG, so dass § 1 UIG zu Recht als „inhaltlich wenig substanziell“ bezeichnet wird.23 Es wird lediglich 
bezweckt, „einen rechtlichen Rahmen … zu schaffen“. In der vorherigen Fassung des UIG wurde dagegen 

 

 
16 S. aber Spieth/Hellermann: Umweltverbände: Mit Macht kommt Verantwortung, NVwZ 2019, 745, 749 ff. 
17 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 610. 
18 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1, Vorbemerkungen; Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aar-
hus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 82. 
19 EuGH, Urteil vom 23.11.2016 – C-673/13 P, juris. 
20 BVerwG, Urteil vom 23. 02. 2017 – 7 C 31/15 –, Rn. 35, juris; so auch die einhellige Rechtsprechung, s. etwa OVG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 28.09.2016 – 8 A 10342/16, juris; OVG Münster, Urteil vom 30.08.2016 – 15 A 2024/13, juris; VG Dresden, Urteil vom 21.04.2016 – 3 K 
1371/12 , juris; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.11.2015 – OVG 12 B 16.14 –, juris; EuG, Urteil vom 23.09.2015, T-245/11, Celex-Nr. 
62011TJ0245; VGH Kassel, Urteil vom 15.09.2015 – 4 C 2000/12.N, juris; VG Berlin, Urteil vom 18.02.2015 – 2 K 48.14, juris. 
21 Dafür: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 82; Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 
2002, § 1 Rn. 4; dagegen: Reidt/Schiller, UIG, § 1 Rn. 16, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017. 
22 Reidt/Schiller, UIG § 1 Rn. 5, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017. 
23 Reidt/Schiller, UIG § 1 Rn. 5, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017. 
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davon gesprochen, den freien Zugang zu und die aktive Verbreitung von Umweltinformationen „zu ge-
währleisten“.24 Die Zielbestimmung ist daher mehr noch als die Vorfassung auslegungsbedürftig. Ihre 
Auslegung muss wie beschrieben im Lichte der UIRL und der Aarhus-Konvention erfolgen. Das UIG 
setzt aufgrund der doppelten, sowohl unions- wie völkerrechtlichen Verpflichtung, beide Vorgaben in 
nationales Recht um. Es kann daher trotz des unklaren Wortlauts in § 1 Abs. 1 UIG nicht nur rein for-
mal bezweckt sein, lediglich einen Rahmen zu setzen, sondern der Zielsetzung kommt auch eine inhalt-
liche, bei der Interpretation zugrunde zu legende Dimension zu. Alles andere würde den Grundgedan-
ken der genannten Vorgaben widersprechen. Im Übrigen enthalten sowohl § 3 Abs. 1 wie auch § 10 
Abs. 1 UIG unmissverständliche Ansprüche bzw. Pflichten.25 

2.1.1.2.5 Weiterverwendung von Informationen 

Die Weiterverwendung von Informationen wird in § 1 Abs. 1 UIG nicht als Ziel des Gesetzes genannt. 
Was nach der Herausgabe der Information mit den jeweiligen Daten geschieht, wird vom Regelungsbe-
reich des UIG nicht erfasst.26 Vielmehr gilt insoweit das auf der Weiterverwendungsrichtlinie 
2003/98/EG beruhende Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG). Dieses Gesetz gilt nach § 1 
Abs. 1 IWG  

„für die Weiterverwendung von bei öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen, insbesondere zur Be-
reitstellung von Produkten und Dienstleistungen der digitalen Wirtschaft.“ 

Damit gilt es für solche Informationen, die bereits zugänglich gemacht worden sind. Beschränkungen 
der weiteren Verwendung von Informationen lassen sich daher nicht auf das UIG stützen, d.h. dieses 
Gesetz erfasst keine diesbezüglichen lizenz- oder urheberrechtlichen Fragen.27 Das BVerwG hat zum 
Zweck des IWG ausgeführt:  

„Es soll einer unzureichenden Nutzung von Informationen, die durch öffentliche Stellen erzeugt werden, ent-
gegenwirken, deswegen die Weiterverwendung solcher Informationen erleichtern und damit die Erstellung 
neuer Informationsprodukte und -dienste und einen europäischen Markt hierfür sowie Wirtschaftswachs-

tum und Transparenz fördern.“28 

Aus dem Grundsatz der Weiterverwendung in § 2a IWG  - „Informationen, die in den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes fallen, dürfen weiterverwendet werden“ - ergibt sich, dass eine Begrenzung der Weiter-
verwendung von Informationen nach Zugänglichmachung grundsätzlich vom Gesetzgeber nicht beab-
sichtigt ist.29 Ausdrücklich besagt auch § 1 Abs. 2 Nr. 8 IWG: 

„Dieses Gesetz gilt nicht für Informationen, […] 

8. die nach den Vorschriften des Bundes oder der Länder über den Zugang der Öffentlichkeit zu Geodaten 
oder zu Umweltinformationen zugänglich sind und uneingeschränkt weiterverwendet werden dürfen.“ 

Dennoch bleibt durch die Zweiteilung in die Zugänglichmachung der Information durch das UIG einer-
seits und die Regelung der weiteren Verwendung der zugänglich gemachten Informationen durch das 

 

 
24 So § 1 UIG vom 08.07.1994, BGBl. I S. 1490 i.d.F. d. Bekanntmachung vom 23.08.2001, BGBl. I S. 2218; die Zielbestimmung lautete: „§ 1 
Zweck des Gesetzes Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen Informationen über die Umwelt sowie 
die Verbreitung dieser Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informatio-
nen zugänglich gemacht werden.“ 
25 Mit ähnlicher Argumentation: Reidt/Schiller, UIG § 1 Rn. 3, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017. 
26 Sydow, Informationsgesetzbuch häppchenweise, NVwZ 2008, 481, 484. 
27 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 28. 
28 BVerwG, Urteil vom 14.042016 – 7 C 12/14, BVerwGE 155, 1-6, Rn. 16; hierzu: Keller, Begriff des Zugangsrechts in § 1 Abs. 2 Nr. 1 IWG, 
jurisPR-BVerwG 16/2016, Anm. 4; Richter, Zur Weiterverwendung von Informationen der öffentlichen Hand: BVerwG klärt erstmals grund-
sätzliche Anwendungsvoraussetzungen des IWG, NVwZ 2016, 1143. 
29 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 27. 
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IWG andererseits die Gefahr einer gewissen Verwirrung beim Anwender, für den jedenfalls nach Lek-
türe des UIG nicht klar ist, wie mit den erhaltenen Informationen zu verfahren ist.30 

2.1.1.2.6 Freiheit des Informationszugangs als Grundrecht 

Ob es in Deutschland bereits ein Grundrecht auf Informationszugang gibt, wird in der Literatur unter-
schiedlich beurteilt. Nach Bernhard Wegener   

„ist die Rechtsentwicklung auch in Deutschland so weit fortgeschritten, dass die Umweltinformationsfreiheit 
wie die Informationszugangsfreiheit insgesamt als demokratisches Grundrecht verstanden werden muss.“31 

Im Unionsrecht ist ein Grundrecht auf Informationsfreiheit in Art. 42 EU-GRCh verankert: 

„Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang zu den Dokumenten der Or-

gane, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente 
verwendeten Träger.“ 

Parallel dazu enthält auch Art. 15 Abs. 3 Satz 1 AEUV ein Recht auf Zugang zu bei den Unionsorganen 
vorhandenen Instrumenten: 

„Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder satzungsgemäßem Sitz 
in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger, vorbehaltlich 
der Grundsätze und Bedingungen, die nach diesem Absatz festzulegen sind.“ 

Das Grundrecht in Art. 42 EU-GRCh ist gemäß Art. 52 Abs. 2 EU-GRCh nach den Maßgaben von Art. 15 
Abs. 3 AEUV zu bestimmen.32 Art. 42 EU-GRCh wird als „echtes (einklagbares) Recht“ interpretiert, 
nicht nur als bloßer Grundsatz.33 Eine weitere Ausprägung eines Grundrechts auf Informationsfreiheit 
findet sich in Art. 10 EMRK, 

„Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die 
Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu 

empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kino-
unternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. 

der von der Rechtsprechung des EGMR immer mehr in Richtung eines Grundrechts auch auf Zugang zu 
behördlichen Dokumenten interpretiert wird.34 Auf Ebene des Europarats ist weiter die Tromsö-Kon-
vention über den Zugang zu amtlichen Dokumenten vom 18.06.2009 zu nennen, die aber bislang erst 
von zehn der 46 Vertragsparteien – auch nicht von Deutschland – ratifiziert worden ist.35 Im nationa-
len Verfassungsrecht existiert, jedenfalls auf Bundesebene, kein eindeutig kodifiziertes Grundrecht auf 
Informationszugang. Auf Landesebene sieht Art. 34 SächsVerf.36 ein Recht auf Auskunft über Umwelt-
daten vor: 

 

 
30 Entsprechende gesetzgeberische Klarstellungen fordert: Beyer-Katzenberger, Rechtsfragen des "Open Government Data", DÖV 2014, 144. 
31 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 610. 
32 Jarass, GrCh EU-Grundrechte-Charta, 3. Auflage 2016, Art. 42 Rn. 1. 
33 Jarass, GrCh EU-Grundrechte-Charta, 3. Auflage 2016, Art. 42 Rn. 2. 
34 So: Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 610; unter Verweis auf: EGMR, 10.07.2006 – 19101/03 – 
Sdruženi Jihočeské Matky vom Tschechische Republik; EGMR, 14.04.2009 – 37374/05 – Társaság A Szabadságjogokért vom Hungary, 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-92171 (letzter Zugriff am 10.08.2018); EGMR, 25.06.2013 – 48135/06 – Y-
outh Initiative For Human Rights vom Serbia; EGMR, 28.11.2013 – 39534/07 – Österreichische Vereinigung vom Austria, http://hu-
doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-139084 (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
35 S. den Überblick unter https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=EWvX0Ufl (letz-
ter Zugriff am 10.08.2018). 
36 Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27.05.1992 (SächsGVBl. S. 243), geändert durch das Gesetz vom 11.07.2013 (SächsGVBl. S. 502). 
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„Jede Person hat das Recht auf Auskunft über die Daten, welche die natürliche Umwelt in ihrem Lebensraum 
betreffen, soweit sie durch das Land erhoben oder gespeichert worden sind und soweit nicht Bundesrecht, 
rechtlich geschützte Interessen Dritter oder überwiegende Belange der Allgemeinheit entgegenstehen.“37 

Insbesondere von Bernhard Wegener wird vertreten, dass sich ein Grundrecht auf Informationszugang 
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“ 

herleiten ließe. Seine Auffassung ist so zu interpretieren, dass „das grund- oder menschenrechtliche Ver-
ständnis der Informationszugangsfreiheit“ geboten ist, um diesem in der häufig erforderlichen Abwä-
gung des Informationszugangs mit gegenläufigen Belangen eine adäquate, d.h. stärkere Stellung zu 
verschaffen.38 Legt man diese Auffassung zugrunde, wäre es nicht zutreffend, von der „Gewährung“ des 
Zugangs zu sprechen,39 denn dies würde dem Charakter des Anspruchs nicht gerecht.  

Die Rechtsprechung und auch die Kommentarliteratur sehen dagegen kein allgemeines, aus Art. 5 Abs. 
1 Satz 1 GG abgeleitetes Grundrecht auf Zugang zu behördlichen Informationen. Die hierauf gestützte 
Informationsfreiheit sei „ein staatsgerichtetes Abwehrrecht und“ enthalte „eine objektivrechtliche Kompo-
nente“.40 Es bestehe grundsätzlich kein Anspruch auf die Verschaffung von Informationen und auch 
kein Recht auf Eröffnung einer Informationsquelle. Allerdings umfasse 

„das Grundrecht aus Art. 5 I 1 GG … ein gegen den Staat gerichtetes Recht auf Zugang, wenn eine im staat-
lichen Verantwortungsbereich liegende Informationsquelle auf Grund rechtlicher Vorgaben zur öffentlichen 

Zugänglichkeit bestimmt ist, der Staat den Zugang aber verweigert.“41 

Dies bedeutet, dass dann, wenn etwa ein Anspruch aus dem UIG gegeben wäre und der Informations-
zugang verweigert würde, dieses Zugangsrecht auch von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG erfasst wäre. Für das 
IFG hat das BVerfG dies 2017 nochmals klargestellt.  

„Wenn § 1 Abs. 1 IFG den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Anspruch auf Zugangsverschaf-
fung zu den begehrten Informationen deckt, steht dieser Informationszugang unter dem Schutz von Art. 5 
Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 GG. Sofern sich nach fachgerichtlicher Auslegung ergibt, dass vom Grundsatz her 
ein Aktenzugang nach § 1 Abs. 1 IFG eröffnet ist, bedarf es für die weiteren Voraussetzungen und Maßga-
ben des entsprechenden Anspruchs einer Auslegung der maßgeblichen Vorschriften des Informationsfrei-

heitsgesetzes im Lichte der grundrechtlich gewährleisteten Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 
Halbsatz 2 GG..“42 

Dennoch lässt sich auch daraus kein unmittelbarer grundrechtlicher Anspruch auf Informationszugang 
ableiten. Vergleichbares gilt für das Informationsrecht der Presse, das nach der Rechtsprechung auch 
nicht grundrechtlich begründet und damit unmittelbar auf Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG gestützt werden 
kann.43  

 

 
37 Vgl. Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 379. 
38 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 610, 615; Wegener, Der geheime Staat, 2006, S. 480 ff.; Wege-
ner, Informationsfreiheit und Verfassungsrecht, in: Geis/Umbach (Hrsg.), Planung-Steuerung-Kontrolle – FS Bartlsperger, 2006, 165 ff.; s. 
auch: Pernice, Verfassungs- und europarechtliche Aspekte der Transparenz staatlichen Handelns, Jahrbuch Informationsfreiheit und Informa-
tionsrecht 2013, 17 (27 ff.); Schmidt/Kahl/Gärditz, Umweltrecht, 9. Aufl. 2014, Rn. 123; Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-
Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 33. 
39 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 20. 
40 Schemmer, GG Art. 5 Rn. 32, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 37. Ed. 15.05.2018. 
41 BVerfG, Urteil vom 24.01.2001 –1 BvR 2623/95, 622/99, Leitsatz 2, beck-online. 
42 BVerfG, Beschluss vom. 20.06.2017 – 1 BvR 1978/13, BeckRS 2017, 116390, Rz. 33, beck-online. 
43 BVerfG, Beschluss vom 20.07.1988 - 1 BvR 155/85, NJW 1989, 382. 
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Ebenso wird eine verfassungsrechtliche Pflicht, Informationsfreiheitsgesetze zu erlassen, abgelehnt.44 
Nach dieser Auffassung ergibt sich auch keine entsprechende Pflicht, ein UIG zu erlassen. Wohl aber 
besteht eine solche Pflicht völkerrechtlich aufgrund der von der Bundesrepublik am 15. Januar 2007 
ratifizierten Aarhus-Konvention45 sowie unionsrechtlich gemäß der Pflicht zur Umsetzung in nationa-
les Recht nach Art. 288 Abs. 3 AEUV aus der UIRL.  

Damit bleibt die Frage, ob sich eine Freiheit auf Informationszugang aus deutschem Verfassungsrecht 
ableiten lässt, umstritten und nicht abschließend geklärt. Angesichts dessen, dass im Unionsrecht in 
der Grundrechtecharta in Art. 42 EU-GRCh wie auch in der EMRK entsprechende Grundrechte veran-
kert sind, erscheint die bislang wohl als herrschend zu bezeichnende Interpretation entwicklungsbe-
dürftig. Wie § 1 UIG betont, geht es um den „freien“ Zugang zu Umweltinformationen. Dahinter steht 
das Verständnis des Zugangsanspruchs als Freiheitsrecht, wie dies auch im Begriff der „Informations-
freiheit“ zum Ausdruck kommt. Hinter dem Anspruch steht daher nach einem zutreffenden weiterge-
henden Verständnis ein Grundrecht auf Informationszugang. Ein solches ist z. B. verankert in Art. 34 
der Sächsischen Landesverfassung:46 

„Jede Person hat das Recht auf Auskunft über die Daten, welche die natürliche Umwelt in ihrem Lebens-
raum betreffen, soweit sie durch das Land erhoben oder gespeichert worden sind und soweit nicht Bundes-
recht, rechtlich geschützte Interessen Dritter oder überwiegende Belange der Allgemeinheit entgegenste-

hen“. 

Vor dem Hintergrund der globalen Digitalisierung und ihrer Chancen, aber auch ihrer Bedrohungen,47 
wächst die Unterstützung für ein solches Grundrecht. So wird der freie Informationszugang in der For-
derung nach einer „Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union“ hervorgehoben. In dem 
von einer Gruppe von Bürgern zur Diskussion gestellten Entwurf heißt es unter Art. 10 (Freier Zu-
gang): 

„(1) Jeder Mensch hat das Recht auf freien und gleichen Zugang zu Kommunikations- und Informations-
diensten, ohne dafür auf grundlegende Rechte verzichten zu müssen. 

(2) Dieser Zugang ist flächendeckend, angemessen und ausreichend zu gewährleisten. 

(3) Jeder Mensch hat das Recht auf eine nicht-personalisierte Nutzung digitaler Angebote. Einschränkun-
gen dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage stattfinden.“48 

2.1.1.2.7 Beschaffungspflicht  

§ 1 UIG richtet sich auf den Zugang zu Umweltinformationen, nicht aber auf die Beschaffung nicht vor-
handener Daten durch Messungen o.ä. Verfügt die informationspflichtige Stelle nicht über die begehrte 
Information, besteht kein Anspruch auf dessen Beschaffung.49 Dies ergibt sich bereits aus der Formu-
lierung in § 1 Abs. 1 UIG  

„Umweltinformationen bei informationspflichtigen Stellen“, 

noch deutlicher aber aus § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG  

 

 
44 Schmitz/Jastrow, Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, NVwZ 2005, 984, 985. 
45 S. das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 25. 06. 1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entschei-
dungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Übereinkommen) vom 09.12.2006 (BGBl. 2006 II S. 1251). 
46 Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27.05.1992 (SächsGVBl. S. 243), geändert durch das Gesetz vom 11.07.2013 (SächsGVBl. S. 502). 
47 Dazu neben vielen anderen: Dreier/Fischer/van Raay/Spiecker gen. Döhmann (Hrsg.), Informationen der Öffentlichen Hand – Zugang und 
Nutzung, 2016, mit Anmerkung Wiemers, GewArch 2016, 320. 
48 S. https://digitalcharta.eu/art-10-freier-zugang/ (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
49 Schomerus/Tolkmitt, Die Umweltinformationsgesetze der Länder im Vergleich, NVwZ 2007, 1119, 1124, Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK 
InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 1 Rn. 21; Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 381. 
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„über die eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Absatz 1 verfügt“. 

Das BVerfG hat dies auch für den Bereich des IFG festgestellt: 

 „Aus dem Informationsfreiheitsgesetz ergibt sich, dass es keinen allgemeinen Beschaffungsanspruch von 
Akten begründet, die nicht in den Bestand der Behörden gelangt sind; ungeklärt ist indes, ob das auch für 

die Frage der Wiederbeschaffung von Akten gilt, die bei der Behörde angefallen waren und dann in den Ge-
wahrsam Privater gelangt sind.“50 

Damit erscheint die Frage, ob die informationspflichtigen Stellen auf Antrag zur Beschaffung von Infor-
mationen durch Ermittlung von Daten, Einholen von Auskünften bei anderen Stellen etc. verpflichtet 
sind, nach geltendem Recht geklärt. Die weitergehende rechtspolitische Frage, ob ein solcher An-
spruch zur Gewährleistung einer umfassenden Informationsfreiheit gefordert werden sollte, wurde 
soweit erkennbar in der Literatur bislang nicht diskutiert. Dabei legt Art. 5 der Aarhus-Konvention 
über die Erhebung und Verbreitung von Informationen über die Umwelt in seinem Absatz 1a) die An-
nahme einer Beschaffungspflicht durchaus nahe, wenn gefordert wird, dass jede Vertragspartei sicher-
stellt, dass 

„Behörden über Informationen über die Umwelt verfügen, die für ihre Aufgaben relevant sind, und 
daß sie diese Informationen aktualisieren…“ 

Insoweit ist jedoch zwischen einer Pflicht, begehrte Informationen auf Antrag zu beschaffen, und einer 
allgemeinen Pflicht, aktuelle Informationen vorzuhalten, zu unterscheiden. Art. 5 Abs. 1a) der Aarhus-
Konvention meint eher den letztgenannten Fall.51  

Das UIG sieht in § 4 Abs. 3 zwar eine Regelung für solche Fälle vor, in denen die informationspflichtige 
Stelle zwar nicht über die begehrten Daten verfügt, ihr aber bekannt ist, bei welcher anderen Stelle 
sich diese Daten befinden: 

„Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen Stelle gestellt, die nicht über die Umweltinformationen 
verfügt, leitet sie den Antrag an die über die begehrten Informationen verfügende Stelle weiter, wenn ihr 

diese bekannt ist, und unterrichtet die antragstellende Person hierüber“. 

Dies betrifft aber nicht die aktive Beschaffung von Informationen. Auch § 7 UIG mit der Verpflichtung 
zur Unterstützung des Zugangs zu Umweltinformationen betrifft nur die vorhandenen Daten, keine 
Beschaffungspflicht. 

Ein umfassendes, unbeschränktes Informationsbeschaffungsrecht wäre sicher nicht mit der notwendi-
gen Funktionsfähigkeit der Behörden und sonstigen informationspflichtigen Stellen vereinbar. Aller-
dings kann eine grundsätzliche, sich aus der Aarhus-Konvention, aber dem Grundgedanken nach auch 
aus der Unterstützungspflicht in § 7 UIG ergebende allgemeine Pflicht zur Vorhaltung aktueller Infor-
mationen konstatiert werden. Diese ist nicht nur im Hinblick auf die passive Informationserteilung auf 
Antrag nach § 3 UIG, sondern noch mehr für die aktive Information der Öffentlichkeit nach § 10 UIG 
von Bedeutung. Die Justitiabiliät einer auf diese allgemeinen Normen gestützten Vorhaltepflicht stellt 
sich dagegen problematisch dar. Es dürfte schwer zu unterscheiden sein, welche Daten zum Pflichtbe-
stand einer informationspflichtigen Stelle gehören, und welche lediglich freiwillig vorgehalten werden. 
Insofern bedürfte es speziellerer Normen. Für die Bundesverwaltung ergeben sich Aufbewahrungs-
pflichten etwa aus §§ 18 und 19 RegR:52 

 

 
50 BVerfG, Beschluss vom 20.06.2017 – 1 BvR 1978/13, BeckRS 2017, 116390, beck-online, redaktioneller Leitsatz. 
51 Näher dazu unten unter 2.1.1.2.7. 
52 Richtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut (Akten und Dokumenten) in Bundesministerien (RegR) vom 11.07.2001 (GMBl 
S. 471). 
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„§ 18 RegR Aufbewahren  

(1) Abschließend bearbeitetes Schriftgut ist bis zur Aussonderung (§§ 20 bis 22) vollständig im Aktenbe-
stand aufzubewahren, vor einem unbefugten Zugriff zu sichern und vor Beschädigung und Verfall zu 
schützen. Bei elektronisch gespeichertem Schriftgut sind die Vollständigkeit, Integrität, Authentizität und 
Lesbarkeit durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten. 

(2) Die Abbildung von abgelegtem Schriftgut auf einem anderen Informationsträger ist nach einheitli-
chen Richtlinien des Bundes durchzuführen. Das Ausgangsmaterial ist dem Bundesarchiv nach § 2 Bun-
desarchivgesetz anzubieten. 

(3) Elektronisch gespeichertes Schriftgut bedarf der laufenden Pflege und muss jeweils rechtzeitig ohne 
inhaltliche Veränderung auf Formate und Datenträger übertragen werden, die dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen. 

§ 19 RegR Aufbewahrungsfrist 

(1) Nach Abschluss der Bearbeitung sind für das Schriftgut Aufbewahrungsfristen festzulegen und in ei-
nem Aussonderungskatalog bzw. der Aktendatei festzuschreiben. Aufbewahrungsfristen von mehr als 30 
Jahren sind auf Ausnahmefälle zu beschränken. 

(2) Einzelheiten regeln die Anlagen 5 und 6.“ 

Daerüber hinaus bestehen archivrechtliche Pflichten, so zur Anbietung und Abgabe von Unterlagen 
nach § 5 BArchG.53 

Zu diskutieren wäre, ob in Fällen, in denen die Behörden wie beschrieben zur Vorhaltung der ge-
wünschten Informationen verpflichtet wären, diese Pflicht aber verletzen, ein ergänzender Beschaf-
fungsanspruch eingeführt werden könnte. De lege lata wäre es nämlich denkbar, dass informations-
pflichtige Stellen, ob bewusst oder unbewusst, pflichtgemäß vorzuhaltende Daten nicht besitzen und 
sich damit einem möglichen Informationsanspruch entziehen. Das UIG könnte in dieser Richtung er-
gänzt werden. 

2.1.1.3 Zwischenergebnis zu § 1 Abs. 1 UIG 

§ 1 Abs. 1 UIG wirft keine grundlegenden Rechtsprobleme auf, die eine Änderung der Zielbestimmung 
zwingend erforderlich machen würden. Die grundsätzliche Legitimation eines voraussetzungslosen 
Informationsfreiheitsanspruchs wird ernsthaft nicht mehr angezweifelt. Die offene Frage nach der 
Grundrechtsqualität dieses Rechts ist kein eigentliches Problem des UIG, sondern auf der verfassungs-
rechtlichen Ebene anzusiedeln. Eine Ausweitung auf eine unter bestimmten Voraussetzungen zu erwä-
gende Informationsbeschaffungspflicht wäre gesetzgebungstechnisch nicht im Rahmen der Zweckbe-
stimmung, sondern eher bei den Anspruchsvoraussetzungen des § 3 Abs. 1 UIG zu regeln. Die zumin-
dest bei der alleinigen Lektüre des UIG bestehende Unklarheit, ob auch die Weiterverwendung der In-
formationen vom Zweck des UIG erfasst ist, könnte allerdings durch eine eindeutigere Formulierung 
des § 1 Abs. 1 UIG aufgelöst werden. Auch kann man einräumen, dass die Regelung in ihrer Formulie-
rung nicht geglückt ist, weil der eigentliche materielle Hauptzweck des Gesetzes nicht nur in der Rah-
mensetzung für den freien Zugang zu Umweltinformationen und ihre Verbreitung liegt, sondern darin, 
die Informationsfreiheit im Umweltrecht materiell zu garantieren. Diese mangelnde Substantiiertheit 
der Zweckbestimmung ist aber angesichts der eindeutigen Zielbestimmungen der UIRL und der Aar-
hus-Konvention unschädlich. Im Übrigen ist die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, insbeson-
dere des BVerwG, klar und hilfreich, die § 1 Abs. 1 UIG einen eindeutig materiellen Gehalt zubilligt.  

 

 
53 Bundesarchivgesetz vom 10.03.2017 (BGBl. I S. 410), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2257). 
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2.1.2 Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 1 Abs. 2 UIG) 

2.1.2.1 Beschreibung der Regelung 

Nach § 1 Abs. 2 UIG gilt  

„dieses Gesetz … für informationspflichtige Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts.“ 

Nach einer vorherigen, bis zum 13.02.2005 geltenden Regelung des Anwendungsbereichs in § 2 UIG a. 
F. galt das Gesetz auch für Behörden der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände.54 Mit dem UIG 
des Bundes sollte danach der Anwendungsbereich umfassend und einheitlich bestimmt werden.55 
Nach streitigen Diskussionen über die Gesetzgebungskompetenz entschied sich der Gesetzgeber bei 
der Neufassung des UIG 2005, den Anwendungsbereich auf den Bereich der Bundesverwaltung zu be-
schränken.56 Daher gilt das UIG nicht (mehr) für Behörden des Landes und der Kommunen. Auch 
wenn etwa Landesbehörden Bundesgesetze ausführen, ist für Anträge auf Zugang zu Informationen 
hierüber das jeweilige Landes-UIG anzuwenden.57 

§ 1 Abs. 2 erstreckt den Anwendungsbereich auf informationspflichtige Stellen und steht damit in en-
gem Zusammenhang mit der Definition der informationspflichtigen Stellen in § 2 Abs. 1 und 2 UIG.58 
Gemäß § 1 Abs. 2 UIG werden alle Stellen der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung ein-
schließlich der obersten Bundesbehörden, der selbständigen Bundesoberbehörden und der bundesei-
genen Mittel- und Unterbehörden vom Gesetz erfasst.59 Ebenso fallen die bundesunmittelbaren Kör-
perschaften und Anstalten sowie die bundesunmittelbaren Stiftungen des öffentlichen Rechts darun-
ter.60 Dies gilt auch für die informationspflichtigen Stellen des privaten Rechts im Sinne des § 2 Abs. 1 
Nr. 2 UIG.61 

2.1.2.2 Rechtsfragen 

2.1.2.2.1 Gesetzgebungskompetenz 

Für das bis zum 13.02.2005 geltende UIG a. F. wurde die Gesetzgebungskompetenz auf eine Annex-
kompetenz zu den umweltschutzrechtlichen Materien gestützt.62 Trotz z. T. kritischer Auffassungen in 
der Literatur63 wurde ein Konflikt mit den Landesgesetzgebungskompetenzen beim Erlass des UIG 
1994 noch nicht gesehen: 

„Die Gesetzgebungskompetenzen der Länder werden durch das Umweltinformationsgesetz nicht berührt. Es 
tritt keine Kollision mit den den Landesgesetzgebern zur Regelung vorbehaltenen Materien ein.64 

 

 
54 Umweltinformationsgesetz vom 08.07.1994, BGBl. I S. 1490 i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.08.2001, BGBl. I S. 2218.  
55 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 2 Rn. 1. 
56 S. BT-Drs. 15/3406, S. 12; Reidt/Schiller, in Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, Vorb. Rn. 61; näher zur Gesetzgebungs-
kompetenz für das UIG unten unter 2.1.2.2.1. 
57 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, § 1 Rn. 22. 
58 Zu entsprechenden Rechtsfragen s. unten unter 2.2.2. 
59 Karg, UIG § 1 Rn. 32, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017. 
60 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, § 1 1 Rn. 19. 
61 Dazu näher unten unter 2.2.2.2. 
62 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, § 1 Rn. 61. 
63 Scherzberg, Der freie Zugang zu Informationen über die Umwelt. Rechtsfragen der Richtlinie 90/313/EWG, UPR 1992, 48, 52; Wegener, 
Umsetzung der EG-Richtlinie über den freien Zugang zu Umweltinformationen, IUR 1992, 211, 213; s. auch: Burkholz, Zur Gesetzgebungs-
kompetenz für ein Umweltinformationsgesetz, NVwZ 1994, 124 ff. 
64 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 07.06.1990 über 
den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt, BT-Drs. 12/7138 vom 23.03.1994. 
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Unter anderem wegen der strengeren Auslegung zur Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Rege-
lung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder zur Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse in dem zwischenzeitlich neugefassten 
Art. 72 Abs. 2 GG65 hat sich der Bundesgesetzgeber bei der Neufassung des UIG 2005 auf den Bereich 
der Bundesverwaltung beschränkt:66 

„Die Neufassung des UIG regelt ausschließlich den Zugang zu Umweltinformationen gegenüber Stellen der 
öffentlichen Verwaltung des Bundes. Die Zugangsregelungen unterliegen somit der alleinigen Gesetzge-

bung des Bundes.“67 

Soweit es um die Verfahrensregelungen des UIG geht, wird die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
aus einer Annexkompetenz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens für Bundesbehörden aus Art. 70 
und 71 i. V. m. Art. 86 ff. GG abgeleitet.68 

Mit dem „Rückzug“ des Bundesgesetzgebers bei der Neufassung des UIG 2005 mussten die Länder ei-
gene Umweltinformationsgesetze erlassen, weil andernfalls keine vollständige Umsetzung der UIRL 
und der Aarhus-Konvention in deutsches Recht erfolgt wäre. Dies hatte allerdings negative Folgen für 
die Übersichtlichkeit, Anwenderfreundlichkeit und auch Einheitlichkeit des nationalen Umweltinfor-
mationsrechts. Die ohnehin schon bestehende Zersplitterung des Informationsfreiheitsrechts mit sei-
nen diversen zugangsgewährenden Gesetzen wurde dadurch noch verstärkt.69  

Eine rechtswissenschaftliche Diskussion über die Frage, ob ein bundeseinheitliches, auch die informa-
tionspflichtigen Stellen der Länder erfassendes UIG verfassungskonform wäre, findet zurzeit nicht 
statt. Dies ist angesichts der strengeren Auslegung der Erforderlichkeitsklausel in Art. 72 Abs. 2 GG 
durch das Altenpflege-Urteil des BVerfG nachvollziehbar: 

„aa) Das Erfordernis der "Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" ist nicht schon dann erfüllt, wenn 
es nur um das Inkraftsetzen bundeseinheitlicher Regelungen geht. Das bundesstaatliche Rechtsgut gleich-

wertiger Lebensverhältnisse ist vielmehr erst dann bedroht und der Bund erst dann zum Eingreifen ermäch-
tigt, wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das bundesstaatli-
che Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinander entwickelt haben oder sich eine derartige Entwick-

lung konkret abzeichnet. 

bb) Die "Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit" betrifft unmittelbar institutionelle Voraussetzungen 
des Bundesstaats und erst mittelbar die Lebensverhältnisse der Bürger. Eine Gesetzesvielfalt auf Länder-

ebene erfüllt die Voraussetzungen des Art 72 Abs. 2 GG erst dann, wenn sie eine Rechtszersplitterung mit 
problematischen Folgen darstellt, die im Interesse sowohl des Bundes als auch der Länder nicht hingenom-

men werden kann. 

cc) Die "Wahrung der Wirtschaftseinheit" liegt im gesamtstaatlichen Interesse, wenn es um die Erhaltung 
der Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums der Bundesrepublik durch bundeseinheitliche Rechtssetzung 

geht. Der Erlass von Bundesgesetzen zur Wahrung der Wirtschaftseinheit steht dann im gesamtstaatlichen, 
also im gemeinsamen Interesse von Bund und Ländern, wenn Landesregelungen oder das Untätigbleiben 

der Länder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich bringen.“70 

 

 
65 S. insbesondere: BVerfG, Urteil vom 24.10.2002 - 2 BvF 1/01, NJW 2003, 41. 
66 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, § 1 Rn. 61. 
67 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 12. 
68 Kloepfer, Informationsrecht, 2002, § 10 Rn. 124; Reidt/Schiller, in Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, § 1 Rn. 61. 
69  Dazu: Schomerus/Tolkmitt, Informationsfreiheit durch Zugangsvielfalt? – Ein Vergleich der Informationszugangsrechte nach IFG, UIG und 
VIG, DÖV 2007, 985.  
70 BVerfG, Urteil vom 24.10.2002 - 2 BvF 1/01, NJW 2003, 41, Leitsatz 2. 
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Die durch die insgesamt 17 Umweltinformationsgesetze bewirkte Rechtszersplitterung im Umweltin-
formationsrecht71 wird wohl im Sinne des Altenpflege-Urteils als nicht so problematisch angenommen 
werden können, dass sie nicht mehr hinnehmbar ist.  

Anders könnte dies zu beurteilen sein, wenn man die Stellung des UIG im System des Informationsfrei-
heitsrechts und die gesamte Rechtslandschaft des Informationsfreiheitsrechts betrachtet. Zu den Um-
weltinformationsgesetzen des Bundes und der Länder treten dann die Informationsfreiheitsgesetze 
des Bundes und von 12 Ländern, ein Verbraucherinformationsgesetz des Bundes, das Geodatenzu-
gangsgesetz, das Stasi-Unterlagengesetz und noch weitere Gesetze hinzu.72 Insgesamt ergibt sich dann 
eine Zahl von mindestens über 30 Gesetzen des Bundes und der Länder. Für Informationssuchende 
kann hierdurch der Eindruck einer Zerfaserung hervorgerufen werden73. Wenn so viele Gesetze für 
den Zugang zu Informationen gelten, kann es potentiellen Antragstellern schwerfallen, das jeweils für 
ihren Einzelfall anzuwendende Gesetz zu ermitteln. Ein übergreifendes Informationszugangsgesetz 
könnte daher anwenderfreundlicher sein.74 Ansätze für ein alle Zugangsgesetze umfassendes Informa-
tionsgesetzbuch (IGB), die etwa bis 2005 ernsthaft diskutiert wurden,75 sind seitdem zum großen Teil 
verstummt. Der Entwurf eines „Gesetzes zu Stärkung von Informationsfreiheit und Transparenz unter 
Einschluss von Verbraucher- und Umweltinformationen – Informationsfreiheits- und Transparenzgesetz“ 
der SPD-Fraktion von 2013 wurde abgelehnt.76 Bernhard Wegener beklagt nach wie vor die „Parallele-
xistenz der Informationszugangsrechte“: 

„Die Informationsfreiheitsgesetze des Bundes und der Länder, die Umweltinformationsfreiheitsgesetze des 
Bundes und der Länder, das Verbraucherinformationsgesetz und zahlreiche spezialgesetzliche Detailregelun-

gen zu Informationszugangsansprüchen sowie schließlich die allgemeinen verwaltungsverfahrensgesetzli-
chen Regelungen zum Akteneinsichtsrecht bringen inhaltlich zwar vielfach gleiche oder zumindest ähnliche 

Ansprüche zum Ausdruck. Ihre Parallelexistenz ist aber eben deshalb regelmäßig wenig notwendig und 
rechtspraktisch beklagenswert... Soweit sie nicht durch die verschiedenen Kompetenzebenen zwingend vor-
gegeben sind, sollten sie durch einheitliche Kodifikationen ersetzt werden…. Die Kodifikationen könnten vor 
allem dazu beitragen, für die Zukunft das Entstehen weiterer fachbereichsspezifischer Informationsfreiheits-

rechte zu verhindern.77 

Es würde sich lohnen, vor dem Hintergrund der gesamten Gesetzeslage und mittlerweile stattfinden-
der Evaluationen dieser verschiedenen Gesetze erneut über ein einheitliches Informationsgesetzbuch 
des Bundes nachzudenken, wobei allerdings die Aufteilung der Gesetzgebungskompetenzen auf Bund 

 

 
71 Weiterführend Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 66 ff. 
72 Vgl. Schomerus/Tolkmitt, Informationsfreiheit durch Zugangsvielfalt? – Ein Vergleich der Informationszugangsrechte nach IFG, UIG und 
VIG, DÖV 2007, 985. 
73 Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 380. 
74 So Schomerus/Tolkmitt, Informationsfreiheit durch Zugangsvielfalt? – Ein Vergleich der Informationszugangsrechte nach IFG, UIG und VIG, 
DÖV 2007, 985, 994. 
75 Dazu Sydow, Informationsgesetzbuch häppchenweise, NVwZ 2008, 481; Kloepfer, Informationsgesetzbuch - Zukunftsvision?, K&R 1999, 
241; Kloepfer/von Lewinski, Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG), DVBl 2005, 1277; Lutterbeck, Globalisierung des Rechts – am 
Beginn einer neuen Rechtskultur?, CR 2000, 52; Prommer/Rossi, Das neue Verbraucherinformationsgesetz, GewArch 2013, 97; Cal-
liess/Jaecks/Müller, Konvergenz der Medien - Datenschutz im Internet, K&R 2000, 185; Pitschas, Geben moderne Technologien und die euro-
päische Integration Anlaß, Notwendigkeit und Grenzen des Schutzes personenbezogener Informationen neu zu bestimmen?, Deutscher Juris-
tentag 62, 1998, M9-74. 
76 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, BT-Drucks. 17/13467 vom 14.05.2013. 
77 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 611. 
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und Länder zu beachten wäre.78 Dass ein solches „IGB“, jedenfalls was den Bereich der Umweltinfor-
mationen angeht, nicht hinter den völker- und unionsrechtlichen Vorgaben zurückbleiben dürfte, ver-
steht sich von selbst.79 

2.1.2.2.2 Keine Beschränkung auf öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit 

Durch die Verwaltungsgerichte wurde bisher uneinheitlich entschieden, ob der Anwendungsbereich 
der jeweiligen Landes-Umweltinformations- bzw. Transparenzgesetze auf die öffentlich-rechtliche 
Verwaltungstätigkeit beschränkt ist oder darüber hinausgeht. So hatte das VG Trier zum rheinland-
pfälzischen Transparenzgesetz im Sinne eines engen Anwendungsbereichs entschieden: 

„Durch den Zusatz "Verwaltungstätigkeiten" hat der Landesgesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass die 
Behörde inhaltlich eine im öffentlichen Recht wurzelnde Verwaltungsaufgabe wahrgenommen haben muss. 
Das Landestransparenzgesetz macht deutlich, dass auch Behörden nicht hinsichtlich sämtlicher Aktivitäten 
dem Landestransparenzgesetz unterworfen sind. Ausgenommen müssen jedenfalls solche Vorgänge sein, 
bei denen eine Gemeinde in gleicher Weise wie eine Privatperson von ihren Eigentümerrechten Gebrauch 
macht, ohne dadurch unmittelbar Verwaltungsaufgaben wie etwa Daseinsvorsorge wahrzunehmen.“80 

Nach dem VG Schleswig werden dagegen Informationen, die privatrechtliches Handeln einer Behörde 
bzw. eines Hoheitsträgers betreffen, von den Regelungen des IZG-SH abgedeckt.81 Das VG Mainz hatte 
wiederum in einem Rechtsstreit über den Zugang zu Forschungsmittelanträgen eine engere Auslegung 
des Anwendungsbereichs favorisiert.82 Das OVG Koblenz sieht in Abänderung des vorgenannten Ur-
teils des VG Trier auch fiskalische Tätigkeiten vom Landestransparenzgesetz erfasst: 

„Eine Gemeinde ist auch dann transparenzpflichtige Stelle im Sinne des Landestransparenzgesetzes, wenn 
sie im Rahmen ihrer fiskalischen Tätigkeit einen Vertrag über die Nutzung gemeindlicher Grundstücke im 

Außenbereich für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen mit einem privaten Betreiber ab-
schließt.“83 

Auch wenn diese Frage nicht für das UIG des Bundes behandelt wurde, ist sie doch auch insoweit ge-
nauso zu beantworten.84 Für das UIG ist ebenfalls eindeutig, dass sowohl die öffentlich-rechtliche wie 
auch die privatrechtliche Tätigkeit von Verwaltungsbehörden darunterfallen. Es kommt nicht darauf 
an, ob es sich um eine öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit im Sinne des VwVfG handelt.85 Viel-
mehr ist in weiter Auslegung des Anwendungsbereichs des UIG entscheidend, ob Umweltinformatio-
nen bei den informationspflichtigen öffentlichen wie privaten Stellen vorhanden sind. 

2.1.2.2.3 Erfassung der privaten informationspflichtigen Stellen 

Nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 2 UIG gilt das Gesetz nur  

„für informationspflichtige Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts“. 

 

 
78 Vgl. auch Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 380. 
79 Vgl. Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 611. 
80 VG Trier, Urteil vom 22.02.2016 – 6 K 2390/15.TR, juris, Leitsatz. 
81 VG Schleswig, Teilurteil vom 29.09.2017 – 12 A 79/13, juris, Leitsatz 2.  
82 VG Mainz, Urteil vom 11.05.2016 – 3 K 636/15.MZ, juris. 
83 OVG Koblenz, Urteil vom 28.09.2016 – 8 A 10342/16, juris, Leitsatz 1. 
84 S. auch: Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 383. 
85 Vgl. zum IFG: BVerwG, Urteil vom 03.11.2011 - 7 C 3.11, Rn. 14 ff. 
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Davon sind aber informationspflichtige Stellen des privaten Rechts, jedenfalls soweit sie keine vom 
Bund beliehenen Privatpersonen sind, nicht erfasst. Es handelt sich hier wohl um ein Versehen des Ge-
setzgebers, der diese Bestimmung erst später im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens eingefügt hatte.86 
Praktisch nachteilige Konsequenzen ergeben sich daraus nicht, denn die Begriffsbestimmung des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 UIG nennt ausdrücklich die natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts, die 
unter den dort bestimmten Voraussetzungen informationspflichtige Stellen sind. Im Übrigen verlangt 
Art. 2 Nr. 2 UIRL mit der Definition des Behördenbegriffs eine den Wortlaut des § 1 Abs. 2 UIG ergän-
zende, unionsrechtskonforme Auslegung, die die privaten informationspflichtigen Stellen in den An-
wendungsbereich einschließt. 

2.1.2.3 Zwischenergebnis zu § 1 Abs. 2 UIG 

Trotz der ungenauen, die privaten informationspflichtigen Stellen nicht ausdrücklich erfassenden For-
mulierung des Anwendungsbereichs des UIG werden zurzeit keine wesentlichen Rechtsfragen disku-
tiert. Auch die Rechtsprechung hat bzgl. des Anwendungsbereichs keine schwerwiegenden Probleme 
gesehen. De lege ferenda ist aber diskussionswürdig, ob im Rahmen unter Beachtung der Aufteilung 
der Gesetzgebungskompetenzen eine Vereinheitlichung erreicht werden kann. 

2.2 Begriffsbestimmungen (§ 2 UIG) 

2.2.1 Vorbemerkungen 

Die Begriffsbestimmungen des § 2 UIG stehen in engem Zusammenhang mit der Regelung des Anwen-
dungsbereichs in § 1 Abs. 2 UIG, denn die genaue Normierung des personellen und materiellen Anwen-
dungsbereichs wird erst durch die Definitionen der informationspflichtigen Stellen und der Umweltin-
formationen vorgenommen.87 Insbesondere für diese Begriffsbestimmungen gilt der Grundsatz der 
weiten Auslegung der den Informationsanspruch eröffnenden Tatbestandsmerkmale.88 Unionsrecht-
lich ist diese weite Auslegung auch aus dem Gesichtspunkt des effet utile geboten.89 Die Begriffsbe-
stimmungen bieten neben den Ausnahmetatbeständen der §§ 8 und 9 UIG den häufigsten Stoff für 
rechtliche bzw. gerichtliche Streitigkeiten.90 

Die vier Absätze des § 2 UIG sind nicht gleichgewichtig. Während der Begriff der Umweltinformationen 
in einem Absatz 3 geregelt wird, steht die Grunddefinition der informationspflichtigen Stellen in Ab-
satz 1. Absatz 2 enthält mit der Bestimmung zur Kontrolle über informationspflichtige Personen des 
Privatrechts lediglich eine Ergänzung zu Absatz 1 Nr. 2. Absatz 4 enthält dann wieder eigenständige 
Definitionen der Begriffe des Verfügens über Umweltinformationen sowie des Bereithaltens. Insoweit 
erscheint die Struktur der Absätze des § 2 UIG nicht ganz ausgewogen. 

 

 
86 So jedenfalls: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, § 1 Rn. 21; s. auch: Götze, Aktuelle Entwicklungen im 
Umweltinformationsrecht, LKV 2013, 241, 244. 
87 Vgl.: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 1-2, sowie 4; auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Roh-
mer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 1. 
88 Dazu s. auch oben unter 2.1.1.2.3; ausdrücklich für den Begriff der Umweltinformationen Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. 
Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 7; sowie OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14.05.2012 − OVG 12 S 12/12, NVwZ 2012, 979, 980; EuGH, 
Entscheidung vom 12.06.2003 – C-316/01, BeckRS 2004, 76295, beck-online (Glawischnig); BVerwG, Urteil vom 25.03.1999 - 7 C 21–98, 
NVwZ 1999, 1220, 1221; EuGH, Urteil vom 17.06.1998 - C-321/96, NVwZ 1998, 945, 946. 
89 Vgl. bereits: Ekardt, Europarechtliche und praktische Probleme des Umweltinformationsgesetzes, NJ 1997, 175. 
90 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 2. 
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2.2.2 Informationspflichtige Stellen (§ 2 Abs. 1 und 2 UIG)  

Zu den informationspflichtigen Stellen gehören gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UIG staatliche informati-
onspflichtige Stellen sowie natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, wenn diese die in § 2 
Abs. 1 Nr. 2 und § 2 Abs. 2 UIG vorliegenden Voraussetzungen erfüllen. 

2.2.2.1 Stellen der öffentlichen Verwaltung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG) 

2.2.2.1.1 Beschreibung der Regelung 

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG sind die anspruchsverpflichteten informationspflichtigen Stellen  

„die Regierung und andere informationspflichtige Stellen der öffentlichen Verwaltung.“ 

Anders als in der UIRL und in dem bis 2005 geltenden UIG a.F. wird der Begriff der Behörde nicht 
mehr verwendet.91 Dennoch wird der Behördenbegriff nach § 1 Abs. 4 VwVfG   

„jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt“  

nach wie vor als maßgeblich zugrunde gelegt.92 Neben der Regierung sind damit Stellen der öffentli-
chen Verwaltung  

„alle vom Wechsel der in ihnen tätigen Personen unabhängigen, mit hinreichender organisatorischer Selb-
ständigkeit ausgestatteten Einrichtungen, denen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und entsprechende 
Zuständigkeiten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung, d.h. zum Handeln mit Außenwirkung in eigener 

Zuständigkeit und im eigenen Namen übertragen sind“.93  

Für das Vorliegen einer öffentlichen Stelle ist dabei maßgeblich,  

„ob sie Verwaltungsaufgaben im materiellen Sinne wahrnimmt“.94 

Damit umfasst § 2 Abs. 1 UIG alle Behörden des Bundes, unabhängig davon, auf welcher Ebene sie an-
gesiedelt sind. Gleiches gilt für Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des Bundes.95 

Wie oben beschrieben gehört zu den Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung in diesem Sinne auch das 
fiskalische Handeln von Behörden.96 Das Gesetz gilt für sämtliche Behörden des Bundes, nicht nur für 
solche der Umweltverwaltung.97 Nach h. M. fallen auch die Beliehenen darunter. 

Näheres zu den Beliehenen findet sich unten unter 2.1.2.2.2. 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UIG gelten  

„Gremien, die diese Stellen beraten, … als Teil der Stelle, die deren Mitglieder beruft“: 

Unionsrechtlicher Hintergrund dieser Regelung ist Art. 2 Nr. 2a UIRL, nach dem unter den Behörden-
begriff zwingend auch öffentliche beratende Gremien zu fassen sind.98 Hierzu werden z. B. beratende 

 

 
91 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 4. 
92 Vgl.: Fluck/Theuer, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht mit Umweltinformations- und Verbraucherinformationsrecht 
IFG/UIG/VIG, § 2 UIG Rn. 63 f. 
93 BVerwG, Urteil vom 20.07.1984 – 7 C 28.83, juris. 
94 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017. 
95 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 5. 
96 S. oben unter 2.1.2.2.2. 
97 Schomerus, Informationsansprüche nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 100. 
98 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 18. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1984-07-20&az=7C2883&ge=BVERWG
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Beiräte oder Ausschüsse gezählt, die von der Stelle berufen und mit einem gesetzlichen Beratungsauf-
trag ausgestattet sind.99 Die Gremien werden damit Teil der informationspflichtigen Stelle, durch die 
sie berufen werden. Damit werden sie keine eigenständige informationspflichtige Stelle, aber bei ihnen 
vorhandene Umweltinformationen unterfallen dem Zugangsanspruch nach dem UIG. Wer dann als An-
spruchsverpflichteter die Information erteilt, hängt vom Innenverhältnis zwischen Gremium und be-
rufender Stelle ab. 

Näheres zu den Gremine findet sich unten unter 2.2.2.1.2.3. 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 UIG enthält eine Ausnahme, nach der  

„a) die obersten Bundesbehörden, soweit und solange sie im Rahmen der Gesetzgebung tätig werden, und 
b) Gerichte des Bundes, soweit sie nicht Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen“ 

nicht zu den informationspflichtigen Stellen gehören. Hierbei kommt es nicht auf die formal organspe-
zifische, sondern auf die materiell aufgabenspezifische Tätigkeit der aufgeführten Stellen an.100 Daher 
ist eine funktionale Betrachtung anzustellen.101 Die Regelung schützt die legislative und judikative Tä-
tigkeit. Es soll vermieden werden, dass das System der staatlichen Gewaltenteilung durch Informati-
onspflichten während laufender Gesetzgebungs- und Gerichtsverfahren gestört wird.102 Als Ausnah-
mebestimmung ist die Regelung eng auszulegen.103 Maßgeblich für die Auslegung der Bereichsaus-
nahme zum Gesetzgebungsverfahren war die sog. Flachglas-Torgau-Entscheidung des EuGH von 
2012.104 

Näheres zur gesetzesvorbereitenden Tätigkeit durch Bundesministerien findet sich unten unter 
2.2.2.1.2.4. 

Welche Stellen des Bundes genau unter die Informationspflicht nach dem UIG fallen, ist nicht geregelt. 
Die staatlichen informationspflichtigen Stellen sind aber über die Webseite „bund.de“ gut bestimmbar. 

Näheres zu den informationspflichtigen Stellen des Bundes findet sich im Folgenden unter 2.2.2.1.2.1 ff. 

Ein Eintrag in diesem Verzeichnis ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Status einer informations-
pflichtigen Stelle.105  

2.2.2.1.2 Rechtsfragen 

2.2.2.1.2.1 Regierung als informationspflichtige Stelle 
Durch das Wort „andere“ in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG wird zwar vom Wortlaut her deutlich gemacht, 
dass die Regierung – hier gemeint die Bundesregierung – zu den Stellen der öffentlichen Verwaltung 
gezählt wird.106 Jedoch wird die Regierungstätigkeit regelmäßig nicht als Verwaltungsaufgabe angese-
hen.107 Dies hat auch das BVerwG einer Entscheidung zum IFG zugrunde gelegt: 

 

 
99 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 19. 
100 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 10.02.2017, UIG § 2 Rn. 25; s. auch: Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, 
UIG, 2. Aufl. 2002, § 3 Rn. 28. 
101 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
102 Vgl.: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 26. 
103 Much, Der Zugang zu Umweltinformationen nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache C-204/09, ZUR 2012, 288, 290. 
104 EuGH, Urteil vom 14.02.2012 − C-204/09, EuZW 2012, 459. 
105 S. http://www.service.bund.de/Content/DE/Service/Ueber-service-bundde/ueber-service-bundde_node.html;jsessio-
nid=AFA67306BC4E50E7029A743EE7AE8510.2_cid288 (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
106 Vgl.: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 16. 
107 S. etwa: Ronellenfitsch, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, 37. Ed. 01.07.2017, VwVfG § 1 Rn. 11; s. auch: Reidt/Schiller, in: Land-
mann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 5. 
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„Der Bereich der Verwaltung fällt demgegenüber enger aus, wenn … innerhalb der Exekutive die typischer-
weise gesetzesgebundene Verwaltung von der Aufgabe der Regierung unterschieden wird, die Anteil an 

der Staatsleitung hat und in den allein von der Verfassung gesetzten rechtlichen Grenzen Ziele und Zwecke 
des staatlichen Handelns vorgibt….“108 

Dann ist die Formulierung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG verfehlt, weil das Wort „andere“ den Schluss 
erzwingt, dass es sich bei der Regierung um einen Teil der Verwaltung handele. Dies ist nachvollzieh-
bar, wird doch die Formulierung des Art. 2 Nr. 2a UIRL aufgenommen: 

„2. „Behörde“ 

a) die Regierung oder eine andere Stelle der öffentlichen Verwaltung, einschließlich öffentlicher beratender 
Gremien, auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene,…“ 

Der unionsrechtliche Behördenbegriff stimmt jedoch nicht mit dem engeren deutschen Begriffsver-
ständnis überein. 

Dies zieht keine materiell-rechtlichen Konsequenzen nach sich, denn der Zweck dieser Regelung wird 
erfüllt: es wird klargestellt, dass die (Bundes-)Regierung wie die Verwaltung des Bundes informations-
pflichtige Stellen im Sinne des UIG sind. Es besteht insoweit keine Bereichsausnahme, um den verfas-
sungsrechtlich gebotenen Schutz des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung zu sichern. Dieser 
Schutz wird durch die Ausnahmebestimmungen in § 8 UIG, insbesondere durch § 8 Abs. 1 Nr. 2 UIG 
(Vertraulichkeit der Beratungen) gewährleistet.109  

Näheres zum Kernbereich exekutivischer Eigenverantwortung findet sich unten unter 2.9.2.7. 

Im Übrigen würde eine Bereichsausnahme für die Regierung Art. 2 Nr. 2a UIRL widersprechen, denn 
dort wird wie oben ausgeführt unter dem Begriff der Behörde ausdrücklich auch die Regierung ver-
standen. 

2.2.2.1.2.2 Beliehene und Verwaltungshelfer 
Beliehene zählen nach h. M. im Sinne des § 1 Abs. 4 VwVfG zu den Stellen, die Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnehmen und sind damit als Behörden informationspflichtige Stellen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG.110 Die anderslautende Auffassung von Fluck/Theuer111, Beliehene ggf. unter die 
privaten informationspflichtigen Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG fallen zu lassen, entspricht nicht dem 
klassischen Verständnis des Verwaltungsrechts. Denn 

„nach herkömmlicher Auffassung kommt es darauf an, ob dem Privaten eine Befugnis zur selbstständigen 
hoheitlichen Wahrnehmung von Aufgaben der Verwaltung im eigenen Namen übertragen worden ist und 
ob er Verwaltungsakte erteilen sowie schlicht-hoheitliche Handlungen vornehmen darf. Dies muss auf ge-

setzlicher Basis erfolgen. Der Beliehene ist ein angegliederter Teil der öffentlichen Verwaltung.“112 

 

 
108 BVerwG, Urteil vom 03.11.2011 - 7 C 3.11, ZD 2012, 346, Rn. 13; ausführlich zur Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Regierungstätig-
keit: Debus, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.11.2017, IFG § 1 Rn. 136. 
109 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 31. 
110 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 107 f.; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. 
Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 13; Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT–Drs. 15/3406 
vom 21. 6. 2004, S. 14; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 6; Guckelberger, Rechtsbehelfe 
zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89; ausführlich Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, 
NuR 2018, 378, 383. 
111 Fluck/Theuer, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht mit Umweltinformations- und Verbraucherinformationsrecht IFG/UIG/VIG, § 
2 UIG Rn. 230 ff. 
112 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 108; s. auch: die zahlreichen Beispiele bei Stel-
kens/Bonk/Sachs/Schmitz, Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG, 9. Aufl. 2018, VwVfG § 1 Rn. 254. 
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Dagegen ist im Unionsrecht das Rechtsinstitut des Beliehenen unbekannt.113 Dies könnte dafür spre-
chen, im Sinne einer unionsrechtskonformen, an Art. 2 Nr. 2b bzw. c UIRL ausgerichteten Interpreta-
tion den Beliehenen unter die privaten informationspflichtigen Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG zu fas-
sen. Konsequenz wäre dann aber eine Einengung der informationspflichtigen Stellen insgesamt, denn 
nach dieser Bestimmung müssen für die Anspruchsverpflichtung weitere Voraussetzungen wie der 
Zusammenhang mit der Umwelt und die Kontrolle im Sinne des § 2 Abs. 2 UIG vorliegen. Dies entsprä-
che nicht dem nach der Aarhus-Konvention und dem Unionsrecht weit auszulegenden Zweck des UIG, 
einen freien Informationszugang zu gewährleisten. Beliehene sind daher als genuin informations-
pflichtige Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG einzuordnen. 

Verwaltungshelfer werden nach herkömmlicher Auffassung nicht als informationspflichtige Stellen 
angesehen: 

„Dagegen leistet der Verwaltungshelfer lediglich Dienste für eine Behörde, ohne selbst Behörde zu sein... Er 
fällt nur unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 in den Anwendungsbereich des UIG…“114 

Ob die Unterscheidung zwischen Beliehenen und Verwaltungshelfern noch den Erfordernissen zeitge-
mäßer Verwaltungswirklichkeit entspricht, wurde 2008 von Sellmann anhand des nordrhein-westfäli-
schen Gesetzes über den Rettungsdienst hinterfragt: 

„Einerseits scheint es problematisch, im Sinne eines engen klassischen Begriffsverständnisses zur Beleihung 
umfangreich rein tatsächliche (Teil-)Aufgaben ohne gesetzliche Grundlage auf den Privaten zu verlagern, 
soweit hiermit nur keine hoheitlichen Rechte/ Entscheidungsbefugnisse verbunden sind. Andererseits sind 
aber solche Übertragungen rein tatsächlicher Aufgaben im größeren Stil auch nicht mit den genannten un-

scheinbaren „klassischen“ Beispielen für die Verwaltungshilfe vergleichbar. Es zeigt sich, dass diese „tradier-
ten“ Begrifflichkeiten den modernen Privatisierungsbedürfnissen nicht gerecht werden. Die Vielfältigkeit 

der realen Privatisierungsvarianten lässt sich nicht mehr abstrakt mit den klassischen Definitionen von Belei-
hung und Verwaltungshilfe erfassen und einordnen.“115 

Dies könnte dafür sprechen, im Sinne einer weiten Auslegung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG auch Ver-
waltungshelfer unter diese Norm zu fassen. Jedoch würde eine solche Ausweitung die nach wie vor in 
Literatur und Rechtsprechung zugrunde gelegte Unterscheidung von Beliehenen (Behörde im Sinne 
des § 1 Abs. 4 VwVfG) und Beauftragten bzw. Verwaltungshelfern (nur Dienstleister einer Behörde, 
ohne selbst Behörde zu sein)116 durchbrechen. Ein solcher Systemwechsel wäre zur Gewährleistung 
des freien Informationszugangs auch nicht geboten, denn die durch die Verwaltungshelfer wahrge-
nommenen Tätigkeiten und gesammelten Daten unterliegen dem Zugangsanspruch gegen die vorgela-
gerte Behörde, so dass es zu keinem Verlust an Informationsansprüchen kommen würde. 

2.2.2.1.2.3 Gremien als informationspflichtige Stellen 
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 gelten Gremien, die informationspflichtige Stellen beraten, als Teil der 
Stelle, die deren Mitglieder beruft. Die Kriterien, die ein Gremium in diesem Sinne erfüllen muss, wer-
den im Gesetz nicht weiter genannt. Auch die Rechtsprechung hat bislang keine Definition des Gremi-
umsbegriffs vorgenommen. Nach Fluck/Theuer ist  

 

 
113 Stelkens/Bonk/Sachs/Schmitz, Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG, 9. Aufl. 2018, VwVfG § 1 Rn. 256. 
114 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 6; s. auch: Theuer, Der Zugang zu Umweltinformatio-
nen aufgrund des Umweltinformationsgesetzes (UIG), NVwZ 1996, 326, 328. 
115 Sellmann, Privatisierung mit oder ohne gesetzliche Ermächtigung, NVwZ 2008, 817, 818 f.; dazu auch Schomerus, Informationsansprüche 
im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 108 f. 
116 Stelkens/Bonk/Sachs/Schmitz, 9. Aufl. 2018, VwVfG § 1 Rn. 251. 
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„unter einem Gremium … eine Mehrzahl von mehreren natürlichen Personen verstehen, die zur Wahrneh-
mung einer bestimmten Aufgabe für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit gebildet wird. Die hier betref-
fenden Beratungs-Gremien werden meist als Ausschüsse, Kommissionen oder Räte bezeichnet. Sie werden 
formal berufen und haben eine (vorübergehende) öffentlich-rechtliche Organisationsform sui generis mit 
Geschäftsstelle, Mitarbeitern u. ä., welche die unabhängige Beratung sicherstellen soll. … Nicht zu diesen 

Gremien gehören private Beratungsunternehmen…“117 

Reidt/Schiller sehen als kennzeichnend für Gremien 

„die Zusammenarbeit von Personen in einer Gruppe (Ausschuss, Kollegium etc.), die sich zum Zweck der 
Beratung über einen speziellen Themenkomplex bzw. der Beschlussfassung über diesen Themenbereich über 

einen längeren Zeitraum hinweg bildet. Zumeist setzt sich ein Gremium pluralistisch aus Vertretern gesell-
schaftlicher Gruppen oder Experten zusammen; zwingend notwendig ist dies allerdings nicht. Beratend wer-

den sie tätig, wenn sie in die Vorbereitung staatlicher Entscheidungen einbezogen werden.“118  

Sie differenzieren gemäß dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UIG zwischen Beratungsgremien 
und solchen mit Entscheidungsbefugnissen: 

„Mit eigenständigen Entscheidungsbefugnissen ausgestattete Gremien stellen hingegen Stellen der öffentli-
chen Verwaltung dar und werden daher von § 2 Nr. 1 Satz 1 erfasst. Unerheblich ist, ob das Gremium in öf-

fentlich oder nicht öffentlicher Sitzung tagt.119 

Diese Unterscheidung liegt auch Art. 2 Nr. 2 a UIRL zugrunde: 

„Behörde 

a) die Regierung oder eine andere Stelle der öffentlichen Verwaltung, einschließlich öffentlicher beratender 
Gremien, auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, …“ 

Damit müssen Gremien im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UIG folgende Voraussetzungen erfüllen: 

► Gruppe natürlicher Personen, 

► in der Regel pluralistische Besetzung, 

► Berufung durch eine informationspflichtige Stelle, d.h. durch Regierung oder Verwaltung, 

► für eine längere, in der Regel nach Jahren bemessene Zeit, 

► Betrauung mit einer bestimmten Aufgabe, 

► Beratungsfunktion ohne eigene Entscheidungskompetenzen. 

Beispiele hierfür sind der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), die Reaktorsicherheitskommission 
(RSK), die Störfall-Kommission (SFK) sowie der Umweltgutachterausschuss (UGA).120 Ein typisches, 
auch als solches bezeichnetes Gremium dieser Art stellt das Nationale Begleitgremium nach § 8 Stan-
dAG dar. Nach § 8 Abs. 1 StandAG ist 

 

 
117 Fluck/Theuer, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht mit Umweltinformations- und Verbraucherinformationsrecht IFG/UIG/VIG, 
UIG Bund A III, § 2 Rn. 77.  
118 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 16. 
119 So unter allerdings unzutreffendem Hinweis auf die UIRL Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung 
des UIG BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 14, Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 16. 
120 S. die Auflistung bei: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 17; s. auch: Fluck/Theuer, in: 
Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht mit Umweltinformations- und Verbraucherinformationsrecht IFG/UIG/VIG, § 2 UIG Rn. 80 f. sowie 
Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 123. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

27 

 

„Aufgabe des pluralistisch zusammengesetzten Nationalen Begleitgremiums … die vermittelnde und unab-
hängige Begleitung des Standortauswahlverfahrens, insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung, mit dem 

Ziel, so Vertrauen in die Verfahrensdurchführung zu ermöglichen. Es kann sich unabhängig und wissen-
schaftlich mit sämtlichen Fragestellungen das Standortauswahlverfahren betreffend befassen, die zuständi-
gen Institutionen jederzeit befragen und Stellungnahmen abgeben. Es kann dem Deutschen Bundestag wei-

tere Empfehlungen zum Standortauswahlverfahren geben“. 

Missverständlich ist die Äußerung bei Reidt/Schiller, dass es sich 

„nach der Flachglas-Torgau Entscheidung des EuGH … bei beratenden Gremien auch um organisatorisch 
selbstständige Einrichtungen ..., die jedoch in Hinblick auf die jeweils zu betrachtende staatliche Tätigkeit 

keine eigenständige Verantwortung übernehmen.“121 

handeln könne. Dies zeigt die Unklarheit des in der UIRL und im UIG verwendeten Gremienbegriffs. 
Die UIRL verwendet diesen zweifach – einmal in der Form „öffentlicher beratender Gremien“, zum an-
deren allgemein als „Gremien oder Einrichtungen“. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UIG sind dagegen aus-
drücklich nur die beratenden Gremien gemeint. 

Nicht zu den Gremien gehören  

„die Vergabe von Gutachtenaufträgen an Einzelpersonen oder Gutachterbüros oder die Beauftragung von 
Rechtsanwälten für eine Vertretung der Behörde vor Gericht. Hierbei handelt es sich zwar um eine bera-

tende Tätigkeit, nicht aber um eine Gremientätigkeit, die durch ein pluralistisches Element geprägt ist….“122 

Damit fällt z. B. die Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten für Bundesministerien, auch wenn sie 
durch ein interdisziplinäres Konsortium von Wissenschaftlern erstellt werden, nicht unter die Gremi-
enarbeit. Die Gutachter sind kein Teil der jeweiligen informationspflichtigen Stelle, denn sie werden 
nicht berufen, sondern beauftragt. Sie sind organisatorisch und funktionell selbstständig und unabhän-
gig von dem Auftraggeber.123 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UIG sagt nichts über die Anspruchsverpflichtung, d.h. über die Frage, ob nur die 
berufende informationspflichtige Stelle oder auch das Gremium selbst als Teil dieser Stelle zur Zu-
gangsverschaffung verpflichtet ist. Jedenfalls gelten an das Gremium gerichtete Anträge als Anträge an 
die informationspflichtige Stelle als solche. Wer zur Informationserteilung nach außen verpflichtet ist, 
richtet sich nach dem Innenverhältnis zwischen dem Gremium und der berufenden Stelle.124 So heißt 
es etwa in § 11 Abs. 6 der SSK-Satzung: 

„Die Strahlenschutzkommission wie auch der SSK-Krisenstab nehmen nur mit Zustimmung des Bundesminis-
teriums gegenüber Dritten Stellung oder geben ihnen Auskünfte.“125 

Wie dargestellt, kann es Unsicherheiten geben, ob eine beratende Einheit unter den Gremienbegriff 
fällt. De lege ferenda könnte eine Legaldefinition insoweit Klarheit schaffen. 

2.2.2.1.2.4 Gesetzesvorbereitende Tätigkeit durch Bundesministerien 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a UIG nimmt  

 

 
121 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 20. 
122 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 16; s. auch: Fluck/Theuer, in: Fluck, Informationsfrei-
heitsrecht, § 2 UIG Rn. 77. 
123 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 23. 
124 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 123. 
125 Satzung der Strahlenschutzkommission vom 08.08.2012, veröffentlicht im BAnz AT 27.08.2012 B2, 
https://www.ssk.de/DE/UeberSSK/Satzung/satzung.html;jsessionid=FDE7EDFB13C9449A96B3619C9682197E.2_cid374?nn=2041272 
(letzter Zugriff am 10.08.2018); vgl. mit weiteren Beispielen: Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 
123 f. 
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„die obersten Bundesbehörden, soweit und solange sie im Rahmen der Gesetzgebung tätig werden“, 

von den informationspflichtigen Stellen aus. Es handelt sich nach zutreffender Auffassung nicht um 
eine „organspezifische Ausnahmeregelung“, die die Gesetzgebungsorgane wie Bundestag, Bundesrat 
oder die obersten Bundesbehörden per se von der Informationspflicht ausschließt, sondern  

„geschützt wird allein die spezifische Aufgabe der Gesetzgebung.“126  

Für das IFG wurde dementsprechend auch die Arbeit des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags 
nicht als legislative, sondern als Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung angesehen.127 

Die Ausnahme ist auf die obersten Bundesbehörden beschränkt. Wegen der gebotenen engen Ausle-
gung sind daher auch Stellungnahmen nachgeordneter Behörden, z. B. des Umweltbundesamtes als 
oberer Bundesbehörde im Zuständigkeitsbereich des BMUB, im Rahmen von Gesetzgebungsvorhaben 
nicht von der Ausnahme erfasst.128 

In der grundlegenden Flachglas Torgau-Entscheidung des EuGH wurde klargestellt, dass auch Ministe-
rien durch die Vorlage von Referentenentwürfen für Gesetze o.ä. am Gesetzgebungsverfahren beteiligt 
sein und daher unionsrechtskonform vom Informationsanspruch ausgeschlossen sein können: 

„Art. 2 Nr. 2 Satz 2 der Richtlinie 2003/4 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und 
zur Aufhebung der Richtlinie 90/313 ist dahin auszulegen, dass die den Mitgliedstaaten von dieser Vorschrift 

eingeräumte Möglichkeit, Gremien oder Einrichtungen, soweit sie in gesetzgebender Eigenschaft handeln, 
nicht als Behörden anzusehen, auf Ministerien angewandt werden kann, soweit diese am Gesetzgebungs-

verfahren, u. a. durch die Vorlage von Gesetzentwürfen oder Stellungnahmen, beteiligt sind, und dass 
diese Möglichkeit nicht von der Einhaltung der in Art. 2 Nr. 2 Satz 2 dieser Richtlinie genannten Vorausset-

zungen abhängt.“129 

Zugleich betonte aber der EuGH in enger Auslegung, dass dies nur für die Dauer des laufenden Gesetz-
gebungsverfahrens gilt: 

„Art. 2 Nr. 2 Satz 2 der Richtlinie 2003/4 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und 
zur Aufhebung der Richtlinie 90/313 ist dahin auszulegen, dass die den Mitgliedstaaten von dieser Vorschrift 

eingeräumte Möglichkeit, Gremien oder Einrichtungen, soweit sie in gesetzgebender Eigenschaft handeln, 
nicht als Behörden anzusehen, nicht mehr angewandt werden darf, wenn das betreffende Gesetzgebungs-

verfahren abgeschlossen ist.“ 130 

Konsequenterweise hat das VG Berlin 2017 entschieden, dass die Mitarbeit an der Unions-Gesetzge-
bung nicht unter die Ausnahme des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a UIG fällt: 

„Ein Tätigwerden von Mitarbeitern eines Bundesministeriums an einem Gesetzgebungsverfahren auf EU-
Ebene ist von § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 lit. a) UIG nicht erfasst. Dies ergibt die unionsrechtliche Auslegung der 

Norm.“131 

Insbesondere komme 

 

 
126 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 30; s. auch: Ruttloff, Gestaltende und verwaltende Legisla-
tivorgane, NVwZ 2013, 701, 702. 
127 VG Berlin, Urteil vom 01.12.2011 - VG 2 K 91.11, ZD 2012, 399. 
128 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 32; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. 
EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 9. 
129 EuGH, Urteil vom 14.02.2012 - C-204/09, NVwZ 2012, 491 Tenor 1, Rn. 51. 
130 EuGH, Urteil vom 14.02.2012 - C-204/09, NVwZ 2012, 491 Tenor 2, Rn. 58. 
131 VG Berlin, Urteil vom 19.12.2017 – 2 K 236.16, juris. 
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„den nationalen Ministerien nicht die Aufgabe zu, europäische Gesetzentwürfe auszuarbeiten und diese 
dann dem Europäischen Parlament vorzulegen. Vielmehr verfügt grundsätzlich die Kommission bei der 

Rechtsetzung der EU über das alleinige Vorschlagsrecht.“132 

Das OVG Berlin-Brandenburg hat dies bestätigt: 

„Oberste Bundesbehörden sind informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsgesetz, auch 
wenn sie an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union vorbereitend mitwirken. Die gesetzlich geregelte 

Bereichsausnahme bezieht sich nur auf die Tätigkeit im Rahmen nationaler Gesetzgebung.“133 

Eng auszulegen ist nach der Entscheidung des EuGH über die Klage der Deutschen Umwelthilfe auch 
der Begriff der Gesetzgebung in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a UIG, der nur Normen im Rang eines formellen 
Gesetzes betrifft: 

„Art. 2 Nr. 2 S. 2 der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.1.2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des 
Rates ist dahin auszulegen, dass die den Mitgliedstaaten darin eingeräumte Befugnis, "Gremien oder Ein-
richtungen …, soweit sie in … gesetzgebender Eigenschaft handeln", nicht als Behörden anzusehen, die Zu-
gang zu den bei ihnen vorhandenen Umweltinformationen gewähren müssen, nicht für Ministerien gelten 

kann, wenn sie Recht ausarbeiten und setzen, das im Rang unter einem Gesetz steht.“134 

Das Verfahren zum Erlass einer Rechtsverordnung ist daher nicht von der Ausnahme erfasst. Dabei hat 
der EuGH keine Rücksicht darauf genommen, ob beim Verordnungserlass eine Beteiligung des Bun-
destags bzw. des Bundesrats erfolgt, wobei aber die Frage, ob eine Norm unter den Gesetzesbegriff 
fällt, letztlich eine vom Mitgliedstaat zu bestimmende Frage ist.135 In ihrem vorhergehenden Votum 
sprach sich die Generalanwältinhingegen für eine Einbeziehung der Rechtsverordnungen in die Aus-
nahmebestimmung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a UIG aus:  

„Dementsprechend ist die erste Frage des nationalen Gerichts meines Erachtens in dem Sinne zu beantwor-
ten, dass Gremien der Exekutive, die bindende Akte nach Maßgabe einer durch ein Parlamentsgesetz ver-
liehenen Befugnis erlassen, vom Geltungsbereich des Art. 2 Nr. 2 Satz 2 der Richtlinie 2003/4 ausgenom-
men sind, es sei denn, das Verfahren für den Erlass solcher Verordnungen garantiert ein Recht auf Zugang 

zu Umweltinformationen in einer Weise, dass die Ziele der Richtlinie 2003/4 ebenso wie bei einem Gesetzge-
bungsverfahren erreicht werden. Die Beweislast für die Darlegung, dass dies der Fall ist, trägt das Gremium 
der Exekutive, das sich auf die Ausnahme berufen will. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu überprüfen, 
ob die Ziele der Richtlinie 2003/4 insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Transparenz und der öffentli-

chen Kontrolle erreicht worden sind“.136 

Der Gesetzgeber hat auf die EuGH-Urteile reagiert und in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a die Worte „und so-
lange“ eingefügt sowie die Worte „oder beim Erlass von Rechtsverordnungen“ gestrichen.137 

 

 
132 VG Berlin, Urteil vom 19.12.2017 – 2 K 236.16, juris, Rn. 27. 
133 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.03.2019 – OVG 12 B 14.18 –, juris, Leitsatz 1. 
134 EuGH, Urteil vom 18.07.2013 - C-515/11, BeckRS 2013, 81522.  
135 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 612. 
136 GAin Sharpston, Schlussanträge vom 21. 3. 2013 zu C‑515/11, Rn. 69, http://curia.europa.eu/ju-
ris/document/document.jsf?text=&docid=135468&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54349 (letzter Zu-
griff am 10.08.2018). 
137 Zur Begründung s. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 18.05.2014, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Umweltinformations-
gesetzes, BT-Drs. 18/1585, S. 8. 
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Möglicherweise werden angesichts dieser widerstreitenden Auffassungen weitere Entscheidungen er-
forderlich sein, insbesondere für die Rechtsverordnungen, die einer Zustimmung von Bundestag bzw. 
Bundesrat bedürfen.138 

In Bezug auf die Mitwirkung des Bundesrates beim Erlass einer Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 2 
GG wird von Guckelberger gefragt, ob insoweit der Informationszugang ausgeschlossen sein könne: 

„Nicht abschließend geklärt ist bislang, wie die Mitwirkung des Bundesrates beim Erlass einer Rechtsverord-
nung (s. Art. 80 Abs. 2 GG) einzuordnen ist. Hinsichtlich des Bundesrates könnte man überlegen, ob der Zu-
gangsanspruch ausgeschlossen sein könnte, weil die Länder durch ihn nach Art. 50 Var. 1 GG „bei der Ge-

setzgebung“ mitwirken, zu der nach der Systematik des Grundgesetzes (Abschnitt III Gesetzgebung des Bun-
des) auch der Erlass von Rechtsverordnungen gehört, und er nicht zu den obersten Bundesbehörden zählt. 

Da das Handeln in „gesetzgebender Eigenschaft“ jedoch nicht aus nationaler, sondern aus unionsrechtlicher 
Warte bestimmt wird, und der Erlass der Rechtsverordnungen zur exekutiven Rechtsetzung mit nur abgelei-
teter demokratischer Legitimation und Publizität gehört, gibt es angesichts dieser Unterschiede gute Argu-
mente dafür, den Bundesrat hinsichtlich seiner Mitwirkung beim Erlass von Rechtsverordnungen ebenfalls 

als informationspflichtig einzustufen. Des Weiteren stellt sich das Problem, wie vorbereitende Akte der Lan-
desregierung, insbes. des Landesministeriums hinsichtlich ihrer Mitwirkung an der Rechtsetzung des Bundes 
über den Bundesrat einzuordnen sind. Da der Bundesrat jedenfalls bei formellen Gesetzen bis zum Abschluss 

des Gesetzgebungsverfahrens nicht informationspflichtig ist, könnte man argumentieren, dass Vorberei-
tungsakte auf Landesebene aufgrund des Sachzusammenhangs ebenfalls zur Gesetzgebung zählen. Weil 
jedoch der Bundesrat ein aus Mitgliedern der Landesregierung bestehendes kollegiales Organ ist, hier je-

doch Tätigkeiten der Landesvertreter außerhalb des Bundesrates zu beurteilen sind, ist diese Ansicht richtig-
erweise abzulehnen. Solange es nur um vorbereitende Tätigkeiten der Stellen des Landes für den Bundesrat 
geht, agieren sie nicht in gesetzgebender Eigenschaft. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich die 

Informationspflicht von Stellen der öffentlichen Verwaltung der Länder aus dem Landesrecht ergibt.“139 

Eine weitere, vor allem die Landes-Umweltinformationsgesetze betreffende Frage geht dahin, ob Lan-
desministerien und Staatskanzleien in Bezug auf ihr Abstimmungsverhalten im Bundesrat unter die 
Ausnahme für das Gesetzgebungsverfahren fallen.140 Der VGH Kassel hat dies abgelehnt: 

„Zudem hat er [der Beklagte] nicht konkret deutlich gemacht, warum die Tätigkeit oberster Landesbehörden 
im Rahmen der Landesgesetzgebung anders zu bewerten sein sollte als bei der Bundesgesetzgebung. Die 

Ansicht des Beklagten, die obersten Landesbehörden fielen wegen ihrer (vorbereitenden) Mitwirkung im Ge-
setzgebungsverfahren über den Bundesrat dauerhaft unter die Ausnahmevorschriften - wohingegen die 
Bundesbehörden diesen Schutz nicht in Anspruch nehmen können - ist nicht ausreichend nachvollziehbar 

begründet.“141 

2.2.2.1.2.5 Rechnungshöfe als informationspflichtige Stellen? 
Für den Bundesrechnungshof gibt es im UIG keine Bereichsausnahme. Er ist nach der Rechtsprechung 
des BVerwG zum IFG kein Organ der Gesetzgebung oder Rechtsprechung, auch wenn seine Mitglieder 
wegen ihrer Unabhängigkeit eine den Richtern vergleichbare Stellung haben:  

„Die dann gebotene Auslegung führt zum Ergebnis, dass die Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungshofs als 
Verwaltungstätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 IFG anzusehen ist. … 

 

 
138 S. z. B. die Zustimmungspflicht des Bundesrats nach § 15 DüngeG; vgl. auch: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 
Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 3. Aufl. 2008, Teil 6.5 ff.  
139 Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 384. 
140 Dazu: Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 612. 
141 VGH Kassel, Beschluss vom 10.07.2013 - 6 A 544/13.Z, BeckRS 2013, 54958, Rn. 27. 
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Die Tätigkeit des Bundesrechnungshofs ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch in seiner Prüfungs- 
und Beratungsaufgabe weder der Rechtsprechung noch der Gesetzgebung zuzurechnen. Der Status richterli-

cher Unabhängigkeit, der den Mitgliedern des Bundesrechnungshofs zugebilligt ist, macht ihre Tätigkeit 
nicht zur Rechtsprechung. Die vom Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes ausgenommene 
Gesetzgebung wird ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs zwar über den Bereich der Rechtset-

zung hinausgehend in einem weiteren Sinne parlamentarischer Tätigkeit verstanden (BTDrucks 15/4493 S. 
8). Erfasst werden jedoch nur Tätigkeiten der gesetzgebenden Organe und ihrer Untergliederungen. Allein 

die Unterstützung einer parlamentarischen Aufgabe durch eine außenstehende Institution zählt nicht 
dazu.“142 

Diese Rechtsprechung, nach der der Rechnungshof der Verwaltung zuzurechnen und damit informati-
onspflichtige Stelle ist, lässt sich auf das UIG übertragen. 

Eine andere Frage ist, ob der Gesetzgeber völker- und unionsrechtlich berechtigt wäre, für den Rech-
nungshof eine Bereichsausnahme vorzusehen. So wird in Rheinland-Pfalz der Rechnungshof grund-
sätzlich als informationspflichtige Stelle angesehen, aber der Zugang zugleich auf das Prüfungsergeb-
nis beschränkt.143 In Nordrhein-Westfalen wurde die Ausnahme bzgl. des Rechnungshofs aus dem UIG 
gestrichen, womit klargestellt wurde, dass dieser informationspflichtige Stelle ist.144 In Sachsen wurde 
dagegen mit Änderung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Sächs. UIG eine Bereichsausnahme für den Rechnungshof 
geschaffen.145 Wenn, wie durch das BVerwG klargestellt, die Rechnungshöfe zu den Behörden zählen, 
liegt in einer Bereichsausnahme eine Reduzierung des weiten Behördenbegriffs, wie er in Art. 2 Nr. 2 
der Aarhus-Konvention sowie Art. 2 Nr. 2 UIRL vorgegeben ist. Die Bereichsausnahme wäre damit so-
wohl völker- wie auch unionsrechtswidrig. 

Nach § 96 Abs. 4 BHO kann der Bundesrechnungshof nach Ermessen Zugang zu Prüfungsergebnissen 
gewähren: 

„(4) Der Bundesrechnungshof kann Dritten durch Auskunft, Akteneinsicht oder in sonstiger Weise Zugang zu 
dem Prüfungsergebnis gewähren, wenn dieses abschließend festgestellt wurde. Gleiches gilt für Berichte, 

wenn diese abschließend vom Parlament beraten wurden. Zum Schutz des Prüfungs- und Beratungsverfah-
rens wird Zugang zu den zur Prüfungs- und Beratungstätigkeit geführten Akten nicht gewährt. Satz 3 gilt 

auch für die entsprechenden Akten bei den geprüften Stellen.“ 

Das OVG Münster hat hierzu die hohe Bedeutung der Informationsfreiheit betont: 

„Das dem Bundesrechnungshof in § 96 Abs. 4 BHO eröffnete Ermessen ist angesichts der Bedeutung der 
Presse- und Rundfunkfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in Bezug auf Informationsbegehren von Medien-

vertretern grundsätzlich auf Null reduziert, sofern nicht im Einzelfall der Zugangsgewährung ausnahms-
weise ein schutzwürdiges privates oder öffentliches Vertraulichkeitsinteresse entgegensteht.“146 

2.2.2.1.2.6 Bundestagsausschüsse als informationspflichtige Stellen? 
Insbesondere für den Petitionsausschuss des Bundestags stellt sich die Frage, ob dieser als informati-
onspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG anzusehen ist.147 Die Bearbeitung von Petitionen ist nicht 

 

 
142 BVerwG, Urteil vom 15.11.2012 – 7 C 1/12 –, juris, Rn. 30 f. 
143 S. etwa § 3 Abs. 5 S. 1 LTransG RP; dazu Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 384. 
144 S. Landtag NRW, Drucks. 16/11843. 
145 Art. 24 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 14.12.2018 (SächsGVBl. S. 782). 
146 OVG Münster, Beschluss vom 28.01.2019 – 15 B 624/18 –, juris, Leitsatz 1. 
147 Zum Ganzen Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 385. 
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als gesetzgeberische Tätigkeit einzuordnen,148 und die Ausschussmitglieder verfügen nicht über rich-
terliche Unabhängigkeit. Danach ist vertretbar, Petitionsausschüsse als der Verwaltung zuzuordnende 
informationspflichtige Stellen anzusehen.149 Insoweit fehlt allerdings noch eine weitere Klärung durch 
die Rechtsprechung. 

Ob auch Untersuchungsausschüsse nach Art. 44 GG als informationspflichtige Stellen eingestuft wer-
den können, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Zum Teil wird deren Tätigkeit in der Nähe 
der Rechtsprechung eingeordnet: 

„Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Regelungen des § 1 I IFG, § 2 I UIG einen Untersuchungs-
ausschuss weder als Behörde noch als sonstige Stelle der öffentlichen Verwaltung erfassen, weil er keine 

materiellen Verwaltungsaufgaben erfüllt. … Ein Untersuchungsausschuss dient der parlamentarischen Re-
gierungskontrolle, die die Verwaltung gerade einem externen politischen Kontrollinstrument unterwirft, das 

nicht der Mitwirkung an der Rechtsanwendung dient, sondern der retrospektiven Aufklärung.“150 

Nach anderer Aufassung nehmen diese eine materielle Verwaltungstätigkeit wahr: 

„Bei der Wahrnehmung der ihm im Rahmen des Untersuchungsauftrags vom Plenum übertragenden Aufklä-
rung bestimmter Sachverhalte wird der Untersuchungsausschuss wie ein Verwaltungsorgan und daher mit 
den prozessualen Folgen gemäß § 61 Nr. 3 VwGO, 19 AGVwGO wie eine Behörde tätig. Für Rechtsschutzer-
suchen betroffener Bürger gegen konkrete Maßnahmen der Untersuchung und Beweiserhebung parlamen-

tarischer Untersuchungsausschüsse der Länder ist daher grundsätzlich der Verwaltungsrechtsweg eröff-
net…“151 

Guckelberger vertritt eine differenzierende Auffassung: 

„Anstelle pauschal die Tätigkeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse von der Informationspflicht 
auszunehmen, ist jedenfalls eine differenzierendere Betrachtung geboten. Soweit es sich um Vorgänge han-
delt, in denen ein Untersuchungsausschuss vergleichbar einem Verwaltungsorgan dem Bürger gegenüber 

auftritt, z. B. ihn als Zeugen lädt oder die Herausgabe von Akten fordert, nimmt er materielle Verwaltungs-
tätigkeiten wahr.“152 

Auch insoweit lässt sich eine abschließende Klärung erst durch höchstrichterliche Rechtsprechung 
herbeiführen. 

2.2.2.1.3 Zwischenergebnis zu Stellen der öffentlichen Verwaltung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG) 

Die Rechtsfragen bzgl. der informationspflichtigen (Bundes-)Regierung und den Stellen der öffentli-
chen Verwaltung sind zum größten Teil durch die Rechtsprechung der Gerichte geklärt. Dass der Ge-
setzeswortlaut in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG nach dem Verständnis des nationalen Verwaltungsrechts, 
nach dem zwischen Regierung und Verwaltung unterschieden wird, ungenau bzw. rechtlich falsch ist, 
wenn „die Regierung und andere informationspflichtige Stellen der öffentlichen Verwaltung“ genannt wer-
den, führt letztlich zu keinen praktischen Konsequenzen. Eindeutig fallen Beliehene unter den Behör-
denbegriff und sind damit als Teil der öffentlichen Verwaltung informationspflichtig. Eine Ausweitung 
der Informationspflicht auf Verwaltungshelfer ist angesichts der Informationsverpflichtung der diese 
berufenden Stellen nicht geboten. Auch der Bundesrechnungshof fällt unter die informationspflichti-
gen Stellen. Eine Legaldefinition der Gremien fehlt. Da hier das unionsrechtliche und das nationale 

 

 
148 Vgl. Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Beschluss vom 07.07.1977 – P.St. 797 –, juris, Leitsatz 1: „Für Streitigkeiten über die Erledigung 
von Petitionen an Behörden oder das Parlament ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.“ 
149 So Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 385; Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 2, Rn. 27. 
150 Gärditz, Parlamentarische Untersuchungsausschüsse als informationspflichtige Stellen?, NVwZ 2015, 1161, 1164. 
151 OVG Saarloius, Beschluss vom 03.08.2010 – 3 B 205/10 –, juris, Rn. 68. 
152 Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 385; s. auch Sodan, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 40 
Rn. 231. 
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Verständnis dieses Begriffs nicht einheitlich sind, wäre eine Legaldefinition zur Klarstellung hilfreich. 
Erhebliche Rechtsprobleme hat die Frage nach sich gezogen, ob die gesetzesvorbereitende Tätigkeit 
durch Bundesministerien von der Ausnahme des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a UIG erfasst ist. Der EuGH hat 
in der Flachglas Torgau-Entscheidung einerseits vertreten, dass grds. auch Ministerien gesetzesvorbe-
reitende Tätigkeiten wahrnehmen können, die Ausnahme gilt aber nur bis zum Abschluss des Gesetz-
gebungsverfahrens. In der Entscheidung betr. die Deutsche Umwelthilfe hat der EuGH die ministerielle 
Tätigkeit bei der Vorbereitung und dem Erlass von Rechtsverordnungen nicht unter die Ausnahme ge-
fasst. Der Bundesgesetzgeber ist den EuGH-Entscheidungen durch Änderung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 
3a UIG nachgekommen. Demgegenüber wurde die Ausnahmebestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3b 
UIG (Gerichte des Bundes, soweit sie nicht Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen) bis-
lang nicht Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen oder der Diskussion in der Literatur. Nicht 
abschließend geklärt ist, ob parlamentarische Ausschüsse wie der Petitionsausschuss oder Untersu-
chungsausschüsse zu den informationspflichtigen Stellen zählen. 

2.2.2.2 Personen des Privatrechts (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG) 

2.2.2.2.1 Beschreibung der Regelung 

Natürliche oder juristische Personen des Privatrechts sind informationspflichtig, wenn die in § 2 Abs. 
1 Nr. 2 UIG aufgeführten Bedingungen kumulativ gegeben sind und eine Kontrolle im Sinne des § 2 
Abs. 2 UIG vorliegt.153 Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG gehören zu den informationspflichtigen Stellen 

„natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder 
öffentliche Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit der Umwelt stehen, insbesondere solche 
der umweltbezogenen Daseinsvorsorge, und dabei der Kontrolle des Bundes oder einer unter der Aufsicht 

des Bundes stehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts unterliegen.“ 

Nach § 2 Abs. 2 UIG liegt eine Kontrolle in diesem Sinne vor, wenn 

„1. die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe oder bei der Erbringung der 
öffentlichen Dienstleistung gegenüber Dritten besonderen Pflichten unterliegt oder über besondere Rechte 
verfügt, insbesondere ein Kontrahierungszwang oder ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, oder 

2. eine oder mehrere der in Absatz 1 Nummer 2 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts al-
lein oder zusammen, unmittelbar oder mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzen, 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügen oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens 
bestellen können, oder 

3. mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts zusammen unmittelbar oder mittelbar über eine 
Mehrheit im Sinne der Nummer 2 Buchstabe a bis c verfügen und der überwiegende Anteil an dieser Mehr-
heit den in Absatz 1 Nummer 2 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts zuzuordnen ist.“ 

Die Ausdehnung der Informationspflichten auf bestimmte Private stellt eine Reaktion auf die über län-
gere Zeit zu beobachtende Tendenz einer Verlagerung von öffentlich-rechtlichen Aufgaben auf private 
Unternehmen dar.154 Es soll damit verhindert werden, dass die Informationspflichten durch eine 

 

 
153 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 45. 
154 Dazu Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 110 f.; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, Um-
weltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 19; Schomerus in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2 Rn. 9 f. 
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„Flucht in das Privatrecht“ eingeschränkt werden und so dem Zweck von § 1 UIG, Art. 1 UIRL und Art. 
1 Aarhus-Konvention, durch höhere Transparenz den Umweltschutz zu verbessern, nachzukommen.  

Erforderlich ist zunächst eine öffentliche Aufgabe oder eine öffentliche Dienstleistung, wobei eine ge-
naue Unterscheidung zwischen beiden Begriffen nicht geboten ist. Eine ausdrückliche Aufgabenzuwei-
sung durch Verfassung oder Gesetz ist hierfür nicht erforderlich. Für die Privaten in diesem Sinne gibt 
es eine solche Zuweisung regelmäßig nicht.155 Der Begriff der öffentlichen Aufgabe ist daher im Sinne 
eines öffentlichen Interesses an der Aufgabenwahrnehmung auszulegen.156 Typischer Fall ist die um-
weltbezogene Daseinsvorsorge, die gesondert in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG genannt wird. Hierzu hat das VG 
Berlin ausgeführt: 

„Öffentliche Aufgaben sind Aufgaben, an deren Erfüllung die Öffentlichkeit maßgeblich interessiert ist, 
die also gemeinwohlerheblich sind (...). Hierzu zählt der gesamte Bereich der Daseinsvorsorge (...). Die eu-

ropäische Kommission versteht hierunter marktbezogene oder nicht marktbezogene Tätigkeiten, die im Inte-
resse der Allgemeinheit erbracht und daher von den Mitgliedstaaten mit besonderen Gemeinwohlverpflich-
tungen verbunden werden, insbesondere Verkehrs-, Energieversorgungs- und Telekommunikationsdienste 

(...).“157 

Der erforderliche Umweltbezug liegt vor, wenn die Tätigkeit Auswirkungen auf die Umwelt hat oder 
haben kann, wobei eine zufällige Umweltberührung nicht ausreichen soll.158 Daher ist jeweils eine Ein-
zelfallprüfung angezeigt.159 

Hierfür hat der Gesetzgeber abschließend zwei Fallgruppen normiert:  

► § 2 Abs. 2 Nr. 1 UIG setzt eine solche Kontrolle voraus, wenn bei der Wahrnehmung der öffentli-
chen Aufgabe gegenüber Dritten besonderen Pflichten bestehen oder die private Stelle über beson-
dere Rechte verfügt. Als Beispielsfälle werden ein Kontrahierungszwang sowie ein Anschluss- und 
Benutzungszwang genannt. Dies ist insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge üblich, so im 
Energie- oder Wasserversorgungssektor oder im öffentlichen Transportwesen. Ob auch ein kartell-
rechtlicher Kontrahierungszwang dazu zählt, ist umstritten.160 Ein Zwang zum Vertragsabschluss 
kann sich z. B. auch aus § 20 Abs. 1 GWB für marktbeherrschende Unternehmen ergeben.161  

► Als weitere Möglichkeit sieht § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 UIG eine Kontrolle des Bundes als gegeben an, 
wenn dieser einen beherrschenden Einfluss auf die private Stelle ausübt, z. B. dadurch, dass der 
Bund die Aktienmehrheit an dem Unternehmen besitzt. 

Näheres zum Begriff der Kontrolle findet sich unten unter 2.2.2.2.2.1 ff. 
 
 

 

 
155 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 111. 
156 Das VG Berlin, Urteil vom 05.11.2012 – VG 2 K 167.11, BeckRS 2013, 4572, beck-online, sagt dazu: „Diese Bestimmung begegnet entgegen 
der Auffassung der Beklagten keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Notwendigkeit der Auslegung einer Norm - wie hier der Begriffe 
„öffentliche Aufgabe“, „öffentliche Dienstleistungen“ und „Daseinsvorsorge“ - nimmt ihr noch nicht die Bestimmtheit, die der Rechtsstaat von 
einem Gesetz fordert (vgl. BVerfG, Entscheidung vom 04.04.1967 - 1 BvR 126.65, BVerfGE 21, 245), zumal es sich bei den genannten Begrif-
fen um klassische, ausreichend konturierte verwaltungsrechtliche Begriffe handelt“; vgl. auch: Viotto, Das öffentliche Interesse, 2009, S. 16. 
157 VG Berlin, Urteil vom 05.11.2012 – VG 2 K 167.11, BeckRS 2013, 45721, beck-online. 
158 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 23; Guckelberger, Geschichte des Umweltinformati-
onsrechts, NuR 2018, 378, 386. 
159 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 23. 
160 Dafür: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 25-26; dagegen: Fluck/Theuer, in: Fluck, Infor-
mationsfreiheitsrecht, § 2 UIG Rn. 214. 
161S. etwa BGH, Urteil vom 21.02.1995 – KVR 10/94, BGHZ 129, 53, 60. 
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2.2.2.2.2 Rechtsfragen 

2.2.2.2.2.1 Begriff der informationspflichtigen Personen des Privatrechts 

2.2.2.2.2.1.1 Vorbemerkungen 
Welche Akteure als informationspflichtige natürliche und juristische gelten, stellt aufgrund des bis 
dato ungeklärten Kreises dieser verpflichteten Stellen eine besondere Herausforderung dar. Die Frage 
der informationspflichten Privaten nach dem UIG konnte durch die spärliche Rechtsprechung und die 
Literatur noch nicht umfassend geklärt und beantwortet worden. Bisherige Untersuchungen blieben 
stets auf Einzelfallbetrachtungen fokussiert, aus denen keine allgemeingültigen Kriterien abgeleitet 
werden konnten. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die in § 2 Abs. 1 Nr.2 UIG i.V.m. § 2 
Abs. 2 UIG aufgeführten Voraussetzungen grundsätzlich in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen sind, 
was eine pauschale Beurteilung, ein Unternehmen XY sei generell informationspflichtig, nicht möglich 
macht. Denn aus dem Wort „soweit“ in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG ist abzuleiten, dass die Informationspflicht 
auf solche Fälle beschränkt ist, in denen die Wahrnehmung der öffentliche Aufgabe im Zusammenhang 
mit der Umwelt steht.162 Eine private Stelle ist daher nicht generell informationsverpflichtet, sondern 
stets nur im Zusammenhang mit konkreten umweltbezogenen Aufgaben.163 Die Informationspflicht 
besteht nach § 2 Abs. 2 UIG zudem wie oben ausgeführt nur, wenn eine besondere Kontrolle des Bun-
des oder einer beaufsichtigten juristischen Person des öffentlichen Rechts besteht. In diesem Zusam-
menhang wurden von Guckelberger drei Fragen herausgearbeitet: 

- „Wann liegt ein Zusammenhang zur Umwelt noch bzw. nicht mehr vor? 

- Wurde das Kontrollerfordernis angesichts des weiten Verständnisses des EuGH zu eng umgesetzt? 

- Zuordnung der Beliehenen zu § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 UIG? Zuordnung ist deswegen von Bedeutung, 
da nur bei Nr. 2 eine Einschränkung durch das Erfordernis des Zusammenhangs zur Umwelt erfolgt!“164 

Es hat sich in der Literatur, leider nur zu einem geringen Teil auch in der Rechtsprechung, eine ge-
wisse Kasuistik herausgebildet, die Anhaltspunkte für eine Informationspflicht Privater liefert. Die 
Kommission selbst hatte bereits in ihrem Vorschlag für die UIRL einige Beispiele genannt: 

„Traditionell von Behörden wahrgenommene, umweltbezogene Aufgaben im allgemeinen Interesse werden 
durch Privatisierung und neue Dienstleistungsmethoden zunehmend Stellen außerhalb des öffentlichen Sek-
tors übertragen. Hierzu gehören die Gas-, Elektrizitäts- und Wasserversorgung und Verkehrsdienstleistun-
gen. Das hat dazu geführt, daß diese Aufgaben in einigen Mitgliedstaaten noch immer von öffentlichen und 
in anderen Mitgliedstaaten zwischenzeitlich von privatwirtschaftlichen Stellen wahrgenommen werden.“165 

Der Aarhus Implementation Guide macht den Vorschlag, eine Liste der informationspflichtigen Perso-
nen des Privatrechts aufzustellen oder diese entsprechend zu kategorisieren: 

“There may be some overlap between subparagraphs (b) and (c) of the definition, but it is clear that any 
person providing public services in relation to the environment under the control of a body or person falling 

within subparagraphs (a) or (b) is a “public authority”. Implementation of the Convention would be im-
proved if Parties clarified which entities are covered by this subparagraph. This could be done through cate-

gories or lists made available to the public.As noted with respect to subparagraph (b) above, while the 
Convention is not entirely clear on this point, it would seem that a single body may fall under this definition 

 

 
162 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 28a. 
163 Dazu Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 386. 
164 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
165 KOM (2000) 402 endgültig vom 29.06.2000, S. 11. 
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with respect to a part of its activities, while other of its activities will be of a private nature. It would be rea-
sonable, therefore, to apply the Convention only to those activities that fall under the definition.”166 

Bisher existiert eine derartige Liste o. ä. nicht, auch nicht in anderen EU-Mitgliedstaaten oder Vertrags-
staaten der Aarhus Konvention. 

2.2.2.2.2.1.2 EuGH-Urteil „Fish Legal and Shirley“ 
Der zu den privaten informationspflichtigen Stellen bislang einzige vom EuGH entschiedene Fall „Fish 
Legal und Shirley“ beruht auf einem Vorabentscheidungsverfahren auf Antrag des britischen Upper 
Tribunals, in dem der EuGH sich mit der Frage befasste, ob privatrechtlich organisierte Gesellschaften 
zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in England und Wales „Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung“ gemäß Art. 2 Nr. 2 S. 1 lit. b UIRL wahrnehmen.167 Fish Legal vertrat in dem Fall als ge-
meinnützige Organisation die Interessen des englischen Anglerverbands und beantragte den Zugang 
zu Informationen über Einleitungen, Reinigungsmaßnahmen und Notüberläufe bei zwei Wassergesell-
schaften. Frau Shirley erbat Informationen zur Abwasserkapazität in der Grafschaft Kent bei einer wei-
teren Wassergesellschaft. Der EuGH macht zunächst deutlich,  

„dass die Begriffe einer unionsrechtlichen Bestimmung, die für die Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Bedeu-
tung nicht ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Union eine 
autonome und einheitliche Auslegung erhalten müssen, die unter Berücksichtigung des Kontextes der Be-

stimmung und des mit der fraglichen Regelung verfolgten Ziels gefunden werden muss […].“168 

Aus der Auslegung der englischen und französischen Fassung der Richtlinie folge, 

„dass nur die Einrichtungen, die aufgrund einer in den für sie geltenden nationalen Rechtsvorschriften spezi-
ell festgelegten Rechtsgrundlage zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung befugt 
sind, in die Kategorie der Behörden nach Art. 2 Nr. 2 Buchst. b der Richtlinie 2003/4 fallen können.“169 

Der EuGH sieht eine zweistufige Prüfung der Tatbestandmerkmale des Art. 2 Nr. 2 S. 1 lit. b UIRL vor: 
Erstens müsse durch die Person des Privatrechts auf Grundlage des nationalen Rechts materiell eine 
Aufgabe der öffentlichen Verwaltung wahrgenommen werden. Zweitens müsse diese Person über be-
sondere, über das Verhältnis zwischen Privatrechtspersonen hinausgehende Befugnisse verfügen. 
Weiter wird der Begriff der Kontrolle im Sinne des Art. 2 Nr. 2c UIRL dahingehend ausgelegt, dass 
diese  

„alle Einrichtungen erfasst, die nicht in echter Autonomie bestimmen, wie sie die ihr übertragenen Aufga-
ben im Umweltbereich erfüllen, da eine unter Art. 2 Nr. 2 Buchst. a oder b dieser Richtlinie fallende Behörde 

ihre Tätigkeit in diesem Bereich entscheidend beeinflussen kann.“170 

Auch eine Kontrolle i.S.v. Art. 2 Nr. 2 S. 1c UIRL sei nach dem EuGH anzunehmen, wenn die Behörde 
nicht vollkommen autonom sei. Anschließend setzte sich der EuGH noch mit der Reichweite der Um-
weltinformationspflicht auseinander. Die Frage war, ob  

„eine Person, die hinsichtlich einiger ihrer Aufgaben, Zuständigkeiten oder Dienstleistungen unter diese Be-
stimmung fällt, nur hinsichtlich der Umweltinformationen eine Behörde darstellt, die bei ihr im Rahmen ge-

rade dieser Aufgaben, Zuständigkeiten und Dienstleistungen vorhanden sind.“171 

 

 
166 UNECE, The Aarhus Convention, An Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 48. 
167 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 - juris (Fish Legal und Shirley). 
168 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 - juris (Fish Legal und Shirley), Rn. 42. 
169 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 - juris (Fish Legal und Shirley), Rn. 48. 
170 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 – juris (Fish Legal und Shirley), Rn 88. 
171 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 – juris -(Fish Legal und Shirley), Rn 74. 
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Der EuGH wandte sich entschieden gegen eine solche „hybride“ Auslegung des Behördenbegriffs nach 
der UIRL. Dies könne nicht nur zu  

„Unsicherheiten und erheblichen praktischen Schwierigkeiten bei der wirksamen Umsetzung der Richtlinie 
2003/4“ 172 

führen, sondern 

„ein solcher Ansatz erscheint vielmehr unvereinbar mit den Grundlagen, auf denen sowohl die Richtlinie 
2003/4 als auch das Übereinkommen von Aarhus aufbauen und nach denen sich der Geltungsbereich der in 
ihnen niedergelegten Regelung der Auskunftserteilung richtet, mit der das Ziel verfolgt wird, eine möglichst 

umfassende und systematische Verfügbarkeit und Verbreitung der bei Behörden vorhandenen oder für 
sie bereitgehaltenen Umweltinformationen in der Öffentlichkeit zu erreichen.“173 

Demnach strebt der EuGH an, eine Informationspflicht zunächst bei einer breiten Masse von Unterneh-
men bejahen zu können, von denen Zuständigkeiten, Aufgaben oder Dienstleistungen im öffentlichen 
Umweltinteresse wahrgenommen werden.174 Der EuGH hat dann aber darauf verwiesen, dass diese 
weite Auslegung in ihren Konsequenzen für betroffene Unternehmen zum Teil durch das Erfordernis 
der Kontrolle und durch die Beschränkung auf bei dem Unternehmen vorhandene Informationen kom-
pensiert werde.175 Im Ergebnis werden dann drei Leitsätze festgehalten: 

„1. Für die Entscheidung über die Frage, ob Einrichtungen wie die United Utilities Water plc, die Yorkshire 
Water Services Ltd und die Southern Water Services Ltd als juristische Personen anzusehen sind, die auf-

grund innerstaatlichen Rechts „Aufgaben der öffentlichen Verwaltung“ im Sinne des Art. 2 Nr. 2 Buchst. b 
der Richtlinie 2003/4 ...wahrnehmen, ist zu prüfen, ob diese Einrichtungen auf der Grundlage des für sie 

geltenden nationalen Rechts mit Befugnissen ausgestattet sind, die über die im Verhältnis zwischen Pri-
vatrechtspersonen geltenden Regeln hinausgehen. 

2. Unternehmen wie die United Utilities Water plc, die Yorkshire Water Services Ltd und die Southern Water 
Services Ltd, die öffentliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt erbringen, befinden sich 
dann unter der Kontrolle einer in Art. 2 Nr. 2 Buchst. a oder b der Richtlinie 2003/4 genannten Stelle oder 

Person und sind somit nach Art. 2 Nr. 2 Buchst. c dieser Richtlinie als „Behörden“ anzusehen, wenn sie nicht 
in echter Autonomie bestimmen, wie sie die ihnen übertragenen Aufgaben im Umweltbereich erfüllen, 
weil eine unter Art. 2 Nr. 2 Buchst. a oder b dieser Richtlinie fallende Behörde ihre Tätigkeit im Umweltbe-

reich entscheidend beeinflussen kann. 

3. Art. 2 Nr. 2 Buchst. b der Richtlinie 2003/4 ist dahin auszulegen, dass eine Person, die unter diese Bestim-
mung fällt, hinsichtlich sämtlicher Umweltinformationen, die bei ihr vorhanden sind, eine Behörde dar-
stellt. Handelsgesellschaften wie die United Utilities Water plc, die Yorkshire Water Services Ltd und die 

Southern Water Services Ltd, die nur insoweit eine Behörde nach Art. 2 Nr. 2 Buchst. c dieser Richtlinie dar-
stellen können, als sie sich bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im Umweltbereich unter der 
Kontrolle einer in Art. 2 Nr. 2 Buchst. a oder b der Richtlinie genannten Stelle oder Person befinden, sind 

nicht verpflichtet, Umweltinformationen zur Verfügung zu stellen, von denen feststeht, dass sie sich nicht 
auf die Erbringung solcher Dienstleistungen beziehen.“176 

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn der EuGH den Fall „Fish Legal and Shirley“ zum Anlass ge-
nommen hätte, eine umfassende Klärung der Informationspflicht privater Stellen vorzunehmen. So 

 

 
172 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 – juris (Fish Legal und Shirley), Rn. 76. 
173 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 – juris -(Fish Legal und Shirley), Rn. 77. 
174 Vgl. Kahl/Dubber, Der Begriff der "informationspflichtigen Stelle" (§ 2 Abs. 1 UIG) im Lichte der neueren Judikatur aus Luxemburg, EurUP 
2014, 215. 
175 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 – juris - (Fish Legal und Shirley), Rn. 80 f. 
176 EuGH, Urteil vom 19.12.2013, C-279/12 -  juris - (Fish Legal und Shirley), am Ende. 
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aber verweist der EuGH vor allem auf die Frage, ob der nationale Gesetzgeber die private Stelle mit 
besonderen Befugnissen ausgestattet hat. Dies ist auslegungsfähig und –bedürftig. Der EuGH wird da-
mit dem eingangs in dem Urteil geäußerten Anspruch, für die gesamte Union eine autonome und ein-
heitliche Auslegung zu bieten, nicht gerecht. 

2.2.2.2.2.1.3 EU-Rechtskonformität der Umsetzung des Kontrollerfordernisses in § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 
Abs. 2 UIG 

Von Guckelberger wurde die Frage aufgeworfen, ob das Kontrollerfordernis in § 2 Abs. 2 UIG ange-
sichts des weiten Verständnisses des EuGH zu eng umgesetzt worden sei.177 Nach Art. 2 Nr. 2c) UIRL 
sind Behörden auch Personen, die unter der Kontrolle der Regierung oder einer anderen Stelle der öf-
fentlichen Verwaltung bzw. unter der Kontrolle natürlicher oder juristischer Personen, die aufgrund 
innerstaatlichen Rechts Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen stehen. § 2 Abs. 2 UIG 
fasst diesen Begriff enger, indem entweder die private Person besonderen Pflichten unterliegt bzw. 
über besondere Rechte verfügt, oder die kontrollierende Stelle über eine eine Kapitalmehrheit o. ä. an 
der privaten Person verfügt, oder dies im Hinblick auf eine Mehrheit von Personen des öff. Rechts der 
Fall ist.178  

Der EuGH hat sich im Fall „Fish Legal“179 mit dem Begriff der Kontrolle in diesem Sinne auseinanderge-
setzt. Eine der Vorlagefragen in diesem Verfahren lautete: 

„Was ist im Sinne des Art. 2 Nr. 2 Buchst. c der Richtlinie 2003/4 unter einer Person „unter der Kontrolle ei-
ner unter Buchstabe a genannten Stelle oder einer unter Buchstabe b genannten Person“ zu verstehen? Ins-
besondere: Welche Anforderungen sind nach Art, Form und Ausmaß an die Kontrolle zu stellen, und welche 

Kriterien dürfen (nicht) verwendet werden, um festzustellen, ob eine solche Kontrolle vorliegt?“180 

Der EuGH rekurriert in seiner Antwort darauf auf die Ziele der UIRL, dass es darauf ankomme, ob die 
private Stelle gegenüber dem Staat eine echte Autonomie besitze oder nicht: 

„Gibt nämlich eine solche Regelung einen besonders präzisen Rechtsrahmen vor, der eine Reihe von Regeln 
dafür aufstellt, wie solche Gesellschaften die ihnen übertragenen öffentlichen Aufgaben des Umweltmana-

gements zu erfüllen haben, und der gegebenenfalls eine Verwaltungsaufsicht vorsieht, mit der – gegebenen-
falls über Weisungen oder die Verhängung von Geldbußen – sichergestellt werden soll, dass diese Regeln 

tatsächlich eingehalten werden, kann sich daraus ergeben, dass diese Einrichtungen gegenüber dem Staat 
keine echte Autonomie besitzen, selbst wenn dieser infolge der Privatisierung des fraglichen Sektors ihre 

laufende Verwaltung nicht mehr zu bestimmen vermag….  Nach alledem ist auf die dritte und die vierte Vor-
lagefrage zu antworten, dass sich Unternehmen wie die beteiligten Wassergesellschaften, die öffentliche 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt erbringen, dann unter der Kontrolle einer in Art. 2 Nr. 2 
Buchst. a oder b der Richtlinie 2003/4 genannten Stelle oder Person befinden und somit nach Art. 2 Nr. 2 

Buchst. c dieser Richtlinie als „Behörden“ anzusehen sind, wenn sie nicht in echter Autonomie bestimmen, 
wie sie die ihnen übertragenen Aufgaben im Umweltbereich erfüllen, weil eine unter Art. 2 Nr. 2 Buchst. a 

oder b dieser Richtlinie fallende Behörde ihre Tätigkeit im Umweltbereich entscheidend beeinflussen 
kann.“181 

 

 
177 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.2.2018; Guckelberger, Ge-
schichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 386. 
178 Näher hierzu oben unter 2.2.2.2.1. 
179 Dazu oben unter 2.2.2.2.2.1.2. 
180 EuGH, Urteil vom 19.12.2013 - C-279/12 - juris – (Fish Legal und Shirley), Rn. 26. 
181 EuGH, Urteil vom 19.12.2013 - C-279/12 – juris (Fish Legal und Shirley), Rn. 71, 73. 
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Demgegenüber ist der Kontrollbegriff in § 2 Abs. 1 Nr., 1 i. V. m. Abs. 2 UIG enger. Es kommt nicht auf 
eine „echte Autonomie“ der privaten Stelle an, sondern es werden detaillierte Kriterien wie eine „In-
haltskontrolle“ oder eine „Mehrheitskontrolle“ genannt.182 Es ist nicht auszuschließen, dass private 
Stellen hiervon nicht erfasst werden, obwohl sie nach dem „Autonomiekriterium“ des EuGH als infor-
mationspflichtig angesehen werden müssten. Praktische Beispiele hierfür gibt es aber bislang nicht. 

Im Folgenden wird anhand von Einzelfällen der Frage nachgegangen, welche Akteure als informations-
pflichtige natürliche und juristische Personen in den Kreis der verpflichteten Stellen fallen. 

2.2.2.2.2.2 Schienenverkehrsunternehmen 

2.2.2.2.2.2.1 Vorbemerkungen 
Schienenverkehrsunternehmen sind das Leitmedium für die Frage der Informationspflicht Privater 
geworden. Hier hat sich, zumindest soweit es um die Infrastruktur wie den Netzbetrieb geht, ein Trend 
in der Rechtsprechung herausgeschält, eine Informationspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG anzuneh-
men.183  

Deren Informationspflichten wurden bereits von Schomerus/Tolkmitt184 näher untersucht und dabei 
dargelegt, dass eine pauschalisierte Aussage sich hier verbiete. So wurden für den Schienennetzbetrei-
ber DB Netz AG und für die Beförderungsunternehmen DB Regio AG und DB Fernverkehr AG alle ge-
setzlichen Tatbestandsvoraussetzungen für eine Informationspflichtigkeit nach dem UIG als erfüllt an-
gesehen. Für das Konzerndach Deutsche Bahn AG wurde dies wiederum verneint. Denn zwar gehörten 
zu den Aufgaben der Deutschen Bahn AG die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen zur Beför-
derung von Gütern und Personen sowie der Betrieb der Eisenbahninfrastruktur. Die eigentliche Aufga-
benwahrnehmung (z.B. Betrieb der Bahninfrastruktur, Bereitstellung eines ÖPV) erfolge jedoch durch 
die entsprechenden Tochterunternehmen. Da das eigenständige Wahrnehmen der öffentlichen Auf-
gabe gesetzliche Voraussetzung ist, wurde die Informationspflicht für die Deutsche Bahn AG als Kon-
zern insgesamt verneint.  

2.2.2.2.2.2.2 Verwaltungsgericht Frankfurt 2011 
Die Rechtsprechung hat die DB Netz AG mehrfach als informationspflichtige private Stelle angesehen. 
So wurde bereits 2011 in einem Beschluss des VG Frankfurt, bei dem es um die Kostenentscheidung 
nach Erledigung der Hauptsache ging, festgestellt: 

„Bei der Beklagten DB Netz AG handelt es sich nach Auffassung der Kammer auch um eine informations-
pflichtige Stelle i. S.d. § UIG § 2 Abs. UIG § 2 Absatz 1 Nr. 2 UIG. ...Die Beklagte erbringt eine öffentliche 

Dienstleistung, nämlich Verkehrsdienstleistungen, in dem sie das Schienennetz bereit stellt und betreibt. 
Sie versorgt die Bevölkerung mit Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsangeboten und betreibt damit eine ge-
meinwohlerhebliche Daseinsvorsorge. Diese ist nach Auffassung der Kammer auch umweltbezogen bzw. 

steht im Zusammenhang mit der Umwelt. Eine weitere Auslegung lässt dabei ausreichen, dass die Tätigkeit 
Auswirkungen auf die Umwelt hat, was zur Bejahung der umweltbezogenen Daseinsvorsorge führen würde, 
da die Existenz und der Betrieb des Schienenwegenetzes zu Veränderungen des Bodens- und Landschaftsbil-
des führt, Auswirkungen auf Flora und Fauna hat und auch eine Lärmquelle für Menschen darstellt. … Nach 
Auffassung der Kammer ist in Anlehnung an § UIG § 2 Abs. UIG § 2 Absatz 3 UIG, der einen weiteren Begriff 
der Umweltinformationen zugrundelegt, darauf abzustellen, ob die von der Beklagten erbrachte Dienstleis-

tung im funktionellen und historischen Zusammenhang mit dem Umweltschutz gesehen wird, wobei es nicht 
auf die Erheblichkeit der mit der Aufgabe oder Dienstleistung verbundenen Umweltauswirkung ankommt. 

 

 
182 Vgl. Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 119 f. 
183 A. A. aber: Fluck/Theuer, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, § 2 UIG Bund Rn. 192. 
184 Schomerus/Tolkmitt, Bahnunternehmen als informationspflichtige Stellen nach britischem und deutschem Umweltinformationsrecht, ZUR 
2009, 188, 193. 
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Für bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge ist ein Zusammenhang zwischen der öffentlichen Dienstleis-
tung und dem Umweltschutz normativ geregelt. So bezweckt z. B. das Energiewirtschaftsgesetz in seinem § 
1 Abs. 1 u. a. eine „umweltverträgliche“ Versorgung mit Elektrizität und Gas. Für Bahndienstleistungen ent-
hält das Allgemeine Eisenbahngesetz keine solche Zweckbestimmung, während z. B. das Niedersächsische 
Nahverkehrsgesetz nach seinem § 2 Abs. 1 auch „im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingun-
gen“ erging. Dies zeigt, dass der Begriff des Zusammenhangs mit der Umwelt nicht konstitutiv vom Gesetz-

geber festgelegt wird. Er ist vielmehr nach allgemeinen Auslegungskriterien zu bestimmen, wonach dem 
Wortlaut des § UIG § 2 Abs. UIG § 2 Absatz 3 UIG nach der Begriff „Umwelt“ weit zu verstehen ist. Der histo-
rische und funktionelle Zusammenhang der erbrachten Daseinsvorsorge mit dem Umweltschutz ist zu beja-

hen für private Rücknahmesysteme wie Die Duale System Deutschland AG (DSD), Flughafenbetreiber und die 
Deutsche Bahn AG sowie ggf. auch Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG im Bereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge… Die Beklagte unterliegt auch der Kontrolle des Bundes bzw. einer unter Aufsicht des Bun-
des stehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts. Gemäß Art. 87 e Abs. 3 GG sind Eisenbahnen vom 

Bund als Wirtschaftsunternehmen zu führen. Dies ist durch eine Organisations- und nicht eine Aufgaben- 
und Kapital-Privatisierung erfolgt. § 8 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes – AEG – regelt die rechtliche Ver-
selbständigung der Eisenbahnen und macht inhaltliche Vorgaben zur Geschäftsführung. Die Beklagte unter-

liegt dabei einer umfassenden staatlichen Kontrolle durch das Eisenbahnbundesamt, welches die Eisen-
bahnaufsicht ausübt…“185 

2.2.2.2.2.2.3 Bundesverwaltungsgericht 2017 
In gleicher Weise entschied 2017 das BVerwG in Bezug auf die DB ProjektBau GmbH, ein 100%es 
Tochterunternehmen der DB AG, das mit der Vorbereitung und Steuerung von Planung, Bauvorberei-
tung, Baudurchführung und Bauüberwachung von Verkehrsprojekten, vor allem der Eisenbahninfra-
struktur befasst ist. In dem Urteil, dem zwei Instanzen vorausgegangen waren,186 wurden neben der 
Frage der Informationspflicht Privater weitere Problemfelder angesprochen, so unter anderem zur 
Frage der Aktivlegitimation einer Kommune, zur notwendigen Bestimmtheit eines Antrags, zum Recht 
eines Unternehmens auf informationelle Selbstbestimmung, zum Begriff der Umweltinformationen 
oder zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.  

Näheres zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen findet sich unten unter 2.10.1.3.1. 

Ein prozessuales Problem ergab sich, weil im Laufe des gerichtlichen Verfahrens, das mit einer Klage 
vor dem VG Berlin 2011 begonnen hatte, ein Wechsel auf Seiten der Beklagten eingetreten war, indem 
die Projektmanagementfunktionen von der DB ProjektBau GmbH auf die DB Netz AG übertragen wor-
den war. Dies berührte jedoch nicht die Passivlegitimation der Beklagten: 

„Dass die Klägerin dem durch Umstellung der Klage auf die DB Netz AG Rechnung getragen hat, stellt keine 
im Revisionsverfahren gemäß § 142 Abs. 1 VwGO unzulässige Klageänderung dar. Aus umweltinformations-
rechtlicher Sicht steht die zwischen privatrechtlichen Personen, die unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG fallen, stattfin-

dende vertragliche Übertragung der im Zusammenhang mit den jeweils begehrten Umweltinformationen 
stehenden Aufgaben einschließlich der Verfügungsgewalt über diese Informationen einem Zuständigkeits-
wechsel zwischen informationspflichtigen Behörden gleich. Denn § 3 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG hat 

zur Folge, dass die Anspruchsverpflichtung und damit die Passivlegitimation auf die dadurch zuständig wer-
dende Stelle übergeht. Dieser Anknüpfung der materiell-rechtlichen Regelung an eine vertragliche Aufga-

 

 
185 VG Frankfurt, Beschluss vom 07.06.2011 – 7 K 634/10.F, ZUR 2011, 439 mit Anm. Schomerus. 
186 VG Berlin, Urteil vom 05.11.2012 – VG 2 K 167.11, BeckRS 2013, 45721, beck-online; OVG Berlin- Brandenburg, Urteil vom 10.07.2015 – 
OVG 12 B 3.13, juris. 
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benverlagerung hat das Prozessrecht Rechnung zu tragen, indem es den Parteiwechsel in dieser Konstella-
tion in gleicher Weise wie bei einem behördlichen Zuständigkeitswechsel … nicht als Klageänderung behan-

delt, sondern für eine bloße Rubrumsänderung genügen lässt.“187 

Eine weitere prozessuale Frage betraf die gerichtliche Geltendmachung eines Anspruchs, ohne dass 
vorher ein entsprechender Informationsantrag gestellt wurde. Das BVerwG sah auch dies als unschäd-
lich für die Zulässigkeit der Klage an, da das Antragserfordernis nach § 4 Abs. 1 UIG zwar eine Voraus-
setzung für den Informationszugangsanspruch, nicht aber für dessen prozessuale Verfolgung sei: 

„Der Zulässigkeit der Klage steht nicht entgegen, dass die Klägerin den Zugang zu einigen Informationen 
erst nach Klageerhebung bei der Beklagten beantragt hat. Aus dem Prozessrecht ergibt sich keine Notwen-
digkeit eines Antrages vor Erhebung der allgemeinen Leistungsklage …. Für die von der Beklagten geforderte 
entsprechende Anwendung des Antragserfordernisses nach § 75 Satz 1, § 68 Abs. 2 VwGO fehlt es an einer 
planwidrigen Regelungslücke. Der Gesetzgeber hat sich bewusst gegen die Ausstattung der privaten Stellen 
im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG mit einer Verwaltungsaktbefugnis entschieden. ...Das Antragserfordernis 

nach § 4 Abs. 1 UIG ist Voraussetzung für den Informationszugangsanspruch, nicht aber für dessen pro-
zessuale Verfolgung.“188 

Der materielle Kern der Entscheidung betrifft die Informationspflicht juristischer Personen des Privat-
rechts nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Danach werden die Planung und der Bau von Schienenwegen sowohl 
als Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben als auch als Erbringung öffentlicher Dienstleistungen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG angesehen: 

„Da das Umweltinformationsgesetz die Vorgaben der Umweltinformationsrichtlinie umsetzt …, ist der Be-
griff der öffentlichen Aufgabe und der öffentlichen Dienstleistung im hier maßgeblichen umweltinformati-

onsrechtlichen Sinne des Art. 2 Nr. 2 Buchst. c UIRL unionsrechtlich determiniert. Die EU-Kommission wollte - 
ohne Differenzierung zwischen öffentlichen Aufgaben und öffentlichen Dienstleistungen - die Erbringung von 
Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse einbeziehen. Die Öffentlichkeit sollte (auch) Zugang zu 

Umweltinformationen haben, die Stellen vorliegen, die nicht dem öffentlichen Sektor zugehören, aber mit 
der Erbringung derartiger Dienstleistungen betraut sind (Art. 2 Nr. 2 Buchst. c und Erwägungsgrund 12 des 
Vorschlags der EU-Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zu-

gang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen vom 29. Juni 2000, KOM(2000) 402 endg. - 
2000/0169(COD), ABl. 2000 Nr. C 337E S. 156). Unter dem übereinstimmend in Art. 16 und Art. 86 Abs. 2 

EGV verwendeten Begriff der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sind alle markt-
bezogenen Tätigkeiten zu verstehen, die im Interesse der Allgemeinheit erbracht und daher von den Mit-

gliedstaaten mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden werden (ABl. EG 1996 Nr. C 281, S. 3 
und ABl. EG 2001 Nr. C 17 S. 4). Der Begriff der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

entspricht dem der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in Art. 14 und 106 Abs. 2 AEUV 
(Jung, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, AEUV Art. 14 Rn. 12). Erfasst ist letztlich der gesamte Be-

reich der Daseinsvorsorge […]. Hieran knüpft der deutsche Gesetzgeber an, wenn er die umweltbezogene 
Daseinsvorsorge in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG ausdrücklich erwähnt und die Leistungen der Daseinsvorsorge als 

Regelfall der öffentlichen Aufgabe ansieht (BT-Drs. 15/4243 S. 17). Als Beispiel für ein informationspflichti-
ges privates Unternehmen im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 1 UIG hat der Bundesrat, auf dessen Empfehlung die 

Regelung aufgenommen wurde, die Deutsche Bahn AG angesehen (BT-Drs. 15/3680 S. 2).“189 

 

 
187 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 - 7 C 31/15, juris, Rn. 23. 
188 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 - 7 C 31/15, juris, Rn. 24. 
189 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 - 7 C 31/15, juris, Rn. 42. 
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Die hier vom BVerwG vorgenommene Subsumtion unter die öffentlichen Aufgaben und die öffentli-
chen Dienstleistungen entspricht zwar dem Gesetzestext. Diese Unterscheidung wird aber in der Lite-
ratur zu Recht als überflüssig angesehen. Vielmehr reicht die Bezugnahme auf die öffentlichen Aufga-
ben und die Daseinsvorsorge aus, auf öffentliche Dienstleistungen kommt es nicht mehr an.190 

Das BVerwG hat weiterhin eine weite Auslegung des nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG erforderlichen Zusam-
menhangs der öffentlichen Aufgabe oder Dienstleistung mit der Umwelt vorgenommen und der Auf-
fassung, dass nur solche Aufgaben gemeint seien, die unmittelbar den Vollzug des Umweltrechts be-
treffen, einen Riegel vorgeschoben: 

„Der Wortlaut der Vorschrift verlangt keine derartige Einschränkung. Systematisch korrespondiert eine 
weite Auslegung des Zusammenhangs mit der Umwelt in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG mit der umfassenden Bestim-

mung des Begriffs der Umweltinformationen in § 2 Abs. 3 UIG. Von der Beschränkung in § 3 Abs. 1 Satz 1 
UIG a.F. auf Stellen, die Aufgaben des Umweltschutzes wahrzunehmen haben, d.h. die Umweltbelange nicht 
nur "nach den für alle geltenden Rechtsvorschriften zu beachten haben" (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 UIG a.F.), ist 
der Gesetzgeber bewusst abgerückt. Dieses weite Verständnis des nationalen Gesetzgebers entspricht auch 
dem Willen des europäischen Richtliniengebers. Der Behördenbegriff des Richtlinienvorschlags der EU-Kom-
mission (KOM(2000) 402 endg. - 2000/0196(COD), ABl. 2000 Nr. C 337E S. 156) erfasste "juristische Perso-
nen, die gesetzlich oder aufgrund von Vereinbarungen mit Stellen oder Personen ... mit dem Erbringen von 

Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, die Auswirkungen auf den Zustand von Umwelt-
medien haben oder haben können, betraut sind". Mit der Umformulierung des Art. 2 Nr. 2 Buchst c UIRL 

durch das Europäische Parlament, die Art. 2 Nr. 2 AK wörtlich übernommen hat, sollten die Anforderungen 
an den Umweltbezug der jeweiligen Tätigkeit gegenüber dem Kommissionsvorschlag nicht verschärft wer-
den. Anliegen des Änderungsvorschlags war es vielmehr, den Kommissionsentwurf zu stärken (Bericht über 
den gemeinsamen Richtlinienentwurf vom 4. Dezember 2002, endg. A5-0435/2002, S. 8). Darüber hinaus 
verdeutlicht auch der 11. Erwägungsgrund der Richtlinie, dass Stellen unabhängig davon erfasst werden 

sollten, ob sie spezifische Zuständigkeiten für die Umwelt wahrnehmen oder nicht.“191 

Auch das nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG für die Informationspflichtigkeit der privaten Stelle 
erforderliche Merkmal der Kontrolle wird vom BVerwG weit ausgelegt: 

„Die von der Beklagten wegen der unionsrechtlich nach Art. 4 der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisen-
bahnraums (ABl. L 343), verfassungsrechtlich nach Art. 87e Abs. 3 Satz 1 GG und einfachrechtlich nach § 8 

des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439) in der bis 
zum 2. September 2016 gültigen Fassung (AEG a.F.) eingeschränkten Einflussmöglichkeiten des Bundes auf 
die Eisenbahnunternehmen geforderte teleologische Reduktion der Vorschrift ist nicht geboten. Der Norm-
text, der sämtliche privaten Gesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung des Bundes erfasst, deckt sich mit 

dem Willen des Gesetzgebers und dem Gesetzeszweck. Die Entstehungsgeschichte des § 2 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. a UIG belegt, dass der Gesetzgeber ausschließlich die gesellschaftsrechtlichen Mehrheitsverhält-
nisse als maßgebliches Kriterium der Kontrolle festlegen wollte. Der in § 2 Abs. 2 UIG verwendete Begriff 
der Kontrolle sollte über die allgemeine ordnungsrechtliche Überwachung hinaus eine eingrenzende Funk-
tion haben (BT-Drs. 15/4243 S. 17). Die Erwähnung der Deutsche Bahn AG als Beispiel für ein informations-

pflichtiges privates Unternehmen durch den Bundesrat (BT-Drs. 15/3680 S. 2) bestätigt dies“.192 

Dabei kommt es in Anknüpfung an das Fish Legal und Shirley-Urteil des EuGH nicht darauf an, ob der 
die Kontrolle ausübende Staat konkret auf die Geschäftsführung Einfluss nehmen darf: 

 

 
190 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 22. 
191 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 - 7 C 31/15, juris, Rn. 48. 
192 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 - 7 C 31/15, juris, Rn. 51. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

43 

 

„Dass das Kriterium der Beherrschung mit seiner Anknüpfung an die eigentumsrechtlichen Mehrheitsver-
hältnisse nicht auf konkrete Einwirkungsbefugnisse hinsichtlich der Geschäftsführung, sondern auf die Ge-
samtverantwortung für das Unternehmen abstellt (vgl. zu mehrheitlich von der öffentlichen Hand gehalte-
nen Unternehmen: BVerfG, Urteil vom 22. Februar 2011 - 1 BvR 699/06 - BVerfGE 128, 226 <247> = juris Rn. 
54) ist unbedenklich. Der Kontrollbegriff des § 2 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a UIG steht mit dem insoweit wortglei-
chen Art. 2 Nr. 2 Buchst. c UIRL im Einklang. Wenn es unerheblich ist, in welcher Art und Weise der bestim-
mende Einfluss im Sinne des Art. 2 Nr. 2 Buchst. c UIRL auf eine private Gesellschaft ausgeübt werden kann 
(EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2013 - C-279/12 [ECLI:EU:C:2013:853] Fish Legal und Shirley - juris Rn. 69), 
ist davon auch die vom nationalen Gesetzgeber festgelegte beherrschende Stellung des Staates als Mehr-

heitsgesellschafter erfasst. Gemäß § 8 Abs. 1 AEG a.F., welcher der Umsetzung von Art. 4 der Richtlinie 
91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft 

(ABl. L 237/25) diente (BT-Drs. 12/4609 S. 97), die in der Richtlinie 2012/34/EU neu gefasst ist, müssen öf-
fentliche Eisenbahnen in der Leitung, Geschäftsführung und Verwaltung, hinsichtlich der verwaltungstechni-
schen und wirtschaftlichen Kontrolle sowie der internen Rechnungsführung von staatlichen und kommuna-
len Gebietskörperschaften zwar unabhängig sein. Eine auf den gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen basie-
rende Kontrolle ergibt sich jedoch aus Art. 5 Abs. 4 der Richtlinie 2012/34/EU, wonach die Anteilseigner der 
im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden oder von ihr kontrollierten Eisenbahnunternehmen die Mög-
lichkeit haben, eine Vorabgenehmigung wichtiger Unternehmensentscheidungen durch sie selbst zu verlan-
gen, wie sie ihnen nach dem Gesellschaftsrecht der Mitgliedstaaten zusteht. Die Befugnisse der Aufsichtsor-
gane hinsichtlich der Ernennung von Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitgliedern nach dem nationalen Ge-
sellschaftsrecht bleiben ausdrücklich unberührt. Die gesellschaftsrechtlichen Rechte des Bundes als Mehr-

heitsgesellschafter sind für Eisenbahninfrastrukturunternehmen zudem durch das Veräußerungsverbot nach 
Art. 87e Abs. 3 Satz 3 Halbs. 2 GG verfassungsrechtlich garantiert.“193 

Die weite Auslegung des Kontrollbegriffs wurde bereits vor dem Urteil des BVerwG in der Literatur 
vertreten: 

„Hins. des Umfangs der Kontrolle wird vertreten, dass die Kontrollbefugnis des Bundes bzw. der juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts sich auch auf die ausgeübte öffentliche Aufgabe erstrecken muss (Land-

mann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller UIG § 2 Randnummer 28a). Eine diesbezügliche Forderung lässt sich 
aus dem Text des § 2 Abs. 2 UIG jedoch nicht herleiten und erscheint nicht erforderlich (VG Bln BeckRS 2013, 

45721). Soweit eine Auskunftspflicht aufgrund eines besonderen Rechtsverhältnisses begründet wird, be-
schränkt bereits der Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 1 den Umfang. Denn nur wenn „bei der Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgabe“ ein besonderes Rechtsverhältnis existiert, entsteht die Auskunftsverpflichtung seitens 
der privaten Stelle. (…) Etwas anderes kann auch nicht gelten, wenn aufgrund der gesellschaftsrechtlichen 

Position des Bundes das UIG von einer Beherrschung ausgeht und auf dieser Grundlage eine Kontrolle bejaht 
werden muss. Nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes führt die Beherrschung eines gemischt-
wirtschaftlichen Unternehmens durch die öffentliche Hand nicht zu einer selektiven Unterwerfung des Un-
ternehmens in Hinblick auf die Grundrechtsbindung in einen grundrechtspflichtigen und einen nichtpflichti-

gen Teil. Denn es handelt sich194 dann in der Gesamtbewertung um staatliche und nicht rein privatwirt-
schaftliche Aktivitäten (BVerfGE NJW 2011, 1201 (1203)). Wendet man dieses Verständnis auf die Ausdeh-
nung des Anwendungsbereiches des UIG auf die vom Bund beherrschten juristischen Personen des Privat-

rechts an, muss eine selektive Anwendung der Informationspflicht abgelehnt werden“.195 

In einem vergleichbaren britischen Fall „Network Rail Ltd“ hatte der Information Commissioner eine 
Informationspflicht des Bahnnetzbetreibers angenommen: 

 

 
193 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 - 7 C 31/15, juris, Rn. 52. 
194 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 62 f. 
195 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 62 f. 
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“[w]ith regard to the public administration functions and responsibilities of Network Rail, the Information 
Commissioner considers that Network Rail is not a public authority for the purpose of the Freedom of Infor-
mation Act. However, although Network Rail is a private company, it does carry out public administration 

functions and so it is subject to the EIRs.”196 

Allerdings wurde diese Entscheidung später durch das Information Tribunal abgeändert: 

“running railways is an activity for independent bodies, however created and funded, operating as competi-
tive, commercial concerns according to the dictates of the market. Such an approach is the antithesis of the 

proposition that running railways is a function of governmental authorities.”197 

Dies zeigt, dass vergleichbare Unsicherheiten bei der Auslegung des Begriffs der Personen des Privat-
rechts nicht nur in Deutschland bestehen.  

2.2.2.2.2.2.4 Schlussfolgerungen 
Das BVerwG lässt sich wohl nicht dahingehend interpretieren, dass nicht nur bestimmte Teile der 
Bahn AG, sondern das Unternehmen als Ganzes eine informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
UIG ist. Zwar wird ausdrücklich auf eine Begründung des Bundesrats Bezug genommen, in der von der 
Bahn AG die Rede ist.198 Hier ist aber nicht gesagt, dass die gesamte Bahn AG informationspflichtig sei. 
Im Weiteren bezieht sich das BVerwG auch nur auf die mit der Planung und dem Bau von Schienenwe-
gen befasste Untergesellschaft der Bahn AG. Die wie oben beschrieben von Schomerus/Tolkmitt199 auf-
geworfene Frage der Informationspflicht der gesamten Bahn AG bleibt daher weiterhin offen. 

Dennoch leistet das Urteil des BVerwG von 2017 einige Klarstellungen, insbesondere im Hinblick auf 
die gebotene weite Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 UIG. 
Dies gilt namentlich für den Begriff der öffentlichen Aufgabe und der öffentlichen Dienstleistung, der 
im Sinne der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in Art. 14 und 106 Abs. 2 AEUV aus-
zulegen ist.200 Gleiches gilt für die ebenfalls weite Auslegung des nötigen Zusammenhangs mit der Um-
welt, der nicht auf den reinen Vollzug des Umweltrechts beschränkt ist. Auch ist der Begriff der Kon-
trolle weit auszulegen, indem es nicht auf die tatsächlichen Einwirkungsbefugnisse des Staates auf die 
Unternehmensentscheidungen ankommt. Mit diesen Interpretationen enthält das Urteil von 2017 ein 
Prüfungsmuster für die Beurteilung der Informationspflichtigkeit weiterer Personen des privaten 
Rechts.  

2.2.2.2.2.3 Energieversorgungsunternehmen 
Energieversorgungsunternehmen sind in der Regel privatrechtlich als AG, GmbH o.ä. ausgestaltet und 
fallen daher nicht unter die Definition der informationspflichtigen Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG. Sie 
können aber nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG informationspflichtig sein. Frühere Auffassungen lehnten eine 
Informationspflicht im Sinne des UIG von Energieversorgungsunternehmen ab.201 Mittlerweile wird 

 

 
196 DEFRA, Environmental Information Regulations 2004: Significant Decision Notices, 2007, zitiert nach: Schomerus/Bünger, Private Bodies 
as Public Authorities under International, European, English and German Environmental Information Laws, JEEPL 2011, 62, 73. 
197 Appeal Cases EA/2006/0061 and EA/2006/0062, Network Rail Ltd [2007] Information Tribunal Decision of July 17, 2007, para. 1 et seq., 
zitiert nach: Schomerus/Bünger, Private Bodies as Public Authorities under International, European, English and German Environmental 
Information Laws, JEEPL 2011, 62, 74. 
198 S. Stellungnahme des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3680 vom 03.09.2004, S. 2. 
199 Schomerus/Tolkmitt, Bahnunternehmen als informationspflichtige Stellen nach britischem und deutschem Umweltinformationsrecht, ZUR 
2009, 188, 193. 
200 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.2.2018. 
201 Turiaux, UIG, 1995, §§ 2, 3 Rn. 112 m. w. N. 
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diese aber in der Literatur wohl grundsätzlich anerkannt.202 Rechtsprechung dazu gibt es jedoch offen-
bar in Deutschland noch nicht. 

Geht man die einzelnen Definitionsmerkmale in § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 UIG durch, bestätigt sich die 
Annahme, dass diese als informationspflichtige Stellen angesehen werden können. Es handelt sich um 
eine öffentliche Aufgabe, denn an ihrer Erfüllung besteht ein besonderes öffentliches Interesse.203 Ins-
besondere ist unbestritten, dass die Energieversorgung zur Daseinsvorsorge gehört.204 Dazu hat das 
BVerfG bereits 1984 ausgeführt: 

„Die Sicherstellung der Energieversorgung durch geeignete Maßnahmen, wie zum Beispiel die Errichtung 
oder Erweiterung von Energieanlagen, ist eine öffentliche Aufgabe von größter Bedeutung. Die Energiever-
sorgung gehört zum Bereich der Daseinsvorsorge; sie ist eine Leistung, deren der Bürger zur Sicherung einer 
menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedarf …. Die Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe ist auch den 
privatrechtlich organisierten Energieversorgungsunternehmen durch das Energiewirtschaftsgesetz zugewie-

sen (vgl. § 2 Abs. 2 EnWG).“205 

Auch die damalige EG-Kommission hat 2000 die Energieversorgung ausdrücklich zur Daseinsvorsorge 
gerechnet.206  

Der Umweltzusammenhang lässt sich ebenfalls dem EnWG ableiten, nach dem die Umweltverträglich-
keit einer der in § 1 Abs. 1 EnWG aufgeführten Zwecke ist.207 Im Übrigen sind insoweit nach den Maß-
stäben des BVerwG-Urteils von 2017 keine hohen Anforderungen zu stellen, insbesondere kommt es 
nicht darauf an, dass spezielles Umweltrecht vollzogen wird.208 Die Energieversorgung weist in all ih-
ren einzelnen Bereichen von der Erzeugung über den Netzbetrieb bis hin zum Vertrieb vielfältige Um-
weltbezüge auf.209 Ob auch Jedermannpflichten wie z. B. die Pflicht zur Abfalltrennung, die nicht un-
mittelbar mit der Aufgabe der Energieversorgung verbunden sind, dazu zählen, ist zweifelhaft.210 Je-
denfalls folgt aus dem Wort „soweit“ in § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG, dass die Informationspflicht nur soweit 
reicht wie die öffentliche Aufgabe der Energieversorgung. 

Weiter muss die Aufgabenerfüllung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG eine Kontrolle des Bundes 
oder einer unter der Aufsicht des Bundes stehenden juristischen Person des öffentlichen Rechts unter-
liegen. § 2 Abs. 2 UIG unterscheidet zwischen einer „Inhaltskontrolle“ (Nr. 1) und einer „Mehrheitskon-
trolle“ (Nr. 2). Als Indiz für eine Inhaltskontrolle wird in Nr. 1 ein Kontrahierungszwang angegeben. 
Dazu führte Schomerus aus: 

„Diese Voraussetzung ist im Falle der EVU grundsätzlich erfüllt. Hierfür sprechen z. B. die Anschlusspflicht 
gegenüber Letztverbrauchern nach § 17 EnWG, die allgemeine Anschlusspflicht für Netzbetreiber nach § 18 

 

 
202 S. insbesondere: Schomerus, Energieversorgungsunternehmen – informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, 
ZNER 2006, 216 ff. 
203 Schomerus, Energieversorgungsunternehmen – informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, ZNER 2006, 216, 217; 
s. auch: Schomerus, Gläserne Energieversorgungsunternehmen? – Neue Pflichten nach dem Umweltinformationsgesetz, in: Schubert/Heil-
mann (Hrsg.), Europa – Verfassung, Arbeit, Umwelt – Liber amicorum Hartwig Donner, 2007, S. 37 ff. 
204 Vgl. Rüfner in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3. Aufl. 2006, § 96 Daseinsvorsorge und soziale Sicherheit, S. 1058. 
205 BVerfG, Beschluss vom 20.03.1984 – 1 BvL 28/82, BVerfGE 66, 248-259, Rn. 37. 
206 EG-Kommission, Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, KOM(2000) 580 endgültig vom 20.09.2000. 
207 So auch: Fluck/Theuer, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, § 2 UIG Bund Rn. 194. 
208 S. oben unter 2.2.2.2.2.2. 
209 Dazu: Schomerus, Energieversorgungsunternehmen - informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, ZNER 2006, 
216. 
210 Insoweit ablehnend: Schomerus, Energieversorgungsunternehmen - informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, 
ZNER 2006, 216, 217. 
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EnWG, die Anschlusspflicht der Netzbetreiber gegenüber jedermann nach § 20 EnWG oder die Grundversor-
gungspflicht für Haushaltskunden nach § 36 EnWG.“211 

Unklar ist aber nach wie vor, ob bzw. wie weit grundsätzlich alle Energieversorgungsunternehmen als 
informationsverpflichtet zu gelten haben (so offenbar die Kommission) oder ob dies nur für besondere 
Zweige wie etwa die Netzbetreiber gilt, die einer besonderen Kontrolle unterliegen.212 Entsprechendes 
kann für Energieversorgungsunternehmen gelten, die als Grundversorger einem Kontrahierungs-
zwang nach § 36 EnWG unterliegen.213  

Weiter muss das Unternehmen für die Anwendung des UIG der Kontrolle des Bundes unterstehen. 
Hier ist insbesondere an die Bundesnetzagentur zu denken, der nach § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die Auf-
gabe der Regulierung der Netze obliegt, soweit nicht eine Zuständigkeit der Landesregulierungsbehör-
den nach § 54 Abs. 2 EnWG besteht. Soweit es um diese Aufgabe der Netzregulierung geht, erscheint 
auch nach den Maßstäben des Fish Legal und Shirley-Urteils des EuGH eine besondere Kontrolle gege-
ben, denn die Netzbetreiber können „nicht in echter Autonomie bestimmen, wie sie die ihnen übertrage-
nen Aufgaben im Umweltbereich“214 erfüllen.  

Die offenen Fragen zur Informationspflicht der Energieversorgungsunternehmen, die Schomerus be-
reits 2007 gestellt hat, gelten damit auch weiterhin: 

„Erstens: Wer übt in diesem Sinne die Kontrolle über das Unternehmen aus? Zweitens: Erfasst diese Kon-
trolle das gesamte vertikal integrierte EVU oder nur Teilbereiche wie etwa den Netzbetrieb?“215 

Gleiches gilt für die damals gegebenen Antworten: 

„Diese Fragen müssen im Lichte des eingangs beschriebenen Grundsatzes des „effet utile“ beantwortet wer-
den. Der Richtliniengeber hat die Grundsatzentscheidung getroffen, dass private Stellen, die öffentliche Auf-
gaben wahrnehmen, der Informationspflicht unterfallen sollen. Hierzu gehören nach den eindeutigen Bekun-

dungen der Kommission auch und gerade die Energieversorger. Es kann daher in Beantwortung der ersten 
Frage nicht angehen, dass diese gemeinschaftsrechtliche Pflicht zu Lasten des Bürgers im Zuständigkeits-
dschungel des deutschen Energiewirtschaftsrechts untergeht. Genauso kann aus Sicht des Gemeinschafts-
rechts nicht akzeptiert werden, diese Pflicht bestimmten Teilen vertikal integrierter Energieversorgungsun-
ternehmen wie z. B. dem Netzbetrieb aufzuerlegen und andere, etwa die Erzeugung oder Verteilung, davon 
auszunehmen. Die Informationspflicht kann nur die gesamten EVU treffen, anderenfalls würde die Umset-

zung dem Sinn und Zweck der Richtlinie nicht gerecht. Auch die zweite Frage ist damit im Sinne einer weiten 
Auslegung des umweltinformationsrechtlichen Kontrollbegriffs zu entscheiden.“216 

Abgesehen von diesen nach wie vor offenen Punkten stellt sich die weitere Frage, warum anders als 
bei den Bahnunternehmen soweit erkennbar keine Rechtsprechung zur Informationspflicht der priva-
ten Energieversorgungsunternehmen vorliegt. Offenbar wurden insoweit kaum Anträge gestellt, wenn 
doch, wurden möglicherweise die Antragsteller von den Unternehmen taktisch geschickt zur Vermei-
dung von Rechtsstreitigkeiten klaglos gestellt. Allerdings ließ sich diese Vermutung durch die Resul-
tate der empirischen Untersuchung nicht bestätigen. Die acht privaten Stellen, die auf die gestellten 

 

 
211 Schomerus, Energieversorgungsunternehmen - informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, ZNER 2006, 216, 217; 
s. auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 29. 
212 Hierzu Fluck/Theuer, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, § 2 UIG Bund Rn. 213. 
213 Eine ausführliche Darstellung findet sich bei: Schomerus, Energieversorgungsunternehmen - informationspflichtige Stellen nach dem Um-
weltinformationsrecht?, ZNER 2006, 216. 
214 So der 2. Leitsatz des: EuGH, Urteil vom 19.12.2013 - C-279/12 – juris - (Fish Legal und Shirley), am Ende. 
215 Schomerus, Energieversorgungsunternehmen - informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, ZNER 2006, 216, 218.  
216 Schomerus, Energieversorgungsunternehmen - informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, ZNER 2006, 216, 218; 
in diesem Sinne auch: Walter, Beteiligungsrechte im Verwaltungsverfahren und Zugang zu Gerichten, in Durner/Walter (Hrsg.), Rechtspoliti-
sche Spielräume bei der Umsetzung der Aarhus-Konvention, 2005, S. 7, 21. 
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Fragen antworteten, Zwar hatte eine private Stelle die Zahl der Anfragen mit sogar 5.000 angegeben, 
von Gerichtsverfahren wurde aber nur in fünf Fällen berichtet.217 

2.2.2.2.2.4 dena – Deutsche Energie-Agentur 
Vor dem VG Berlin war am 01.11.2012 verhandelt worden, ob die Deutsche Energie Agentur „dena“ 
unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG fällt.218 Eine Entscheidung in der Sache hat es jedoch nicht gegeben, weil 
wohl die dena nicht über die begehrten Informationen verfügte.219 Nach der Schilderung von Götze be-
antragte ein Umweltverband Zugang zu digtitalen Basisdaten im Zusammenhang mit den von der 
„dena“ beauftragten Netzstudien I und II. Die „dena“ ist privatrechtlich organisiert und sieht sich als  

„Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente Energiesysteme. Als „Agen-
tur für angewandte Energiewende“ tragen wir zum Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele der 

Bundesregierung bei.“220 

Sie führt hierzu u.a. entsprechende Projekte durch. Getragen wird sie von der Bundesrepublik und der 
KfW sowie privaten Trägern wie der Deutschen Bank AG, der Allianz SE und der DZ Bank AG.221 Die 
Aufgaben der dena weisen mit der Fokussierung auf Energiethemen einen klaren Bezug zu Umwelt-
themen auf, und es besteht auch eine öffentlich-rechtliche Kontrolle im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UIG. 
Damit dürfte die dena unter die Informationspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG fallen.222 

2.2.2.2.2.5 Private Rücknahmesysteme 
Als nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG informationspflichtige Personen des Privatrechts kommen insbesondere 
die Hersteller von Verpackungen und die von ihnen beauftragten privaten Rücknahmesystem in Be-
tracht. Die vorherige Verpackungsverordnung sah in § 6 eine Pflicht zur Gewährleistung der flächen-
deckenden Rücknahme von Verkaufsverpackungen, die beim privaten Endverbraucher anfallen, vor. 
Nach § 6 Abs. 2 entfiel diese Pflicht,  

„wenn sich die Hersteller und Vertreiber mit diesen Verpackungen an einem System nach Absatz 3 beteili-
gen.“ 

Dieses System nach § 6 Abs. 3 Satz 1 VerpackV 

„hat flächendeckend im Einzugsgebiet des verpflichteten Vertreibers unentgeltlich die regelmäßige Abho-
lung gebrauchter, restentleerter Verkaufsverpackungen beim privaten Endverbraucher oder in dessen Nähe 

in ausreichender Weise zu gewährleisten und die in Anhang I genannten Anforderungen zu erfüllen.“ 

In ähnlicher Weise gilt nach dem neuen, am 01. 01. 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetz ge-
mäß § 7 eine Systembeteiligungspflicht für die Hersteller von bestimmten Verpackungen, die aber bei 
einer Branchenlösung nach § 8 VerpackG entfällt. Voraussetzung dafür ist die unentgeltliche Rück-
nahme durch den Hersteller oder einen von ihm hierfür beauftragten Dritten. Letzteres wäre z. B. das 
Duale System Deutschland. 

Nach früherer Auffassung in der Literatur sollten private Rücknahmesysteme wie die frühere Duale 
System Deutschland AG (DSD) nicht der Informationspflicht unterliegen.223 Hier habe allerdings unter 

 

 
217 S. den Hauptbericht unter 4.1.4.2.2.1. 
218 Hierüber berichtet: Götze, Aktuelle Entwicklungen im Umweltinformationsrecht, LKV 2013, 241, 245. 
219 Götze, Aktuelle Entwicklungen im Umweltinformationsrecht, LKV 2013, 241, 245; zum Aktenzeichen des: VG Berlin, Urteil vom 
01.11.2012, 2 K 129.11. 
220 S. https://www.dena.de/ueber-die-dena/ (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
221 Götze, Aktuelle Entwicklungen im Umweltinformationsrecht, LKV 2013, 241, 245. 
222 So auch Götze, Aktuelle Entwicklungen im Umweltinformationsrecht, LKV 2013, 241, 245. 
223 Kloepfer, Umweltrecht, 3. Aufl. 2004, § 5 Rn. 403; Turiaux, UIG, 1995, §§ 2, 3 Rn. 113; a. A. Schomerus in: Schomerus/Schrader/Wegener, 
UIG, 2. Aufl. 2002, § 2 Rn. 30.  
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Geltung der neuen Rechtslage ein Wandel stattgefunden. Bejaht wurde die Informationspflicht jeden-
falls für die derzeitige DSD AG:  

„Private Rücknahmesysteme wie die Duale System Deutschland AG (DSD) unterlagen nach h.M. zu § 2 Nr. 2 
a.F. nicht der Informationszugangspflicht […]. Dies dürfte zur neuen Rechtslage nicht mehr gelten […]. Dass 
die Rücknahmesysteme nicht selber Adressaten der Rücknahmepflichten sind, sondern sie die Hersteller und 

Vertreiber von Waren von den Rücknahmepflichten nur entlasten sollen (s. z.B. § 11 VerpackV, § 3 Abs. 3 
AltfahrzeugV), schließt nicht aus, dass ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Umwelt steht, da sie sich 
auf Umweltbestandteile potentiell auswirken kann. Die gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 erforderlichen besonderen 

Rechte und Pflichten bestehen für die DSD AG in den mit den Herstellern und Vertreibern vertraglich verein-
barten Überlassungspflichten sowie in den wettbewerbsbeschränkenden Absprachen aller beteiligten Wirt-

schaftskreisen (Handel, Hersteller, Entsorgungswirtschaft usw. […]).“224 

Bei anderen Rücknahmesystemen sei die monopolartige Lage im Einzelnen zu überprüfen.225 

Die möglichen Personen des privaten Rechts sind nach dem neuen VerpackG zunächst die Hersteller 
systembeteiligungspflichtiger Verpackungen, d. h. alle diejenigen, die im Sinne des § 3 Abs. 8 VerpackG 

„mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise beim privaten End-
verbraucher als Abfall anfallen“ 

herstellen. Zweifelhaft ist aber bereits, ob die Herstellung der Verpackungen eine öffentliche Aufgabe 
oder Dienstleistung darstellt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG). Dies wird zu verneinen sein, denn bei einem so 
weit verstandenen Begriff der öffentlichen Aufgabe dürfte keine Angrenzung zur reinen Privatwirt-
schaft mehr möglich sein. Allerdings verhält es sich anders, wenn die Hersteller selbst im Wege einer 
Branchenlösung nach § 8 VerpackG die Rücknahme übernehmen. Dann sind sie Teil der Abfallentsor-
gung als öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge mit genau bestimmten, gegenüber Dritten bestehen-
den Pflichten. Hierzu gehört die Pflicht, die Einrichtung einer geeigneten branchenbezogenen Erfas-
sungsstruktur nachzuweisen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VerpackG) sowie diverse Registrierungs- und Do-
kumentationspflichten (§ 8 Abs. 3 VerpackG).  

Auch ist der in der Literatur geäußerten Einordnung der privaten Rücknahmesysteme als informati-
onspflichte Stellen zuzustimmen. Sie nehmen eine Tätigkeit im Rahmen der Abfallentsorgung und da-
mit eine öffentliche Aufgabe wahr. Ebenso ist ein Umweltbezug deutlich. Eine Kontrolle im Sinne des § 
2 Abs. 3 Nr. 1 UIG („Inhaltskontrolle“) ist ebenfalls anzunehmen. Die Rücknahmesysteme unterliegen 
bei der Wahrnehmung ihrer Entsorgungsaufgabe besonderen Pflichten gegenüber Dritten. Diese be-
stehen in der Erfüllung der auf die Daseinsvorsorge geordneter Abfallentsorgung gerichteten vielfälti-
gen Pflichten des VerpackG und der entsprechenden Verträge mit den Herstellern. Damit ist eine be-
sondere Kontrolle im Sinne des EuGH-Urteils Fish Legal und Shirley gegeben. 

Dennoch wird bereits anhand dieser kurzen Analyse deutlich, wie unsicher die rechtliche Beurteilung 
der Informationspflicht der Rücknahmesysteme ist. Auch hier gilt wie bei den Energieversorgungsun-
ternehmen, dass eine Klärung durch die Rechtsprechung wünschenswert wäre. Hierzu bedürfte es 
aber der Mitwirkung potenzieller klagebereiter Antragsteller. 

2.2.2.2.2.6 Telekom AG 
Anders als die vorgenannten Personen des privaten Rechts stellt die Deutsche Telekom AG quasi einen 
Musterfall einer informationspflichtigen Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG dar. Der Zweck der Erweite-
rung der Informationspflicht auf Private, die öffentliche Aufgaben mit Umweltbezug wahrnehmen, lag 

 

 
224 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 29 
225 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 29. 
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gerade darin, solche Unternehmen, deren Tätigkeit vorher öffentlich-rechtlich durch Behörden im en-
geren Sinne ausgeübt wurde, zu erfassen. Damit sollte verhindert werden, dass durch die ab den 80er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts vielfach übliche Privatisierung dieser Aufgaben eine Lücke im Hin-
blick auf den Zugang zu Umweltinformationen entstand.  

Telekommunikationsdienstleistungen zählen zu den öffentlichen Aufgaben im Rahmen der Daseins-
vorsorge. Ein Umweltbezug ist schon deshalb gegeben, weil das Festnetz über Kabel läuft, und auch 
das Mobilnetz durch die Funktürme etc. Strukturen benötigt, durch die in Umweltgüter wie Boden, Na-
tur etc. eingegriffen wird. Auch die Strahlenbelastungen, die durch die 26. BImSchV adressiert werden, 
spielen insoweit eine Rolle. Da es hier ähnlich den Energienetzbetreibern aufgrund der Frequenz-
vergabe monopolartige Strukturen gibt, sind diese Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht aus-
gestattet und unterliegen der besonderen Regulierung der §§ 9 ff. TKG durch die Bundesnetzagen-
tur.226 Rechtsstreitigkeiten sind insoweit nicht bekannt geworden. 

2.2.2.2.2.7 Flughafenbetreiber 
Vergleichbares gilt für Flughafenbetreiber. Diese werden in der Regel ebenfalls erfasst, da Verkehrs-
dienstleistungen zu den öffentlichen Aufgaben zählen.227  Der Betrieb eines Flughafens hat auch poten-
tielle Auswirkungen auf die Umwelt (Luft, Wasser, Boden, Lärm). Zumindest sofern es sich um Ver-
kehrsflughäfen handelt, besteht auch eine besondere Kontrolle im Sinne des Fish Legal and Shirley-
Urteils des EuGH. So enthält § 19b LuftVG besondere, über die üblichen Zulassungspflichten hinausge-
hende Pflichten, z. B. zum Erlass einer zu genehmigenden Entgeltordnung. Allerdings ist zweifelhaft, 
ob insoweit eine Kontrolle des Bundes i. S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UIG auf die Betreibergesellschaft vor-
liegt.228 Luftverkehrsrechtliche Genehmigungsbehörden sind die zuständigen Behörden der Länder, so 
dass auch eine Anwendung der jeweiligen Landesumweltinformationsgesetze in Frage kommt. Ge-
richtliche Klärungen dieser Fragen sind nicht bekannt. 

2.2.2.2.2.8 Wasserversorgung 
Bei der Versorgung mit Trinkwasser handelt es sich um einen eindeutigen Fall einer öffentlichen Auf-
gabe in Form der Daseinsvorsorge.229 Auch der Umweltbezug ist gegeben, denn z. B. bedingt die Trink-
wassergewinnung regelmäßig Bohrungen von Brunnen mit Folgen für den Grundwasserstand etc. 
Auch der Fall Fish Legal und Shirley des EuGH von 2013 betraf ein Unternehmen für Abwasserentsor-
gung und Wasserversorgung.230 Sofern die öffentliche Aufgabe der Wasserversorgung von einer Per-
son des Privatrechts durchgeführt wird, unterliegt sie daher grundsätzlich der Informationspflicht 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Dies hatte auch die EG-Kommission anlässlich der Änderung der UIRL so ge-
sehen.231  

Jedoch werden die Einrichtungen regelmäßig auf kommunaler Ebene betrieben. Sie unterfallen damit 
nicht der Kontrolle des Bundes nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG, so dass die Landes-Umweltin-
formationsgesetze hier einschlägig sind.232 Die einzige bekannte Entscheidung hierzu stammt vom VG 
Cottbus, nach dem 

 

 
226 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 29; so ebenfalls der Bundesrat in seiner Stellung-
nahme, BT-Drs. 15/3680, S. 2. 
227 KOM (2000) 402 endgültig vom 29.06.2000, S. 11. 
228 So jedenfalls: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 29. 
229 Vgl. EG-Kommission, Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, KOM(2000) 580 endgültig vom 20.09.2000. 
230 S. dazu oben unter 2.2.2.2.2.1.2. 
231 KOM (2000) 402 endgültig vom 29.06.2000, S. 11. 
232 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 29. 
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„die Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet Lübben die öffentliche Aufgabe der umweltbezogenen 
Daseinsvorsorge wahrnimmt und dabei der Kontrolle der Stadt unterliegt.“233 

Anders als bei den Energieversorgungsunternehmen sind wegen der grundsätzlich eindeutigen Infor-
mationspflicht gerichtliche Klärungen aber auch weniger wichtig. 

2.2.2.2.2.9 Abwasser- und Abfallentsorgung 
Hier gilt das Gleiche wie für die Wasserversorgung. Zuständig sind nach § 17 KrWG insbesondere die 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge wahrneh-
men.234 Soweit diese in privatrechtlicher Form organisiert sind, unterliegen sie regelmäßig der Auf-
sicht der kommunalen Gebietskörperschaften wie der Landkreise. Insoweit sind daher die Landes-Um-
weltinformationsgesetze einschlägig.235 Sind private Abfallentsorgungsunternehmen als Verwaltungs-
helfer tätig, gelten sie nicht als informationspflichtige Stellen.236 

2.2.2.2.2.10 Exportkreditversicherungen 
Ein Beispiel für die Vielfalt der möglichen informationspflichtigen privaten Stellen stellt die Exportver-
sicherung des Bundes dar. Die Bundesregierung hat die Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und die 
PriceWaterhouseCoopers Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft man-
datarisch mit der Wahrnehmung der Aufgabe der Exportkreditversicherungen betraut.237 Schome-
rus/Clausen führen dazu aus: 

„Die Mandatare nehmen danach die jeweiligen Anträge entgegen, bearbeiten diese und bereiten sie zur 
Entscheidung vor. Sie übermitteln die endgültige Entscheidung des interministeriellen Ausschusses für Aus-
fuhrgewährleistungen unter Vorsitz des BMWA (IMA) - ggf. verbunden mit entsprechenden Weisungen - an 
die Deckungsnehmer. Die Tätigkeit der Mandatare unterliegt der Prüfung durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit, das Bundesfinanzministerium, das Auswärtige Amt und das Ministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.“238 

Es handelt sich dabei auch um öffentliche Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Umwelt stehen, 
denn 

„die Exportkreditversicherungen prüfen die Umweltauswirkungen der jeweiligen Projekte im Hinblick auf die 
Förderungswürdigkeit und die risikomäßige Vertretbarkeit.“239 

Auch das Vorliegen einer Kontrolle des Bundes nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 UIG wird bei 
Schomerus/Clausen angenommen, denn die Tätigkeit der Unternehmen wird durch den Bund im Rah-
men des Mandatarauftrags überwacht.240 Die gegenteilige Auffassung lehnt eine entsprechende Kon-
trolle ab: 

 

 
233 VG Cottbus, Urteil vom 21.01.2019 – 5 K 1201/15 –, juris, Rn. 47. 
234 Schomerus, in Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG, 3. Aufl. 2012, § 17 Rn. 3. 
235 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 29. 
236 Fluck/Theuer, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, § 2 UIG Bund Rn. 260; s. auch oben unter 2.2.2.1.2.2. 
237 Ausführlich dazu: Schomerus/Clausen, Informationspflichten Privater nach dem neuen Umweltinformationsgesetz am Beispiel der Export-
kreditversicherung, ZUR 2005, 575 ff. 
238 Schomerus/Clausen, Informationspflichten Privater nach dem neuen Umweltinformationsgesetz am Beispiel der Exportkreditversiche-
rung, ZUR 2005, 575, 578. 
239 Schomerus/Clausen, Informationspflichten Privater nach dem neuen Umweltinformationsgesetz am Beispiel der Exportkreditversiche-
rung, ZUR 2005, 575, 578. 
240 Schomerus/Clausen, Informationspflichten Privater nach dem neuen Umweltinformationsgesetz am Beispiel der Exportkreditversiche-
rung, ZUR 2005, 575, 579. 
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„Ebenfalls nicht erfasst werden private Versicherungen, die an der Exportversicherung des Bundes mitwir-
ken. Hier bestehen keine Rechte und Pflichten gegenüber Dritten sondern nur gegenüber dem Bund.“241 

Rechtsprechung zu dieser umstrittenen Frage existiert bislang nicht. Eine von Umweltverbänden 2004 
eingereichte Klage242 endete nicht mit einem Urteil, sondern mit einem Vergleich, in dem sich die be-
klagte Bundesregierung verpflichtete, den Klägern den Großteil der verlangten Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. Dementsprechend fiel auch die Kostenentscheidung mit 1/3 für die Kläger und 2/3 
für die Beklagte aus. Da die Bundesregierung Beklagte des Verfahrens war, äußert sich der Ver-
gleichstext jedoch nicht zur Frage der Informationspflicht der Exportkreditversicherung, sondern vor 
allem dazu, ob die begehrten Daten unter den Begriff der Umweltinformationen fallen.243 

2.2.2.2.2.11 Betriebsbeauftragte 
Nach verschiedenen umweltrechtlichen Gesetzen sind in Unternehmen Betriebsbeauftragte einzuset-
zen, so nach §§ 64 ff. WHG, 59 KrWG, 53 BImSchG oder 31 StrlSchV. Nach mittlerweile allgemeiner 
Meinung sind diese keine Beliehenen, sondern Hilfsorgane der Anlagenbetreiber.244 Sie nehmen da-
nach keine öffentlichen Aufgaben wahr und sind nicht  

„verlängerter Arm der Behörde oder gar … deren Denunziationsorgan.“245 

Die noch bei Schomerus/Schrader/Wegener vertretene Auffassung, nach der die Betriebsbeauftragten 
öffentliche Aufgaben des Umweltschutzes wahrnehmen,246 wird daher in der Literatur einhellig abge-
lehnt. Rechtsprechung hierzu ist nicht vorhanden. 

2.2.2.2.2.12 Weitere mögliche informationspflichtige Personen des privaten Rechts 
Die Liste der möglicherweise betroffenen Personen des Privatrechts ließe sich fast beliebig verlängern. 
In der Literatur werden als unter die Informationspflicht fallend u.a. noch genannt: 

► Deutsche Bundesstiftung Umwelt,247 

► private Forstverwaltungen,248 

► Naturschutzverbände, soweit ihnen Aufgaben im Rahmen des Vertragsnaturschutzes übertragen 
wurden,249 

► Umweltgutachter nach Art. 6 Umwelt-Audit-Verordnung,250 

 

 
241 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 30; ebenso: Fluck, Verwaltungstransparenz durch 
Informationsfreiheit - Informationsansprüche nach den Umweltinformations-, Verbraucherinformations- und Informationsfreiheitsgesetzen, 
DVBl. 2006, 1406, 1414. 
242S. http://www.germanwatch.org/rio/her-ks.pdf (letzter Zugriff am 10.08.2018); dazu: Schomerus/Clausen, Informationspflichten Privater 
nach dem neuen Umweltinformationsgesetz am Beispiel der Exportkreditversicherung, ZUR 2005, 575. 
243 VG Berlin, Beschluss vom 10.01.2006 - 10 A 215/04, NVwZ 2006, 850; dazu: Mecklenburg/Verheyen, Informationen über Exportförderun-
gen als Umweltinformationen, NVwZ 2006, 781. 
244 Dazu Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 125. 
245 Kotulla, in Jarass/Petersen/Weidemann, KrW-/AbfG, Komm., § 54, Rn. 5. 
246 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 33, mit eingehender, differenzierender Diskussion. 
247 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 34. 
248 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 38. 
249 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 39. 
250 Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2009 über die freiwillige Teilnahme von Organi-
sationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2017/1505 
(Abl. L 222 vom 29.08.2017); dazu Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 43. 
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► je nach Einzelfall Organisationen wie der Technische Überwachungsverein (TÜV), soweit er nicht 
als Beliehener anzusehen ist,251 

Jagdaufseher nach § 25 Abs. 2 BJagdG sowie Feld- und Forstaufseher nach den Landeswaldgesetzen 
werden als Beliehene angesehen und fallen damit unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG. 252 Gleiches kann für Sach-
verständige gelten, etwa solche nach § 19i WHG.253 

Nicht als unter § 2 Abs. 2 Nr. 2 UIG fallende Privatrechtspersonen werden angesehen: 

► Empfänger von Umweltsubventionen,254 

► private Rechenzentren.255 

Nach den Landes-Umweltinformationsgesetzen kommen insbesondere auch in der Hand der Kommu-
nen befindliche Eigengesellschaften als informationspflichtige Stellen in Betracht.256 

Auch diese Aufzählung zeigt, dass im Einzelfall eine erhebliche Unsicherheit bestehen kann, ob eine 
Person des Privatrechts unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG fällt. 

2.2.2.2.3 Zwischenergebnis zu informationspflichtigen Personen des privaten Rechts (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 3 UIG) 

Das Problemfeld der Informationspflicht von natürlichen oder juristischen Personen des privaten 
Rechts nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 UIG stellt eine der großen offenen Flanken des Gesetzes dar, die 
bisher durch Rechtsprechung und Literatur nur unzureichend geklärt ist. Dies liegt zum einen an der 
Unklarheit der Definition dieser informationspflichtigen Stellen. So sind die öffentlichen Aufgaben o-
der öffentlichen Dienstleistungen nur schwer abgrenzbar, und eine Unterscheidung zwischen beiden 
Begriffen ist kaum möglich, aber auch nicht erforderlich. Welche Personen dann konkret unter die In-
formationspflicht fallen, lässt sich nur unter Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls ermitteln. 

Das EuGH-Urteil „Fish Legal and Shirley“ von 2013 zu Wasserver- und Abwasserentsorgungsunterneh-
men gibt insoweit nur unzureichende Hilfestellungen, weil dort vor allem auf die nationale Gesetzge-
bung verwiesen wird. Aufgrund von Rechtsprechung bis hin zum BVerwG ist die Bestimmung der pri-
vaten informationspflichtigen Stellen für Bahnunternehmen am weitesten fortgeschritten. Hier wur-
den jedenfalls Unternehmensteile wie die DB Netz AG als informationspflichtige Stelle angesehen, auch 
wenn noch keine vollständige Klarheit geschaffen wurde, ob die Bahn AG in ihrer Gesamtheit unter § 2 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 UIG fällt. Für andere Bereiche wie Energieversorgungsunternehmen, private 
Rücknahmesysteme oder Exportkreditversicherungen gibt es zwar Untersuchungen in der Literatur, 
es fehlt aber an Rechtsprechung. Dieses Fehlen von gerichtlichen Entscheidungen ist überraschend, 
zeigt es doch, dass entweder keine bis wenig Anträge an diese privaten Stellen gestellt werden, oder 
dass diese Unternehmen die Antragsteller von vornherein antragsgemäß bescheiden und damit klag-
los stellen.  

Letztliche Klarheit darüber, welche privaten Stellen unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 UIG fallen, kann 
nur anhand der jeweiligen Einzelfälle gewonnen werden. Hierzu bedarf es einer größeren Zahl an An-

 

 
251 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 45. 
252 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 40. 
253 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 44. 
254 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 41. 
255 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 2, Rn. 42. 
256 Näher Rödel, Kommunale Eigengesellschaften als Anspruchsverpflichtete im Informationsfreiheitsrecht Nordrhein-Westfalens, NWVBl 
2018, 185. 
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trägen und der Bereitschaft, Streitfragen gerichtlich klären zu lassen. Dass das Interesse der möglich-
erweise betroffenen natürlichen und juristischen Personen des privaten Rechts daran wenig ausge-
prägt sein dürfte, liegt auf der Hand. 

2.2.3 Begriff der Umweltinformationen (§ 2 Abs. 3 UIG) 

2.2.3.1 Beschreibung der Regelung 

§ 2 Abs. 3 UIG enthält die Legaldefinition des zentralen Begriffs der Umweltinformation und folgt da-
bei weitestgehend der Vorlage in Art. 2 Abs. 1 UIRL. Es werden sechs Gruppen von Umweltinformatio-
nen aufgeführt, namentlich Daten über: 

„1. den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft, Wasser etc., 

2. sich auf die Umwelt auswirkende Faktoren wie Stoffe, Energie etc., 

3. (menschliche) Maßnahmen oder Tätigkeiten mit Auswirkungen auf die Umwelt oder zum Schutz der Um-
welt, 

4. Berichte über den Vollzug des Umweltrechts, 

5. Analysen zur Vorbereitung oder Durchführung von Maßnahmen nach Nr. 3, 

6. den Zustand der menschlichen Gesundheit etc., soweit eine Betroffenheit über den Umweltpfad gegeben 
ist oder sein kann, einschließlich der (umweltbezogenen) Kontamination der Lebensmittelkette.“257 

Es kommt nicht darauf an, wie die Informationen gespeichert sind, ob traditionell in Akten oder auf 
andere Weise.258 Der Begriff der Umweltinformationen ist nicht wie der Datenbegriff im Datenschutz-
recht auf die digitale Verarbeitung oder Speicherung beschränkt.259 In der Gesetzesbegründung heißt 
es dazu: 

„Als Umweltinformationen gelten danach alle Daten, über die in den Nummern 1 bis 6 im Einzelnen aufge-
führten Verhältnisse. Damit werden alle Einzelangaben über die aufgeführten Verhältnisse erfasst. Die Art 
ihrer Speicherung ist unerheblich. Der Begriff des Speicherns umfasst, wie im Datenschutzrecht, das Erfas-

sen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbei-
tung oder Nutzung. Das Medium, auf dem die Daten gespeichert werden, spielt keine Rolle. Erforderlich ist 
allein, dass die Daten irgendwo niedergelegt sind. Daten gelten auch dann als gespeichert, wenn sie visuell 
wahrgenommen werden können. Erfasst werden damit alle zur Speicherung geeigneten Medien vom Pa-

pier über Lochkarten und Disketten bis hin zu Magnetbändern und -platten.“260 

Nicht von der Definition abgedeckt wird der Begriff der Information als solcher. Es werden verschie-
dene Begriffe wie Daten, Angaben oder Aufzeichnungen synonym verwendet.261 So heißt es in § 2 Abs. 
3 UIG am Anfang: 

„Umweltinformationen sind unabhängig von der Art ihrer Speicherung alle Daten 
über…“ 

Nicht speziell definiert wird auch der Begriff der Umwelt. Darunter können  
 

 
257 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 62 f. 
258 S. auch: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 06.03.2014 - 12 B 19.12, beckonline. 
259 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 65. 
260 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 14. 
261 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 67, der darauf hinweist, dass „dies terminologisch nicht 
vollständig korrekt“ sei; s. auch: Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 63 sowie Schrader, in: Schla-
cke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 88. 
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„die gesamten äußeren Lebensbedingungen, die auf ein Individuum oder eine Lebensge-
meinschaft einwirken. Dazu sollen auch die sozialen, kulturellen oder politischen As-

pekte, die auf ein Individuum einwirken, einfließen…“262 

verstanden werden.  

Die sechs in § 2 Abs. 3 UIG genannten Gruppen von Umweltinformationen müssen nicht strikt vonei-
nander abgegrenzt werden. Überschneidungen sind möglich, aber auch unschädlich (s. ausführlich 
zum Begriff der Umweltinformationen im Folgenden unter 2.2.3.2.1 ff.).263 

2.2.3.2 Rechtsfragen bzgl. des Begriffs der Umweltinformationen 

Wegen der begrifflichen Weite der Umweltinformationen, wie sie in § 2 Abs. 3 UIG umrissen werden, 
halten sich die mit der Begriffsbestimmung verbundenen Rechtsfragen in Grenzen. Anders als bei dem 
Begriff der informationspflichtigen Stellen nach § 2 Abs. 1 und 2 UIG gibt es relativ wenige offene Fra-
gen und Streitigkeiten um die Auslegung des Umweltinformationsbegriffs.  

2.2.3.2.1 Gebot der weiten Auslegung 

Zu der relativen Klarheit des Begriffs der Umweltinformationen trägt entscheidend bei, dass der Be-
griff bzw. die Begriffe als anspruchsbegründende Merkmale weit auszulegen sind.264 Es reicht faktisch 
aus, dass die Information einen gewissen Umweltbezug aufweist, so dass sich z. B. eine Maßnahme o-
der Tätigkeit auf die Umwelt auswirken kann. Dieses Gebot der weiten Auslegung betrifft, wie das 
BVerwG noch 2017 deutlich gemacht hat, sämtliche der in § 2 Abs. 3 UIG genannten Begriffe: 

 „Der vom Oberverwaltungsgericht zugrunde gelegte weite Begriff der Umweltinformationen im Sinne von 
§ 2 Abs. 3 UIG, wonach regelmäßig ein gewisser Umweltbezug der Maßnahme oder Tätigkeit genügt, steht 
mit Bundesrecht im Einklang. Zutreffend sieht das Oberverwaltungsgericht die Errichtung eines Schienenwe-
ges als eine Maßnahme oder Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG an, weil sie sich auf die Umweltbe-
standteile wie Wasser, Boden, Landschaft und natürliche Lebensräume (Nummer 1) oder Umweltfaktoren 
wie Lärm (Nummer 2) auswirkt. Der Begriff der Maßnahme oder Tätigkeit im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 3 

UIG ist weit zu verstehen […]. Entscheidend ist, dass sich die Maßnahme bzw. das Vorhaben auf Umweltbe-
standteile oder Umweltfaktoren auswirken oder wahrscheinlich auswirken kann. Dem weiten Begriffsver-

ständnis entspricht, dass Art. 2 Nr. 1 Buchst. e UIRL auch Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftli-
che Analysen und Annahmen, die zur Vorbereitung oder Durchführung von umweltrelevanten Maßnahmen 
verwendet werden, als Umweltinformationen definiert. Erfasst werden damit auch Angaben, die die wirt-

schaftliche Realisierbarkeit einer umweltrelevanten Maßnahme betreffen […]. Systematisch spricht für eine 
weite Auslegung auch die weite Fassung von Art. 2 Nr. 1 Buchst. c UIRL, wonach Umweltinformationen auch 
sämtliche Informationen über Maßnahmen (einschließlich Verwaltungsmaßnahmen), wie z.B. Politiken, Ge-
setze, Pläne und Programme, Umweltvereinbarungen und Tätigkeiten sind, die sich auf die unter den Buch-
staben a) und b) genannten Umweltbestandteile und -faktoren auswirken oder wahrscheinlich auswirken, 
sowie Maßnahmen oder Tätigkeiten zum Schutz dieser Elemente. „Weit ist auch der Begriff der Daten im 
Sinne von § 2 Abs. 3 UIG zu verstehen. Die Daten selbst müssen keinen unmittelbaren Bezug zu einer kon-

kreten Planung aufweisen. § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG bezieht sich ausdrücklich auf "alle Daten" über die erfassten 
Maßnahmen, so dass es nicht der Feststellung der Umweltinformationseigenschaft für jede einzelne Angabe 

bedarf […]. Da § 2 Abs. 3 UIG alle Daten "über" Maßnahmen oder Tätigkeiten mit Umweltbezug erfasst, 
muss sich allein die Maßnahme oder Tätigkeit auf Umweltbestandteile oder Faktoren auswirken oder wahr-

scheinlich auswirken können. Eines unmittelbaren Zusammenhanges der Daten mit der Umwelt bedarf es 
 

 
262 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 71; s. auch: die weitergehende Definition des Umweltbegriffs 
im Sinne des UIG bei: Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 3 Rn. 89 f. 
263 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 73. 
264 Zum Gebot der weiten Auslegung s. auch oben unter 2.1.1.2.3. 
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hingegen nicht. Auch der vom Oberverwaltungsgericht zugrunde gelegte Maßstab für die Beurteilung der 
Umweltinformationseigenschaft im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 5 UIG von Kosten-Nutzen-Analysen oder sonsti-

gen wirtschaftlichen Analysen und Annahmen, die zur Vorbereitung oder Durchführung von Maßnahmen 
oder Tätigkeiten im Sinne der Nummer 3 verwendet werden, begegnet keinen bundesrechtlichen Bedenken. 
Danach soll es die vom Gesetz bezweckte Transparenz gerade ermöglichen, derartige Entscheidungen (über 
die öffentliche Finanzierung eines Vorhabens auf Grundlage von Kosten-Nutzen-Untersuchungen) auf ihre 
inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen, so dass Zugang nicht nur zu den Ergebnissen einer Untersuchung, 

sondern auch zu den in sie einfließenden Faktoren zu gewähren ist.“265 

Die weite Auslegung erstreckt sich auch darauf, dass z. B. sämtliche Grundlagen einer Planung von § 2 
Abs. 3 UIG erfasst werden, nicht nur solche Informationen, die auf eine konkrete Ausführungsmaß-
nahme gerichtet sind: 

„Die von der Beklagten vertretene Auffassung, Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a 
UIG seien nicht sämtliche Grundlagen einer Planung, sondern erst solche Unterlagen, die auf diesen 

Grundlagen aufbauend die darin enthaltenen Aussagen auf eine konkrete geplante Maßnahme agglome-
rieren und einen Bezug zur Umwelt aufweisen, ist mit diesem Begriffsverständnis nicht vereinbar. Die von 
ihr erhobenen Einwände gegen die Einstufung der einzelnen Informationen als Umweltinformationen durch 
das Oberverwaltungsgericht greifen nicht durch. … Dass die Daten, die der Firma I. für die Erstellung der Be-
rechnung des Lärmminderungsnutzens aus Lärmvorsorge zur Verfügung gestellt wurden, selbst keine Um-
weltauswirkungen der verschiedenen Bahnprojekte betreffen, steht unter Zugrundelegung des weiten Be-

griffsverständnisses der Annahme einer Umweltinformation nicht entgegen. Auch das Oberverwaltungsge-
richt geht diesbezüglich nicht von einer Kosten-Nutzen-Untersuchung im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 5 UIG aus, 
sondern sieht die Daten als sonstige wirtschaftliche Analysen oder Annahmen an. Als solche sind auch die 

Kostenschätzung zur NKU für das Vorhaben S-Bahn Nürnberg – Erlangen - Forchheim - Bamberg vom Januar 
2011 und die Kostenaufstellung im Tiefgang der Vorentwurfsplanung für den Planfeststellungsabschnitt 22 

einzustufen.“266 

Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob die Informationen einen unmittelbaren oder nur mittelbaren 
Umweltbezug aufweisen: 

„Dem Einwand der Beklagten, bei der Untersuchung der R. GmbH zum Entfall des Haltes S. handele es sich 
um eine Unterlage zum Betriebsprogramm und eine rein betriebliche Untersuchung ohne Umweltbezug, 

liegt ein verkürztes Verständnis der Umweltinformationseigenschaft im Sinne von § 2 Abs. 3 UIG zugrunde, 
das im Gesetz keine Stütze findet. Im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats stellt das Oberverwal-

tungsgericht darauf ab, dass § 2 Abs. 3 UIG nicht zwischen Informationen als "Grundlagen für die Planung" 
und "Unterlagen für eine konkret geplante Maßnahme" differenziert, sondern vielmehr "alle Daten" erfasst. 
Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen einer Maßnahme 
auf die Umwelt. Das Kriterium der Unmittelbarkeit oder Mittelbarkeit des Umweltschutzes hat keinen Ein-
gang in das Umweltinformationsgesetz gefunden und ist zur Abgrenzung einer Umweltinformation von an-

deren, einem Antragsteller nicht zustehenden Informationen in der Sache untauglich […].“267 

2.2.3.2.2 Abschließender Charakter der Begriffsbestimmung 

Das VG Oldenburg sah die Definition des Begriffs der Umweltinformationen in § 2 Abs. 3 UIG nicht als 
abschließend an: 

„Für eine beispielhafte Aufzählung spricht zunächst der Wortlaut von § 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG. Dort heißt es, 
Umweltinformationen seien alle Daten über den Zustand von Umweltbestandteilen „wie“ (Hervorhebung 

 

 
265 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 53 – 56. 
266 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 57 f. 
267 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 59a. 
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durch die Kammer) Luft und Atmosphäre, Wasser usw. Diese Formulierung legt eher eine beispielhafte als 
eine abschließende Aufzählung nahe, auch wenn der in der deutschen Rechtssetzungspraxis sonst übliche 

Begriff für die Kennzeichnung einer beispielhaften Aufzählung „insbesondere“ keine Verwendung gefunden 
hat. Auch Sinn und Zweck der Regelung, wie er sich aus den europarechtlichen Grundlagen des UIG ergibt, 

sprechen für eine beispielhafte Aufzählung. ...268 

Demgegenüber nahm das nachfolgende OVG Lüneburg im Berufungsverfahren einen abschließenden 
Charakter der Definition der Umweltinformationen an: 

„Der Begriff der Umweltinformation ist in §§ 2 Abs. 5 NUIG, 2 Abs. 3 UIG unstreitig – missverständlich inso-
weit das Verwaltungsgericht in einer Vermengung mit der nicht abschließenden Aufzählung des Begriffs der 
Umweltbestandteile in Nr. 1 des § 2 Abs. 3 IUG […] – abschließend gesetzlich definiert […] Dabei ist zu be-
achten, dass die Umweltinformationsrichtlinie und infolgedessen auch die zur Umsetzung dieser Richtlinie 

erlassenen nationalen Regelungen nicht ein allgemeines und unbegrenztes Zugangsrecht zu allen bei einer 
Behörde verfügbaren Informationen gewähren, die auch nur den geringsten Bezug zu einem der genann-
ten Umweltgüter aufweisen. Vielmehr müssen die begehrten Informationen gerade zu einer oder mehre-
ren der genannten Kategorien gehören […]. Liegt eine Maßnahme oder Tätigkeit i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG 
vor, stellen alle damit im Zusammenhang stehenden Daten Umweltinformationen dar; eine Feststellung ge-
sondert für jede einzelne Angabe ist nicht geboten. Umweltinformationen können auch in der Vergangen-

heit liegende Sachverhalte betreffen […].“269 

Für beide Auffassungen sprechen gute Argumente. Auch lassen sich weder Art. 2 Abs. 3 der Aarhus-
Konvention noch Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 UIRL klare Hinweise entnehmen, ob die Aufzählung abschließend 
gemeint ist, denn auch hier wird die Formulierung „wie Luft“ etc. gebraucht. Im Zweifel ist aber im 
Sinne einer weiten Auslegung vom Vorliegen von Umweltinformationen auszugehen. Der bloße Ver-
weis auf andere Informationsfreiheitsgesetze wie hier das VIG reicht nicht aus, um dem Postulat des 
UIG, den Anwendungsbereich möglichst weit zu fassen, gerecht zu werden.270 Denn das VIG oder auch 
das IFG unterscheiden sich in den Anspruchsvoraussetzungen und den Ausnahmetatbeständen deut-
lich vom erheblich zugangsfreundlicheren UIG.271 

2.2.3.2.3 Nicht mehr zu realisierende Pläne 

Die Rechtsprechung hat eine Grenze gezogen zwischen Informationen über einen Plan, dessen Reali-
sierung zwischenzeitlich aufgegeben wurde (keine Umweltinformation), und Informationen über sol-
che Pläne, die zwar in der vorgesehenen Form nicht umgesetzt wurden, sich aber dennoch wenigstens 
mittelbar auf die in § 2 Abs. 3 UIG aufgeführten Umweltbestandteile auswirken können: 

„Der Annahme der Umweltinformationseigenschaft des Schallschutzgutachtens für den alten Mitfall 2 steht 
nicht entgegen, dass das Gutachten mittlerweile überarbeitet und aktualisiert und die Planungsvariante 
nicht planfestgestellt wurde. Die Eigenschaft einer Umweltinformation ist zwar zu verneinen, wenn die 

Information einen Plan betrifft, dessen Verwirklichung aufgegeben worden ist […]. Der Begriff der Maß-
nahme im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG ist angesichts des weiten Begriffsverständnisses aber gegenständ-

lich nicht auf einen festgestellten Plan beschränkt..“272 

Das BVerwG hatte in einer Entscheidung von 2007 Informationen über Pläne, die nicht mehr verfolgt 
werden, nicht als Umweltinformationen angesehen: 

 

 
268 VG Oldenburg, Urteil vom 11.01.2017 – 5 A 268/14, juris, Rn. 41 ff. 
269 OVG Lüneburg, Urteil vom 27.02.2018 – 2 LC 58/17, juris, Rn. 31 ff. 
270 Vgl. oben unter 2.1.1.2.3. 
271 Dazu unten unter 2.3.2. 
272 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 59b. 
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„Es liegt bereits nach dem Wortlaut auf der Hand und bedarf deshalb nicht erst der Klärung in einem Revisi-
onsverfahren, dass Maßnahmen in Form von Plänen sich gegenwärtig noch gar nicht und wahrscheinlich 
(also in der Zukunft) nur dann auf Umweltbestandteile und -faktoren auswirken, wenn sie noch verfolgt 
werden. Vor ihrer Verwirklichung aufgegebene Pläne haben sich zu keinem Zeitpunkt auf Umweltbestand-

teile und -faktoren ausgewirkt und können sich auf sie auch nicht (mehr) wahrscheinlich auswirken. Aus 
dem Erwägungsgrund Nr. 10 der Umweltinformationsrichtlinie ergibt sich nichts anderes. Danach soll die 

Bestimmung des Begriffs der Umweltinformation dahingehend präzisiert werden, dass unter anderem Infor-
mationen zu Maßnahmen erfasst werden, die Auswirkungen auf die Umwelt haben oder haben können. 

Dies trifft schon nach dem Wortlaut auf vor ihrer Verwirklichung aufgegebene Pläne nicht zu.“273 

Dies hatte daran anschließend auch das OVG Berlin-Brandenburg so gesehen: 

„1. Im Widerspruch zur Bauleitplanung stehende Pläne zur Entwicklung und Bebauung eines Grundstücks, 
die nicht mehr realisiert werden können, stellen keine umweltrelevanten Maßnahmen oder Tätigkeiten 

dar.  

2. Ein in Bezug auf nicht mehr umzusetzende Planungsabsichten erstelltes Planungsgewinngutachten und 
ein Grundstückskaufvertrag unterliegen nicht dem Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen.“274 

Ob diese von der Verwaltungsgerichtsbarkeit vorgenommene Unterscheidung im Sinne der gebotenen 
weiten Auslegung des Begriffs der Umweltinformationen im Ergebnis zutreffend ist, kann durchaus 
hinterfragt werden. Bei enger Auslegung kann in der Tat argumentiert werden, dass nicht realisierte 
Pläne keine unmittelbaren tatsächlichen Auswirkungen auf die betroffenen Umweltbestandteile ha-
ben. 275Auch bei solchen Plänen handelt es sich aber um Tätigkeiten im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG. 
Die Erfahrung zeigt, dass auch nicht realisierte Pläne, z. B. Bebauungspläne, weiter in den jeweiligen 
Behörden vorhanden sind und dass häufig bei der Erstellung neuer Pläne darauf wieder aufgebaut 
wird. Die Öffentlichkeit kann im Sinne der Informationsfreiheit auch ein Interesse an derartigen „his-
torischen“ Informationen haben. Ein einmal erarbeiteter, wenn auch nicht umgesetzter Plan bleibt in 
den Verwaltungsvorgängen vorhanden und ist regelmäßig auch nicht aus den Köpfen der Entschei-
dungsträger verschwunden. Insofern erscheint die von den Verwaltungsgerichten getroffene Differen-
zierung nicht praxisnah und entspricht nicht dem Grundgedanken des Umweltinformationsrechts. 

2.2.3.2.4 Agrarsubventionen 

In den Jahren ab 2005 war die Offenlegung von Daten über Agrarsubventionen Bestandteil einer Kam-
pagne von Umweltverbänden, vor allem im Vereinigten Königreich, in Dänemark und in Deutschland. 
Hintergrund war, das Interesse der Öffentlichkeit dafür zu wecken, wer von den Subventionen aus 
dem EU-Agrarhaushalt, dem größten Einzelposten des EU-Haushalts, profitiert. Insbesondere sollte 
aufgedeckt werden, dass vor allem große Unternehmen, Großgrundbesitzer u.ä. Empfänger dieser 
Geldleistungen waren, während nur ein verhältnismäßig geringer Anteil auf kleinere bäuerliche Be-
triebe entfiel. Dies wurde in der Presse aufgegriffen und mit Überschriften wie „Die dickste Kohle für die 
reichsten Bauern“ öffentlichkeitswirksam verbreitet.276  

 

 
273 BVerwG, Beschluss vom 01.11. 2007 – 7 B 37/07, juris, Rn. 15 f. 
274 S. auch: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 06.03.2014 - 12 B 19.12, Leitsätze 1 und 2. 
275 Vgl. auch Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 382. 

276 Stern vom 7. 03. 2006, https://www.stern.de/wirtschaft/news/agrarsubventionen-die-dickste-kohle-fuer-die-reichsten-
bauern-3504828.html (letzter Zugriff am 07.09.2018);ähnlich: Der Spiegel vom 3. 6. 2006, S. 28: »Geld für die Großen«; 
über frühere Kampagnen in Dänemark (s. DR Nyheder vom 3. 6. 2004: »Arla topper i EU-landbrugsstotte«) sowie dem 
Vereinigten Königreich (Independent vom 30.06.2005: »How the CAP helps our poorest farmers«) wurde ebenfalls berich-
tet; zitiert nach: Schomerus/Scheel, Agrarsubventionen als Gegenstand des Umweltinformations- und Informationsfrei-
heitsrechts, ZUR 2010, 188. 
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Die Anträge auf Informationszugang wurden auf das UIG und auch auf das IFG gestützt und führten zu 
einer Reihe von Gerichtsentscheidungen.277 Neben möglicherweise entgegenstehenden Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen spielte dabei die Frage eine Rolle, ob bei den jeweiligen Vergabestellen vorlie-
gende Daten über Agrarsubventionen als Umweltinformation im Sinne des § 2 Abs. 3 UIG anzusehen 
seien. Die Verwaltungsgerichte hatten hierzu unterschiedliche Auffassungen vertreten. So hatte das VG 
Düsseldorf 2007 gemeint, es bestehe kein Zusammenhang mit der Umwelt, da es an einem umweltbe-
zogenen Handlungsauftrag fehle; es sei nicht ausreichend, wenn die Stelle lediglich mit Umweltbelan-
gen in Berührung komme: 

„Die vorliegend in Rede stehenden Fördermaßnahmen sind jedoch keine Umweltinformationen i.S. der 
auch nach Auffassung der Klägerin allenfalls in Betracht zu ziehenden Regelung in § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG Bund. 
...Die vorliegend in Rede stehenden Fördermaßnahmen sind zunächst keine solchen, die den Schutz von Um-
weltbestandteilen im Sinne der Nr. 1 des § 2 Abs. 3 UIG Bund bezwecken. Denn wie der Beklagte unter Vor-
lage der einschlägigen EG-Verordnungen ausgeführt hat, handelt es sich bei den fraglichen Zahlungen um 
solche im Rahmen der Marktstützung, d. h. solche, die die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Er-

zeuger zum Ziel haben. In Übereinstimmung mit Art. 2 Nr. 1 Buchst. c) der Richtlinie 2003/4/EG, die von 
Maßnahmen oder Tätigkeiten „zum Schutz" von Umweltbestandteilen und -faktoren spricht, werden von 
dieser Bestimmung nur von ihrer Zielsetzung her umweltbezogene Maßnahmen erfasst. ...Mithin ist erfor-
derlich, dass ein auf Rechtsvorschriften oder Anordnung einer vorgesetzten Stelle beruhender umweltbezo-
gener Handlungsauftrag vorliegt. Nicht ausreichend ist es, wenn die jeweilige Stelle im Zuge ihrer Aufga-

benerfüllung mit Umweltbelangen lediglich in Berührung kommt.“278 

Demgegenüber entschied das VG Köln 2008, dass Auskünfte über Beträge der gewährten landwirt-
schaftlichen Subventionen Umweltinformationen seien: 

„Vor der Umstellung des landwirtschaftlichen Förderungssystems zum Jahr 2005 betrafen die Zahlungen an 
Landwirte vor allem die erzeugten landwirtschaftlichen Produkte. Zu unterscheiden waren - ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit - etwa bestimmte Tierprämien wie Rinderprämien, Mutterkuhprämien oder Schafprä-

mien und flächenbezogene Zahlungen wie Flächenstilllegungsprämien oder Extensivierungszuschläge zu be-
stimmten Tierprämien. Die Auskunft über die Zahlung dieser Prämien betrifft Umweltinformationen .... 
Zwar ist unmittelbarer Gegenstand der Auskunft die Zahlung bestimmter Geldbeträge an entsprechende 

Antragsteller. Die Zahlung von Prämien wirkt sich aber nicht unmittelbar auf die Umwelt oder ihre Bestand-
teile aus. Das Erfordernis einer unmittelbaren Auswirkung auf die Umwelt ist allerdings gerade nicht Be-

standteil der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 3 Ziffer 3 UIG. Vielmehr deutet schon die definitionsgemäße 
Möglichkeit einer nur wahrscheinlichen Auswirkung auf die Umwelt darauf hin, dass es nicht auf tatsächli-

che Auswirkungen ankommt, sondern die bloße Möglichkeit einer Auswirkung auf die Umwelt aus-
reicht.“279 

Entsprechend der Entscheidung des BVerwG280 komme es auf die Unmittelbarkeit der Umweltauswir-
kung nicht an. Auch andere Verwaltungsgerichte vertraten im Hinblick auf Agrarsubventionen eine 
weite Auslegung des Begriffs der Umweltinformationen.281 

Das OVG Münster schloss sich in Abänderung des eine enge Auslegung vertretenden Urteils des VG 
Düsseldorf der weiten Auslegung an: 

 

 
277 S. den Überblick bei: Schomerus/Scheel, Agrarsubventionen als Gegenstand des Umweltinformations- und Informationsfreiheitsrechts, 
ZUR 2010, 188 ff. 
278 VG Düsseldorf, Urteil vom 24.08.2007 – 26 K 668/06, juris, Rn. 12. 
279 VG Köln, Urteil vom 23.10.2008 – 13 K 5055/06, juris, Rn. 30; s. auch: VG Köln, Urteil vom 25.11.2008 – 13 K 4705/06, juris. 
280 BVerwG, Urteil vom 25.03.1999 -7 C 21.98, juris. 
281 So: Schleswig-Holsteinisches VG, Urteil vom 29.11.2007 – 12 A 37/06, juris; VG Hamburg, Urteil vom 22.05.2008 – 13 K 1173/07, juris 
bzgl. Ausfuhrerstattungen für Agrarprodukte. 
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„Informationen über Zahlungen aus dem EU-Agrarhaushalt einschließlich näherer Angaben über Förder-
summe und -empfänger sind regelmäßig Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3a UIG (Bund), 
weil ein hinreichend wahrscheinlicher potentieller Wirkungszusammenhang zwischen gewährten Agrar-

subventionen und dem Zustand von Umweltbestandteilen besteht.“282 

Die Frage, ob Daten über Agrarsubventionen als Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 UIG an-
zusehen sind, wurde durch das BVerwG nicht entschieden. Zwar entschied das Gericht im Nachgang zu 
dem Urteil des VG Hamburg von 2008 bzgl. Daten über Ausfuhrerstattungen aufgrund einer Sprungre-
vision des beklagten Hauptzollamts, ließ aber die oben genannte Frage offen, da es darauf nicht an-
komme. Der Anspruch sei 

„entweder nach dem Umweltinformationsgesetz oder nach dem Informationsfreiheitsgesetz gegeben, ohne 
dass entschieden werden müsste, welches Gesetz anwendbar ist.“283 

Es ist schade, dass sich das BVerwG nicht zu einer weiteren sachlichen Klärung des Begriffs der Um-
weltinformationen hat durchringen können. Daten über Agrarsubventionen können als Grenzfall be-
trachtet werden, anhand dessen eine genaue begriffliche Schärfung möglich wäre. Der Sache nach ist 
der weiten Auslegung des OVG Münster zuzustimmen. Letztlich könnte aber die provokative Frage ge-
stellt werden, welche Daten keinen Umweltbezug aufweisen. Das Beispiel der Agrarsubventionen 
zeigt, dass die Grenze zwischen Umweltbezug und keinem Umweltbezug schwer zu ziehen ist. Man 
mag wie das BVerwG einwenden, dass es hierauf angesichts des umfassenderen Anwendungsbereichs 
des IFG nicht so sehr ankomme, denn die bei Behörden vorhandenen Daten, die keine Umweltinforma-
tionen darstellen, würden dann ohnehin unter das IFG fallen. Diese Argumentation greift jedoch vor 
dem Hintergrund des Zwecks des UIG, einen möglichst weitgehenden Zugang zu Umweltinformationen 
zu gewährleisten, und auch angesichts des effet utile zu kurz. Denn das UIG bietet einen weitgehende-
ren, letztlich bürgerfreundlicheren Zugangsanspruch als das IFG.284 Daher ist das UIG aus Umweltsicht 
zu bevorzugen. 

2.2.3.2.5 Trinkwasser 

Einen weiteren möglichen Grenzfall stellen Daten über Trinkwasser, insbesondere dessen Qualität, 
dar. Dahinter steht die Frage,  

„ob Informationen über durch Menschen künstlich aufbereitete Elemente oder Umweltbestandteile Umwel-
tinformationen sind.“285  

Nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG fallen Daten über den Zustand des Umweltbestandteiles Wasser unter den 
Begriff der Umweltinformationen. Es geht also um die Frage, ob Trinkwasser als Umweltbestandteil 
anzusehen ist. Dies wurde seinerzeit von Theuer, allerdings noch auf Grundlage der Definition im ers-
ten UIG von 1994, das noch den Begriff „Gewässer“ enthielt,286 abgelehnt: 

„.... Trinkwasser ist kein Bestandteil des Naturhaushalts mehr, sondern ein natürlich gewonnenes und viel-
fach behandeltes “Lebensmittel”. Auch gemeinschaftsrechtlich existiert kein Gewässerbegriff, der das Trink-
wasser mitumfaßt. Wie im EG-Umweltrecht üblich, findet man viele Regelungen mit speziellen Anwendungs-

bereichen und Begriffsbestimmungen. Aus diesen Regelungen lassen sich kaum allgemein gültige Begriffe 

 

 
282 OVG Münster, Urteil vom 01.03.2011 – 8 A 2861/07, juris, Leitsatz 1; s. auch: OVG Münster, Urteil vom 01.03.2011 – 8 A 3357/08, juris; 
OVG Münster, Urteil vom 01.03.2011 – 8 A 3358/08, juris. 
283 BVerwG, Urteil vom 28.05.2009 – 7 C 18/08, juris, Rn. 9. 
284 Vgl. dazu: Schomerus/Tolkmitt, Informationsfreiheit durch Zugangsvielfalt? Ein Vergleich der Informationszugangsrechte nach IFG, UIG 
und VIG, DÖV 2007, 985 ff. 
285 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 78. 
286 § 3 Abs.- 2 Nr. 1 Umweltinformationsgesetz (UIG) vom 08.07.1994, BGBl I, 1490. 
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herausdestillieren. Die Kernbestimmungen des Trinkwasserschutzrechts erfassen “Wasser für den menschli-
chen Gebrauch" (Richtlinie 80/778/EWG … ) und “Oberflächenwasser” (Richtlinie 75/440/EWG … ). Die 
Stoffrichtlinie 76/464/EWG … definiert in Art. 1 I einen Kernbestand des “Gewässers”, der jedenfalls die 

oberirdischen Binnengewässer, das Küstenmeer, das innere Küstengewässer und das Grundwasser umfaßt. 
Im Ergebnis spricht daher einiges dafür, daß Trinkwasserdaten keine Umweltinformationen sind.“287 

Diese enge Interpretation wurde bereits auf Grundlage der früheren Fassung des UIG, das noch den 
Gewässerbegriff verwendete, von Teilen der Literatur abgelehnt.288 Mit der jetzigen Fassung, die statt 
des Gewässers den Begriff des Wassers enthält, wäre diese enge Auslegung erst recht nicht mehr ver-
einbar.289 Daher fallen z. B. auch Protokolle von Sitzungen einer Grundwasserkommission unter den 
Begriff der Umweltinformation.290 

2.2.3.2.6 Innenraumluft 

Mit dem Trinkwasser vergleichbar ist die Frage, ob die Luft in geschlossenen Räumen als Umweltinfor-
mation anzusehen ist. In der Literatur wurde dies zum Teil bezweifelt, weil zwischen Außenluft (als 
Teil der Umwelt) und Innenraumluft (als Teil der häuslichen Sphäre) zu unterscheiden sei.291 Mittler-
weile wurde aber durch das OVG Berlin-Brandenburg herausgestellt, dass die Innenraumluft genauso 
wie auch Daten über die Bedingungen am Arbeitsplatz zu den Umweltinformationen zu rechnen sind. 
Letztere fallen danach unter § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG: 

„...Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG ...sind u. a. alle Daten über den Zustand der 
menschlichen Gesundheit und Sicherheit sowie die Lebensbedingungen des Menschen, soweit sie jeweils 

vom Zustand der Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder von Faktoren, Maßnahmen oder Tätig-
keiten im Sinne der Nummern 2 und 3 der Regelung betroffen sind oder sein können. Hierzu zählen nach ein-
helliger und zutreffender Auffassung auch Daten über die Bedingungen am Arbeitsplatz […]. Entgegen der 

Behauptung des Beklagten fehlt es insoweit auch nicht an dem in § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG verlangten Umweltbe-
zug. Zu den Faktoren im Sinne der Nummer 2 des § 2 Abs. 3 UIG zählen auch Daten über Stoffe, mithin auch 
über Chemikalien […]. Die hier streitgegenständlichen Daten wurden gerade zum Zwecke des Arbeitsschut-

zes und somit zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Schädigungen durch Chemikalien erhoben, ...Sie 
fallen damit unter die Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG.“292 

Die Innenraumluft wird danach von in § 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG umfasst: 

„Unabhängig davon ist dem Beklagten auch nicht darin beizupflichten, dass von dem in § 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG 
genannten Umweltmedium „Luft“ die Innenraumluft einer Arbeitsstätte nicht umfasst […] Ausweislich des 
vom Beklagten selbst zitierten Auszugs aus dem Implementation Guide 2013 erlaubt Art. 2 Nr. 3 Buchstabe 
(a) der Aarhus-Konvention mit dem Passus „Luft und Atmosphäre“ gerade die Einbeziehung auch der Innen-

raumluft, insbesondere auch derjenigen am Arbeitsplatz. Dem wurde sowohl bei der Verabschiedung der 
Richtlinie 2003/4/EG vom 28. Januar 2003 (ABl. L 41/26) als auch bei der Verabschiedung des UIG Rechnung 
getragen, die beide die Begriffe „Luft und Atmosphäre“ nebeneinander gestellt haben. Weshalb sich daraus 

ergeben soll, dass der Gesetzgeber damit lediglich die „Außenluft“ habe regeln wollen, bleibt unerfind-
lich. ....    Ebenso neben der Sache liegt der Hinweis auf die Definition von „Luft“ in der Richtlinie 

 

 
287 Theuer, Der Zugang zu Umweltinformationen aufgrund des Umweltinformationsgesetzes (UIG), NVwZ 1996, 326, 329. 
288 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 3 Rn. 106; vgl. auch: VG Magdeburg, Urteil vom 18.07.2006 - 5 A 
383/05, BeckRS 2008, 32720 zum Urangehalt von Mineralwässern. Fluck/Theuer, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 2 UIG Rn. 283; vgl. 
auch VG Cottbus, Urteil vom 21.01.2019 – 5 K 1201/15 –, juris, Rn. 48 zur Einstufung von Roh- und Trinkwasser als Umweltinformation. 
289 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 34 
290 BVerwG, Urteil vom 27.09.2007 - 7 C 4/07, BeckRS 2007, 2731, Rn. 13. 
291 Vgl. Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, Bd. I, § 2 UIG Rn. 388. 
292 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 09.02.2015 – OVG 12 N 11.14, juris, Rn. 4. 
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2008/50/EG. Deren Anwendungsbereich beschränkt sich auf ‚ambient air‘ und definiert diese in ihrem Arti-
kel 2 Nr. 1 dementsprechend als „outdoor air in the troposphere, excluding workplaces …“. Bereits in der 

vom Beklagten – allerdings unvollständig – zitierten Passage des Implementation Guide 2013 (a.a.O. S. 41) 
wird demgegenüber in Abgrenzung zu eben dieser Richtlinie darauf hingewiesen, dass Art. 2 Nr. 3 Buchstabe 

a) der Aarhus-Konvention eine solche Beschränkung auf die Außenluft gerade nicht vornimmt.“293 

Die Entscheidung von 2015 entspricht dem Gebot der weiten Auslegung der anspruchsbegründenden 
Merkmale der Begriffsdefinitionen.  

2.2.3.2.7 Grundstücksinformationen 

Eine der wenigen Entscheidungen, mit denen ein Informationsantrag unter Berufung auf das Nichtvor-
liegen von Umweltinformationen abgelehnt wurde, betraf eine 

„Auskunft darüber …, in welchem Umfang in der Vergangenheit in den Feldmarken der Beklagten in den 
letzten 6 Jahren gemeindliche Wirtschaftswege entwidmet und anderweitiger Nutzung zugeführt worden 
sind. Er bat um Angaben zu „Lfd Nr., Größe der Wegefläche, Ortsangabe für die Wegefläche“, sowie zur 

neuen Nutzung und bei Verkauf um Mitteilung des Käufernamens und des Kaufpreises.“294 

Das VG Koblenz vertrat die Auffassung, es handele sich dabei jedenfalls zum größten Teil nicht um Um-
weltinformationen im Sinne des rheinland-pfälzischen Landes-Umweltinformationsgesetzes: 

„Zunächst handelt es sich bei den vom Kläger gewünschten Daten nicht um solche über den Zustand von 
Umweltbestandteilen wie Boden, Landschaft oder natürliche Lebensräume im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 1 

LUIG. ...Denn § 2 Abs. 3 Nr. 1 LUIG meint Informationen über den Zustand von Umweltbestandteilen als sol-
chen. Dazu gehören die vom Kläger gewünschten Angaben nicht. Der Veräußerungswert und der Name bzw. 

Eigenschaften der Erwerber der betroffenen Wegeparzellen geben ebenso wenig Aufschluss über die reale 
Beschaffenheit des dortigen Areals wie die Angabe zu ihrer Größe. Umweltrelevant ist, den Vortrag des Klä-
gers zur Bedeutung solcher Wege für den Naturschutz einmal als zutreffend unterstellt, ob die Wegeparzel-
len landwirtschaftlich genutzt werden oder brach liegen, also die Art der Nutzung. Diese lässt sich aber we-
der aus dem Wert der Parzelle noch aus der Identität des Erwerbers ablesen. Sie hängt vielmehr vom Willen 

des Eigentümers ab. So könnte etwa die Beklagte in ihrem Eigentum stehende Wege mit einer Teerdecke 
versehen und den Bewuchs zerstören lassen, wohingegen ein privater Eigentümer einen Weg ohne weiteres 

belassen kann. Die Parzellengröße stellt hingegen lediglich eine mathematische katastermäßige Bezugs-
größe dar, lässt aber gleichfalls keine Rückschlüsse darauf zu, wie der Boden in dem Bereich, auf den sie sich 

bezieht, tatsächlich genutzt wird. Dem kann der Kläger nicht entgegenhalten, dass man aus den von ihm 
gewünschten Parametern Rückschlüsse auf die tatsächliche Nutzung ziehen könnte. Denn § 2 Abs. 3 Nr. 1 
LUIG erfasst nur solche Daten, die selbst Auskunft über den Zustand von Umweltbestandteilen geben. Die 

vom Kläger gewünschten Informationen sind zudem keine über Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf 
die Umweltbestandteile auswirken oder wahrscheinlich auswirken können (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe a 

LUIG); sie stehen auch nicht in einem untrennbaren Zusammenhang dazu. Als Maßnahmen in diesem Sinne 
können hier allenfalls die Entwidmung und die Veräußerung der ehemaligen Wegeparzellen angesehen wer-

den. Nach der Veräußerung der Parzellen unterstehen diese nicht mehr der Disposition der öffentlichen 
Hand, sondern der eines privaten Eigentümers. Dieser ist damit frei, die Grundstücke - abgesehen von an-

derweitigen gesetzlichen Beschränkungen - nach seinen Vorstellungen zu nutzen. Damit entsteht zumindest 
die Möglichkeit, dass die Wegeparzellen landwirtschaftlich genutzt werden. ...Die Kammer verkennt dabei 

nicht, dass dem Bürger durch das Landesumweltinformationsgesetz eine verlässliche Prognose über künftige 
Umweltbelastungen ermöglicht werden soll […]. Eben dazu benötigt der Kläger aber keine Informationen 
über Wert, Größe und Erwerber der ehemaligen Wegeparzellen. Er weiß auch ohne diese Daten, dass die 

 

 
293 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 09.02.2015 – OVG 12 N 11.14, juris, Rn. 5 und 6. 
294 VG Koblenz, Urteil vom 21.08.2008 - 7 K 2012/07.KO, 7 K 2012/07, BeckRS 2008, 40769. 
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Beklagte in der Vergangenheit Wegeparzellen entwidmete und veräußerte. Daraus kann er ableiten, dass 
künftig bei weiteren Wegeparzellen so verfahren werden könnte..“295 

Dem Verwaltungsgericht ist zuzustimmen, dass es sich hier um einen Grenzfall handelt. Dennoch ist 
auffällig, dass das Gericht sich offenbar sehr bemüht hat, Argumente gegen eine Subsumtion der bean-
tragten Daten unter den Begriff der Umweltinformationen zu finden. Vergleicht man die hier zugrun-
deliegende Fallkonstellation mit den Entscheidungen zu den Agrarsubventionen, lassen sich gewisse 
Parallelen erkennen. Bei letzteren ergab sich ein  

„hinreichend wahrscheinlicher potentieller Wirkungszusammenhang zwischen gewährten Agrarsubventio-
nen und dem Zustand von Umweltbestandteilen“,296 

weil die gewährten Gelder für Maßnahmen der Bodenbewirtschaftung o.ä. verwendet werden können, 
die zu Auswirkungen auf die Umweltbestandteile nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG führen können. Ein solcher 
möglicher Wirkungszusammenhang lässt sich ggf. auch für die Entwidmung und weitere Nutzung von 
Wegeflächen annehmen. Dies hat das Verwaltungsgericht zwar grds. auch erkannt. Angaben über 
Wert, Größe und Erwerber der Grundstücke können aber durchaus Rückschlüsse auf die künftige Nut-
zung geben. Etwaigen entgegenstehenden Interessen der betroffenen Personen kann über die Ausnah-
metatbestände zum Schutz privater Interessen, etwa aus Gründen des Datenschutzes, nach § 9 UIG be-
gegnet werden. 

2.2.3.2.8 Metadaten als Umweltinformationen? 

Das Geodatenzugangsgesetz enthält in Umsetzung der sog. INSPIRE-Richtlinie297 detaillierte Regelun-
gen über den Zugang zu Metadaten. Unter Metadaten sind nach § 3 Abs. 2 GeoZG Informationen zu ver-
stehen, 

„die Geodaten oder Geodatendienste beschreiben und es ermöglichen, Geodaten und Geodatendienste zu 
ermitteln, in Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen.“ 

Unter den Begriff der Umweltinformationen fallen auch sog. Vektorlayer in Raumordnungsprogram-
men.298 Nach § 7 GeoZG haben die geodatenhaltenhaltenden Stellen 

„die zugehörigen Metadaten zu erstellen, zu führen und bereitzustellen sowie in Übereinstimmung mit den 
Geodaten und Geodatendiensten zu halten.“ 

Im Folgenden werden dort weitere Einzelheiten geregelt. Dagegen kennt das UIG keine solche Unter-
scheidung zwischen (Geo-)Daten und Metadaten. 

Für die elektronische Aktenführung sind Metadaten aber unabdingbar.299 Es stellt sich daher die 
Frage, ob nur unmittelbare Umweltinformationen unter die Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 3 UIG fal-
len oder auch Metadaten, die im Sinne der Definition des GeoZG Umweltdaten beschreiben und es er-
möglichen, diese zu ermitteln, in Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen. 

Diese Frage ist, wie im GeoZG eindeutig geregelt, in weiter Auslegung des Begriffs der Umweltinforma-
tionen dahingehend zu beantworten, dass auch Metadaten darunter fallen. Nach § 2 Abs. 3 UIG sind 
Umweltinformationen unabhängig von der Art ihrer Speicherung alle Daten über die aufgeführten Ka-
tegorien. Auch Metadaten sind Daten über Umweltinformationen, auch wenn sie selbst keine solchen 

 

 
295 VG Koblenz, Urteil vom 21.08.2008 - 7 K 2012/07.KO, 7 K 2012/07, BeckRS 2008, 40769. 
296 OVG Münster, Urteil vom 01.03.2011 – 8 A 2861/07, juris, Leitsatz 1; s. auch oben unter 2.2.3.2.4. 
297 Richtlinie 2007/2/EG vom 14.03.2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl. EU L 
108/1 vom 25.04.2007. 
298 VG Hannover, Urteil vom 14.03.2018 – 4 A 2661/16 –, juris mit Anmerkung Killius, jurisPR-UmwR 9/2018 Anm. 3. 
299 Krüger/Möllers, Metadaten in Justiz und Verwaltung, MMR 2016, 728, unter Verweis auf: BVerfG, Beschluss vom 17.01.2013 – 2 BvR 
2576/11, juris. 
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enthalten sollten. Sie weisen aber auf Umweltinformationen hin, sie beschreiben den Weg zu diesen 
Daten. Metadaten können daher nicht vom Begriff der Umweltinformationen ausgenommen werden. 

2.2.3.2.9 Transport- und Schlachtbedingungen von Nutz- und Schlachttieren 

Nach einer Entscheidung des OVG Lüneburg fallen Informationen über Putentransporte nicht unter 
den Begriff der Umweltinformationen. Das Gericht argumentiert mit einem engen Umweltbegriff und 
sieht auch keine Unvereinbarkeit dieser Auslegung mit dem Unionsrecht: 

„Die von dem Kläger begehrten Informationen über etwaige Kontrollmaßnahmen des Beklagten über Pu-
tentransporte zu dem Schlachtbetrieb der Beigeladenen stellen ... keine Umweltinformationen i.S.v. §§ 3 
Satz 1, 2 Abs. 5 NUIG, 2 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 UIG dar. […] Ausgangspunkt der Überlegung für die hier inte-

ressierende Frage, ob auch Schlacht- und Nutztiere als Umweltbestandteile im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 
3 UIG anzusehen sind, ist ...die Auslegung des Begriffs der „Umwelt“. Im Bereich des Umweltrechts ...ist auf 
einen funktionalen Umweltbegriff abzustellen. Dieser funktionale Umweltbegriff kann auch für den Bereich 

des Umweltinformationszugangsrechts fruchtbar gemacht werden. Ausgangspunkt der Überlegungen ist 
der restriktive Umweltbegriff, der die sogenannte natürliche Umwelt, d.h. die natürlichen Lebensgrundla-
gen umfasst […]. Abzustellen ist dabei auf den jeweiligen Zustand der Landschaft und der Umweltmedien, 

wie er sich im Augenblick der Betrachtung darstellt. In diesem Zusammenhang ist ein genauerer Blick auf die 
Begriffsmerkmale des Umweltinformationsgesetzes alter und neuer Fassung zu werfen: ...Damit einher 

geht, dass die „natürlichen Lebensräume“ ergänzt worden sind durch das Merkmal der „Landschaft“ sowie 
die Untermerkmale „Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete“. Diesen letzteren Merkmalen ist gemein-
sam, dass sie „an sich“ vom Menschen nur „gebraucht“, nicht aber „verbraucht“ (bezogen auf Tiere: „ge-

schlachtet“ und „verzehrt“) werden. Daher ist im Ergebnis der Schluss gerechtfertigt, dass Nutz- und 
Schlachttiere wie die hier zum Schlachtbetrieb der Beigeladenen transportierten Puten nicht zu den in § 2 
Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 UIG aufgezählten Schutzgütern gehören und damit nicht von einem auf der Grund-

lage des Umweltinformationsgesetzes gegebenen Informationsanspruch erfasst sind. ...Auf die von dem Be-
klagten in seiner Berufungsbegründung angeführte „Beeinträchtigung des Menschenwohls“ kommt es da-
gegen bei der Auslegung des Begriffs der Umweltbestandteile i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 3 UIG und Art. 2 Nr. 
1 a und c UIRL nicht entscheidend an. Zwar nennt der Erwägungsgrund Nr. 10 UIRL auch Informationen über 
den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit einschließlich der Kontamination der Lebensmittel-

kette und Lebensbedingungen der Menschen. Abgesehen davon, dass dieses Schutzgut Regelungsgegen-
stand in Art. 2 Nr. 1 f UIRL und § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG […], geht es vorliegend nicht um derartige Informatio-
nen, sondern darum, ob die Transportbedingungen der Puten zu dem Betrieb der Beigeladenen den ein-

schlägigen Vorschriften der Tierschlachtverordnung und der Tiertransportverordnung genügen. Hierbei han-
delt es sich um genuin tierschutzrechtliche Fragestellungen. Es ist weder ersichtlich noch vorgetragen, dass 
eine Kontamination der Lebensmittelkette oder eine sonstige Beeinträchtigung der menschlichen Gesund-

heit und Sicherheit droht.“300 

Stattdessen sieht das OVG Lüneburg hier aber das VIG als anwendbar an: 

„Vom Auskunftsanspruch nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG erfasst sind mithin alle Daten über nicht zulässige 
Abweichungen unter anderem vom gesamten geltenden nationalen und unionsrechtlichen Lebens- und 

Futtermittelrecht, soweit dies im Bundesgebiet unmittelbare Anwendung findet und Regelungen im Anwen-
dungsbereich des LFGB enthält […]. Die europäischen Regelungen müssen daher gegenständlich dem Le-

bensmittel- und Produktsicherheitsrecht zuzuordnen sein und Regelungen im Hinblick auf Erzeugnisse und 
Verbraucherprodukte i.S.d. § 1 VIG enthalten […].“ 

Demgegenüber hatte das VG Oldenburg angenommen, dass es sich bei den Daten über Putentrans-
porte um Umweltinformationen handelt: 

 

 
300 OVG Lüneburg, Urteil vom 27.02.2018 – 2 LC 58/17, juris, Rn. 30 ff. 
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„Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei den vom Kläger begehrten Informationen über Kontroll-
maßnahmen des Beklagten beim Beigeladenen wegen Putentransporten um Umweltinformationen im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Nr. 1 UIG. Es handelt sich bei den Puten um Umweltbestandteile im Sinne des § 
2 Abs. 3 Nr. 1 UIG. Dabei geht die Kammer mit dem Beklagten und der Beigeladenen davon aus, dass hier 
nicht die Artenvielfalt und ihre Bestandteile im Sinne dieser Norm betroffen sind. Die Artenvielfalt, wie sie 

Ziel des Artenschutzes nach §§ 37 ff. BNatSchG ist, umfasst den Schutz wildwachsender Pflanzen und wildle-
bender Tiere in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt.  ... Bei den Puten, die von den Trans-
portunternehmen an die Beigeladene geliefert werden, handelt es sich nicht um wildlebende Tiere und die 
Pute gehört auch nicht zu den besonders geschützten Arten. Aus der Formulierung „Artenvielfalt und seine 
Bestandteile“ kann auch nicht geschlossen werden, dass jedes einzelne Tier, unabhängig von der Frage, ob 

es besonders geschützt ist bzw. zu einer besonders geschützten Art gehört, zur Artenvielfalt im Sinne des § 2 
Abs. 3 Nr. 1 UIG gezählt werden kann (a. A.: Bayerischer VGH, Urteil vom 24. Mai 2011 - 22 B 10.1875 -, juris 

Rn. 20, wonach zur Artenvielfalt grundsätzlich alle Arten von Tieren gehören).“301 

Denmnach stützt sich das Verwaltungsgericht vor allem auf die Annahme, dass die einzelnen Tatbe-
stände in der Begriffsbestimmung der Umweltinformationen nicht abschließend seien.302 Das Verwal-
tungsgericht ist im Sinne der gebotenen weiten Auslegung zutreffend vom Vorliegen von Umweltinfor-
mationen ausgegangen. Puten, auch wenn sie sich in einem Transportbehälter befinden, sind Bestand-
teil der den Menschen umgebenden Umwelt, und Maßnahmen zur Kontrolle von Tiertransporten fal-
len daher unter § 2 Abs. 3 Nr. 3a UIG. 

2.2.3.3 Zwischenergebnis zum Begriff der Umweltinformationen 

Die Legaldefinition des Begriffs der Umweltinformationen in § 2 Abs. 3 UIG enthält mit Daten über 

1. den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft, Wasser etc., 
2. sich auf die Umwelt auswirkende Faktoren wie Stoffe, Energie etc., 
3. (menschliche) Maßnahmen oder Tätigkeiten mit Auswirkungen auf die Umwelt oder zum Schutz 

der Umwelt, 
4. Berichte über den Vollzug des Umweltrechts, 
5. Analysen zur Vorbereitung oder Durchführung von Maßnahmen nach Nr. 3, 
6. den Zustand der menschlichen Gesundheit etc., soweit eine Betroffenheit über den Umweltpfad 

gegeben ist oder sein kann, einschließlich der (umweltbezogenen) Kontamination der Lebensmit-
telkette 

sechs Gruppen von Umweltinformationen. Die Definition stellt die Anwender vor geringere Probleme 
als etwa die vorher behandelte Frage, welche Personen des privaten Rechts informationspflichtig sind. 
Ein wesentlicher Grund hierfür ist das auf allen Ebenen – von der Aarhus-Konvention über die UIRL 
und auch das UIG – angewandte Gebot der weiten Auslegung der anspruchsbegründenden Merkmale, 
zu denen auch die Begriffsdefinitionen der Umweltinformationen zu zählen sind. Ein weiterer Grund 
für die relativ gesehen wenigen Rechtsfragen bei der Auslegung der Definitionen liegt in der Breite der 
sechs aufgeführten Gruppen, die kaum eine Lücke offen lassen. Vielfach sind in der praktischen An-
wendung auch mehrere dieser einzelnen Teildefinitionen einschlägig. Fälle, in denen beantragte Daten 
nicht unter die Umweltinformationen fallen, sind daher selten. Allerdings ist insoweit in der Recht-
sprechung ungeklärt, ob die einzelnen Begriffsmerkmale abschließend zu verstehen sind. Weiter hat 
die Rechtsprechung für nicht mehr zu realisierende Pläne wie etwa fallen gelassene Bebauungspläne 
keine umweltrelevanten Maßnahmen oder Tätigkeiten angenommen. Dies ist allerdings im Hinblick 
auf die gebotene weite Auslegung zu hinterfragen. Im Falle der Agrarsubventionen war zunächst durch 
die Verwaltungsgerichte uneinheitlich entschieden, später aber durch das OVG Münster eine gewisse 

 

 
301 VG Oldenburg, Urteil vom 11.01.2017 – 5 A 268/14, juris, Rn. 37 ff. 
302 S. dazu oben unter 2.2.3.2.2. 
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Klärung im Sinne der weiten Auslegung herbeigeführt worden. Leider hat das BVerwG dann versäumt, 
insoweit eine eindeutige Position zu beziehen. Umstritten war die Subsumtion von Medien wie des 
Trinkwassers und der Innenraumluft unter den Begriff der Umweltinformationen. Dies wurde aber 
nach Änderung des § 2 Abs. 3 UIG (z. B. Ersetzung des Begriffs „Gewässer“ durch „Wasser“) durch die 
Literatur bzw. die Rechtsprechung im Sinne der weiten Interpretation eindeutig geklärt. 

2.2.4 Verfügen über Umweltinformationen (§ 2 Abs. 4 UIG) 

2.2.4.1 Beschreibung der Regelung 

§ 2 Abs. 4 Satz 1 UIG bestimmt, wann eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 
UIG über eine Umweltinformation verfügt, enthält damit zugleich eine nähere Bestimmung zur Zustän-
digkeit dieser Stellen und begrenzt den Anwendungsbereich des Gesetzes:303 

„Eine informationspflichtige Stelle verfügt über Umweltinformationen, wenn diese bei ihr vorhanden sind 
oder für sie bereitgehalten werden.“ 

Als zweiter Begriff wird in § 2 Abs. 4 Satz 2 UIG das Bereithalten dieser Informationen für eine infor-
mationspflichtige Stelle definiert: 

„Ein Bereithalten liegt vor, wenn eine natürliche oder juristische Person, die selbst nicht informationspflich-
tige Stelle ist, Umweltinformationen für eine informationspflichtige Stelle im Sinne des Absatzes 1 aufbe-

wahrt, auf die diese Stelle einen Übermittlungsanspruch hat.“ 

Hiermit werden Art. 2 Abs. 3 und 4 UIRL umgesetzt: 

„3. „bei einer Behörde vorhandene Informationen” Umweltinformationen, die sich in ihrem Besitz befinden 
und die von dieser Behörde erstellt worden oder bei ihr eingegangen sind; 

4. „für eine Behörde bereitgehaltene Informationen” Umweltinformationen, die materiell von einer natürli-
chen oder juristischen Person für eine Behörde bereitgehalten werden;“ 

Eine entsprechende Definition enthält die Aarhus-Konvention nicht. Allerdings besagt Art. 4 Abs. 5 der 
Konvention, dass eine Behörde, die nicht über die begehrte Information verfügt, den Antragsteller 
hierüber informiert und ggf. an eine andere Behörde, bei der die Information beantragt werden kann, 
weiterleitet. 

Nach der Gesetzesbegründung soll mit der Regelung  

„der zunehmenden Verpflichtung von Unternehmen zur Selbstüberwachung Rechnung getragen werden. 
Denn im Rahmen dieser Selbstüberwachung werden immer häufiger Umweltinformationen in den Unterneh-

men selbst aufbewahrt, die vormals von den zuständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung im Rahmen 
der Überwachung erhoben wurden und auch bei diesen aufbewahrt und damit unmittelbar vorhanden wa-

ren.“304 

Die Regelung betrifft damit das sog. Outsourcing, d. h. die verbreitete Verlagerung von Aufgaben auf 
Dritte, die gegenüber einer informationspflichtigen Stelle eine Pflicht zur Sammlung und Aufbewah-
rung haben: 

 

 
303 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 119. 
304 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 15. 
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„Informationen werden i.S. von Art. 2 Nr. 4 Umweltinformations-Richtlinie für eine Behörde bereitgehalten, 
wenn sie bei einer selbst nicht informationspflichtigen Stelle angefallen sind und von dieser für eine Behörde 

aufbewahrt werden, die einen Anspruch auf Übermittlung dieser Information hat.“305 

Die beiden Begriffe, „Verfügen“ und „Bereithalten“, sind voneinander abgestuft zu verstehen. Verfügen 
ist gegeben, wenn entweder die Information bei der Stelle selbst vorhanden ist oder diese für sie be-
reitgehalten werden. Das Vorhandensein wird anders als das Bereithalten nicht gesondert definiert. 
Vorhandensein und Bereithalten stellen ein einheitliches Begriffspaar dar: 

„Aus Gründen der sprachlichen Einfachheit wurden beide Fälle, das „Vorhandensein“ von Umweltinformati-
onen bei einer Stelle und das „Bereithalten“ von Umweltinformationen für diese Stelle, zu einem einheitli-
chen Begriff zusammengefasst. Zur weiteren Klarstellung wird auch der Begriff des „Bereithalten“ näher 

definiert. Danach sind nicht nur die Fälle erfasst, bei denen sich die informationspflichtige Stelle Dritter, die 
selbst keine informationspflichtigen Stellen sind, zur Aufbewahrung von Umweltinformationen bedient, son-
dern insbesondere Fälle, in denen Unternehmen aufgrund einer speziellen Rechtsvorschrift oder eines Ver-
waltungsaktes Messberichte oder andere Umweltinformationen für einen bestimmten Zeitraum für die in-
formationspflichtigen Stellen aufbewahren und auf entsprechende Anforderung herauszugeben haben.“306 

Das Bereithalten setzt einen Übermittlungsanspruch der informationspflichtigen Stelle voraus: 

„Es liegt ebenfalls auf der Hand und bedarf deshalb nicht erst der Klärung in einem Revisionsverfahren, dass 
§ 2 Absatz IV 2 SchlHUIG den Begriff des Bereithaltens, soweit es für den hier zu entscheidenden Fall auf ihn 

ankommt, nicht enger definiert, als Art. 2 Nr. 4 der Umweltinformationsrichtlinie gemeinschaftsrechtlich 
vorgibt. Für eine Behörde bereitgehalten werden jedenfalls nicht die Informationen, auf die diese keinen 

Übermittlungsanspruch hat. „Für eine Behörde” werden Informationen schon nach dem Wortlaut bereit-
gehalten, wenn sie auch in Erfüllung einer ihr gegenüber bestehenden Pflicht gesammelt und aufbewahrt 
werden. Das OVG hat zutreffend darauf hingewiesen, dass Umweltinformationen nicht stets von der an sich 

zuständigen Behörde selbst erhoben und bei ihr aufbewahrt werden. Die Behörde bedient sich vielmehr in 
zahlreichen Fällen zur Selbstüberwachung verpflichteter Unternehmen, die die Informationen selbst erheben 

und aufbewahren. In diesen Fällen sind die Informationen bei der zuständigen Behörde unmittelbar nicht 
mehr vorhanden. Aus diesem Grund erstreckt sowohl die Umweltinformationsrichtlinie in Art. 1 lit. a als 

auch § 2 Absatz IV SchlHUIG den Anspruch auf Gewährung von Umweltinformationen auf Dritte, die selbst 
keine informationspflichtige Stelle sind, die Informationen aber für die Behörde bereithalten und ihr jeder-

zeit herauszugeben oder zur Verfügung zu stellen haben.“307 

Aus § 2 Abs. 4 UIG, auch nicht aus dem Begriff der Bereithaltung, ergibt sich kein Anspruch auf eine 
Beschaffung nicht vorhandener Informationen: 

„Nicht erfasst werden dagegen Fälle, in denen die beantragte Umweltinformation erst aufgrund einer Auf-
sichtsmaßnahme für die Stelle der öffentlichen Verwaltung erstellt oder an die Stelle herausgegeben werden 

müsste.“308 

Die begehrten Informationen müssen tatsächlich und dauerhaft vorliegen und zum jeweiligen Verwal-
tungsvorgang gehören.309 Erfasst werden alle vorliegenden Daten, unabhängig davon, ob diese in 

 

 
305 BVerwG, Beschluss vom 01. 11. 2007 - 7 B 37/07, NVwZ 2008, 80; s. auch: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. 
Aufl. 2019, § 1 Rn. 97. 
306 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 15. 
307 BVerwG, Beschluss vom 01. 11. 2007 - 7 B 37/07, NVwZ 2008, 80, Rn. 20. 
308 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21.06.2004, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406, S. 15; s. auch 
oben unter 2.1.1.2.7. 
309 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 2 Rn. 120; vgl. auch zum IFG: BVerwG, Beschluss vom 27.05.2013 
– 7 B 43/12, NJW 2013, 2538, Rn. 8, sowie zum schleswig-holsteinischen IFG: OVG Schleswig, Beschluss vom 30.03.2005 - 4 LB 26/04, Nor-
dÖR 2005, 208.  
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Haupt- oder Beiakten gespeichert sind.310 Ggf. besteht eine Wiederbeschaffungspflicht, wenn die infor-
mationspflichtige Stelle Umweltinformationen vor Zugangsgewährung an eine andere Stelle weiterge-
geben hat.311 

Auf das Verfügen über die begehrten Informationen wird auch in anderen Regelungen des UIG abge-
stellt, so dass § 2 Abs. 4 UIG im Zusammenhang mit §§ 3 Abs. 1 und Abs. 3, 4 Abs. 3, 7 Abs. 1 und 2, 8 
Abs. 2 Nr. 3 sowie 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 UIG zu sehen ist. 

Näheres zum Begriff des Verfügens findet sich unten unter 2.2.4.2.1 ff. 

2.2.4.2 Rechtsfragen 

2.2.4.2.1 Rechtliche oder tatsächliche Verfügungsgewalt 

Ungeklärt war, ob für das Verfügen im Sinne des § 2 Abs. 4 UIG die tatsächliche Verfügungsgewalt aus-
reicht, oder ob eine rechtliche Verfügungsbefugnis hinzutreten muss. Letzteres war 2003 vom OVG 
Münster vertreten worden: 

„1. Anspruchsverpflichtete Behörde eines auf § 4 UIG § 4 Absatz I UIG gestützten Anspruchs auf Einsicht in 
Behördenakten ist - nicht anders als bei dem Anspruch nach § 29 NWVwVfG - die jeweils aktenführende, 

d.h. diejenige Behörde, die die rechtliche Verfügungsbefugnis über die ihr im Rahmen ihrer behördlichen 
Tätigkeit zugegangenen Informationen über die Umwelt hat. 

2. Hierbei verbleibt es auch, wenn die Behörde die Akten für einen vorübergehenden Zweck weitergegeben 
hat, etwa an Aufsichtsbehörden, Staatsanwaltschaften oder Gerichte zur dortigen Bearbeitung von Wider-

spruchs-, Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren.“312 

Diese Auffassung beinhaltet einen zu engen Begriff des Verfügens. Denn nach Art. 2 Nr. 3 UIRL sind 
solche Informationen bei einer Behörde vorhanden,  

„die sich in ihrem Besitz befinden und die von dieser Behörde erstellt worden oder bei ihr eingegangen 
sind.“ 

Es kommt danach nur auf die tatsächliche räumliche Verfügungsbefugnis an: 

„Für das „Vorhandensein“ der Information kommt es nicht auf die rechtliche Verfügungsbefugnis an, son-
dern auf die tatsächliche räumliche Verfügungsmöglichkeit der Behörde, d.h. darauf, ob sich die Information 

im räumlichen Verfügungsbereich der in Anspruch genommenen Behörde befindet…“313 

Stehen rechtliche Gründe wie z. B. solche des Datenschutzes entgegen, berührt dies das Vorhandensein 
nicht.314 Da es auf die tatsächliche Seite ankommt, sind auch rein zufällig erlangte Informationen im 
Sinne des § 2 Abs. 4 UIG vorhanden.315 Auch wenn es bislang an einer höchstrichterlichen Entschei-
dung fehlt, dürfte diese Rechtsfrage als geklärt gelten.316 

 

 

 
310 Vgl. zum Berliner IFG: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 02.10.2007 - 12 B 12/07, BeckRS 2008, 36762. 
311 VG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 02.10.2007 - 12 B 9.07, 12 B 9/07, BeckRS 2008, 32298; s. zum Fall, dass die Wiederbeschaffung un-
möglich ist: VG Berlin, Urteil vom 20.11.2008 - 2 A 57/06, NVwZ 2009, 856; sowie: Hartleb, Der behördlicherseits vereitelte IFG-Anspruch, 
NVwZ 2009, 825, 826, zum IFG. 
312 OVG Münster, Beschluss vom 15.08.2003 - 21 B 1375/03, NVwZ-RR 2004, 169, Leitsätze, mit abl. Anmerkung Schomerus. 
313 VG Stuttgart, Urteil vom 27.10.2016 – 14 K 3933/14 –, juris, Rn. 27; s. auch VGH Mannheim, Beschluss vom 16.10.2014 – 10 S 2043/14 –, 
juris, Rn. 4. 
314 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 53. 
315 Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 2 Rn. 13. 
316 Vgl. auch Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 382. 
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2.2.4.2.2 Aufbereitungspflicht 

Die Frage, ob Daten auch dann vorhanden sind, wenn sie noch aufbereitet werden müssen, ist unter-
schiedlich beantwortet worden. So hatte das VG Saarlouis die Auffassung vertreten, dass Daten, die in 
analoger Form bei einer informationspflichtigen Stelle vorliegen, nicht in eine digitale Form gebracht 
werden müssten: 

„Die Antragstellerin kann sich auch nicht darauf berufen, der Antragsgegner sei verpflichtet, die von ihr ge-
wünschten Informationen bei der Beigeladenen auch in digitaler Form anzufordern, um diese dann an sie 

weiter zu leiten. Ein solcher Anspruch ergibt sich aus dem Saarländischen Umweltinformationsgesetz nicht. 
Denn dieses Gesetz gibt nur einen Anspruch darauf, dass bereits bei der auskunftspflichtigen Stelle vorhan-
dene oder für sie bereit gehaltene Informationen an Auskunftsbegehrende weiter geleitet werden. Das Ge-
setz gibt aber keinen Anspruch darauf, dass bei Dritten zwar vorhandene, aber von der auskunftspflichti-
gen Stelle nicht benötigte Informationen bzw. Informationsformate nur deshalb dort angefordert wer-
den, weil auskunftsbegehrende Betroffene dies wünschen. Im vorliegenden Fall ist in keiner Weise offen-

sichtlich, dass der Antragsgegner die von der Antragstellerin begehrten Informationen entgegen seiner Aus-
sage auch in digitaler Form benötigen könnte. Dies führt aber dazu, dass nicht erkennbar ist, dass die Beige-
ladene diese Informationen in digitaler Form für den Antragsgegner i. S. des § 2 Absatz 4 Satz 1 SUIG bereit 

hält.“317 

Dem ist entgegenzuhalten, dass es nicht auf die Form des Vorhandenseins der Daten ankommt, son-
dern auf den materiellen Gehalt. Auch wenn die Daten nur in analoger Form von der informations-
pflichtigen Stelle geführt werden, sind sie im Sinne des § 2 Abs. 4 UIG vorhanden.318  

Im Übrigen stellen insoweit § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 UIG ein mögliches Korrektiv dar. Hiernach darf ein 
Zugang zu Informationen in einer bestimmten gewünschten Form nur aus gewichtigen Gründen, ins-
besondere wegen eines höheren Verwaltungsaufwands, auf andere Art eröffnet werden. Eine informa-
tionspflichtige Stelle muss daher grds. auch verstreut bei ihr befindliche Daten zu der gewünschten 
Form zusammenstellen: 

„Dem Anspruch steht zunächst nicht entgegen, dass bei der Beklagten keine Aufstellung oder Liste mit den 
Namen, Adressen und Jahressummen derjenigen 50 Empfänger mit den höchsten Agrarsubventionszahlun-

gen in den Jahren 2002, 2003 und 2004 vorhanden ist. Daraus kann nicht etwa geschlossen werden, dass die 
Beklagte nicht gem. § 3 Abs. 1 UIG über diese Umweltinformation verfüge. Nach § 2 Abs. 4 UIG verfügt eine 
informationspflichtige Stelle über Umweltinformationen, wenn diese bei ihr vorhanden sind. Auch wenn bei 

der Beklagten noch keine Zusammenstellung der Namen dieser 50 Subventionsempfänger existiert, heißt 
dies aber nicht, dass diese noch nicht vorhanden seien. Eine informationspflichtige Stelle verfügt vielmehr 
auch dann über die Umweltinformation, wenn diese erst aus bereits vorhandenen Informationen zusam-

mengestellt werden muss. Eine Grenze dürfte insoweit - was hier aber keiner Entscheidung bedarf - dort 
bestehen, wo die Aufbereitung der Informationen mit einem unzumutbaren Verwaltungsaufwand ver-

bunden ist.“.319 

Diese Pflicht zur Aufbereitung darf nicht mit einer Beschaffungspflicht verwechselt werden, wie das 
VG Schleswig ausgeführt hat: 

„Dem Vorhandensein der Information steht nicht entgegen, dass der Beklagte geltend macht, es existiere 
keine Liste in dieser konkreten Form, sondern es müsste zunächst aus 96.000 Datensätzen herausgefiltert 

werden, ob der Subventionsempfänger eine natürliche oder juristische Person sei, und des Weiteren sei aus 

 

 
317 VG Saarlouis, Beschluss vom 03.11.2008 - 5 L 873/08, BeckRS 2008, 41104, zum SUIG. 
318 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 53. 
319 VG Köln, Urteil vom 25.11.2008 - 13 K 4705/06, BeckRS 2008, 41008; s. aber: Fluck/Gündling, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 3 
UIG Rn. 53. 
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verschiedenen Listen zusammenzutragen, welcher Subventionsempfänger in der Summe mindestens 
50.000,- € pro Jahr an Subventionen erhalten habe. Grundsätzlich gilt, dass die Behörde weder zur ander-

weitigen Beschaffung von Informationen noch zur Rekonstruktion von bestimmten Dokumenten ver-
pflichtet ist […]. Vorliegend geht es jedoch um Daten, die dem Beklagten in isolierter Form zur Verfügung 

stehen, die aber der Trennung bzw. Zusammenfügung bedürfen, um dem Informationsanspruch gerecht zu 
werden. Dieser Fall ist nicht gleichzusetzen mit einer Beschaffung von Daten von einer außerhalb der Be-

hörde gelegenen Stelle. Vom vorliegenden Fall ist auch der derjenige der Rekonstruktion zu unterscheiden, 
in dem Daten ehemals vorhanden waren, dann aber gelöscht wurden und zur Auskunftserteilung erneut be-
schafft bzw. erzeugt werden müssen. Durch die bloße Addition der vorhandenen Daten werden keine neuen 

erzeugt, sondern existente Daten nur aufbereitet“.320 

Die Pflicht zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen steht einer solchen Pflicht zur Aufbe-
reitung nicht entgegen:  

„Die Zusammenfügung von Daten stellt Datenverarbeitung im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 1 Landesdaten-
schutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (LDSG) dar, wonach Datenverarbeitung die Verwendung perso-
nenbezogener Daten ist. Die Datenverarbeitung ist jedoch im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 3 LDSG erlaubt. Da-
nach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 
durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben der datenverarbeitenden Stelle erforderlich ist. Vorlie-

gend ist sie erforderlich, um einen Informationsanspruch nach dem UIG-SH erfüllen zu können..“321 

2.2.4.2.3 Pflicht zur Aufbewahrung von Daten 

Eine andere Frage geht dahin, ob nach dem UIG eine Pflicht besteht, vorhandene Umweltinformatio-
nen aufzubewahren. Eine solche Pflicht lässt sich dem UIG explizit nicht entnehmen. Verfügt eine in-
formationspflichtige Stelle über Umweltinformationen, hat sie es in der Hand, den Zustand des Verfü-
gens durch Vernichtung, durch Weitergabe der Daten o. ä zu beenden. Aus dem Vorhandensein im 
Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 1 UIG lässt sich daher keine Aufbewahrungspflicht ableiten. Vergleichbares 
gilt für die Unterstützungspflicht nach § 7 UIG. So beinhaltet die dort geforderte Speicherung keine 
Pflicht zur Aufbewahrung.  

Derartige Pflichten können sich aber aus anderen Rechtsvorschriften ergeben. So gibt es nach §§ 18 
und 19 ReGR für die Bundesministerien bestimmte Aufbewahrungspflichten und -fristen.322  

Bestehen keine derartigen spezifischen Pflichten, kann sich unter dem Gesichtspunkt des venire 
contra factum proprium auch aus dem UIG eine Aufbewahrungspflicht ergeben. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn eine informationspflichtige Stelle nicht nach anderen Vorschriften aufbewahrungspflich-
tige Daten zu dem Zweck vernichtet, diese nicht auf Antrag herausgeben zu müssen. Dies wäre ein dem 
Zweck des Gesetzes widersprechendes Verhalten. Unter Umständen können sich für Betroffene daraus 
Amtshaftungsansprüche ergeben. Denkbar sind disziplinarrechtliche Maßnahmen aufgrund einer 
eventuellen Dienstpflichtverletzung. 

2.2.4.2.4 Bereithalten aufgrund einer speziellen Rechtspflicht 

In der Literatur war umstritten, ob unter das Bereithalten nicht nur vertragliche begründete Pflichten, 
sondern auch entsprechende öffentlich-rechtliche Pflichten fallen. § 2 Abs. 4 Satz UIG setzt insoweit 
einen Übermittlungsanspruch voraus. Die herrschende Auffassung geht davon aus, dass ein solcher 
Anspruch sich auch aus öffentlich-rechtlichen Pflichten ergeben kann. Demnach liegt ein Bereithalten 

 

 
320 VG Schleswig, Urteil vom 29.11.007 - 12 A 37/06, BeckRS 2008, 34682. 
321 VG Schleswig, Urteil vom 29.11.2007 - 12 A 37/06, BeckRS 2008, 34682. 
322 Näher dazu oben unter 2.1.1.2.7. 
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auch vor, wenn ein Unternehmen im Rahmen der Selbstüberwachung zur Aufbewahrung von Messbe-
richten o. ä. verpflichtet ist.323 Dies sieht offenbar auch das BVerwG so.324 Die Gegenansicht von 
Fluck/Theuer versteht unter dem Übermittlungsanspruch lediglich private Ansprüche, die sich aus 
speziellen Verträgen ergeben.325 

2.2.4.2.5 Bereithalten durch andere Behörde 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 UIG liegt kein Bereithalten vor, wenn die Informationen durch eine andere Stelle 
aufbewahrt werden, die selbst informationspflichtig im Sinne des UIG ist.326 Informationen können 
aber z. B. auch im Intranet einer anderen informationspflichtigen Stelle vorgehalten werden, so z. B. 
Daten des BMU im Intranet des Bundes, das durch das BMI betrieben wird. Es ließe sich vertreten, 
dass nach § 2 Abs. 4 UIG dann das BMI als die das Intranet betreibende Stelle für solche Daten informa-
tionspflichtig sei, nicht dagegendas BMU. Die Daten würden dann im Herrschaftsbereich des BMI auf-
bewahrt. Ein Bereithalten läge nach dem Wortlaut des § 2 Abs. 4 Satz 2 UIG nicht vor, denn das BMI ist 
selbst informationspflichtige Stelle. Dies ist aber wenig praktikabel; geht eine Anfrage beim BMU bzgl. 
Daten ein, die im Intranet des Bundes gespeichert sind, müsste das BMU diese an den BMI weiterlei-
ten, obwohl sie selbst Zugriff auf die Daten hätte. Ggf. wäre hier eine gesetzliche Klarstellung sinnvoll. 

2.2.4.3 Zwischenergebnis zum Begriff des Verfügens über Umweltinformationen 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 UIG verfügt eine informationspflichtige Stelle über Umweltinformationen, wenn 
diese bei ihr vorhanden sind oder für sie bereitgehalten werden. Ein Bereithalten dieser Informatio-
nen wird nach § 2 Abs. 4 Satz 2 UIG dann angenommen, wenn eine nicht selbst informationspflichtige 
natürliche oder juristische Person Umweltinformationen für eine informationspflichtige Stelle aufbe-
wahrt, auf die diese Stelle einen Übermittlungsanspruch hat. Hiermit soll der zunehmenden Verpflich-
tung von Unternehmen zur Selbstüberwachung Rechnung getragen werden, die dazu führt, dass Auf-
bewahrungspflichten über ein Outsourcing auf Dritte übertragen werden. Die sich insoweit stellenden 
Rechtsfragen sind begrenzt und im Wesentlichen auch gelöst. So kommt es für das Verfügen der infor-
mationspflichtigen Stelle nicht auf die rechtliche, sondern die tatsächliche Verfügungsgewalt über die 
Daten an. Auch Daten, die noch aufbereitet werden müssen, sind nach weit überwiegender Auffassung 
im Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 1 UIG vorhanden. Grundsätzlich ergibt sich hieraus aber keine Aufbewah-
rungspflicht, es sei denn, Daten würden bewusst vernichtet, um den Informationsanspruch zu umge-
hen. Ein Bereithalten liegt nicht nur dann vor, wenn der Übermittlungsanspruch auf einer speziellen 
vertraglichen Rechtspflicht beruht, sondern auch dann, wenn ein Unternehmen öffentlich-rechtlich, 
etwa im Rahmen der Selbstüberwachung zur Aufbewahrung von Messberichten o. ä. verpflichtet ist. 

2.3 Zugangsanspruch (§ 3 UIG) 
Mit der Regelung in § 3 UIG über den Zugangsanspruch beginnt der 2. Abschnitt des Gesetzes über den 
Informationszugang auf Antrag. § 3 wird auch als „Herzstück des UIG“327 bezeichnet. Die Regelung ent-
hält zum einen die Grundnorm zur Antragsberechtigung und zu den Anspruchsvoraussetzungen (Ab-
satz 1 Satz 1), zum Verhältnis zu anderen Zugangsregelungen (Absatz 1 Satz 2) sowie zu Vorschriften 
über die Art und Weise der Zugangsgewährung (Absätze 2 und 3). 

 

 
323 S. die Aufzählung entsprechender Pflichten bei: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 2 Rn. 54. 
324 BVerwG, Beschluss vom 01.11.2007 - 7 B 37/07, NVwZ 2008, 80, Rn. 20; s. oben unter 2.2.4.1. 
325 Fluck/Theuer, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 2 UIG Rn. 414 ff. 
326 S. dazu oben unter 2.2.4.1 
327 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3. 
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2.3.1 Antragsberechtigung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 UIG) 

2.3.1.1 Beschreibung der Regelung 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG hat „jede Person … nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang 
zu Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Absatz 1 verfügt, ohne 
ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen.“  

Die Bestimmung enthält drei wesentliche Inhalte: 

Erstens wird die Anspruchsberechtigung geregelt: anspruchsberechtigt sind natürliche Personen 
(Menschen) sowie rechtsfähige privatrechtliche Personenmehrheiten wie eingetragene Vereine (§ 21 
BGB), GmbHs (§ 13 GmbHG), Aktiengesellschaften (§ 1 AktG) oder eingetragene Genossenschaften (§ 1 
GenG).328 Geschäftsfähigkeit ist für die Antragsberechtigung nicht erforderlich, da durch die Antrag-
stellung keine insoweit relevanten Nachteile ersichtlich sind.329 

Näheres dazu findet sich unten unter 2.3.1.2.1 

Zweitens wird hierin deutlich gemacht, dass sich der Anspruch nur auf bei der informationspflichtigen 
Stelle vorhandene Daten erstreckt, so dass keine Beschaffungspflicht begründet wird.330 

Und drittens wird ein voraussetzungsloser Popularanspruch normiert,331 der unabhängig von der Per-
son des Antragstellers, seinem Wohnsitz und seiner Nationalität und sonstigen Eigenschaften, und 
auch unabhängig von dem hinter dem Informationsbegehren stehenden Interesse begründet wird.332 

Näheres dazu findet sich unten unter 2.3.1.2.3. 

2.3.1.2 Rechtsfragen 

2.3.1.2.1 Anspruchsberechtigung juristischer Personen des öffentlichen Rechts 

Der Gesetzgeber hatte wohl ursprünglich nur die natürlichen und juristischen Personen des Privat-
rechts im Blick gehabt: 

Wie § 4 Abs. 1 UIG a. F. begründet § 3 Abs. 1 UIG n. F. für jede natürliche und juristische Person des Privat-
rechts, unabhängig von ihrer Nationalität, einen Informationsanspruch.333 

Auch in der Literatur wurde eine Anspruchsberechtigung jur. Personen des öff. Rechts zum Teil grund-
sätzlich abgelehnt, da hierdurch das Kompetenzgefüge zwischen Bund, Ländern und Kommunen ge-
stört würde334 und es für die öffentlichen Stellen andere Möglichkeiten zur Einholung von Informatio-
nen, etwa über die Amtshilfe, gebe.335 Durch die Rechtsprechung des BVerwG wurde aber mittlerweile 
klargestellt, dass jur. Personen des öff. Rechts immer dann nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG anspruchsbe-
rechtigt sind, wenn ihr Informationsbedürfnis dem von Privaten vergleichbar ist. Dies hat das Gericht 
in der Entscheidung zur DB-Netz AG aus dem Jahr 2017, in der eine Stadt Zugang zu Informationen 
über ein Planfeststellungsverfahren begehrte, nochmals ausführlich begründet. Dieser Entscheidung 
lag die fast schon kuriose, den ursprünglich mit dem UIG verbundenen Ansatz umkehrende Situation 

 

 
328 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 6. 
329 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 7. 
330 S. dazu oben unter 2.1.1.2.7. 
331 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.2.2018. 
332 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 3. 
333 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21.06.2004, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406, S. 15. 
334 Gassner, Praxis der Kommunalverwaltung-UIG Z 1.2.2. 
335 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 9; ausführlich dazu: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, 
UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 7. 
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begründet, dass eine Person des öffentlichen Rechts (Gemeinde) Informationen von einer Person des 
Privatrechts (DB Netz AG) begehrte: 

Gemeinden können als Körperschaften des öffentlichen Rechts nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG anspruchsbe-
rechtigt sein, soweit sie sich in einer mit "Jedermann" vergleichbaren Informationslage gegenüber der 

informationspflichtigen Stelle befinden und Aufgaben der Selbstverwaltung wahrnehmen […]  Der Wort-
laut des § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG, nach dem "jede Person" einen Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinfor-

mationen hat, differenziert nicht nach der Anspruchsberechtigung juristischer Personen des öffentlichen und 
des Privatrechts. Zwar war der Anspruch nach der Begründung der Ursprungsfassung des § 4 Abs. 1 Satz 1 
UIG a.F. auf natürliche und juristische Personen des Privatrechts beschränkt (BT-Drs. 12/7138 S. 12). Auch 

der Gesetzentwurf zur Neugestaltung des Umweltinformationsgesetzes bezeichnet ausschließlich natürliche 
und juristische Personen des Privatrechts als anspruchsberechtigt (BT-Drs. 15/3406 S. 15). Eine richtlinien-

konforme Auslegung im Lichte des Übereinkommens vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, 
die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangele-

genheiten (Aarhus-Übereinkommen - AK) (BGBl. 2006 II S. 1251) gebietet es jedoch, die Anspruchsberechti-
gung weit auszulegen. ...Die Umweltinformationsrichtlinie dient ausweislich des 5. Erwägungsgrundes der 
Angleichung des Gemeinschaftsrechts an die Aarhus-Konvention, die zur Auslegung der Richtlinie heranzu-
ziehen ist. ...Nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 AK soll sichergestellt werden, dass der Öffentlichkeit Informationen 

über die Umwelt zur Verfügung gestellt werden. Öffentlichkeit bedeutet eine oder mehrere natürliche oder 
juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der inner-

staatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen (Art. 2 Abs. 4 AK; ebenso Art. 2 Nr. 6 
UIRL). Die Anspruchsberechtigung soll danach nicht von der rechtsförmlichen Organisation abhängen. Ent-
scheidend ist vielmehr, ob der Anspruchsteller bezogen auf die bei staatlichen und staatlich kontrollierten 
Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 UIG vorhandenen Umweltinformationen ein vergleichbares Informationsbe-
dürfnis wie natürliche und juristische Personen des Privatrechts hat und ob er in vergleichbarer Weise wie 

diese auf eine Informationsbeschaffung nach dem Umweltinformationsgesetz angewiesen ist. Das trifft, wie 
das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 21. Februar 2008 - 4 C 13.07 - (BVerwGE 130, 223 Rn. 
30) ausgeführt hat, auf Gemeinden zu, soweit sie Zugang zu Umweltinformationen im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung ihrer Umweltaufgaben begehren. Das Vorbringen der Beklagten bietet keinen Anlass, 
von dieser Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts abzuweichen. Da der einfachgesetzliche Infor-

mationszugangsanspruch nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG voraussetzungslos ausgestaltet ist (BT-Drs. 15/3406 S. 
15), besteht die von der Beklagten behauptete Verknüpfung der mit der dem "Jedermann" vergleichbaren 

Informationslage und der - bei einer Gemeinde fehlenden - "grundrechtstypischen Gefährdungslage" nicht. 
... Über die Qualifizierung von Gemeinden als Bestandteil der "Öffentlichkeit" im Sinne von Art. 2 Nr. 6 UIRL 
lässt sich anhand der Rechtsprechung des Gerichtshofs entscheiden. Im Urteil vom 22. Dezember 2010 (C-

524/09 [ECLI:EU:C:2010:822], Ville de Lyon - Rn. 50) hat der Gerichtshof anerkannt, dass die Stadt Lyon Zu-
gang zu Informationen unter den für die Öffentlichkeit festgelegten Bedingungen beanspruchen kann. Zwar 
ist die Entscheidung zu den Informationszugangsansprüchen nach der Richtlinie 2003/87/EG ...ergangen [...] 
Gleichwohl wird aus ihr hinreichend deutlich, dass nach Auffassung des Gerichtshofs eine Gemeinde Teil der 

Öffentlichkeit sein kann.336 

Eine enge Auslegung, die den Anspruch der Gemeinde auf ihr Gebiet belegene Planungsabschnitte be-
grenzt, lehnt das Gericht ab: 

„Ohne Verstoß gegen Bundesrecht geht das Oberverwaltungsgericht von einer Anspruchsberechtigung der 
Klägerin hinsichtlich aller hier streitigen Informationen aus, also auch derer, die nicht unmittelbar die Pla-

nungen des auf ihrem Gemeindegebiet belegenen Planfeststellungsabschnitts betreffen. ... Zu den nach 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Selbstverwaltungsangelegenheiten gehört auch die nach § 2 Abs. 1 

Satz 1 Baugesetzbuch – BauGB - den Gemeinden zugewiesene Aufgabe, die Bodennutzung in ihrem Gebiet 
 

 
336 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, Rn. 34 – 37. 
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durch die Aufstellung von Bauleitplänen eigenverantwortlich zu regeln […]. Diese gemeindliche Planungsho-
heit vermittelt eine wehrfähige Rechtsposition gegen fremde Fachplanungen auf dem eigenen Gemeindege-
biet, wenn das Vorhaben nachhaltig eine bestimmte Planung der Gemeinde stört oder wegen seiner Groß-
räumigkeit wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzieht 

oder erheblich gemeindliche Einrichtungen beeinträchtigt […].“ 337 

Auf die Verwaltungsebenen, denen die betroffenen jur. Personen des öff. Rechts angehören, kommt es 
dabei nicht an. So kann ein Anspruch zwischen Bundes- und Landesebene bestehen und auch der Bun-
des- und der gemeindlichen Ebene.338 

Weitere jur. Personen des öffentlichen Rechts, denen eine Anspruchsberechtigung zuerkannt wurde, 
sind zunächst Kirchengemeinden.339 Aber auch Rundfunkanstalten und Universitäten als verselbstän-
digte und grundrechtlich geschützte Verwaltungsträger wird die Anspruchsberechtigung zuerkannt. 
Sie seien zwar Teil der mittelbaren Staatsverwaltung, das Sammeln von Informationen gehöre aber zu 
ihrer genuinen Tätigkeit, so dass ihr Informationsinteresse dem des Bürgers vergleichbar sei.340 Auch 
Abgeordnete werden, obwohl sie eine besondere Funktion als Träger eines öffentlichen Amtes ausü-
ben, als anspruchsberechtigt angesehen.341 

Ansprüche zwischen Organen innerhalb eines Verwaltungsträgers, z. B. zwischen zwei Referaten einer 
Gemeindeverwaltung, sind dagegen ausgeschlossen, wobei allerdings eine Antragstellung eines Mitar-
beiters der Gemeinde als Privatperson gegen die eigene Behörde grundsätzlich möglich erscheint.342 

Auch wenn noch gewisse Zweifelsfragen bleiben, erscheint die Frage der Anspruchsberechtigung jur. 
Personen des öff. Rechts durch Rechtsprechung des BVerwG weitgehend geklärt.  

2.3.1.2.2 Anspruchsberechtigung teil- oder nichtrechtsfähiger Vereinigungen 

Vereinigungen, die nur eine teilweise oder auch gar keine Rechtsfähigkeit beanspruchen können, fal-
len als solche nicht unter den Begriff der juristischen Person. Dies kann Bürgerinitiativen, sonstige In-
teressengemeinschaften, aber auch nicht rechtsfähige Organisationen wie Parteien betreffen.343 Jedoch 
ist von dem Grundsatz auszugehen, dass der Zugang zu Umweltinformationen möglichst uneinge-
schränkt zu gewähren ist.344 Daher ist nach der Rechtsprechung des BVerwG zum Hess. UIG bei hinrei-
chender organisatorischer Verfestigung der Vereinigung, die eine gewisse Kontinuität gewährleistet, 
eine Anspruchsberechtigung anzunehmen: 

„Nach der Zielsetzung der Umweltinformationsrichtlinie ist der Informationsanspruch als ein Jedermann-
Recht „der” Öffentlichkeit konzipiert. „Jeder” Person soll rechtlich möglichst uneingeschränkt und faktisch 

möglichst ungehindert der Zugang zu Informationen über die Umwelt eröffnet werden, weil damit – wie 
 

 
337 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, Rn. 38; zur Anspruchsberechtigung von Gemeinden s. auch die vorhergehenden Entscheidun-
gen: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.07.2015 - OVG 12 B 3.13, juris, sowie: VG Berlin, Urteil vom 05.11.2012 - VG 2 K 167.1, juris; s. 
auch: BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 4 C 13/07, juris; VG Hamburg, Urteil vom 07.05.2010 - 19 K 974/10, juris, sowie: VG des Saarlandes 
vom 03.11.2008 – 5 L 873/08, ZfB 2009, 63, Rn. 8 
338 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 10. 
339 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 4 C 13/07, juris. 
340 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 7; s. auch: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, 
Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 101; Wegener, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 4 Rn. 7 f.; Turiaux, Das neue 
Umweltinformationsgesetz, NJW 1994, 2319, 2321); Röger, UIG, 1995, § 4 Rn. 6; Scherzberg, Freedom of information - deutsch gewendet - 
Das neue Umweltinformationsgesetz, DVBl. 1994, 733, 736; Gurlit, Das neue Umweltinformationsrecht: Grenzverschiebungen im Verhältnis 
von Staat und Gesellschaft, EurUP 2006, 224, 226. 
341 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 7; a.A. noch: Müller/Heuer, Problemfälle des An-
spruchs auf Umweltinformationen, NVwZ 1997, 330 (331); s. auch: VG München, Urteil vom 26.09.1995 – M 16 K 934444, NVwZ 1996, 410. 
342 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 12; a. A. Friedersen/Lindemann, Informationsfreiheitsgesetz 
für das Land Schleswig-Holstein (IFG-SH), 2000, IFG-SH § 4 Anm. 3. 
343 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 15.1. 
344 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 13. 
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auch der Erwägungsgrund Nr. 1 der Richtlinie deutlich macht – letztendlich der Umweltschutz verbessert 
wird. Die weite Auslegung des Begriffs des Ast. entspricht der weiten Zielsetzung des mit Gesetz vom 9. 12. 

2006 in Bundesrecht transformierten Aarhus-Übereinkommens (BGBl II, 1251). ... Nach Art. 4 I 1 des Aarhus-
Übereinkommens soll sichergestellt werden, dass „der” Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt – auf 
Antrag – zur Verfügung gestellt werden. Das Aarhus-Übereinkommen, das den Begriff des Ast. nicht kennt, 
umschreibt den Begriff der Öffentlichkeit in Art. 2 Nr. 4 mit Blick auf das Rechtssubjekt „natürliche oder ju-
ristische Person” und erweitert den Begriff um die nach innerstaatlichem Recht oder der innerstaatlichen 

Praxis anerkannten Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen. Dem entspricht der wortgleiche Art. 2 Nr. 
6 UIRL .... Anspruchsberechtigt ist „die” Öffentlichkeit, die ungeachtet der Frage ihrer Verfasstheit wie ein 

„Jedermann” dem Staat gegenüber steht. Daraus folgt, dass der Begriff des Ast. nicht zwingend auf natürli-
che und juristische Personen beschränkt ist. Nach Sinn und Zweck der Umweltinformationsrichtlinie und der 
sie ausfüllenden Umweltinformationsgesetze kommen daher auch nicht rechtsfähige Personenvereinigun-

gen als Anspruchsberechtigte in Betracht, sofern sie organisatorisch hinreichend verfestigt sind.“345 

Eine förmliche Anerkennung der Antragsberechtigung der jeweiligen Organisation vergleichbar der 
Anerkennung von Vereinigungen nach § 3 UmwRG ist für die Antragsberechtigung nicht erforder-
lich.346 Bereits 1999 wurde nach diesen Maßstäben auch eine politische Partei als anspruchsberechtigt 
angesehen: 

„Der Kl. kann als Ortsverband einer politischen Partei den im Gesetz vorgesehenen freien Zugang zu Infor-
mationen über die Umwelt beanspruchen. § 4 I UIG gewährt „jedem“ einen Anspruch auf freien Informati-
onszugang...Der Kl. ist keine juristische Person, sondern eine örtliche Untergliederung einer politischen Par-
tei. Die politischen Parteien sind in der Regel gleichfalls keine juristischen Personen, sondern nicht rechtsfä-
hige Vereine […]. Aus der ausdrücklichen Erwähnung der natürlichen und juristischen Personen in der Um-
weltinformationsrichtlinie läßt sich indes nicht herleiten, daß der Kreis der Informationsberechtigten auf 
diese Rechtssubjekte begrenzt ist. Vielmehr kommen nach dem Sinn und Zweck der Richtlinie und des sie 

ausfüllenden Umweltinformationsgesetzes auch nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, sofern sie or-
ganisatorisch hinreichend verfestigt sind, als Anspruchsinhaber in Betracht […] ausgeführt hat, will die 

Umweltinformationsrichtlinie jedem Ast. rechtlich möglichst uneingeschränkt und faktisch möglichst unge-
hindert den Zugang zu Informationen über die Umwelt gewährleisten. Damit soll ein Beitrag zur Kontrolle 

der Verwaltung, zur Schärfung des Umweltbewußtseins und zur Effektuierung der von den Mitgliedstaaten 
umzusetzenden Umweltpolitik der Europäischen Gemeinschaften geleistet werden. ...Diese auch dem Um-

weltinformationsgesetz zugrundeliegende Zielsetzung der Umweltinformationsrichtlinie gebietet es, die po-
litischen Parteien als verfassungsrechtlich privilegierte Zusammenschlüsse von Bürgern, die bei der politi-
schen Willensbildung des Volkes mitwirken, auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluß nehmen 

und für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen (Art. 21 GG, 
§ 1 PartG), in den gesetzlich garantierten Informationszugang einzubeziehen. Das gilt nicht nur für die Par-
teizentralen, sondern ebenso für die örtlichen Untergliederungen der Parteien, weil die Parteien auch auf 

der Ortsebene an der politischen Meinungs- und Willensbildung handelnd und mitgestaltend teilnehmen, so 
daß sich bei ihnen spezifisch ortsbezogene Informationsbedürfnisse ergeben können, denen das Gesetz 

gleichfalls Genüge tun will.“347 

Eine enge Auslegung der Antragsberechtigung von Bürgerinitiativen o. ä. würde dem Zweck des UIG, 
einen weiten Zugang zu Umweltinformationen zu gewährleisten, widersprechen.348 Sie stünde auch im 

 

 
345 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 4 C 13/07, juris, Rn. 22. 
346 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 6; s. auch: BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 – 4 C 13.07, 
juris Rn. 25; Fluck/Gündling, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 3 UIG Rn. 38; Fluck/Wintterle, Zugang zu Informationen, VerwArch 94 
(2003), 437 (443); Gurlit, Das neue Umweltinformationsrecht: Grenzverschiebungen im Verhältnis von Staat und Gesellschaft, EurUP 2006, 
224 (226). 
347 BVerwG, Urteil vom 25.03.1999 - 7 C 21–98, NVwZ 1999, 1220 f. 
348 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 14. 
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Widerspruch zur Aarhus-Konvention, die in verschiedenen Artikeln die große Bedeutung von nicht-
staatlichen Organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, bei der Verfolgung ihrer Zwecke 
betont. So heißt es in Art. 3 Abs. 4 der Aarhus-Konvention: 

„Jede Vertragspartei sorgt für angemessene Anerkennung und Unterstützung von Vereinigungen, Organisa-
tionen oder Gruppen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, und stellt sicher, daß ihr innerstaatliches 

Rechtssystem mit dieser Verpflichtung vereinbar ist.“ 

Dem entspricht aber auch, dass etwa Organisationen, die mangels Verfestigung ihrer Strukturen oder 
Kontinuität ihrer Arbeit nicht als antragsberechtigt angesehen werden können, jedenfalls aus einzel-
nen natürlichen Personen bestehen. Ein Antrag einer solchen Organisation wäre dann als Antrag der 
diese bildenden Einzelpersonen umzudeuten.349 Letztlich käme es daher für den Erfolg eines Antrags-
begehrens nicht darauf an, ob die Organisation als anspruchsberechtigt anzusehen wäre oder nicht. 

Damit erscheinen auch die für teil- oder nichtrechtsfähige Vereinigungen aufgeworfenen Fragen bzgl. 
der Antragsberechtigung geklärt. Sie sind im Ergebnis wegen der möglichen Umdeutung entsprechen-
der Anträge praktisch kaum von Bedeutung. 

2.3.1.2.3 Egoistische Interessen des Antragstellers 
Aus der Formulierung „ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen“ in § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG ergibt 
sich die Voraussetzungslosigkeit des Anspruchs, der nicht von einer spezifischen Betroffenheit ab-
hängt. Es ist keinerlei persönliches, rechtliches oder sonstiges Interesse erforderlich.350 Die Vorausset-
zungslosigkeit des Anspruchs ergibt sich auch aus Art. 4 Abs. 1 a) der Aarhus-Konvention 

„ohne Nachweis eines Interesses“ 

sowie aus Art. 3 Abs. 1 UIRL: 

„ohne dass diese ein Interesse geltend zu machen brauchen.“ 

Es besteht daher auch keine Abhängigkeit des Anspruchs von einem anderen Rechtsverhältnis, wie 
dies bei dem Akteneinsichtsrecht nach § 29 VwVfG der Fall ist.351 Soweit schutzwürdige Interessen der 
informationspflichtigen Stelle oder Dritter betroffen sind, werden diese nach den Ausnahmebestim-
mungen der §§ 8 und 9 UIG geschützt.352 

Welche Interessen der Antragsteller tatsächlich mit seinem Informationsbegehren verfolgt, spielt für 
die Anspruchsberechtigung keine Rolle. Es muss sich daher nicht um ein altruistisches, den Zwecken 
des Umweltschutzes dienendes Interesse handeln. Auch gegenläufige, egoistische Interessen berühren 
die Berechtigung nicht. So kann es sich auch um das Interesse von Unternehmen handeln, die ihre 
Konkurrenz ausforschen wollen und dazu selbst oder durch vorgeschobene Strohmänner Anträge 
nach dem UIG stellen.353 Steht die Motivation im Widerspruch zu Umweltschutzzwecken, kann dies 
nur im Rahmen der Ausnahmetatbestände eine Rolle spielen.354 Dies hat das BVerwG 2009 deutlich 
gemacht: 

 

 
349 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 15. 
350 Kloepfer, Informationsfreiheitsgesetz und Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, Gutachten 2011, S. 54; s. auch: Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vom 21.06.2004, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406, S. 15; OVG Schleswig, Urteil vom 
06.12.2012 - 4 LB 11/12, ZD 2013, 290, 292; BVerwG, Beschluss vom 12.06.2007 - 7 VR 1/07, NVwZ 2007, 1095, 1096, Rn. 11. 
351 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 20. 
352 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 16. 
353 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 11; Guckelberger, Geschichte des Umweltinforma-
tionsrechts, NuR 2018, 378, 381. 
354 Wegener, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 4, Rn. 11. 
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„Unerheblich ist, dass die Kl. zugleich Konkurrentin der Beigel. ist. Ob der von ihr geltend gemachte Aus-
kunftsanspruch mit den Zielsetzungen des Umweltinformationsgesetzes übereinstimmt, ist nicht schon für 
den Begriff der anspruchsberechtigten Person, sondern erst für die weiteren Voraussetzungen von Bedeu-

tung, von denen ihr Anspruch abhängt.“355 

Namentlich der Tatbestand des § 8 Abs. 1 Nr. 4 UIG (nachteilige Auswirkungen auf den Zustand der 
Umwelt und ihrer Bestandteile) kann hier relevant sein, wenn z. B. ein bekannter Eierdieb den Stand-
ort eines Schwarzstorchbrutplatzes erfragt. Auch die offensichtliche Missbräuchlichkeit eines Antrags 
kann nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG zum Ausschluss der Informationsherausgabe führen.356 In einer das IFG 
betreffenden Entscheidung hat das VG Hamburg dazu ausgeführt: 

„Bei dieser Zielsetzung kann der Zugang zu amtlichen Informationen nicht auf den - idealtypischen - Fall 
beschränkt bleiben, dass der Antragsteller das Informationsrecht in seiner Eigenschaft als interessierter 

Bürger und nur mit dem Ziel geltend macht, sich an der demokratischen Meinungs- und Willensbildung zu 
beteiligen. Eine solche Einengung dürfte zum einen nicht sehr lebensnah und kaum praktikabel sein, da in 

nahezu allen Fällen auch andere Interessen verfolgt werden. Zum anderen wird das Normziel einer besseren 
und effektiveren Kontrolle der Verwaltung unabhängig davon erreicht, aus welchen Gründen und Motiven 
oder aus welcher Stellung heraus Zugang zu amtlichen Informationen gewünscht wird. Zu der effektiven 

Kontrolle kann dabei auch und gerade gehören, dass nach dem Insolvenzrecht anfechtbare Vermögensver-
schiebungen aufgedeckt werden.“357 

Egoistische, auch umweltschutzfremde Interessen des Antragstellers behindern daher den grundsätz-
lichen Informationsanspruch nicht. 

2.3.1.2.4 Kein Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit der Informationen 

Bei der Herausgabe von Informationen auf Antrag muss die Behörde, anders als bei der aktiven Infor-
mation der Öffentlichkeit nach § 10 UIG, grundsätzlich keine Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit 
vornehmen.358 Dies hat bereits der Gesetzgeber zum UIG 2004 deutlich gemacht: 

„Aus Absatz 3 UIG n. F. folgt keine generelle Prüfpflicht der informationspflichtigen Stelle betreffend die 
inhaltliche Richtigkeit der Informationen. Die Bürger haben keinen Anspruch, dass die informationspflichti-
gen Stellen die Richtigkeit der vorliegenden Informationen überprüft, sondern, wie sich bereits aus § 3 Abs. 1 

UIG n. F. ergibt, nur einen Anspruch auf Informationen, über die die Stelle verfügt.“359 

Die gegenteilige Auffassung, die einen solchen Anspruch grundsätzlich bejaht und ggf. entsprechende 
Amtshaftungsansprüche für möglich hält,360 entspricht nicht dem Grundgedanken des UIG und der da-
hinterliegenden Aarhus-Konvention und der UIRL. Genau genommen kann es danach sogar einen An-
spruch auf inhaltlich falsche Informationen geben, denn die Öffentlichkeit kann durchaus ein Interesse 
daran haben, wenn informationspflichtige Stellen von unrichtigen Daten ausgehen.  

Dem steht nicht entgegen, dass die informationspflichtige Stelle sich nach § 7 Abs. 3 UIG im Rahmen 
ihrer Unterstützungspflicht grundsätzlich um die Exaktheit der Daten bemühen muss. 

Näheres zur Frage der inhaltlichen Richtigkeit der Daten findet sich unten unter 2.7.2.5. 

 

 
355 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, Rn. 26. 
356 Dazu: OVG Koblenz, Urteil vom 30.01.2014 - 1 A 10999/13.OVG, BeckRS 2014, 50555. 
357 VG Hamburg, Urteil vom 07.05.2010 - 19 K 974/10, BeckRS 2010, 49050. 
358 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 11; s. auch: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, 
Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 255 ff. 
359 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21.06.2004, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406, S. 18. 
360 Britz/Eifert/Groß, Verwaltungsinformation und Informationsrichtigkeit, DÖV 2007, 717, 722. 
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2.3.1.3 Zwischenergebnis zur Antragsberechtigung und zu den Anspruchsvoraussetzungen 

Im Ergebnis erscheinen die bzgl. der Antragsberechtigung aufgeworfenen Rechtsfragen gelöst. Grund 
hierfür ist die gebotene weite, dem Zweck des UIG, einen möglichst freien Informationszugang zu ge-
währleisten entsprechende Auslegung der Merkmale des § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG. Die Interessen des An-
tragstellers spielen daher im Rahmen der Antragsbefugnis keine Rolle. Es gibt auch keinen Anspruch 
auf inhaltliche Richtigkeit der Daten. Soweit ersichtlich gibt es zur Zeit keine weiteren, die Frage der 
Antragsberechtigung betreffenden Rechtsstreitigkeiten. 

2.3.2 Verhältnis zu anderen Ansprüchen auf Informationszugang (§ 3 Abs. 1 Satz 2 UIG) 

2.3.2.1 Beschreibung der Regelung 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 UIG bleiben neben dem UIG bestehende  

„andere Ansprüche auf Zugang zu Informationen unberührt.“  

Das UIG stellt daher weder eine abschließende noch andere Ansprüche ausschließende Regelung des 
Informationszugangs dar. Andere Regelungen können parallel zum UIG Anwendung finden: 

„Satz 2 UIG n. F. …stellt weiterhin klar, dass Informationsansprüche aufgrund anderer Gesetze durch dieses 
Gesetz nicht verdrängt werden, sondern parallel zu Informationsansprüchen aufgrund des Gesetzes geltend 

gemacht werden können.“361 

Das UIG ist daher nicht subsidiär im Hinblick auf spezialgesetzliche oder bereichsspezifische Ansprü-
che auf Informationszugang.362 Eine andere Regelung enthält § 1 Abs. 3 IFG: 

„Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen gehen mit Aus-
nahme des § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 25 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

vor.“ 

Hieraus wird abgeleitet, dass das UIG das IFG verdrängt, soweit es sich um Anträge auf Zugang zu Um-
weltinformationen handelt.363 Dies ergibt sich auch aus den Anwendungshinweisen der Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: 

„Spezialgesetzliche Zugangsregelungen (etwa im Umweltinformationsgesetz, im Geodatenzugangsgesetz, 
im Stasi-Unterlagen-Gesetz, im Bundesarchivgesetz, in Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung und in § 10 
Bundesmeldegesetz) gehen dem Informationsfreiheitsgesetz zwar grundsätzlich vor, jedoch nur, soweit 
der Anwendungsbereich der Spezialnorm reicht und sie als abschließende Regelung anzusehen ist.“364 

Andererseits besteht auch kein grundsätzlicher Vorrang des UIG vor anderen, den Informationszugang 
normierenden Gesetzen.365 

Da sich das UIG auf die informationspflichtigen Stellen des Bundes beschränkt, kann es eine An-
spruchskonkurrenz nur mit ebenfalls bundesgesetzlichen Regelungen geben, nicht dagegen mit Lan-
desgesetzen und den Regelungen über den Zugang zu den Organen der Union.366 Würde in anderen 

 

 
361 Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21.06.2004, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406, S. 16. 
362 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 43. 
363 Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR/Debus, 23. Ed. 1.2.2019, IFG § 1 Rn. 196; VG Köln Urteil vom 25.11.2008 – 13 K 4705/06, BeckRS 
2008, 41008, beck-online.  
364 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutzund die Informationsfreiheit, Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, Text und Erläuterungen, 
Info2BfDI, Stand: Mai 2018. 
365 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 43. 
366 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 29. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

78 

 

bereichs- oder fachspezifischen Gesetzen ein Geltungsvorrang vor dem UIG geregelt, könnte die An-
wendung des UIG sachlich oder persönlich beschränkt werden.367 

2.3.2.2 Rechtsfragen 

Die Frage, ob nur das UIG oder daneben auch andere Regelungen über den Informationszugang an-
wendbar sind, bedarf in jedem Einzelfall der Klärung.368 Mögliche Anspruchskonkurrenzen des UIG 
können unter anderem mit folgenden Informationsansprüchen bestehen: 

► Ansprüche auf Informationszugang nach dem IFG des Bundes,369 

► das Akteneinsichtsrecht nach § 29 VwVfG,370 

► Auskunftsanspruch des Geschädigten gegen den Inhaber einer Anlage, gegen die Behörde und des 
Inhabers einer Anlage nach §§ 8 – 10 UmweltHG,371 

► Auskunftsansprüche des Geschädigten nach § 35 GenTG sowie Auskünfte aus dem Standortregister 
nach § 16a Abs. 4 Satz 2 GenTG,372 

► Recht auf Einsichtnahme in das Stück Grubenbild bei der Bergbehörde nach § 63 Abs. 4 Satz 1 
BBergG,373 

► Zugang zu Informationen über abfallrechtliche Planfeststellungsbeschlüsse etc. nach § 42 KrWG,374 

► Einsichts- und Unterrichtungsrechte von anerkannten Naturschutzvereinigungen nach § 63 
BNatSchG,375 

► Anbietung und Abgabe von Unterlagen nach § 5 Abs. 1 BArchG,376 

► Auskunftsansprüche des Insolvenzverwalters nach den §§ 97 ff. InsO,377 

► Auskunft an den Betroffenen nach Art. 15 DSGVO, 

► Rechte von Betroffenen und Dritten auf Auskunft, Einsicht und Herausgabe von Stasi-Unterlagen 
nach § 13 StUG, 

► Anspruch auf Nutzung von Geodaten nach § 11 Geodatenzugangsgesetz (GeoZG). 

 

 
367 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 45 f. 
368 Guckelberger, Umweltinformationen unter europäischem Einfluss, VerwArch 2014, 411, 417. 
369 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 30; s. auch oben in diesem Abschnitt. 
370 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 31. 
371 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 32. 
372 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 32. 
373 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 32; s. auch: VG Saarlouis, Urteil vom 16.01.2008 - 5 K 
130/05, BeckRS 2008, 33017. 
374 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 32. 
375 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 32. 
376 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 33. 
377 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 35; vgl. auch: OVG Münster, Beschluss vom 
28.07.2008 - 8 A 1548/07, BeckRS 2008, 38135. 
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Diese Liste ist nicht abschließend, vielmehr sind in diversen weiteren Gesetzen Ansprüche auf Zugang 
zu Informationen enthalten.378 

2.3.2.2.1 Vorrang des UIG vor bereichsspezifischen Zugangs- und Informationsansprüchen? 

Das BVerwG sieht in einer Entscheidung aus dem Jahr 2009 einen Vorrang des UIG vor anderen Infor-
mationsansprüchen. Dies lässt sich aus dem folgenden Wortlaut des Urteils herauslesen: 

„Das Umweltinformationsgesetz regelt den Zugang zu Umweltinformationen abschließend. Soweit es Ein-
schränkungen und Ablehnungsgründe normiert, sind diese Gründe ebenfalls abschließend. Soweit das Um-

weltinformationsgesetz den Zugang zu Umweltinformationen verwehrt, kann ein Zugang zu diesen Informa-
tionen nicht auf der Grundlage anderer nationaler Vorschriften begehrt werden.“379 

Bestätigt wird diese Auffassung vom Vorrang des UIG durch das VG Köln in einem Fall zu Agrarsub-
ventionen: 

„Handelt es sich damit hinsichtlich der begehrten Auskunft über die Zahlung von Agrarsubventionen der Be-
klagten für die Jahre 2002 bis 2004 um Umweltinformationen i. S. von § 2 Abs. 3 Ziff. 3 UIG, ist das UIG ge-
genüber dem IFG vorrangig anwendbar und zugleich der Tatbestand der Anspruchsgrundlage des § 3 Abs. 

1 UIG erfüllt.“380 

Diese Auffassung führt jedoch dazu, dass immer dann, wenn das UIG einen Informationsanspruch 
sperrt, diese Sperrung zugleich für alle, auf anderen Gesetzen beruhende Ansprüche auf Informations-
zugang gelten würde. 

Dies ist auf Kritik gestoßen, weil es dem Grundgedanken und Zweck des Informationsfreiheitsrechts 
insgesamt wie des UIG im Besonderen widerspricht, einen möglichst weiten Informationszugang und 
damit eine möglichst große Transparenz der informationspflichtigen Stellen zu gewährleisten. Insbe-
sondere ist denkbar, dass spezifische Ansprüche auf Informationszugang bzgl. Umweltdaten, die auf 
besonderen Rechten beruhen, über das UIG hinausgehen.381 Dies galt etwa für § 19 BDSG a. F., dessen 
Abs. 1 Satz 1 lautete: 

„Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, 

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden, und 

3. den Zweck der Speicherung.“ 

Auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die zusammen mit dem Datenschutz-Anpassungs- 
und -Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU) seit dem 25. Mai 2018 anzuwenden ist, sieht in Art. 12 ff. 
entsprechende Informationsrechte vor. So gewährleistet Art. 15 Abs. 1 DSGVO ein Auskunftsrecht auf 
Antrag: 

„Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Aus-

kunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke; …“ 

 

 
378 S. auch die Aufzählung bei Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 40. 
379 BVerwG, Beschluss vom 30.04.2009 – 7 C 17.08, ZUR 2009, 368, 369. 
380 VG Köln, Urteil vom 25.11.2008 - 13 K 4705/06, BeckRS 2008, 41008; s. auch: Debus, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 
1.11.2017, IFG § 1 Rn. 196; BfDI, Anwendungshinweise, 2007, 4; Schomerus/Tolkmitt, Informationsfreiheit durch Zugangsvielfalt? – Ein Ver-
gleich der Informationszugangsrechte nach IFG, UIG und VIG, DÖV 2007, 985, 991. 
381 Mit entsprechender Argumentation: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 48. 
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Bei strikter Anwendung der Kriterien des BVerwG könnte der Zugangsanspruch nach dem Daten-
schutzrecht konterkariert werden. Im Übrigen sieht Art. 23 DSGVO Beschränkungen vor, die denen 
nach §§ 8 und 9 UIG ähneln, aber nicht deckungsgleich sein müssen. 

Für eine grundsätzliche Gleichrangigkeit der Informationsansprüche lässt sich auch Art. 3 Abs. 6 der 
Aarhus-Konvention heranziehen: 

„Dieses Übereinkommen verlangt keine Verdrängung geltender Rechte auf Zugang zu Informationen, auf 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und auf Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-

ten.“ 

2.3.2.2.2 Vorrang der Abgabenordnung gegenüber Zugangsansprüchen? 

Die Abgabenordnung (AO) enthält, anders als etwa in § 29 VwVfG geregelt, keine Vorschrift, die eine 
Einsicht in die Steuerakten ermöglicht. Der Gesetzgeber wollte ein solches Einsichtsrecht gerade nicht 
normieren, weil er dies wegen der Ermittlungsinteressen der Steuerbehörden und des Schutzes dritter 
Personen nicht für praktikabel hielt:382 

„In den Steuerakten befänden sich häufig Informationen über die steuerlichen Verhältnisse eines Dritten, die 
dem Steuergeheimnis unterliegen. Es erscheine unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands nicht ver-
tretbar, wenn die Finanzbehörde vor jeder Akteneinsicht die Akten daraufhin überprüfen müsste, ob durch 
die Akteneinsicht Geheimhaltungsinteressen Dritter beeinträchtigt werden könnten. Weiter müsste das ge-

samte Kontrollmaterial aus den Akten entfernt werden.“383 

Nach einer Entscheidung des OVG Schleswig von 2013 zum schleswig-holsteinischen Informationszu-
gangsgesetz (IZG-SH) schließt die AO einen Anspruch auf Informationszugang nicht aus: 

„Die Tatsache, dass in der Abgabenordnung (AO) eine ausdrückliche Regelung über die Gewährung von Ak-
teneinsicht in Verwaltungsvorgänge aus abgeschlossenen oder laufenden Besteuerungsverfahren nicht ent-
halten ist, steht der Anwendung § 3 IZG-SH und einem sich aus ihm ergebenden Anspruch des Kl. auf Infor-
mationszugang vorliegend nicht entgegen. Zum einen enthält das IZG-SH (anders als etwa § 1 Abs.  3 IFG-

Bund sowie § 4 Abs.  2 IFG-NRW) keine Subsidiaritätsklausel, die einen Nachrang der Regelungen des IZG-SH 
ggü. anderen, spezielleren Regelungen zur Akteneinsicht oder zum Informationszugang bewirken 

könnte.“384 

Jedenfalls sei danach ein Informationsanspruch grundsätzlich nach Abschluss des steuerrechtlichen 
Verfahrens gegeben. Auch das BVerwG sah 2012 keinen Ausschluss des Anspruchs auf Informations-
zugang nach den Informationsfreiheitsgesetzen: 

„Entgegen der Ansicht des Bekl. kann aus der Formulierung in einer Entscheidung des BFH, wonach die 
Nichtregelung des Akteneinsichtsrechts eine abschließende Regelung für den Umgang mit den im Besteue-
rungsverfahren gespeicherten Akten enthalte […], nichts Gegenteiliges entnommen werden. Auf die Vernei-
nung eines jeglichen Informationszugangsrechts zu den bei der Finanzverwaltung vorhandenen (Steuer-)Ak-
ten zielt diese Aussage jedenfalls nicht. Das folgt schon aus den Bestimmungen über die Gesetzgebungszu-

ständigkeiten, auf Grund derer die AO erlassen worden ist. Der Gesetzgeber hat im Zusammenhang mit dem 
Akteneinsichtsrecht Fragen des Steuerverwaltungsverfahrens erwogen, zu dessen Regelung für die Tätigkeit 
der Landesbehörden der Bund nach Art.  108 Abs.  5 Satz 2 GG zuständig ist. Zum Verfahren in diesem Sinne, 
das dem in Art.  84 Abs.  1 GG normierten entspricht (s. Seer, in: Bonner Komm. zum GG, Art. 108 Rdnr. 148), 
zählt indessen der voraussetzungslose und unabhängig von einem anhängigen Verwaltungsverfahren beste-

hende, eigenständige Anspruch nach den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder nicht 
 

 
382 Sydow, Anmerkung zu OVG Schleswig, Urteil vom 06.12.2012 - 4 LB 11/12, ZD 2013, 290. 
383 Bericht und Antrag des Finanzausschusses zu dem Entwurf einer Abgabenordnung, BT-Drs. 7/4292 vom 07.11.1975, S. 25. 
384 OVG Schleswig, Urteil vom 06.12.2012 - 4 LB 11/12, ZD 2013, 290. 
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[…]. Eine Sperrwirkung kommt den verfahrensrechtlichen Bestimmungen der AO insoweit folglich nicht 
zu…“385 

Daher genießt die AO keinen Vorrang im Verhältnis zu Informationszugangsansprüchen aufgrund der 
Informationsfreiheitsgesetze wie des UIG. Jedenfalls gilt dies dann, wenn das steuerrechtliche Verfah-
ren abgeschlossen ist. Das Nichtvorhandensein eines steuerrechtlichen Zugangsanspruchs hemmt 
nicht die Anwendung allgemeiner Regelungen des Informationsfreiheitsrechts.386 

2.3.2.3 Zwischenergebnis zum Verhältnis zu anderen Ansprüchen auf Informationszugang 

Das Verhältnis des UIG-Anspruchs zu anderen Ansprüchen auf Informationszugang wird in § 3 Abs. 1 
Satz 2 UIG dahingehend geregelt, dass andere Ansprüche auf Informationszugang unberührt bleiben. 
Daher besteht Anspruchskonkurrenz mit anderen Zugangsansprüchen. Soweit das Verhältnis zum IFG 
und VIG betroffen ist, ordnen diese Gesetze allerdings selbst ihre Subsidiarität gegenüber vorrangigen 
Informationszugangsansprüchen an (vgl. § 1 Abs. 3 IFG, § 2 Abs. 4 VIG). Ansprüche nach dem Bundes- 
und den Landes-Umweltinformationsgesetzen schließen sich aber wegen des unterschiedlichen An-
wendungsbereichs aus. Umstritten ist, ob das UIG einen Vorrang vor bereichsspezifischen Zugangs- 
und Informationsansprüchen genießt. Das BVerwG und Teile der Literatur nehmen dies wegen der 
Spezialität der auf Umweltinformationen gerichteten Ansprüche an, in der Literatur wird dies aber 
auch in Frage gestellt. Dagegen erscheint das Verhältnis zur Abgabenordnung durch die Rechtspre-
chung in dem Sinne geklärt, dass der AO kein Vorrang im Verhältnis zu Informationszugangsansprü-
chen zukommt. 

2.3.3 Art und Weise der Zugangsgewährung (§ 3 Abs. 2 UIG) 

2.3.3.1 Beschreibung der Regelung 

Die Absätze 2 und 3 des § 3 UIG regeln zwei Bereiche bzgl. der Formalien des Anspruchs. Während Ab-
satz 2 die Art und Weise der Zugangsgewährung betrifft und dazu mehrere Detailregelungen enthält, 
normiert Absatz 3 die einzuhaltende Frist hierfür. Die Regelungen stehen in engem Zusammenhang 
mit § 4 UIG (Antrag und Verfahren)387 sowie § 5 UIG (Ablehnung des Antrags),388 die beide auf § 3 Abs. 
2 bzw. 3 UIG zurückgreifen. 

Zunächst kann nach § 3 Abs. 2 Satz 1 UIG 

„der Zugang … durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnet 
werden.“ 

Art. 4 Abs. 1 2. Halbsatz der Aarhus-Konvention geht zwar nicht unmittelbar auf die Arten des Infor-
mationszugangs ein, bestimmt aber, dass je nach Beantragung zu den Informationen  

„auch Kopien der eigentlichen Unterlagen, die derartige Informationen enthalten oder die aus diesen Infor-
mationen bestehen“ 

gehören. Die UIRL macht dagegen keine Angaben zu den regulären möglichen Arten des Informations-
zugangs. 

Neben den in § 3 Abs. 2 Satz 1 UIG genannten sind auch andere Wege der Informationserteilung mög-
lich, z. B. mündliche oder telefonische Auskünfte, schriftliche Informationen, E-Mails, die Übergabe von 

 

 
385 BVerwG, Beschluss vom 14.05.2012 - 7 B 53.11, ZD 2012, 534, Rn. 10. 
386 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 46.1. 
387 Dazu unten unter 2.4. 
388 Dazu unten unter 2.5. 
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Datenträgern oder die Zugänglichmachung bestimmter Internetseiten.389 § 3 Abs. 2 Satz 2 UIG geht da-
rauf ein, dass ein Antragsteller den Zugang in einer bestimmten Art eröffnet haben möchte:  

„Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs beantragt, so darf dieser nur aus gewichtigen Gründen 
auf andere Art eröffnet werden.“  

Auch die Aarhus-Konvention sieht in Art. 4 Abs. 1 3. Halbsatz b) vor, dass die Information  

„in der erwünschten Form“ 

erteilt wird. Etwas ausführlicher ist dies auch Art. 3 Abs. 4 UIRL zu entnehmen: 

„Falls ein Antragsteller eine Behörde ersucht, ihm Umweltinformationen in einer bestimmten Form oder ei-
nem bestimmten Format (beispielsweise als Kopie) zugänglich zu machen, so entspricht die Behörde diesem 

Antrag…“ 

Die informationspflichtige Stelle ist danach grundsätzlich an die beantragte Form der Informationser-
teilung gebunden. Die Antragsbindung der informationspflichtigen Stelle bedingt auch, dass bei hin-
sichtlich der gewünschten Form der Übermittlung unklaren Anträgen eine Konkretisierung anzustre-
ben ist.390 

Nach § 3 Abs. 2 Satz 3 UIG gilt 

„als gewichtiger Grund … insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.“  

Näheres zum Verwaltungsaufwand findet sich unten unter 2.3.3.2.1. 

Nach Art. 4 Abs. 1 3. Halbsatz b) i) der Aarhus-Konvention ist die Information in der gewünschten 
Form zu übermitteln,  

„es sei denn, 

i) es erscheint der Behörde angemessen, die Informationen in anderer Form zur Verfügung zu stellen, was zu 
begründen ist, […]“ 

Auch nach Art. 3 Abs. 4 b) UIRL hat die Behörde dem Antrag nach Übermittlung in einer bestimmten 
Form zu entsprechen, 

„es sei denn, […] 

b) es ist für die Behörde angemessen, die Informationen in einer anderen Form bzw. einem anderen Format 
zugänglich zu machen; in diesem Fall sind die Gründe für die Wahl dieser anderen Form bzw. dieses anderen 

Formats anzugeben.“ 

Zweck dieser Befugnis der informationspflichtigen Stelle, nach Ermessen von der gewünschten Art der 
Informationserteilung abzuweichen, ist insbesondere der Schutz der Arbeitsfähigkeit der Stelle.391  

§ 3 Abs. 2 Satz 4 UIG enthält eine Verweisungsregelung nach Ermessen der informationspflichtigen 
Stelle: 

„Soweit Umweltinformationen der antragstellenden Person bereits auf andere, leicht zugängliche Art, insbe-
sondere durch Verbreitung nach § 10, zur Verfügung stehen, kann die informationspflichtige Stelle die Per-

son auf diese Art des Informationszugangs verweisen.“ 

 

 
389 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 24. 
390 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 25. 
391 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 27. 
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Auch Art. 4 Abs. 1 3. Halbsatz b) ii) der Aarhus-Konvention enthält eine entsprechende Regelung, nach 
der die Information in der erwünschten Form zu erteilen ist,  

„es sei denn,… 

ii) die Informationen stehen der Öffentlichkeit bereits in anderer Form zur Verfügung.“ 

Das Pendant hierzu ist Art. 3 Abs. 4 b) UIRL, nach der die Behörde dem Antrag nach Übermittlung der 
Information in einer bestimmten Form nicht zu entsprechen braucht, wenn es für sie angemessen ist,  

„die Informationen in einer anderen Form bzw. einem anderen Format zugänglich zu machen; in diesem Fall 
sind die Gründe für die Wahl dieser anderen Form bzw. dieses anderen Formats anzugeben.“ 

Die Verweisung auf andere, insbesondere bereits veröffentlichte Informationsquellen darf jedoch nicht 
in pauschaler Weise erfolgen, sondern muss die Quelle der Veröffentlichung konkret benennen: 

„Eine pauschale Bezugnahme auf veröffentlichte Unterlagen kann den Anspruch auf Akteneinsicht bereits 
nicht ausschließen.“392 

Die informationspflichtige Stelle muss ihr Ermessen bei der Entscheidung, ob auf eine andere Quelle, 
z. B. eine nach § 10 UIG veröffentlichte Internetseite, verwiesen werden soll, auch tatsächlich ausüben: 

„Soweit Umweltinformationen dem Antragsteller bereits auf andere leicht zugängliche Art, insbesondere 
durch Verbreitung im Internet nach § 10 UIG, zur Verfügung stehen, kann die informationspflichtige Stelle 

den Antragsteller auf diese Art des Informationszugangs verweisen. Die Klägerin hat den Zugang zu den von 
ihr erbetenen Informationen in der Weise beantragt, dass ihr Ablichtungen der Zuteilungsbescheide zuge-

sandt werden. Nach den tatsächlichen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts hat das Umweltbundes-
amt in den ablehnenden Bescheiden keine ausreichende Ermessensentscheidung darüber getroffen, ob die 
Klägerin insbesondere auf die Veröffentlichungen im Internet verwiesen werden soll. Eine solche Ermessens-
entscheidung ist auch dann erforderlich, wenn Informationen nach § 10 UIG im Internet verbreitet werden. 
Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob bezogen auf die Angaben, die nicht von einem Ablehnungsgrund ge-
deckt sind, die im Internet enthaltenen Angaben denselben Informationsgehalt aufweisen wie die von der 

Klägerin begehrte Art des Informationszugangs. Jedenfalls an einer solchen Prüfung fehlt es bisher.“393 

2.3.3.2 Rechtsfragen 

2.3.3.2.1 Deutlich höherer Verwaltungsaufwand 

In Bezug auf § 3 Abs. 2 UIG sind die Rechtsfragen weitestgehend geklärt. Unklarheiten können aber 
ggf. bei der Auslegung des deutlich höheren Verwaltungsaufwands auftreten. Die informationspflich-
tige Stelle trägt die Darlegungslast für das Vorliegen eines besonderen Grundes, von der gewünschten 
Übermittlungsform abzuweichen.394 Der Grund des deutlich höheren Verwaltungsaufwands liegt vor, 

„wenn die Umsetzung des Antrags zu einer schweren und nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der weite-
ren, gesetzlich vorgesehenen Aufgaben der informationspflichtigen Stelle führt.“395 

Dabei wird angenommen, dass dies der Fall sei,  

„wenn der verursachte Aufwand der Zugangsgewährung zur Hauptbeschäftigung der betroffenen Beschäf-
tigten im Verhältnis zur eigentlichen Fachaufgabe mutiert.“396 

 

 
392 VGH Kassel, Beschluss vom 31.10.2013 – 6 A 1734/13.Z, ZUR 2014, 173, 174, Rn. 15. 
393 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 – 7 C 2/09, BVerwGE 135, 34, Rn. 65 f. 
394 VG Arnsberg, Urteil vom 29.11.2007 - 7 K 3982/06, BeckRS 2008, 30501. 
395 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 30. 
396 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 31. 
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Allerdings ist insoweit zu berücksichtigen, dass auch die Erfüllung der Informationspflichten eine 
Pflichtaufgabe der informationspflichtigen Stelle ist, die nicht per se geringwertiger als die „Fachaufga-
ben“ anzusehen ist. Andere Gründe können technischer Art oder auch solche des Datenschutzes 
sein.397 

Bereits für die Vorläuferfassung des UIG hat das BVerwG einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand 
als möglichen Grund für die Ablehnung der gewünschten Art des Zugangs angeführt: 

„Da die Richtlinie dem Bürger einen möglichst effektiven Informationszugang sichern will, kommt dessen 
Vorstellungen und Wünschen hinsichtlich der Modalitäten der Informationsaufnahme bei der erforderlichen 
Ermessensausübung eine besondere Bedeutung zu. Beantragt ein Bürger -wie hier - ausdrücklich einen be-
stimmten Informationszugang, darf die Behörde diesen Wunsch nur dann zugunsten eines anderen (im we-
sentlichen gleich geeigneten) Informationsmittels ablehnen, wenn hierfür gewichtige, von ihr darzulegende 

Gründe, etwa ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand, bestehen.“398 

Insoweit sind hohe Anforderungen zu stellen, wobei eine bloße Arbeitserleichterung oder die Vermei-
dung von Mehrkosten nicht ausreichen, um einen höheren Verwaltungsaufwand als Grund anzufüh-
ren.399 So wird etwa gefordert, dass die Erfüllung der „eigentlichen Vollzugsaufgaben“ nicht beein-
trächtigt werden dürfe.400 Der VGH Mannheim betonte 2008 die Anlegung eines strengen Maßstabs: 

„Als gewichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand (Satz 3). Weder dem 
schriftlichen Vorbringen der Beklagten im Berufungsverfahren noch dem Vortrag ihres Vertreters in der Be-

rufungsverhandlung kann entnommen werden, dass die Übermittlung der Umweltinformationen an den Klä-
ger in Dateiform zu einer signifikant höheren Arbeitsbelastung führt als eine andere Form, wie z. B. die 

Übersendung in Papierform. Dass die Erfüllung des Informationsanspruchs des Klägers für die Beklagte 
eine große Arbeitsbelastung darstellt, ist rechtlich nicht von Bedeutung. Denn diese ist die zwingende 

Folge der gesetzlichen Einräumung eines Informationsanspruchs.“401 

Als Grund für einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand wurde gesehen, wenn eine hohe Zahl an 
Akten zum großen Teil geschwärzt werden müssen, um den Ausnahmebestimmungen Genüge zu tun. 
Für das IFG hat das VG Frankfurt a. M. dazu ausgeführt: 

„Seinem Begehren steht jedoch entgegen, dass die von ihm gewünschte Akteneinsicht mit einem erhebli-
chen und nicht mehr zu vertretenden Verwaltungsaufwand der Ag. verbunden wäre und zudem einer an-

tragsgemäßen Einsichtnahme Verschwiegenheitspflichten nach § 9 KWG und der Schutz personenbezogener 
Daten i.S. des § 5 IFG und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen i.S. des § 6 IFG entgegenstünden. Nach 
der Rechtsprechung der Kammer ist von einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand auszugehen, 
wenn der einschlägige Aktenbestand der Ag. mehrere tausend Seiten umfasst und in nicht nur unwesent-

lichem Ausmaß geheimhaltungs- und schutzbedürftige Informationen enthält […]. In einem solchen Fall 
scheidet zudem eine Kompensation des erforderlichen höheren Verwaltungsaufwands durch eine entspre-
chende Gebührenbemessung nach den Vorgaben der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz (Informationsgebührenverordnung) vom 2. 1. 2006 (BGBl I, 6) aus.“402 

 

 
397 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 33 f. 
398 BVerwG, Urteil vom 25.03.1999 - 7 C 21–98, NVwZ 1999, 1220, 1222. 
399 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 17. 
400 Schmillen, Umweltinformationsrecht, S. 92.  
401 VGH Mannheim, Urteil vom 25.11.2008 - 10 S 2702/06, BeckRS 2009, 35967. 
402 VG Frankfurt a.M., Beschluss vom 07.05.2009 - 7 L 676/09, NVwZ 2009, 1182. 
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Auch wenn ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand angenommen werden kann, unterliegt die Ent-
scheidung, ob der begehrten Art des Zugangs entsprochen wird, immer noch dem Ermessen der infor-
mationspflichtigen Stelle. Dieses ist im Sinne eines freien Informationszugangs auszuüben: 

„Die Zielsetzung der Richtlinie begründet nicht nur einen Anspruch des Antragstellers auf fehlerfreie Ermes-
sensausübung, sondern stellt überdies in ermessensbindender Weise die inhaltlichen Maßstäbe bereit, an 

denen sich die Auswahl des Informationsmittels orientieren muß. Da der Anspruch auf Information materiell 
uneingeschränkt ist, sofern nicht die in §§ 7, 8 UIG aufgeführten Tatbestände erfüllt sind, dürfen die Ermes-
senserwägungen nicht zu dem Ergebnis führen, daß die von der Behörde gewährte Information diesen An-
spruch nicht oder nur unzulänglich erfüllt. Das Auswahlermessen besteht somit nur zwischen solchen Infor-

mationsmitteln, die im wesentlichen die gleiche Informationseignung besitzen. So darf der für einen be-
stimmten Informationszugang zu erwartende Verwaltungsaufwand nicht ins Feld geführt werden, wenn die 
weniger aufwendige Informationsgewährung den freien und umfassenden Zugang zu den vom Antragsteller 

in seinem Antrag bezeichneten Umweltinformationen nicht erreichen kann. Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang auch, inwieweit ein bestimmtes Informationsmittel einen unverhältnismäßigen, den wirksa-
men Informationszugang gefährdenden Aufwand für den Antragsteller nach sich zieht. So mag für einen 

entfernt wohnenden Antragsteller die Einsicht in die Behördenakten unzumutbar sein, so daß sich eine Aus-
kunft oder die Übersendung von Aktenauszügen anbieten kann. … Über die Eignung eines Informationsmit-

tels entscheidet zwar grundsätzlich die Behörde. Allerdings kommt mit Blick auf den Zweck der Umweltinfor-
mationsrichtlinie den Wünschen des Antragstellers besondere Bedeutung bei der Ermessensausübung zu, 
sofern nicht der Mißbrauchstatbestand des § 7 Abs. 3 Satz 1 UIG eingreift. Beantragt ein Bürger ausdrück-

lich einen bestimmten Informationszugang, darf die Behörde dies nur dann zugunsten eines anderen (im we-
sentlichen gleich geeigneten) Informationsmittels ablehnen, wenn hierfür gewichtige, von ihr darzulegende 

Gründe, etwa ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand, bestehen.“403 

2.3.3.2.2 Verhältnis zum Akteneinsichtsrecht nach dem E-Government-Gesetz 

Oben wurden bereits mehrere Rechtsfragen zum Verhältnis zwischen UIG und EGovG angespro-
chen.404 Neben den dort behandelten möglichen Überschneidungen bzgl. der Unterstützungspflichten 
kann es aber auch zu Unklarheiten in Bezug auf die Ausgestaltung des Akteneinsichtsrechts kommen. 
§ 3 Abs. 2 UIG sieht vor, dass der Informationszugang u. a durch Akteneinsicht gewährt werden kann. 
§ 8 EGovG wiederum normiert zum Akteneinsichtsrecht bestimmte Regeln: 

„Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden des Bundes, die Akten elektronisch füh-
ren, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie 

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen, 

2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben, 

3. elektronische Dokumente übermitteln oder 

4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten.“ 

Allerdings betrifft § 8 EGovG nicht den Zugangsanspruch als solchen, sondern spezifische Anforderun-
gen an die Ausgestaltung des Zugangs für den Fall der elektronischen Aktenführung.405 Daher ist § 8 
EGovG als – zu beachtende – Ergänzung zu § 3 Abs. 2 UIG zu verstehen, für den Fall, dass die Informati-
onsbereitstellung durch Akteneinsicht erfolgt und die Akten bei der informationspflichtigen Stelle 
elektronisch geführt werden. 

 

 
403 BVerwG, Urteil vom 06.12.1996, 7 C 64/95, BVerwGE 192, 281 = NJW 1997, 753, Rn. 15 f.; s. auch: Schoch, IFG, § 7 Rn. 75. 
404 S. unter 2.7.2.1. 
405 Zu den diesbezüglichen Anforderungen s. VG Wiesbaden, Urteil vom 28.12.2016 - 6 K 332/16.WI, BeckRS 2016, 112634. 
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2.3.3.3 Zwischenergebnis zu Art und Weise der Zugangsgewährung 

Rechtsstreitigkeiten zur Art und Weise der Zugangsgewährung sind in den letzten Jahren nicht mehr 
bekannt geworden. Insbesondere erscheint der Begriff des deutlich höheren Verwaltungsaufwands als 
Grund für die Wahl einer anderen als der gewünschten Zugangsart keine rechtlichen Probleme mehr 
zu bereiten. § 4 Abs. 4 UIG komplettiert die Regelung zur Art des Informationszugangs, indem dann, 
wenn eine andere Art von der informationspflichtigen Stelle beabsichtigt ist, dies dem Antragsteller 
innerhalb der Monatsfrist nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UIG unter Angabe der Gründe mitzuteilen ist. 

2.3.4 Einzuhaltende Frist für die Zugangsgewährung (§ 3 Abs. 3 UIG) 

2.3.4.1 Beschreibung der Regelung 

§ 3 Abs. 3 UIG normiert die für die Zugangsgewährung einzuhaltenden Fristen. Absatz 3 Satz 1 be-
stimmt hierbei die grundsätzliche Pflicht zur Einhaltung der Fristen: 

„Soweit ein Anspruch nach Absatz 1 besteht, sind die Umweltinformationen der antragstellenden Person 
unter Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebener Zeitpunkte, spätestens jedoch mit Ablauf der Frist 

nach Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 zugänglich zu machen.“ 

Absatz 3 Satz 2 konkretisiert die Fristen, wobei die Regelfrist zur Zugangsgewährung einen Monat, in 
besonderen Fällen zwei Monate beträgt: 

„Die Frist beginnt mit Eingang des Antrags bei der informationspflichtigen Stelle, die über die Informationen 
verfügt, und endet 

1. mit Ablauf eines Monats oder 

2. soweit Umweltinformationen derart umfangreich und komplex sind, dass die in Nummer 1 genannte Frist 
nicht eingehalten werden kann, mit Ablauf von zwei Monaten.“ 

Eine vergleichbare Vorschrift findet sich in Art. 3 Abs. 2 der Aarhus-Konvention für die Zur-Verfügung-
Stellung der begehrten Informationen: 

„Die in Absatz 1 genannten Informationen über die Umwelt werden so bald wie möglich, spätestens jedoch 
einen Monat nach Antragstellung zur Verfügung gestellt, es sei denn, der Umfang und die Komplexität der 
Informationen rechtfertigen eine Fristverlängerung auf bis zu zwei Monate nach Antragstellung. Der An-

tragsteller wird über jede Verlängerung sowie über die Gründe hierfür informiert.“ 

Auch Art. 3 Abs. 2 UIRL gibt entsprechende Fristen vor: 

„Umweltinformationen sind dem Antragsteller vorbehaltlich des Artikels 4 und unter Berücksichtigung etwa-
iger vom Antragsteller angegebener Termine wie folgt zugänglich zu machen: 

a) sobald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags bei der Behörde 
nach Absatz 1 oder 

b) innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Behörde, falls die Information derart um-
fangreich und komplex ist, dass die unter Buchstabe a) genannte einmonatige Frist nicht eingehalten wer-

den kann. In diesem Fall ist dem Antragsteller die Verlängerung der Frist unter Angabe von Gründen so bald 
wie möglich, in jedem Fall jedoch vor Ablauf der einmonatigen Frist, mitzuteilen.“ 

Da diese Fristbestimmungen sich wie gezeigt unmittelbar aus der Aarhus-Konvention und der UIRL 
ergeben, sind die Vorgaben für den nationalen Gesetzgeber zwingend  
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Näheres zu möglichen Folgen bei Fristverletzungen findet sich unten unter 2.3.4.2.1 f.406 

Die Frist ist nach Maßgabe der §§ 187 bis 193 BGB zu berechnen.407 Für die Bearbeitung ist das Be-
schleunigungsgebot zu beachten (§ 10 Satz 2 VwVfG). Auch Art. 3 Abs. 2 a) UIRL („so bald wie möglich“) 
fordert, dass der Antrag schnellstmöglich bearbeitet wird.408 Nach Möglichkeit sollte die Bearbeitung 
daher noch vor Fristablauf beendet werden. Insbesondere müssen hierbei, soweit möglich, elektroni-
sche Hilfsmittel eingesetzt werden. 

Die Dauer möglicher Rechtsschutzverfahren (Widerspruch und Klage) ist bei der Fristberechnung 
nicht mit zu berücksichtigen. Die Monats- bzw. Zweimonatsfrist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG gilt daher 
nur für das eigentliche Verwaltungsverfahren.409 Dies spielt insbesondere bei Anträgen mit Beteili-
gung Dritter eine Rolle. 

Näheres zu Anträgen mit Beteiligung Dritter findet sich unten unter 2.3.4.2.2. 

§ 3 Abs. 3 Satz 1 UIG verlangt, dass Wünsche des Antragstellers bzgl. der Frist zu berücksichtigen sind 
(„unter Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebener Zeitpunkte“). Danach ist nach Möglichkeit auf das 
Verlangen einer kürzeren als der Monatsfrist einzugehen.410 Umgekehrt kann der Antragsteller aber 
auch von sich aus eine längere Frist einräumen; auch dies ist zu berücksichtigen. 

Für die Einhaltung der Frist ist der Zugang der beantragten Informationen beim Antragsteller bzw. der 
Ablehnung des Antrags erforderlich.411 Die Verlängerung der Regelfrist von einem auf zwei Monate 
stellt einen Ausnahmefall dar. Nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 UIG liegt die einzig mögli-
che Begründung für eine Verlängerung in dem Umfang und der Komplexität der begehrten Umweltin-
formationen. Umfangreiche Informationen in diesem Sinne liegen etwa vor, wenn Daten in hoher 
Quantität begehrt werden, die mit erheblichem Aufwand zusammengestellt werden müssen. Ein hoher 
Grad an Komplexität ist häufig in Drittbeteiligungsfällen gegeben, denn hier sind regelmäßig Anhörun-
gen potenziell Betroffener nach § 9 Abs. 1 UIG durchzuführen.412  

Näheres zu Drittbeteiligungsfällen findet sich unten unter 2.3.4.2.2. 

Nach § 4 Abs. 5 UIG ist dem Antragsteller innerhalb der Monatsfrist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 UIG un-
ter Angabe der Gründe die Geltung der längeren Zwei-Monats-Frist mitzuteilen Die Mitteilung muss 
die wesentlichen zu der Verlängerung führenden Tatsachen und Erwägungen plausibel machen.413 

Für die Ablehnung des Antrags gilt die Spezialregelung des § 5 Abs. 1 UIG, die auf die Fristen nach § 3 
Abs. 3 Satz 2 UIG verweist. 

Näheres zur Ablehnung des Antrags findet sich unten unter 2.5.1. 

 

 

 

 
406 EuGH (2. Kammer), Urteil vom 21.04.2005 - C-186/04 (Pierre Housieaux/Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale), Rn. 23 
ff. 
407 Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR/Karg, 23. Ed. 1.11.2018, UIG § 3 Rn. 39. 
408 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 88. EL September 2018, UIG § 3 Rn. 26. 
409 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 88. EL September 2018, UIG § 3 Rn. 25. 
410 Fluck/Gündling, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 3 UIG Rn. 219. 
411 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 88. EL September 2018, UIG § 3 Rn. 25. 
412 Landmann/Rohmer UmweltR/Reidt/Schiller, 88. EL September 2018, UIG § 3 Rn. 25. 
413 Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR/Karg, 23. Ed. 1.11.2018, UIG § 3 Rn. 40. 
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2.3.4.2 Rechtsfragen 

2.3.4.2.1 Sanktionslosigkeit der Verletzung von Fristvorschriften 

Die Regelfrist endet wie beschrieben nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 UIG mit Ablauf eines Monats. Es gilt grund-
sätzlich ein Beschleunigungsgebot, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Wert einer Information im 
Laufe der Zeit abnehmen kann: 

„Den gesetzlichen Fristenregelungen kann aber die Wertung entnommen werden, dass Informationen mit 
zunehmendem zeitlichen Abstand an Bedeutung verlieren.“414 

Die Fristregeln sind daher nicht nur verfahrensmäßig, sondern auch für den Inhalt und Wert der Infor-
mation von großer Bedeutung. Allerdings enthält das UIG keine Sanktionierungen bei einer Fristüber-
schreitung. Die einzige verfahrensrechtliche Regelung trifft insoweit § 4 Abs. 5 UIG. Danach ist aber 
auch keine Sanktion vorgesehen, sondern nur eine Mitteilungspflicht unter Angabe der Gründe, wenn 
von der regulären Monatsfrist zugunsten der Zwei-Monatsfrist abgewichen werden soll.  

Denkbar wäre etwa eine Ablehnungsfiktion bei Verstreichen der Frist. Dem steht allerdings § 5 UIG 
entgegen, der die Ablehnungsgründe abschließend bestimmt.415 Im französischen Umweltinformati-
onsrecht war eine solche Ablehnungsfiktion vorgesehen. Diese wurde aber vom EuGH für unvereinbar 
mit der UIRL gehalten, weil keine Begründung für die Ablehnung gegeben wurde: 

 „Der Gerichtshof hat aber auch die Ansicht vertreten, dass bei einer stillschweigenden Ablehnung eines An-
trags auf Zugang zu Informationen über die Umwelt die Gründe für diese Ablehnung innerhalb von zwei 
Monaten nach Einreichung des ursprünglichen Antrags mitzuteilen sind, auch wenn dies nach dem Zeit-
punkt der stillschweigenden Ablehnung geschieht, da diese Mitteilung in diesem Fall als „Antwort” i.S. von 

Art. 3 Absatz IV der Richtlinie anzusehen ist […]. 

33. Nur eine solche Auslegung des Art. 3 Absatz IV der Richtlinie erlaubt es, dieser Bestimmung, nach deren 
Wortlaut die Behörde verpflichtet ist, jede Entscheidung über die Ablehnung eines Informationsersuchens zu 

begründen, praktische Wirksamkeit zu sichern. 

34. Anders als die nationale Regelung, die Gegenstand des Urteils Kommission/Frankreich war und nach der 
ein einmonatiges Schweigen der Behörde auf das Informationsersuchen als stillschweigende Entscheidung 
über die Ablehnung dieses Ersuchens galt, bestimmt die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehende 
Regelung, dass nach einem Schweigen von zwei Monaten nach der Einreichung des Ersuchens eine still-

schweigende Ablehnungsentscheidung vorliegt. 

35. Aus dem Urteil Kommission/Frankreich ergibt sich folglich, dass die Richtlinie 90/313/EWG zwar im Hin-
blick auf die Gewährung eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes gemäß ihrem Art. 4 der Fiktion einer 

stillschweigenden Entscheidung über die Ablehnung eines Antrags auf Zugang zu Informationen nach einem 
zweimonatigen Schweigen nicht entgegensteht, dass aber Art. 3 Absatz IV dieser Richtlinie es verbietet, 

dass eine solche Entscheidung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Zwei-Monats-Frist nicht mit einer Begrün-
dung versehen ist. Unter diesen Umständen stellt die stillschweigende Ablehnungsentscheidung zwar eine 

„Antwort” im Sinne der letztgenannten Bestimmung dar, sie ist aber als rechtswidrig anzusehen.“416 

Weiter wurde diskutiert, ob die Verweigerung der Information, die z. B. durch das Verstreichenlassen 
der Frist entstehen kann, Amtshaftungsansprüche nach sich ziehen könnte.417 Die Voraussetzungen 
eines solchen Anspruchs nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG können durchaus gegeben sein, zumal da 

 

 
414 OVG Münster, Beschluss vom 23.05.2011 − 8 B 1729/10, NVwZ-RR 2011, 855. 
415 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 42. 
416 EuGH, Urteil vom 21.04.2005 - C-186/04, NVwZ 2005, 792, 794. 
417 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 3 Rn. 42. 
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die rechtswidrige Nichterfüllung des Anspruchs nach dem UIG die Verletzung einer drittgerichteten 
Amtspflicht darstellen kann. Fraglich ist dabei aber, 

„ob die Amtspflicht auch darauf abzielt, den Geschädigten vor dem konkret erlittenen Schaden zu bewah-
ren.“418 

Dies wird für das UIG und die UIRL abgelehnt: 

„Für den Zugang zu Umweltinformationen ergibt sich aber aus Zielsetzung und Funktion des Umweltinfor-
mationsrechts eine andere Beurteilung hinsichtlich des amtshaftungsrechtlichen Schutzzwecks: Die Richtli-
nie 2003/4/EG will ausweislich ihres 1. Erwägungsgrundes durch den Informationszugang das Umweltbe-

wusstsein schärfen, einen freien Meinungsaustausch und eine wirksame Teilhabe der Öffentlichkeit an Ent-
scheidungsprozessen zu Umweltfragen ermöglichen und somit letztlich den Umweltschutz verbessern. ... Der 
Antragsteller des Umweltinformationsanspruchs fungiert vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung allein als 
Repräsentant der Öffentlichkeit und des allgemeinen öffentlichen Interesses an der Zugangs- und Verbrei-
tungsmöglichkeit hinsichtlich der betreffenden Umweltinformationen; der Umweltinformationsanspruch 
dient nicht etwa der Befriedigung privater Informationsinteressen. Das Umweltinformationsrecht möchte 

dem Antragsteller also lediglich im überindividuellen Interesse des freien Meinungsaustausches und des Um-
weltschutzes die behördlich verfügbaren Informationen zugänglich machen, nicht aber ihn vor persönlichen 
Schäden, z. B. einem unvorteilhaften Grundstücksgeschäft, bewahren. Vor diesem Hintergrund sind Drittge-

richtetheit resp. Schutzzweck der Amtspflicht zur Gewährung von Zugang zu Umweltinformationen zu 
verneinen.“419  

Jedenfalls ist die praktische Geltendmachung eines solchen Anspruchs bislang nicht bekannt gewor-
den.  

Als Möglichkeit bleibt noch die Erhebung einer Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO. Diese ist grundsätz-
lich zulässig, wenn 

„über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden 
Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden“ 

ist. Ein zureichender Grund wird etwa darin gesehen, dass in einem UIG-Verfahren mit Drittbeteili-
gung die Stellungnahmen des Dritten und eventuelle Rechtsschutzverfahren abgewartet werden müs-
sen.420  

Näheres zu Drittbeteiligungsfällen findet sich unten unter 2.3.4.2.2. 

§ 75 VwGO sieht eine Drei-Monatsfrist als Zulässigkeitsvoraussetzung der Untätigkeitsklage vor: 

„Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder seit dem An-
trag auf Vornahme des Verwaltungsakts erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des 

Falles eine kürzere Frist geboten ist.“ 

Die Dreimonatsfrist nach § 75 VwGO ist nur eine „Regelwartefrist“, die verhindern soll, dass Klagen 
verfrüht erhoben werden.421 Nach § 75 S. 2 2. HS VwGO kann wegen besonderer Umstände des Falls 
eine kürzere Frist geboten sein.  

Nach der Rechtsprechung soll jedoch die Nichteinhaltung der Monatsfrist nach § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG 
keinen solchen besonderen Umstand darstellen, der eine kürzere Frist gebietet: 

 

 
418 Kümper, Zur Frage einer Staatshaftung beim Zugang zu Umweltinformationen, ZUR 2012, 395, 396. 
419 Kümper, Zur Frage einer Staatshaftung beim Zugang zu Umweltinformationen, ZUR 2012, 395, 397. 
420 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 25. 
421 BeckOK VwGO/Brink, 48. Ed. 1.1.2018, VwGO § 75 Rn. 9. 
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„Die Frist des § 9 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG, auf die sich der Kläger hier beruft, stellt keinen besonde-
ren Umstand dar, der eine kürzere Frist gebietet. Zwar sind, soweit spezialgesetzliche Fristen für die Behör-
denentscheidung existieren, diese als „besondere Umstände“ i.S.d. § 75 Satz 2 VwGO anzusehen …. Die Re-
gelung des § 9 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG stellt jedoch keine starre Entscheidungsfrist dar, die die 

Sperrfrist des § 75 Satz 2 VwGO für Klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf einen Monat verrin-
gert. Vielmehr handelt es sich bei § 9 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG um eine bloße Regelfrist. Hierfür 

spricht bereits der Wortlaut dieser Vorschrift. Zwar „hat“ die Bekanntgabe einer Entscheidung, mit der der 
Antrag ganz oder teilweise abgelehnt wird, nach § 9 Abs. 1 IFG innerhalb der Frist nach § 7 Abs. 5 Satz 2 zu 
erfolgen. Dies führt jedoch nicht dazu, dass die Ablehnung zwingend innerhalb eines Monats bekannt zu ge-
ben ist. Denn in § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG heißt es, dass der Informationszugang innerhalb eines Monats erfolgen 

„soll“; § 9 Abs. 1 IFG nimmt die Soll-Regelung des § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG ohne jede Einschränkung in Bezug. 
Der Wortlaut des § 9 Abs. 1 IFG ändert mithin nichts an dem Charakter der Monatsfrist des § 7 Abs. 5 Satz 2 

IFG als bloßer Regelfrist.“422 

In der Literatur wird, wie vom VG Berlin ausgeführt, allgemein angenommen, dass spezialgesetzliche 
Fristen für die Behördenentscheidung als „besondere Umstände“ im Sinne des § 75 Satz 2 VwGO anzu-
sehen sind.423 Dies wird auch für das UIG so gesehen. Zur Begründung wird insoweit der 13. Erwä-
gungsgrund der UIRL angeführt:  

„Umweltinformationen sollten Antragstellern so rasch wie möglich und innerhalb einer angemessenen Frist 
zugänglich gemacht werden, wobei vom Antragsteller genannte Fristen berücksichtigt werden sollten.“424 

Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Das Urteil des VG Berlin zum IFG lässt sich nicht ohne weiteres auf 
das UIG übertragen, denn § 7 Abs. 5 Satz 2 IFG enthält nur eine Regelfrist („soll“), während die Monats-
frist nach § 3 Abs. 3 UIG zwingend ist („spätestens jedoch mit Ablauf der Frist … zugänglich zu machen“).  

Es lässt sich gut vertreten, die Frist zur Erhebung der Untätigkeitsklage in UIG-Fällen auf zwei Monate 
zu verkürzen. Bei umfangreichen und komplexen Verfahren ist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 2. Alt. UIG ohne-
hin eine Zweimonatsfrist vorgesehen. Eine Untätigkeitsklage vor Ablauf dieser Frist, etwa nach einem 
Monat, als zulässig anzuehen, würde zu unpraktikablen Ergebnissen führen, zumal es sich in derarti-
gen Fällen häufig um umfangreichere Informationsbegehren handeln dürfte. Es entspricht weiter der 
Verwaltungspraxis des BMU, von einer Verkürzung der Frist zur Erhebung der Untätigkeitsklage auf 
zwei Monate auszugehen, soweit es um einen Antrag auf Erlass des Widerspruchsbescheids geht. 

2.3.4.2.2 Nichtbeachtung der Fristvorschriften bei Drittbeteiligungsfällen 

Problematisch kann die Einhaltung der Fristen des § 3 Abs. 3 UIG in Einzelfällen werden, wenn etwa 
viele Dritte beteiligt werden müssen. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG sind Dritte, deren Geheimhaltungsin-
teressen (Datenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Rechte des geistigen Eigentums) berührt 
sind, vor einer Offenbarung anzuhören. Sie können Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse kennzeichnen (§ 9 Abs. 1 Satz 4 UIG), und in diesen Fällen hat die informationspflichtige Stelle in 
der Regel von der Betroffenheit des Dritten auszugehen (§ 9 Abs. 1 Satz 5 UIG), kann aber verlangen, 
dass das Vorliegen dieses Geheimnisses im Einzelnen dargelegt wird (§ 9 Abs. 1 Satz 6 UIG). Häufig 
schließen sich in derartigen Fällen Rechtsschutzverfahren an, die erfahrungsgemäß bis zu mehreren 
Jahren dauern können.425 

 

 
422 VG Berlin, Urteil vom 27.06.2016 – 2 K 534.15, juris, Rn. 16. 
423 Vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 75 Rn. 12. 
424 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89; s. auch: Kollmer, Klage auf Umweltinfor-
mation nach dem neuen Umweltinformationsgesetz (UIG), NVwZ 1995, 858, 859; Wegener, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 
2002, § 4 Rn. 40; a. A. Engel, Der freie Zugang zu Umweltinformationen nach der Informationsrichtlinie der EG und der Schutz von Rechten 
Dritter, NVwZ 1992, 111, 112; Turiaux, UIG, § 5 Rn. 34. 
425 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 25. 
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Dass bei umfangreichen und komplexen Drittbeteiligungsverfahren die Monatsfrist nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 UIG kaum einhaltbar ist, liegt auf der Hand.426 Dagegen steht aber die Annahme des Ge-
setzgebers, dass solche Verfahrenserfordernisse keine Fristverlängerung zulassen: 

„Die Voraussetzungen für eine Fristverlängerung auf zwei Monate liegen nur vor, wenn die Informationen 
selbst zu umfangreich und komplex sind, um sie innerhalb der Einmonatsfrist zur Verfügung zu stellen. 

Komplexe oder umfangreiche Begleitumstände oder Verfahrenserfordernisse, wie etwa die Anhörung even-
tuell betroffener Dritter, erfüllen die Voraussetzungen nicht.“427 

Dies steht in deutlichem Spannungsverhältnis zu den verfahrensrechtlichen Erfordernissen. 
Reidt/Schiller halten hierzu fest: 

„Den Betroffenen kann zwar eine Anhörungsfrist gesetzt werden…. Da diese zwar kurz, gleichwohl aber 
noch angemessen sein muss, wird es der informationspflichtigen Stelle oftmals unmöglich sein, in solchen 
Fällen die Regelfrist einzuhalten. Gesetzlich gebotene Anhörungserfordernisse können daher zu einer Frist-

verlängerung Anlass geben.“428 

Auch wenn in solchen Drittbeteiligungsfällen entgegen der Ansicht des Gesetzgebers eine Verlänge-
rung der Frist auf zwei Monate nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 UIG zulässig wäre, würde dies häufig immer 
noch nicht ausreichen, eine ordnungsgemäße Anhörung mit ggf. folgendem Widerspruchs- und Ge-
richtsverfahren durchzuführen.429  

In der Setzung der in Drittbeteiligungsfällen bisweilen faktisch nicht einhaltbaren Frist ist ein innerer 
Widerspruch im UIG zu sehen, der als strukturelles Defizit bezeichnet werden kann. Wie oben be-
schrieben, sind die Fristbestimmungen aufgrund der Vorgaben der Aarhus-Konvention und der UIRL 
jedoch zwingend.430 Der nationale Gesetzgeber ist nicht in der Lage, durch Änderung des UIG, etwa 
durch Einfügung einer Klausel zur weiteren Fristverlängerung in Drittbeteiligungsfällen, zur Konflikt-
lösung beizutragen. 

Es bleibt daher dabei, dass die Fristanforderungen in § 3 Abs. 3 UIG im Gegensatz zu den Verfahren-
sanforderungen in § 9 Abs. 1 S. 3 UIG stehen. Die zuständige informationspflichtige Stelle befindet sich 
in einem Konflikt, weil sie in vielen Fällen nicht beide jeweils zwingenden Verfahrensvorschriften ein-
halten kann. Nach derzeitigen Erkenntnissen erscheint dieser Widerspruch nicht auflösbar.  

In der Praxis wird es häufig dazu kommen, dass wegen der möglichen Folgen bei einer nicht oder un-
vollständig durchgeführten Anhörung Dritter, insbesondere in Form von Schadenersatzforderungen 
aufgrund behaupteter Amtspflichtverletzungen) die Interessen des Antragstellers zurückgestellt wer-
den. Die Fristüberschreitung hat dagegen regelmäßig kaum Folgen für die zuständige Stelle. Die Mög-
lichkeit einer Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO besteht zwar, wegen des Rechtsschutzverfahrens des 
Drittbeteiligten wird aber ein zureichender Grund i. S. v. § 75 Satz 1 VwGO angenommen.431 Der Kon-
flikt darf nicht einseitig auf Kosten der Antragsteller gelöst werden. Zumindest muss der Antragsteller 
entsprechend § 4 Abs. 5 UIG im Einzelnen über die Gründe der Fristüberschreitung informiert werden, 
und es sollte ihm Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Das Problem der oftmals nur 
schwermöglichen Fristeinhaltung kann in der Praxis durch weitere Digitalisierung gemindert werden. 
Weiter kann die informationspflichtige Stelle in Kooperation mit dem Antragsteller darauf hinwirken, 

 

 
426 Vgl. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 512. 
427 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 16. 
428 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 27. 
429 Vgl. zur Dauer solcher Verfahren: Kersandt, Das „Drittbeteiligungsverfahren“ gemäß § 9 UIG, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
430 S. oben unter 2.3.4.1. 
431 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 3 Rn. 25; s. im Einzelnen oben unter2.3.4.2.1. 
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dass auf bestimmte, für Dritte sensible Daten verzichtet und die Information gemäß § 5 Abs. 3 UIG nur 
teilweise übermittelt wird. 432 

2.3.4.3 Zwischenergebnis zur Frist für die Zugangsgewährung 

§ 3 Abs. 3 UIG normiert zwingende Fristen für die Zugangsgewährung. Hierfür sollen vom Antragstel-
ler angegebene Zeitpunkte berücksichtigt werden, und im Regelfall spätestens nach Ablauf eines Mo-
nats soll die Information erteilt werden. Bei umfangreichen und komplexen Informationen beträgt die 
Frist zwei Monate. Die Geltung dieser längeren Frist ist dem Antragsteller nach § 4 Abs. 5 UIG inner-
halb eines Monats unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Hier stellt sich zum einen das Problem der 
Sanktionslosigkeit der Verletzung dieser Fristvorschriften. Insbesondere gibt es keine Ablehnungsfik-
tion, und auch zivilrechtliche Haftungsansprüche nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG sind wegen der 
Notwendigkeit einer drittgerichteten Amtspflicht zur Schadensabwehr problematisch. Wegen des 
zwingenden Charakters der Fristen nach § 3 Abs. 3 UIG ist aber davon auszugehen, dass sich die Drei-
Monats-Frist für eine Untätigkeitsklage nach § 75 Satz 2 VwGO entsprechend verkürzt. Problematisch 
und praktisch in vielen Fällen kaum möglich ist die Einhaltung der Fristen in Drittbeteiligungsfällen. § 
9 Abs. 1 UIG schreibt bei der Betroffenheit von Datenschutzbelangen und von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen ein Anhörungsverfahren vor. Sicher kann, und das zeigt auch die Praxis, durch eine 
straffe und geschickte Durchführung des Verfahrens auch in Drittbeteiligungsfällen zumindest die 
Zweimonatsfrist gewahrt werden. Dennoch dürfte es in vielen Fällen nicht möglich sein, dieses in ei-
nem Monat oder in den Fällen des § 3 Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 UIG in zwei Monaten durchzuführen. Even-
tuelle Rechtsschutzverfahren sind aber bei der Fristberechnung nicht zu berücksichtigen. Eine Lösung 
dieses strukturellen Defizits des Gesetzes ist de lege lata nicht in Sicht, zumal der nationale Gesetzge-
ber wegen der zwingenden Vorgaben in der Aarhus-Konvention und der UIRL an die Ein- bzw. Zwei-
monatsfrist gebunden ist. Allenfalls werden die praktische Folgen dieses Defizits durch die weitge-
hende Sanktionslosigkeit von Fristverstößen gemildert. 

2.4 Antrag und Verfahren (§ 4 UIG) 

2.4.1 Beschreibung der Norm 

§ 4 UIG regelt Anforderungen an den Antrag und das Verfahren und setzt damit Art. 3 Abs. 3 und Abs. 4 
UIRL um.433 Im engen Zusammenhang dazu ist § 5 UIG mit Regelungen über die Ablehnung des An-
trags zu sehen.434  

Vorgaben für § 4 UIG finden sich auch in der Aarhus-Konvention. So sieht Art. 4 Abs. 5 eine Pflicht zur 
Mitteilung an den Antragsteller über die Behörde vor, bei der die gewünschte Information vorhanden 
ist, bzw. eine Weiterleitungspflicht. 

In § 4 Abs. 1 UIG wird das generelle Antragserfordernis normiert.435  

„Umweltinformationen werden von einer informationspflichtigen Stelle auf Antrag zugänglich gemacht.“ 

Die Regelung korrespondiert mit § 3 Abs. 1 UIG: während dort der materielle Anspruch auf Informati-
onszugang bestimmt wird, sieht § 4 Abs. 1 UIG vor, dass formell ein Antrag erforderlich ist, um den 
materiellen Anspruch auszulösen. 

 

 
432 Vgl. Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 512. 
433 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 1. 
434 Dazu unten unter 2.5. 
435 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 2; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL 
Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 3. 
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Eine bestimmte Form ist für den Antrag nicht vorgeschrieben. Vielmehr gilt insoweit der Grundsatz 
der Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens nach § 10 VwVfG.436 In Betracht kommt jede Art 
menschlicher Kommunikation, einschließlich der social media.437 Nach § 10 Satz 2 VwVfG ist das Ver-
waltungsverfahren 

„einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen.“ 

Trotz der Formfreiheit wird Antragstellern geraten, eine dokumentierbare Form wie Schriftform, E-
Mail o. ä. zu wählen. Dies ist auch im Hinblick darauf von Bedeutung, dass nach § 5 Abs. 2 UIG bei ei-
nem schriftlich gestellten Antrag auf Verlangen des Antragstellers eine schriftliche Antwort erforder-
lich ist.438 Ob der Antragsteller identifizierbar sein muss, ist umstritten.439  

Näheres zur Identifizierbarkeit des Antragstellers findet sich unter 2.4.2.2. 

§ 4 Abs. 2 UIG stellt Anforderungen an die Bestimmtheit des Antrags. Es muss nach § 4 Abs. 2 Satz 1 
UIG klar sein, welche Informationen zugänglich gemacht werden sollen. 

„Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Umweltinformationen der Zugang gewünscht wird.“  

Dies bedingt die Benennung und Konkretisierung der gewünschten Daten im Hinblick auf deren Art, 
den Zeitraum, die beteiligten Akteure und ggf. weiterer Umstände.440 Insbesondere für die informati-
onspflichtige Stelle können Ausforschungsanträge, mit denen ein breites Spektrum von Informationen 
abgefordert wird, problematisch sein. 

Näheres zu Ausforschungsanträgen findet sich unter 2.4.2.1. 

§ 4 Abs. 2 Sätze 2 – 4 UIG enthalten Regelungen für den Fall einer notwendigen nachträglichen Präzi-
sierung des Antrags: 

„Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist der antragstellenden Person dies innerhalb eines Monats mitzuteilen 
und Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. Kommt die antragstellende Person der Aufforde-

rung zur Präzisierung nach, beginnt der Lauf der Frist zur Beantwortung von Anträgen erneut. Die Informati-
onssuchenden sind bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen zu unterstützen.“ 

Die informationspflichtige Stelle muss bei einem unbestimmten Antrag auf dessen Unbestimmtheit 
hinweisen und mitteilen, bzgl. welcher Teile der Antrag konkretisiert werden soll. Eine Pflicht zu einer 
derartigen Aufforderung lässt sich auch aus der Unterstützungspflicht nach § 4 Abs. 2 Satz 4 UIG ablei-
ten.441 Nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG ist ein zu unbestimmter Antrag grundsätzlich abzulehnen, , wenn der 
Antragsteller der Aufforderung zur Präzisierung innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach-
kommt. 

Näheres zur Präzisierung des Antrags findet sich unter 2.4.2.3. 

§ 4 Abs. 3 UIG enthält eine Pflicht der informationspflichtigen Stelle, den Antrag weiterzuleiten, wenn 
sie nicht über die Information verfügt: 

 

 
436 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 3. 
437 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 3. 
438 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 3.1. 
439 Dafür: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 5; a.A. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMe-
dienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 5. 
440 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 7; vgl. zur notwendigen Bestimmtheit von Auskunftsbegeh-
ren der Presse BVerwG, Beschluss vom 26.10.2017 – 6 VR 1/17 – juris, Rn. 9. 
441 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 6. 
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„Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen Stelle gestellt, die nicht über die Umweltinformationen 
verfügt, leitet sie den Antrag an die über die begehrten Informationen verfügende Stelle weiter, wenn ihr 

diese bekannt ist, und unterrichtet die antragstellende Person hierüber.“  

Hierdurch wird die allgemeine Unterstützungspflicht des § 25 VwVfG konkretisiert.442 Aus dem Wort-
laut ergibt sich, dass die andere, über die Information verfügende Stelle bereits bekannt sein muss, so 
dass keine entsprechende Ermittlungspflicht für die nicht darüber verfügende Stelle, bei der der An-
trag gestellt wurde, besteht.443  

Die informationspflichtige Stelle kann nach § 4 Abs. 3 Satz 2 UIG, anstelle den Antrag gleich weiterzu-
leiten, den Antragsteller auch auf die über die Information verfügende Stelle hinweisen: 

„Anstelle der Weiterleitung des Antrags kann sie die antragstellende Person auch auf andere ihr bekannte 
informationspflichtige Stellen hinweisen, die über die Informationen verfügen.“ 

§ 4 Abs. 4 UIG enthält eine spezielle Norm für den Fall, dass eine andere als die beantragte Art des In-
formationszugangs eröffnet werden soll:  

„Wird eine andere als die beantragte Art des Informationszugangs im Sinne von § 3 Absatz 2 eröffnet, ist 
dies innerhalb der Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 unter Angabe der Gründe mitzuteilen.“ 

Allerdings gilt die Eröffnung einer anderen Art des Zugangs nach § 5 Abs. 1 Satz 2 UIG als Teilableh-
nung des Antrags, so dass § 4 Abs. 4 UIG insoweit keinen eigenen Regelungsgehalt hat und weitgehend 
überflüssig ist. Inhaltlich erschöpft sich der Gehalt dieser Bestimmung auf den Fristhinweis (Monats-
frist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 UIG).444 

§ 4 Abs. 5 UIG enthält eine Pflicht, den Antragsteller auf die Geltung der Zwei- anstelle der regulären 
Ein-Monats-Frist für die Entscheidung über den Informationsantrag hinzuweisen: 

„Über die Geltung der längeren Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 ist die antragstellende Person spä-
testens mit Ablauf der Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 unter Angabe der Gründe zu unterrichten.“ 

Die Gründe hierfür müssen konkret, auf den jeweiligen Fall bezogen sein, rein pauschale Angaben er-
füllen die Anforderungen des § 4 Abs. 5 UIG nicht.445 

2.4.2 Rechtsfragen 

2.4.2.1 Umgang mit „Ausforschungsanträgen“ 

Das UIG kennt keine „Mengenschwelle“.446 Das heißt, dass auch eine große Menge an Daten von der in-
formationspflichtigen Stelle verlangt werden kann, sofern diese wie in § 4 Abs. 2 UIG gefordert hinrei-
chend genau bestimmt sind. Nicht zwingend unbestimmt ist daher z. B. ein Antrag, der auf Herausgabe 
von Informationen über sämtliche Abwasserleitungen in Hamburg gerichtet ist.447 Gleiches gilt für ei-
nen Antrag, der sich auf sämtliche Umweltinformationen über ein bestimmtes Kernkraftwerk richtet, 

 

 
442 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 9. 
443 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 9. 
444 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 15 f. 
445 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 17. 
446 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 156. 
447 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 157; Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-
Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 221. 
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auch wenn davon eine Unmenge an Daten betroffen ist.448 In einem jüngeren Fall begehrte ein Antrag-
steller  

„Zugang zu den Titeln sämtlicher Akten, die beim Bundesnachrichtendienst zum Thema Umweltschutz vor-
handen sind, durch Übersendung einer entsprechenden Übersicht“.449 

Dass Anträge pauschal gestellt werden, um bestimmte Sachverhalte „auszuforschen“, führt nicht zwin-
gend zu deren Unbestimmtheit. Der Antragsteller ist nicht verpflichtet, genau anzugeben, zu welchen 
Akten er Zugang erhalten möchte. Erfasst wird auch die unspezifische Durchsicht der Akten.450 Das 
BVerwG hat dies in einem Fall über die Einsichtnahme in Akten über einen Standortübungsplatz 2006 
deutlich gemacht: 

„Welche Unterlagen und Akten zu diesem Vorgang bei der Standortverwaltung über den Vertrag hinaus vor-
handen sind, ist dem Kl. nicht im Einzelnen bekannt. Er kann deshalb die weiteren Unterlagen nicht konkreti-

sieren und muss dies auch nicht tun…“451 

Ähnlich sieht dies das OVG Münster: 

„Ein Antrag mit dem Inhalt, Zugang zu allen Umweltinformationen in näher bezeichneten Verwaltungsvor-
gängen zu erhalten, ist grundsätzlich hinreichend bestimmt.“452 

Bereits 1999 hatte das BVerwG dies in einem Fall betreffend die Einsicht in Akten über eine Rest-
stoffverwertungsanlage ausgeführt: 

„Die Bekl. und das VG haben dem Antrag des Kl. auf Gewährung von Akteneinsicht vom 15. 7. 1994 zu Un-
recht die nötige Bestimmtheit i.S. von § 5 UIG abgesprochen. Wie bereits das OVG zutreffend ausgeführt 
hat, ist der vom Kl. im Verwaltungsverfahren gestellte Antrag ebenso wie seine Klage dahin zu verstehen, 

daß er Informationen über die Förderung des Vorhabens der Beigel. begehrt, weil er diese Förderung als Tä-
tigkeit oder Maßnahme zum Schutz der Umwelt i.S. von § 3 II Nr. 3 UIG ansieht; diese Informationen sollen 
ihm durch Einsichtnahme in die Förderungsakte zuteil werden. Über die Art und den Inhalt der vom Kl. be-

gehrten Informationen bestand und besteht daher kein Zweifel. Da der Kl. den Förderungsvorgang im Einzel-
nen nicht kennt, sondern sich darüber erst unterrichten möchte, war ihm eine weitere Konkretisierung sei-

nes Antrags nicht möglich oder nicht zumutbar.“453 

Das BVerwG hat in dem Fall betreffend den Bundesnachrichtendienst deutlich gemacht, dass es sich  

„Bei der begehrten Übersicht … um eine bestimmte Art des Zugangs, die der Kläger gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 
UIG beantragen kann. Der Bundesnachrichtendienst hat dementsprechend die begehrten Aktentitel derjeni-
gen Verwaltungsvorgänge, die Umweltinformationen enthalten, gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 UIG in einer Über-
sicht zusammenzustellen und auf diese Weise dem Kläger zugänglich zu machen, wenn die Tatbestandsvo-
raussetzungen des Anspruchs auf Zugang zu Umweltinformationen gegeben sind und dem Begehren keine 

Ablehnungsgründe entgegenstehen.“ 454 

Dennoch sah das BVerwG die notwendige Bestimmtheit des Antrags nicht als gegeben an. Ein Antrag 
sei zu unbestimmt, 

 

 
448 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 157; vgl. auch Schomerus, in: Schomerus/Schrader/Wege-
ner, UIG, 2. Aufl. 2002, § 5 Rn. 16 zum UIG i. d. F. von 2001; a. A. Scherzberg, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, UIG Bund A III, § 4 
Rn. 23.  
449 BVerwG, Beschluss vom 11.06.2019 - 6 A 2.17 – juris, Rn. 1. 
450 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 6. 
451 BVerwG, Urteil vom 18.10.2005 - 7 C 5/04, NVwZ 2006, 343, Rn. 17. 
452 OVG Münster, Beschluss vom 13.03.2019 – 15 A 769/18 –, juris, Leitsatz 1. 
453 BVerwG, Urteil vom 25.03.1999 - 7 C 21–98, NVwZ 1999, 1220. 
454 BVerwG, Beschluss vom 11.06.2019 - 6 A 2.17 – juris, Rn. 5. 
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„wenn er einen Bezug zu den in § 2 Abs. 3 UIG aufgeführten Umweltinformationen nicht hinreichend kon-
kret erkennen lässt […]. Derartig weit gefasste Anträge können, wenn der Antragsteller auch nach Auffor-

derung zur Präzisierung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 UIG daran festhält, nach Maßgabe von § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG 
abgelehnt werden. 

Gemessen hieran erweist sich der Antrag des Klägers bisher als zu unbestimmt. Der begehrte Zugang zu den 
Titeln der Akten zum Thema Umweltschutz lässt nicht hinreichend konkret erkennen, zu "welchen" Umwel-
tinformationen im Sinne von § 2 Abs. 3 UIG der Kläger Zugang begehrt. Der Bundesnachrichtendienst ist bei 
diesem in keiner Weise eingegrenzten "Globalantrag" nicht in der Lage, die Voraussetzungen des Anspruchs 
und entgegenstehende Ablehnungsgründe zu prüfen; ebenso wenig könnte ein solcher Antrag aufgrund ei-
nes Urteils vollstreckt werden. Auch gelingt dem Kläger keine entsprechende Eingrenzung seines Begehrens 
durch die Bezugnahme auf ... des früheren Aktenplans des Bundesnachrichtendienstes. Denn dem Aktenplan 
ist nicht zu entnehmen, ob und über welche Verwaltungsvorgänge oder Umweltinformationen der Bundes-
nachrichtendienst unter der dort genannten Gliederung verfügt und ob die unter ... angelegten Vorgänge 

das Informationsbegehren des Klägers abschließend erfüllen.“ 455 

Zu eng war dagegen die Interpretation des BayVGH, der in einem Fall betreffend den Zugang zu Infor-
mationen über die Nutzungsänderung eines Kälbermaststalls zu entscheiden hatte. Neben anderen Ar-
gumenten hatte das Gericht den Zugang auch aufgrund mangelnder Bestimmtheit verwehrt: 

„Nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayUIG muss der Antrag erkennen lassen, zu welchen Umweltinformationen der 
Zugang gewünscht wird, er muss also hinreichend bestimmt sein. Bereits daran fehlt es.“456 

Hier hatte der antragstellende Landwirt die gewünschte Unterlage, nämlich ein Protokoll über die vor-
gezogene Bürgerbeteiligung im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens genau angegeben.457  

Festzuhalten bleibt, dass jedenfalls die begehrte Menge an Informationen die Bestimmtheit des An-
trags nicht berührt. Auch große verlangte Datenmengen stellen kein Ausschlusskriterium für den In-
formationszugang dar. Insoweit bleibt aber die zumindest theoretische Möglichkeit, dass eine informa-
tionspflichtige Stelle durch einen solchen „Rundumantrag“ für gewisse Zeit praktisch „lahmgelegt“ 
werden könnte, so dass die Ausfüllung anderer rechtlicher Pflichten darunter leiden könnte.458 Das 
UIG sieht hierfür keinen spezifischen Schutz der betroffenen Stellen vor. 

Allerdings könnte dann, wenn eindeutig das „Lahmlegen“ einer Behörde etc. hinter dem Informations-
begehren steht, der Missbrauchstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG einschlägig sein.  

Näheres zum Missbrauchstatbestand findet sich unten unter 2.9.1.3.1. 

Die informationspflichtige Stelle kann auch im Rahmen ihrer Unterstützungspflicht nach § 4 Abs. 2 und 
§ 7 UIG und, soweit es sich um Behörden handelt, ihrer Beratungspflicht nach § 25 VwVfG auf den An-
tragsteller zukommen und diesen um eine weitere Präzisierung bitten.459 Voraussetzung dafür ist aber 
nach dem Wortlaut des Gesetzes, dass der Antrag unbestimmt ist. Die Bitte um Präzisierung darf daher 
nicht mit dem Hintergedanken ausgesprochen werden, den Antragsteller von seinem Informationsbe-
gehren abzubringen. Ein gewisses Korrektiv kann in der Erhebung von Gebühren und Auslagen nach § 
12 UIG gesehen werden. Hierbei ist aber stets das Ziel des UIG, einen möglichst unbeschränkten, freien 

 

 
455 BVerwG, Beschluss vom 11.06.2019 - 6 A 2.17 – juris, Rn. 9. 
456 BayVGH, Beschluss vom 06.06.2008 – 15 ZB 07.1218, juris, Rn. 7. 
457 Kritisch hierzu: Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 157. 
458 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 157. 
459 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 157. 
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Informationszugang zu gewährleisten, im Auge behalten werden. Auch sind die Gebühren auf höchs-
tens 500 Euro pro Antrag begrenzt.460 

Letztlich bleibt es bei dem Dilemma, dass das UIG keine Lösung für den Fall von Ausforschungsanträ-
gen anbietet, die ein Lahmlegen der betroffenen Stellen in extremen Fällen ausschließen würde. Inso-
weit ist in Erinnerung zu rufen, dass die Behandlung von Informationsanträgen nach dem UIG keine 
Aufgabe von sekundärer Wichtigkeit ist, die hinter den „eigentlichen“ Aufgaben der informations-
pflichtigen Stellen zurücktreten würde. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine Aufgabe des materiel-
len Umweltschutzes, ebenso wie die Überwachung von emittierenden Betrieben etc. Die informations-
pflichtigen Stellen sind gehalten, sich auch auf Anträge mit erheblichem Datenvolumen einzustellen, 
insbesondere durch praktische Vorkehrungen im Sinne des § 7 Abs. 2 UIG. Ggf. muss dann auch das 
nötige Personal zur Bearbeitung der „Pflichtaufgabe Vollzug des UIG“ vorgehalten werden. 

2.4.2.2 Anonyme Anträge 

Umstritten ist, ob der Antragsteller mit Name und Adresse identifizierbar sein muss. Nach einer älte-
ren Auffassung gehöre diese Identifizierbarkeit zum „Mindestinhalt des Antrags“.461 Nach anderer Auf-
fassung setzt ein wirksamer Antrag auf Informationszugang keine Identifizierung des Antragstellers 
voraus: 

„Die Identifizierung der antragstellenden Person wird durch § 4 UIG nicht gefordert und ist auch nicht im-
mer notwendig. Die anonyme oder pseudonyme Antragstellung (vgl. § 13 Absatz 6 TMG) vor allem unter 

Nutzung moderner Kommunikationsdienste steht der Regelung des § 4 UIG nicht entgegen. Soweit anonyme 
Bezahlverfahren zur Verfügung gestellt werden, ist selbst die Identifizierung für die Durchsetzung eventuel-

ler Gebühren und Auslagen nicht mehr erforderlich (vgl. § 6 IFG-SH Z 2 aE).“462 

Für letztere Auffassung spricht, dass der Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen nach § 3 Abs. 1 
UIG keinen Nachweis irgendeines Interesses erfordert.463 Der Antragsteller handelt als Repräsentant 
der Öffentlichkeit, für die ein grundsätzliches Interesse an Umweltinformationen vorausgesetzt wird. 
Die individuelle Person des Antragstellers ist für die Wirksamkeit des Antrags grundsätzlich irrele-
vant. Daher wird die Kenntnis von dieser Person materiell nicht gefordert. Antragsteller können 
grundsätzlich anonym oder unter Pseudonym auftreten. 

Verfahrensmäßig muss jedoch zumindest eine irgendwie geartete Adresse angegeben werden, an die 
die Umweltinformation gesandt werden soll. So kann ein anonymes Schreiben denklogisch nicht be-
antwortet werden. Im Internet ist es aber durchaus möglich und auch vielfach üblich, ohne den eige-
nen Echtnamen aufzutreten. Auch ist denkbar, dass jemand persönlich eine informationspflichtige 
Stelle aufsucht, ohne seinen Namen und Adresse anzugeben, und unmittelbar Einsicht in bestimmte, 
Umweltinformationen enthaltende Unterlagen begehrt.  

Sind Daten Dritter, etwa von Unternehmen, betroffen, wird im Hinblick auf die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 
UIG durchzuführende Anhörung gefordert, dass dem Dritten Namen und Anschrift des Antragstellers 
genannt werden. Dazu wird ausgeführt: 

„Dies gebietet bereits der im Rechtsstaatsprinzip verankerte Grundsatz der Waffengleichheit. Wenn in ei-
nem staatlich organisierten Verfahren des Informationszugangs Informationen preisgegeben werden sollen, 

die Belange Dritter berühren, muss der Betroffene zumindest wissen, wer diese Informationen über ihn 
oder sein Unternehmen erhält. Es kommt hinzu, dass bei einer etwaigen gerichtlichen Auseinandersetzung 

 

 
460 Näher dazu unten unter 2.13. 
461 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 5; Scherzberg, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 
4 UIG Rn. 16. 
462 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 4 Rn. 5. 
463 S. oben unter 2.3.1.2.3. 
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um die Informationserteilung (s. § 6 Rdnr. 5 ff.) ohnehin bekannt würde, wer Antragsteller ist, da es bei einer 
solchen Auseinandersetzung regelmäßig einer notwendigen Beiladung desjenigen bedarf, dessen Belange 
berührt sind (§ 65 Abs. 2 VwGO). Ebenfalls muss der Betroffene die Möglichkeit haben, im Falle eines Miss-
brauchs der erteilten Informationen, z.B. bei einer unzulässigen kommerziellen Nutzung, dagegen vorzuge-

hen oder Schadensersatz zu verlangen […].“464 

Schrader widerspricht dem insoweit, als ein Recht des Antragstellers auf Unkenntlichmachung seines 
Namens und seiner Anschrift postuliert wird: 

„In entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 2 S. 3 der 9. BImSchV sollen vor der Übersendung an den Drit-
ten Name und Anschrift der antragstellenden Person unkenntlich gemacht werden, wenn sie es ver-

langt.“465 

§ 12 Abs. 2 der 9. BImSchV lautet: 

„Die Einwendungen sind dem Antragsteller bekanntzugeben. Den nach § 11 beteiligten Behörden sind die 
Einwendungen bekanntzugeben, die ihren Aufgabenbereich berühren. Auf Verlangen des Einwenders sollen 
dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsge-
mäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind; auf diese Möglichkeit ist in der 

öffentlichen Bekanntmachung hinzuweisen.“ 

Nach dieser Ansicht ist auch in Drittbeteiligungsfällen keine Kenntnis des Namens und der Anschrift 
des Antragstellers erforderlich. Dies gilt nicht nur für den Dritten, sondern auch für die informations-
pflichtige Stelle. 

Es mag zwar ein gewisses Unbehagen bleiben, wenn auch anonym oder unter Pseudonym gestellte An-
träge durch die informationspflichtigen Stellen zu bearbeiten sein sollen. Letztlich entspricht dies aber 
dem Grundgedanken und Ziel des Umweltinformationsrechts, für das nicht das Informationsinteresse 
des einzelnen Antragstellers relevant ist, sondern das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an der 
Transparenz von Umweltinformationen. 

2.4.2.3 Verfahren bei Nichtvornahme der Präzisierung durch den Antragsteller 

Ist ein Antrag zu unbestimmt, hat die informationspflichtige Stelle den Antragsteller nach § 4 Abs. 2 
UIG zur Präzisierung seines Antrags aufzufordern. Kommt dieser der Aufforderung nicht nach, kommt 
die Ablehnung des Antrags nach § 5 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG in Betracht. Nach letzterer Norm 
ist der Antrag vorbehaltlich des Überwiegens des öffentlichen Interesses an der Bekanntgabe abzu-
lehnen, soweit er  

„zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der informationspflichtigen Stelle nach § 4 Absatz 2 nicht inner-
halb einer angemessenen Frist präzisiert wird,…“ 

Auf die Motivation des Antragstellers für die Nicht-Präzisierung kommt es insoweit nicht an. Der An-
tragsteller kann in einem solchen Fall das Interesse an dem Antrag verloren haben. Er kann aber auch 
der Auffassung sein, sein Antrag sei präzise genug formuliert.466 Dann trifft ihn eine Mitwirkungs-
pflicht, dies auch der informationspflichtigen Stelle mitzuteilen und eine erneute Überprüfung anzure-
gen. Ob diese eine entsprechende Pflicht hat, eine solche Überprüfung durchzuführen, ist nicht gere-
gelt.467 Diese ließe sich aber aus dem unter anderem aus der Unterstützungspflicht nach § 7 UIG er-

 

 
464 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 36. 
465 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 225. 
466 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 7.  
467 Dafür: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 8.  
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kennbaren Grundgedanken des UIG, den Zugang zu Umweltinformationen nach Möglichkeit zu erleich-
tern, ableiten. Der Antragsteller hat dann immer noch die Möglichkeit, bei Ablehnung des Antrags da-
gegen nach Maßgabe des § 6 UIG vorzugehen. 

2.4.2.4 Vorgehen bei Nichtakzeptanz der Weiterleitung 

Nach § 4 Abs. 3 UIG hat die informationspflichtige Stelle, wenn sie nicht über die begehrte Information 
verfügt, den Antrag an eine andere, darüber verfügende Stelle weiterzuleiten, oder den Antragsteller 
auf andere informationspflichtige Stellen hinzuweisen. Hier kann ein praktisches Problem entstehen, 
wenn die Weiterleitung bzw. entsprechende Information vom Antragsteller nicht akzeptiert wird, z. B. 
weil dieser der Ansicht ist, die Information sei doch bei der ersten Stelle vorhanden.468 Es ist in der 
Praxis des Informationsrechts durchaus naheliegend, dass derartige Fälle vorkommen, in denen eine 
Stelle bewusst das Vorhandensein bestimmter Informationen verleugnet, etwa um eine Offenlegung 
sensibler Daten zu umgehen. Dies kann sich als der „einfachere“ Weg als das Vorgehen über eine Ab-
lehnung nach den §§ 8 oder 9 UIG darstellen. Dies gilt zumal deshalb, weil bei letzterem häufig die Un-
sicherheit besteht, ob nicht die Einzelfallabwägung, d. h. die Abwägung zwischen dem Interesse an der 
Geheimhaltung und dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe der Information, am Ende eine Of-
fenlegungspflicht ergibt. 

Der Antragsteller ist dann in einer misslichen Situation. Er hat die Vermutung, dass die informations-
pflichtige Stelle ein „Schwarzer-Peter-Spiel“ betreibt, kann dies aber kaum beweisen, zumal er regel-
mäßig keinen Einblick in die Datenlage der Stelle haben dürfte. In einer derartigen Konstellation wird 
zutreffend vorgeschlagen, dass der Antragsteller der informationspflichtigen Stelle mitteilt, dass er sei-
nen ursprünglichen Antrag aufrechterhalten wolle.469 Diese würde den Antrag dann nach § 5 Abs. 1 i. 
V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG wegen Nichtverfügens über die begehrte Umweltinformation zurückweisen. 
Hiergegen wäre dann Rechtsschutz nach Maßgabe des § 6 UIG gegeben. 

Gleichwohl bleibt das praktische Problem der schwierigen Nachweisbarkeit des Nichtverfügens über 
die beantragten Informationen. Jedoch würde eine informationspflichtige Stelle, die wahrheitswidrig 
behauptet, nicht über die begehrten Daten zu verfügen, wegen Verletzung der Pflichten aus dem UIG 
eindeutig rechtswidrig handeln.  

2.4.2.5 Keine Regelung für die antragsgemäße Entscheidung 

Das UIG enthält keine explizite Regelung über den Fall einer antragsgemäßen Entscheidung. Hier ist zu 
unterscheiden. Die der Zurverfügungstellung der Information zugrundeliegende Entscheidung wird, 
soweit es sich um informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs.1 Nr. 1 UIG (Behörden) handelt, 
weit überwiegend als Verwaltungsakt angesehen.470 Diese Entscheidung erfüllt alle Voraussetzungen 
des § 35 VwVfG. Die Gegenansicht geht dagegen nicht von einer Verwaltungsaktqualität aus.471 Dies 
erscheint kaum vertretbar. § 6 Abs. 2 UIG, der gegen Entscheidungen von Stellen der öffentlichen Ver-

 

 
468 Hierzu: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 11 ff. 
469 Hierzu Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 11 ff. 
470 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 19; s. auch: Schreiner, Ausgewählte Probleme zum 
Umweltinformationsanspruch nach Art. 3 BayUIG, BayVBl. 2009, 332; Turiaux, Das neue Umweltinformationsgesetz, NJW 1994, 2319, 2323; 
Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 226; Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 6 
UIG Rn. 49. 
471 Scherzberg, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 4 UIG Rn. 13; Gurlit, Konturen eines Informationsverwaltungsrechts, DVBl. 2003, 1119, 
1132. 
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waltung ein Widerspruchsverfahren fordert, liegt offenbar deren Verständnis als Verwaltungsakt zu-
grunde. Auch die Gerichte gehen einheitlich von einem Verwaltungsakt aus.472 Die eigentliche Informa-
tionsübermittlung wird dann zu Recht als Realakt angesehen.473 Wenn dem Antrag vollständig ent-
sprochen wird und auch kein Fall der Drittbeteiligung vorliegt, kann auch beides in einem zusammen-
fallen.474 

Anders verhält es sich bei informationspflichtigen Stellen des privaten Rechts nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. 
m. Abs. 3 UIG. Auch hier gibt es keine ausdrücklichen Regelungen für die antragsgemäße Entschei-
dung. Diese stellt keinen Verwaltungsakt dar, da sie nicht im Sinne des § 35 VwVfG von einer Behörde 
getroffen wird. Vielmehr ist von einer rein tatsächlichen Handlung auszugehen.475 Dementsprechend 
sieht § 6 Abs. 3 UIG kein Widerspruchs-, sondern ein Überprüfungsverfahren eigener Art vor, das aller-
dings keine Voraussetzung für eine eventuelle Klage ist. Dass es insoweit noch nicht zu verwaltungsge-
richtlichen Klarstellungen gekommen ist, liegt wohl auch darin begründet, dass bislang nur wenige 
Fälle von Anträgen an private informationspflichtige Stellen mit anschließenden Rechtsschutzverfah-
ren bekannt geworden sind. 

2.4.2.6  „Bürgeranfragen“ und UIG-Anträge 

Sog. Bürgeranfragen sind grundsätzlich von UIG-Anträgen zu unterscheiden. Es handelt sich hierbei 
ganz generell um Fragen von Bürgerinnen und Bürgern an die Verwaltung, ohne dass diese als Anträge 
auf bestimmte Umweltinformationen im Sinne des § 3 Abs. 1 UIG eingeordnet werden müssen. § 14 
Abs. 3 GGO476 enthält eine Geschäftsordnungsregelung zu Bürgeranfragen: 

„Privatpersonen kann zu Sachfragen (Bürgeranfragen) formlos Auskunft gegeben werden. Besteht bei 
mündlichen Auskünften die Gefahr von Missverständnissen, so ist auf die Möglichkeit einer schriftlichen An-
frage zu verweisen. Bestehen bei elektronischen Anfragen Zweifel an der Identität der Person, die Auskunft 

erbeten hat, so ist auf den Postweg zu verweisen. Anfragen, die offensichtlich anonym oder unter einem 
Pseudonym erfolgen, sind grundsätzlich nicht zu beantworten. Rechtsauskünfte, die eine rechtliche Prüfung 

des Einzelfalls erfordern, dürfen grundsätzlich nicht erteilt werden.“ 

Die GGO ist kein Gesetz, sondern als intern wirkende Verwaltungsvorschrift einzustufen. Die zuständi-
gen Behörden sind hieran gebunden, auf deren Einhaltung im Außenverhältnis hat der Bürger aber 
keinen Anspruch und kann dies, anders als die anspruchsgewährenden Vorschriften des UIG, nicht ge-
richtlich geltend machen. 

Beispiele für solche Bürgeranfragen sind typische „Warum-Fragen“ wie  

- „Warum trägt der Minister immer schwarze Anzüge?“oder „Warum tut das BMU eigentlich nichts 
gegen Chem Trails?“.  

Es kann sich auch um Auskünfte über mögliche behördliche Maßnahmen bzw. die Bitte um Rechtsbe-
ratung (die von Bundesministerien nicht erteilt werden darf, vgl. § 14 Absatz 3 Satz GGO) handeln, z. B.  

- „Was kann ich gegen die Geruchsbelästigung des Döner-Ladens tun, der im März 2018 in das Haus 
neben unserem Grundstück eingezogen ist? Laut der Bauaufsicht sind alle gesetzlichen Bauauflagen 
erfüllt.“  

 

 
472 S. oben unter 2.4.1. 
473 So von: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 19; s. auch Schrader, in: Schlacke/Schra-
der/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 226; 
474 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch,2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 226. 
475 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 19. 
476 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO), Stand: 1. September 2011, abrufbar unter http://www.verwaltungsvor-
schriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm (letzter Zugriff am 15.12.2019).  

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm
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Weiter kann es darum gehen, dass ein Bürger um die Bestätigung eigener Annahmen oder Berechnun-
gen bittet, z. B. 

- „Bitte teilen Sie mir mit, ob meine nachfolgende Berechnung bei den unten gegebenen Voraussetzun-
gen den Tatsachen entsprechen [es folgen Berechnungen zum Strommix bei AKW-Ausstieg und 
Braunkohle-Ausstieg] oder teilen Sie mit, wo Sie ggfl. Datenänderungen/Variablen in der Berechnung 
sehen.“ 

Das bedeutet, dass nicht jede Anfrage bzgl. Umweltinformationen bei einer informationspflichtigen 
Stelle g automatisch als UIG-Antrag eingestuft werden muss. Vielmehr kommt es darauf an, auf wel-
chen Inhalt die Anfrage gerichtet ist. Begehrt ein Antragsteller Zugang zu bei einer Informationsstelle 
vorhandenen Umweltinformationen, ist von einem UIG-Antrag auszugehen. Das ist bei den oben aufge-
führten Beispielen nicht der Fall.  

Das UIG sieht keine „Bedeutungsschwelle“ vor. Das heißt, dass die Differenzierung zwischen Bürgeran-
fragen und UIG-Anträgen sich nicht nach der Bedeutung der Anfrage für den Antragsteller, dem dahin-
terstehenden wirtschaftlichen Wert oder dem der Behörde entstehenden Aufwand zu bemessen ist. 
Daher darf der Begriff der „Bürgeranfrage“ nicht gleichgesetzt werden mit der „einfachen Anfrage“ im 
Sinne des Gebührenrechts. Nach Ziff. 1.1 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses zur UIGGebV sind  

„mündliche und einfache schriftliche Auskünfte auch bei Herausgabe von wenigen Duplikaten“ 

gebührenfrei.477 Es handelt sich dann aber um UIG-Anträge, die nach den hierfür geltenden Regeln zu 
bearbeiten sind. 

Es ist nicht immer leicht, zwischen Bürgeranfragen und UIG-Anträgen zu unterscheiden. Dies lässt sich 
an folgendem Grenzfall aufzeigen, in dem ein Bürger fragte: 

- „Ist im Immissionsschutzrecht die gesetzliche Lücke bei der Lärmaktionsplanung um den Dortmunder 
Flughafen bekannt und wird diese Lücke im Zuge der Bearbeitung des Vertragsverletzungsverfahrens 
2016/2116 geschlossen?“  

Genau genommen handelt es sich in dieser Formulierung nicht um einen Antrag auf bei der Behörde 
vorhandene Umweltinformationen. Dennoch ist in solchen Fällen sinnvoll und zweckmäßig, auf die 
Frage einzugehen und soweit möglich gegenüber dem Bürger eine Klärung herbeizuführen.  

Weiter ist es zweckmäßig, die Bearbeitungsfristen nach § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG auch bei solchen Bürger-
anfragen zu beachten. Im Hinblick auf die Art und Weise der Beantwortung kann auf § 3 Abs. 3 Satz 2 
UIG zurückgegriffen werden, d.h. dem Wunsch nach einer eine bestimmten Art der Beantwortung 
sollte nachgekommen werden, es sei denn, aus gewichtigen Gründen sollte eine andere Art und Weise 
gewählt werden. Dies entspricht auch § 10 VwVfG, nach dem Verwaltungsverfahren grundsätzlich 
formlos, zweckmäßig, einfach und zügig durchzuführen sind. Da es sich bei der Antwort auf eine Bür-
geranfrage nicht um einen Verwaltungsakt handelt, ist eine Rechtsbehelfsbelehrung nicht erforderlich. 

2.5  Ablehnung des Antrags (§ 5 UIG) 

2.5.1 Beschreibung der Norm 

Während § 4 UIG allgemein den Antrag und das Verfahren regelt, enthält § 5 UIG spezielle Vorschriften 
für die Ablehnung des Antrags. Hiermit wird insbesondere Art. 4 Abs. 5 UIRL umgesetzt: 

„Die Weigerung, beantragte Informationen auszugsweise oder vollständig zugänglich zu machen, ist dem 
Antragsteller in Schriftform oder auf elektronischem Wege, wenn der Antrag selbst schriftlich gestellt wurde 

 

 
477 S. auch unten unter 2.13.1. 
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oder wenn der Antragsteller darum ersucht hat, innerhalb der in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a) oder gege-
benenfalls Buchstabe b) genannten Frist mitzuteilen. In der Mitteilung sind die Gründe für die Verweigerung 
der Information zu nennen, und der Antragsteller ist über das Beschwerdeverfahren nach Artikel 6 zu unter-

richten.“ 

Vorgaben für § 5 UIG finden sich auch in der Aarhus-Konvention. Art. 4 Abs. 6 der Aarhus-Konvention 
enthält eine Pflicht zur Aussonderung und teilweisen Übermittlung von Informationen, die nicht unter 
einen Ausnahmetatbestand fallen:  

„Jede Vertragspartei stellt sicher, daß für den Fall, daß Informationen, die aufgrund des Absatzes 3 Buch-
stabe c und des Absatzes 4 von der Bekanntgabe ausgenommen sind, ohne Beeinträchtigung der Vertrau-

lichkeit der dieser Ausnahme unterliegenden Informationen ausgesondert werden können, die Behörden den 
jeweils nicht von dieser Ausnahme betroffenen Teil der beantragten Informationen über die Umwelt zur Ver-

fügung stellen.“ 

Regelungen zur Ablehnung des Antrags finden sich ansonsten in Art. 4 Abs. 7 der Aarhus-Konvention: 

„Die Ablehnung eines Antrags bedarf der Schriftform, wenn der Antrag selbst schriftlich gestellt wurde oder 
wenn der Antragsteller darum ersucht hat. In der Ablehnung werden die Gründe für die Ablehnung des An-

trags genannt sowie Informationen über den Zugang zu dem nach Artikel 9 vorgesehenen Überprüfungsver-
fahren gegeben. Die Ablehnung erfolgt so bald wie möglich, spätestens nach einem Monat, es sei denn, die 
Komplexität der Informationen rechtfertigt eine Fristverlängerung auf bis zu zwei Monate nach Antragstel-

lung. Der Antragsteller wird über jede Verlängerung sowie über die Gründe hierfür informiert.“ 

§ 5 Abs. 1 UIG bestimmt, aus welchen Gründen ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abge-
lehnt werden kann. Unterschieden wird hier zwischen materiell-rechtlichen Ablehnungsgründen, die 
auf den §§ 8 und 9 UIG beruhen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 UIG), und solchen formell-rechtlicher Natur, die auf 
der Fiktion einer Ablehnung der gewünschten Art des Zugangs oder der Verweisung auf eine andere 
Zugangsart basieren (§ 5 Abs. 1 Satz 2 UIG).478.Die Ablehnung ist jeweils die Voraussetzung für die ge-
richtliche Überprüfung nach Maßgabe des § 6 UIG. 

Im Einzelnen enthält § 5 Abs. 1 UIG zunächst in Satz 1 die Pflicht, den Antragsteller über die Gründe 
nach §§ 8 und 9 UIG, auf die die Ablehnung gestützt wird, zu unterrichten: 

„Wird der Antrag ganz oder teilweise nach den §§ 8 und 9 abgelehnt, ist die antragstellende Person inner-
halb der Fristen nach § 3 Absatz 3 Satz 2 hierüber zu unterrichten.“ 

Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass bei Vorliegen eines Ablehnungsgrundes immer geprüft wer-
den muss, ob nach § 5 Abs. 3 UIG eine teilweise Zugänglichmachung möglich ist.479  

Näheres zur teilweisen Zugänglichmachung findet sich unten unter 2.5.2.2. 

Auch ist insoweit darauf zu achten, ob Rechte Dritter gemäß § 9 UIG betroffen sein können. Ggf. ist 
dann ein Anhörungsverfahren nach § 9 Abs. 1 Satz 2 – 4 UIG durchzuführen.480 Inhaltlich ist § 5 Abs. 1 
Satz 1 UIG auch insoweit von Bedeutung, als darin die möglichen materiellen Ablehnungsgründe ab-
schließend genannt sind.481 Ist ein solcher Grund in den §§ 8 und 9 UIG nicht aufgeführt, darf die infor-

 

 
478 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 8. 
479 Dazu unten in diesem Abschnitt. 
480 Dazu unten unter 2.8.1.6. 
481 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 6. 
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mationspflichtige eine Ablehnung nicht auf einen anderen, auf allgemeinen Erwägungen oder auf an-
dere Gesetze gestützten Grund stützen. Dies würde dem Grundsatz des möglichst freien Zugangs zu 
Umweltinformationen widersprechen.482 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 UIG betrifft den Fall formell-rechtlich gestützter Ablehnung des Informationsantrags, 
wenn der Zugang auf andere Weise als beantragt gewährt werden soll oder der Antragsteller auf eine 
andere Art des Informationszugangs verwiesen wird: 

„Eine Ablehnung liegt auch dann vor, wenn nach § 3 Absatz 2 der Informationszugang auf andere Art ge-
währt oder die antragstellende Person auf eine andere Art des Informationszugangs verwiesen wird.“ 

Hierdurch werden die Ablehnungsgründe der §§ 8 und 9 UIG ergänzt, indem für den dort genannten 
Fall eine Ablehnung fingiert wird. Hierdurch wird kein neuer Ablehnungsgrund geschaffen, denn das 
„Ob“ des Zugangs ist nicht betroffen. Vielmehr geht es um das „Wie“ des Zugangs; die begehrte Infor-
mation wird zwar gewährt, aber nicht auf die vom Antragsteller gewünschte Art und Weise. Dies eröff-
net die Möglichkeit, die Ablehnung gerichtlich anzugreifen. Inhaltlich kann damit insbesondere die 
Frage durch die Verwaltungsgerichte geklärt werden, ob es einen gewichtigen Grund für die Verwei-
sung auf eine andere als die gewünschte Art des Zugangs gibt.483 Entsprechende vor den Gerichten 
ausgetragene Streitigkeiten sind jedoch bislang nicht bekannt geworden. 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 3 1. HS UIG sind 

„Der antragstellenden Person […] die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen;“. 

Von dieser Begründungspflicht kann nach § 5 Abs. 1 Satz 4 UIG ausdrücklich nicht nach § 39 Abs. 2 
VwVfG abgewichen werden: 

„§ 39 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung.“ 

Das heißt z. B., dass auch dann, wenn dem Antragsteller die Auffassung der Behörde über die Sach- 
und Rechtslage im Hinblick auf das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen nach §§ 8 oder 9 UIG bereits 
bekannt ist, dennoch eine Begründung der Ablehnung erfolgen muss. Eine Sonderbestimmung gilt ge-
mäß § 5 Abs. 1 Satz 3 2. HS UIG für den Fall einer Ablehnung nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG, d. h. wenn sich 
der Antrag auf die Zugänglichmachung von Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht abge-
schlossener Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten bezieht: 

„in den Fällen des § 8 Absatz 2 Nummer 4 ist darüber hinaus die Stelle, die das Material vorbereitet, sowie 
der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen.“ 

Hiermit soll der Antragsteller in die Lage versetzt werden, beurteilen zu können, wie die Aufbereitung 
erfolgt und wann mit der Herausgabe der Informationen zu rechnen ist (näheres dazu findet sich un-
ten unter Rechtsfragen, 2.5.2.4). Fehlt die Begründung, führt dies zur Rechtswidrigkeit des Ableh-
nungsbescheids.484 Ist eine Begründung zwar vorhanden, aber ist sie unvollständig oder unrichtig, 
kann dies nicht isoliert vor den Verwaltungsgerichten angegriffen werden, sondern gemäß § 44a 
VwGO nur gleichzeitig mit den gegen die Sachentscheidung zulässigen Rechtsbehelfen.485 

 

 
482 Dazu oben unter 2.1.1.2.1. 
483 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 9. 
484 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 24; vgl. auch: EuGH (2. Kammer), Urteil vom 21. 4. 2005 - C-
186/04, NVwZ 2005, 792, 794. 
485 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 24. 
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§ 5 Abs. 2 Satz 1 UIG sieht anders als das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht vor, dass die Ableh-
nung des Antrags bei einem schriftlichen Antrag oder bei entsprechendem Wunsch des Antragstellers 
schriftlich zu erfolgen hat.486 

„Wenn der Antrag schriftlich gestellt wurde oder die antragstellende Person dies begehrt, erfolgt die Ableh-
nung in schriftlicher Form.“ 

Hieraus wird gefolgert, dass die Ablehnung des Antrags grundsätzlich in derselben Form wie der An-
trag zu erfolgen habe.487 Allerdings lässt sich dies aus dem Wortlaut der Norm nicht zwingend heraus-
lesen. Wird z. B. ein Antrag mündlich gestellt, kann durchaus die Antwort auch schriftlich erfolgen. 
Dies ist ohnehin aus Beweissicherungsgründen ratsam. Insbesondere ist die Schriftform vorzuziehen, 
wenn Abwägungen durchgeführt werden müssen.488 

§ 5 Abs. 2 Satz 2 UIG enthält eine spezielle Norm für den elektronischen Rechtsverkehr: 

„Sie ist auf Verlangen der antragstellenden Person in elektronischer Form mitzuteilen, wenn der Zugang 
hierfür eröffnet ist.“ 

Hierbei sind die Vorgaben des § 3a VwVfG über die elektronische Kommunikation zu berücksichti-
gen.489 

Von besonderer Bedeutung ist die Regelung des § 5 Abs. 3 über die Aussonderung von nicht den Aus-
nahmetatbeständen der §§ 8 und 9 UIG unterfallenden Informationen: 

 „Liegt ein Ablehnungsgrund nach § 8 oder § 9 vor, sind die hiervon nicht betroffenen Informationen zugäng-
lich zu machen, soweit es möglich ist, die betroffenen Informationen auszusondern“ (näheres dazu findet 

sich unten unter Rechtsfragen, 2.5.2.2). 

Die Pflicht zur auszugsweisen Übermittlung wird auch in Art. 4 Abs. 5 UIRL und besonders in Art. 4 
Abs. 6 der Aarhus-Konvention betont.490 Auch ohne eine ausdrückliche Regelung ergibt sich diese 
Pflicht aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, nach dem einem gesetzlich garantierten Anspruch nur 
dann nicht entsprochen werden darf, wenn dies durch rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechende 
Versagungsgründe gerechtfertigt ist.491 

§ 5 Abs. 4 UIG verpflichtet die informationspflichtige Stelle bei einem ablehnenden Bescheid zur Ertei-
lung einer Rechtsbehelfsbelehrung: 

„Die antragstellende Person ist im Falle der vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Antrags auch 
über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Entscheidung sowie darüber zu belehren, bei welcher Stelle 

und innerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden kann“  

Näheres dazu findet sich unten unter Rechtsfragen, 2.5.2.5 

Zwar ist die Form dieser Belehrung hier nicht vorgeschrieben, so dass diese bei einem mündlichen Be-
scheid auch mündlich erfolgen kann. Allerdings beginnt die Widerspruchsfrist von einem Monat nach 
§ 58 Abs. 1 VwGO nur bei einer schriftlichen Belehrung zu laufen. Diese kann auch bei einer mündli-
chen Ablehnung gesondert in schriftlicher Form geschehen.492 Deren geforderter Inhalt ergibt sich aus 

 

 
486 Nach der Gesetzesbegründung geht § 5 Abs. 2 UIG den Regeln des allgemeinen Verwaltungsrechts in den §§ 37 ff. VwVfG vor, s. Gesetzent-
wurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21. 6. 2004, S. 17. 
487 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 18. 
488 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 20. 
489 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 21. 
490 S. oben in diesem Abschnitt. 
491 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 7. 
492 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 26. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

105 

 

§ 58 Abs. 1 VwGO. Bei fehlender oder unrichtiger Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Rechtsmittelfrist 
nach § 58 Abs. 2 VwGO ein Jahr. Auch falsche oder irreführende Zusätze führen zur Unrichtigkeit der 
Belehrung.493 

2.5.2 Rechtsfragen 

2.5.2.1 Verwaltungsaktqualität der Ablehnung 

Die positive Entscheidung über den Antrag auf Informationszugang ist ein Verwaltungsakt im Sinne 
des § 35 Satz 1 VwVfG, während die eigentliche Erteilung einen Realakt darstellt.494 Auch die ableh-
nende Entscheidung ist eindeutig ein Verwaltungsakt, jedenfalls dann, wenn die Ablehnung durch eine 
informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Stellen der öffentlichen Verwaltung) 
erfolgt.495 Auch die teilweise Ablehnung ist als Verwaltungsakt anzusehen.496 

Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der Rechtsqualität von (ablehnenden) Entscheidungen 
privater informationspflichtiger Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG. Aus § 5 UIG 
lässt sich hierzu keine Aussage entnehmen. § 6 Abs. 3 UIG, wonach gegen ablehnende Entscheidungen 
dieser Stellen kein Widerspruchsverfahren nach §§ 68 ff. VwGO zulässig ist, sondern ein optionales 
Überprüfungsverfahren, deutet aber bereits darauf hin, dass der Gesetzgeber solchen Entscheidungen 
keine Verwaltungsaktqualität zumisst. Denn nach § 6 Abs. 2 UIG ist gegen ablehnende Entscheidungen 
von Stellen der öffentlichen Verwaltung ein Widerspruchsverfahren zulässig (und auch Bedingung für 
die Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage). Zutreffend wird davon ausgegangen, dass es sich 
um eine „Erklärung sui generis“ handele.497 Die dann anzutreffende Erläuterung, hiergegen sei ein Wi-
derspruchsverfahren zulässig,498 geht jedoch angesichts des § 6 Abs. 3 UIG, der eben anders als bei 
Stellen der öffentlichen Verwaltung kein solches Verfahren vorsieht, fehl. 

Nicht gangbar ist auch der letztlich zu Recht verworfene Lösungsweg über § 13 Abs. 3 UIG. Hiernach 
können 

„die nach Absatz 1 zuständigen Stellen …  gegenüber den informationspflichtigen Stellen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2 die zur Einhaltung und Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen ergreifen oder 

Anordnungen treffen.“ 

Angedacht wurde, die Aufsicht führende Behörde zu veranlassen, eine entsprechende Anordnung ge-
gen die informationspflichtige private Stelle zu erlassen.499 Die Behörde könnte die private Stelle z. B. 
auffordern, eine beantragte Information an einen Antragsteller herauszugeben. Dieses wäre ein Veral-
tungsakt, der von der privaten Stelle durch Widerspruch und verwaltungsgerichtliche Klage angegrif-
fen werden könnte. Allerdings wäre hier der Antragsteller allenfalls als Beigeladener beteiligt. Zudem 
wäre ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf eine derartige Verfügung zweifelhaft.  

In der Praxis sind solche aufsichtsbehördlichen Anordnungen nicht bekannt geworden. 

 

 
493 S. die einzelnen bei: Kimmel, in: BeckOK VwGO, 44. Ed. 1.1.2018, VwGO § 58 Rn. 21-22, aufgeführten Beispiele. 
494 S. oben unter 2.4.2.5. 
495 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 4; auch VGH Kassel, Beschluss vom 30.11.2006 - 10 TG 
2531/06, NVwZ 2007, 348, 349. 
496 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 23. 
497 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 7; auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. 
EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 24; Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 6 UIG Rn. 54. 
498 So bei: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 7. 
499 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 6. 
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2.5.2.2 Fragen der Aussonderungspflicht bei teilweiser Ablehnung 

Nach § 5 Abs. 3 UIG sind die von den Ablehnungsgründen der §§ 8 und 9 UIG nicht betroffenen Infor-
mationen dem Antragsteller zugänglich zu machen, indem sie ausgesondert werden. Auch wenn dies 
sich als eine Verfahrensregelung darstellt, hat sie doch auch einen materiellen Charakter, weil die in-
formationspflichtige Stelle die Aussonderung unter Berücksichtigung der Ablehnungsgründe vorneh-
men muss.500 Grundsätzlich muss daher immer dann, wenn einzelne Ausnahmetatbestände der §§ 8 
und 9 UIG vorliegen, zusätzlich geprüft werden, ob ein Teil der Daten nicht betroffen ist und daher 
ausgesondert und übermittelt werden muss. Dies hat der EuGH 1999 deutlich gemacht: 

„Art. 3 Absatz II EWG-RL 90/313 gibt den Mitgliedstaaten zwar die Möglichkeit, einen Antrag auf Informati-
onen in abschließend aufgeführten Fällen abzulehnen, verpflichtet sie jedoch in Unterabsatz 2, Informatio-

nen insoweit zu übermitteln, als vertrauliche odergeheime Angaben ausgesondert werden können. Unterab-
satz 2 schafft daher für die Mitgliedstaaten eine bestimmte Ergebnispflicht und regelt unmittelbar die 

Rechtsstellung von einzelnen, denen er einen Anspruch auf Übermittlung von Informationen gewährt, wenn 
sein Tatbestand erfüllt ist.“501 

Damit unterliegt die Prüfung der Aussonderungspflicht einer vollständigen gerichtlichen Kontrolle.502 
In der vorherigen Gesetzesfassung war die Pflicht zur auszugsweisen Übermittlung noch nicht deutlich 
genug zum Ausdruck gekommen: 

„35. In Ermangelung einer ausdrücklichen UIG-Bestimmung über die auszugsweise Übermittlung von Infor-
mationen mag nämlich eine natürliche oder juristische Person, die einen Antrag auf Informationen stellt, 
nicht wissen, daß das Vorliegen von Versagungsgründen i.S. von Art. 3 Absatz II Unterabsatz 1 EWG-RL 

90/313 einer auszugsweisen Übermittlung nicht entgegensteht; auch mag die Behörde den bei ihr gestellten 
Antrag deswegen ablehnen. 

36. Zwar hat die Bundesregierung in ihrer Gegenerwiderung ausgeführt, daß die Pflicht zur auszugsweisen 
Übermittlung von Informationen in Art. 3 Absatz II Unterabsatz 1 EWG-RL 90/313 durch Nr. 3.3 des Gebüh-
renverzeichnisses umgesetzt worden sei, wo die Erhebung einer Gebühr von 2000 bis 10000 DM vorgesehen 
sei, „insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher und privater Belange in zahlreichen Fällen Daten ausgeson-

dert werden müssen.“ 503 

Dieser Mangel wurde darauf mit dem § 5 Abs. 3 UIG behoben.504 

§ 5 Abs. 3 UIG verlangt die Trennung und Aussonderung nur „soweit es möglich ist“. Ist diese unmög-
lich, besteht daher auch keine entsprechende Pflicht.505 Tatsächlich möglich ist eine Aussonderung 
z. B., wenn in Schriftstücken bestimmte, im Sinne der §§ 8 und 9 UIG relevante Passagen geschwärzt 
werden können.506  

Zweifelhaft erscheint allerdings die Aussage in der Literatur, dass ein deutlich höherer Verwaltungs-
aufwand zur Unmöglichkeit der Aussonderung führen könne, etwa dann, wenn vor der Schwärzung 
sämtliche Originalunterlagen zunächst kopiert werden müssten.507 Der insoweit angeführte § 3 Abs. 2 
Satz 2 UIG, nach dem bei einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand eine andere als die begehrte 

 

 
500 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 13. 
501 EuGH, Urteil vom 09.09.1999 - C-217–97, NVwZ 1999, 1209, 1211, Rn. 33. 
502 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 12. 
503 EuGH, Urteil vom 09.09.1999 - C-217–97, NVwZ 1999, 1209, 1211, Rn. 35 f. 
504 S. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 17. 
505 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 14. 
506 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 5 Rn. 15; s. auch: Schmitz/Jastrow: Das Informationsfreiheitsge-
setz des Bundes, NVwZ 2005, 984, 989 f. 
507 So: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 8. 
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Art des Informationszugangs durch die informationspflichtige Stelle gewählt werden kann, ist nicht 
einschlägig. Denn es geht nach § 5 Abs. 3 UIG im Hinblick auf die Möglichkeit der Aussonderung nicht 
um den Aufwand, sondern die rein technische Möglichkeit. Zudem gibt es mittlerweile moderne Ver-
fahren, die eine Aussonderung mit weniger hohem Aufwand zulassen. 

Insgesamt ist das Verhältnis zwischen Aussonderung (§ 5 Abs. 3 UIG) und Eröffnung einer anderen als 
der gewünschten Art des Informationszugangs (§ 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 UIG) nicht eindeutig geklärt. 
Die Aussonderung bezieht sich auf den Inhalt, während es bei § 3 Abs. 2 UIG um eine andere Art der 
Informationserteilung geht. Nach § 5 Abs. 3 UIG ist eine Aussonderung nur zulässig, wenn es um Aus-
nahmetatbestände der §§ 8 und 9 UIG geht, nicht dagegen in den Fällen des § 5 Abs. 1 Satz 2 UIG (Ab-
lehnung durch andere Form des Zugangs). Es ist denkbar, dass die Aussonderung und die andere Art 
des Zugangs miteinander gekoppelt werden. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn eine schriftliche An-
frage nicht wie nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UIG schriftlich, sondern mündlich beantwortet wird, weil eine 
Aussonderung im schriftlichen Dokument nach § 5 Abs. 3 UIG nicht möglich ist. Dann liegt eine dop-
pelte Ablehnung vor: zum einen nach den §§ 8 bzw. 9 UIG, zum anderen nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 5 Abs. 
1 Satz 2 UIG. Das BVerwG hat diesen Zusammenhang in einem Urteil von 2009 angedeutet: 

 „Die Kl. hat den Zugang zu den von ihr erbetenen Informationen in der Weise beantragt, dass ihr Ablichtun-
gen der Zuteilungsbescheide zugesandt werden. Nach den tatsächlichen Feststellungen des OVG hat das 

Umweltbundesamt in den ablehnenden Bescheiden keine ausreichende Ermessensentscheidung darüber ge-
troffen, ob die Kl. insbesondere auf die Veröffentlichungen im Internet verwiesen werden soll. Eine solche 

Ermessensentscheidung ist auch dann erforderlich, wenn Informationen nach § 10 UIG im Internet verbreitet 
werden. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob bezogen auf die Angaben, die nicht von einem Ablehnungs-

grund gedeckt sind, die im Internet enthaltenen Angaben denselben Informationsgehalt aufweisen wie die 
von der Kl. begehrte Art des Informationszugangs. Jedenfalls an einer solchen Prüfung fehlt es bisher.“508 

Auch wenn in der Rechtspraxis offenbar bislang kaum Probleme im Verhältnis zwischen Aussonde-
rung und der Gewährung eines anderen als der gewünschten Art des Informationszugangs bekannt 
geworden sind, wäre zumindest eine gerichtliche, wenn nicht auch eine gesetzgeberische Klärung 
wünschenswert. 

2.5.2.3 Schweigen als Ablehnung? 

§ 5 UIG enthält keine Aussage darüber, welche Folgen es hat, wenn eine informationspflichtige Stelle 
auf einen Antrag nicht reagiert. Nach deutschem Recht ist insoweit eine Untätigkeitsklage möglich.509 
Der EuGH hat allerdings 2005 in einer Vorabentscheidung nach Vorlage eines belgischen Gerichts ent-
schieden, dass das Schweigen einer informationspflichtigen Stelle auf einen Informationsantrag als 
stillschweigende Ablehnungsentscheidung zu werten ist, mit der Folge, dass hiergegen vor den zustän-
digen Gerichten geklagt werden kann: 

 „Der in Art. 4 der Richtlinie 90/313/EWG genannte Bescheid, der von demjenigen, der das Informationser-
suchen eingereicht hat, auf dem Gerichts- oder Verwaltungsweg angefochten werden kann, ist die still-

schweigende Ablehnungsentscheidung, die sich aus dem zweimonatigen Schweigen der für die Entscheidung 
über den Antrag zuständigen Behörde ergibt.“510 

Dass das Schweigen notwendigerweise keine Begründung enthält, wurde nicht als Hinderungsgrund 
angesehen: 

 

 
508 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, 194, Rn. 66. 
509 Dazu oben unter 2.3.4.2.1. 
510 EuGH, Urteil vom 21.04.2005 - C-186/04, NVwZ 2005, 792, Leitsatz 2. 
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„31. Insoweit hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass die Fiktion, wonach das Schweigen der Verwal-
tung als stillschweigende Ablehnungsentscheidung gilt, als solche nicht schon deshalb für unvereinbar 

mit den Anforderungen der Richtlinie 90/313/EWG gehalten werden kann, weil eine stillschweigende Ab-
lehnungsentscheidung per definitionem keine Begründung enthält […]. 

32. Der Gerichtshof hat aber auch die Ansicht vertreten, dass bei einer stillschweigenden Ablehnung eines 
Antrags auf Zugang zu Informationen über die Umwelt die Gründe für diese Ablehnung innerhalb von 

zwei Monaten nach Einreichung des ursprünglichen Antrags mitzuteilen sind, auch wenn dies nach dem 
Zeitpunkt der stillschweigenden Ablehnung geschieht, da diese Mitteilung in diesem Fall als „Antwort” i.S. 

von Art. 3 Absatz IV der Richtlinie 90/313/EWG anzusehen ist […] . 

33. Nur eine solche Auslegung des Art. 3 Absatz IV der Richtlinie 90/313/EWG erlaubt es, dieser Bestim-
mung, nach deren Wortlaut die Behörde verpflichtet ist, jede Entscheidung über die Ablehnung eines Infor-

mationsersuchens zu begründen, praktische Wirksamkeit zu sichern. 

34. Anders als die nationale Regelung, die Gegenstand des Urteils Kommission/Frankreich war und nach der 
ein einmonatiges Schweigen der Behörde auf das Informationsersuchen als stillschweigende Entscheidung 
über die Ablehnung dieses Ersuchens galt, bestimmt die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehende 

Regelung, dass nach einem Schweigen von zwei Monaten nach der Einreichung des Ersuchens eine still-
schweigende Ablehnungsentscheidung vorliegt.“511 

Der EuGH stützt die Entscheidung auf Art. 3 Abs. 4 letzter Satz UIRL: 

„Die Gründe, aus denen es abgelehnt wird, die Informationen auszugsweise oder vollständig in der ge-
wünschten Form oder dem gewünschten Format zugänglich zu machen, sind dem Antragsteller innerhalb 

der in Absatz 2 Buchstabe a) genannten Frist mitzuteilen.“ 

Die Argumentation geht demnach dahin, dass zwar die belgische Regelung der Fiktion einer ablehnen-
den Entscheidung bei Stillschweigen der informationspflichtigen Stelle nicht richtlinienwidrig sei. Al-
lerdings sei mangels Begründung ein Verstoß gegen die UIRL anzunehmen.512 

Das UIG sieht eine solche Ablehnungsfiktion bei Untätigkeit nicht vor. Diese ist auch nicht erforder-
lich.513 Mit dem Instrument der Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO besteht eine spezielle Rechtsschutz-
möglichkeit für einen solchen Fall. Hiermit werden die Anforderungen des Art. 6 UIRL (Zugang zu den 
Gerichten) erfüllt.514 

2.5.2.4 Frist zur Ablehnung 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 UIG muss der Antragsteller innerhalb der Fristen des § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG über 
die Ablehnung unterrichtet werden. Im Regelfall beträgt diese Frist einen Monat, in komplexen Fällen 
zwei Monate.515 Zu beachten ist insoweit auch § 4 Abs. 5 UIG. Bei Anberaumung der Zwei-Monatsfrist 
sind danach auch die Gründe für die Geltung der längeren Frist mitzuteilen – dies gilt auch für die Ab-
lehnung des Informationsantrags.516 

Nicht geregelt ist der Fall einer verspäteten Ablehnung. Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, gibt es 
nach dem UIG in diesem Fall keine Ablehnungsfiktion. Aufgrund der Verfristung besteht aber auch 

 

 
511 EuGH, Urteil vom 21.04.2005 - C-186/04, NVwZ 2005, 792, 794, Rn. 31 - 36. 
512 Vgl. Hamer, Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 21.04.2005, EurUP 2005, 143. 
513 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 21. 
514 Vgl. auch unten unter 2.6. 
515 S. oben unter 2.3.4. 
516 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 20. 
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keine unmittelbare Sanktion.517 Das UIG sieht diesen Fall schlichtweg nicht vor. Insoweit gilt wie oben 
beschrieben, dass Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO erhoben werden kann. 

2.5.2.5 Rechtsbehelfsbelehrung 

§ 5 Abs. 4 UIG verlangt bei jeder ablehnenden Entscheidung eine Rechtsbehelfsbelehrung über die 
Rechtsschutzmöglichkeiten, die Stelle, bei der der Rechtsbehalf einzureichen ist, und die Rechtsschutz-
frist. Damit besteht nach dem UIG eine Pflicht zur Beifügung einer Rechtsbehelfsbelehrung.518  

Jedoch besteht eine solche Pflicht bei schriftlichen und elektronischen Verwaltungsakten nach § 37 
Abs. 6 VwVfG auch allgemein (vorher nach dem 2013 aufgehobenen § 59 VwGO nur für Bundesbehör-
den), so dass sich für informationspflichtige Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG auch insoweit eine Beleh-
rungspflicht ergibt. Nicht vorgeschrieben ist in § 37 Abs. 6 VwVfG dagegen eine Belehrungspflicht bei 
mündlichen Verwaltungsakten.519 Da § 5 Abs. 4 UIG auch hier bei mündlichen Ablehnungsbescheiden 
eine Rechtsbehelfsbelehrung vorschreibt, geht das UIG über die allgemeinen Regeln des VwVfG hinaus. 

Die eigentlichen Rechtsschutzmöglichkeiten sind dann in § 6 UIG geregelt. Soweit es um Ablehnungs-
bescheide von informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG geht, knüpft die 
Rechtsbehelfsbelehrung an die allgemein für Behörden geltenden Regeln an und ist daher unproble-
matisch. 

Ungewöhnlich ist dagegen die Rechtsbehelfsbelehrung bei ablehnenden Bescheiden von informations-
pflichtigen privaten Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Hier ist kein Widerspruchsverfahren vor-
gesehen, sondern nach § 6 Abs. 3 UIG ein Überprüfungsverfahren sui generis. Dies ist nach § 6 Abs. 3 
Satz 2 UIG keine Bedingung für ein verwaltungsgerichtliches Klageverfahren. Da dieses Verfahren aber 
auch als Rechtsschutzmöglichkeit zu werten ist, muss sich die Belehrung auch darauf erstrecken.520  

Genauso ist auf die Möglichkeit der Klageerhebung beim in der Belehrung genau zu bezeichnenden 
Verwaltungsgericht hinzuweisen. Es handelt sich bei dem ablehnenden Bescheid einer privaten infor-
mationspflichtigen Stelle nicht um einen Verwaltungsakt,521 so dass hiergegen keine Anfechtungs- 
bzw. Verpflichtungsklage nach den §§ 68 ff. VwGO zulässig ist. Richtige Klageart ist hier die allgemeine 
Leistungsklage.522 In der Belehrung muss aber die genaue Klageart nicht bezeichnet werden, so dass es 
ausreicht, wenn allgemein die Möglichkeit der Klageerhebung erwähnt wird. 

§ 5 Abs. 4 UIG bezeichnet als notwendigen Inhalt der Belehrung auch eine Information über die 
Rechtsschutzfrist. Insofern geht die Regelung jedoch fehl, weil für die allgemeine Leistungsklage keine 
Frist vorgeschrieben ist. Diskutiert wurde insoweit eine analoge Anwendung der Monatsfrist nach § 
74 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 VwGO. Zu Recht wurde dies aber abgelehnt, weil der Antragsteller hier-
durch benachteiligt würde. Weiter gibt es keine schließungsbedürftige Regelungslücke, weil eine Kla-
gefrist keine Voraussetzung für die Durchsetzung eines Informationsanspruchs ist.523 

 

 
517 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 21. 
518 Vgl. Kimmel, in: BeckOK VwGO, 44. Ed. 01.01.2018, VwGO § 58 Rn. 4. 
519 Tiedemann, in: BeckOK VwVfG, 38. Ed. 01.01.2018, VwVfG § 37 Rn. 66. 
520 So im Ergebnis auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 30. 
521 S. oben unter 2.4. 
522 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 29; s. auch unten unter 2.6. 
523 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 5 Rn. 31. 
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2.6 Rechtsschutz (§ 6 UIG) 

2.6.1 Beschreibung der Norm 

§ 6 UIG regelt den Rechtsschutz bei Streitigkeiten über den Informationszugang und setzt insbeson-
dere Art. 6 UIRL in nationales Recht um, wonach der Zugang zu den Gerichten geregelt wird. Art. 6 Abs. 
1 UIRL betrifft den Zugang zu einem Vorverfahren vor der Anrufung eines Gerichts: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Antragsteller, der der Ansicht ist, sein Antrag auf Zugang zu In-
formationen sei von einer Behörde nicht beachtet, fälschlicherweise (ganz oder teilweise) abgelehnt, unzu-
länglich beantwortet oder auf andere Weise nicht in Übereinstimmung mit den Artikeln 3, 4 oder 5 bearbei-

tet worden, Zugang zu einem Verfahren hat, in dessen Rahmen die Handlungen oder Unterlassungen der 
betreffenden Behörde von dieser oder einer anderen Behörde geprüft oder von einer auf gesetzlicher Grund-

lage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle auf dem Verwaltungsweg überprüft werden 
können. Dieses Verfahren muss zügig verlaufen und darf keine oder nur geringe Kosten verursachen.“ 

Art. 6 Abs. 2 UIRL sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ein gerichtliches oder gerichtsähnliches Überprü-
fungsverfahren gewährleisten: 

„Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Antragsteller neben dem Überprüfungsverfahren nach 
Absatz 1 auch Zugang zu einem Überprüfungsverfahren, in dessen Rahmen die Handlungen oder Unterlas-
sungen der Behörde überprüft werden können, und zwar vor einem Gericht oder einer anderen auf gesetzli-
cher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle hat, deren Entscheidungen endgültig 
sein können. Die Mitgliedstaaten können des Weiteren vorsehen, dass Dritte, die durch die Offenlegung von 

Informationen belastet werden, ebenfalls Rechtsbehelfe einlegen können.“ 

Nach Art. 6 Abs. 3 UIRL sind die von dem Gericht oder einer vergleichbaren Institution getroffenen 
Entscheidungen verbindlich, und es wird eine Pflicht zur schriftlichen Begründung vorgesehen: 

„Nach Absatz 2 getroffene endgültige Entscheidungen sind für die Behörde, die über die Informationen ver-
fügt, verbindlich. Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen, zumindest dann, wenn der Zugang zu Infor-

mationen nach diesem Artikel abgelehnt wird.“ 

Art. 6 UIRL trifft keine Unterscheidung zwischen dem Rechtsschutz gegen Stellen der öffentlichen Ver-
waltung und dem gegen private informationspflichtige Stellen. Grund hierfür ist, dass die UIRL in Art. 
2 Nr. 2  von einem weiteren Behördenbegriff ausgeht, der anders als nach dem deutschen Verständnis 
auch die privaten Stellen umfasst.524 

In der Aarhus-Konvention bestimmt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 den Zugang zu Gerichten und vergleichbaren 
Stellen bei Verletzungen des Informationsanspruchs nach Art. 4 Abs. 1 der Konvention: 

 „Jede Vertragspartei stellt im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften sicher, daß jede Person, die 
der Ansicht ist, daß ihr nach Artikel 4 gestellter Antrag auf Informationen nicht beachtet, fälschlicherweise 
ganz oder teilweise abgelehnt, unzulänglich beantwortet oder auf andere Weise nicht in Übereinstimmung 
mit dem genannten Artikel bearbeitet worden ist, Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Ge-
richt oder einer anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen unabhängigen und unparteiischen Stelle 

hat.“ 

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 der Aarhus-Konvention sieht ebenfalls ein Art. 6 Abs. 2 UIRL entsprechendes be-
hördliches Überprüfungsverfahren vor: 

„Für den Fall, daß eine Vertragspartei eine derartige Überprüfung durch ein Gericht vorsieht, stellt sie sicher, 
daß die betreffende Person auch Zugang zu einem schnellen, gesetzlich festgelegten sowie gebührenfreien 

 

 
524 Dazu oben unter 2.2.2.1.1. 
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oder nicht kostenaufwendigen Überprüfungsverfahren durch eine Behörde oder Zugang zu einer Überprü-
fung durch eine unabhängige und unparteiische Stelle, die kein Gericht ist, hat.“ 

Fast wörtlich mit Art. 6 Abs. 3 UIRL übereinstimmend sind die Verfahrensregelungen in Art. 9 Abs. 1 
Satz 3 Aarhus-Konvention: 

„Nach Absatz 1 getroffene endgültige Entscheidungen sind für die Behörde, die über die Informationen ver-
fügt, verbindlich. Gründe werden in Schriftform dargelegt, zumindest dann, wenn der Zugang zu Informatio-

nen nach diesem Absatz abgelehnt wird.“ 

Wegen des deutschen Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrechts, insbesondere wegen 
des in den §§ 68 ff. VwGO normierten Widerspruchsverfahrens, ist die Umsetzung dieser Vorgaben in 
das nationale Recht komplexer als die Vorgaben der Aarhus-Konvention und der UIRL.525 § 6 Abs. 1 
UIG bestimmt: 

„Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.“ 

Diese „(aufdrängende) Rechtswegzuweisung“526 ist abschließend und gilt generell.527 Sie ist für Verfah-
ren gegen Behörden ohne Bedeutung, enthält aber einen eigenen Regelungsgehalt für Streitigkeiten 
mit privaten informationspflichtigen Stellen.528 Hierdurch wird eine Aufspaltung des Rechtsschutzes 
auf den Zivil- und den Verwaltungsrechtsweg verhindert.529 Die Zuweisung bezieht sich auch auf Dritt-
schutzverfahren.530 

Gegen die Ablehnung eines Informationsantrags durch eine informationspflichtige Stelle im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG ist richtige Klageart die Verpflichtungsklage. Wie oben bereits behandelt, stellt die 
begehrte Übermittlung der Informationen in diesen Fällen einen Realakt und keinen Verwaltungsakt 
dar.531 Die Entscheidung über die Ablehnung ist dagegen als Verwaltungsakt einzuordnen.532 Soweit 
die Ablehnung durch eine private informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG ausge-
sprochen wurde, ist mangels Verwaltungsaktqualität der Entscheidung richtige Klageart die allge-
meine Leistungsklage.533  

Einstweiliger Rechtsschutz ist wegen der dadurch regelmäßig bewirkten Vorwegnahme der Hauptsa-
che problematisch. 

Näheres zum einstweiligen Rechtsschutz findet sich unten unter 2.6.2.1.3. 

Besondere Fragen werfen auch das Verfahren in Drittbeteiligungsfällen sowie das zum Teil erforderli-
che In-Camera-Verfahren auf. 

Näheres zum Verfahren in Drittbeteiligungsfällen findet sich unten unter 2.6.2.5. 

Abweichend von § 68 VwGO ist nach § 6 Abs. 2 UIG gegen Entscheidungen informationspflichtiger Stel-
len im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 VwGO immer ein Widerspruchsverfahren durchzuführen, auch dann 

 

 
525 Vgl. dazu: Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 15/4243 vom 
22.11.2004, S. 18; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 6 Rn. 2. 
526 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 6, Rn. 1. 
527 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 6 Rn. 3. 
528 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 3. 
529 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89. 
530 Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 6 UIG Rn. 19. 
531 S. auch: VGH Mannheim, Urteil vom 25.11.2008 - 10 S 2702/06, BeckRS 2009, 35967. 
532 S. oben unter 2.5.2.1. 
533 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 6 Rn. 5. 
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wenn die Ablehnung durch eine oberste Bundesbehörde, insbesondere ein Bundesministerium, erteilt 
wurde: 

„Gegen die Entscheidung durch eine Stelle der öffentlichen Verwaltung im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 
ist ein Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung auch dann durchzu-

führen, wenn die Entscheidung von einer obersten Bundesbehörde getroffen worden ist.“ 

Die Widerspruchsfrist beträgt gemäß § 70 Abs. 1 VwGO einen Monat nach Bekanntgabe. Nach § 58 
Abs. 2 VwGO gilt eine Jahresfrist, wenn die (gemäß § 5 Abs. 4 UIG obligatorische) Rechtsbehelfsbeleh-
rung unterblieben oder unrichtig ist. Eine Frist für die Bescheidung des Widerspruchs ist im UIG nicht 
geregelt 

Näheres zur Frist für die Bescheidung des Widerspruchs findet sich unten unter 2.6.2.2. 

Die Absätze 3 – 5 des § 6 UIG sehen spezielle Regelungen für das Vorgehen gegen Ablehnungen von 
Informationsanträgen privater informationspflichtiger Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 UIG vor. 
§ 6 Abs. 3 und 4 UIG normieren ein nicht zwingendes, fakultatives Überprüfungsverfahren.534 Dabei 
bestimmt § 6 Abs. 3 UIG die grundlegende Möglichkeit eines solchen Verfahrens anstelle eines Wider-
spruchsverfahrens: 

„Ist die antragstellende Person der Auffassung, dass eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 den Antrag nicht vollständig erfüllt hat, kann sie die Entscheidung der informationspflichti-

gen Stelle nach Absatz 4 überprüfen lassen. Die Überprüfung ist nicht Voraussetzung für die Erhebung der 
Klage nach Absatz 1. Eine Klage gegen die zuständige Stelle nach § 13 Absatz 1 ist ausgeschlossen.“ 

Das Überprüfungsverfahren ersetzt bei privaten informationspflichtigen Stellen das Widerspruchsver-
fahren. Es ist aber nach § 6 Abs. 3 Satz 2 UIG anders als letzteres nicht obligatorisch für die Erhebung 
der Klage vor dem Verwaltungsgericht. Damit kann nach Wahl des Antragstellers auch ohne eine vor-
herige Überprüfung unmittelbar vor dem Verwaltungsgericht geklagt werden. Nicht eindeutig geregelt 
ist, ob das Überprüfungsverfahren bei der privaten Stelle neben einer Klage durchgeführt werden 
kann. 

Näheres zum Überprüfungsverfahren bei der privaten Stelle findet sich unten unter Rechtsfragen, 2.6.2.4. 

Mit dem Ausschluss der Klage gegen die nach § 13 Abs. 1 UIG für die Überwachung der Einhaltung des 
Gesetzes durch die privaten informationspflichtigen Stellen wird dem Antragsteller die Möglichkeit 
genommen, auf dem Umweg über die Aufsicht die Zugänglichmachung der Information zu erzwingen. 

Näheres zur Aufsicht findet sich unten unter Rechtsfragen, 2.6.2.6. 

§ 6 Abs. 4 UIG enthält Verfahrens- und Formvorschriften für das Überprüfungsverfahren der privaten 
Stelle: 

„Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist gegenüber der informationspflichtigen Stelle im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 innerhalb eines Monats, nachdem diese Stelle mitgeteilt hat, dass der Anspruch nicht oder 
nicht vollständig erfüllt werden kann, schriftlich geltend zu machen. Die informationspflichtige Stelle hat der 
antragstellenden Person das Ergebnis ihrer nochmaligen Prüfung innerhalb eines Monats zu übermitteln.“ 

Die Frist für die Geltendmachung des Überprüfungsanspruchs beträgt wie die Widerspruchsfrist nach 
§ 70 Abs. 1 VwGO einen Monat. Anders als beim Widerspruchsverfahren ist nach § 6 Abs. 4 Satz 2 UIG 
allerdings für die Bearbeitung durch die private Stelle ebenfalls eine Frist von einem Monat vorgese-
hen. Eine Rechtsbehelfsbelehrung, wie sie beim Widerspruchsbescheid nach § 73 Abs. 3 VwGO zu er-
folgen hat, erübrigt sich hier, weil das Überprüfungsverfahren nicht Voraussetzung für die Klageerhe-
bung ist. Dies bedeutet aber nicht, dass das Verwaltungsgericht im Falle einer Klage daran gehindert 

 

 
534 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 6 Rn. 19. 
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wäre, das Ergebnis des Überprüfungsverfahrens zu berücksichtigen. Sanktionen bei Nichteinhaltung 
dieser Bearbeitungsfrist sind nicht vorgesehen und wegen der ohnehin gegebenen Möglichkeit der 
Klageerhebung auch nicht erforderlich.535 

Nach § 6 Abs. 5 UIG wird den Ländern freigestellt, ob sie nach dem Muster von § 6 Abs. 1 UIG auch für 
Klagen gegen private Stellen den Verwaltungsrechtsweg eröffnen wollen:  

„Durch Landesgesetz kann für Streitigkeiten um Ansprüche gegen private informationspflichtige Stellen auf 
Grund von landesrechtlichen Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformationen der Verwaltungs-

rechtsweg vorgesehen werden.“ 

Diese Regelung war notwendig, weil die Zuweisung des Rechtswegs vorrangig in der Kompetenz des 
Bundesgesetzgebers liegt.536 Für die Klagen gegen private informationspflichtige Stellen haben alle 
Länder entsprechende Zuweisungen an die Verwaltungsgerichte normiert.537 

Damit sind sechs verschiedene Rechtsschutzmöglichkeiten denkbar. Zum einen kann sich der Rechts-
schutz auf die Durchsetzung des Zugangsanspruchs richten. Dann kann sich  

► der Antragsteller gegen eine informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Behörde), 

► der Antragsteller gegen einen privaten Informationsverpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 
2 UIG oder 

► die Aufsichtsbehörde gegen einen privaten Informationsverpflichteten (Durchsetzung der Aufsicht 
nach § 13) 

wenden. 

Der Rechtsschutz kann auch auf die Verhinderung des Zugangs gerichtet sein. Dann kann sich 

► ein betroffener Dritter gegen eine informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Behörde), 

► ein betroffener Dritter gegen einen privaten Informationsverpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V.m. 
Abs. 2 UIG (in diesem Fall streiten sich zwei Personen des Privatrechts vor dem Verwaltungsge-
richt) oder 

► ein privater Informationsverpflichteter nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG gegen eine Verfü-
gung der Aufsichtsbehörde (§ 13 UIG), mit der eine Verpflichtung zur Herausgabe von Informatio-
nen an einen Antragsteller ausgesprochen wird, 

wenden. Eine Klage des Antragstellers gegen die Aufsichtsbehörde nach § 13 Abs. 1 UIG ist dagegen 
gemäß § 6 Abs. 3 Satz 3 UIG ausgeschlossen. 

2.6.2 Rechtsfragen 

2.6.2.1 Drittschutz 

2.6.2.1.1 Ausgangslage 

Insbesondere in Verfahren, bei denen die Erteilung von Umweltinformationen in § 9 UIG bezeichnete 
Ausnahmetatbestände berühren können, stellen sich häufig Fragen im Hinblick auf den Rechtsschutz 
der Drittbetroffenen. Die Grundkonstellation besteht in einem Dreiecksverhältnis: ein Antragsteller 

 

 
535 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 13. 
536 Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 6 UIG Rn. 33. 
537 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 25. 
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begehrt die Herausgabe bestimmter Informationen von einer informationspflichtigen Stelle. Diese hat 
die Daten vorher von einem Dritten, z. B. einem Industrieunternehmen, erhalten. Letzteres setzt sich 
gegen die Herausgabe zur Wehr, weil hierdurch nach dessen Auffassung private Belange im Sinne des 
§ 9 Abs. 1 UIG wie der Schutz personenbezogener Daten, Urheberrechte oder Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse berührt würden. § 9 Abs. 1 und 2 UIG sehen für derartige Fälle materiell- und vor allem 
verfahrensrechtliche Regelungen wie etwa eine Pflicht zur Anhörung des Dritten vor.  

Näheres zur Anhörung des Dritten findet sich unten unter 2.10.2.7. 

Für den Dritten kann die erforderliche Sichtung und ggf. Kennzeichnung der jeweiligen Unterlagen so-
wie die Teilnahme am Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu erheblichem Aufwand führen, insbeson-
dere in Fällen von Massenanträgen, in denen eine Vielzahl von Daten begehrt wird.538 

§ 6 UIG enthält zum Rechtsschutz Drittbetroffener dagegen keine expliziten Aussagen.539 Nach § 6 
Abs. 1 UIG sind auch insoweit ausschließlich die Verwaltungsgerichte zuständig, und nach § 6 Abs. 2 
UIG ist auch in Drittbeteiligungsfällen, soweit eine informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
UIG Antragsgegner ist, ein Widerspruchsverfahren durchzuführen.540 Ansonsten ist aber eine Reihe 
von Fragen nicht eindeutig geklärt. 

2.6.2.1.2 Erneute Anhörung vor Herausgabe 

So ist im UIG nicht geregelt, wie zu verfahren ist, wenn die informationspflichtige Stelle entschieden 
hat, die Information nach dessen Anhörung gemäß § 9 Abs. 1 UIG gegen den Willen des Dritten heraus-
zugeben. Insoweit wird aus dem Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG gefor-
dert, dass nicht nur vor der Entscheidung über die Informationserteilung, sondern auch danach, bevor 
die Daten tatsächlich an den Antragsteller übermittelt werden sollen, eine Anhörung des Dritten er-
folgt. Dem Dritten soll dadurch die Möglichkeit gegeben werden, über einen Drittwiderspruch nach § 6 
Abs. 2 UIG, bzw., im Falle von privaten informationspflichtigen Stellen, über ein Überprüfungsverfah-
ren nach § 6 Abs. 3 UIG und/oder eine Klage gegen die beabsichtigte Herausgabe vorzugehen.541 Ggf. 
kann von dem Dritten dann auch einstweiliger Rechtsschutz nach § 80 Abs. 1 VwGO (bei Verwaltungs-
akten) bzw. nach § 123 VwGO (bei privaten informationspflichtigen Stelle als Antragsgegner) bean-
tragt werden. Die Übermittlung darf nach dieser Auffassung erst nach Abschluss dieser (erneuten) An-
hörung erfolgen. Statt einer erneuten Anhörung wird aber auch erwogen, dem Dritten vor der Heraus-
gabe der Daten ausreichend Zeit einzuräumen, um vorläufigen Rechtsschutz nachzusuchen.542 

2.6.2.1.3 Einstweiliger Rechtsschutz in Drittbeteiligungsfällen 

Anders als bei Klagen des Antragstellers auf Erteilung einer Information ist die richtige Klageart in 
Drittbeteiligungsfällen die auf die Kassation des Verwaltungsakts gerichtete Anfechtungsklage, sofern 
es sich um Klagen gegen eine informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG handelt.543 Für den 
einstweiligen Rechtsschutz gelten dann die Regeln der §§ 80 ff. VwGO.  

So kann der Begünstigte (der Antragsteller nach § 3 Abs. 1 UIG) einen Antrag auf Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung des Verwaltungsakts (hier: Übermittlung der Information) stellen, um hierdurch 

 

 
538 Dazu: Fischer/Fluck, Informationsfreiheit versus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, NVwZ 2013, 337. 
539 Fluck, Verwaltungstransparenz durch Informationsfreiheit, DVBl. 2006, 1406, 1412; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. 
EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 16. 
540 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 16. 
541 Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 6 UIG Rn. 27; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 
2017, UIG § 6 Rn. 17. 
542 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 17. 
543 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 18. 
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entgegen der Stellungnahme des Dritten an die begehrten Daten zu gelangen. Dies hat das VG Schles-
wig in einer Entscheidung betr. Akteneinsicht in Vorgänge über das Kernkraftwerk Brunsbüttel ausge-
führt: 

„Rechtsgrundlage für die vom Antragsteller begehrte Vollzugsanordnung ist § 80 a Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Da-
nach kann die Behörde auf Antrag des Begünstigten nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 die sofortige Vollziehung anord-
nen, wenn ein Dritter gegen den an einen anderen gerichteten, diesen begünstigenden Verwaltungsakt ei-
nen Rechtsbehelf einlegt. Als besonderes Vollzugsinteresse steht in einem solchen Dreiecksverhältnis nicht, 

wie es bei belastenden Verwaltungsakten im zweiseitigen Verhältnis zwischen betroffenen Bürgern und Ver-
waltung der Fall ist, das besondere öffentliche Interesse am Vollzug des Verwaltungsaktes im Vordergrund, 

vielmehr ist - wie sich schon aus dem Wortlaut des § 80 Abs. 2 Nr. 4 (2. Alternative) VwGO entnehmen lässt - 
auf das „überwiegende Interesse eines Beteiligten“ abzustellen. Der in Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistete 

Schutz des Einzelnen gegenüber dem Staat tritt im vorliegenden Dreiecksverhältnis zurück. Die Entscheidung 
über die Vollzugsanordnung hat eher schiedsrichterlichen Charakter im Verhältnis zwischen den von der 

streitigen Regelung Betroffenen. Dem entspricht es, ein überwiegendes Interesse eines Beteiligten im Sinne 
von § 80 Abs. 2 Nr. 4 (2. Alternative) VwGO dann zu bejahen, wenn der von dem belasteten Beteiligten ein-

gelegte Rechtsbehelf mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben wird und eine Fortdauer der 
grundsätzlich aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs dem begünstigten Beteiligten gegenüber unbillig 
wäre […] . Kann bei summarischer Überprüfung nicht festgestellt werden, dass der von dem belasteten Be-
teiligten eingelegte Rechtsbehelf mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erfolglos bleiben wird, ergeht die ge-

richtliche Entscheidung auf der Grundlage einer umfassenden Interessenabwägung. Dabei sind die Nachteile 
für den Antragsteller, die eintreten, wenn die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes versagt würde, zu ver-
gleichen mit den Nachteilen, die für die Beigeladene entstünden, wenn der Sofortvollzug angeordnet würde, 

die Anfechtungsklage in der Hauptsache aber Erfolg hätte.“544 

In diesem Fall fiel die Interessenabwägung zugunsten des beigeladenen Kernkraftwerksbetreibers aus, 
unter anderem weil nicht klar gewesen sei, ob es für den Informationsantrag eine Rechtsgrundlage ge-
geben habe. Mangels Anwendbarkeit des UIG des Bundes und des zum Zeitpunkt der Entscheidung 
noch nicht vorhandenen schleswig-holsteinischen IFG sei es auf die noch ungeklärte Frage der unmit-
telbaren Anwendbarkeit der UIRL angekommen.545  

Wenn, anders als im geschilderten Fall bzgl. des Kernkraftwerks Brunsbüttel geschehen, das Gericht 
sich im vorläufigen Rechtsschutzverfahren zugunsten des die Information begehrenden Antragstellers 
entscheidet, muss bei der Interessenabwägung nach § 80 Abs. 5 VwGO bedacht werden, dass die Ent-
scheidung nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die beantragte Information würde dann erteilt. Das 
bedeutet, dass nicht nur eine summarische Prüfung der Hauptsache stattfinden darf, sondern die Inte-
ressen des Dritten wegen des Gebots des effektiven Rechtsschutzes besondere Beachtung finden müs-
sen. Dies hat das OVG Münster in einem die Einfuhr von gentechnisch verändertem Mais betreffenden 
Verfahren 2005 entschieden: 

„Das Beschwerdevorbringen stellt den angefochtenen Beschluss des VG im Ergebnis nicht in Frage. Der Se-
nat beschränkt sich insoweit nicht auf eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten der Hauptsache. Ge-
mäß Artikel 19 Absatz 4 GG sind die Gerichte gehalten, die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes jedenfalls 
dann auf eine eingehende Prüfung der Sach- und Rechtslage zu stützen, wenn diese Versagung zu schweren 
und unzumutbaren, anders nicht abwendbaren Nachteilen führt, die durch die Entscheidung in der Hauptsa-
che nicht mehr beseitigt werden können […] . Die Voraussetzungen sind hier gegeben, weil sich die durch die 
sofortige Vollziehung des Bescheides entstehenden Folgen nach einem etwaigen Klageverfahren nicht rück-

 

 
544 Schleswig-Holsteinisches VG, Beschluss vom 13. 02. 2007 – 12 B 85/06, juris, Rn. 29. 
545 Schleswig-Holsteinisches VG, Beschluss vom 13. 02. 2007 – 12 B 85/06, juris, Rn. 30 ff. 
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gängig machen lassen. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Senat keinen Zweifel an der Rechtmäßig-
keit des streitbefangenen Bescheides, durch den die Antragsgegnerin entschieden hat, die Studie nach § 17a 

GenTG nicht als vertraulich zu behandeln.“546 

Das Gericht kam hier anders als der vorher behandelte Beschluss des VG Schleswig im vorläufigen 
Rechtsschutzverfahren zu dem Ergebnis, dass die Informationen herauszugeben seien. Allerdings war 
die Rechtslage wegen des § 17a GenTG, der den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen er-
heblich einschränkt, auch eine andere.547 Hier war nach Auffassung des Gerichts eindeutig der Infor-
mationsanspruch gegeben, weil Ausschlussgründe nicht in Frage kamen.  

Bei informationspflichtigen privaten Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG fehlt für den Fall, 
dass ein Dritter gegen eine Herausgabe der Information durch die Stelle vorgehen möchte, eine Rege-
lung wie in § 6 Abs. 3 UIG über ein Überprüfungsverfahren. Ein Widerspruchsverfahren kommt hier 
ohnehin nicht in Betracht, da keine Behörde handelt.548 Dies bedeutet, dass hier nur Rechtsschutz 
durch eine Leistungsklage in Form einer Unterlassungsklage beim Verwaltungsgericht möglich ist.549 
Das Fehlen eines Überprüfungsverfahrens  vor Anrufung des Gerichts verstößt nicht gegen Art. 6 Abs. 
1 UIRL, weil danach eine solche Rechtsschutzmöglichkeit ausdrücklich nur für den Fall verlangt wird, 
dass einem Antragsteller die begehrten Informationen verweigert werden, nicht aber für den Dritten.  

Ein prozessuales Problem stellt sich, wenn die informationspflichtige private Stelle entgegen der vom 
Dritten erhobenen Unterlassungsklage die Information an den Antragsteller herausgeben möchte. Will 
der Dritte dies verhindern, ist er mangels aufschiebender Wirkung der Klage gezwungen, einen Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO zu stellen.550 

Es bleibt die Erkenntnis, dass die Informationserteilung an den Antragsteller im Wege des einstweili-
gen Rechtsschutzes wegen der bei einer ihn begünstigenden Entscheidung regelmäßig erfolgenden 
Vorwegnahme der Hauptsache in der Praxis die Ausnahme bleibt. Das UIG macht insoweit keine spezi-
fischen Vorgaben. Jedoch muss bei der Interessenabwägung im Rahmen des einstweiligen Rechts-
schutzes berücksichtigt werden, dass der Antragsteller nicht als Vertreter eigener Interessen, sondern 
als Repräsentant des Interesses der Öffentlichkeit an der Übermittlung der Informationen auftritt.551 
Dieses öffentliche Interesse muss gegen die privaten Belange gemäß § 9 UIG bzw. die öffentlichen Be-
lange gemäß § 8 UIG abgewogen werden. 

2.6.2.1.4 Drittschützender Charakter von Normen des UIG 

Für den Rechtsschutz ist in der Zulässigkeitsstation die Widerspruchs- bzw. Klagebefugnis des Be-
troffenen von essentieller Bedeutung. Für den Fall der Ablehnung eines Informationsantrags ist die 
Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO von vornherein gegeben, da dieser Adressat eines belastenden 
Verwaltungsakts ist. Für den Dritten dagegen kommt es darauf an, ob dieser sich auf eine drittschüt-
zende Norm berufen kann. Allgemein wird den Ausnahmetatbeständen des § 9 UIG ein solcher dritt-
schützender Charakter zugesprochen. Dies hat das VG Hamburg 2004 grundsätzlich anerkannt: 

„Die Beklagte macht zwar geltend, dass die Klage deswegen teilweise unzulässig sei, weil sich die Klägerin 
zur Begründung auf Normen, insbesondere §§ 3 Abs. 2, 5 Abs. 1, 7 Abs. 2 und Abs. 3, 9 Abs. 1 Satz 1 UIG 

 

 
546 OVG Münster, Beschluss vom 20.06.2005 - 8 B 940/05, ZUR 2005, 420. 
547 Dazu Anmerkung von: Neubert/Wollenteit/Gebauer, ZUR 2005, 424. 
548 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 21. 
549 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 21; Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheits-
recht, § 6 UIG Rn. 59. 
550 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 22; Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheits-
recht, § 6 UIG Rn. 60. 
551 Vgl. oben unter 2.3.1.2.3. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

117 

 

stützt, die ihrer Ansicht nach keine drittschützende Wirkung entfalten. Damit kann die Beklagte nicht gehört 
werde. Zur Begründung der Klagebefugnis reicht es aus, dass die Klägerin die mögliche Verletzung einer Vor-

schrift geltend machen kann, die ihrem Schutz dient. Da die Bestimmung des § 8 UIG dem Schutz privater 
Belange dient und ohne Zweifel drittschützende Wirkung entfaltet […], ist es unerheblich, ob darüber hin-
aus auch den Vorschriften der §§ 3 Abs. 2, 5 Abs. 1, 7 Abs. 2 und Abs. 3, 9 Abs. 1 Satz 1 UIG drittschützende 

Wirkung zukommt.“552 

Unklar ist, ob Drittschutz auch durch § 9 Abs. 2 UIG zu gewähren ist. Hiernach dürfen von privaten 
Dritten ohne rechtliche Verpflichtung an eine informationspflichtige Stelle übermittelte Umweltinfor-
mationen grundsätzlich nur mit Einwilligung des Dritten dem Antragsteller zugänglich gemacht wer-
den. Nach einer Auffassung wird insoweit ein Drittschutz im Hinblick auf den Schutzzweck der Norm, 
den Schutz der Informationsquellen der Behörden, verneint.553 Nach anderer Ansicht diene die Be-
stimmung aber auch dem Schutz der Interessen privater Dritter.554 Diese Auffassung findet ihre Bestä-
tigung in der Gesetzesbegründung zum UIG 2004: 

„Er dient dem Schutz der Interessen privater Dritter, die Umweltinformationen an eine informationspflich-
tige Stelle übermittelt haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet gewesen zu sein oder hierzu rechtlich ver-
pflichtet werden zu können und entspricht insoweit im Hinblick auf das Schutzgut § 7 Abs. 4 UIG a. F.“555 

Daher ist auch insoweit ein Drittschutz anzunehmen. 

Anders sieht dies im Hinblick auf die dem Schutz öffentlicher Interessen dienenden Ausnahmetatbe-
stände des § 8 UIG aus. Hier wird ein drittschützender Charakter weitgehend abgelehnt.556  

Für § 8 Abs. 1 Nr. 3 UIG, der den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren als Grund für die Ab-
lehnung eines Informationsantrags anführt, muss dagegen ein drittschützender Charakter angenom-
men werden.557 Zwar hatte das VG Hamburg dies für das UIG a. F. noch anders gesehen: 

„Im Übrigen würde ein Verstoß gegen § 7 Abs. 1 Nr. 2 UIG ebenso wenig zur Begründetheit der Anfechtungs-
klage führen wie ein Verstoß gegen §§ 9 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 2 UIG. Auch die Bestimmung des § 7 Abs. 1 Nr. 

2 UIG entfaltet keine drittschützende Wirkung, da sie Ausnahmetatbestände normiert, die alleine dem 
Schutz öffentlicher Belange dienen […].“558 

Jedoch ist mit der jetzigen Fassung dieses Ausnahmetatbestands deutlich gemacht worden, dass die 
Gewährleistung eines fairen Gerichtsverfahrens auch und gerade dem Schutz des einzelnen Bürgers 
dient.559 

Dass die Verfahrensregelungen der §§ 4 und 5 UIG keinen Drittschutz gewähren, liegt in deren Zweck 
begründet, das Prozedere der Informationserteilung bzw. –ablehnung klarzustellen, zu beschleunigen 
und zu erleichtern. Für den Dritten sind insoweit keine Schutzzwecke ersichtlich. Auch die nach § 4 

 

 
552 VG Hamburg, Urteil vom 14.01.2004 – 7 VG 1422/2003, juris, Rn. 50 (§ 8 UIG a. F. entsprach im Wesentlichen dem § 9 UIG jetziger Fas-
sung); s. auch: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 131; Ziekow/Debus, in: Fluck, Informations-
freiheitsrecht, § 6 UIG Rn. 50. 
553 So von: Wegener, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 4 Rn. 54, zum vergleichbaren § 7 Abs. 4 UIG a.F. 
554 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 19. 
555 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 20. 
556 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 19a; Ziekow/Debus, in: Fluck, Informationsfreiheits-
recht, § 6 UIG Rn. 51. 
557 So ausdrücklich: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 19a; Ziekow/Debus, in: Fluck, Infor-
mationsfreiheitsrecht, § 6 UIG Rn. 51; s. aber: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 148. 
558 VG Hamburg, Urteil vom 14.01.2004 – 7 VG 1422/2003, juris, Rn. 71. 
559 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 19a, mit Hinweis auf die Rechtsprechung des BVerfG, 
z. B.: BVerfG, Urteil vom 13.11.1979 – 1 BvR 1022/78, BVerfGE 52, 380, 389. 
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Abs. 2 Satz 1 UIG geforderte Bestimmtheit des Antrags dient dem Zweck der Verfahrenserleichterung, 
nicht dem Schutz von Drittbetroffenen.560 Dies hat das VG Hamburg 2004 herausgestellt: 

„Die Bestimmung des § 5 Abs. 1 UIG dient alleine dem Zweck, spezifische Voraussetzungen für Form und 
Verfahren der Informationserteilung zu schaffen, mit denen sowohl für den Antragsteller als auch für die 

Behörde Klarstellungen und Erleichterungen verbunden sind […]. Drittschützende Wirkung kommt ihr des-
halb nicht zu […].“561 

2.6.2.2 Frist zur Bescheidung des Widerspruchs 

§ 6 Abs. 2 UIG sieht keine Frist für die informationspflichtige Stelle vor, innerhalb derer der Wider-
spruch zu bescheiden ist. Dies ist grundsätzlich zwar nicht erforderlich – auch in anderen Bereichen 
des besonderen Verwaltungsrechts werden für die Erteilung von Verwaltungsakten keine Fristen vor-
gegeben. Jedoch ist für private informationspflichtige Stellen im Rahmen des Überprüfungsverfahrens 
gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 UIG eine Frist für die Übermittlung des Ergebnisses eine Frist von einem Mo-
nat einzuhalten. Guckelberger hat dies deutlich gemacht: 

„Wenig plausibel ist, dass für die Selbstüberprüfung der privaten informationspflichtigen Stellen eine einmo-
natige Entscheidungsfrist festgelegt wird, für das Widerspruchsverfahren vor den öffentlichen Stellen dage-

gen kein Entscheidungszeitraum vorgegeben wird.“562 

Daher wurde angedacht, die Frist von einem Monat für den Widerspruchsbescheid entsprechend an-
zuwenden.563 In der Tat ist kein Grund ersichtlich, warum die privaten informationspflichtigen Stellen 
insoweit schlechter gestellt werden sollten als Stellen der öffentlichen Verwaltung. Jedoch wird sich 
dies allenfalls als Richtschnur ohne unmittelbare Verbindlichkeit anwenden lassen. Hinzu kommt, dass 
die Fristversäumung auch im Falle des § 6 Abs. 4 Satz 2 UIG keine Sanktionsmöglichkeiten nach sich 
zieht.  

2.6.2.3 Klagefrist für die allgemeine Leistungsklage 

Während für die Verpflichtungsklage auf Erteilung der Information durch eine Stelle im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 UIG nach § 74 Abs. 2 VwGO eine Klagefrist von einem Monat gilt, ist die allgemeine Leis-
tungsklage (bzw. die Unterlassungsklage) gegen Entscheidungen privater informationspflichtiger Stel-
len nach § 2 Abs., 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 UIG an keine Frist gebunden. Dies wird in der Literatur zu Recht 
kritisiert: 

„Auch wenn gemäß § 6 Abs. 4 UIG der Antrag auf nochmalige Überprüfung der Ablehnungsentscheidung 
durch die private informationspflichtige Stelle innerhalb eines Monats zu stellen ist, kann bei ungenutztem 
Verstreichen dieser Frist nicht auf die Unzulässigkeit der verwaltungsgerichtlichen Klage geschlossen wer-
den. Das Selbstüberprüfungsverfahren ist ein zusätzlicher Rechtsbehelf, der keine notwendige Vorausset-

zung für die Klageerhebung ist. Schon aus Gründen der Rechtsklarheit hätte der Gesetzgeber eine Befristung 
der Klage explizit normieren müssen. Ist ein längerer Zeitraum zwischen der Antragsablehnung und der 

Klage verstrichen, scheitert diese unter Umständen am Verwirkungseinwand.“564 

2.6.2.4 Überprüfungsverfahren parallel zur Klage  

Nach § 6 Abs. 3 Satz 2 UIG ist die Überprüfung durch die private informationspflichtige Stelle keine Vo-
raussetzung für die Klageerhebung. Dies bedeutet, dass ein Antragsteller nicht gehindert ist, Klage zu 

 

 
560 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 20. 
561 VG Hamburg, Urteil vom 14.01.2004 – 7 VG 1422/2003, juris, Rn. 60. 
562 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89. 
563 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 18. 
564 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89. 
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erheben ohne das Ergebnis der Überprüfung abzuwarten. Er kann auch beide Rechtsmittel gleichzeitig 
einlegen. Damit können Überprüfungsverfahren und Klage parallel durchgeführt werden.565 Allerdings 
wird in so einem Fall in Frage gestellt, ob ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben sei. Daher wird vertre-
ten, der Bürger müsse die Entscheidung der privaten informationspflichtigen Stelle erst einmal abwar-
ten, bevor er Klage erhebt.566 Dies entspricht jedoch nicht dem Wortlaut des § 6 Abs. 3 Satz 2 UIG, der 
die Klageerhebung gerade nicht vom Ausgang des Überprüfungsverfahrens abhängig macht. 

Beide Verfahren sind daher nicht voneinander abhängig. Wird aufgrund der Überprüfung die Informa-
tion erteilt, erledigt sich die Klage mit der Folge, dass gemäß § 161 VwGO über die Kosten zu entschei-
den ist. Die Entscheidung ergeht gemäß § 161 Abs. 2 VwGO nach billigem Ermessen, wobei regelmäßig 
die voraussichtlichen Erfolgsaussichten in der Hauptsache maßgeblich sind.567  

Denkbar, wenn auch wohl in der Praxis noch nicht vorgekommen, ist ein Fall, in dem der Antragsteller 
im Überprüfungsverfahren unterlegen ist, im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren jedoch obsiegt. 
Das Verwaltungsgericht ist aber dann nicht gehalten, die Entscheidung der privaten informations-
pflichtigen Stelle aufzuheben. Dies ist insofern unproblematisch, als beide in keinem rechtlichen Zu-
sammenhang stehen. 

Möglich ist auch der umgekehrte Fall: der Antragsteller unterliegt im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren, obsiegt aber (anschließend) im Überprüfungsverfahren. Unklar ist, ob er dann verpflichtet ist, 
die Kosten des Gerichtsverfahrens zu tragen.  

Nicht geregelt ist auch, ob ein Überprüfungsverfahren nach Abschluss eines verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens noch begonnen werden kann. § 6 Abs. 3 Satz 2 UIG besagt lediglich, dass die Durchführung 
des Überprüfungsverfahrens keine Voraussetzung für die Klageerhebung ist. Damit ist der umgekehrte 
Fall eines Antrags auf Überprüfung nach Abschluss eines Klageverfahrens dem Wortlaut nach möglich, 
Zu denken wäre hier ggf. an einen Rechtsmissbrauch, indem eine Gerichtsentscheidung bewusst um-
gangen wird. Allerdings dürfte das Überprüfungsverfahren in der Praxis dann zu keinem anderen Er-
gebnis als die Gerichtsentscheidung führen. 

2.6.2.5 In-Camera-Verfahren 

Nach § 99 Abs. 1 VwGO sind Behörden zur Vorlage der prozessrelevanten Unterlagen an das Gericht 
verpflichtet: 

„Behörden sind zur Vorlage von Urkunden oder Akten, zur Übermittlung elektronischer Dokumente und zu 
Auskünften verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des Inhalts dieser Urkunden, Akten, elektronischen Do-

kumente oder dieser Auskünfte dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder 
wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen, kann die 
zuständige oberste Aufsichtsbehörde die Vorlage von Urkunden oder Akten, die Übermittlung der elektroni-

schen Dokumente und die Erteilung der Auskünfte verweigern.“ 

Will die Behörde nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO aus den dort genannten Gründen die Aktenvorlage ver-
weigern, muss sie die Gründe dafür substantiiert darlegen. Das OVG Berlin-Brandenburg hat 2012 in 
einem das IFG betreffenden Beschluss ausgeführt, dass auch Personalakten o. ä. nicht immer zwingend 
geheim zu halten sind, und dass auch eine auszugsweise Vorlage in Betracht gezogen werden muss: 

„Für die von der Beklagten geheim gehaltenen Vorgänge ist ein rechtlich derart zwingend vorgezeichnetes 
Ergebnis indes nicht ersichtlich. Aus dem grundsätzlichen Gebot, Personalakten Bediensteter bzw. personen-

 

 
565 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 20. 
566 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89. 
567 Vgl. Zimmermann-Kreher, in: BeckOK VwGO, 44. Ed. 01.01.2018, VwGO § 161 Rn. 14. 
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bezogene Daten von ... geheim zu halten, folgt nämlich nicht zwangsläufig, dass sie stets und bezüglich je-
des Teiles ihres Inhalts geheim gehalten werden müssten. Auskünfte aus den Personalakten sind, wie be-
reits ausgeführt, mit Einwilligung des Betroffenen möglich, ferner, wenn ihre Erteilung in seinem wohlver-
standenen Interesse liegt oder soweit nach den Umständen des Einzelfalles dem schutzwürdigen privaten 

Interesse an der Geheimhaltung ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit oder eines 
Dritten an der Auskunftserteilung gegenübersteht […]. In diesem Lichte bedarf es einer einzelfallbezogenen 
Abwägung der Beklagten als oberster Aufsichtsbehörde, ob sie die Sonderprüfberichte veröffentlicht oder 

nicht. In Betracht kommt dabei auch eine teilweise Veröffentlichung, falls etwa die Beklagte zu dem Ergeb-
nis kommen sollte, nach Vornahme von Schwärzungen seien Rückschlüsse auf die Identität von Betroffenen 

nicht mehr möglich.“568 

Nach dem aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör folgenden Akteneinsichtsrecht nach § 100 VwGO 
können die Beteiligten die Gerichtsakten und die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen: 

„Die Beteiligten können die Gerichtsakten und die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen. Beteiligte kön-
nen sich auf ihre Kosten durch die Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge, Ausdrucke und Abschriften er-

teilen lassen.“ 

Hiervon werden grundsätzlich sämtliche vom Gericht geführten oder diesem vorgelegte Akten er-
fasst.569  

Diese Regelung ist jedoch bei Streitigkeiten über Informationsansprüche problematisch, denn bei Ein-
sicht in die Akten der Gegenseite hätte der informationsbegehrende Kläger sein Begehren erreicht.570 
Dies hätte die Erledigung der Streitsache zur Folge.571 Daher sieht § 99 Abs. 2 VwGO die Möglichkeit 
eines In-Camera-Verfahrens vor: 

„Auf Antrag eines Beteiligten stellt das Oberverwaltungsgericht ohne mündliche Verhandlung durch Be-
schluss fest, ob die Verweigerung der Vorlage der Urkunden oder Akten, der Übermittlung der elektroni-
schen Dokumente oder der Erteilung von Auskünften rechtmäßig ist. Verweigert eine oberste Bundesbe-

hörde die Vorlage, Übermittlung oder Auskunft mit der Begründung, das Bekanntwerden des Inhalts der Ur-
kunden, der Akten, der elektronischen Dokumente oder der Auskünfte würde dem Wohl des Bundes Nach-
teile bereiten, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht; Gleiches gilt, wenn das Bundesverwaltungsge-

richt nach § 50 für die Hauptsache zuständig ist. Der Antrag ist bei dem für die Hauptsache zuständigen Ge-
richt zu stellen. Dieses gibt den Antrag und die Hauptsacheakten an den nach § 189 zuständigen Spruchkör-

per ab. Die oberste Aufsichtsbehörde hat die nach Absatz 1 Satz 2 verweigerten Urkunden oder Akten auf 
Aufforderung dieses Spruchkörpers vorzulegen, die elektronischen Dokumente zu übermitteln oder die ver-
weigerten Auskünfte zu erteilen. Sie ist zu diesem Verfahren beizuladen. Das Verfahren unterliegt den Vor-
schriften des materiellen Geheimschutzes. Können diese nicht eingehalten werden oder macht die zustän-
dige Aufsichtsbehörde geltend, dass besondere Gründe der Geheimhaltung oder des Geheimschutzes der 
Übergabe der Urkunden oder Akten oder der Übermittlung der elektronischen Dokumente an das Gericht 
entgegenstehen, wird die Vorlage oder Übermittlung nach Satz 5 dadurch bewirkt, dass die Urkunden, Ak-
ten oder elektronischen Dokumente dem Gericht in von der obersten Aufsichtsbehörde bestimmten Räum-

lichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Für die nach Satz 5 vorgelegten Akten, elektronischen Dokumente 
und für die gemäß Satz 8 geltend gemachten besonderen Gründe gilt § 100 nicht. Die Mitglieder des Ge-

 

 
568 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 07.12.2012 - OVG 95 A 1.12, BeckRS 2013, 45192. 
569 Posser, in: BeckOK VwGO, 44. Ed. 01.01.2018, VwGO § 100 Rn. 7. 
570 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMe-
dienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 6 Rn. 6. 
571 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 6 Rn. 6; OVG für das Land Schleswig-Holstein, Beschluss vom 
04.04.2006 – 4 LB 2/06, juris, Rn. 6; Fischer/Fluck, Informationsfreiheit versus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, NVwZ 2013, 337, 339. 
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richts sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe dürfen Art und Inhalt der geheim ge-
haltenen Urkunden, Akten, elektronischen Dokumente und Auskünfte nicht erkennen lassen. Für das nicht-
richterliche Personal gelten die Regelungen des personellen Geheimschutzes. Soweit nicht das Bundesver-

waltungsgericht entschieden hat, kann der Beschluss selbständig mit der Beschwerde angefochten werden. 
Über die Beschwerde gegen den Beschluss eines Oberverwaltungsgerichts entscheidet das Bundesverwal-

tungsgericht. Für das Beschwerdeverfahren gelten die Sätze 4 bis 11 sinngemäß.“ 

Vor dem Beginn des eigentlichen In-Camera-Verfahrens muss das Gericht der Hauptsache die Unterla-
gen auch als entscheidungserheblich ansehen. 572 Für dieses Zwischenverfahren ist nicht das Gericht 
der Hauptsache zuständig, sondern ein besonderer Fachsenat gemäß § 189 VwGO (§ 99 Abs. 2 Satz 4 
VwGO).  

Nach dem Wortlaut des § 99 VwGO sind die Regelungen für das In-Camera-Verfahren nicht auf alle 
Fälle des § 2 Abs. 1 UIG anwendbar. Z. B. fehlt eine Aufsichtsbehörde über die Regierung, die nach § 99 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 VwGO verlangt wird. Ebenso sind diese Bestimmungen auf Organe privat-
rechtlich organisierter Rechtsträger dem Wortlaut nach nicht anwendbar, da es insoweit keine oberste 
Aufsichtsbehörde gibt.573 Allenfalls könnte daran gedacht werden, die Überwachungsbehörde nach 
§ 13 UIG hier für zuständig anzusehen. Vorgeschlagen wurde auch, das UIG um eine Regelung zu er-
gänzen, nach der ein In-Camera-Verfahren vor dem Gericht der Hauptsache durchgeführt werden 
kann.574  

Ebenso stellt sich die Frage, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 99 VwGO mit den Ableh-
nungsgründen der §§ 8 und 9 UIG kompatibel sind. Die Verweigerungsgründe nach § 99 Abs. 1 VwGO 
(Nachteile für Wohl des Bundes oder eines Landes, Geheimhaltung nach einem Gesetz oder dem We-
sen nach) entsprechen nicht den Ablehnungstatbeständen wie etwa § 8 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Schutz inter-
nationaler Beziehungen, Verteidigung, bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit). Nicht alle 
Ablehnungsgründe der §§ 8 und 9 UIG sind durch § 99 VwGO abgedeckt. Das bedeutet, dass es in ei-
nem in-camera-Verfahren zu der Situation kommen kann, dass eine informationspflichtige Stelle Infor-
mationen zugänglich machen müsste, die sie nach den Ablehnungsgründen der §§ 8 und 9 UIG nicht 
herausgeben müsste. 

Für die Behörden gelten damit bzgl. der Vorlage von Urkunden, Akten etc. an die Verwaltungsgerichte 
andere, weniger spezifizierte Vorgaben als für die Herausgabe von Informationen an Antragsteller 
nach dem UIG. Zwar haben sich die rechtlichen Probleme mit dem In-Camera-Verfahren bislang schon 
deshalb in Grenzen gehalten, weil kaum derartige Verfahren im Zusammenhang mit dem UIG bekannt 
geworden sind. So wird es vielfach, bevor es überhaupt zu einem In-Camera-Verfahren kommt, eine 
Erledigung der Hauptsache geben, z. B. durch einen Vergleich, um das komplizierte Verfahren zu um-
gehen. Dennoch zeigt die Darstellung, dass mit dem § 99 Abs. 1 und 2 VwGO noch keine ideale Lösung 
gefunden wurde, die auf alle nach dem UIG denkbaren Fallkonstellationen Anwendung findet. 

Nach dem Koalitionsvertrag 2018 soll das In-Camera-Verfahren für den Bereich des Atomrechts novel-
liert werden: 

„Wir wollen ein In-camera-Verfahren im Hauptsacheverfahren einführen, so dass geheimhaltungsbedürftige 
Unterlagen zum Zwecke des Nachweises der Genehmigungsvoraussetzungen in ein verwaltungsgerichtliches 

Hauptsacheverfahren bei gleichzeitiger Wahrung des Geheimschutzes eingeführt werden können.“575 

 

 
572 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 07.12.2012 - OVG 95 A 1.12, BeckRS 2013, 45192. 
573 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89 m. w. N. 
574 Guckelberger, Rechtsbehelfe zur Durchsetzung des Umweltinformationsanspruchs, UPR 2006, 89. 
575 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode, 2018, S. 141. 
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§ 138 Abs. 2 TKG normiert im Telekommunikationsrecht ebenfalls eine Zuständigkeit des Gerichts der 
Hauptsache: 

„(2) Das Gericht der Hauptsache entscheidet auf Antrag eines Beteiligten, der ein Geheimhaltungsinteresse 
an den vorgelegten Unterlagen geltend macht, durch Beschluss, inwieweit die §§ 100 und 108 Absatz 1 Satz 

2 sowie Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung auf die Entscheidung in der Hauptsache anzuwenden 
sind. …“ 

Mit der vorgesehenen Änderung für das atomrechtliche Verfahren könnte das Gericht der Hauptsache 
prüfen, ob schützenswerte geheimhaltungsbedürftige Informationen vorliegen. Insbesondere könnte 
dies Fragen des Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) betref-
fen.576 

2.6.2.6 Ausschluss der Klage gegen Stelle nach § 13 Abs.1 UIG 

§ 6 Abs. 3 Satz 3 UIG schließt im Falle der Ablehnung durch eine private informationspflichtige Stelle 
eine Klage des Antragstellers gegen die Aufsichtsbehörde nach § 13 Abs. 1 UIG, d. h. die Behörde, die 
für die Kontrolle nach § 2 Abs. 2 UIG zuständig ist, aus. Eine solche Klage wäre mit dem Antrag denk-
bar, die Überwachungsbehörde zu verpflichten, ihrerseits die private informationspflichtige Stelle zur 
Erteilung der begehrten Information zu verpflichten.577 Der Antragsteller müsste, um dies zu errei-
chen, unmittelbar gegen die private Stelle im Wege der Leistungsklage vorgehen. 

Dies steht allerdings im Widerspruch zu der allgemeinen Möglichkeit, Rechtsschutz gegenüber der 
Aufsichtsbehörde zu erhalten, indem diese zum Tätigwerden gezwungen wird. Auch wenn dies in der 
Praxis wegen des der Behörde einzuräumenden Ermessens wenig Erfolg haben dürfte, 578 bleibt die 
Frage, warum die ansonsten übliche Möglichkeit des Vorgehens gegenüber der Aufsichtsbehörde kate-
gorisch ausgeschlossen wird. Eine eindeutige Begründung hierzu findet sich weder in der Literatur 
noch in den Gesetzesmaterialien. In letzteren heißt es lediglich: 

„Zum anderen wird eine solche Lösung der Eigenverantwortlichkeit der von den Regularien des EU-Rechts 
betroffenen Unternehmen am besten gerecht. Es handelt sich um ein Verfahren der kurzen Wege, die Ein-
führung von zeitaufwändigen und bürokratischen Widerspruchsverfahren über die Aufsichtsbehörden wird 
vermieden, die von der Richtlinie geforderten gesetzlichen Mindeststandards (siehe Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 

der Richtlinie) werden eingehalten, den Grundsätzen der Deregulierung wird Rechnung getragen.  

Zudem wird die missliche Situation einer – im anderen Fall – beklagten Aufsichtsbehörde vermieden, wenn 
die private informationspflichtige Stelle ihr die für die Entscheidung erheblichen Unterlagen nicht zeitge-

recht oder vollständig vorlegt bzw. die Rechtspositionen über die Auslegung des Umweltinformationsgeset-
zes auseinander fallen.“579 

Unter dem Gesichtspunkt des nach Art. 19 Abs. 4 GG garantierten effektiven Rechtsschutzes kann hin-
terfragt werden, ob § 6 Abs. 3 Satz 3 UIG erforderlich ist. 

2.6.2.7 Unterstützung des Rechtsschutzes durch Informationsfreiheitsbeauftragte  

Als eine Form der Unterstützung des Rechtsschutzes für Antragstellende nach dem UIG kann die Ein-
richtung eines Beauftragten angesehen werden. Das UIG sieht dies jedoch nicht vor. Anders ist die 

 

 
576 Leidinger, Informationsinteresse der Öffentlichkeit versus staatliches Geheimhaltungsinteresse im atomrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren und vor Gericht, NVwZ 2019, 270, 276. 
577 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 16-17 
578 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 16-17 
579 Stellungnahme des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, Bt-Drs. 15/3680 vom 03.09.2004, S. 3. 
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Rechtslage in Bezug auf das IFG. Nach § 12 IFG nimmt der Bundesbeauftrage für die Informationsfrei-
heit insbesondere Kontroll- und Überwachungsaufgaben wahr. Nach § 12 Abs. 1 IFG kann jeder 

„den Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit anrufen, wenn er sein Recht auf Informationszugang 
nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.“ 

Der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit wird hier als Ombudsman tätig.580 Mit den in sei-
ner Behörde vorhandenen Spezialkenntnissen können Antragsteller eine fachliche Auskunft darüber 
erhalten, inweiweit ihr Begehren als rechtmäßig anzusehen ist. Der Bundesbeauftragte kann zwischen 
Antragsteller und Behörde vermitteln und auf eine seiner Ansicht nach rechtskonforme Behandlung 
des Informationsbegehrens hinwirken.581 Damit kann er insbesondere dazu beitragen, aufwendige 
Klageverfahren zu vermeiden.  

Nach § 12 Abs. 3 IFG gelten die dort aufgeführten Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes über 
die Kontrollaufgaben des Bundesbeauftragten für den Datenschutz entsprechend. Aus der Verweisung 
in § 12 Abs. 3 IFG auf die Kontrollaufgaben des Bundesbeauftragten für den Datenschutz nach § 24 
Abs. 1 BDSG wird abgeleitet, dass der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit auch für Infor-
mations- und Auskunftsansprüche über das IFG hinaus zuständig sei, eine Kompetenz, die aber bislang 
nicht wahrgenommen werde.582 Hiernach hätte der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit 
auch die Möglichkeit, die Einhaltung des UIG zu kontrollieren. Dem wird entgegengehalten, dass dies 
nicht mit § 12 Abs. 1 IFG vereinbar sei. Hiernach könne der Beauftragte nur unter Geltendmachung der 
Verletzung subjektiver Rechte nach dem IFG angerufen werden.583 Dagegen wiederum wird angeführt, 
dass dies zwar für das Anrufungsrecht, nicht aber für die Kontrollkompetenz gelte.584  

Damit kann der Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit bisher zumindest keine Unterstützung 
im Hinblick auf den Rechtsschutz bzgl. des UIG leisten, weil UIG-Antragstellern nach beiden Ansichten 
ihm gegenüber jedenfalls kein Anrufungsrecht zusteht. Eine entsprechende Klarstellung und Auswei-
tung der Kompetenzen wäre aber wünschenswert.585 

2.7 Unterstützung des Zugangs zu Umweltinformationen (§ 7 UIG) 

2.7.1 Beschreibung der Norm 

§ 7 UIG enthält allgemeine Pflichten der informationspflichtigen Stellen, den Antragstellern den Zu-
gang zu den begehrten Daten zu erleichtern.  

Für die Norm finden sich zunächst verstreute völkerrechtliche Vorgaben in der Aarhus-Konvention. So 
werden in Art. 3 Abs. 2 bis 4 der Aarhus Konvention Unterstützungsmaßnahmen angeregt: 

 „(2) Jede Vertragspartei bemüht sich, sicherzustellen, daß öffentlich Bedienstete und Behörden der Öffent-
lichkeit Unterstützung und Orientierungshilfe für den Zugang zu Informationen, zur Erleichterung der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und für den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegen-
heiten geben. 

 

 
580 Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medienrecht, 24. Edition, Stand: 01.02.2018, § 12 IFG Rn. 2. 
581 Näher zu den Aufgaben des Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medi-
enrecht, 24. Edition, Stand: 01.02.2018, § 12 IFG Rn. 34 ff. 
582 Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medienrecht, 24. Edition, Stand: 01.02.2018, § 12 IFG Rn. 5. 
583 Guckelberger, in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, § 12 IFG Rn. 99. 
584 Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medienrecht, 24. Edition, Stand: 01.02.2018, § 12 IFG Rn. 5. 
585 So auch Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medienrecht, 24. Edition, Stand: 01.02.2018, § 12 IFG Rn. 5. 
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(3) Jede Vertragspartei fördert die Umwelterziehung und das Umweltbewußtsein der Öffentlichkeit insbe-
sondere in Bezug auf die Möglichkeiten, Zugang zu Informationen zu erhalten, sich an Entscheidungsverfah-

ren zu beteiligen und Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten zu erhalten.  

(4) Jede Vertragspartei sorgt für angemessene Anerkennung und Unterstützung von Vereinigungen, Organi-
sationen oder Gruppen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, und stellt sicher, daß ihr innerstaatliches 

Rechtssystem mit dieser Verpflichtung vereinbar ist.“ 

Diese Vorgaben sind allerdings relativ vage, wenn etwa gesagt wird, die Vertragsparteien sollten sich 
bemühen (Art. 3 Abs. 2 der Aarhus-Konvention).586 Auch Art. 3 Abs. 3 bzgl. der Förderung des Umwelt-
bewusstseins kann für die Unterstützung des Zugangs zu Umweltinformationen eine Rolle spielen. Al-
lerdings ist auch hier „keine ‘messbare‘ Mindestpflicht“ enthalten.587 Ebenso kann die Unterstützung 
von Umweltorganisationen nach Art. 3 Abs. 4 der Aarhus-Konvention die Erleichterung des Zugangs zu 
Umweltinformationen fördern. 

Konkretere Vorgaben bzgl. der Unterstützungspflicht nach § 7 UIG enthält Art. 5 der Aarhus-Konven-
tion: 

 (1) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß 

a) Behörden über Informationen über die Umwelt verfügen, die für ihre Aufgaben relevant sind, und daß sie 
diese Informationen aktualisieren; 

b) verbindliche Systeme geschaffen werden, damit Behörden in angemessenem Umfang Informationen über 
geplante und laufende Tätigkeiten, die sich erheblich auf die Umwelt auswirken können, erhalten; … 

(2) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Behörden im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
der Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt auf transparente Art und Weise zur Verfügung stellen und 

daß ein effektiver Zugang zu Informationen über die Umwelt besteht; dazu gehört unter anderem, daß 

a) sie die Öffentlichkeit ausreichend über Art und Umfang der den zuständigen Behörden vorliegenden Infor-
mationen über die Umwelt, über die grundlegenden Bedingungen, unter denen diese zur Verfügung gestellt 

und zugänglich gemacht werden, und über das für deren Erlangung maßgebliche Verfahren informiert; 

b) sie praktische Vorkehrungen trifft und beibehält wie zum Beispiel 

i) das Führen öffentlich zugänglicher Listen, Register oder Datensammlungen; 

ii) die Verpflichtung öffentlich Bediensteter, die Öffentlichkeit in dem Bemühen um Zugang zu Informationen 
aufgrund dieses Übereinkommens zu unterstützen, sowie 

iii) die Benennung von Kontaktstellen und 

c) sie gebührenfreien Zugang zu den Informationen über die Umwelt gewährt, die in den unter Buchstabe b 
Ziffer i genannten Listen, Registern oder Datensammlungen enthalten sind. 

(3) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß Informationen über die Umwelt zunehmend in elektronischen Da-
tenbanken, die der Öffentlichkeit über die öffentlichen Telekommunikationsnetze leicht zugänglich sind, zur 

Verfügung stehen. Zu den in dieser Form zugänglichen Informationen sollte Folgendes gehören: 

a) die in Absatz 4 genannten Berichte über den Zustand der Umwelt; 

b) Texte von Umweltgesetzen oder von Gesetzen mit Umweltbezug; 

 

 
586 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 3 Rn. 6.  
587 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 3 Rn. 9. 
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c) soweit angemessen Politiken, Pläne und Programme über die Umwelt oder mit Umweltbezug sowie Um-
weltvereinbarungen und 

d) sonstige Informationen in dem Umfang, in dem die Verfügbarkeit dieser Informationen in dieser Form die 
Anwendung innerstaatlichen Rechts, das dieses Übereinkommen umsetzt, erleichtern würde, 

sofern diese Informationen bereits in elektronischer Form zur Verfügung stehen. 

Art. 5 der Aarhus-Konvention dient vor allem als Grundlage für die aktiven Informationspflichten der 
Behörden,588 ist aber auch allgemein im Hinblick auf die Unterstützungspflichten von Bedeutung. Na-
mentlich enthält Art. 5 Abs. 2 Regelungen über praktische Vorkehrungen wie das Führen öffentlich zu-
gänglicher Listen, von Registern oder Datensammlungen, eine allgemeine Unterstützungspflicht der 
Behörden und auch die Pflicht zur Benennung von Kontaktstellen. Zwar ist dies als Mindestinhalt for-
muliert, aber den Vertragsstaaten bleibt dennoch bei der Ausgestaltung ein erheblicher Spielraum.589 
Nach Art. 5 Abs. 3 der Aarhus-Konvention haben die Behörden die Umweltinformationen zunehmend 
in leicht zugänglichen elektronischen Datenbanken zur Verfügung zu stellen. Auch insoweit verbleibt 
den Vertragsstaaten aber ein weiter Spielraum.590 

Art. 3 Abs. 4 UAbs. 2 UIRL enthält vergleichbare Vorgaben über die Vorhaltung von Umweltinformatio-
nen in elektronischer Form: 

„Zur Durchführung dieses Absatzes bemühen sich die Behörden in angemessener Weise darum, dass die bei 
ihnen vorhandenen oder für sie bereitgehaltenen Umweltinformationen in unmittelbar reproduzierbaren 

und über Computer-Telekommunikationsnetze oder andere elektronische Mittel zugänglichen Formen oder 
Formaten vorliegen.“ 

Auch insoweit wird allerdings nur ein Bemühen gefordert, eine gerichtlich durchsetzbare Verpflich-
tung dürfte hierin kaum enthalten sein. 

Etwas weiter geht Art. 3 Abs. 5 UIRL, wonach Mitgliedstaaten Sorge für bestimmte Unterstützungs-
maßnahmen zu tragen haben:  

„Zur Durchführung dieses Artikels tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass 

a) Beamte verpflichtet werden, die Öffentlichkeit in dem Bemühen um Zugang zu Informationen zu unter-
stützen, 

b) Listen von Behörden öffentlich zugänglich sind und  

c) die praktischen Vorkehrungen festgelegt werden, um sicherzustellen, dass das Recht auf Zugang zu Um-
weltinformationen wirksam ausgeübt werden kann, wie: 

— Benennung von Auskunftsbeamten, 

— Aufbau und Unterhaltung von Einrichtungen zur Einsichtnahme in die gewünschten Informationen, 

— Verzeichnisse oder Listen betreffend Umweltinformationen im Besitz von Behörden oder Informations-
stellen mit klaren Angaben, wo solche Informationen zu finden sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Behörden die Öffentlichkeit angemessen über die ihr aus dieser 
Richtlinie erwachsenden Rechte unterrichten und hierzu in angemessenem Umfang Informationen, Orientie-

rung und Beratung bieten.“ 

 

 
588 Dazu: Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 13. 
589 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 28. 
590 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 31; s. auch unten unter 2.11.2.1. 
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Art. 8 Abs. 1 UIRL macht unter Vorbehalt der Möglichkeit Vorgaben für die Qualität der bei den Behör-
den vorgehaltenen Umweltinformationen:  

„Soweit möglich, gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass alle Informationen, die von ihnen oder für sie zu-
sammengestellt werden, aktuell, exakt und vergleichbar sind.“ 

Die vorgenannten Vorgaben werden vor allem durch § 7 UIG umgesetzt. Hiermit soll der Zugang zu 
Umweltinformationen erleichtert werden, wobei inhaltlich technische und organisatorische Anforde-
rungen normiert werden.591  

Mit § 7 Abs. 1 UIG wird Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 UIRL umgesetzt:592 

„Die informationspflichtigen Stellen ergreifen Maßnahmen, um den Zugang zu den bei ihnen verfügbaren 
Umweltinformationen zu erleichtern. Zu diesem Zweck wirken sie darauf hin, dass Umweltinformationen, 
über die sie verfügen, zunehmend in elektronischen Datenbanken oder in sonstigen Formaten gespeichert 

werden, die über Mittel der elektronischen Kommunikation abrufbar sind.“ 

Ausdrücklich wird hier die Verwendung elektronischer Datenbanken etc. gefordert, die auch einen 
elektronischen Abruf von Umweltinformationen ermöglicht.593 Dies mag zur Zeit des Erlasses von 
UIRL (in der Version von 2003) und des UIG (in der Fassung von 2004) noch ein wegweisendes, bis 
dato unerfülltes Postulat gewesen sein. Heute ist dagegen die jederzeitige und ubiquitäre Datenverfüg-
barkeit zum Standard geworden. Das E-Government-Gesetz von 2013 hat mittlerweile die Anforderun-
gen des § 7 UIG in puncto Detailtiefe und Verbindlichkeit der Anforderungen überholt. Das Verhältnis 
zwischen beiden Gesetzen bedarf insoweit einer näheren Klärung. 

Näheres zum Verhältnis zwischen UIG und EGovG findet sich unten unter 2.7.2.1. 

Ob die in § 7 UIG enthaltenen Bestimmungen als verbindliche Pflichten für die informationspflichtigen 
Stellen zu verstehen sind,594 ist nicht ganz eindeutig. Der 9. Erwägungsgrund der UIRL legt wegen des 
Machbarkeitsvorbehalts zwar nahe, dass § 7 Abs. 1 UIG keine ausdrückliche Pflicht, sondern nur ein 
Optimierungsgebot enthält: 

„Ferner ist es notwendig, dass Behörden Umweltinformationen insbesondere unter Verwendung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien so umfassend wie möglich öffentlich zugänglich machen und 

verbreiten.“ 

Dies lässt sich auch aus den Worten „wirken sie darauf hin“ und „zunehmend“ herauslesen.595 Zutref-
fend wird aber dennoch der Pflichtcharakter herausgestellt, wenn gesagt wird, man müsse § 7 Abs. 1 
UIG  

„nicht als reine Programmnorm, sondern vielmehr als technischen und organisatorischen Prüfungsmaß-
stab bezeichnen …“.596 

Letztlich kommt es auf den Pflichtcharakter in der Praxis aber nicht an, denn die Unterstützungspflich-
ten gewähren den Betroffenen, insbesondere den Antragstellern, keine subjektiven Rechte. Ein An-
spruch auf elektronische Übermittlung wird durch § 7 Abs. 1 UIG nicht eingeräumt.597 Ihre Erfüllung 

 

 
591 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 7 Rn. 1 
592 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 17. 
593 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 7, Rn. 8. 
594 So etwa: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 4. 
595 So Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 7, Rn. 8. 
596 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 7 Rn. 4. 
597 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 7 Rn. 3. 
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kann daher nicht von Betroffenen erzwungen bzw. verwaltungsgerichtlich durchgesetzt werden.598 
Dabei ist aber zu beachten, dass Antragsteller nach § 3 Abs. 2 Satz 2 UIG einen grundsätzlichen An-
spruch auf eine bestimmte, von ihnen gewünschte Art des Informationszugangs, damit ggf. auch auf 
die elektronische Übermittlung, haben.599  

§ 7 Abs. 2 UIG ist als Ergänzung und Konkretisierung der in Abs. 1 normierten generellen Unterstüt-
zungspflicht zu sehen.600 Im Mittelpunkt steht die (wie aus dem Wort „beispielsweise“ ersichtlich, 
nicht abschließende601) Nennung praktischer Vorkehrungen: 

„Die informationspflichtigen Stellen treffen praktische Vorkehrungen zur Erleichterung des Informationszu-
gangs, beispielsweise durch 

1. die Benennung von Auskunftspersonen oder Informationsstellen, 

2. die Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfügbare Umweltinformationen, 

3. die Einrichtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken oder 

4. die Veröffentlichung von Informationen über behördliche Zuständigkeiten.“ 

Es liegt im Ermessen der informationspflichtigen Stelle, welche der genannten oder welche darüber 
hinausgehenden Maßnahmen ergriffen werden.602 Z. B. war 2006 als Nachfolger des vorherigen Ger-
man Environmental Information Network (GEIN) und des Umweltdatenkatalogs Software (UDK) ein 
online-Portal „PortalU“ eingerichtet worden, in dem die Umweltverwaltungen des Bundes und der 
Länder einen zentralen Zugang zu Umweltinformationen eröffneten.603 Den europäischen Rahmen 
hierfür bot ein gemeinsames Umweltinformationssystem (SEIS).604 Das PortalU wurde jedoch Ende 
2014 vom Netz genommen.  

Zu den nicht ausdrücklich in § 7 Abs. 2 UIG aufgeführten Maßnahmen zählt z. B. die Veröffentlichung 
von Leitfäden zur Anwendung des UIG. So hatte dasdamalige BMUB einen solchen Leitfaden erstellt, 
der bei „fragdenstaat“ veröffentlicht wurde.605 Mitte 2018 wurde darüber hinaus der aktualisierte Leit-
faden des UBA und des BMU „Beteiligungsrechte im Umweltschutz. Was bringt Ihnen die Aarhus-Kon-
vention“ veröffentlicht, in dem unter anderem der Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen ein-
schließlich der Rechtsschutzmöglichkeiten im Fall einer Ablehnung ausführlich erläutert wird.606 Wei-
tere Informationen enthält die Internetseite des UBA.607 Ob sich aus § 7 Abs. 1 und 2 UIG eine Pflicht 
zur Erstellung solcher Leitfäden herauslesen lässt, wird bislang nicht diskutiert  

Näheres zu Leitfäden findet sich unten unter 2.7.2.4. 
 

 
598 Rechtsprechung unmittelbar zu § 7 Abs. 1 UIG gibt es daher nicht. 
599 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 7 Rn. 1 
600 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 8. 
601 Weiterführend Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 248. 
602 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 7 Rn. 5. 
603 S. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Umweltbericht 2010, BT-Drs. 17/4130 vom 01.12.2010, S. 14. 
604 Dazu: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen - Hin zu einem gemeinsamen Umweltinformationssystem (SEIS), KOM/2008/0046 endg. 
605 UIG-Leitfaden, Entscheidungshilfe für BMUB-Mitarbeiter/innen bei der Anwendung des Umweltinformationsgesetzes (UIG), 2. November 
2010 - Fortgeschriebene Fassung - vom 24. 06. 2015, https://fragdenstaat.de/files/foi/76492/UIG-Leitfaden_Fortschreibung2015.pdf (letz-
ter Zugriff am 10.08.2018). 
606 Abrufbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/beteiligungsrechte-im-umweltschutz-was-bringt-ihnen (letzter Zu-
griff am 17.12.2019). 
607 S. https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/umweltrecht/zugang-zu-umweltinformatio-
nen#textpart-4 (letzter Zugriff am 10.08.2018); zum Vergleich: Iin Großbritannien hat die Information Commissioner´s Office umfangrei-
chere Erläuterungen veröffentlicht, s. https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-environmental-information-regulations/what-are-
the-eir/ (letzter Zugriff am 10.08.2018).; dazu Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 301 ff.. 
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§ 7 Abs. 3 UIG stellt grundsätzlich Anforderungen an die von den informationspflichtigen Stellen zu-
sammengestellten Umweltinformationen im Hinblick auf Aktualität, Exaktheit und Vergleichbarkeit: 

„Soweit möglich, gewährleisten die informationspflichtigen Stellen, dass alle Umweltinformationen, die von 
ihnen oder für sie zusammengestellt werden, auf dem gegenwärtigen Stand, exakt und vergleichbar sind.“ 

Hiermit wird Art. 8 Abs. 1 UIRL fast wortgleich umgesetzt. Aktuell sind jeweils die jüngsten, bei der 
Stelle vorhandenen Daten, wobei es nur auf die informationspflichtige Stelle ankommt, nicht aber auf 
andere Institutionen, die möglicherweise über noch aktuellere Daten verfügen.608 Die geforderte 
Exaktheit der Informationen bezieht sich auf den verfolgten Informationszweck.609 Hieraus wird aber 
keine allgemeine Prüfpflicht im Hinblick auf die inhaltliche Richtigkeit der Information hergeleitet.610 
Allerdings ist das UIG insoweit nicht eindeutig (näheres dazu findet sich unten unter Rechtsfragen, 
2.7.2.5). Unklar ist ebenfalls, was unter der Anforderung der Vergleichbarkeit der Informationen zu 
verstehen ist. 

Näheres zur Vergleichbarkeit der Informationen findet sich unten unter 2.7.2.7. 

Die Pflichten nach § 7 Abs. 3 UIG gelten nur, soweit deren Erfüllung möglich ist. Wann die Grenze des 
Möglichen erreicht ist, lässt sich nicht ohne weiteres aus dem Gesetz erschließen. 

2.7.2 Rechtsfragen 

2.7.2.1 Verhältnis zum E-Government-Gesetz 

Im Folgenden werden zunächst die Beziehungen und Verschränkungen zwischen der Unterstützungs-
pflicht nach § 7 UIG und dem EGovG angesprochen, um darauf auf die Frage des rechtlichen Verhält-
nisses zwischen beiden Gesetzen einzugehen. 

2.7.2.1.1 Beziehungen und Verschränkungen zwischen der Unterstützungspflicht nach § 7 UIG und dem 
EGovG 

Das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovernment-Gesetz - EGovG) von 2013611 
gilt gemäß § 1 Abs. 1  

„für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Bundes einschließlich der bundesunmit-
telbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.“ 

Damit entspricht der Anwendungsbereich dem des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG. Soweit es um die Ausführung 
von Bundesrecht geht, gilt es auch  

„für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden der Länder, der Gemeinden und Gemeinde-
verbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts“ 

und überschneidet sich damit zum Teil mit den Anwendungsbereichen der Umweltinformationsge-
setze der Länder. Allerdings gilt das EGovG nach dessen § 1 Abs. 4  

„soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthal-
ten.“ 

 

 
608 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 10; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. 
Ed. 01.02.2017, UIG § 7 Rn. 7. 
609 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 10. 
610 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 7, Rn. 14; s. auch oben unter 2.3.1.2.4. 
611 E-Government-Gesetz vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 2206). 
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Danach hat das UIG, soweit darin Bestimmungen zur elektronischen Verwaltung enthalten sind, gegen-
über dem EGovG Vorrang.612 Dennoch gibt es Zusammenhänge zwischen beiden Gesetzen, insbeson-
dere Überschneidungen zwischen dem EGovG und der Unterstützungspflicht nach § 7 UIG(näheres 
dazu findet sich unten unter Rechtsfragen, 2.7.2.1). 

Der Begriff E-Government wird im EGovG nicht weiter definiert. Darunter wird 

„die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit 
Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien“ 

verstanden.613 Das EGovG ergänzt § 7 UIG in mehrfacher Hinsicht. So ist jede Behörde nach § 2 Abs. 1 
EGovG  

„verpflichtet, auch einen Zugang für die Übermittlung elektronischer Dokumente … zu eröffnen.“ 

Dies ergänzt § 7 Abs. 1 Satz 2 UIG (Abrufbarkeit über Mittel der elektronischen Kommunikation). Nach 
§ 3 Abs. 1 EGovG stellt jede Behörde 

„über öffentlich zugängliche Netze in allgemein verständlicher Sprache Informationen über ihre Aufgaben, 
ihre Anschrift, ihre Geschäftszeiten sowie postalische, telefonische und elektronische Erreichbarkeiten zur 

Verfügung.“ 

Dies sind praktische Vorkehrungen im Sinne des § 7 Abs. 2 UIG. Auch die Regelung des § 6 Satz 1 
EGovG 

„Die Behörden des Bundes sollen ihre Akten elektronisch führen.“ 

entspricht im Wesentlichen § 7 Abs. 1 S. 2 UIG. § 8 EGovG stellt Regeln für den Fall auf, dass ein Recht 
auf Akteneinsicht besteht: 

„Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden des Bundes, die Akten elektronisch füh-
ren, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie 

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen, 

2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben, 

3. elektronische Dokumente übermitteln oder 

4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten.“ 

Dies betrifft insbesondere den Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen in der Ausgestaltung der 
Gewährung von Akteneinsicht nach § 3 Abs. 2 UIG. Ergänzt wird aber auch § 7 Abs. 1 Satz 2 UIG, wo-
nach eine Abrufbarkeit über Mittel der elektronischen Kommunikation gewährleistet werden soll. 

§ 9 Abs. 1 EGovG enthält eine grundsätzliche Verpflichtung der Behörden des Bundes zur Optimierung 
von Verwaltungsabläufen und Information zum Verfahrensstand: 

„Behörden des Bundes sollen Verwaltungsabläufe, die erstmals zu wesentlichen Teilen elektronisch unter-
stützt werden, vor Einführung der informationstechnischen Systeme unter Nutzung gängiger Methoden do-

 

 
612 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung wei-
terer Vorschriften, BT-Drucks. 17/11473 vom 14.11 2012, S. 33.  

613 von Lucke/Reinermann, Speyerer Definition von Electronic Government, 2000, http://www.joernvonlucke.de/ruvii/Sp-
EGovompdf, S.1 (letzter Zugriff am 10.08.2018); so auch: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes 
zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, BT-Drs. 17/11473 vom 
14.11.2012, S. 20; s. auch: Roßnagel, Auf dem Weg zur elektronischen Verwaltung – Das E-Government-Gesetz, NJW 
2013, 2710. 
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kumentieren, analysieren und optimieren. Dabei sollen sie im Interesse der Verfahrensbeteiligten die Ab-
läufe so gestalten, dass Informationen zum Verfahrensstand und zum weiteren Verfahren sowie die Kontak-
tinformationen der zum Zeitpunkt der Anfrage zuständigen Ansprechstelle auf elektronischem Wege abge-

rufen werden können.“ 

Diese Anforderungen betreffen auch Verfahren nach dem UIG. 

Von erheblicher Bedeutung für Umweltinformationen ist weiter § 12 Abs. 1 EGovG, der Anforderungen 
an das Bereitstellen von Daten normiert: 

 „Stellen Behörden über öffentlich zugängliche Netze Daten zur Verfügung, an denen ein Nutzungsinteresse, 
insbesondere ein Weiterverwendungsinteresse im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes, zu 

erwarten ist, so sind grundsätzlich maschinenlesbare Formate zu verwenden. Ein Format ist maschinenles-
bar, wenn die enthaltenen Daten durch Software automatisiert ausgelesen und verarbeitet werden können. 

Die Daten sollen mit Metadaten versehen werden.“ 

Die Regelung ist vor allem für die Weiterverwendung von Informationen relevant. Auch § 7 Abs. 2 Nr. 
2 UIG nennt die Einrichtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken als ein Bei-
spiel für eine Unterstützungsmaßnahme. Nach § 3 Abs. 2 Satz 3 UIG kann ein Antragsteller auf eine an-
dere, leicht zugängliche Art der Informationsbeschaffung verwiesen werden. Wird danach auf ein öf-
fentlich zugängliches Datennetz verwiesen, ist auch § 12 Abs. 1 EGovG mit der grundsätzlichen Ver-
pflichtung zur Anwendung maschinenlesbarer Formate anzuwenden.Der am 13.07.2017 in Kraft ge-
tretene § 12a Abs. 1 Satz 1 EGovG614 verpflichtet die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung 
zur Veröffentlichung strukturierter, unbearbeiteter Daten: 

„Die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung stellen unbearbeitete Daten, die sie zur Erfüllung ihrer 
öffentlich-rechtlichen Aufgaben erhoben haben oder durch Dritte in ihrem Auftrag haben erheben lassen, 

zum Datenabruf über öffentlich zugängliche Netze bereit.“  

Erfasst werden nur die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung wie Bundesministerien, an-
dere oberste Bundesbehörden und nachgelagerte unmittelbare Bundesbehörden, so dass der Anwen-
dungsbereich enger ist als der der übrigen Regelungen des EGovG oder des IFG.615 Das Umweltbundes-
amt fällt z. B. hierunter.  

Mit dieser sog. „Open-Data-Regelung“616 sollen noch elektronisch verarbeitbare Daten transparent ge-
macht werden, um u. a.  

„mehr Teilhabe interessierter Bürgerinnen und Bürger und eine intensivere Zusammenarbeit der Behörden 
mit diesen“ 

zu erreichen, und es sollen 

„Impulse für neue Geschäftsmodelle und Innovationen“ 

erzeugt werden.617 Nach § 12a Abs. 1 Satz 2 EGovG wird 

„ein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Daten … hierdurch nicht begründet.“ 

Dies bedeutet, dass Ansprüche nach dem UIG oder dem IFG mit der Open-Data-Regelung nicht ersetzt 
werden. 

 

 
614 Erstes Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes vom 05.07.2017, BGBl. I S. 2206. 
615 Richter, „Open Government Data“ für Daten des Bundes, NVwZ 2017, 1408, 1409. 
616 Richter, „Open Government Data“ für Daten des Bundes, NVwZ 2017, 1408. 
617 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes, BT-Drs. 18/11614 vom 
22.03.2017. 
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In den folgenden Absätzen des § 12a EGovG sind eine Reihe von Ausnahmen enthalten, u. a. wenn ein 
Zugangsrecht nach dem IFG besteht: 

„Abweichend von Absatz 1 Satz 1 müssen die Daten nicht bereitgestellt werden, wenn 

1. an den Daten 

 a) kein oder nur ein eingeschränktes Zugangsrecht insbesondere gemäß den §§ 3 bis 6 des Informationsfrei-
heitsgesetzes besteht oder 

 b) ein Zugangsrecht erst nach der Beteiligung Dritter bestünde, 

2. die Daten ohne Auftrag der Behörde von Dritten erstellt und ihr ohne rechtliche Verpflichtung übermittelt 
werden oder 

3. die Daten bereits über öffentlich zugängliche Netze entgeltfrei bereitgestellt werden.“ 

Das UIG wird hier nicht ausdrücklich erwähnt. Aus dem Wort „insbesondere“ lässt sich aber entneh-
men, dass auch die Ausnahmetatbestände der §§ 8 und 9 UIG erfasst werden.618 Weiter lässt sich dies 
auch aus § 1 Abs. 4 EGovG ableiten. Danach gilt das EGovG nur soweit, wie nicht Rechtsvorschriften 
des Bundes inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten.  

Weitere Regelungen des EGovG betreffen die Georeferenzierung, d. h. die Verwendung von bundesweit 
einheitlich festgelegten Koordinaten bei Daten mit Bezug zu inländischen Grundstücken (§ 14 EGovG) 
oder die Barrierefreiheit im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (§ 16 EGovG). 

2.7.2.1.2 Rechtliches Verhältnis von EGovG und § 7 UIG 

Es gibt gewisse Überschneidungen zwischen dem EGovG und der Unterstützungspflicht nach § 7 UIG, 
insbesondere im Hinblick auf die in § 7 Abs. 2 UIG aufgeführten praktischen Vorkehrungen wie die 
Veröffentlichung von Verzeichnissen und die Einrichtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze 
und Datenbanken. Allerdings sind die Pflichten nach dem EGovG, so etwa die Open-Data-Regelung des 
§ 12a EGovG, vor allem für die aktiven Informationspflichten nach § 10 UIG von Bedeutung.619 Nach § 1 
Abs. 4 EGovG tritt § 12a EGovG hinter das UIG als subsidiär zurück.620 

Jedoch sind die Anwendungsbereiche ansonsten klar zu trennen: der Anspruch auf Zugang zu bei den 
Bundesbehörden vorhandenen Informationen wird durch die Informationsfreiheitsgesetze wie das 
IFG oder das UIG begründet. Das EGovG begründet keinen solchen Anspruch. Dies ergibt sich für die 
sog. „open data“ ausdrücklich aus § 12a Abs. 1 Satz 2 EGovG.621 Auch aus anderen Regelungen lässt 
sich diese Trennung erkennen. So heißt es nach § 8, dass Behörden des Bundes Akteneinsicht in der 
dort bestimmten Weise gewähren können, 

„soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht.“ 

Das EGovG normiert dann die Art und Weise der Zugangsgewährung. Hier lässt sich erkennen, dass 
eine Reihe von Unterstützungspflichten in ihrer Detailliertheit erheblich über die Anforderungen nach 
§ 7 UIG hinausgehen. Das gilt etwa für die Information zu Behörden und über ihre Verfahren in öffent-

 

 
618 S. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes, BT-Drucks. 18/11614 
vom 22.03.2017, S. 20. 
619 Vgl. den: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften, BT-Drs. 17/11473 vom 14.11.2012, S. 44. 
620 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 59. 
621 Richter, „Open Government Data“ für Daten des Bundes, NVwZ 2017, 1408, 1410. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

132 

 

lich zugänglichen Netzen nach § 3 EGovG, die ab 2020 geltende grundsätzliche Pflicht zur elektroni-
schen Aktenführung nach § 6 EGovG, für die erwähnte Akteneinsicht nach § 8 EGovG, oder die Anfor-
derungen nach §§ 12 und 12a EGovG zu „open data“. 

Wie oben bereits beschrieben,622 gehen inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen in ande-
ren Gesetzen dem EGovG vor (§ 1 Abs. 4 EGovG). Es handelt sich jedoch bei § 7 UIG nicht um solche in-
haltsgleichen oder entgegenstehenden Besttimmungen. Das EGovG geht mit den oben aufgeführten 
Verpflichtungen bzgl. elektronischer Zugäng über das UIG hinaus, weil es erheblich detailliertere 
Pflichten vorsieht. Dahinter bleibt die Unterstützungspflicht nach § 7 UIG zurück, die nur allgemein auf 
Mittel der elektronischen Kommunikation verweist. Ein Vorrang des UIG nach § 1 Abs. 4 EGovG kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Das UIG kann mit seinen allgemeinen, teilweise unbestimmten Formu-
lierungen („wirken sie darauf hin“) die speziellen Vorgaben zur elektronischen Kommunikation des 
EGovG nicht verdrängen. Das EGovG ist das speziellere Gesetz, weil es sich ausschließlich mit der Ma-
terie und dem Ziel der elektronisch arbeitenden Verwaltung befasst.623 Zum anderen ist es auch das 
zeitlich jüngere Gesetz. Dass dem Gesetzgeber das Vorhandensein und die Bedeutung der Informati-
onsfreiheitsgesetze bewusst waren, ergibt sich aus deren Erwähnung in der Gesetzesbegründung.624  
Letztlich sind die Vorgaben des § 7 UIG so vage, dass das EGovG zumindest teilweise als eine Konkreti-
sierung dieser Maßgaben zu verstehen ist.  

2.7.2.2 Verhältnis zum Online-Zugangsgesetz 

Das am 18.8.2017 in Kraft getretene Onlinezugangsgesetz (OZG)625 verpflichtet nach § 1 Bund und 
Länder, bis spätestens 2023, „ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale 
anzubieten.“ Das Gesetz wurde auf der Kompetenzgrundlage des Art. 91c GG erlassen, nach dem „Bund 
und Länder … bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung benötig-
ten informationstechnischen Systeme zusammenwirken“ können.626 Das Gesetz zielt auf einen Onlinezu-
gang zu Verwaltungsdienstleistungen, zu denen auch der freie Zugang zu Umweltinformationen 
zählt.627 Über einen Portalverbund von Bund und Ländern soll nach § 3 Abs. 1 OZG sichergestellt wer-
den, „dass Nutzer über alle Verwaltungsportale von Bund und Ländern einen barriere- und medienbruch-
freien Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen dieser Verwaltungsträger erhalten.“ Mehr noch 
als das EGovG führt das OZG damit zu einer Konkretisierung der eher vagen Unterstützungspflicht 
nach § 7 Abs. 1 Satz 2 UIG, wonach Umweltinformationen zunehmend in elektronischen Datenbanken 
gespeichert werden und darüber abrufbar sein sollen.628  

2.7.2.3 Ergänzende Beratungspflicht? 

§ 7 UIG enthält keine ausdrückliche Normierung einer Beratungspflicht für die informationspflichtigen 
Stellen. Allerdings haben die informationspflichtigen Stellen nach § 4 Abs. 2 Satz 4 UIG die Informati-
onssuchenden bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen zu unterstützen. Nach einer Auffassung 
in der Literatur soll die Unterstützungspflicht nach § 4 Abs. 2 Satz 4 UIG über die allgemeine Bera-
tungspflicht nach § 25 VwVfG hinausgehen.629 Dies ist jedoch angesichts der Reichweite des § 25 

 

 
622 S. oben unter 2.7.2.1.1. 
623 Vgl. Ramsauer/Frische, Das E-Government-Gesetz, NVwZ 2013, 1505. 
624 S. den: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften, BT-Drs. 17/11473 vom 14.11.2012, S. 35, 44. 
625 Onlinezugangsgesetz vom 14.08.2017, BGBl. I S. 3122, 3138. 
626 Dazu Hermann/Stöber, Das Onlinezugangsgesetz des Bundes, NVwZ 2017, 1401. 
627 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 52. 
628 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 52. 
629 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 4 Rn. 6. 
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VwVfG, der Beratungs-, Auskunfts- und Erörterungspflichten umfasst, nicht nachvollziehbar. Vielmehr 
bleibt § 4 Abs. 2 Satz 4 UIG demgegenüber eher rudimentär. Es ist daher nicht eindeutig, ob hierin 
auch eine Pflicht zur Beratung der Antragsteller enthalten ist. 

Denkbar wäre daher, nach dem Muster des § 26 Abs. 3 UVwG BW630 klarstellend eine Beratungspflicht 
in § 7 Abs. 3 UIG aufzunehmen: 

„Die informationspflichtigen Stellen unterstützen den Informationszugang durch Beratung…“631 

Auch Art. 3 Abs. 5 Satz 2 UIRL besagt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Behörden die Öffentlichkeit angemessen über die ihr aus die-
ser Richtlinie erwachsenden Rechte unterrichten und hierzu in angemessenem Umfang Informationen, 

Orientierung und Beratung bieten.“ 

Durch den direkten Kontakt zwischen informationspflichtiger Stelle und Antragsteller lässt sich viel 
Konfliktpotential reduzieren, indem etwa der Antrag auf die wirklich benötigten Informationen be-
schränkt wird und Verständnis auf beiden Seiten für die jeweiligen Interessen und Anliegen geschaffen 
werden kann. Zwingend wäre die Aufnahme einer ausdrücklichen Beratungspflicht in das UIG vor dem 
Hintergrund des § 4 Abs. 2 Satz 4 UIG und des § 25 VwVfG jedoch nicht. 

2.7.2.4 Pflicht zur Erstellung von Leitfäden o.ä.? (§ 7 Abs. 1 und 2 UIG) 

§ 7 UIG besagt zwar in Absatz 1 generell, dass Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu Umwel-
tinformationen getroffen werden müssen, und in Absatz 2 werden Beispiele für entsprechende prakti-
sche Vorkehrungen genannt. Eine eindeutige Verpflichtung, auch Leitfäden für die Anwendung des UIG 
zur Verfügung zu stellen, ergibt sich daraus jedoch nicht. Vielmehr steht die Auswahl der praktischen 
Vorkehrungen im Ermessen der informationspflichtigen Stellen.632 Die Erstellung von Leitfäden wie 
der des BMUB zum UIG633 ist damit freiwillig. 

Jedoch sind derartige Hinweise, gerade wenn sie von Seiten der informationspflichtigen Stellen selbst 
stammen, für den Anwender sehr hilfreich. Dies zeigt etwa das Beispiel des oben angeführten briti-
schen „guide to the environmental information regulations“.634  

Primär könnte daher die Erstellung solcher Leitfäden, Arbeitshilfen o.ä zur Pflicht gemacht werden, 
was durch Aufnahme einer entsprechenden Norm in § 7 UIG erfolgen könnte. Zumindest könnten die 
Anwendungshinweise aber in § 7 Abs. 2 UIG explizit aufgeführt werden. 

2.7.2.5 Pflicht zur Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit der Informationen (§ 7 Abs. 3 UIG) 

§ 7 Abs. 3 UIG verpflichtet die informationspflichtigen Stellen, soweit möglich, die Daten aktuell, exakt 
und vergleichbar zu halten. Bereits oben wurde dargelegt, dass eine Pflicht zur Prüfung der inhaltli-
chen Richtigkeit der Informationen nicht besteht, weil sie dem Grundgedanken des UIG, das einen An-
spruch auf die bei einer informationspflichtigen Stellen vorhandenen Daten gewährleistet, wider-
spricht.635 

 

 
630 Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) vom 25.11.2014, GBl. 2014, 592. 
631 Vgl. Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 379. 
632 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 8. 
633 UIG-Leitfaden, Entscheidungshilfe für BMUB-Mitarbeiter/innen bei der Anwendung des Umweltinformationsgesetzes (UIG), 02.11.2010 - 
Fortgeschriebene Fassung - vom 24. 06. 2015, https://fragdenstaat.de/files/foi/76492/UIG-Leitfaden_Fortschreibung2015.pdf (letzter Zu-
griff am 10.08.2018). 
634  S. oben unter 2.7.1; https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-environmental-information-regulations/what-are-the-eir/ (letzter 
Zugriff am 10.08.2018). 
635 S. oben unter 2.3.1.2.4. 
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Auch wenn der Wortlaut des § 7 Abs. 3 UIG eine Pflicht zur inhaltlichen Richtigkeit nahelegen könnte 
(„exakt“), folgt auch hieraus keine derartige Pflicht. Nach der Gesetzesbegründung folgt hieraus  
„keine generelle Prüfpflicht der informationspflichtigen Stelle betreffend die inhaltliche Richtigkeit der Infor-

mationen. Die Bürger haben keinen Anspruch, dass die informationspflichtigen Stellen die Richtigkeit der 
vorliegenden Informationen überprüft, sondern, wie sich bereits aus § 3 Abs. 1 UIG n. F. ergibt, nur einen 

Anspruch auf Informationen, über die die Stelle verfügt.“636 

Vielmehr soll eine Information dann exakt sein, 

„wenn sie den mit ihr verfolgten Informationszweck erfüllen kann. Begehrt etwa der Antragsteller Auskunft 
zu Lärmemissionen einer bestimmten Industrieanlage, so reicht es nicht aus, wenn die Stelle ihm die Ten-

denz der Emissionen in den letzten Jahren mitteilt.“637 

Allerdings ist der Wortlaut in § 7 Abs. 3 UIG insoweit nicht eindeutig, denn landläufig wird unter der 
Exaktheit einer Information durchaus deren inhaltliche Richtigkeit verstanden. Laut Duden bezeichnet 
„exakt“ Eigenschaften einer Information wie  

„in sachgerechter Weise genau, präzise.“638 

Der Ausruf „exakt!“ etwa wird mit „stimmt genau“ gleichgesetzt.639 Dies kann in der Tat zu Verwirrung 
führen, weil sich hier ein zumindest scheinbarer Widerspruch zu den Grundgedanken des Anspruchs 
auf freien Zugang zu Umweltinformationen ergibt. 

Daher wird zum Teil auch angenommen, dass die informationspflichtige Stelle jedenfalls objektiv zur 
Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit verpflichtet sei: 

„Bei der Beurteilung ist zu unterscheiden zwischen der Frage, ob und inwieweit die Behörden objektiv zur 
Informationsrichtigkeit verpflichtet sind, und der Frage nach subjektiven Rechten der Betroffenen auf Infor-

mationsrichtigkeit, welche die Grundlage staatlicher Einstandspflichten bilden könnten. 

Zunächst begründet § 7 Abs. 3 UIG im Ausgangspunkt eine objektive Pflicht zur Richtigkeit der zugänglich 
gemachten Umweltinformationen, die über § 10 Abs. 6 UIG auch für die aktive behördliche Verbreitung gilt. 
Es dürfen also grundsätzlich nur richtige Umweltinformationen zugänglich gemacht werden; und dies setzt 

die Pflicht der Behörden zur Überprüfung der Richtigkeit von Daten voraus. […] Diese Richtigkeitspflicht 
überzeugt zunächst vor dem Hintergrund, dass die Zwecke des Umweltinformationsrechts, die Teilhabe der 
Öffentlichkeit an Umweltfragen und die Verbesserung des Umweltschutzes, letztlich nur durch im Wesentli-

chen zutreffende Informationen erreicht werden können.“640 

Dann wird diese Prüfungspflicht aber unter Hinweis auf die Möglichkeitsschwelle in § 7 Abs. 3 UIG re-
lativiert: 

„Sie wird aber in § 7 Abs. 3 UIG unter den Vorbehalt des Möglichen gestellt und hat damit keine absolute, 
uneingeschränkte Reichweite. … Datenrichtigkeit kann insofern immer nur ein Zielwert sein; und die Pflicht 

zur Überprüfung der Richtigkeit zu veröffentlichender Daten darf nicht so weit gehen, dass der Zweck des 
freien Informationszugangs unterlaufen würde, indem die informationspflichtigen Stellen aufgrund einer 

Überforderung durch überspannte Prüfpflichten kaum mehr Umweltinformationen verbreiten könnten.“641 

 

 
636 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06 2004, S. 18. 
637 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 10-12 
638 S. https://www.duden.de/rechtschreibung/exakt (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
639 So https://www.duden.de/rechtschreibung/exakt (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
640 Kümper, Zur Frage einer Staatshaftung beim Zugang zu Umweltinformationen, ZUR 2012, 395, 397, 399 f. 
641 Kümper, Zur Frage einer Staatshaftung beim Zugang zu Umweltinformationen, ZUR 2012, 395, 397, 401. 
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Diese Argumentation geht im Ansatz fehl. Es besteht weder eine objektive Pflicht der Behörden, rich-
tige Informationen vorzuhalten, noch besteht ein subjektiver Anspruch auf solche Daten, unabhängig 
davon, ob die Gewährleistung möglich ist. Der Anspruch richtet sich vielmehr auf die Daten, so wie sie 
bei der informationspflichtigen Stelle vorhanden sind.642  

Die Verwendung Begriffs „exakt“ in § 7 Abs. 3 UIG lässt sich leicht mit der Wortgleichheit mit Art. 8 
Abs. 1 UIRL erklären.643 Dass die Richtlinie den Begriff vorgibt, führt aber noch nicht zu der Verpflich-
tung des nationalen Gesetzgebers, genau diesen Begriff zu verwenden. Der Gesetzgeber kann durchaus 
von dem durch die Richtlinie eingeräumten Spielraum Gebrauch machen und unklare begriffliche Vor-
gaben interpretieren und korrigieren.  

Dem Gesetzgeber steht es daher frei, in § 7 Abs. 3 UIG deutlich zu machen, was eigentlich mit der An-
forderung der Exaktheit der Information gemeint ist. Dies ist auch zu empfehlen, denn Antragsteller 
könnten durch das Wort „exakt“ in § 7 Abs. 3 UIG zu der fälschlichen Annahme verleitet, sie hätten ei-
nen Anspruch auf eine inhaltlich richtige Information. 

2.7.2.6 Haftung für inhaltliche Richtigkeit der Information aus § 7 Abs. 3 UIG 

Daraus, dass kein Anspruch auf eine inhaltlich richtige Information besteht, folgt auch, dass die infor-
mationspflichtige Stelle nicht für die Richtigkeit der Information haftet. Es besteht keine dem Dritten 
(dem Antragsteller) gegenüber, der informationspflichtigen Stelle obliegende Amtspflicht nach § 839 
BGB i. V. m. Art. 34 GG auf Gewährleistung dieser Richtigkeit. Für die Drittgerichtetheit einer Amts-
pflicht ist auf deren Schutzzweck abzustellen, der auch und gerade das im Einzelfall berührte Interesse 
umfassen muss.644 Dieser Schutzzweck richtet sich aber nicht auf die Gewährleistung der inhaltlichen 
Richtigkeit der übermittelten Daten: 

„Für den Zugang zu Umweltinformationen ergibt sich aber aus Zielsetzung und Funktion des Umweltinfor-
mationsrechts eine andere Beurteilung hinsichtlich des amtshaftungsrechtlichen Schutzzwecks: Die Richtli-
nie 2003/4/EG will ausweislich ihres 1. Erwägungsgrundes durch den Informationszugang das Umweltbe-

wusstsein schärfen, einen freien Meinungsaustausch und eine wirksame Teilhabe der Öffentlichkeit an Ent-
scheidungsprozessen zu Umweltfragen ermöglichen und somit letztlich den Umweltschutz verbessern. … 

Diese Zielsetzung teilt – trotz abweichenden Wortlauts in § 1 Abs. 1, der lediglich auf einen „rechtlichen Rah-
men für den freien Zugang zu Umweltinformationen“ verweist – auch das UIG; das folgt bereits aus dem 

Gebot richtlinienkonformer Auslegung. … Der Antragsteller des Umweltinformationsanspruchs fungiert vor 
dem Hintergrund dieser Zielsetzung allein als Repräsentant der Öffentlichkeit und des allgemeinen öffentli-

chen Interesses an der Zugangs- und Verbreitungsmöglichkeit hinsichtlich der betreffenden Umweltinforma-
tionen; der Umweltinformationsanspruch dient nicht etwa der Befriedigung privater Informationsinteressen. 
…Das Umweltinformationsrecht möchte dem Antragsteller also lediglich im überindividuellen Interesse des 
freien Meinungsaustausches und des Umweltschutzes die behördlich verfügbaren Informationen zugänglich 
machen, nicht aber ihn vor persönlichen Schäden, z. B. einem unvorteilhaften Grundstücksgeschäft, bewah-
ren. Vor diesem Hintergrund sind Drittgerichtetheit resp. Schutzzweck der Amtspflicht zur Gewährung von 

Zugang zu Umweltinformationen zu verneinen.“645 

Damit sind im Regelfall aufgrund der Übermittlung unrichtiger Daten nach dem UIG keine Haftungsan-
sprüche verbunden. Anders ist dies dann, wenn, wie Kümper zutreffend ausführt, 

„wenn zu der Unrichtigkeit der erteilten Informationen weitere Umstände treten, die einen amtshaftungs-
rechtlichen Schutz des Bürgers angemessen erscheinen lassen. So besteht etwa die allgemeine Amtspflicht, 

 

 
642 S. auch oben unter 2.3.1.2.4. 
643 S. oben unter 2.7.1. 
644 Ausführlich dazu: Kümper, Zur Frage einer Staatshaftung beim Zugang zu Umweltinformationen, ZUR 2012, 395. 
645 Ausführlich dazu: Kümper, Zur Frage einer Staatshaftung beim Zugang zu Umweltinformationen, ZUR 2012, 395, 397. 
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den Bürger nicht „sehenden Auges in ein Unglück laufen zu lassen“, wenn der Amtswalter ihn mit einem kur-
zen Hinweis oder einer bloßen Belehrung vor Schaden bewahren kann. …Danach lässt sich im Einzelfall eine 
Hinweispflicht bei erkannt unrichtigen Informationen auch gegenüber Informationsempfängern annehmen. 
… Eine weitere Ausnahme bildet ferner das Verbot des Amtsmissbrauchs; auch gegenüber Informationsemp-

fängern verbietet sich etwa eine bewusste Verfälschung von Informationen durch die Behörde. … Insofern 
geht es allerdings um allgemeine, unabhängig von einer besonderen Vertrauenshaftung und insbesondere 
auch unabhängig von Zielsetzung und haftungsrechtlicher Bedeutung des Umweltinformationsrechts gel-

tende Amtspflichten, welche die Amtswalter im Rahmen jeder Tätigkeit stets zu beachten haben.“646 

2.7.2.7 Anforderung der Vergleichbarkeit von Umweltinformationen (§ 7 Abs. 3 UIG) 

§ 7 Abs. 3 UIG fordert zudem die Vergleichbarkeit der Informationen. Dies soll z. B. der Fall sein, wenn 
sie barrierefrei verfügbar seien. Die Anforderung sei erfüllt,  

„wenn die Informationen maschinenlesbar und suchfähig zur Verfügung gestellt werden“.647 

Diese Interpretation überzeugt nicht, stellt sie doch nur auf die Art und Weise der Übermittlung ab. 
Besser nachvollziehbar ist die Erläuterung, die Vergleichbarkeit von Daten sei gegeben, 

„wenn sie auf herkömmlichen wissenschaftlichen und üblicherweise verwendeten Bemessungsparametern 
beruhen.“648 

Dieser Auslegung ist der Vorzug zu geben. Es kommt dem Zweck dieser Vorschrift entsprechend da-
rauf an, dass ein Antragsteller in die Lage versetzt wird, die von einer informationspflichtigen Stelle 
erhaltenen Daten inhaltlich mit anderen Daten vergleichen zu können. Dies ist nur der Fall, wenn die 
verwendeten Parameter identisch sind. Dies erlaubt es Antragstellern zu beurteilen, welchen Aussage-
wert die Informationen haben, wie er diese etwa in einem wissenschaftlichen Diskurs einzuschätzen 
hat, ob er sie für Forschungsarbeiten verwenden kann etc. 

Nach § 7 Abs. 3 UIG sind daher informationspflichtige Stellen angehalten, ihre Daten auf der Grundlage 
wissenschaftlich fundierter und anerkannter Parameter vorzuhalten. 

2.7.2.8 Gewährleistung aktueller, exakter und vergleichbarer Daten „soweit möglich“ 

§ 7 Abs. 3 UIG stellt die Gewährleistungspflicht zur Vorhaltung aktueller, exakter und vergleichbarer 
Daten unter den Vorbehalt des Möglichen. Was als „möglich“ anzusehen ist, wird jedoch nicht weiter 
ausgeführt und bedarf der Interpretation am Maßstab der Zweckbestimmung des UIG, einen freien Zu-
gang zu Umweltinformationen zu garantieren. Das heißt, dass die Vorhaltungspflicht nicht einfach da-
ran scheitern darf, dass dafür keine Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.649 Befindet sich eine 
informationspflichtige Stelle aber in einer finanziell nachweisbar prekären Situation, könnte auch eine 
knappe Kassenlage die Vorhaltungspflicht nach § 7 Abs. 3 UIG einschränken.  

Wo genau die Grenze zu ziehen ist, ist jedoch schwer festzumachen. Nach dem Willen des Europäi-
schen Parlaments als Gesetzgebers der UIRL sollten u. a. historische Gründe und solche des jeweiligen 
Stands von Forschung und Messmöglichkeiten zu berücksichtigen sein.650 Daher wird angenommen, 
dass 

 

 
646 Ausführlich dazu: Kümper, Zur Frage einer Staatshaftung beim Zugang zu Umweltinformationen, ZUR 2012, 395, 403 f.; s. auch: Britz/Ei-
fert/Groß, Verwaltungsinformation und Informationsrichtigkeit, DÖV 2007, 717, 725. 
647 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 7 Rn. 8. 
648 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 10. 
649 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 12. 
650 Bericht vom 28.02.2001, A5–0074/2001 endgültig, S. 31 f., zitiert nach Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 
2017, UIG § 7 Rn. 12. 
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„die Grenze der Gewährleistungspflicht … dort erreicht [sei], wo der informationspflichtigen Stelle ein unver-
hältnismäßiger Aufwand entstehen würde, um die Informationen zu aktualisieren oder den neuesten wis-

senschaftlichen Methoden anzupassen.“651 

Letztlich bleibt aber eine gewisse Unsicherheit bestehen, die die Norm des § 7 Abs. 3 UIG nur schwer 
fassbar und deren Umsetzung kaum kontrollierbar erscheinen lässt. Es ist auch kaum vorstellbar, dass 
die vorgesetzten Aufsichtsbehörden bzw. die für die Kontrolle der privaten informationspflichtigen 
Stellen zuständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung gemäß § 13 UIG insoweit entsprechende Über-
wachungsaktivitäten entfalten. Ebenso wenig sind die Pflichten nach § 7 Abs. 3 UIG durch Antragstel-
ler einklagbar. Damit bleibt § 7 Abs. 3 UIG praktisch nicht viel mehr als ein Programmsatz. 

2.8 Vorbemerkungen zu den Ablehnungsgründen der §§ 8 und 9 UIG 
Die Ausnahmetatbestände der §§ 8 und 9 UIG folgen gemeinsamen, vor allem in Art. 4 UIRL, aber auch 
in Art. 3 Abs. 4 der Aarhus-Konvention niedergelegten Vorgaben. 

2.8.1 Gemeinsame Elemente der Ablehnungsgründe 

2.8.1.1 Gesetzgeberisches Ermessen bei der Umsetzung der Ausnahmetatbestände nach Art. 4 UIRL 

Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 UIRL stellen die Umsetzung der dort aufgeführten Ausnahmetatbestände in 
das Ermessen des Mitgliedstaats: 

„Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen in folgenden 
Fällen abgelehnt wird“ 

Die Mitgliedstaaten sind daher nicht verpflichtet, jeden der Ablehnungsgründe exakt so in nationales 
Recht umzusetzen wie er in Art. 4 UIRL niedergelegt ist. Das BVerwG hat dies 2016 in einem Rechts-
streit bzgl. der Einsicht in sicherheitstechnische Unterlagen eines Pharmaunternehmens anhand des 
Missbrauchstatbestands deutlich gemacht: 

„Denn dem nationalen Gesetzgeber ist ausweislich des Wortlauts der einleitenden Formulierung ("Die Mit-
gliedstaaten können vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen in folgenden Fällen ab-
gelehnt wird:" - Art. 4 Abs. 1 UIRL) eine bestimmte Regelung nicht abschließend vorgegeben; vielmehr wird 
ihm eine Gestaltungsoption eröffnet, von der er in unterschiedlicher Weise Gebrauch machen kann […]. Der 
Entscheidungsspielraum ist bei den in Art. 4 Abs. 2 UIRL aufgeführten Versagungsgründen eingeschränkt, 

soweit es um den Schutz von Interessen geht, die wie insbesondere die Belange Dritter in Art. 4 Abs. 2 
Buchst. c Alt. 2, Buchst. d, e und f UIRL von der Unionsrechtsordnung auch anderweitig geschützt sind […]. 

Bei den Versagungsgründen nach Art. 4 Abs. 1 UIRL sind solche Schranken indes nicht zu beachten. Dem na-
tionalen Gesetzgeber kommt daher eine Wahlfreiheit zu, ob er den gemäß Art. 3 Abs. 1 UIRL grundsätzlich 

zu gewährenden Zugangsanspruch nach Maßgabe der in Art. 4 Abs. 1 UIRL aufgeführten Gründe be-
schränkt. Er bewegt sich demnach auch dann innerhalb der vom Unionsrecht gesetzten Grenzen, wenn er 

einen Missbrauchstatbestand schafft, der in der Vollzugspraxis weitgehend leerläuft. …Zudem geht die 
Wahlmöglichkeit des nationalen Gesetzgebers nicht allein dahin, den Ablehnungsgrund in seiner Gesamtheit 
zu übernehmen oder darauf zu verzichten. Vielmehr kann er den Versagungsgrund, selbst wenn Art. 4 Abs. 1 

Buchst. b UIRL gemäß der englischen Sprachfassung weit zu verstehen sein und generell unzumutbare Zu-
gangsbegehren umfassen sollte, auch in einem engen Verständnis als Missbrauchstatbestand normieren 
und damit im Sinne einer Teilmenge des Merkmals "unangemessen oder unzumutbar" im Sinne von "un-

reasonable". Außerdem ist der Gesetzgeber frei, den Ausnahmetatbestand so auszugestalten, dass er nicht 
nur die ausschließliche, sondern - jedenfalls - auch die weit überwiegende Verfolgung sachfremder, also den 

 

 
651 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 7 Rn. 12. 
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Zielen der Umweltinformationsrichtlinie zuwiderlaufender Intentionen umfasst. Dass ausschließlich sach-
fremde Zwecke verfolgt werden, wird sich so gut wie nie belegen lassen. Es liegt deshalb auf der Hand, dass 

der Richtliniengeber die den Mitgliedstaaten eröffnete Gestaltungsmöglichkeit nicht derart einschränken 
wollte.“652 

2.8.1.2 Regelungsstruktur  

Die Regelungsstruktur der Ausnahmetatbestände folgt großenteils einem Muster von Regel – Aus-
nahme – Rückausnahme. Danach gilt zunächst die Regel des freien Informationszugangs nach § 3 Abs. 
1 UIG. In den §§ 8 und 9 UIG werden dann die einzelnen Ausnahmetatbestände aufgeführt. Diese sind 
dann im Wege einer potenziellen Rückausnahme gegen das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe 
abzuwägen (Einzelfallabwägung). Liegt ein Ablehnungsgrund vor, muss die informationspflichtige 
Stelle grundsätzlich die Herausgabe verweigern, es sei denn eine Rückausnahme aufgrund der Abwä-
gungsklausel ist gegeben. Damit handelt es sich hier um eine Kombination aus gebundener Entschei-
dung, verbunden mit einer Abwägungsklausel.653 Der gleichen Struktur von Regel – Ausnahme – Rück-
ausnahme folgt die den Ablehnungsgründen immanente Vorgabe bzgl. der Behandlung von Daten über 
Emissionen. 

Die Regelungsstruktur erfordert eine zweistufige Prüfung. Zunächst ist zu ermitteln, ob Ablehnungs-
gründe vorliegen, und auf der zweiten Stufe ist die auf den Einzelfall bezogene Abwägung zwischen 
dem Ablehnungsgrund bzw. auch mehreren Ablehnungsgründen und dem öffentlichen Interesse an 
der Bekanntgabe durchzuführen.654 Ggf. ist auch die Rückausnahme des Vorliegens einer Emission zu 
prüfen. 

Näheres zur Regelungsstruktur findet sich unten unter 2.8.1.2. 

2.8.1.3 Abwägungsklausel (Einzelfallabwägung) 

Die Abwägungsregel findet sich bereits in Art. 4 Abs. 4 UAbs. 2 der Aarhus-Konvention 

„…wobei das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe … zu berücksichtigen…“ 

sowie in Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 UIRL mit einer wortgleichen Formulierung. Die Abwägungsklausel wird 
hier aber noch präzisiert:  

„In jedem Einzelfall wird das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe gegen das Interesse an der Verweige-
rung der Bekanntgabe abgewogen.“ 

Diese Vorgaben werden in den einzelnen Regelungen zum Schutz öffentlicher und sonstiger (privater) 
Belange umgesetzt, so in § 8 Abs. 1 UIG, 

„ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt“ 

fast wortgleich in § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Satz 1 sowie § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG umgesetzt. 

Bei der in jedem Einzelfall gebotenen Abwägung655 können gegenüber dem Interesse an der Bekannt-
gabe auch mehrere Ablehnungsgründe berücksichtigt werden: 

Artikel 4 Absatz II der Richtlinie 2003/4/EG  ... ist dahin auszulegen, dass eine Behörde, die über Umweltin-
formationen verfügt oder für die solche bereitgehalten werden, bei der Abwägung der öffentlichen Interes-
sen an der Bekanntgabe gegen die Interessen an der Verweigerung der Bekanntgabe zur Beurteilung eines 

 

 
652 BVerwG, Urteil vom 28.07.2016 – 7 C 7/14, juris, Rn. 21 f. 
653 Vgl. Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, Vorbemerkungen zu den §§ 8 und 9, Rn. 2. 
654 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 2. 
655 Zur Pflicht zur Abwägung s.: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 4. 
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Antrags, der dahin geht, dass diese Informationen einer natürlichen oder juristischen Person zugänglich ge-
macht werden, mehrere der in dieser Bestimmung genannten Gründe für die Verweigerung der Bekannt-

gabe kumuliert berücksichtigen kann.656 

Das bedeutet, dass dann, wenn jeder einzelne gegen die Herausgabe der Information sprechende Be-
lang in der Abwägung alleine nicht ausreicht, um eine Ablehnung zu begründen, die Belange zusam-
mengenommen dennoch eine Verweigerung der Informationserteilung rechtfertigen können.657 Dies 
verpflichtet die informationspflichtige Stelle auch dazu, alle relevanten Aspekte in der Abwägung zu 
berücksichtigen. 

Bei der Abwägung stehen sich das öffentliche Interesse an der Informationserteilung und die öffentli-
chen bzw. privaten Interessen an der Verweigerung der Informationsherausgabe gegenüber. Für ers-
teres kommt es grundsätzlich nicht auf die privaten Interessen des jeweiligen Antragstellers an, son-
dern auf das Interesse der Öffentlichkeit an der Bekanntgabe der Information. Dies folgt auch daraus, 
dass auch für die Antragstellung gemäß § 3 Abs. 1 UIG gerade kein Interesse geltend gemacht werden 
muss.658 Das BVerwG hat dazu ausgeführt: 

 „Der Kl. macht einen Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen nach der Umweltinformationsrichtlinie 
geltend. Dieser Anspruch besteht – unter der vom Hauptsachegericht mit Blick auf die Frage der Entschei-

dungserheblichkeit bejahten tatbestandlichen Voraussetzung, dass er sich auf Umweltinformationen bezieht 
–, ohne dass hierfür ein Interesse geltend gemacht werden muss (Art. 1 lit. a der Umweltinformationsrichtli-

nie). Jede natürliche oder juristische Person ist mit der Antragstellung anspruchsberechtigt. Der Anspruch 
dient mithin nicht oder nicht in erster Linie der Befriedigung von privaten Informationsinteressen. Vielmehr 

zielt er darauf ab, das allgemeine Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien Meinungsaustausch und 
eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltfragen zu ermöglichen 
und auf diese Weise den Umweltschutz zu verbessern […]. Wer einen Antrag auf Zugang zu Umweltinfor-

mationen stellt, wird demnach (auch) als Sachwalter der Allgemeinheit tätig; seinem Interesse an der Ver-
folgung des Anspruchs im Prozess entspricht ein gleichgerichtetes öffentliches Interesse.“659 

Allerdings können sich aus den möglicherweise bekannten Interessen des Antragstellers Rückschlüsse 
auf öffentliche Interessen ziehen lassen.660 Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist für das öffentli-
che Interesse an der Bekanntgabe nicht nur ein allgemeines Interesse daran erforderlich, sondern 

„das öffentliche Interesse überwiegt nur, wenn mit dem Antrag ein Interesse verfolgt wird, das über das all-
gemeine Interesse hinausgeht, das bereits jeden Antrag rechtfertigt. Es genügt nicht das allgemeine Inte-
resse der Öffentlichkeit, Zugang zu Informationen über die Umwelt zu erhalten. Anderenfalls überwöge das 

öffentliche Interesse stets; die Abwägung im Einzelfall wäre entbehrlich.“661 

Für die Bewertung dieses öffentlichen Interesses kann auch von Bedeutung sein, dass aufgrund beson-
derer Ereignisse ein „Öffentlichkeitsdruck“ besteht, wie etwa nach Störfällen in einem Kernkraftwerk: 

„Insoweit hat, wie der Fachsenat zu Recht festgestellt hat, der Geheimnisschutz ausnahmsweise „hinter ein-
deutig höher zu bewertenden Rechtsgütern der Allgemeinheit zurückzustehen”. Den Anknüpfungspunkt für 

die Verhältnismäßigkeitsprüfung bildet dabei die Frage, ob die Durchsetzung des Informationsanspruchs 

 

 
656 EuGH, Urteil vom 28.07.2011 − C-71/10, NVwZ 2011, 1060, Leitsatz. 
657 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 3. 
658 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 7. 
659 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 20 F 2/07, NVwZ 2008, 554, 557, Rn. 24. 
660 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 7. 
661 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, Rn. 62; s. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen 
zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 512. 
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„unmittelbar bei der Realisierung einer wichtigen öffentlichen Aufgabe” hilft. Dass ein besonderes, die Ge-
heimhaltungsinteressen deutlich überwiegendes und daher die Entscheidung nach § 99 Absatz I 2 VwGO zu 

Gunsten der Aktenvorlage determinierendes öffentliches Interesse an Informationen mit unmittelbarem 
Störfallbezug besteht, ergibt sich aus den weitreichenden Folgen, die ein Störfall angesichts der Besonder-
heiten einer solchen technischen Anlage für die Allgemeinheit haben kann. Soweit die Beigel. rügt, das Ge-
richt erkläre nicht, wie es durch die Preisgabe der Akten konkret zur „Realisierung einer wichtigen öffentli-
chen Aufgabe” kommen könne, verkennt sie den für die öffentliche Diskussion essenziellen Transparenzef-

fekt, der sich aus einer solchen Offenlegung ergibt. Die Kenntnis der Informationen erlaubt – über die Aufbe-
reitung des Vorfalls in Fachkreisen hinaus – eine öffentliche Auseinandersetzung mit substanziellen Nachfra-

gen zu dem „kritischen” Ereignis eines solchen Störfalls. Dass ein Öffentlichkeitsdruck – wie der Fachsenat 
zutreffend angemerkt hat – zu einem erhöhten Erklärungsdruck und damit mittelbar zu einer möglichen Ver-

besserung der Anlagenüberwachung führen kann, beruht auf der Erkenntnis, dass durch das partizipative 
Element der Offenlegung das Bewusstsein für die Erfordernisse eines wirksamen Umweltschutzes geschärft 
wird. Da sich das Informationsinteresse des Kl. mit dem (allgemeinen) öffentlichen Informationsinteresse 
deckt, nimmt es an dessen besonderer Bedeutung teil und gewinnt – soweit es um Informationen über den 

konkreten Störfall geht – ein Gewicht, das den Geheimnisschutz verdrängt.“662 

In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass  

„im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren … die Abwägung regelmäßig zugunsten der Geheimhaltung 
ausfallen [dürfte], jedenfalls wenn es um SEWD-relevante Zusammenhänge geht“ 

und dann der Ausschlussgrund des Schutzes der öffentlichen Sicherheit nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UIG eingreife.663 In der Tat können Informationen über Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen 
Dritter (SEWD) zu erheblichen Gefährdungen führen, etwa weil hierdurch Muster für ähnliche Aktio-
nen geliefert werden könnten. Die generelle Aussage zur Abwägung im Falle atomrechtlicher Verfah-
ren ist jedoch nicht zutreffend, denn hier kommt es auf jeden Einzelfall an. 

Die informationspflichtige Stelle hat nach dem Amtsermittlungsgrundsatz des § 24 Abs. 2 VwVfG von 
sich aus zu ermitteln, welche öffentlichen Interessen für und gegen die Herausgabe der Information 
sprechen.664 Eine Obliegenheit des Antragstellers, von sich aus seine Interessen an der Herausgabe 
darzulegen, besteht angesichts der Voraussetzungslosigkeit des Anspruchs nach § 3 Abs. 1 UIG nicht. 

Näheres zur Frage der Einbeziehung privater Interessen in die Abwägung findet sich unten unter 2.8.2.3. 

2.8.1.4 Emissionen 

Während die Aarhus-Konvention dies in Art. 4 Abs. 4 UAbs. 2 noch etwas vage formuliert, 

„… sowie ein etwaiger Bezug der beantragten Informationen zu Emissionen in die Umwelt zu berücksichti-
gen…“  

enthält Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 UIRL eine wesentlich präzisere Maßgabe: 

„Die Mitgliedstaaten dürfen aufgrund des Absatzes 2 Buchstaben a), d), f), g) und h) nicht vorsehen, dass ein 
Antrag abgelehnt werden kann, wenn er sich auf Informationen über Emissionen in die Umwelt bezieht“ 

 

 
662 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 20 F 2/07, NVwZ 2008, 554, 557, Rn. 29. 
663 So Leidinger, Informationsinteresse der Öffentlichkeit versus staatliches Geheimhaltungsinteresse im atomrechtlichen Genehmigungsver-
fahren und vor Gericht, NVwZ 2019, 270, 273. 
664 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 9. 
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Diese Rückausnahme bezieht sich auf die Ausnahmetatbestände der Vertraulichkeit der Beratungen 
von Behörden, der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, der Vertraulichkeit personenbezogener Da-
ten, der Interessen oder des Schutzes einer Person, die die beantragte Information freiwillig zur Verfü-
gung gestellt hat, sowie des Schutzes der Umweltbereiche, auf die sich die Informationen beziehen.665  

Im UIG findet sich die Rückausnahme bzgl. Informationen über Emissionen mit jeweils ähnlichen For-
mulierungen in § 8 Abs. 1 Satz 2,  

„Der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen kann nicht unter Berufung auf die in den Nummern 
2 und 4 genannten Gründe abgelehnt werden.“ 

in § 9 Abs. 1 Satz 2 

„Der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen kann nicht unter Berufung auf die in den Nummern 
1 und 3 genannten Gründe abgelehnt werden.“ 

sowie in § 9 Abs. 2 Satz 2 UIG: 

„Der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen kann nicht unter Berufung auf die in Satz 1 genann-
ten Gründe abgelehnt werden.“ 

Der Begriff der Emission ist im UIG nicht definiert. Der Gesetzgeber wollte auf den Begriff in der dama-
ligen IVU-Richtlinie 96/61/EG666 abstellen.667 Nach Art. 2 Nr. 5 der Richtlinie ist eine Emission 

„die von Punktquellen oder diffusen Quellen der Anlage ausgehende direkte oder indirekte Freisetzung von 
Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in die Luft, das Wasser oder den Boden.“ 

Allerdings ist der Begriff angesichts dessen, dass hiermit der Informationszugang im Sinne der Zielset-
zung des UIG erweitert wird, weit auszulegen.668 Begrifflich ist auch keine Unterscheidung zwischen 
Emissionen, Ableitungen oder Freisetzungen vorzunehmen. Vielmehr sind diese Begriffe synonym zu 
verwenden.669  Der Begriff umfasst Angaben über die Menge und die Zusammensetzung der Emissio-
nen.670 Das OVG Berlin-Brandenburg hat vertreten, dass   

„Informationen über sog. Messrandbedingungen auf dem Rollenprüfstand bei der Ermittlung der CO2-Ab-
gaswerte für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen … als Informationen über Emissionen in die Umwelt 

der Offenlegung [unterliegen], auch wenn sie für sich genommen ein Betriebsgeheimnis darstellen.“671 

Nicht von der Rückausnahme erfasst werden Informationen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (internatio-
nale Beziehungen, Verteidigung und bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit) sowie Nr. 3 
(Durchführung laufender Gerichtsverfahren etc.). Mit dieser „Rück-Rückausnahme“ hat der Gesetzge-
ber wiederum eine Wertung vorgenommen, die Schutzgüter von hoher Bedeutung wie die öffentliche 
Sicherheit über den Informationsanspruch stellt. 

 

 
665 Kritisch zur Regelungsstruktur: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, Vorbemerkungen zu den §§ 8 und 9, Rn. 2; näher unten unter 2.8.1.2. 
666 Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 2409.1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 
257 vom 10.10.1996 S. 26. 
667 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 19.  
668 EuGH, Urteil vom 23.11.2016 - C-442/14, juris, Rn. 55 ff.; anders allerdings die Kommission in dem Fall Stichting Greenpeace Nederland et 
al., die vortrug, der Begriff sei eng auszulegen, s.: EuG, Urteil vom 08.10.2013 – T-545/11, ZUR 2014, 45, 49, Rn. 48; vgl. auch oben unter 
2.1.1.2.3. 
669 EuGH, Urteil vom 23.11.2016, C-442/14, juris, Rn. 52, 63 ff.; vgl. auch: Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand 
und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
670 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 45. 
671 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.03.2019 – OVG 12 B 13.18 –, juris, Leitsatz 2. 
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Es wurde diskutiert, ob sich der Begriff der Emission auf von Anlagen ausgehende Einwirkungen in die 
Umwelt beschränkt, oder ob sämtliche Emissionen in die Umwelt erfasst sind.672 Insbesondere geht es 
dabei um Emissionen aus anderen Quellen als Industrieanlagen wie z. B. solche, die durch die Anwen-
dung von Pflanzenschutz- oder Biozidprodukten entstehen. Insoweit hat der EuGH in seinem Urteil 
von 2016 gewisse Klärungen herbeigeführt, indem eine weite Auslegung des Begriffs vertreten wird. 
Danach sind 

„Informationen über Emissionen aus anderen Quellen als Industrieanlagen, wie Emissionen aufgrund der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder Biozid-Produkten, … aber für den Umweltschutz ebenso bedeu-
tend wie Informationen über Emissionen aus industriellen Quellen. ...Folglich kann der Begriff „Emissionen in 
die Umwelt“ im Sinne von Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2003/4 das Freisetzen von Produkten und 

Stoffen wie Pflanzenschutzmitteln oder Biozid-Produkten und in diesen Produkten enthaltenen Stoffen in die 
Umwelt nicht ausschließen. … Nach alledem ist der Begriff „Emissionen in die Umwelt“ im Sinne von Art. 4 
Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2003/4 dahin auszulegen, dass er u. a. das Freisetzen von Produkten oder 

Stoffen wie Pflanzenschutzmitteln oder Biozid-Produkten und in diesen Produkten enthaltenen Stoffen in die 
Umwelt erfasst, sofern dieses Freisetzen unter normalen oder realistischen Anwendungsbedingungen tat-

sächlich stattfindet oder vorhersehbar ist.“673 

Dennoch bleibt eine Reihe von Fragen hinsichtlich des Begriffs der Emissionen offen, z. B. danach, ob 
auch Stoffe in geschlossenen Systemen davon erfasst sein können.674 

Näheres zum Begriff der Emission findet sich unten unter 2.8.2.4. 

Aus der Publikationspflicht resultierende Beeinträchtigungen von Grundrechten, namentlich das Recht 
auf Eigentum oder auf freie Berufsausübung, müssen grundsätzlich hingenommen werden.675 Das EuG 
hat 2013 in dem Fall bzgl. des Pflanzenschutzmittels Glyphosat Umweltverbänden, Stichting Green-
peace Nederland und Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), den Zugang zu diesbezüglichen 
Informationen eröffnet: 

„Aus den vorstehenden Randnrn. 35 bis 45 ergibt sich, dass Art. 6 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 
1367/2006 zur Verbreitung eines Dokuments verpflichtet, wenn die beantragten Informationen Bezug zu 
Emissionen in die Umwelt haben, selbst wenn die Gefahr besteht, dass die von Art. 4 Abs. 2 erster Gedan-

kenstrich der Verordnung Nr. 1049/2001 geschützten Interessen beeinträchtigt werden, da diese Auslegung 
nicht unter dem Deckmantel einer mit den Bestimmungen der Art. 16 und 17 der Charta, des Art. 39 Abs. 

Absatz 2 und Artikel 39 Absatz 3 des TRIPS-Übereinkommen, der Richtlinie 91/414 oder der Verordnung Nr. 
1107/2009 kohärenten, harmonisierenden oder vereinbaren Auslegung in Frage gestellt werden kann.“676 

In zwei weiteren Verfahren hatte die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA den Zugang zu zwei To-
xizitätsstudien, „die beiden ‚Schlüsselstudien‘ zur Bestimmung der zulässigen täglichen Aufnahme … von 
Glyphosat“ u.a. mit der Begründung verweigert, die geschäftlichen und finanziellen Interessen der Un-
ternehmen würden beeinträchtigt und es bestehe kein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Herausgabe, denn es gehe nicht um Informationen, die Emissionen in die Umwelt beträfen. Das EuG 
gab den Klagen statt. Bei den Daten über Glyphosat handele es sich um solche über reale Emissionen, 
denn Rückstände fänden sich u. a. in Pflanzen, im Wasser und in Lebensmitteln. Der Begriff stelle auch 
auf Informationen über die Auswirkungen dieser Emissionen ab: 

 

 
672 Dazu Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 37. 
673 EuGH, Urteil vom 23.11.2016, C-442/14, juris, Rn. 72 ff. 
674Dazu etwa: Schrader, Neue Umweltinformationsgesetze durch die Richtlinie 2003/4/EG, ZUR 2004, 130, 132. 
675 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8, Rn. 46. 
676 EuG, Urteil vom 08.10.2013 – T-545/11, ZUR 2014, 45, 49, Rn. 46. 
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„Somit muss die Öffentlichkeit Zugang nicht nur zu den Informationen über die Emissionen als solche haben, 
sondern auch zu den Informationen über die mehr oder weniger langfristigen Folgen dieser Emissionen für 

den Zustand der Umwelt wie z. B. die Auswirkungen dieser Emissionen auf die nicht zur Zielgruppe gehören-
den Organismen. Das Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu Informationen über die Emissionen in die 
Umwelt besteht nämlich gerade darin, nicht nur zu wissen, was in die Umwelt freigesetzt oder absehbar 

freigesetzt werden wird, sondern auch zu verstehen, in welcher Weise die Umwelt durch die fraglichen Emis-
sionen beeinträchtigt werden kann.“677 

Näheres zum Begriff der Emissionen findet sich unten unter 2.8.2.4. 

2.8.1.5 Grundsatz der engen Auslegung der Ausnahmetatbestände 

Weiterhin gilt der Grundsatz, dass die Ausnahmetatbestände eng auszulegen sind.678 Sowohl Art. 3 
Abs. 4 UAbs. 2 der Aarhus-Konvention 

„Die genannten Ablehnungsgründe sind eng auszulegen…“ 

als auch der wortgleiche Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 Satz 1 UIRL betonen dies. Dagegen findet sich keine aus-
drückliche Erwähnung dieses Auslegungsgrundsatzes für die Ablehnungsgründe in den §§ 8 und 9 
UIG.679 Dieser Erwähnung bedarf es nicht, denn der Grundsatz der engen Auslegung von Ausnahmetat-
beständen gilt allgemein im deutschen und europäischen Recht.680 Diese enge Auslegung gründet sich 
darauf, dass die Ausnahmetatbestände den in § 3 Abs. 1 UIG normierten Regelfall des freien Zugangs 
zu Umweltinformationen inhaltlich einschränken.681 Sie stellen insofern ein Korrektiv zum vorausset-
zungslosen Zugangsanspruch dar, als sie für den notwendigen Interessenausgleich mit den privaten 
und öffentlichen Belangen sorgen.682  

Dies bedingt auch, dass Rückausnahmen wie solche bzgl. der Emissionen in § 8 Abs. 1 Satz 2 UIG wie-
derum weit auszulegen sind, denn sie dienen dem freien Zugang zu Umweltinformationen. Dies hat 
das EuG in dem Glyphosat-Fall betr. Stichting Greenpeace Nederland et al. entgegen der von der Kom-
mission vertretenen Auffassung bestätigt: 

„48 Zunächst trägt die Kommission vor, dass der Begriff der Emission eng auszulegen sei und gemäß dem 
von der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) im Jahr 2000 veröffentlichten 

Leitfaden zur Anwendung des Übereinkommens von Århus (im Folgenden: Anwendungsleitfaden) in der von 
Anlagen ausgehenden direkten oder indirekten Freisetzung von Stoffen bestehe. Des Weiteren hätten die 

beantragten Informationen keinen Bezug zu Emissionen in die Umwelt, da die in dem streitigen Dokument 
enthaltenen Informationen die von den verschiedenen Antragstellern ausführlich beschriebenen und durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützten Herstellungsmethoden von Glyphosat beträfen. Die die Kläger 
interessierenden Arten von Informationen könnten nicht von den Informationen über die Herstellungsme-
thoden des Wirkstoffs, die der eigentliche Gegenstand des streitigen Dokuments seien, unterschieden und 

getrennt werden. 

49 Erstens ist, soweit die Kommission geltend macht, dass die Bestimmung hinsichtlich der Emissionen in die 
Umwelt eng auszulegen sei, festzustellen, dass Sinn und Zweck des Rechts auf Zugang zu den Dokumenten 

 

 
677 EuG, Urteile vom 07.03.2019, T-716/14 (Anthony C. Tweedale/Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), und T-329/17 
(Hautala u. a./EFSA); zitiert nach Gericht der Europäischen Union, Pressemitteilung. 25/19 vom 07.03.2019. 
678 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 1. 
679 S. auch: OVG Münster, Urteil vom 03.08.2010 - 8 A 283/08, NVwZ 2011, 375.  
680 S. auch oben unter 2.1.1.2.3; s . zuletzt etwa BVerfG, Beschluss vom 13.02.2018 – 2 BvR 651/16 –, juris; auch EuGH, Urteil vom 23.11.2016, 
C-442/14, juris, Rn. 97; s. aber auch Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 117, der die Nichtauf-
nahme des Auslegungsgrundsatzes in das UIG als im Lichte des Unionsrechts kritisch ansieht. 
681 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 1. 
682 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG, Vorbemerkung zu den § 8 und 9, Rn. 2. 
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der Organe, wie es in Art. 15 AEUV und der Verordnung Nr. 1049/2001 niedergelegt und hinsichtlich der 
Umweltinformationen oder Informationen mit Bezug zu Emissionen in die Umwelt durch die Verordnung Nr. 

1367/2006 näher ausgeführt ist, einem solchen Ergebnis widersprechen. 

50 Wenn die Organe einem Antrag auf Zugang zu den Dokumenten eine Ausnahme entgegenhalten wollen, 
haben sie diese Ausnahme nämlich eng auszulegen und anzuwenden […], damit die Anwendung des allge-

meinen Grundsatzes, der Öffentlichkeit möglichst umfassenden Zugang zu den im Besitz der Organe befind-
lichen Dokumenten zu gewähren, nicht beeinträchtigt wird […].“683 

Näheres zur Rückausnahme der Emissionen findet sich unten unter 2.8.2.4. 

2.8.1.6 Abschließender Charakter der Ausnahmetatbestände 

Aus dem Charakter als Ausnahme von der Regel des freien Informationszugangs ergibt sich zudem, 
dass die in den §§ 8 und 9 aufgeführten Ablehnungsgründe grundsätzlich als abschließend anzusehen 
sind.684 Allerdings kommen noch mögliche Ablehnungen auf Grund von § 5 Abs. 1 Satz 2 UIG sowie in 
Fällen, in denen die informationspflichtige Stelle nicht über die begehrten Informationen verfügt und 
dennoch ein rechtsmittelfähiger Bescheid verlangt wird, hinzu.685 Ob noch weitere Ablehnungsgründe 
von der informationspflichtigen Stelle angeführt werden können, ist streitig. 

Näheres zur Frage der Anerkennung weitere Ablehnungsgründe findet sich unten unter 2.8.2.1. 

2.8.1.7 Pflicht zur teilweisen Ablehnung des Informationsantrags 

Allen Ausnahmeregelungen der §§ 8 und 9 UIG ist gemeinsam, dass eine grundsätzliche Verpflichtung 
zur Ablehnung eines Informationsantrags begründet wird. Dies gilt aber nur,  

„soweit das Bekanntgeben der Informationen nachteilige Auswirkungen“ 

auf die genannten Schutzgüter hätte (so etwa in § 8 Abs. 1 UIG). Durch das Wort „soweit“ wird deutlich 
gemacht, dass ein Antrag nur bzgl. des Teils abgelehnt werden darf, für den ein Ablehnungsgrund ein-
schlägig ist. Auch aus § 5 Abs. 3 UIG ergibt sich, dass über diesen Ablehnungstatbestand hinaus dem 
Antrag nach dem Grundsatz des freien Informationszugangs stattzugeben ist.686 

2.8.2 Rechtsfragen 

2.8.2.1 Anerkennung weiterer Ablehnungsgründe? 

Nicht eindeutig geklärt ist, ob die Ablehnungsgründe abschließend sind, oder ob noch weitere Gründe 
zur Ablehnung eines Antrags auf Informationszugang führen können. Diese Frage wurde anhand der 
Ablehnungsgründe zum Schutz öffentlicher Belange des § 8 UIG diskutiert. So ging das OVG Koblenz 
davon aus, dass grundsätzlich weitere spezialgesetzliche Ablehnungsgründe in Betracht kommen 
könnten. Jedenfalls wird in der betreffenden Entscheidung, die sich unter anderem mit lebensmittel-
schutzrechtlichen Fragen befasst, inhaltlich genau geprüft, ob sich ein Ausschluss des Informationszu-
gangs aus Art. 52 Abs. 1 Satz 3 der VO (EG) Nr. 18/2002 ergeben könnte.687 Art. 52 Abs. 1 Satz 3 dieser 

 

 
683 EuG, Urteil vom 08.10.2013 – T-545/11, ZUR 2014, 45, 49, Rn. 48 ff.; s. auch oben unter 2.8.1.4. 
684 Vgl. Beye, Umfang und Funktionsweise der Ablehnungsgründe im Umweltinformationsgesetz (UIG), VR 2013, 412, 413; Engel, in: 
Götze/Engel, UIG, 2017, Vorbemerkungen zu den §§ 8 und 9, Rn. 1; Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 
386. 
685 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG, Vorbemerkung zu den § 8 und 9; s. auch oben unter 2.5.2.1. 
686 Vgl. Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, Vorbemerkungen zu den §§ 8 und 9, Rn. 4; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 
01.02.2017, UIG § 8 Rn. 11; s. zur Aussonderungspflicht bei teilweise Ablehnung oben unter 2.5.2.2. 
687 Verordnung(EG) Nr. 178/2002 vom 28.01.2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, 
zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, ABl. EG 
L31 vom 01.02.2002, S. 1. 
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Verordnung sieht Vertraulichkeitsregeln für das Schnellwarnsystem für die Meldung von sich aus Le-
bens- oder Futtermitteln ergebenden Risiken für die menschliche Gesundheit vor: 

„Den Mitgliedern des Netzes vorliegende Informationen über Risiken für die menschliche Gesundheit auf-
grund von Lebensmitteln und Futtermitteln sind in der Regel in Übereinstimmung mit dem Informationsprin-
zip nach Artikel 10 der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Öffentlichkeit muss in der Regel Zugang zu 
Informationen über die Identifizierung des fraglichen Produkts, die Art des Risikos und die ergriffenen Maß-
nahmen haben. Die Mitglieder des Netzes tragen jedoch dafür Sorge, dass ihre Mitarbeiter und sonstigen 

Bediensteten in hinreichend begründeten Fällen Informationen, die sie für die Zwecke dieses Abschnitts er-
halten haben und die ihrer Natur gemäß der Geheimhaltung unterliegen, nicht weitergeben; hiervon ausge-
nommen sind Informationen, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes öffentlich bekannt gegeben werden 

müssen, wenn die Umstände dies erfordern.“ 

Das OVG Koblenz lehnte das Vorliegen dieses Geheimhaltungsgrunds dann allerdings aus inhaltlichen 
Gründen ab.688 

Dagegen heißt es bei Schlacke et al. ausdrücklich: 

„Die Liste der Ablehnungsgründe ist eine abschließende Aufzählung. Weitere Gründe, etwa der Kernbereich 
exekutiver Eigenverantwortung […], die bloße Klassifizierung als Staatsgeheimnis […], ein hoher Verwal-

tungsaufwand oder der Schutz von laufenden Verwaltungsverfahren, können nicht hinzugefügt werden.“689 

Begründet wird dies im Folgenden mit dem Gebot der engen Auslegung der Ausnahmetatbestände. 
Der EuGH stützt diese Auffassung, indem das Fehlen einer Pflicht zur auszugsweisen Übermittlung von 
ansonsten einem Ablehnungsgrund unterfallenden Informationen als fehlerhafte Richtlinienumset-
zung angesehen wurde: 

„33. Art. 3 Absatz II Richtlinie EWG_RL_90_313 gibt den Mitgliedstaaten zwar die Möglichkeit, einen Antrag 
auf Informationen in abschließend aufgeführten Fällen abzulehnen, verpflichtet sie jedoch in Unterabsatz 2, 
Informationen insoweit zu übermitteln, als vertrauliche oder geheime Angaben ausgesondert werden kön-
nen. Unterabsatz 2 schafft daher für die Mitgliedstaaten eine bestimmte Ergebnispflicht und regelt unmit-
telbar die Rechtsstellung von einzelnen, denen er einen Anspruch auf Übermittlung von Informationen ge-

währt, wenn sein Tatbestand erfüllt ist. ... 

36. Zwar hat die Bundesregierung ... ausgeführt, daß die Pflicht zur auszugsweisen Übermittlung von Infor-
mationen in Art. 3 Absatz II Unterabsatz 2 EWG_RL_90_313 durch Nr. 3.3 des Gebührenverzeichnisses um-
gesetzt worden sei, wo die Erhebung einer Gebühr von 2000 bis 10000 DM vorgesehen sei, „insbesondere 
wenn zum Schutz öffentlicher und privater Belange in zahlreichen Fällen Daten ausgesondert werden müs-

sen“. 

37. Ob diese Bestimmung eine ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie insbesondere in bezug auf die Er-
hebung von Gebühren wegen der Notwendigkeit des Schutzes der Vertraulichkeit oderder Geheimhaltung 

darstellt, muß dahinstehen, da die Kommission keine entsprechende Rüge erhoben hat. Selbst wenn dies der 
Fall ist, ist die genannte Bestimmung nicht geeignet, die Verpflichtung in Art. 3 Absatz II Unterabsatz 2 

EWG_RL_90_313 in eindeutiger Weise umzusetzen. Denn die bloße Erwähnung der auszugsweisen Über-
mittlung von Informationen für die Zwecke der Erhebung bestimmter Gebühren in einem Anhang zur natio-

nalen Regelung über die Festsetzung der Gebühren für die Übermittlung von Informationen über die Um-

 

 
688 Dazu: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG, Vorbemerkung zu den § 8 und 9. 
689 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 117. 
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welt, die zudem nur für die Bundesbehörden gilt, stellt kein angemessenes Mittel dar, um Personen, die In-
formationen beantragen, in die Lage zu versetzen, von allen ihren Rechten Kenntnis zu erlangen und diese 

gegebenenfalls vor den nationalen Gerichten geltend zu machen.“690 

Auch die Ablehnungsgründe der Aarhus-Konvention werden als abschließend angesehen. Die Ver-
tragsparteien können sich daher nicht auf weitere Ablehnungsgründe berufen.691 Dies gilt zum Bei-
spiel für den Fall, dass Dritte einer Veröffentlichung über Art. 4 Abs. 4g der Aarhus-Konvention nicht 
zustimmen: 

“The argument of the Party concerned that almost none of the finance contract constitutes environmental 
information in the sense of the Convention appears to be based on a narrow interpretation of the definition 
of “environmental information”. That definition includes “factors … and activities or measures … affecting or 

likely to affect the elements of the environment....” A list of examples of types of “activities or measures” 
that fall within the definition (“administrative measures, environmental agreements, policies, legislation, 

plans and programmes”) is preceded by the word “including”, implying that this is a non-exhaustive list and 
recognizing that other types of activities or measures that affect or are likely to affect the environment are 

covered by the definition. Thus, financing agreements, even though not listed explicitly in the definition, 
may sometimes amount to “measures … that affect or are likely to affect the elements of the environment”. 
For example, if a financing agreement deals with specific measures concerning the environment, such as the 
protection of a natural site, it is to be seen as containing environmental information. Therefore, whether the 
provisions of a financing agreement are to be regarded as environmental information cannot be decided in 

a general manner, but has to be determined on a case-by-case basis…”692  

Auch kann ein Verweis darauf, dass die begehrten Informationen bereits Teilen der Öffentlichkeit be-
kannt seien, nicht als Ablehnungsgrund angeführt werden. 

“The request made for the finance contract concerned the disclosure of the full document and did not men-
tion “environmental information” as such. The Committee notes that the grounds for refusing the request 

provided by EIB in its message of 28 April 2006, namely that the document was confidential, were incorrect 
as the document was already in the public domain. It has to be noted in the context that the documents re-
quested are in general not environmental information and only some parts of the documents – as the Party 

concerned stated in its response – relate to the environment…”693 

Daher ist der Auffassung der Vorzug einzuräumen, die die Ablehnungsgründe des § 8 UIG als abschlie-
ßend ansieht. Eine andere Sicht wäre im Licht der völker – und europarechtlichen Vorgaben wohl auch 
kaum vertretbar. 

2.8.2.2 Regelungsstruktur der §§ 8 und 9 UIG 

Die Regelungsstruktur der §§ 8 und 9 UIG wurde als „unglücklich“ bezeichnet, weil  

„die Abwägung der eigentlichen Rechtsfolge der Norm – der gebundenen Entscheidung bei Vorliegen eines 
Abwägungsgrundes – nachgeschaltet ist. Diese zweistufige Prüfung verleitet zur Missachtung der Abwä-

gung mit dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe der Information.“694 

 

 
690 EuGH, Urteil vom 09.09.1999 - C-217–97, NVwZ 1999, 1209, 1210 f., Rn. 30 ff.; dazu Guckelberger, Geschichte des Umweltinformations-
rechts, NuR 2018, 378, 379. 
691 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 4 Rn. 21; s. auch dort zu Problemen bzgl. der Ausnahmetatbestände bzgl. 
der EU-Transparenzverordnung VO 1049/2001. 
692 S. ACCC/C/2007/21 (Europäische Gemeinschaft), Rn. 31b. 
693 S. ACCC/C/2007/21 (Europäische Gemeinschaft), Rn. 31a. 
694 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, Vorbemerkungen zu den §§ 8 und 9, Rn. 2; s. auch: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-
Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 114 ff. 
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Hierfür spricht zwar möglicherweise die „Entscheidungspsychologie“ auf Seiten der informations-
pflichtigen Stellen, die zunächst den Fokus auf die tatbestandlichen Voraussetzungen der Ablehnungs-
gründe legen und dann in der Tat möglichweise die in den meisten Fällen obligatorische Abwägung 
vernachlässigen. Dem entgegenzuhalten ist jedoch, dass die Abwägung zwingend nachgeschaltet sein 
muss, denn diese kann erst dann erfolgen, wenn der jeweilige Ablehnungsgrund geprüft und für ein-
schlägig befunden wurde. Für eine andere Reihenfolge oder sonstwie stärkere Betonung der Abwä-
gungsregel besteht daher kein Raum. 

2.8.2.3 Einbeziehung privater Interessen in die Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Be-
kanntgabe 

Engel weist auf einen gewissen Widerspruch in der Konstruktion des Regel-Ausnahme-Verhältnisses 
im UIG hin.695 Denn einerseits sei der Antrag voraussetzungslos, da nach § 3 Abs. 1 UIG keine Angabe 
von Gründen für Antragsteller erforderlich ist. Andererseits brauche aber die informationspflichtige 
Stelle bestimmte Angaben seitens des Antragstellers, um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu 
können. Gebe er keine Gründe an, könne dies ggf. zu seinen Lasten gehen. 

In der Praxis mögen diese Bedenken zutreffen, denn die informationspflichtige Stelle wird wohl in der 
Regel auch die persönlichen Motive und Hintergründe der Antragsteller miteinbeziehen. So wird von 
Schrader vertreten, dass das private Interesse des Antragstellers bei der Interessenabwägung zumin-
dest mit einbezogen werden kann: 

„Ein Antragsteller braucht für sein Informationsbegehren keine Begründung und kein individuelles Interesse 
darlegen. Tut er es dennoch oder ist es aus den Umständen für die Behörde erkennbar, etwa wenn ein Nach-
bar gesundheitsschädliche Emissionen einer Anlage erfahren will, lässt das UIG offen, ob neben dem öffent-
lichen Interesse an der Bekanntgabe auch das private Interesse einzubeziehen ist. Dafür spricht, dass die EG-

Richtlinie 2003/4/EG nach schlechten Erfahrungen mit der Richtlinie 90/313/EWG klarstellen wollte, dass 
dem Informationszugang als solchem bereits ein öffentliches Interesse zukommt. Wenn der Antragsteller 
sein privates Interesse nennt oder es ersichtlich ist, muss der Grundsatz der engen Auslegung der Ableh-

nungsgründe dazu führen, das private Interesse in die Abwägung mit einzubeziehen. Ein Antragsinteresse, 
das nicht aus dem Ziel der Förderung des Umweltschutzes motiviert ist, wie zum Beispiel der Antrag eines 

Konkurrenten, darf jedoch nicht negativ berücksichtigt werden.“696 

Dagegen argumentiert Guckelberger: 

„Weder nach dem Wortlaut noch der Zielsetzung des Gesetzes ist bei der Abwägung auf spezifische Individu-
alinteressen des Antragstellers abzustellen.“697 

Danach tritt der Antragsteller „ausschließlich als Repräsentant der Öffentlichkeit“698 auf. Das BVerwG 
hat dies insofern deutlich gemacht, als es anerkannt hat, dass nebem dem in aller Regel bestehenden 
privaten Interesse des Antragstellers (auch) ein gleichgerichtetes öffentliches Informationsinteresse 
besteht: 

„Der Kl. macht einen Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen nach der Umweltinformationsrichtlinie 
geltend. Dieser Anspruch besteht – unter der vom Hauptsachegericht mit Blick auf die Frage der Entschei-

dungserheblichkeit bejahten tatbestandlichen Voraussetzung, dass er sich auf Umweltinformationen bezieht 
–, ohne dass hierfür ein Interesse geltend gemacht werden muss (Art. 1 lit. a der Umweltinformationsrichtli-

 

 
695 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, Vorbemerkungen zu den §§ 8 und 9, Rn. 3. 
696 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 122. 
697 Guckelberger, Umweltinformationen unter europäischem Einfluss, VerwArch 2014, 411, 435. 
698 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 49. 
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nie). ... Der Anspruch ... zielt er darauf ab, das allgemeine Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien Mei-
nungsaustausch und eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umwelt-
fragen zu ermöglichen und auf diese Weise den Umweltschutz zu verbessern […]. Wer einen Antrag auf Zu-
gang zu Umweltinformationen stellt, wird demnach (auch) als Sachwalter der Allgemeinheit tätig; seinem 

Interesse an der Verfolgung des Anspruchs im Prozess entspricht ein gleichgerichtetes öffentliches Inte-
resse.“699 

Dass nur das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe in die Abwägung einzubeziehen ist, hat auch 
das OVG Münster betont: 

„Auf ein spezifisches Individualinteresse der Kl. kommt es insoweit bei der Abwägung weder nach der Ziel-
setzung des Gesetzes noch nach dem Wortlaut des § 8 I UIG an. Die Kl. fungieren vielmehr ausschließlich als 
Repräsentanten der Öffentlichkeit und des allgemeinen öffentlichen Interesses an dem Zugang zu Umweltin-

formationen […].“700 

Hieraus folgt, dass das private Interesse sozusagen in dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe 
aufgeht. In der Abwägung wird das private Interesse daher nicht eigenständig berücksichtigt, sondern 
nur das öffentliche, sich aus dem Zweck des UIG ergebende Informationsinteresse. Diesem dient letzt-
lich auch das spezifische individuelle Interesse an der Bekanntgabe der begehrten Umweltinformatio-
nen. 

2.8.2.4 Begriff der Emissionen 

Die Rückausnahme, dass der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen bei bestimmten Aus-
nahmetatbeständen nicht abgelehnt werden darf, findet sich in § 8 Abs. 1 Satz 2, § 9 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 Satz 2 UIG.701 Angesichts der Ziele der UIRL ist der Begriff der „Informationen über Emissionen“ 
weit auszulegen.702 Das BVerwG hatte 2009 im Urteil zum TEHG noch vertreten, dass sich der Begriff 
der Emissionen auf solche aus Anlagen im Sinne des BImSchG beschränkte, während Stoffe, die  in der 
Anlage verbleiben, aber für die Emission verantwortlich sind, nicht erfasst werden sollten: 

„[39] Der Ablehnungsgrund des § 9 Absatz I 1 Nr. 3 UIG kann von vornherein nicht geltend gemacht werden, 
soweit die Zuteilungsbescheide an die Beigel. Angaben über die Gesamtmenge an Kohlendioxid enthalten, 
die die einzelnen Anlagen der Beigel. tatsächlich emittiert haben oder voraussichtlich emittieren werden. 
Denn bei solchen Angaben handelt es sich um Umweltinformationen über Emissionen, für die der Ableh-

nungsgrund des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht gilt (§ 9 Absatz I 2 UIG). Alle weite-
ren Angaben in den Bescheiden sind hingegen auch insoweit keine Umweltinformationen über Emissionen, 

als sie für die Emission von Kohlendioxid von Bedeutung sind. Das gilt namentlich für Angaben zu prozessbe-
dingten und energiebedingten Emissionen von Kohlendioxid. … 

[47] Umweltinformationen über Emissionen sind danach Angaben über die Gesamtmenge an Kohlendioxid, 
das aus der jeweiligen Anlage der Beigel. in die Umgebung gelangt. Umweltinformationen über Emissionen 
sind hingegen nicht Angaben dazu, wie viel Kohlendioxid davon prozessbedingt und wie viel energiebedingt 
entstanden ist. Zwar lässt sich von einer Freisetzung von Kohlendioxid auch insoweit sprechen, als bei der 
Produktion von Glas in einem Schmelzofen aus den dort eingesetzten Rohstoffen Kohlendioxid gelöst wird. 

 

 
699 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 20 F 2/07, NVwZ 2008, 554, 557, Rn. 24. 
700 OVG Münster, Urteil vom 03.08.2010 - 8 A 283/08, NVwZ 2011, 375, 377. 
701 Zum Emissionsbegriff s. auch oben unter 2.8.1.4. 
702 S. oben unter 2.8.1.4; vgl. auch: Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Ber-
lin 23.02.2018. 
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Ebenso wird Kohlendioxid freigesetzt, wenn es im Heizkessel durch Verbrennung der eingesetzten Brenn-
stoffe entsteht. In die Umwelt freigesetzt wird das Kohlendioxid aber erst dann, wenn es etwa über einen 

Schornstein die Anlage verlässt und in die Umwelt gelangt.“703 

Das BVerwG legte damit den Emissionsbegriff in Anlehnung an Art. 2 Nr. 5 IVU-Richtlinie und Art. 3 Nr. 
4 IE-Richtlinie aus.704 Auch das VG Darmstadt hat 2017 vertreten, dass der Emissionsbegriff keine Vor-
gänge innerhalb von Anlagen umfasst: 

„Unter einer Umweltinformation über Emissionen ist ausschließlich die Information darüber zu verstehen, 
welche Stoffe in welcher Menge eine Anlage verlassen und in diesem Sinne in die Umwelt freigesetzt wer-
den. Hingegen fallen unter den Begriff der Umweltinformation über Emissionen noch nicht Informationen 

über Vorgänge innerhalb der Anlage, durch die die später in die Umwelt abgegebenen Stoffe entstehen oder 
deren Zusammensetzung und Menge beeinflusst werden ... Die vereinbarte  Abschaltregelung hat zwar Ein-

fluss auf die Dauer des Betriebs der WEA und damit auf die Menge der von ihr ausgehenden Emissionen, 
stellt jedoch selbst keine Emission dar.“705 

Ebenso verweist der Aarhus Implementation Guide auf den Emissionsbegriff der Industrie-Emissions 
Richtlinie 2010/75/EU:  

“The term “emission” has been defined in the Industrial Emissions Directive as a “direct or indirect release of 
substances, vibrations, heat or noise from individual or diffuse sources in the installation into air, water or 

land.”706  

Nach Auffassung des EuGH ist diese Definition jedoch nicht verbindlich: 

„69 Zwar schlug der Leitfaden zur Umsetzung des Übereinkommens von Århus in seiner Fassung aus dem 
Jahr 2000 für die Bestimmung des Begriffs „Emissionen“ vor, auf die in Art. 2 Nr. 5 der Richtlinie 96/61 fest-
gelegte Definition dieses Begriffs zurückzugreifen, die wortgleich in Art. 3 Nr. 4 der Richtlinie 2010/75 über-
nommen wurde, und verweist in seiner Fassung aus dem Jahr 2014 nunmehr auf die Definition in der letzt-

genannten Vorschrift. 

70 Doch sind nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs die Ausführungen in diesem Leitfaden, ..., 
nicht bindend und haben nicht die normative Geltung, die den Vorschriften dieses Übereinkommens zu-

kommt […].“707 

Andererseits wird im Implementation Guide aber auch die erforderliche weite Auslegung des Emissi-
onsbegriffs betont: 

“In practice, it is not completely clear in what circumstances information on emissions might be deemed not 
relevant to the protection of the environment. In view of the Convention’s principles and objectives, it would 
seem that any information on emissions that may affect the quality of the environment should be consid-

ered relevant for environmental protection, irrespective of the quantities of the emissions involved. In-
deed, a case can be made that all information on emissions is relevant to the protection of the environ-

ment. This notion is reflected in the legal systems of a number of ECE member States.”708 

 

 
703 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, 191, 192, Rn. 39, 47. 
704 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018; Guckelberger, 
Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 512. 
705 VG Darmstadt, Urteil vom 10.05.2017, 6 K 695/16.DA, juris. 
706 UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 88. 
707 EuGH, Urteil vom 23.11.2016, C-442/14, juris, Rn. 69 f. 
708 The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 88. 
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Der EuGH beschränkte in seinem Urteil von 2016 zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
der Fa. Bayer den Emissionsbegriff nicht auf Emissionen aus bestimmten Industrieanlagen.709  

Dennoch ist nach wie vor nicht geklärt, wie weit der Begriff der Emissionen auszulegen ist, bzw. wo 
dessen Grenzen zu verorten sind. Eindeutig ist nach dem EuGH-Urteil von 2016, dass Emissionen kei-
nen Anlagenbezug aufweisen müssen. Damit sind auch Emissionen aus sonstigen Quellen wie der An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln und Biozid-Produkten erfasst.710 Gleiches muss für die Ausbrin-
gung von Gülle, Gärresten, etc. gelten: 

 „Im Falle einer streitigen Entscheidung hätte der Senat möglicherweise die Frage unentschieden gelassen, 
ob die Ausbringung von Gülle, Gärresten u.ä. zugleich eine Emission im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG dar-
stellt, sodass der Zugang zu Informationen hierüber nicht unter Berufung auf die in den Nummern 1 und 3 
genannten Gründe abgelehnt werden dürfte. Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass der 

Ausdruck "Emissionen" die von Punktquellen oder diffusen Quellen der Anlage ausgehende direkte oder 
indirekte Freisetzung von Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in die Luft, das Wasser oder den 
Boden bezeichnet; es komme darauf an, dass ein Stoff aus der Anlage austrete […]. Die Ausbringung der 

genannten Stoffe stellt deshalb eine vergleichbare Externalisierung dar, was eine unmittelbare oder analoge 
Anwendung der genannten Vorschrift jedenfalls nicht als fernliegend erscheinen lässt. Im Übrigen gibt die 
Beklagte selbst in ihrem Internetauftritt Handreichungen zur „Verminderung von Emissionen bei der Aus-

bringung organischer Dünger“.711 

Dass die Entscheidung insoweit nicht ganz eindeutig war, ist der Tatsache geschuldet, dass es sich le-
diglich um einen Kostenbeschluss nach Erledigung der Hauptsache handelte, so dass es auf eine ge-
naue Definition des Emissionsbegriffs nicht ankam. 

Der EuGH zieht aber eine Grenze bzgl. lediglich hypothetischer Emissionen: 

„77 Dieser Begriff muss jedoch auf Emissionen beschränkt sein, die nicht nur hypothetisch sind, d. h. auf tat-
sächliche oder vorhersehbare Emissionen des fraglichen Produkts oder Stoffes unter normalen oder realisti-

schen Anwendungsbedingungen. 

78 Insoweit genügt das bloße Inverkehrbringen eines Produkts im Allgemeinen zwar nicht für die Annahme, 
dass dieses Produkt zwangsläufig in die Umwelt freigesetzt wird und die Informationen zu diesem Produkt 
„Informationen über Emissionen in die Umwelt“ sind. Etwas anderes gilt jedoch bei einem Produkt wie ei-

nem Pflanzenschutzmittel oder Biozid-Produkt, das im Rahmen einer normalen Anwendung schon aufgrund 
seiner Funktion dazu bestimmt ist, in die Umwelt freigesetzt zu werden. Somit sind die vorhersehbaren Emis-

sionen dieses Produkts in die Umwelt in dem zuletzt genannten Fall nicht nur hypothetisch. 

79 Unter den Begriff „Emissionen in die Umwelt“ fallen daher Emissionen, die bei der Anwendung des fragli-
chen Produkts oder Stoffes tatsächlich in die Umwelt freigesetzt werden, sowie Emissionen dieses Produkts 
oder Stoffes in die Umwelt, die vorhersehbar sind, wenn das Produkt oder der Stoff unter normalen oder re-

alistischen Bedingungen angewandt wird, die denen entsprechen, für die die Genehmigung für das Inver-
kehrbringen des fraglichen Produkts erteilt wird, und in dem Gebiet vorherrschen, in dem dieses Produkt an-

gewandt werden soll. 

80 Rein hypothetische Emissionen können dagegen, wie die Generalanwältin in den Nrn. 82 und 83 ihrer 
Schlussanträge ausgeführt hat, von diesem Begriff nicht erfasst werden. Aus Art. 1 der Richtlinie 2003/4 in 
Verbindung mit deren Art. 2 Nr. 1 geht nämlich hervor, dass es Ziel dieser Richtlinie ist, das Recht auf Zu-

 

 
709 Dazu oben unter 2.8.1.4. 
710 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 512. 
711 OVG Lüneburg, Beschluss vom 24.03.2016 – 2 LB 69/15, juris, Rn. 6. 
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gang zu Informationen über Faktoren wie die Emissionen, die sich auf die Umweltbestandteile – insbeson-
dere Luft, Wasser und Boden – auswirken oder wahrscheinlich auswirken, zu gewährleisten. Dies ist bei rein 

hypothetischen Emissionen aber definitionsgemäß nicht der Fall.“712 

An anderer Stelle dieses Urteils hat der EuGH unter hypothetischen Emissionen solche verstanden,  

„die unter Umständen, die für normale oder realistische Anwendungsbedingungen repräsentativ sind, nicht 
tatsächlich stattfinden oder vorhersehbar sind.“713 

Gemeint ist damit Freisetzen von Stoffen unter in der Realität unwahrscheinlichen Bedingungen. Der 
EuGH führte als Beispiel Versuche an,  

„mit denen die Auswirkungen der Anwendung einer Dosis des fraglichen Produkts oder Stoffs, die deutlich 
höher als die höchste Dosis ist, für die die Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wird und die in der 

Praxis angewandt wird, oder in einer viel höheren Konzentration untersucht werden sollen…“714 

Während danach das reine Inverkehrbringen eines Produkts nicht zur Erfüllung des Emissionsbegriffs 
ausreichen soll, wird dies für Produkte wie Pflanzenschutzmittel, die vornherein darauf ausgerichtet 
sind, in die Umwelt eingebracht zu werden, anders gesehen.  

Ist danach vorhersehbar, dass ein in Verkehr gebrachtes Produkt in die Umwelt ausgebracht werden 
soll, ist von Emissionen im Sinne des UIG auszugehen. Das Ausbringen in die Umwelt kann mit dem 
Begriff der Freisetzung im Sinne des Gentechnikrechts verglichen werden, der nach § 3 Nr. 5 GenTG 
das gezielte Ausbringen (hier von gentechnisch veränderten Organismen) in die Umwelt erfasst.  

Alle Informationen hierzu, die die Wirkungen des Produkts in der Umwelt betreffen, fallen danach 
nicht unter die in § 8 und 9 UIG normierten Ausnahmen. Dies bedeutet, dass die Herausgabe von Infor-
mationen über die kurz- und auch langfristigen Folgen solcher Emissionen auf den Zustand der Um-
welt nicht unter Berufung auf die Ausnahmetatbestände der Vertraulichkeit der Beratung informati-
onspflichtiger Stellen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG), den Schutz der Umwelt (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UIG), 
den Datenschutz (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG), Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse (§ 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 UIG) sowie von nicht dazu verpflichteten, von privaten Dritten übermittelten Informationen (§ 9 
Abs. 2 Satz 2 UIG) abgelehnt werden darf. Dies gilt dann z. B. auch für Informationen, die  

„aus (Semi-)Feldstudien, Laboruntersuchungen oder aus Translokationsstudien stammen.“715 

Diese weite Auslegung wird in einer jüngeren Entscheidung des VGH Mannheim überzeugend vertre-
ten, nach der auch Informationen über Vorgänge innerhalb einer Anlage Umweltinformationen über 
Emissionen sein können, wenn diese Vorgänge nicht in der Anlage verharren und maßgeblich für die 
Freisetzung von Stoffen in die Umwelt sind: 

 „Der Begriff "Umweltinformationen über Emissionen" ist informationsrechtlich und nicht immissionsschutz-
rechtlich zu bestimmen. Dabei ist aufgrund der Vorgaben des Völkerrechts und des Unionsrechts von einem 
weiten Begriffsverständnis auszugehen. So können unter den Begriff auch Informationen über Abgasvolu-

menstrom, Abgastemperatur, Sauerstoffgehalt und Abgasfeuchte fallen.“716 

Die Ausführungen in der Begründung dieses Urteils stellen die bislang tiefgehendsten Auseinanderset-
zungen mit dem Emissionsbegriff dar: 

 

 
712 EuGH, Urteil vom 23.11.2016, C-442/14, juris, Rn. 77 ff. 
713 EuGH, Urteil vom 23.11.2016, C-442/14, juris, Rn. 9. 
714 EuGH, Urteil vom 23.11.2016, C-442/14, juris, Rn. 90. 
715 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
716 VGH Mannheim, Urteil vom 21.03.2017 – 10 S 413/15, juris, Leitsatz 3. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

152 

 

„51 bb) Vor diesem Hintergrund ist der Begriff „Emissionen“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG (§ 29 Abs. 1 
Satz 2 UVwG) informationsrechtlich und nicht etwa (strikt) immissionsschutzrechtlich (oder haftungsrecht-
lich) zu bestimmen. Dieser Ausgangspunkt nimmt den Hinweis des Europäischen Gerichtshofs auf, dass der 

Begriff „Emission“ im - gesamten - Unionsrecht keine einheitliche Begriffsbestimmung erfahren hat, sondern 
je nach Anwendungsbereich zu ermitteln ist […]. Der in Rede stehende Anwendungsbereich ist hier das Um-

weltinformationsrecht (und nicht etwa das Immissionsschutzrecht); innerhalb des Umweltinformations-
rechts gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum UIG ein einheitlicher Begriff der 

Umweltinformationen über Emissionen, der nicht je nach Sachgebiet unterschiedlich bestimmt werden kann 
[…]. Dafür spricht auch, dass sowohl die IVU-Richtlinie als auch die Umwelthaftungsrichtlinie ausdrücklich 

erklären, der Begriff „Emission“ erhalte eine Definition „im Sinne dieser Richtlinie“ (Art. 2 vor Nr. 1 RL 
96/61/EG bzw. Art. 2 vor Nr. 1 RL 2004/35/EG; dasselbe gilt für die Industrieemissionsrichtlinie, Art. 3 vor 

Nr. 1 RL 2010/75/EU).  

52 […] Methodisch handelt es sich bei der Regelung um eine Ausnahme von der Ausnahme (des Geheimnis-
schutzes), die zum Regelfall (d. h. Informationszugang als Grundsatz) zurückführt […]. Konsequenz dieser 

Systematik ist, dass der Begriff „Emissionen“ in die Umwelt nicht eng auszulegen ist […]. Dies entspricht zu-
dem der Begriffsbestimmung im Anlagengenehmigungsrecht nach der IVU-Richtlinie, wo der Emissionsbe-
griff neben der direkten auch die von der Anlage ausgehende „indirekte Freisetzung von Stoffen“ erfasst 

(Art. 2 Nr. 5 RL 96/61/EG). 

53 Diese Einsicht deckt sich mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Bedeutung von Sinn 
und Zweck bei der Auslegung einzelner Bestimmungen der Umweltinformationsrichtlinie. Danach ist zu be-
achten, dass die Richtlinie - in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Aarhus - das Ziel verfolgt, 

„eine möglichst umfassende und systematische Verfügbarkeit und Verbreitung der bei Behörden vorhande-
nen oder für sie bereitgehaltenen Umweltinformationen in der Öffentlichkeit zu erreichen“ […].  

54 cc) Danach können ...unter „Umweltinformationen über Emissionen“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG 
(§ 29 Abs. 1 Satz 2 UVwG) alle Angaben zur Qualifizierung und Quantifizierung von Faktoren wie Stoffen, 
Energie, Lärm und Strahlung sowie Abfälle aller Art, die durch Ableitung oder sonstige Freisetzung in die 

Umwelt gelangen, verstanden werden. Dieses Begriffsverständnis findet im positiven Recht in § 2 Abs. 3 Nr. 
2 UIG (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 UVwG), der Art. 2 Nr. 1 Buchst. b RL 2003/4/EG umsetzt, eine tragfähige Grundlage. 
Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Informationszugang bei Kohlendioxide-

missionen an diese Bestimmung angeknüpft und erklärt, kennzeichnend sei nach dem Gesetzeswortlaut, 
dass ein Stoff in die Umwelt entlassen werde und damit die Anlage, in der er entstanden sei, verlasse […]. 

55 Das hier entwickelte weite Begriffsverständnis entspricht Sinn und Zweck des § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG (§ 29 
Abs. 1 Satz 2 UVwG). Danach sollen - in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Unionsrechts und des Völ-
kerrechts - der Öffentlichkeit Informationen über solche Vorgänge stets zugänglich gemacht werden (ohne 
Hinderung durch Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse), die die Öffentlichkeit unmittelbar berühren; was 

„aus der Anlage in die Umgebung gelangt, soll in keinem Fall vertraulich behandelt werden“ […]. Damit wird 
der für das Umweltinformationsrecht grundlegende Aspekt der Immissionen, der in § 2 Abs. 3 Nr. 2 UIG (§ 

23 Abs. 3 Nr. 2 UVwG) deutlich anklingt (Auswirkungen auf die Umweltbestandteile im Sinne des § 2 Abs. 3 
Nr. 1 UIG; § 23 Abs. 3 Nr. 1 UVwG), einbezogen. Dies entspricht den Zielsetzungen der Umweltinformations-

richtlinie und der Aarhus-Konvention. 

Folgerichtig erfasst der Begriff „Informationen über Emissionen“ (i. S. d. Art. 4 Abs. 2 UAbs. 2 RL 
2003/4/EG) nicht nur die Informationen über Emissionen als solche (Angaben über Art, Zusammensetzung, 
Menge, Zeit, Ort dieser Emissionen), sondern auch Informationen bezüglich der Auswirkungen der Emissio-

nen auf die Umwelt […].717 
 

 
717 VGH Mannheim, Urteil vom 21.03.2017 – 10 S 413/15, juris, Rn. 51 ff.; s. auch: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.01.2018 – OVG 12 
B 14.16, juris, Rn. 26. 
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Das OVG Berlin-Brandenburg hat daran anschließend Informationen über Vorgänge innerhalb einer 
Anlage als Umweltinformationen über Emissionen eingestuft,  

„wenn die Vorgänge nicht in der Anlage verharren und maßgeblich für die Freisetzung von Stoffen in die 
Umwelt sind“.718 

Zur Begründung wird ausgeführt: 

„Die Zuordnung der Angaben zu der Verortung der Betriebsmittel und zu der Anordnung der Maschinen-
standorte zum Begriff der Umweltinformationen über Emissionen widerspricht auch nicht der Annahme, 

dass Informationen über Vorgänge innerhalb der Anlage von § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG nicht erfasst werden […]. 
Anlagenintern sind nur solche Vorgänge, die in der Anlage gleichsam verharren […]. Darum geht es bei der 
in Rede stehenden Verortung von Betriebsmitteln und der Kombination der für den Betrieb notwendigen 

Maschinen aufgrund des geschilderten Zusammenhangs mit den von der Anlage unmittelbar ausgehenden 
Emissionen nicht. Es werden durch die den Beigeladenen insoweit zu gewährenden Informationen Angaben 
über Vorgänge zugänglich gemacht, die die Öffentlichkeit unmittelbar berühren […]. Diese Annahme liegt 

ebenfalls auf der Linie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, nach der unter den Begriff „Infor-
mationen über Emissionen“ die Informationen einzubeziehen sind, die der Öffentlichkeit die Nachprüfung 

ermöglichen, ob Emissionen von der zuständigen Behörde zutreffend bewertet worden […].“719 

In zwei Entscheidungen zum Pflanzenschutzmittel Glyphosat vom März 2019 hat das EuG deutlich ge-
macht, dass das Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu Informationen über Emissionen in die Um-
welt nicht nur im Wissen über die erfolgte oder absehbare Freisetzung in die Umwelt besteht, sondern 
auch darin, zu verstehen, wie die Umwelt durch die betreffenden Emissionen beeinträchtigt werden 
kann:  

“79 However, the concept of information which ‘relates to emissions into the environment’ cannot be lim-
ited to information concerning emissions actually released into the environment when the plant protection 
product or active substance in question is used on plants or soil, where those emissions depend, inter alia, 
on the quantities of product actually used by farmers and the exact composition of the final product mar-

keted […]. 

80 Thus, that concept also covers information on foreseeable emissions into the environment from the plant 
protection product or active substance in question, under normal or realistic conditions of use of that prod-
uct or substance, namely the conditions under which the authorisation to place that product or substance 

on the market was granted and which prevail in the area where that product or substance is intended to be 
used […]. 

81 Although the placing on the market of a product or substance is not sufficient in general for it to be con-
cluded that that product or substance will necessarily be released into the environment and that infor-

mation concerning the product or substance ‘relates to emissions into the environment’, the situation is dif-
ferent as regards a product such as a plant protection product, and the substances which that product con-
tains, which, in the course of normal use, are intended to be released into the environment by virtue of their 
very function. In that case, foreseeable emissions, under normal or realistic conditions of use, from the prod-
uct in question or from the substances which that product contains, into the environment are not hypothet-

ical and are covered by the concept of ‘emissions into the environment’ for the purposes of the first sentence 
of Article 6(1) of Regulation No 1367/2006 […]. 

 

 
718 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.01.2018 – OVG 12 B 14.16 –, juris, Leitsatz 1. 
719 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.01.2018 – OVG 12 B 14.16 –, juris, Rn. 34. 
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82 Consequently, an active substance contained in plant protection products, such as glyphosate, in the 
course of normal use, is intended to be discharged into the environment by virtue of its function, and its 

foreseeable emissions cannot, therefore, be regarded as purely hypothetical.” 720 

Das EuG knüpft damit an die Rechtsprechung des EuGH an, der rein hypothetische Emissionen aus-
schließt, und trägt zu einer weiteren Klarstellung bei. 

Aus den vorgenannten Entscheidungen lässt sich eine tabellarische Darstellung des Emissionsbegriffs 
ableiten: 

Tabelle 1: Rechtsprechung zum Emissionsbegriff 

Art der Tätigkeit Emission im Sinne des UIG ja/nein 
von Punkt- oder diffusen Quellen und von Anlagen aus-
gehende direkte oder indirekte Freisetzung von Stoffen 
u. ä.721 

ja 

Emissionen innerhalb von Anlagen nach BVerwG: nein (betrifft aber Rechtsprechung vor 
2016, d.h. vor der EuGH-Entscheidung); nach OVG Berlin-
Brandenburg infolge EuGH-2016: ja, „wenn die Vorgänge 
nicht in der Anlage verharren und maßgeblich für die Frei-
setzung von Stof-fen in die Umwelt sind“ 

erfolgte oder vorhersehbare Emissionen aus anderen 
Quellen als Anlagen, z. B. Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und Bioziden in die Umwelt 

nach EuGH und EuG: ja 

bloßes Inverkehrbringen von Produkten nach EuGH und EuG: nein 
rein hypothetische Emissionen nach EuGH und EuG: nein 
Inverkehrbringen von Produkten, die aufgrund ihrer 
Funktion dazu bestimmt sind, in die Umwelt freigesetzt 
zu werden 

nach EuGH und EuG: ja 

In Anknüpfung an die Rechtsprechung der europäischen Gerichte hat das OVG Berlin-Brandenburg 
auch die „sog. Messrandbedingungen auf dem Rollenprüfstand bei der Ermittlung der CO2-Abgaswerte 
für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen“ als Emissionen angesehen: 

„Im Lichte des Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 3 der Umweltinformationsrichtlinie und dazu vorliegender 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist eine Beschränkung des Begriffs der Informa-
tion über Emissionen zu eng, wenn die Beklagte und die Beigeladene ihn allein auf Messwerte von Stoffen 
beschränken wollen, die „am Auspuff(-endrohr)“ in die Umwelt freigesetzt werden. Dahinstehen kann, ob 

damit nicht schon ein zu weitgehendes Verständnis „anlageninterner“ Vorgänge angelegt wird, wenn beim 
Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor der zur Entstehung der abgegebenen Abgase führende Vor-

gang der Verbrennung von Kraftstoffen und die die Zusammensetzung der in die Umwelt abgegebenen 
Komponenten beeinflussende Abgasreinigung gleichsam ausgeblendet werden sollen; anlagenintern sind 

nur solche Vorgänge, die in einer Anlage gleichsam „verharren“ […]. Jedenfalls sind in den Begriff „Informa-
tionen über Emissionen in die Umwelt“ solche Informationen einzubeziehen, die es der Öffentlichkeit ermög-

lichen, nachzuprüfen, ob die Bewertung der tatsächlichen oder vorhersehbaren Emissionen, auf deren 
Grundlage die zuständige Behörde das fragliche Produkt oder den fraglichen Stoff zugelassen hat, zutref-
fend ist […]. Darunter fallen auch Daten, die Laboruntersuchungen entnommen wurden, wenn diese zum 
Ziel haben, die tatsächlichen und vorhersehbaren Emissionen des fraglichen Produkts in die Umwelt unter 

 

 
720 EuG, Urteil vom 07.03.2019, T-716/14 (Anthony C. Tweedale/Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), Rn. 79 – 82; s. auch 
EuG, Urteil vom 07.03.2019, T-329/17 (Hautala u. a./EFSA).  
721 Vgl. die Begriffe bei: Guckelberger, Umweltinformationen unter europäischem Einfluss, VerwArch 2014, 411, 436. 
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Umständen, die für die normalen oder realistischen Bedingungen der Anwendung des Produkts oder Stoffs 
repräsentativ sind, zu beurteilen oder die Auswirkungen dieser Emissionen zu analysieren […].“722 

Bei der Abgrenzung zwischen „Emissionen“ und nur „hypothetischen Emissionen“, dem Inverkehr-
bringen etc. ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen. Immerhin hat aber der EuGH einen wei-
ten Begriff vertreten und deutlich gemacht, dass unter den Begriff der „Emissionen in die Umwelt“ alle 
Emissionen fallen, die unter normalen oder realistischen Anwendungsbedingungen des Stoffs oder des 
Produkts tatsächlich auftreten oder vorhersehbar sind.723 Nur „rein hypothetische Emissionen“, d. h. 
das Freisetzen von Stoffen unter in der Realität unwahrscheinlichen Bedingungen sollen nicht erfasst 
sein. Informationen über Pflanzenschutzmittel sind daher „Emissionen“, weil ein Pflanzenschutzmittel 
im Rahmen einer normalen Anwendung schon aufgrund seiner Funktion dazu bestimmt ist, in die Um-
welt freigesetzt zu werden. Eine gewisse Unklarheit verbleibt, weil die Trennlinie zu den rein hypothe-
tischen Emissionen noch nicht vollständig geklärt ist. So könnte bei einer sehr weiten Auslegung des 
Emissionsbegriffs ggf. vertreten werden, dass auch im Haushalt verwendete Putzmittel oder Körper-
pflegeprodukte darunterfallen, denn auch diese sind dazu bestimmt, während der Anwendung oder 
danach in die Umwelt zu gelangen, sei es ohne oder nach einer eventuellen Vorbehandlung. 

Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung aufgrund der Grundsatzentscheidung des 
EuGH aus dem Jahr 2016 gerade am Beginn ist und mit einer weiteren Konturierung und Präzisierun-
gen des Begriffs zu rechnen ist. Dies ist nicht nur Aufgabe des EuGH, sondern auch der nationalen Ge-
richte, insbesondere des BVerwG.724 

2.9 Ablehnungsgründe zum Schutz öffentlicher Belange (§ 8 UIG) 

2.9.1 Beschreibung der Norm 

Zweck des § 8 UIG ist der Schutz öffentlicher Belange. Diese können nicht nur von informationspflich-
tigen Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG, sondern auch von privaten Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG an-
geführt werden.725 § 8 Abs. 1 und Abs. 2 UIG unterscheiden sich in ihrer Struktur dadurch, dass die Ab-
lehnungsgründe nach Absatz 1 nachteilige Auswirkungen auf bestimmte Schutzgüter erfordern, in Ab-
satz 2 dagegen der Begriff der nachteiligen Auswirkungen nicht vorkommt. 

Näheres zur Regelungsstruktur des § 8 UIG findet sich oben unter 2.8.2.2. 

2.9.1.1 Nachteilige Auswirkungen 

§ 8 Abs. 1 UIG verlangt wie angesprochen nachteilige Auswirkungen auf eines der dort aufgeführten 
Schutzgüter: 

„Soweit das Bekanntgeben der Informationen nachteilige Auswirkungen hätte auf…“ 

Unter anderem an dem Wort „hätte“ wird deutlich, dass die informationspflichtige Stelle eine Progno-
seentscheidung treffen muss.726  

Näheres zur verwaltungsgerichtlichen Überprüfbarkeit der Prognoseentscheidung findet sich unten unter 
2.9.2.1. 

 

 
722 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.03.2019 – OVG 12 B 13.18 –, juris, Rn. 65. 
723 Vgl. Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 513. 
724 Vgl. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 513. 
725 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 1; Schomerus, Energieversorgungsunternehmen - 
informationspflichtige Stellen nach dem Umweltinformationsrecht?, ZNER 2006, 223, 227. 
726 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 11; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 7; Gu-
ckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 437. 
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Das BVerwG hat zu den nachteiligen Auswirkungen anhand des IFG 2012 klargemacht, dass für die 
Prüfung der Gefahr eines Missbrauchs zwar auf allgemeinen Erfahrungswerten beruhende typisie-
rende Betrachtungen angestellt werden dürfen, dies aber nicht zu einer Bereichsausnahme führen 
darf: 

„Die Feststellung der konkreten Möglichkeit nachteiliger Auswirkungen setzt seitens der informationspflich-
tigen Stelle die Darlegung von Tatsachen voraus, aus denen sich im jeweiligen Fall eine Beeinträchtigung des 

Schutzguts ergeben kann […]. Diese Einschätzung kann insbesondere bei Vorgängen, die eine typisierende 
Betrachtungsweise ermöglichen, auch auf allgemeinen Erfahrungswerten beruhen. Dies darf allerdings nicht 
dazu führen, dass im Wege einer generalisierenden Sichtweise entgegen der gesetzgeberischen Konzeption 
der Sache nach eine Bereichsausnahme für die gesamte Tätigkeit der betreffenden Behörde geschaffen wird 

[…].“727 

Die nachteilige Beeinflussung eines oder mehrerer Schutzgüter muss deutlich sein, wobei es nicht da-
rauf ankommt, ob diese unmittelbar oder nur mittelbar erfolgt.728 Erforderlich ist eine konkrete Be-
sorgnis bzgl. des Eintritts der nachteiligen Auswirkungen: 

„Insoweit hat der Bekl. schon nicht hinreichend dargelegt, für welche Gebiete und in welcher Form Gefähr-
dungen dadurch entstehen können, daß dem Kl. die begehrten Informationen zugänglich gemacht werden. 
Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwiefern bei Bekanntgabe der nach Maßgabe der FFH-Richtlinie vorläufig 

benannten Gebiete Beeinträchtigungen der weiteren behördlichen Tätigkeiten oder Maßnahmen bei der 
Schutzgebietsprüfung und -benennung entstehen können. Die bloße Möglichkeit der Gefährdung etwaiger 
Maßnahmen reicht insoweit nicht. Vielmehr bedarf es einer konkreten Beeinträchtigungsbesorgnis, um ein 

den benannten Ausschlußtatbestand auslösendes Schutzbedürfnis feststellen zu können […].“729 

Erforderlich ist weiterhin eine gewisse Schwere der Beeinträchtigung. Ob allerdings eine bloße un-
günstige Auswirkung oder eine erhebliche Gefährdung der betreffenden Schutzgüter zu fordern ist, ist 
nicht eindeutig geklärt.730 Eine saldierende Bewertung, d. h. der Abgleich mit ggf. positiven Auswir-
kungen der Bekanntgabe der Information, ist auf dieser Stufe noch nicht durchzuführen, sondern erst 
bei der Abwägung mit dem öffentlichen Interesse daran.731  

Näheres zum Begriff der nachteiligen Auswirkungen findet sich unten unter 2.9.2.2. 

2.9.1.2 Ablehnungsgründe nach § 8 Abs. 1 UIG 

§ 8 Abs. 1 UIG normiert vier dem Schutz öffentlicher Belange dienende Ablehnungsgründe. Diese sind 
alternativ zueinander zu sehen („oder“), wobei aber auch mehrere gleichzeitig vorliegen können. Dies 
kann für den zweiten Schritt, die Interessenabwägung, von Bedeutung sein, weil dann die gegen eine 
Informationserteilung sprechenden Argumente verstärkt werden können.732 

2.9.1.2.1 Internationale Beziehungen, Verteidigung und bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Si-
cherheit  

Die drei in § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG genannten Tatbestände beruhen auf Art. 4 Abs. 2b UIRL.733  

 

 
727 BVerwG, Urteil vom 15.11.2012 – 7 C 1/12, juris, Rn. 41; s. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz 
öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 437. 
728 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 17 f. 
729 OVG Schleswig, Urteil vom 15.09.1998 - 4 L 139–98, NVwZ 1999, 670, 674. 
730 Dazu: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 22; s. auch unten unter 2.9.2.1. 
731 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 6. 
732 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 8. 
733 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 14. 
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Es kommt darauf an, ob diese materiell vorliegen. Die formelle Einstufung als Verschlusssache begrün-
det allein noch nicht die Erfüllung des jeweiligen Ausnahmetatbestands: 

„Jedenfalls nach dem Sinn und Zweck des § IFG § 3 Nr. 4 IFG kommt es auf die materielle Richtigkeit der Ein-
stufung als Verschlusssache an. § 3 IFG schützt nach der amtlichen Überschrift besondere öffentliche Be-

lange gegen Nachteile, die ihnen drohen, falls eine Information bekannt wird. Die nur formale Einstufung als 
Verschlusssache ist losgelöst von den eventuell hinter ihr stehenden materiellen Geheimhaltungsbedürfnis-
sen nicht schutzwürdig. Den öffentlichen Belangen drohen keine Nachteile, wenn eine als Verschlusssache 
eingestufte Information bekannt wird, es sei denn, die Einstufung entspricht den materiellen Geheimhal-

tungsbedürfnissen, wie sie in § 3 Nr. 4 VSA i.V. mit § 4 SÜG geregelt sind. Es besteht kein Grund für die An-
nahme, der Gesetzgeber habe in § 3 Nr. 4 IFG einen Ausschlusstatbestand schaffen wollen, der nicht in ver-

gleichbarer Weise wie die anderen Ausschlusstatbestände dem Schutz materieller öffentlicher Belange 
dient. Zwar löst bereits die formelle Einstufung als Verschlusssache für den damit befassten Beamten eine 
Pflicht zur Vertraulichkeit aus. Sie besteht aber nur zum Schutze der materiellen Geheimhaltungsbedürf-

nisse, wie sie in der Verschlusssachenanweisung geregelt sind. Nur von einer ihr entsprechenden Einstufung 
als Verschlusssache lässt sich sagen, dass die mit ihr begründete Pflicht zur Vertraulichkeit in der Verschluss-

sachenanweisung geregelt ist, wie der Wortlaut der Vorschrift es verlangt. Für das Verhältnis der Behörde 
zu außenstehenden Dritten ist aber weniger die Pflicht ihrer Bediensteten zur Vertraulichkeit maßgeblich, 

sondern die mit ihr gegebenenfalls verbundenen materiellen Geheimhaltungsinteressen.“734 

2.9.1.2.1.1 Internationale Beziehungen 
Hiervon werden nach herrschender Auffassung nicht nur die Beziehungen zwischen zwei oder mehre-
ren Staaten, sondern auch die der Bundesrepublik zu zwischenstaatlichen oder supranationalen Orga-
nisationen erfasst. Danach fallen auch die Beziehungen zu den Vereinten Nationen oder der Europäi-
schen Union darunter.735 Dies hat das BVerwG 2016 klargestellt: 

„a) Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union bestehen internationale Bezie-
hungen im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG. 

 aa) Der Wortlaut der Vorschrift ist für dieses Verständnis offen. Der Begriff der internationalen Beziehungen 
umfasst nicht nur das Verhältnis zu fremden Staaten, sondern auch sonstige Beziehungen, die über das rein 
Innerstaatliche hinausgehen und als über- oder zwischenstaatlich anzusehen sind. Dabei kommt es nicht im 
Einzelnen darauf an, ob diese Beziehungen mit den Begriffen "innenpolitisch" oder "außenpolitisch" zutref-

fend beschrieben werden könnten, denn sie überschreiten jedenfalls die Grenzen des rein Nationalen. Letzte-
res gilt auch, soweit die Europäische Union als supranationale Organisation bezeichnet wird. 

bb) Systematische Erwägungen und die Gesetzgebungsgeschichte weisen in dieselbe Richtung. 

aaa) Die unions- und völkervertragsrechtlichen Grundlagen des Umweltinformationsgesetzes führen zu ei-
nem an völkerrechtliche Rechtsbeziehungen anknüpfenden Verständnis der "internationalen Beziehungen". 

Sie bestehen danach zwischen Völkerrechtssubjekten, zu denen die Europäische Union ebenso wie ihre 
Mitgliedstaaten gehören […]. 

Das Umweltinformationsgesetz setzt die Richtlinie 2003/4/EG ... um. ...Bei der Auslegung der Richtlinie 
2003/4/EG sind der Wortlaut und das Ziel der Aarhus-Konvention zu berücksichtigen […]. Der Begriff der 

"internationalen Beziehungen" ist zwar in der Aarhus-Konvention nicht definiert, soll aber von den Vertrags-
parteien im Einklang mit dem Völkerrecht ausgelegt werden […]. Unter "Völkerrecht" ist die Gesamtheit 

 

 
734 BVerwG, Urteil vom 29.10.2009 - 7 C 22/08, NVwZ 2010, 321, 325, Rn. 53 f. zu § 3 Nr. 4 IFG. 
735 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 25; Schomerus, Informationsansprüche nach dem Atom- und 
Strahlenschutzrecht, 2010, S. 206.  
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der in den Beziehungen zwischen Völkerrechtssubjekten anwendbaren Grundsätze und Regeln zu verste-
hen; es betrifft mithin nicht nur Staaten und "historische" Völkerrechtssubjekte, sondern auch internatio-

nale Organisationen […]. 

bbb) Die Entstehungsgeschichte des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG führt nicht zu einem anderen Ergebnis. 
Zwar ist in den Materialien zur ersten Fassung des Umweltinformationsgesetzes davon die Rede, dass die 

internationalen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland durch den Zugang zu Informationen "über die 
Umwelt in fremden Staaten", die bei inländischen Behörden vorhanden seien, berührt werden könnten und 
der Informationsanspruch insoweit ausgeschlossen werde, um die Beziehungen zu "fremden Staaten" nicht 

zu belasten […]. Dem lässt sich jedoch nicht die Aussage entnehmen, dass die Vorschrift ausschließlich Bezie-
hungen zu fremden Staaten, nicht aber - trotz entsprechender Schutzbedürftigkeit und identischer Interes-

senlage auf Seiten der Beteiligten - Beziehungen zu anderen Völkerrechtssubjekten, die keine "Staaten" sind, 
erfassen sollte. 

ccc) § 3 Nr. 1 Buchst. a des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen (Informationsfreiheitsge-
setz -IFG) vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 7. 
August 2013 (BGBl. I S. 3154) schließt im Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes den Infor-
mationszugang ebenfalls aus, wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen auf in-
ternationale Beziehungen haben kann. Der Gesetzgeber des Informationsfreiheitsgesetzes hat den inter-
nationalen Beziehungen im Sinne des § 3 Nr. 1 Buchst. a IFG die Beziehungen zu "zwischen- sowie über-

staatlichen Organisationen, etwa der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen" ausdrücklich zu-
geordnet (BT-Drs. 15/4493 S. 9). In den Materialien des Gesetzes zur Neugestaltung des Umweltinformati-
onsgesetzes, das in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Informationsfreiheitsgesetz erlassen wurde, 
findet sich hingegen zu dem Begriff keine Aussage (BT-Drs. 15/3406 S. 18). Dieses Schweigen des Gesetzge-

bers steht einem gleichgerichteten Verständnis des Begriffs in beiden Normen nicht entgegen, sondern 
spricht im Gegenteil dafür. Andernfalls hätte es nahegelegen, unterschiedliche Formulierungen in den bei-
den Gesetzen vorzunehmen, um ein differenzierendes Verständnis der Ausschlussgründe zum Ausdruck zu 

bringen. Auch der unionsrechtliche Hintergrund des Umweltinformationsgesetzes, den das Informationsfrei-
heitsgesetz nicht aufweist, erfordert - wie bereits dargelegt - keine abweichende Auslegung. […] 

Davon ausgehend ist es vorliegend geboten, den Begriff der internationalen Beziehungen in § 8 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 UIG im Sinne einer solchen Ergänzung weiter zu verstehen als in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Spiegel-
strich 3 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. Anders könnte dem Regelungsanliegen der Ausnahmevor-

schrift des Art. 4 Abs. 2 Spiegelstrich 3 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 im nationalen Recht nicht Rech-
nung getragen werden.“736 

Beziehungen zu ausländischen Privatpersonen werden nicht durch § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG, sondern 
durch § 9 sowie § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG geschützt.737 Ob auch die soziale und kulturelle Zusammen-
arbeit Deutschlands mit anderen Staaten von den internationalen Beziehungen erfasst wird, wird un-
terschiedlich beurteilt. Nach einer Auffassung würde dies dem Gebot der engen Auslegung der Ableh-
nungsgründe widersprechen.738 Nach anderer, zum IFG vertretenen Meinung sollen diese Aspekte 
aber mit abgedeckt sein.739 Dem ist zuzustimmen. Auch aus völkerrechtlicher Sicht ist die soziale und 
kulturelle Zusammenarbeit ein natürlicher Bestandteil des zwischenstaatlichen Austauschs. 

 

 
736 BVerwG, Urteil vom 29.06.2016 – 7 C 32/15, juris, Rn. 9 ff. 
737 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 10; vgl. auch Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, 
Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 135. 
738 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 16.  
739 Scherzberg/Solka, in: Fluck/Fischer/Getzer (Hrsg.), Informationsfreiheitsrecht, Komm., Stand 10/12, § 3 IFG Rn. 77; Schoch, IFG, 2009, § 3 
Rn. 16. 
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Für die Auslegung des Begriffs der „nachteiligen Auswirkungen“ auf die internationalen Beziehungen 
räumt die Rechtsprechung der Bundesrepublik einen der gerichtlichen Kontrolle entzogenen Beurtei-
lungsspielraum ein: 

„Der mögliche Eintritt von Nachteilen für die internationalen Beziehungen kann nur Gegenstand einer plau-
siblen und nachvollziehbaren Prognose sein, die ihrerseits nur in engen Grenzen verwaltungsgerichtlich 

überprüfbar ist. Ob und wie sich das Bekanntwerden von Informationen auf die außenpolitischen Ziele aus-
wirkt, hängt von auf die Zukunft bezogenen Beurteilungen ab, die notwendig mit einem gewissen Maß an 
Unsicherheit verbunden sind. Das Gericht kann insoweit nur nachprüfen, ob die Behörde von einem zutref-
fend und vollständig ermittelten Sachverhalt ausgegangen ist, ihre Prognose einleuchtend begründet hat 
und keine offensichtlich fehlerhafte, insbesondere in sich widersprüchliche Einschätzung getroffen hat.“740 

Damit wird den informationspflichtigen Stellen ein so großer Spielraum eingeräumt, dass sich die ge-
richtliche Überprüfung auf eine Willkürkontrolle beschränkt.741 

Erforderlich ist eine ernsthafte, konkrete Gefährdung der internationalen Beziehungen: 

„Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, ist für die Annahme nachteiliger Auswirkungen auf 
die internationalen Beziehungen eine ernsthafte konkrete Gefährdung des Schutzguts erforderlich und 

ausreichend. Diese ist gegeben, wenn der Eintritt eines Nachteils für die geschützten Belange hinreichend 
wahrscheinlich ist..“742 

Näheres zur Frage, ob Informationen aus Vertragsverletzungsverfahren unter den Ablehnungsgrund der 
internationalen Beziehungen fallen, findet sich unten unter 2.9.2.3. 

2.9.1.2.1.2 Verteidigung 
Das Schutzgut der Verteidigung umfasst nicht nur die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr, sondern 
auch anderer Streitkräfte, mit denen die Bundesrepublik in einem kollektiven Sicherheitssystem ver-
bunden ist.743 Dies hat auch der Gesetzgeber klargestellt: 

„Die Regelung zum Schutzgut der Verteidigung soll die Erfüllung des verfassungsgemäßen Auftrags der 
Streitkräfte unter Einschluss der Verteidigungsaufgaben der in der Bundesrepublik Deutschland dauerhaft 
stationierten Gaststreitkräfte sicherstellen. In den Anwendungsbereich der Regelungen fallen damit Maß-

nahmen und Tätigkeiten, die der individuellen bzw. der kollektiven Verteidigung oder auch sonstigen Einsät-
zen der Bundeswehr und der verbündeten Streitkräfte dienen.“744 

Überschneidungen mit dem Schutzgut der internationalen Beziehungen sind hier leicht möglich.745 Da-
bei soll eine Einstufung als Verschlusssache nicht erforderlich sein: 

„Auch Umweltinformationen mit Bezug zur militärischen Verteidigung, die nicht als Verschlusssache einge-
stuft sind, können schutzbedürftige Informationen enthalten, die ihrer Herausgabe entgegenstehen. Soweit 
solche Daten an andere Stellen der öffentlichen Verwaltung weitergegeben worden sind, entspricht es den 

 

 
740 BVerwG, Urteil vom 29.10.2009 - 7 C 22/08, NVwZ 2010, 321, 322, Rn. 20; s. auch: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 
01.02.2017, UIG § 8 Rn. 25.1, wo nicht ganz zutreffend von einem Ermessensspielraum gesprochen wird; Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 
8 Rn. 18; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 26.10.2017 – 6 VR 1/17 – juris, Leitsatz 3 zum Auskunftsbegehren der Presse bzgl. Daten zum 
Verhältnis Deutschland/Türkei; s. auch oben unter 2.9.2.12.9.1.1. 
741 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 18; kritisch insoweit für das IFG: Scherzberg/Solka, in: Fluck/Fischer/Getzer (Hrsg.), Informati-
onsfreiheitsrecht, Komm., Stand 10/12, § 3 IFG Rn. 83. 
742 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.09.2015 - OVG 12 B 11.14, BeckRS 2015, 52927, Rn. 34. 
743 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 26 f.; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL 
Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 13. 
744 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 18. 
745 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 18. 
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allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundsätzen, bei der Prüfung des Vorliegens eines Informati-
onsanspruchs nach dem Umweltinformationsgesetz die Stelle, von der die Angaben stammen, einzubezie-

hen, um über das Vorliegen des Ablehnungsgrundes auf der Grundlage eines vollständig aufgeklärten Sach-
verhaltes entscheiden zu können.“746 

Auf der anderen Seite muss aber immer die materielle Seite geprüft werden, d. h. auch eine Einord-
nung als Verschlusssache allein begründet noch nicht die Erfüllung des Ausnahmetatbestands.747 Es 
muss immer ein konkreter Bezug zur Verteidigung vorliegen; für Umweltinformationen zu militäri-
schen Altlasten ist dies z. B. nicht der Fall.748 Da Gerichtsentscheidungen speziell zu diesem Ableh-
nungsgrund nicht bekannt sind, ist er offenbar in der Praxis nicht von großer Relevanz. 

2.9.1.2.1.3 Bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit 
Dagegen ist der Ausnahmetatbestand der Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit von größerer Rele-
vanz. Im Sinne der gebotenen engen Auslegung ist damit eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit gemeint.749 Der Gesetzgeber hat deutlich gemacht, dass besonders wichtige Rechtsgüter be-
troffen sein müssen: 

„Der Informationsanspruch ist – z. B. grundsätzlich abzulehnen, wenn ansonsten nachteilige Auswirkungen 
auf bedeutsame staatliche Einrichtungen zu befürchten wären, etwa wenn die Funktionsfähigkeit des Staa-
tes durch die Preisgabe von Verfassungsschutzdaten bedroht wäre. Auch Leben, Gesundheit und sonstige 

wichtige Allgemeingüter sind in diesem Rahmen zu schützen.“750 

In seinem Urteil zur Rasterfahndung hat das BVerfG derartige Rechtsgüter charakterisiert: 

„Mit dem Bestand und der Sicherheit des Bundes und eines Landes sowie Leib, Leben und Freiheit einer Per-
son, die vor Gefahren geschützt werden sollen, sind Schutzgüter von hohem verfassungsrechtlichem Gewicht 
bezeichnet. Die Sicherheit des Staates als verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm - unter 
Achtung von Würde und Eigenwert des Einzelnen - zu gewährleistende Sicherheit der Bevölkerung sind Ver-
fassungswerte, die mit anderen hochwertigen im gleichen Rang stehen (vgl. BVERFGE 49 Seite 56f. = NJW 

1978, 2255).“751 

Erforderlich ist jeweils ein Bezug zur Öffentlichkeit.752 Daher sind private Rechtsgüter wie der Schutz 
der persönlichen Ehre oder der gute Ruf nicht erfasst.753 Einfachere Gesetzesverletzungen sind nicht 
unter die bedeutsamen Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit zu fassen, so dass der Begriff enger als 
der des deutschen Gefahrenabwehrrechts zu verstehen ist.754  

Das VG Mainz hatte in dem Fall eines Ersuchens um Auskunft über Störfallbetriebe in Rheinland-Pfalz 
noch angenommen, dass wegen möglicher terroristischer Angriffe der Tatbestand der nachteiligen 
Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit erfüllt sei: 

 

 
746 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 18. 
747 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 19; s. auch oben unter 2.9.1.1. 
748 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 15. 
749 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 28; s. auch: Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf 
eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 18. 
750 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 18. 
751 BVerfG, Beschluss vom 04.04.2006 - 1 BvR 518/02, NJW 2006, 1939, 1942, Rn. 91. 
752 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 20.  
753 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 137; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. 
EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 17. 
754 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 437. 
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„Der Annahme des Beklagten, dass die Bekanntgabe der in Frage stehenden Informationen nachteilige Aus-
wirkungen auf „bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit“ hätte, stimmt die Kammer zu. … Zu 

den bedeutsamen Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit gehören zum einen bedeutsame staatliche Ein-
richtungen, die durch die Preisgabe von Umweltinformationen nicht gefährdet werden dürfen. Die Be-

gründung im Regierungsentwurf zum UIG nennt beispielhaft Gefährdungen der Funktionsfähigkeit des Staa-
tes sowie die Preisgabe von Verfassungsschutzdaten (BT-Drs. 12/7138 S. 28). Darüber hinaus fallen unter 

die bedeutsamen Rechtsgüter der öffentlichen Sicherheit aber auch Leben, Gesundheit, Freiheit, nicht un-
wesentliche Vermögenswerte sowie andere strafrechtlich geschützte Güter hoher Wertigkeit […]. Es ent-
spricht der vom Kläger selbst zitierten Gesetzesbegründung der Bundesregierung zum UIG (Drs. 439/04 S. 
36), dass neben staatlichen Einrichtungen jedenfalls auch Leben, Gesundheit und sonstige wichtige Allge-

meingüter im Rahmen des § 8 LUIG zu schützen sind. … 

Demgemäß stehen bedeutende Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit i.S. von § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LUIG 
im Raum, wenn die Bekanntgabe der in Frage stehenden Informationen an den Kläger mitursächlich dafür 
wäre, dass es entweder zu einem terroristischen Anschlag auf einen Störfallbetrieb selbst kommt oder aber 
dass aus einem Störfallbetrieb gefährliche Stoffe entwendet werden und für einen Anschlag andernorts ver-
wendet werden. ... .... Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es dem Kläger als anerkanntem Umweltverband 
offenbar gerade darum geht, im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgaben eine Überprüfung der Störbe-

triebe bezüglich der Einhaltung der Pflichten aus der 12. BImSchV vorzunehmen und diesbezüglich auch von 
publizistischen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Schon von daher ist nicht im Geringsten gewährleistet, 

dass die in Frage stehenden Daten im internen Bereich des Klägers bleiben.“755 

Dieser Argumentation war aber die nachgehende Instanz, das OVG Rheinland-Pfalz, entgegengetreten 
und hob das den Informationsantrag ablehnende Urteil des Verwaltungsgerichts wieder auf: 

„Der Zugang zu den begehrten Informationen lässt nachteilige Auswirkungen auf bedeutsame Schutzgüter 
der öffentlichen Sicherheit nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 LUIG nicht befürchten. ... Entgegen der Ansicht des Beklag-
ten reichen aber die Auswirkungen, die von der bloßen Bekanntgabe der Betreiber sowie der Betriebsberei-
che und Anlagen dieser Betreiber unter Einschluss der Adressen ohne Mitteilung weitergehender Einzelhei-

ten ausgehen, nicht aus, um den Ausschlusstatbestand des § 8 Abs. 1 Nr. 1 LUIG zu erfüllen. 

aa) § 8 Abs. 1 Nr. 1 LUIG fordert in der durch europarechtliche Bestimmungen gebotenen engen Ausle-
gung eine ernsthafte, konkrete Gefährdung der in der Vorschrift geschützten Belange […].  

Nach alledem führt die Erteilung der verlangten Informationen nicht zu einer ernsthaften, konkreten Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit. Ohne dass es hierauf noch entscheidend ankäme, ist darauf hinzuweisen, dass 

der Kläger es sich gerade zur Aufgabe gemacht hat, etwaige Sicherheitslücken oder Beanstandungen bei 
den Betreibern und den Behörden anzumahnen und Anstöße zu deren Beseitigung zu geben. Dadurch trägt 

er letztlich zu einer höheren Sicherheit von Störfallanlagen bei und wirkt terroristischen Angriffen entge-
gen.“756 

Die bloße Vermutung, dass es terroristische Angriffe geben könnte, reicht daher für die Ablehnung des 
Antrags nicht aus, vielmehr  

„müssen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sein, dass gerade das Bekanntgeben der Informatio-
nen die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts erhöht.“757 

Besonders im Bereich der öffentlichen Sicherheit besteht die Gefahr, vielleicht sogar eine Tendenz, An-
träge auf Informationszugang vorsorglich abzulehnen, um nicht die Verantwortung dafür tragen zu 

 

 
755 VG Mainz, Urteil vom 24.04.2007 – 3 K 618/06.MZ, juris, Rn. 26 ff. 
756 OVG Koblenz, Urteil vom 20.02.2008 – 1 A 10886/07, juris, Rn. 27 ff. 
757 OVG Koblenz, Urteil vom 20.02.2008 – 1 A 10886/07, juris, Leitsatz 2; in gleicher Weise: OVG Münster, Beschluss vom 28.01.2014 – 8 A 
2190/11, juris.  
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müssen, wenn im Nachhinein „doch etwas passieren“, d. h. es doch zu einem Angriff o. ä. kommen 
sollte. So hatte im Fall des OVG Rheinland-Pfalz erst die Berufungsinstanz die notwendige Korrektur 
der Verwaltungs- und der verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen vorgenommen. 

Auch anhand anderer Fälle wird deutlich, dass gerade der Begriff der öffentlichen Sicherheit eng aus-
gelegt werden muss. Auch wenn der Ausnahmetatbestand der öffentlichen Sicherheit in § 3 Nr. 1c bzw. 
Nr. 2 IFG nicht inhaltsgleich mit derm engeren Begriff in § 8 Abs. 1 Nr. 1 UIG ist („bedeutsame Schutz-
güter der öffentlichen Sicherheit“), lässt sich die Rechtsprechung zum IFG doch vergleichend heranzie-
hen. So entschied das VG Leipzig betreffend das IFG, dass durch Einräumung des Zugangs zu Dienst-
telefonnummern und zu Durchwahllisten von Sachbearbeitern die öffentliche Sicherheit weder gefähr-
det noch die Funktionsfähigkeit einer Behörde infrage gestellt, sondern vielmehr zur konsensorien-
tierten Kooperation mit dem Bürger beigetragen werde: 

„In der Gesetzesbegründung ist vielmehr auch davon die Rede, dass in der modernen Informationsgesell-
schaft Informations-, Kommunikations- und Partizipationsanliegen der Bevölkerung immer wichtiger und 

verwaltungstechnisch immer leichter erfüllbar werden. „Gleichzeitig wandelt sich das Verwaltungsverständ-
nis: Neben das autoritative Handeln des Staates tritt zunehmend eine konsensorientierte Kooperation mit 

dem Bürger, die eine gleichgewichtige Informationsverteilung erfordert. … Eine öffentliche Partizipation 
wird zunehmend dazu beitragen, die Akzeptanz staatlichen Handelns zu stärken.“ (BT-Drs. 15/4493 S. 6 zu 

A.I.). Hierzu trägt die Mitteilung der Durchwahlnummern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Wei-
teres bei.“758 

In einem anderen, vom VG Düsseldorf entschiedenen Fall ging es um die CO2-Emissionen des Dienst-
wagens des damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten: 

„Dem nach alledem grundsätzlich bestehenden Auskunftsanspruch hinsichtlich der CO2Emissionen des emis-
sionsträchtigsten regelmäßig genutzten Dienstwagens des Beklagten steht schließlich auch nicht der Schutz 
öffentlicher Belange gem. § 8 UIG entgegen. […] Zwar gehört der Beklagte als Teil der Landesregierung (Ar-
tikel 51 Verf. NRW) zu den Verfassungsorganen und fällt damit in den Bereich der Schutzgüter der öffentli-
chen Sicherheit. Jedoch ist bezogen auf das von dem Kläger allein noch erfolgte (reduzierte) Auskunftsbe-
gehren nicht ersichtlich, dass durch die Erteilung der Auskunft nachteilige Auswirkungen auf die Sicherheit 
des Beklagten entstehen würden, wobei solche nach dem Wortlaut des § 8 UIG („nachteilige Auswirkungen 
hätte „) positiv festgestellt werden müssten. […] Denn aus der Angabe der konkreten CO2Emissionswerten 
eines einzelnen nämlich des emissionsträchtigsten Dienstfahrzeuges des Beklagten in seiner Serienausfüh-
rung lassen sich zwar Rückschlüsse auf den Serienmotor und die serienmäßige Höchstgeschwindigkeit zie-
hen, jedoch lassen die der Typgenehmigung entnommenen Emissionswerte des Serienfahrzeuges keinerlei 
Rückschlüsse auf eventuelle Eingriffe in die die Motorleistung beeinflussende Steuerung des Motors noch 

auf das Vorhandensein von Sicherheitsausstattung zu. […] Schließlich ist unter dem Aspekt „nachteilige Aus-
wirkungen auf die Sicherheit des Beklagten“ unerheblich, ob seine Dienstwagen Teil eines als Verschluss-

Sache eingestufte Sicherheitskonzeptes sind und insoweit eine Analogie zu § 3 Nr. IFG § 3 Nummer 4 IFG ge-
boten sein könnte. Denn vertraulich können allenfalls die konkret benutzten Modelle in ihrer konkreten Si-
cherheitsausstattung sein, nicht jedoch die Daten der von dem Beklagten tatsächlich gar nicht genutzten 

Serienmodelle, wobei hinzu kommt, dass diese der Öffentlichkeit aus Presse und Fernsehen ohnehin bekannt 
sind.“759 

Die oben aufgeführten Fälle haben großenteils gemein, dass informationspflichtige Stellen in Fällen 
möglicher nachteiliger Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit Informationsanträge abgelehnt ha-
ben, während die Verwaltungsgerichte eine engere Auslegung des Ablehnungsgrunds vertreten.  

 

 
758 VG Leipzig, Urteil vom 10.01.2013 – 5 K 981/11, info also 2013, 124, 127, mit Anmerkung Spindler. 
759 VG Düsseldorf, Urteil vom 09.10.2009 - 26 K 5707/08, BeckRS 2009, 39552. 
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2.9.1.2.2 Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG richtet sich dem Wortlaut nach nur auf das Schutzgut der Vertraulichkeit 
der Beratungen von informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 UIG, d. h. auf die Regierung 
und Stellen der öffentlichen Verwaltung. Ebenfalls erfasst sind aber Beratungen von privaten informa-
tionspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG.760 Unter den Ablehnungsgrund fallen ebenso 
Beratungen zwischen informationspflichtigen Stellen.761 Erforderlich ist eine ernsthafte und konkrete 
Gefährdung des Schutzguts.762 

Die Vertraulichkeit der Beratung muss sich nicht aus Spezialvorschriften ergeben, sie wird vielmehr 
durch § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG selbst begründet.763 

Näheres zur Frage, ob die Festlegung der Vertraulichkeit der Beratungen einer speziellen gesetzlichen 
Regelung bedarf findet sich unten unter 2.9.2.4. 

Insofern geht die Bestimmung über andere Ablehnungsgründe hinaus, bei denen das jeweilige Schutz-
gut auch anderweitig von entsprechenden Regelungen erfasst wird. So wird z. B. der Schutz der öffent-
lichen Sicherheit (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG) generell durch das Polizei- und Ordnungsrecht adres-
siert,764 und der Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG) wird ins-
besondere durch die Verwaltungsverfahrens- und Prozessordnungen garantiert, etwa durch die Anhö-
rungspflicht nach § 28 VwVfG. 

Schutzweck ist die unbeeinflusste Willensbildung innerhalb der informationspflichtigen Stelle: 

„Die inhaltliche Ausfüllung des Rechtsbegriffs der Beratung hat sich an Sinn und Zweck der Norm auszurich-
ten. § 8 Absatz I 1 Nr.  2 UIG dient der Ermöglichung eines unbefangenen und freien Meinungsaustausches 
innerhalb der Behörde. Schutzgut ist der behördliche Entscheidungsprozess, der eine offene Meinungsbil-

dung erfordert, um eine effektive, funktionsfähige und neutrale Entscheidungsfindung zu gewährleisten.“765 

Vom Begriff der Beratung werden Vorgänge der internen behördlichen Meinungsäußerung und Wil-
lensbildung umfasst, einschließlich aller Faktoren, die sich auf den behördlichen Entscheidungspro-
zess ausgewirkt haben.766 Angesichts des Gebots der engen Auslegung der Ausnahmetatbestände ist 
auch dieser Begriff eng auszulegen. Während der Beratungsvorgang als solcher darunter fällt, sind In-
formationen im Vorfeld o. ä. nicht mehr geschützt: 

„Hiervon ausgehend wird bereits in der Begründung des Gesetzentwurfes (BT-Dr 15/3406, S. 19) unter Hin-
weis auf eine ausführliche, insbesondere unter Einbeziehung der unionsrechtlichen Vorgaben begründete 

Entscheidung des OVG Schleswig […] festgehalten, dass der Begriff der Beratung sich allein auf den Bera-
tungsvorgang bezieht. Ausgenommen vom Schutzbereich der Vorschrift sind das Beratungsergebnis und 
vor allem der Beratungsgegenstand. Der Begriff der Beratung erfasst die Vorgänge interner behördlicher 

Meinungsäußerung und Willensbildung, die sich inhaltlich auf die Entscheidungsfindung beziehen. Dem 
Schutz der Beratung unterfallen Interessenbewertungen und Gewichtung einzelner Abwägungsfaktoren, de-
ren Bekanntgabe Einfluss auf den behördlichen Entscheidungsprozess haben könnte. Der Schutz gilt danach 
vor allem dem Beratungsprozess als solchem, also der Besprechung, Beratschlagung und Abwägung, mithin 

 

 
760 So wohl auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 437; unklar 
insoweit: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 24, der offenbar nur eine begrenzte Anwendung auf informationspflichtige private Stellen 
für möglich hält. 
761 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 438. 
762 Wegener, Licht und Schatten in der (Umwelt-)Informationsfreiheit, ZUR 2016, 153. 
763 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 30. 
764 S. etwa § 3 BPolG (Bundespolizeigesetz vom 19.10.1994 (BGBl. I S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
05.10.2017 (BGBl. I S. 1066) betr. den Schutz der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes. 
765 BVerwG, Urteil vom 02.08.2012 – 7 C 7/12, NVwZ 2012, 1619, 1621, Rn. 26. 
766 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 33. 
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dem eigentlichen Vorgang des Überlegens. Zum demgegenüber nicht geschützten Beratungsgegenstand 
können insbesondere Sachinformationen oder gutachterliche Stellungnahmen im Vorfeld gehören, also die 
Tatsachengrundlagen und Grundlagen der Willensbildung. Die amtlichen Informationen sind deshalb nur 
dann geschützt, wenn sie den Vorgang der behördlichen Willensbildung und Abwägung abbilden oder je-

denfalls gesicherte Rückschlüsse auf die Meinungsbildung zulassen. Das trifft zwar auf viele Informationen 
zu, die in einem Verwaltungsverfahren anfallen; das gesamte Verwaltungsverfahren als solches fällt damit 

aber nicht unter den Begriff der Beratung […].“767 

Dies hat auch das OVG Münster betont: 

„Die Auffassung der Beklagten, der Inhalt einer fachbehördlichen – abschließenden – Stellungnahme sei ei-
ner Einsichtnahme nicht zugänglich, liefe im Ergebnis darauf hinaus, alle Dokumente, die der späteren be-
hördlichen Entscheidung oder Maßnahme vorgelagert sind, einer Einsichtnahme zu entziehen. Ein so weit 

reichender Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses würde dem Ziel des Umweltinformationsgeset-
zes nicht gerecht. Der Zugang zu Umweltinformationen soll vielmehr die Öffentlichkeit in die Lage versetzen, 

sich ausreichende Informationen verschaffen zu können, um das umweltbehördliche Handeln und die Um-
weltpolitik kritisch begleiten zu können. Das setzt voraus, dass auch solche Unterlagen und Dokumente der 
Öffentlichkeit zugänglich sind, die Grundlage und Anlass für kritische Fragen gegenüber Maßnahmen oder 

Entscheidungen der Behörde sein können. Dazu können auch Unterlagen gehören, aus denen für die Öffent-
lichkeit erkennbar ist, ob und in welchem Umfang die später nach Außen tätig gewordene Behörde von einer 

fachbehördlichen Bewertung einer anderen Behörde abgewichen ist. ... Die handelnde Behörde und ihre 
Mitarbeiter werden hinreichend dadurch geschützt, dass die interne Entscheidungsfindung darüber, ob der 
fachbehördlichen Stellungnahme gefolgt werden soll oder nicht, grundsätzlich vom Ausschlusstatbestand 

erfasst wird.“768 

Es ist daher von Bedeutung, den eigentlichen Beratungsprozess von den vorgelagerten Informationen 
wie Gutachten, Stellungnahmen o. ä. und sonstigen Umständen abzugrenzen. Diese fallen nicht unter 
den Schutz des Beratungsgeheimnisses, während andererseits Vermerke, behördeninterne Stellung-
nahmen und Meinungsäußerungen darunter fallen sollen.769 Dies wurde vom OVG Schleswig anhand 
eines Falles zur FFH- und zur Vogelschutzrichtlinie herausgearbeitet: 

„Der unbestimmte, insoweit aber hinreichend auslegungsfähige Rechtsbegriff der „Beratungen“ ist bei se-
mantischer, historischer, systematischer und teleologischer Auslegung zudem aber bezogen auf seinen 

Schutzumfang dahingehend zu konkretisieren, daß von ihm nur die Beratungs- und Abwägungsvorgänge, 
d.h. der Beratungsprozeß (-verlauf) selbst, nicht aber die den Beratungen zugrundeliegenden, bereits zuvor 
vorliegenden Sachinformationen, über die beraten wird (Beratungsgegenstände - z.B. die zur Entscheidung 
führenden Tatsachen), oder auch die Beratungsergebnisse (z.B. Gutachten, die die tatsächlichen oder recht-

lichen Entscheidungsgrundlagen zusammenstellen), erfaßt sind.“770 

Auch das Beratungsergebnis fällt damit nicht unter den Schutz des Beratungsgeheimnisses, so dass 
letztlich nicht das gesamte Verwaltungsverfahren davon umfasst wird.771 Es ist daher streng zu tren-
nen: unter den Ablehnungsgrund fällt die Beratung selbst, nicht aber Beratungsgegenstand und –er-
gebnis.772 

 

 
767 BVerwG, Urteil vom 02.08. 2012 – 7 C 7/12, NVwZ 2012, 1619, 1621, Rn. 26. 
768 OVG Münster, Urteil vom 03.08.2010 – 8 A 283/08, ZUR 2010, 801, Rn. 8. 
769 Dazu Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 21; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 21. 
770 OVG Schleswig, Urteil vom 15.09.1998 - 4 L 139–98, NVwZ 1999, 670, 671. 
771 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 35; a.A. Hellriegel, Akteneinsicht statt Amtsgeheimnis – An-
spruch auf Umweltinformationen gegen am Gesetzgebungsverfahren beteiligte Behörden, EuZW 2012, 456, 458. 
772 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 439. 
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Das VG Berlin hat in Anknüpfung an die vorgenannte Entscheidung des BVerwG den Begriff der Ver-
traulichkeit der Beratung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG ebenfalls eng ausgelegt. Danach sind nur sol-
che Informationen geschützt, die den Vorgang der behördlichen Willensbildung und Abwägung abbil-
den oder jedenfalls gesicherte Rückschlüsse auf die Meinungsbildung der Behörde zulassen:  

„Der in § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG genannte Begriff der „Beratung“ erfasst – wie der insoweit wortgleiche § 
3 Nr. 3 Buchst. b) IFG – die Vorgänge interner behördlicher Meinungsäußerung und Willensbildung, die sich 

inhaltlich auf die Entscheidungsfindung beziehen. Dem Schutz der Beratung unterfallen Interessenbewertun-
gen und Gewichtungen einzelner Abwägungsfaktoren, deren Bekanntgabe Einfluss auf den behördlichen 

Entscheidungsprozess haben könnte. Auch hier gilt der Schutz dem Beratungsprozess als solchem, also der 
Besprechung, Beratschlagung und Abwägung, mithin dem eigentlichen Vorgang des Überlegens. Zum dem-

gegenüber nicht geschützten Beratungsgegenstand können insbesondere Sachinformationen oder gut-
achterliche Stellungnahmen im Vorfeld gehören, also die Tatsachengrundlagen und Grundlagen der Willens-
bildung. Auch § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG schützt die Informationen deshalb nur dann, wenn sie den Vorgang 

der behördlichen Willensbildung und Abwägung abbilden oder jedenfalls gesicherte Rückschlüsse auf die 
Meinungsbildung der Behörde zulassen […].“773 

Streitig ist, ob der Schutz des Beratungsgeheimnisses mit Abschluss der Entscheidungsfindung endet. 
Einerseits wird angeführt, danach bestehe kein Schutzbedürfnis mehr, andererseits wird vertreten, es 
könne auch eine zukünftige Wirkung auf die Entscheidungsfindung geben.774 Insoweit ist maßgeblich 
auf die Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG zum oben zitierten „Flachglas Torgau“-Fall abzu-
stellen.  

Näheres zur Fragen der zeitlichen Grenzen des Schutzes der Vertraulichkeit der Beratung findet sich un-
ten unter 2.9.2.6. 

Ob über den Schutz der Vertraulichkeit behördlicher Beratungen hinaus ein Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung anzuerkennen ist, der vom Informationsanspruch ausgenommen ist, ist zweifel-
haft. Dieser ist jedenfalls im UIG als solcher nicht normiert, und auch angesichts der gebotenen engen 
Auslegung der Ausnahmetatbestände schwierig herzuleiten. 

Näheres zur Fragen der Anerkenung eines Kernbereichs exekutivischer Eigenverantwortung findet sich 
unten unter 2.9.2.7. 

Ein Beispiel für die Auslegung des Begriffs der Vertraulichkeit der Beratungen gibt die rheinland-pfäl-
zische Verwaltungsvorschrift zum Landestransparenzgesetz (VV-LTranspG), die wesentliche Erkennt-
nisse der Rechtsprechung zusammenfasst:  

„Der Begriff der Beratung bezieht sich nur auf den Beratungsvorgang. Ausgenommen vom Schutzbereich 
der Vorschrift sind das Beratungsergebnis und der Beratungsgegenstand. Der Begriff der Beratung erfasst 
die Vorgänge interner behördlicher Meinungsäußerung und Willensbildung, die sich inhaltlich auf die Ent-
scheidungsfindung beziehen. Der Schutz gilt vor allem dem Beratungsprozess als solchem, also der Bespre-

chung, Beratschlagung und Abwägung, d. h. dem eigentlichen Vorgang des Überlegens. Zum nicht geschütz-
ten Beratungsgegenstand können insbesondere Sachinformationen oder gutachterliche Stellungnahmen im 
Vorfeld gehören, also die Tatsachengrundlagen und Grundlagen der Willensbildung. Die amtlichen Informa-

tionen sind daher nur dann geschützt, wenn sie den Vorgang der behördlichen Willensbildung und Abwä-
gung abbilden oder jedenfalls gesicherte Rückschlüsse auf die Meinungsbildung zulassen. Auch wenn dies 

auf viele Informationen zutrifft, die in einem Verwaltungsverfahren anfallen, fällt das gesamte Verwaltungs-
verfahren als solches aber nicht unter den Begriff der Beratung […]. 

 

 
773 VG Berlin, Urteil vom 02.07.2015 – 2 K 82.13, juris, Rn. 33. 
774 S. zum Streitstand: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 34; Reidt/Schiller, in: Landmann/Roh-
mer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 24.  
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Ein Informationszugang darf nur dann unterbleiben, wenn die Veröffentlichung der Information nachteilige 
Auswirkungen auf die Vertraulichkeit der Beratungen hätte. Diese Voraussetzung wird nicht immer erfüllt 

sein und ist daher in jedem Einzelfall zu prüfen.“775 

Letztlich ist der Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit behördlicher Beratungen besonders sensibel, 
weil hiermit ein Einfallstor eröffnet werden könnte, mit dem Informationsanträge leicht abgeblockt 
werden könnten. Daher ist hier besonderes Gewicht auf eine genaue und vor allem enge Begriffsausle-
gung zu legen. 

2.9.1.2.3 Laufende Gerichtsverfahrens, Anspruch auf ein faires Verfahren, straf-, ordnungswidrigkeiten- 
oder disziplinarrechtliche Ermittlungen 

Zweck des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG ist der Schutz der Rechtspflege und von bestimmten Verwal-
tungsverfahren, die eine Sanktionserteilung zum Ziel haben.776 Allerdings ist die praktische Bedeutung 
des Ausnahmetatbestands eingeschränkt, da nach § 1 Abs. 1 Nr. 1b UIG Gerichte des Bundes nur zu 
den informationspflichtigen Stellen zählen, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrneh-
men.777 Im Wesentlichen entfaltet der Ablehnungsgrund daher Bedeutung für solche Daten, die bei an-
deren informationspflichtigen Stellen über laufende Gerichtsverfahren vorhanden sind.778 

Zu den Gerichtsverfahren zählen alle zivil-, straf- oder verwaltungsprozessualen Verfahren, die vor un-
zulässiger Beeinflussung geschützt werden sollen. Die Rechtspflege soll gegen Beeinträchtigungen ge-
schützt werden, die durch das Bekanntwerden verfahrensrelevanter Informationen entstehen kön-
nen.779 Nicht vom Schutzzweck erfasst sind aber die jeweilige prozessuale Position einzelner Parteien 
und deren Erfolg im Prozess: 

„Diese Regelung dient dem Schutz der Rechtspflege gegen Beeinträchtigungen durch das Bekanntwerden 
verfahrensrelevanter Informationen, nicht jedoch dem Schutz eines Beteiligten eines anhängigen Gerichts-
verfahrens vor einer Veränderung seiner verfahrens- und materiell-rechtlichen Position […]. Geschützt wird 

der Ablauf des Gerichtsverfahrens als Institut der Rechtsfindung und nicht der Prozesserfolg einer Partei […]. 
Insofern schützt § 9 Absatz I 1 Nr. 4 SchlHIZG– wie auch § 3 Nr. 1g IFG-Bund – nicht vor einer materiell für 
den jeweiligen Verfahrensgegner nachteiligen Entscheidung des Gerichts in einem anhängigen (Zivil-)Ge-
richtsverfahren; er überträgt auch nicht etwa im Wege einer Sperrwirkung zivilprozessuale Beweisgrund-

sätze in das Informationszugangsrecht […].“780 

Nicht geschützt werden Beweisgrundsätze nach der Zivilprozessordnung. So darf ein Antrag auf Infor-
mationszugang bzgl. solcher Daten, die eine andere Partei in den Prozess einbringen müsste, nicht 
nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG abgelehnt werden.781 Auch die freiwillige Gerichtsbarkeit wird von 
dem Schutz laufender Gerichtsverfahren nicht erfasst.782  

Ob Verfahren vor internationalen Schiedsgerichten zu den Gerichtsverfahren in diesem Sinne zu zäh-
len sind, ist nicht eindeutig. So spielte dieser Ausnahmetatbestand im Verfahren des Unabhängigen In-

 

 
775 Vom 24.11.2017, MinBl. 2017, 356, Ziff. 15.1.2. 
776 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 36. 
777 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 36, s. auch oben unter 2.1.1.1. 
778 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 27. 
779 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 37. 
780 OVG Schleswig, Urteil vom 06.12.2012 – 4 LB 11/12, NVwZ 2013, 810, 812, Rn. 50 zum IFG; s. auch: OVG Hamburg, Beschluss vom 
16.04.2012 - 5 Bf 241/10.Z, BeckRS 2012, 51238; OVG Koblenz, Urteil vom 23.04.2010 - 10 A 10091/10, BeckRS 2010, 49569. 
781 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 39.1; zum IFG s.: OVG Koblenz, Urteil vom 23.04.2010 - 10 A 
10091/10, BeckRS 2010, 49569. 
782 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 26. 
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stituts für Umweltfragen gegen den Bundesminister für Wirtschaft betreffend die Einsicht in Unterla-
gen des Verfahrens vor dem internationalen Schiedsgericht für Investitionsstreitigkeiten (ICSID) im 
Fall „Atomausstieg Bundesregierung gegen Vattenfall“ letztlich keine Rolle. Die Beklagte hatte sich 
zwar auch hierauf berufen. Das Gericht entschied jedoch lediglich auf Grundlage des Schutzes interna-
tionaler Beziehungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG, während der Schutz laufender Gerichtsverfah-
ren für die Entscheidung nicht weiter berücksichtigt wurde.783 

Verwaltungsverfahren zählen nicht zu den Gerichtsverfahren, auch wenn sie wie das Widerspruchs-
verfahren einem Gerichtsverfahren vorausgehen können.784 Die Vorgängerfassung der UIRL von 1990 
785enthielt in Art. 3 Abs. 2 UAbs. 1 UIRL noch den Begriff des Vorverfahrens. Der damalige § 7 Abs. 1 
Nr. 2 UIG nahm dies zum Anlass, sämtliche Verwaltungsverfahren vom Informationszugang auszuneh-
men, mit der Begründung, dass diese in ein verwaltungsgerichtliches Verfahren umschlagen könn-
ten.786 Bereits in der Rechtssache Mecklenburg hatte der EuGH 1998 ausgeführt: 

„Nach allem ist auf die zweite Frage zu antworten, daß der Begriff “Vorverfahren” in Art. 3 Absatz II dritter 
Gedankenstrich Richtlinie so auszulegen ist, daß er ein Verwaltungsverfahren i.S. von § 7 UIG  Absatz I Nr. 2 
UIG, das lediglich eine Maßnahme der Verwaltung vorbereitet, nur dann umfaßt, wenn es einem gerichtli-
chen oder quasigerichtlichen Verfahren unmittelbar vorausgeht und durchgeführt wird, um Beweise zu be-
schaffen oder ein Ermittlungsverfahren durchzuführen, bevor das eigentliche Verfahren eröffnet wird.“787 

Nachdem das UIG entsprechend geändert worden war, ist nunmehr eindeutig, dass laufende Verwal-
tungsverfahren, auch wenn sie sich im Stadium des Widerspruchsverfahrens befinden, keinen Ausnah-
metatbestand nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG darstellen.788 

Der geschützte Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip 
und findet sich auch in Art. 6 EMRK: 

„Jede Person hat ein Recht darauf, daß über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und 
Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und 
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb ange-

messener Frist verhandelt wird.“…789 

Ebenso ist das Recht auf ein faires Verfahren in Art. 47 Abs. 2 Satz 1 GRCh enthalten: 

„Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor 
durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist ver-

handelt wird.“ 790 

Näheres zum Schutz des fairen Verfahrens als subjektives Recht findet sich unten unter 2.9.2.8. 

Weiteres Schutzgut des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG ist die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswid-
rigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen. Hier geht es vor allem um die Effektivi-

 

 
783 VG Berlin, Urteil vom 03.11.2016 – 2 K 434.15 –, juris. 
784 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 40. 
785 Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 07.06.1990 über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt, ABl. L 158 vom 23.06.1990, 
S. 56. 
786 S. die Begründung der Bundesregierung im Verfahren vor dem: EuGH, Urteil vom 09.09.1999 - C-217–97, NVwZ 1999, 1209, Nr. 26. 
787 EuGH, Urteil vom 17.06.1998 - C-321/96, NVwZ 1998, 945, Nr. 30. 
788 S. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 440. 
789 Europäische Menschenrechtskonvention (Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) vom 04.11.1950, zuletzt 
geändert durch Protokoll Nr. 14 vom 13.5.2004 m.W.vom 01.06.2010; dazu: Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, 3. Aufl. 
2011, EMRK Art. 6 Rn. 90 ff. 
790 S. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 440. 
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tät der staatlichen Ermittlungstätigkeit; es soll verhindert werden, dass es zu Störungen wie Beweis-
vereitelungen durch Herausgabe bestimmter Informationen kommt.791 Für die staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen gilt die StPO; mit der Klageerhebung endet dieses Verfahren.792 Im Ordnungswid-
rigkeitenrecht sind die §§ 35 ff. OWiG die Grundlage der Ermittlungen. Disziplinarrechtliche Ermittlun-
gen beziehen sich auf Dienstvergehen von Beamten.793 Da die ursprüngliche Formulierung in dem Aus-
nahmetatbestand nur "hinsichtlich derjenigen Daten, die der Behörde während des Verfahrens zugehen" 
entfallen ist, kommt es hierauf nicht mehr an.Die Bedeutung des Ausnahmetatbestands wird vor allem 
im Strafverfahren gesehen, insbesondere in Bezug auf Umweltstraftaten.794 Dies hat das BVerwG 1999 
deutlich gemacht: 

„Wie der vorliegende Fall verdeutlicht, gelangen Umweltinformationen weit eher umgekehrt von den Um-
weltbehörden zu den Strafverfolgungsbehörden, weil umweltstrafrechtliche Ermittlungsverfahren im allge-

meinen von den Umweltbehörden im Rahmen und aus Anlaß ihrer Überwachungsaufgaben in Gang ge-
bracht werden. Darüber hinaus ist festzustellen, daß sich die Strafverfolgungsbehörden häufig auch wäh-

rend eines anhängigen Ermittlungsverfahrens des Sachverstands der Umweltbehörden bedienen, indem sie 
diese zu weiteren Ermittlungen oder Stellungnahmen veranlassen; ferner kommt es nicht selten vor, daß die 
Umweltbehörde einen Verstoß gegen umweltrechtliche Vorschriften zunächst als Ordnungswidrigkeit ver-
folgt, dann aber die Sache an die Staatsanwaltschaft abgibt, weil sich im Verlauf der Ermittlungen der Ver-

dacht einer Straftat ergibt (vgl. § 41 OWiG). Wären alle diese Fälle von der Informationssperre nach § 7 Abs. 
1 Nr. 2 UIG ausgenommen, so läge den beiden ersten Alternativen der Vorschrift - von den sich ergebenden 
Wertungswidersprüchen ganz abgesehen - kaum ein substantielles Regelungsbedürfnis zugrunde. Werden 
hingegen in den Anwendungsbereich der Vorschrift alle Informationen einbezogen, die Gegenstand eines 
laufenden Gerichts- oder Ermittlungsverfahrens sind, so treten Anlaß und Grund der Regelung deutlich zu-
tage. Mit der in ihr angeordneten Informationssperre läßt sich nämlich verhindern, daß Informationen, die 
wegen der Sonderregelung für Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UIG nicht 

dem Informationsanspruch nach § 4 Abs. 1 UIG unterliegen, der Öffentlichkeit gleichwohl über eine andere 
Behörde zugänglich werden, bei der sie ebenfalls vorhanden sind.“795 

Das VG Berlin hat im Verfahren der Deutschen Umwelthilfe gegen den Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur betreffend den Zugang zu den Informationen über den sogenannten Diesels-
kandal ausgeführt, dass 

„nachteilige Auswirkungen auf die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen … dem Informationszugang 
entgegen[stehen], wenn aufgrund einer auf konkreten Tatsachen beruhenden prognostischen Bewertung 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Bekanntgeben der Umweltinformation den 

Untersuchungszweck, d.h. die Sachverhaltsaufklärung und Wahrheitsfindung beeinträchtigt.“796 

Die Darlegungslast wird insoweit bei der informationspflichtigen Stelle gesehen, wobei diese sich auf 
eine gewisse Vermutungswirkung berufen kann: 

„Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat die aktenführende Behörde im Zusammenwirken mit der Ermitt-
lungsbehörde darzulegen. Die Anforderungen an die Darlegung des Ablehnungsgrundes sind herabgesetzt, 

soweit sich die Behörde bei Akten, die wegen ihres thematischen Bezugs zum Untersuchungsgegenstand 
einbezogen worden sind, auf eine Vermutungswirkung berufen kann. Die Behörde genügt ihrer Darlegungs-

 

 
791 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 35. 
792 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 36. 
793 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 41. 
794 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 28; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 32. 
795 BVerwG, Urteil vom 28.10.1999 – 7 C 32/98, BVerwGE 110, 17-28, Rn. 20. 
796 VG Berlin, Urteil vom 21.06.2018 – 2 K 291.16 –, juris, Rn. 47. 
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last insoweit bereits, indem sie eine auf Prüfung der Sachlage gegründete Einschätzung der Staatsanwalt-
schaft vorlegt, dass auf Grundlage der Akten (neue) Ermittlungsansätze denkbar sind und der Untersu-

chungszweck durch Preisgabe der begehrten Informationen gefährdet würde. Besondere Umstände können 
aber dazu führen, dass die Vermutungswirkung nicht trägt. Dann trifft die Verwaltungsbehörde die volle 

Darlegungslast mit der Folge, dass sie näher begründen muss, warum die betreffenden Unterlagen für wei-
tere Ermittlungen bedeutsam sein können und inwiefern die Bekanntgabe der in ihnen enthaltenen Informa-
tionen geeignet wäre, den Untersuchungszweck zu gefährden. Das kann eine nach einzelnen Aktenbestand-

teilen differenzierende Prüfung und Begründung erfordern…“797 

Im Hinblick auf den Schutz zivilgerichtlicher Verfahren äußert sich das VG Berlin dagegen zurückhhal-
tender: 

„Soweit die Beigeladenen darüber hinaus konkrete laufende Zivilprozesse benennen, teilt das Gericht nicht 
die Einschätzung, dass im Falle eines Informationszugangs negative Auswirkungen auf diese zivilgerichtli-
chen Verfahren zu befürchten sind. Mit ihrem Vortrag, die Bekanntgabe der Dokumente setze die Zivilge-

richte unter unzumutbaren öffentlich-medialen Druck, so dass diese voreingenommen zulasten der Beigela-
denen urteilen würden, verkennen die Beigeladenen die Stellung der Judikative. Es erscheint fernliegend, 
dass ein Richter sich aufgrund medialer Berichterstattung in seiner Entscheidungsfindung nicht mehr an 

Recht und Gesetz gebunden fühlte und voreingenommen urteilte. Auch das Prinzip der Waffengleichheit, vor 
allem die für den (deutschen) Zivilprozess typische und ausgewogene Verteilung der Darlegungs- und Be-
weislast, ist bei einem Informationszugang nicht per se negativ betroffen. Eine solche Betrachtungsweise 
würde im Ergebnis zu einer weitgehenden Bereichsausnahme für sämtliche mit einem laufenden Gerichts-

verfahren in Zusammenhang stehende Dokumente führen. Die – eventuell aufgrund zusätzlicher Informatio-
nen ermöglichte – Findung eines materiell richtigen Zivilrechtsurteils stellt im Übrigen keine negative Aus-

wirkung i.S.d. § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG bzw. Art. 4 Abs. 2 lit. c) der Richtlinie 2003/4/EG dar […].“798 

Auch ein möglicher Druck der Öffentlichkeit und eine Gefährdung des rechtlichen Gehörs werden als 
mögliche Schutzgüter genannt.799 

Der Ablehnungsgrund bezieht sich nur auf „laufende“ Verfahren. Ist das Gerichtsverfahren abgeschlos-
sen, ist eine Berufung hierauf nicht mehr möglich.800 

2.9.1.2.4 Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 oder Schutzgüter im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG 

Wenig praktische Relevanz hat bisher auch das Schutzgut des Schutzes von Umweltbelangen in § 8 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 UIG erlangt. Eine Ablehnung kommt hiernach etwa in Betracht, wenn es um Infor-
mationen über Nistplätze seltener Vögel, oder im Falle eines „Abfalltourismus“, bei dem es um „wilde“ 
Mülldeponien geht.801 Wenn Forschungsinstitutionen oder Naturschutzverbände entsprechende An-
träge stellen, kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass keine Gefährdung der Umweltbe-
lange zu besorgen ist.802 

 

 
797 VG Berlin, Urteil vom 21.06.2018 – 2 K 291.16 –, juris, Rn. 47. 
798 VG Berlin, Urteil vom 21.06.2018 – 2 K 291.16 –, juris, Rn. 58. 
799 So von Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 43; vgl. auch: Boehme-Neßler: Die Öffentlichkeit als 
Richter? – Litigation-PR als Herausforderung für das Recht, ZRP 2009, 228, 229. 
800 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 440. 
801 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 44; s. auch: Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, 
UIG, 2. Aufl. 2002, § 7 Rn. 22; Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 
440. 
802 Vgl. OVG Schleswig, Urteil vom 15.09.1998 – 4 L 139/98, juris, Rn. 55; s. sogleich. 
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Problematisch ist insoweit, dass es auf die Person und Motivationslage des jeweiligen Antragstellers 
ankommen kann. Nach § 3 Abs. 1 UIG besteht aber der Anspruch auf Informationszugang vorausset-
zungslos, so dass keine Verpflichtung des Antragstellers besteht, sein Interesse darzulegen. Ob inso-
weit eine entsprechende Obliegenheit des Antragstellers, seine Motivation klarzustellen, angenommen 
werden kann, wurde bislang nicht diskutiert. 

Die informationspflichtige Stelle muss nachvollziehbar darlegen, dass eine Gefährdung des Schutzguts 
Umwelt zu besorgen ist: 

„Insoweit hat der Beklagte schon nicht hinreichend dargelegt, für welche Gebiete und in welcher Form Ge-
fährdungen dadurch entstehen können, daß dem Kläger die begehrten Informationen zugänglich gemacht 
werden. Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwiefern bei Bekanntgabe der nach Maßgabe der FFH-Richtlinie 
vorläufig benannten Gebiete Beeinträchtigungen der weiteren behördlichen Tätigkeiten oder Maßnahmen 
bei der Schutzgebietsprüfung und -benennung entstehen können. Die bloße Möglichkeit der Gefährdung et-
waiger Maßnahmen reicht insoweit nicht. Vielmehr bedarf es einer konkreten Beeinträchtigungsbesorgnis, 

um ein den benannten Ausschlußtatbestand auslösendes Schutzbedürfnis feststellen zu können […]. Dies 
muß insbesondere dann gelten, wenn - wie hier - der Informationszugang begehrende Bürger einem nach § 
29 BNatSchG anerkannten Naturschutzverein angehört oder zumindest nahesteht, da diesen Vereinen die 
Verfolgung von Naturschutzbelangen anvertraut ist […] und ohne nähere Anhaltspunkte nicht unterstellt 

werden kann, daß sie diese Aufgabe so wahrnehmen, daß Beeinträchtigungen entstehen […].“803 

2.9.1.2.5 Rückausnahmen (Einzelfallabwägung, Emissionen) 

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 a. E. ist der Antrag abzulehnen (gebundene Entscheidung), es sei denn, das öf-
fentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt (Einzelfallabwägung).  

Näheres zur Einzelabwägung findet sich oben unter 2.8.1.3. Auch die Rückausnahme bzgl. der Emissionen 
findet sich nicht nur in § 8 Abs. 1, sondern auch in § 9 Abs. 1 und Abs. 2 UIG und wurde daher oben unter 

2.8.1.4 sowie 2.8.2.4 diskutiert. 

In § 8 Abs. 1 Satz 2 UIG werden nur die Nummern 2 (Vertraulichkeit der Beratungen) und 4 (Schutz 
von Umweltbelangen) genannt.804 Das bedeutet z. B., dass der Ablehnungsgrund der nachteiligen Aus-
wirkungen auf internationale Beziehungen auch dann angeführt werden kann, wenn es sich bei den 
begehrten Umweltinformationen um Emissionen handelt. Diese Differenzierung beruht auf Art. 4 Abs. 
2 UAbs. 2 UIRL:805 

„Die Mitgliedstaaten dürfen aufgrund des Absatzes 2 Buchstaben a), d), f), g) und h) nicht vorsehen, dass ein 
Antrag abgelehnt werden kann, wenn er sich auf Informationen über Emissionen in die Umwelt bezieht.“ 

Hiernach ist u. a. die Berufung auf den Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit der Beratungen von Be-
hörden ausgeschlossen, wenn es um Informationen über Emissionen in die Umwelt geht. Gleiches gilt 
für den Ablehnungsgrund des Schutzes von Umweltbelangen. 

 

 
803 OVG Schleswig, Urteil vom 15.09.1998 – 4 L 139/98, juris, Rn. 55. 
804 Missverständlich insoweit: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 45, Karg, in: Gers-
dorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 46, sowie: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 37, die anführen, es gehe 
um die Nummern 2 bis 4; der Ablehnungsgrund nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG (Durchführung laufender Gerichtsverfahren etc.) findet je-
doch bei Emissionen keine Anwendung. 
805 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 19. 
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2.9.1.3 Ablehnungsgründe nach § 8 Abs. 2 UIG 

Schutzgüter des § 8 Abs. 2 UIG sind vor allem die Arbeitsfähigkeit der informationspflichtigen Stellen 
und die Funktionsfähigkeit der dort ablaufenden internen Verfahren.806 Im Unterschied zu den Ableh-
nungsgründen nach § 8 Abs. 1 UIG wird hier keine Prognose bzgl. der nachteiligen Auswirkungen ver-
langt. Grund hierfür ist, dass § 8 Abs. 2 UIG an die Erfüllung bestimmter Tatbestände anknüpft, nicht 
an die Auswirkungen auf bestimmte Schutzgüter.807 Auch hier ist eine Einzelfallabwägung erforder-
lich, während keine Rückausnahme bzgl. der Informationen über Emissionen normiert wird. 

2.9.1.3.1 Offensichtlich missbräuchliche Anträge  

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG ist ein Antrag, soweit er  

„offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde,“ 

vorbehaltlich des Überwiegens des öffentlichen Interesses abzulehnen. Grundsätzlich ist ein Antrag 
auf Zugang zu Umweltinformationen dann als missbräuchlich anzusehen, wenn er nicht auf die vom 
UIG verfolgten Ziele der Öffentlichkeit von Umweltinformationen und damit des Umweltschutzes ge-
richtet ist.808 Der Gesetzgeber hat hierfür Beispielsfälle genannt: 

„Ein Antrag ist offensichtlich missbräuchlich, wenn z. B. der Antragsteller bereits über die beantragten Infor-
mationen verfügt oder der Antrag offensichtlich zum Zweck der Verzögerung von Verwaltungsverfahren ge-

stellt wurde.“809 

Als missbräuchlich wurde auch ein Antrag angesehen, der sich auf bereits in anderer Form zugängli-
che bzw. öffentlich verfügbare Daten richtete.810 

Es kommt damit vor allem auf die Motivation des Antragstellers an,811 d. h. auf seine subjektive Zweck-
setzung.812 Neben der subjektiven wird für den Missbrauchstatbestand auch eine objektive Kompo-
nente verlangt: 

„Die Feststellung eines missbräuchlichen Verhaltens verlangt das Vorliegen eines objektiven und eines sub-
jektiven Tatbestandsmerkmals … 

Was zum einen das objektive Tatbestandsmerkmal betrifft, muss sich aus einer Gesamtwürdigung der ob-
jektiven Umstände ergeben, dass trotz formaler Einhaltung der von der Unionsregelung vorgesehenen Be-

dingungen das Ziel dieser Regelung nicht erreicht wurde … 

Zum anderen erfordert eine solche Feststellung ein subjektives Tatbestandsmerkmal: Es muss aus einer 
Reihe objektiver Anhaltspunkte ersichtlich sein, dass wesentlicher Zweck der fraglichen Handlungen die Er-
langung eines ungerechtfertigten Vorteils ist. Denn das Missbrauchsverbot greift nicht, wenn die fraglichen 

Handlungen eine andere Erklärung haben können als nur die Erlangung eines Vorteils…“813 

 

 
806 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 47. 
807 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 38. 
808 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 7 Rn. 31; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 
01.02.2017, UIG § 8 Rn. 48; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 54. 
809 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 19. 
810 VGH Kassel, Beschluss vom 22.05.2019 – 9 A 1480/17.Z –, juris, Leitsatz 2. 
811 OVG Koblenz, Urteil vom 30.01.2014 - 1 A 10999/13.OVG, BeckRS 2014, 50555. 
812 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 39. 
813 EuGH, Urteil vom 28.07.2016 – C-423/15 –, juris, Rn. 38-40. 
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In Literatur und Rechtsprechung wird zwischen einem behörden- und einem verwendungsbezogenen 
Missbrauch unterschieden.814 Ersterer  

„ist anzunehmen, wenn der Antragsteller ausschließlich das Ziel verfolgt, mit dem Informationsbegehren die 
Arbeitskraft der Behörde zu binden.“815 

Dies trifft etwa für die vom Gesetzgeber genannten Fälle des Verfügens über die Umweltinformatio-
nen816 oder der Verzögerungsabsicht zu. Nach einem Urteil des VG München von 1995 soll ein Infor-
mationsantrag auch dann offensichtlich missbräuchlich sein,  

„wenn sich der Ast. die Daten (Umweltinformationen, s. § 2 Absatz II UIG) unschwer und ohne unzumutba-
ren Aufwand auf andere Weise beschaffen kann. Es ist der um die Erteilung von Umweltinformationen an-
gegangenen Behörde deshalb grundsätzlich nicht verwehrt, einen Ast., der Mitarbeiter einer im Bay. Land-

tag vertretenen Fraktion ist, auf die bereits vor der Antragstellung erfolgte Beantwortung einer schriftlichen 
Anfrage einer Landtagsabgeordneten zu verweisen, die Mitglied eben dieser Fraktion ist“.817 

Dagegen ist der mit einer Vielzahl von Anträgen und umfangreichen Bearbeitungen verbundene Ar-
beitsaufwand informationspflichtiger Stellen alleine kein Grund, einen behördenbezogenen Miss-
brauch anzunehmen.818 Dazu hat das VG Mainz 2013 ausgeführt: 

„Soweit Beklagter und Beigeladene einen behördenbezogenen Missbrauch im Kern mit der Vielzahl der An-
träge des Klägers (rund 1.300 Einzelanfragen) und dem damit verbundenen erheblichen und weit überdurch-
schnittlichen Verwaltungsaufwand bei der Behörde begründen, vermögen sie hiermit nicht durchzudringen. 

Insoweit übersehen sie, dass nach der Konzeption des Umweltinformationsrechts die Anzahl der Anträge 
bzw. der damit verbundene Arbeitsaufwand für sich genommen keinen Grund darstellen, der die Ablehnung 

eines Antrags als missbräuchlich rechtfertigt. Der Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen ist weit 
und umfassend ausgebildet mit der Folge, dass demgegenüber die Versagungsgründe eng auszulegen und 
zu definieren sind. Dies bedingt es, dass die informationspflichtige Stelle zur Erfüllung des gesetzlichen Auf-
trags der Gewährung des Zugangs zu bei ihr vorhandenen amtlichen Informationen das organisatorisch und 
personell Notwendige tun muss, um dem Auskunftsbegehren Rechnung zu tragen. Die Arbeitsbelastung ist - 
ebenso wie die mit dem Anspruch verbundenen Kosten […] - zwingende Folge der gesetzlichen Einräumung 

des Informationsrechts […]. Der Verwaltungsaufwand wird bei dem Zugang zu Umweltinformationen in 
zweierlei Hinsicht berücksichtigt: Zu einem kann die Behörde bei umfänglichen und komplexen Umweltinfor-
mationen die Frist zur Gewährung auf 2 Monate erstrecken (§ 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 LUIG). Zum anderen wird 

es ihr ermöglicht, statt der vom Antragsteller begehrten Art des Informationszugangs den Zugang auf an-
dere Art oder in einem anderen Format zu gewähren (§ 3 Abs. 2 Satz 2 LUIG); schon dies setzt jedoch einen 
deutlichen höheren Verwaltungsaufwand […]. Wenn das Merkmal des unverhältnismäßigen Verwaltungs-

aufwandes darüber hinaus den vollständigen Ausschluss vom Informationszugang rechtfertigen soll, bedarf 
es anderer und weitgehenderer Anforderungen. Der Versagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 LUIG stellt keinen 

Auffangtatbestand dar. 

 

 
814 Dazu ausführlich: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 55; s. insbesondere auch: BVerwG, 
Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, 191, Rn. 35; ebenso VG Mainz, Urteil vom 30.04.2013 - 3 K 859/12.MZ, BeckRS 2013, 
51191; dazu, dass diese Unterscheidung für das IFG nicht zutrifft, Schoch, Rechtsprechungsentwicklung – Das IFG-Verwaltungsverfahren, 
NVwZ 2019, 257, 258. 
815 OVG Koblenz, Urteil vom 30.01.2014 - 1 A 10999/13.OVG, BeckRS 2014, 50555. 
816 Dieser Fall war in der Vorfassung des UIG in § 7 Abs. 3 Satz 2 (Fassung vom 08.07.1994, BGBl. I S. 1490 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.08.2001, BGBl. I S. 2218 ausdrücklich als Beispiel hervorgehoben worden: „Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Antragsteller 
über die begehrten Daten bereits verfügt.“ 
817 VG München, Urteil vom 26.09.1995 - M 16 K 93.4444, NVwZ 1996, 410, 411. 
818 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018,436, 441; auch Schnabel, Rechts-
missbrauch im Umwelt- und im allgemeinen Informationsrecht, ZUR 2019, 74, 76. 
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...Insoweit ergeben sich weder aus der absoluten Anzahl von Anträgen bzw. Anfragen noch aus einem Ver-
gleich zu der durchschnittlichen Anzahl von Anfragen bei einer Behörde bzw. innerhalb des Landes oder aus 

dem Umfang des Aktenbestandes hinreichend aussagefähige Kriterien für einen unzumutbaren Verwal-
tungsaufwand. Eine Behörde, die wie eine Immissionsschutzbehörde typischerweise auch mit umfangreiche-
ren und inhaltlich schwierigeren Informationszugangsanträgen konfrontiert wird oder mit einer erheblichen 

Anzahl solcher Anträge rechnen muss, hat sich organisatorisch und personell auf die Bewältigung der An-
träge einzustellen […]. Außerhalb des Zugangsgesuchs liegende Belastungen der Behörde, etwa deren Aus- 
oder Überbelastung mit schon vorliegenden Informationsgesuchen oder allgemeinen Aufgaben, sind grund-

sätzlich […]. Vor diesem Hintergrund könnte nur ein durch das Zugangsbegehren verursachter Verwal-
tungsaufwand als unzumutbar eingestuft werden, der so aus dem Rahmen des Üblichen fällt, dass er 

auch mit einer zumutbaren Ausstattung mit Personal und Sachmitteln und unter Ausschöpfung der zu Ge-
bote stehenden organisatorischen und rechtlichen Möglichkeiten nicht oder nur unter unvertretbaren 

Kosten und/oder außergewöhnlich großem Personaleinsatz zu bewältigen wäre und die eigentliche Auf-
gabenerfüllung der Behörde erheblich behindern würde. Die Grenze zur Unverhältnismäßigkeit des Ver-
waltungsaufwands ist erst dann überschritten, wenn durch die Art des Informationszugangsbegehrens 
oder seinen Umfang ein Verwaltungsaufwand notwendig ist, der den bei üblichen Gesuchen an die Be-

hörde verursachten Aufwand in solch deutlichem Maße übersteigt, dass die Behörde das Gesuch letztlich 
nur durch außergewöhnliche Maßnahmen, insbesondere durch eine nicht nur vorübergehende Zurückstel-
lung ihrer Kernaufgaben, bewältigen könnte […]. Derartiges hat der Beklagte nicht in einer ausreichenden 
Art und Weise darlegen können. Der Hinweis darauf, dass Mitarbeiter aufgrund des mit den klägerischen 
Anträgen verbundenen Aufwandes ihren Kernaufgaben nicht mehr in dem erforderlichen Umfang hätten 

nachgehen und diese teilweise (in zwei genannten Fällen) nicht mehr fristgerecht hätten erledigen können, 
ist im Hinblick auf die vorstehenden strengen Voraussetzungen nicht ausreichend.“819 

Ein verwendungsbezogener Missbrauch wird demgegenüber angenommen, wenn 

„der Antragsteller erlangte Daten ausschließlich für Zwecke nutzen will, die nicht die Förderung des Umwelt-
schutzes zum Ziel haben.“ 820 

Als problematisch können sich Fälle darstellen, in denen das Informationsbegehren von kommerziel-
len Interessen getrieben ist. Dies ist etwa der Fall, wenn Anträge von Konkurrenzunternehmen stam-
men, die ihre Mitbewerber ausspähen möchten, indem sie diese betreffenden Umweltdaten bei der zu-
ständigen Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörde erfragen. Der Fall eines ausschließlich von solchen 
kommerziellen Interessen bestimmten Antrags ist bisher gerichtlich nicht entschieden worden. Hier 
wird man in der Tat einen verwendungsbezogenen Missbrauch annehmen müssen, da ein solches Be-
gehren in keinem Zusammenhang mit den Zielen des UIG und des Umweltschutzes steht.  

Anders ist es dagegen, wenn die Motivation des Antragstellers nur zum Teil auf die Ziele des UIG aus-
gerichtet ist, nebenbei aber auch kommerzielle Ziele verfolgt werden. Dann ist kein Missbrauch anzu-
nehmen: 

„Eine missbräuchliche Antragstellung setzt dementsprechend voraus, dass mit dem Antrag ausschließlich 
zweckfremde, nicht umweltbezogene eigene Interessen verfolgt werden...“821 

Dies hat auch das BVerwG in der Entscheidung betreffend das Treibhausgasemissionshandelsgesetz 
von 2009 angenommen: 

 

 
819 VG Mainz, Urteil vom 30.04.2013 - 3 K 859/12.MZ, BeckRS 2013, 51191. 
820 OVG Koblenz, Urteil vom 30.01.2014 - 1 A 10999/13.OVG, BeckRS 2014, 50555; s. auch Schnabel, Rechtsmissbrauch im Umwelt- und im 
allgemeinen Informationsrecht, ZUR 2019, 74, 76. 
821 OVG Koblenz, Urteil vom 30.01.2014 - 1 A 10999/13.OVG, BeckRS 2014, 50555. 
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„§ 8 Absatz II Nr. 1 UIG will die informationspflichtige Stelle dagegen schützen, dass ihre Arbeitszeit und Ar-
beitskraft missbräuchlich in Anspruch genommen wird. 

[35] Das OVG will § 8 Absatz II Nr. 1 UIG auf die Fälle beschränken, in denen der Missbrauch des Antrags-
rechts nur Belange der informationspflichtigen Stelle, insbesondere deren Arbeitsfähigkeit und -effektivität 
beeinträchtigt. Ein Antrag soll daher nicht nach dieser Vorschrift abgelehnt werden dürfen, wenn durch den 
möglichen Missbrauch des Antragsrechts zugleich auch anderweit geschützte Belange privater Dritter be-

rührt werden, der Ast. etwa die erbetenen Informationen nicht für die Förderung des Umweltschutzes, son-
dern ausschließlich für Zwecke verwenden will, für die der Informationsanspruch nicht eingeräumt ist, etwa 

dafür, einen Konkurrenten im wirtschaftlichen Wettbewerb auszuspähen. 

[36] Ob Fälle eines in diesem Sinne „verwendungsbezogenen” Missbrauchs von § 8 Absatz II Nr. 1 UIG nicht 
erfasst werden, erscheint zweifelhaft. Die Arbeitskraft einer Behörde wird auch dann in missbräuchlicher 

Weise beansprucht, wenn ein Antrag zu Zwecken gestellt wird, die vom Gesetz nicht gedeckt sind. Der „ver-
wendungsbezogene” Missbrauch kann sich deshalb zugleich als „beördenbezogener” Missbrauch darstellen. 

[37] Das bedarf indes keiner Vertiefung. Denn das OVG ist ausdrücklich davon ausgegangen, es lasse sich 
nicht mit der erforderlichen Gewissheit feststellen, dass das Auskunftsbegehren der Kl. allein dem Versuch 
der Industriespionage dient und mit ihm ausschließlich zweckfremde, nicht umweltbezogene Eigeninteres-
sen verfolgt werden. .... An diese tatsächliche Feststellung ist der Senat gem. § 137 Absatz II VwGO gebun-

den.“822 

In gleicher Weise entschied das OVG Berlin-Brandenburg unter Berufung auf das vorgenannte Urteil 
des BVerwG: 

„Soweit der Kläger darauf verweist, dass die Bekanntgabe der Lage der Ersatzflächen nach Flur und Flur-
stück eine Kontrolle des ordnungsgemäßen Vollzugs der einschlägigen waldgesetzlichen Bestimmungen so-
wie der tatsächlichen Durchführung von Ersatzmaßnahmen ermögliche, lässt sich nicht feststellen, dass er 
mit seinem Auskunftsantrag ausschließlich zweckfremde, nicht umweltbezogene Eigeninteressen verfolgt 
[…]. Dass er selbst Eigentümer von Grundstücksflächen ist, die er gegen Entgelt für Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen zur Verfügung stellt, und damit möglicherweise auch ein privates Interesse an der Erteilung der 
begehrten Informationen hat, reicht für die Annahme einer offensichtlich missbräuchlichen Antragstellung 

nicht aus.“823 

Nach dem VGH Mannheim ist allein eine kritische Haltung eines Antragstellers gegenüber der informa-
tionspflichtigen Stelle kein Grund, einen Missbrauch anzunehmen: 

„Dass die Zementindustrie unter kritischer Beobachtung der Öffentlichkeit stehen mag, ist in diesem Zusam-
menhang rechtlich unbeachtlich. Denn aus einer kritischen Haltung gegenüber (der Behörde oder) dem be-

troffenen Unternehmen kann nicht auf eine missbräuchliche Antragstellung geschlossen werden, weil es ge-
rade die Funktion des Umweltinformationsrechts ist, mögliche Defizite von (Behörden oder) Unternehmen 

aufzudecken und damit zu einer Verbesserung des Umweltschutzes beizutragen…“824 

Zutreffend hat das OVG Mainz in diesem Zusammenhang bemerkt: 

„Auch allein aus einer in der Öffentlichkeit geäußerten kritischen Haltung gegenüber der Behörde oder dem 
Unternehmen, auf das sich die Informationen beziehen, vermag eine missbräuchliche Antragstellung nicht 
abgeleitet zu werden. Vielmehr ist es gerade Aufgabe des Umweltinformationsrechtes, mögliche Defizite 

 

 
822 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, 191, Rn. 34 ff. 
823 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.02.2015 – OVG 12 B 13.12, juris, Rn. 33. 
824 VGH Mannheim, Urteil vom 21.03.2017 – 10 S 413/15 –, juris, Rn. 65. 
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von Behörden oder Unternehmen mit umweltrelevanter Tätigkeit aufzudecken und damit zu einer Verbesse-
rung des Umweltschutzes beizutragen. Eine kritische Einstellung wird daher vom Umweltinformationsrecht 

geradezu vorausgesetzt.“825 

Der Ausnahmetatbestand ist nach den allgemeinen Regeln eng auszulegen.826 Daher ist seitens der in-
formationspflichtigen Stelle immer eine genaue Prüfung durchzuführen, ob ein Missbrauch tatsächlich 
anzunehmen ist. In einem bayerischen Fall zeigte sich bei einer solchen Nachprüfung durch das Ver-
waltungsgericht, dass letztlich kein Missbrauch festgestellt werden konnte, weil die begehrten Infor-
mationen beim Antragsteller doch nicht, zumindest nicht vollständig, vorhanden waren: 

„Zwar wird ein Informationsbegehren ... offensichtlich mißbräuchlich..., wenn sich der Ast. die Daten (Um-
weltinformationen, s. § 2 Absatz II UIG) unschwer und ohne unzumutbaren Aufwand auf andere Weise be-
schaffen kann. ...Im vorliegenden Verfahren zeigt jedoch ein näherer Vergleich des Fragenkatalogs der Ab-
geordneten Frau L und der Antwort des Bay. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen 
vom 18. 12./30. 12. 1992 (LT-Dr 12/9563) mit den vom Kl. angefragten Daten, daß insoweit lediglich in Teil-
komplexen Überschneidungen bestehen, hingegen beispielsweise die vom Kl. begehrten Informationen über 
Sicherheitsbetrachtungen, Brandschutzpläne und Katastrophenschutzpläne der Landtagsdrucksache nicht 

entnommen werden können....“.827 

In einem weiteren bayerischen Fall betreffend den Zugang zu Informationen über Staatsforste ging es 
um die Frage, ob die Besorgnis, dass aufgrund der erlangten Daten Straftaten begangen würden, einen 
Missbrauch begründen kann: 

„Andererseits könnte ein „offensichtlich missbräuchliches“ Auskunftsbegehren auch bereits deshalb bejaht 
werden, weil die erstrebten Daten nach der Würdigung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs auch die 
Begehung erneuter Straftaten und die Vornahme sonstiger rechtswidriger Handlungen gegen die Beklagte 
erleichtern und mit erheblicher Wahrscheinlichkeit hierzu verwendet würden. Es handelt sich dabei zwar 

nicht um den Hauptzweck des Informationsverlangens, jedoch um einen für den Beklagten besonders belas-
tenden Nebenzweck. Für diese Auslegung des Ausnahmetatbestands könnte sprechen, dass es für den Be-

troffenen, dessen Rechtsgüter durch die Begehung rechtswidriger und teilweise auch strafbarer Handlungen 
geschädigt werden, unerheblich ist, ob die Verwendung der begehrten Informationen zur Tatbegehung das 
Hauptziel des Auskunftsverlangens oder nur dessen Nebenzweck darstellt. Der Rechtsgüterschutz, dem der 
Ausnahmetatbestand insoweit dient, könnte es in beiden Fällen gleichermaßen erfordern, die Informations-
herausgabe zu verweigern. Auch stellt die Ablehnung der Informationsherausgabe die einzig effektive Mög-
lichkeit dar, eine künftige Tatbegehung deutlich zu erschweren. Ohne die begehrten Information ist der Klä-
ger z.B. nicht gleichermaßen in der Lage, Aktionen zu planen, mit denen gezielt die Fällung von Buchen einer 
bestimmten Altersgruppe in rechtswidriger Weise verhindert wird. Für die Annahme einer „offensichtlichen“ 
Missbräuchlichkeit könnte zudem sprechen, dass sich die Verwendung der begehrten Informationen zur Be-

gehung rechtswidriger und teilweise auch strafbarer Taten gegen die informationspflichtige Stelle selbst 
richten würde. Die Ermächtigung der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung des Ablehnungsgrundes nach Art. 4 
Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2003/4/EG könnte gerade dazu dienen, den Schutz vor der Bege-

hung rechtswidriger und strafbarer Handlungen zu gewährleisten…“828 

Dem wurde entgegengehalten, dass  

„man sich auf den Standpunkt stellen [könne], dass die staatlichen Stellen über ausreichende Möglichkeiten 
verfügen, um mit ihren herkömmlichen Mitteln gegen solche Taten vorzugehen, und sich das Merkmal des 

 

 
825 OVG Mainz, Urteil vom 30.01.2014 – 1 A 10999/13 –, juris, Rn. 69. 
826 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 440; aber: BVerwG, Urteil 
vom 28.07.2016 – 7 C 7/14, juris, Rn. 20 ff., dazu unten in diesem Abschnitt; s. auch oben unter 2.8.1.5. 
827 VG München, Urteil vom 26.09.1995 - M 16 K 93.4444, NVwZ 1996, 410, 411. 
828 BayVGH, Beschluss vom 08.02.2017 – 22 B 14.2304 –, juris, Rn. 64. 
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Missbrauchs nach dem Gesetzestext auf den Antrag, also nicht die Verwendung der Umweltinformation be-
zieht“.829 

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG verlangt die Offensichtlichkeit des Missbrauchs. Problematisch ist, dass die Motiva-
tionslage des Antragstellers angesichts der Voraussetzungslosigkeit des Anspruchs nach § 3 Abs. 1 UIG 
nicht bekannt sein muss und in vielen Fällen auch nicht bekannt sein wird.830 Gefordert wird, dass der 
Missbrauch 

„einem objektiven Dritten ohne nennenswerten Zweifel ins Auge springen“  

muss.831 Dabei ist immer auf den Einzelfall abzustellen. So wurde angeführt, dass nicht einmal ein An-
trag auf Zugang zu den eigenen Daten eines Unternehmens missbräuchlich sein muss, außer das Un-
ternehmen verfügt bereits darüber.832 Ebenso wenig ist ein und derselbe Antrag, der bei zwei informa-
tionspflichtigen Stellen gleichzeitig gestellt wird, in jedem Fall missbräuchlich. Dies ist zwar möglich, 
aber nicht zwingend, wie das OVG Schleswig bereits 1996 ausgeführt hat: 

„Offensichtlich mißbräuchlich i.S.v. § 7 Abs. 3 UIG wäre ein Antrag nur dann, wenn der Kläger bereits über 
die entsprechenden Daten verfügte. Dies ist nicht allein deswegen der Fall, weil er einen entsprechenden 

Antrag bei der Stadt gleichzeitig mit dem hier streitigen gestellt hat. § 7 Abs. 3 UIG verbietet es nicht, einen 
Antrag auf Übersendung von Informationen gleichzeitig an zwei Behörden zu stellen, wenn diese Informati-

onen bei beiden Behörden vorhanden sind. Eine Ablehnung eines dieser Anträge als rechtsmißbräuchlich 
kommt nur dann in Betracht, wenn - ggf. aufgrund eines Erfolges des anderen - der Antragsteller über die 

begehrten Daten bereits vor Entscheidung über diesen Antrag verfügt.“833 

Das BVerwG hat 2016 in einem Rechtsstreit bzgl. der Einsicht in sicherheitstechnische Unterlagen ei-
nes Pharmaunternehmens weitere grundsätzliche Anmerkungen zur Auslegung des Missbrauchstatbe-
stands anhand des rheinland-pfälzischen Landesrechts getroffen. Hintergrund waren Unterschiede 
zwischen dem vorhergehenden § 8 Abs. 2 Nr. 1 Landesumweltinformationsgesetz834 und dem nachfol-
genden § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 des Landestransparenzgesetzes.835 Das Gericht sah hiernach zwar 
auch eine weite Auslegung des Missbrauchstatbestands als möglich an, hielt diese aber nicht für gebo-
ten, und begründet dies unter Verweis auf die verschiedenen Sprachfassungen der UIRL und das den 
Mitgliedstaaten eingeräumte gesetzgeberische Ermessen: 

„20 Es spricht viel dafür, dass eine weite Auslegung des Missbrauchstatbestandes nicht im Widerspruch zur 
Richtlinie steht. Nach der deutschen Sprachfassung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b UIRL können die Mitgliedstaa-
ten vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt wird, wenn der Antrag offen-
sichtlich missbräuchlich ist; der Begriff "missbräuchlich" ist u.a. durch ein subjektives, auf die Zielsetzung der 
Antragstellung abhebendes Element gekennzeichnet. Auch die französische Fassung enthält einen entspre-
chenden Tatbestand ("abusive"). In der englischen Sprachfassung ist demgegenüber nicht von einer miss-

bräuchlichen, sondern von einer unzumutbaren oder unangemessenen Antragstellung die Rede ("un-
reasonable"); ein subjektives Element enthält dieses Merkmal nicht. Entsprechende Begriffe enthalten die 
italienische, spanische und niederländische Sprachfassung. Die Umweltinformationsrichtlinie geht auf das 
Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Übereinkommen 
 

 
829 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 442. 
830 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 50. 
831 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 41. 
832 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 7 Rn. 31. 
833 OVG für das Land Schleswig-Holstein, Beschluss vom 10.07.1996 – 4 L 222/95, juris, Rn. 35. 
834 Landesumweltinformationsgesetz (LUIG RP) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19.10.2005 (GVBl. 2005, 484). 
835 Landestransparenzgesetz (LTranspG) vom 27.11.2015, GVBl. 2015, 383. 
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<AK>, Gesetz vom 9. Dezember 2006, BGBl. II S. 1251) zurück. Dort werden die unterschiedlichen Begriffe 
ebenfalls verwendet. Nach Art. 4 Abs. 3 Buchst. b der Aarhus-Konvention kann ein Informationsantrag u.a. 

dann abgelehnt werden, wenn der Antrag - nach den verbindlichen englischen und französischen Sprachfas-
sungen (Art. 22) - "manifestly unreasonable" oder "manifestement abusive" ist. 

21 Auch wenn hiernach eine weitere Auslegung von der Umweltinformationsrichtlinie gedeckt sein sollte, als 
sie das Berufungsgericht für den Versagungsgrund alten Rechts zugrunde gelegt hat, wird ein solches Ver-

ständnis von der Richtlinie gleichwohl nicht gefordert. ... 

22 Zudem geht die Wahlmöglichkeit des nationalen Gesetzgebers nicht allein dahin, den Ablehnungsgrund 
in seiner Gesamtheit zu übernehmen oder darauf zu verzichten. Vielmehr kann er den Versagungsgrund, 
selbst wenn Art. 4 Abs. 1 Buchst. b UIRL gemäß der englischen Sprachfassung weit zu verstehen sein und 

generell unzumutbare Zugangsbegehren umfassen sollte, auch in einem engen Verständnis als Missbrauchs-
tatbestand normieren und damit im Sinne einer Teilmenge des Merkmals "unangemessen oder unzumut-

bar" im Sinne von "unreasonable". Außerdem ist der Gesetzgeber frei, den Ausnahmetatbestand so auszu-
gestalten, dass er nicht nur die ausschließliche, sondern - jedenfalls - auch die weit überwiegende Verfol-

gung sachfremder, also den Zielen der Umweltinformationsrichtlinie zuwiderlaufender Intentionen umfasst. 
Dass ausschließlich sachfremde Zwecke verfolgt werden, wird sich so gut wie nie belegen lassen. Es liegt 

deshalb auf der Hand, dass der Richtliniengeber die den Mitgliedstaaten eröffnete Gestaltungsmöglichkeit 
nicht derart einschränken wollte.“836 

Die Darlegungslast für die offensichtliche Missbräuchlichkeit liegt bei der informationspflichtigen 
Stelle, denn die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes müssen von der 
Stelle nachgewiesen werden, die sich darauf beruft.837 Dies entspricht auch dem Untersuchungsgrund-
satz nach § 24 VwVfG. 

Auch wenn der Ablehnungsgrund vorliegt, hat noch eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an 
der Bekanntgabe zu erfolgen.838 

2.9.1.3.2 Interne Mitteilungen 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG ist ein Antrag grundsätzlich auch dann abzulehnen, wenn er 

„sich auf interne Mitteilungen der informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 bezieht.“ 

Schutzgut dieses Ausnahmetatbestands ist der interne Datenaustausch und die Effektivität der Ar-
beitsabläufe innerhalb einer informationspflichtigen Stelle.839 Erfasst werden nicht nur informations-
pflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Behörden), sondern auch entsprechende Personen 
des Privatrechts nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG.840  

Der Begriff der internen Mitteilungen ist eng auszulegen. Das OVG Münster hat daher in einer Ent-
scheidung aus 2016, der ein Antrag eines Betreibers von Kernkraftwerken an das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Hinblick auf Unterlagen über das Zustandekommen 
der Änderung des Atomgesetzes im Jahr 2011 zugrunde lag, richtigerweise die Auffassung vertreten, 
dass keine Fakten, sondern Verwaltungs- und Organisationsabläufe, politische Bewertungen, Abwä-
gungen und Einschätzungen davon erfasst seien:841 

 

 
836 BVerwG, Urteil vom 28.07.2016 – 7 C 7/14, juris, Rn. 20 ff. 
837 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 7 Rn. 32; Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 41. 
838 Dazu s. oben unter 2.8.1.3. 
839 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 42. 
840 So wohl auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 437; insoweit 
ungenau: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 51. 
841 S. auch: Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
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„Interne Mitteilungen in diesem Sinne sind solche Verwaltungsinterna (Unterlagen, Vermerke etc.), die 
entweder Verwaltungs- oder Organisationsabläufe betreffen oder solche Dokumente, bei denen es nicht 
um Fakten, sondern um politische Bewertungen, Abwägungen und Einschätzungen - allerdings lediglich 

bezogen auf die Dauer eines behördlichen Entscheidungsprozesses - geht. […] Dieses Verständnis der Norm 
trägt der europarechtlichen Vorgabe einer engen Auslegung der Ausnahmevorschriften Rechnung. Auch 

wird der von der Aarhus- Konvention vorgenommene Zusammenhang mit dem Ablehnungsgrund des "mate-
rial in the course of completion" (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG: Material, das gerade vervollständigt wird, noch 

nicht abgeschlossene Schriftstücke oder noch nicht aufbereitete Daten) berücksichtigt: Es geht um den 
Schutz des internen Diskussionsprozesses bis zur abschließenden Entscheidung. Die Ablehnungsgründe nach 

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4 UIG bezwecken beide die Aufrechterhaltung eines geschützten Innenkreises der 
Verwaltung, damit diese störungsfrei und ohne Unterbrechungen ihre Entscheidungen vorbereiten, überden-

ken und ohne äußeren Rechtfertigungsdruck ändern kann. Damit ergibt sich zwangsläufig eine weitere 
Überschneidung mit dem Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit der Beratung von Behörden, der - wie oben 

dargelegt - einen ähnlichen Schutzzweck, nämlich die Sicherstellung einer effektiven und neutralen Entschei-
dungsfindung der Behörde verfolgt. Eine trennscharfe Abgrenzung ist insoweit nicht möglich. […] 

Ausgehend davon handelt es sich bei dem Dokument IV.15 nicht um eine schützenswerte interne Mitteilung 
i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG. Zum einen ist die Kurzzusammenfassung der Ergebnisse der Bundesratsausschuss-
sitzungen am 9. Juni 2011 nicht dem Binnenbereich einer informationspflichtigen Behörde - hier etwa dem 
BMU - zuzurechnen. Zum anderen ist der Entscheidungsprozess, bei dem das Dokument erstellt wurde - die 

Verabschiedung der 13. AtG-Novelle - bereits beendet, so dass dieser Ablehnungsgrund auch deswegen 
nicht mehr zum Tragen kommen kann.“842  

Weiter werden im Sinne einer engen Auslegung als intern nur Mitteilungen innerhalb einer informati-
onspflichtigen Stelle verstanden, nicht dagegen z. B. Korrespondenzen zwischen unterschiedlichen Be-
hörden.843 Dies hat das BVerwG in der Entscheidung von 2012 zu den Treibhausgas-Emissionsberech-
tigungen klargestellt: 

„Der Gesetzeswortlaut ist mit der Verwendung des Plurals („Stellen“) zwar offen für ein weites Verständnis, 
das die Mitteilungen zwischen mehreren selbstständigen Behörden mit umfasst. Eindeutiges lässt sich dem 
Wortlaut allerdings nicht entnehmen. Denn mit dem Wort „Stellen“ wird angesichts des nachfolgenden Zu-

satzes „i. S. des § 2 Absatz I “ jedenfalls auch dem Umstand Rechnung getragen, dass in § 2 Absatz I UIG 
mehrere informationspflichtige Stellen aufgeführt und definiert werden. Aus der Entstehungsgeschichte 

folgt indessen ein enger Anwendungsbereich. Die Begründung des Gesetzentwurfs könnte zwar zunächst für 
das Gegenteil sprechen, weil der Ablehnungsgrund der Sicherung der Effektivität interner Arbeitsabläufe 

und des Zusammenwirkens von informationspflichtigen Stellen dienen soll (BT-Dr 15/3406, S. 19). Allerdings 
wurde ein Vorschlag des Bundesrats, das Gesetz so zu fassen, dass auch Mitteilungen etwa im Rahmen der 
Bundesauftragsverwaltung zwischen einer Landesbehörde und einem Bundesministerium als interne Mittei-
lungen geschützt werden, im Gesetzgebungsverfahren nicht aufgegriffen. Die Bundesregierung hat in ihrer 

Gegenäußerung erklärt, dass sonst dieser Ausnahmegrund abweichend vom Wortlaut des Art. 4 I Unter-
abs. 1 lit. e Umweltinformations-Richtlinie auf externe Mitteilungen zwischen unabhängigen Behörden er-
weitert würde (BT-Dr 15/3680, S. 8). Folglich sind nach dem Willen des Gesetzgebers interne Mitteilungen 

i. S. von G § 8 Absatz II Nr.  2 UIG ausschließlich solche, die den Binnenbereich einer informationspflichtigen 
Stelle nicht verlassen..“844 

Streitig ist, ob nur solche Mitteilungen sind als intern zu verstehen sind, die für die jeweilige informati-
onspflichtige Stelle selbst, aber nicht für Dritte bestimmt sind. Vertreten wird, dass, sobald sie nach 

 

 
842 OVG Münster, Urteil vom 30.08.2016 – 15 A 2024/13, juris, Rn. 98 ff. 
843 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 442. 
844 BVerwG, Urteil vom 02.08.2012 – 7 C 7/12, NVwZ 2012, 1619, 1622, Rn. 35. 
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außen gelangen, sie nicht mehr intern seien.845 Streitig ist, ob bzw. wie weit der Ausnahmetatbestand 
der internen Mitteilungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG zeitlich begrenzt ist. Diese Frage ist noch nicht 
höchstrichterlich geklärt.  

Näheres zur zeitlichen Begrenzung des Ausnahmetatbestands der internen Mitteilungen findet sich unten 
unter 2.9.2.10. 

2.9.1.3.3 Fehlende Verfügung über die begehrte Information 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG ist ein Antrag abzulehnen, der 

„bei einer Stelle, die nicht über die Umweltinformationen verfügt, gestellt wird, sofern er nicht nach § 4 Ab-
satz 3 weitergeleitet werden kann.“ 

Eine informationspflichtige Stelle kann rein faktisch einen Antrag nicht positiv bescheiden, wenn sie 
über die Information nicht verfügt, so dass sie, wenn der Antrag aufrechterhalten wird, diesen ableh-
nen muss. Insofern drückt dieser Ablehnungsgrund nur eine Selbstverständlichkeit aus.846  

Der Ablehnungsgrund korrespondiert mit § 4 Abs. 3 Satz 1 UIG, wonach eine nicht über die begehrte 
Information verfügende Stelle den Antrag an eine andere Stelle weiterzuleiten hat, die darüber verfügt. 
Richtigerweise liegt hierin keine Ablehnung des Antrags, so dass § 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG dann nicht ein-
schlägig ist. Eine Ablehnung ist nur dann erforderlich, wenn eine Weiterleitung ausgeschlossen ist.847 

Die informationspflichtige Stelle kann den Antragsteller nach § 4 Abs. 3 Satz 2 UIG aber auch auf an-
dere ihr bekannte informationspflichtige, über die Daten verfügende Stellen hinweisen.848 § 8 Abs. 2 
Nr. 3 UIG erfasst diesen Fall nicht ausdrücklich. Allerdings wird man hier wie im Fall der Weiterleitung 
auch von einer Ablehnung absehen müssen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Antragsteller den Hin-
weis als ausreichend akzeptiert.849 

Auch wenn dies nicht ausdrücklich im Gesetzestext gesagt wird, liegt es auf der Hand, dass die dem 
Wortlaut nach geltende Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Veröffentlichung der Infor-
mation angesichts des Nicht-Verfügens darüber hier keine Rolle spielen kann.850 Insoweit ist § 8 Abs. 2 
Nr. 3 UIG teleologisch zu reduzieren.851 

2.9.1.3.4 Zu vervollständigendes Material, nicht abgeschlossene Schriftstücke und nicht aufbereitete 
Daten 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG ist ein Antrag grundsätzlich auch dann abzulehnen, wenn er 

„sich auf die Zugänglichmachung von Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossener 
Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten bezieht.“ 

Schutzgut ist ähnlich wie bei § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der infor-
mationspflichtigen öffentlichen oder privaten Stelle und der Effektivität ihrer Handlungen.852 Ebenso 
sollen mögliche Fehldeutungen oder Missverständnisse, die durch unvollständige Daten entstehen 

 

 
845 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 221; s. auch: VG Köln, Urteil vom 22.11.2007 – 13 K 
4113/06, ZUR 2008, 215 Rn. 22. 
846 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 61. 
847 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 53. 
848 Dazu oben unter 2.4.1. 
849 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 63. 
850 So auch: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 53. 
851 S. auch unten unter 2.9.1.3.5. 
852 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 54; Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 44; Reidt/Schil-
ler, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 64. 
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können, vermieden werden.853 Das BVerwG hat dazu im Verfahren betreffend einer vom Träger des 
Flughafens Frankfurt betriebenen Datenbank 2008 ausgeführt: 

„Schutzzweck des Art. 4 I 1 lit. d UIRL ist die Effektivität der Verwaltung […] mit Blick auf den Arbeitsprozess 
der vorbereitenden Sichtung und Sammlung der für die Entscheidungsfindung relevanten “Daten”.“854 

Der Ablehnungsgrund wird durch § 5 Abs. 1 Satz 3 2. HS UIG ergänzt: 

„in den Fällen des § 8 Absatz 2 Nummer 4 ist darüber hinaus die Stelle, die das Material vorbereitet, sowie 
der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen.“855 

Hieraus ergibt sich auch, dass der Ablehnungsgrund nur temporär gilt, d. h. solange, bis das Material 
vervollständigt, das Schriftstück abgeschlossen oder die Daten aufbereitet sind.856 Damit müssen An-
tragsteller hinnehmen, dass ihnen vorerst die begehrten Informationen nicht übermittelt werden. 
Hierdurch wird zugleich gewährleistet, dass der Vorgang der Fertigstellung des Materials nicht gestört 
und unterbrochen wird.857 

Da es sich um einen Ablehnungsgrund handelt, endet das auf den Antrag folgende Verwaltungsverfah-
ren mit dem auf § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG gestützten, die Herausgabe der begehrten Information verwei-
gernden Bescheid. Dies bedeutet auch, dass der „alte“ Antrag nicht mehr fortbesteht, sondern – ggf. 
nach entsprechender Mitteilung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 2. HS UIG – ein neuer Antrag mit dem gleichen 
Inhalt gestellt werden kann.858 

Der Ausnahmetatbestand nennt drei Varianten – die Vervollständigung von Material, noch nicht abge-
schlossene Schriftstücke sowie noch nicht aufbereitete Daten. Diese sind nicht streng voneinander zu 
trennen. Vielmehr kann das Material, das mit demBegriff der Umweltinformationen gleichgesetzt wer-
den kann, als Oberbegriff angesehen werden.859 

Für die Vervollständigung von Material kommt es darauf an, ob der Arbeitsvorgang innerhalb der in-
formationspflichtigen Stelle beendet ist.860 Solange die jeweiligen Umweltinformationen noch ergänzt 
werden, läuft die Vervollständigung.861 Dabei kann es nicht allein auf die Sicht der informationspflich-
tigen Stelle ankommen,862 denn dann hätte diese es in der Hand, die Erteilung von Informationen her-
auszuzögern. Vielmehr muss ein „verobjektivierter Maßstab“ angelegt werden, wobei unter anderem 
die Frage von Bedeutung ist, ob dem Material ein eigenständiges Gewicht zukommt.863 Dies hat das 
BVerwG in dem oben zitierten Urteil betreffend eine Datenbank im Hinblick auf den Flughafen Frank-
furt thematisiert: 

 

 
853 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 64 
854 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 4 C 13/07, KommJur 2008 Heft 9, 341, 343, Rn. 15. 
855 S. dazu oben unter 2.5.1. 
856 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 44; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 64; Karg, 
in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 56. 
857 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 44. 
858 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 56. 
859 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 65. 
860 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 45. 
861 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 66; Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformati-
onsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 442. 
862 In dieser Richtung aber: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 66. 
863 Dazu Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 45; Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher 
Belange, NuR 2018, 436, 442. 
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„Nicht abgeschlossen sind dementsprechend Schriftstücke - ob auf Datenträger oder auf Papier-, solange sie 
lediglich einen Entwurf darstellen und noch nicht - z.B. durch Abzeichnung durch den im Rechtsverkehr ver-

antwortlichen Entscheidungsträger oder durch Übersendung an einen Dritten - freigegeben worden sind. 
Handelt es sich wie im vorliegenden Fall um die Zusammenfassung einer Vielzahl von Einwendungen und 

Stellungnahmen in einer Gesamtdatei, bestimmt sich die Abgeschlossenheit danach, ob den in die Datei ein-
gestellten Stellungnahmen ein selbstständiges Gewicht zukommt und insofern von einer Eigenständigkeit 

der einzelnen Stellungnahme ausgegangen werden kann. Die CADEC-Datei ist zwar ein Hilfsmittel der Anhö-
rungsbehörde, mit dem sie die Einwendungen und “Gegenargumente” der Kl. zur Vorbereitung des Anhö-

rungstermins strukturiert. Das ändert jedoch nichts daran, dass den darin eingestellten Stellungnahmen ein 
eigenständiges Gewicht zukommen kann. Der Umstand, dass es technisch möglich ist, die Gesamtdatei um 
weitere Stellungnahmen zu ergänzen und fortzuschreiben, gehört - wie der VGH zutreffend angemerkt hat - 
zum Wesen einer Datenbank; der dateitechnische Komfort erlaubt keine Rückschlüsse auf den Aussagegeh-
alt der in die Datei eingestellten Angaben. Maßgeblich ist vielmehr die Eigenständigkeit der einzelnen Stel-
lungnahme. Diese bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Wird eine Stellungnahme im Laufe des Verfah-

rens aktualisiert oder korrigiert, verliert die vorherige Stellungnahme damit nicht die Eigenschaft der Abge-
schlossenheit. Ob die Kl. als Verfasserin subjektiv noch inhaltliche Vorbehalte hat und meint, es handele sich 

um eine nur vorläufige Stellungnahme, die noch ergänzt oder aktualisiert werden soll, ist jedenfalls dann 
unerheblich, wenn sie mit Einreichung der Stellungnahmen diese zur Verwendung in der CADEC-Datei frei-

gibt..“864 

Hat die informationspflichtige Stelle einen Gutachtenauftrag erteilt und ist das Gutachten abgeschlos-
sen, ist auch dann eine Vervollständigung nicht erforderlich, wenn die Stelle hinterher nicht mit den 
Ergebnissen des Gutachtens übereinstimmt: 

„Der Umstand, dass die Methoden und Ergebnisse der Messreihen, die die Grundlage für die Gutachten bil-
den, nicht den Vorstellungen des BMU entsprechen, die sich die Beklagte zu eigen gemacht hat, ändert da-
ran nichts. Das BMU bemängelte in seinem Erlass vom 15. Dezember 2006, dass die Messungen nicht nach 
den Vorgaben der Anlage XXVI zur StVZO vorgenommen worden seien. Das mag zutreffen, ist indes auch 

nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen, die von der Beklagten in Auftrag gegeben und von der Firma 
F1 durchgeführt worden ist. ... Bestand das Ziel nach der Leistungsbeschreibung darin, einen Diskussionsbei-
trag für die Frage zu geben, ob die in der Anlage XXVI zur StVZO bestimmten Mindestanforderungen für Par-
tikelminderungssysteme in der Nachrüstung zielführend sind, so bezieht sich die Untersuchung der Frage, ob 

die vorhandenen Partikelminderungssystem den Anforderungen der Anlage XXVI zur StVZO genügen, auf 
deren Durchführung das BMU drängte, ersichtlich auf einen anderen Gegenstand. Deshalb hat sich die Klage 
entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht durch die Veröffentlichung von mit erläuternden Anmer-
kungen der Beklagten versehenen Messergebnissen auf der Internetseite des beklagten Umweltbundesam-

tes am 20. November 2007 erledigt. Denn diese Auszüge aus Prüfberichten der Firma F4 betreffen die Frage, 
ob ein Partikelminderungssystem der Firma Firma F5 den Anforderungen für die Zulassung nach der Anlage 

XXVI zur StVZO genügt.“865 

Ob das die Informationen enthaltene Material dazu dient, den Entscheidungsprozess der informations-
pflichtigen Stelle zu unterstützen, ist irrelevant, denn dieser Prozess wird bereits durch § 8 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 UIG geschützt.866 

Einen weiteren Unterfall des § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG stellen noch nicht abgeschlossene Schriftstücke dar. 
Hierunter fallen alle schriftlichen Mitteilungen und Aufzeichnungen, sei es in Papier-, elektronischer 

 

 
864 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 4 C 13/07, KommJur 2008 Heft 9, 341, 343, Rn. 15. 
865 VG Dessau, Urteil vom 23.11.2007 – 1 A 156/07, UPR 2007, 117, Rn. 15. 
866 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 46, Turiaux, UIG, 1995, § 7 Rn. 44. 
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oder sonstiger Form.867 Die Schriftstücke sind noch nicht abgeschlossen, solange sie sich noch im Ent-
wurfsstadium befinden.868 Wenn es nicht mehr verändert werden soll, kann es als abgeschlossen gel-
ten.869 Befindet sich in einer Akte, zu der ein Antragsteller Zugang begehrt, noch ein „unfertiges“ 
Schriftstück befindet, heißt dies nicht, dass die informationspflichtige Stelle den Zugang zur gesamten 
Akte verweigern darf.870 

Es kommt nicht darauf an, ob die Entwürfe von der informationspflichtigen Stelle selbst oder von an-
deren, externen Stellen stammen. Dies kann der Fall bei extern vergebenen Gutachten sein, die von ei-
ner informationspflichtigen Stelle in Auftrag gegeben wurden.871  

Unklar ist, ob etwa externe Gutachten als eigenständige Schriftstücke anzusehen sind, mit der Folge, 
dass sie bei Absendung durch den Gutachter als abgeschlossen gelten,872 oder ob sie als Teil eines ein-
heitlichen Ganzen zu verstehen sind, das erst abgeschlossen ist, wenn alle Einzelteile wie interne Ent-
würfe, externe Gutachten, etc. zusammen fertiggestellt sind.873 Entscheidend ist insoweit, ob dem je-
weiligen Einzelschriftstück ein eigenständiges Gewicht zukommt.874 Wird die Absicht, ein Schriftstück 
zu vervollständigen, aufgegeben, muss dieses auch als abgeschlossen gelten.875 Gleiches gilt für Ent-
würfe, die nach Abschluss eines Schriftstücks in einem Vorgang verbleiben, denn dann wird der 
Schutzzweck des § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG –die Effektivität des Handelns der informationspflichtigen Stelle - 
nicht mehr gefährdet.876 

Als letzten Unterfall führt § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG nicht aufbereitete Daten auf. Daten sind grundsätzlich 
dann als nicht aufbereitet anzusehen, wenn sie inhaltlich unvollständig sind.877 Die Daten wurden 
dann noch nicht abschließend auf dem jeweiligen Informationsträger bearbeitet.878 Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, dass der Informationsanspruch grundsätzlich auch im Hinblick auf Rohdaten besteht, 
er gilt nicht erst für Daten nach erfolgter Aufbereitung.879 Insoweit ergibt sich ein gewisser Wider-
spruch zu dem Ausnahmetatbestand der noch nicht aufbereiteten Daten, der dadurch gemindert wird, 
dass es sich um einen zeitlich befristeten Ablehnungsgrund handelt („noch nicht“).880 Da die Effektivi-
tät des behördlichen Handelns, damit auch der Vorgang der Aufbereitung der Daten, geschützt werden 
soll, endet die Anwendbarkeit des Ablehnungsgrundes mit dem Abschluss der Aufbereitung. Danach 
unterliegen aber auch die Rohdaten und die Informationen zum Bewertungsverfahren dem Informati-
onsanspruch.881 

 

 
867 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 68; BVerwG, Urteil vom. 21.02.2008 - 4 C 13/07, 
KommJur 2008 Heft 9, 341, 343, Rn. 15. 
868 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 47. 
869 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 442. 
870 Jaus, Öffentliche Belange als Schranken von Informationszugangsansprüchen, 2016, S. 68 f. 
871 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 69. 
872 So: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 47. 
873 So: Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 7 Rn. 27. 
874 So: BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 - 4 C 13/07, KommJur 2008 Heft 9, 341, 343, Rn. 15 (s. oben bei Fn. 864). 
875 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 69. 
876 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 47. 
877 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 55. 
878 Fluck/Theuer, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 7 UIG (alt) Rn. 156. 
879 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 56. 
880 Vgl. Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 47. 
881 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 7 Rn. 28. 
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Auch wenn der Ablehnungsgrund vorliegt, hat noch eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an 
der Bekanntgabe zu erfolgen.882 

2.9.1.3.5 Unbestimmte Anträge 

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG ist ein Antrag grundsätzlich abzulehnen, wenn 

„zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der informationspflichtigen Stelle nach § 4 Absatz 2 nicht inner-
halb einer angemessenen Frist präzisiert wird…“ 

Unbestimmt ist ein Antrag, wenn der Antragsteller, die betreffende informationspflichtige Stelle oder 
der Zweck des Antrags nicht erkennbar sind.883 Die Anforderungen an die nötige Bestimmtheit müssen 
allerdings so niedrig wie möglich gehalten werden, denn der Antragsteller kennt ja den Inhalt der be-
gehrten Information noch nicht.884  

Allein die Tatsache, dass eine erhebliche Menge an Informationen begehrt wird, macht den Antrag 
nicht unbestimmt. Das UIG kennt insofern keine Quantitätsschwelle.885 Das OVG Münster hat dies für 
einen Antrag auf Zugang zu allen Umweltinformationen in den jeweiligen Akten deutlich gemacht: 

„Wird die Einsicht in bislang unbekannte Unterlagen begehrt, kann, wenn ein gesetzlich vorgesehener In-
formationszugangsanspruch nicht vollständig leer laufen soll, von dem Antragsteller nicht stets verlangt 
werden, dass er die Unterlagen, auf die sich sein Informationszugangsbegehren bezieht, im Einzelnen ge-
nau bezeichnet. Eine solche Bezeichnung ist ihm regelmäßig ohne nähere Kenntnis des Akteninhalts nicht 
möglich. In derartigen Fallgestaltungen reicht es für die Bestimmtheit eines Informationsantrags in der 
Regel aus, wenn der Antragsteller sein Zugangsbegehren im Rahmen des ihm Möglichen umschreibt. … 

Vor diesem Hintergrund ist ein Antrag mit dem Inhalt, Zugang zu allen Umweltinformationen in näher 
bezeichneten Verwaltungsvorgängen zu erhalten, grundsätzlich hinreichend bestimmt.“886 

Ggf. kann aber, wenn der Antrag auf Zugang zu einer großen Datenmenge den Zweck verfolgt, die Ar-
beit der informationspflichtigen Stelle zu behindern, ein Missbrauch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG vorlie-
gen.887 

Als zweites Tatbestandsmerkmal für die Ablehnung verlangt § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG, dass innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Präzisierung durch den Antragsteller erfolgt. Für die Bemessung der Frist 
kommt es auf die Besonderheiten des Einzelfalls an, vor allem von der Art und vom Umfang der bean-
tragten Informationen.888 Nicht ausdrücklich gefordert wird, dass die Frist dem Antragsteller bekannt-
gegeben wird. Dies ist aber im Sinne der Rechtsklarheit empfehlenswert.889 Dem Antragsteller steht es 
frei, nach Ablehnung eines Antrags jederzeit einen neuen Antrag zu stellen.890 

Bei einem unbestimmten Antrag kann eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Bekannt-
gabe, die nach dem Gesetzeswortlaut zu erfolgen hat, sachlogisch zu keinem andere Ergebnis als zu 

 

 
882 Dazu s. oben unter 2.8.1.3. 
883 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 49. 
884 Vgl. Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch,2. Aufl. 2019, § 1 Rn.156. 
885 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 228; Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-
Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 156. 
886 OVG Münster, Beschluss vom 13.03.2019 – 15 A 769/18 –, juris, Rn. 11,13. 
887 Dazu oben unter 2.9.1.3.1. 
888 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 73. 
889 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 50. 
890 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 50. 
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der Ablehnung führen.891 Daher ist § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG insofern teleologisch zu reduzieren, als die Ab-
wägungsklausel keine Anwendung findet. 

2.9.2 Rechtsfragen 

2.9.2.1 Beurteilungsspielraum bei der Prognose bzgl. nachteiliger Auswirkungen? 

Bislang nicht eindeutig geklärt ist die Frage, ob die informationspflichtige Stelle bei der Prognose hin-
sichtlich der nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UIG zu prüfenden nachteiligen Auswirkungen auf die dort genann-
ten Schutzgüter einen Beurteilungsspielraum hat, oder ob eine vollständige gerichtliche Kontrolle ge-
geben ist.  

Eindeutig ist, dass die Prognose auf Tatsachen gründen muss, die die Vermutung nachteiliger Auswir-
kungen rechtfertigen. Fernliegende Möglichkeiten in dieser Richtung reichen dafür nicht aus: 

„Es müssen also Tatsachen vorgetragen werden oder zweifelsfrei gegeben sein, die eine über bloß latent 
vorhandene und in der Natur der Sache liegende Umstände deutlich stärkere Gefährdungslage erkennbar 

werden lassen. Nicht ausreichend sind mithin nur nicht auszuschließende, eher fernliegende Möglichkeiten, 
dass bei Bekanntgabe der begehrten Informationen nachteilige Effekte auftreten könnten.“892 

Die Vermutungswirkung im Hinblick auf das Vorliegen nachteiliger Auswirkungen muss zum Zeit-
punkt der gerichtlichen Entscheidung noch bestehen: 

„Diese [hier: die Staatsanwaltschaft] hat sich im Falle eines Verwaltungsstreitverfahrens, in dem eine auf die 
Vermutungswirkung gestützte Verweigerung des Informationszugangs angegriffen wird, zu vergewissern, 

dass die Vermutungswirkung im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung noch greift. Das gilt 
insbesondere, wenn Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass die Vermutungswirkung entfallen sein 

könnte, wie etwa durch die Gewährung von umfassender Akteneinsicht für Verteidiger und Betroffene im 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Aktuelle von früheren abweichende Einschätzungen der Strafverfol-
gungsbehörde zu nachteiligen Auswirkungen einer Bekanntgabe der Informationen sind in ein laufendes 

Verwaltungsstreitverfahren über den Informationszugang unverzüglich einzuführen.“893 

Grundsätzlich ist auch angesichts des Regel-Ausnahmeverhältnisses und der gebotenen engen Ausle-
gung der Ausnahmetatbestände von einer vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit auszugehen.894 Ein Be-
urteilungsspielraum kann nur ausnahmsweise angenommen werden.895 Nach der Rechtsprechung des 
BVerwG schränkt 

„allein der Umstand, dass ein Tatbestandsmerkmal eine prognostische Bewertung voraussetzt, … die ge-
richtliche Kontrolle nicht ein… Der Hinweis auf eine Überprüfung anhand von Kategorien wie Plausibilität 

und Nachvollziehbarkeit bezeichnet zunächst nur allgemeine Grenzen menschlicher Erkenntnismöglichkeiten 
bei zukunftsgerichteten Entscheidungen.“896  

Auch das VG Arnsberg hat bzgl der Prognoseentscheidung eine vollständige gerichtliche Überprüfbar-
keit angenommen: 

 

 
891 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 75. 
892 VGH Kassel, Urteil vom 21.03.2012 - 6 A 1150/10, BeckRS 2012, 49879. 
893 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.03.2019 – OVG 12 B 13.18 –, juris, Rn. 48. 
894 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 13; Guckelberger, Geschichte des Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 386; näher dazu 
oben unter 2.8.1.5. 
895 Vgl. auch Leidinger, Informationsinteresse der Öffentlichkeit versus staatliches Geheimhaltungsinteresse im atomrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren und vor Gericht, NVwZ 2019, 270, 275. 
896 BVerwG, Urteil vom 28.07.2016 – 7 C 7/14 –, juris, Rn. 26. 
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„Ob die Bekanntgabe von Informationen nachteilige Auswirkungen hätte, ist - trotz des prognostischen Ele-
ments - vom Gericht voll überprüfbar.“897 

Ebenso geht der VGH Kassel grundsätzlich von einer vollständigen verwaltungsgerichtlichen Über-
prüfbarkeit aus: 

„Das Gericht ist zwar der Ansicht, dass der jeweiligen Ermittlungsbehörde ein gewisser Beurteilungsspiel-
raum oder eine Einschätzungsprärogative bezogen auf die Bedeutung und die Auswirkungen der Bekannt-
gabe der angeforderten Informationen einzuräumen ist, da die konkrete Sachlage im dortigen (vom Verfah-
rensstand nach dem Informationsfreiheitsgesetz aus gesehen sekundären) Verfahren nicht Gegenstand des 

streitbefangenen Anspruchs auf Informationszugang ist und damit auch nicht der gerichtlichen Kontrolle 
unterliegen wird. Allerdings handelt es sich bei dem Tatbestandsmerkmal der Gefährdung des Ermittlungs-
verfahrens durch den Zugang zu den Informationen nicht um einen Bewertungs- oder Beurteilungsspiel-

raum der um Informationszugang angegangenen Behörde, der der gerichtlichen Kontrolle entzogen sein 
könnte, sondern um ein vollständig gerichtlich überprüfbares Tatbestandsmerkmal, das der freien Beweis-

würdigung des Gerichts unterliegt (§ 108 Abs. 1 VwGO).“898 

Dagegen hat das BVerwG in einer Entscheidung zu § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG der nach diesem Gesetz 
informationspflichtigen Stelle einen eigenen Beurteilungsspielraum eingeräumt: 

„Ebenso wie § 3 Nr. 1 Buchst. a IFG ([…] eröffnet § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG den informationspflichtigen Stel-
len einen Beurteilungsspielraum bei der Beantwortung der Frage, was nachteilige Auswirkungen auf die in-
ternationalen Beziehungen sind. Dieser Beurteilungsspielraum ist verfassungsrechtlich zulässig; er lässt sich 
- wie es Art. 19 Abs. 4 GG gebietet […] - aus der gesetzlichen Vorschrift hinreichend deutlich ermitteln und 

beruht auf einem hinreichend gewichtigen Sachgrund. … 

Das Grundgesetz räumt der Bundesregierung einen grundsätzlich weit bemessenen Spielraum eigener Ge-
staltung im Bereich des Auswärtigen ein, innerhalb dessen die Bundesregierung die Ziele und die zu ihrer 

Erreichung verfolgte Strategie bestimmt. Welche Ziele mit welcher Strategie verfolgt werden, entzieht sich 
mangels hierfür bestehender rechtlicher Kriterien weithin einer gerichtlichen Kontrolle. Gleiches gilt für die 

Frage, wann und unter welchen Umständen ein Nachteil für diese Ziele und Strategien eintritt […].“899 

Letzterer Auffassung ist zuzustimmen, denn eine Prognoseentscheidung birgt regelmäßig die Notwe-
digkeit einer eigenständigen, mit Unsicherheit behafteten Beurteilung durch die jeweilige informati-
onspflichtige Stelle.900 

2.9.2.2 Begriff der nachteiligen Auswirkungen 

Im Hinblick auf den Begriff der nachteiligen Auswirkungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UIG besteht Uneinig-
keit darüber, ob insoweit eine „erhebliche Gefährdung“ der dort genannten Schutzgüter gegeben sein 
muss. So hat das BVerwG in der im vorherigen Abschnitt zitierten Entscheidung zu § 3 Nr. 1a IFG keine 
erhebliche Beeinträchtigung gefordert, sondern herausgestellt: 

„Nachteil ist, was den außenpolitischen Zielen und der zu ihrer Erreichung verfolgten außenpolitischen Stra-
tegie abträglich ist.“901 

 

 
897 VG Arnsberg, Urteil vom 27.01.2011 - 7 K 753/10, BeckRS 2011, 46748. 
898 VGH Kassel, Urteil vom 21.03.2012 - 6 A 1150/10, BeckRS 2012, 49879; so auch: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Hand-
buch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 135. 
899 BVerwG, Urteil vom 29.10.2009 - 7 C 22/08, NVwZ 2010, 321, Rn. 13 und 20; so auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. 
EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 78; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 22. 
900 Vgl. auch Leidinger, Informationsinteresse der Öffentlichkeit versus staatliches Geheimhaltungsinteresse im atomrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren und vor Gericht, NVwZ 2019, 270, 275 
901 BVerwG, Urteil vom 29.10.2009 - 7 C 22/08, NVwZ 2010, 321, 322, Rn. 15. 
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Hieraus wurde gefolgert, 

„dass die betroffenen Schutzgüter in irgendeiner Weise ungünstig beeinflusst werden müssen.“902 

Auch das VG Mainz forderte für die Annahme nachteiliger Auswirkungen nicht das Vorliegen einer „er-
heblichen Gefahr“:  

„Hierbei ist zum einen zu berücksichtigen, dass bei der Gefahr besonders großer Schäden an die Wahr-
scheinlichkeit des Schadenseintritts geringere Anforderungen gestellt werden können und daher die ent-

fernte Möglichkeit eines Schadenseintritts zur Annahme einer konkreten Gefahr ausreicht […]. Zum anderen 
verlangt § 8 I Satz 1 Nr. 1 LUIG gerade nicht das Vorliegen einer „gegenwärtigen erheblichen Gefahr“ was 
voraussetzen würde, dass die Einwirkung des schädigenden Ereignisses bereits begonnen hat oder dass die 

Einwirkung unmittelbar oder in allernächster Zeit mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit 
[…].“903 

Andererseits werden dagegen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 8 Abs. 1 
Satz 1 UIG verlangt. Dies lässt sich der nachgehenden Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz entneh-
men: 

„29 aa) § 8 Abs. 1 Nr. 1 LUIG fordert in der durch europarechtliche Bestimmungen gebotenen engen Ausle-
gung eine ernsthafte, konkrete Gefährdung der in der Vorschrift geschützten […] 

30 Bereits die Entstehungsgeschichte des Landesumweltinformationsgesetzes macht deutlich, dass ein mög-
lichst umfassender Zugang zu Umweltinformationen der Verbesserung des Umweltschutzes dienen sollte. ... 
Zur Verwirklichung des Ziels der zugrunde liegenden Richtlinie, Transparenz im Verhältnis Behörde – Bürger 
zu schaffen (vgl. Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drucks. 12/7138) sah das Um-

weltinformationsgesetz von 1994 in § 4 Abs. 1 UIG a.F. für jedermann einen Anspruch auf freien Zugang zu 
Informationen über die Umwelt, die bei einer Behörde oder einer Person des Privatrechts nach § 2 Nr. 2 UIG 
a.F. vorhanden sind, vor. § 7 Abs. 1 Nr. 1 UIG a.F. schloss den Anspruch aus, soweit das Bekanntwerden der 

Informationen (u.a.) eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit verursachen konnte. Die Vor-
schrift ging damit nur scheinbar über den Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 90/313/EWG hinaus; 

denn anders als im deutschen Polizei- und Ordnungsrecht, wo bereits jeder Verstoß gegen eine Rechtsnorm 
die „öffentliche Sicherheit“ berührt, verlangt das EG-Recht eine schwere tatsächliche Gefährdung der 

Grundinteressen der Gesellschaft […]. Die Vorgängervorschriften des heutigen Landesumweltinformations-
gesetzes maßen nach alledem der Unterrichtung der Öffentlichkeit unter dem Gesichtspunkt angestrebter 
größerer Verwaltungstransparenz hohe Bedeutung bei und sahen eine verbesserte Umweltinformation als 
Element zum Schutz von Menschen und Umwelt durch bessere Anwendung von Vorschriften, Entwicklung 
erforderlicher Umweltschutzmaßnahmen und deren Akzeptanz durch die Öffentlichkeit an […]. 31 Das in 

Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 (ABl. 
L Nr. 41, S. 26) erlassene Landesumweltinformationsgesetz vom 19. Oktober 2005 und das – bis auf die un-
terschiedlichen informationspflichtigen Stellen – weitgehend deckungsgleiche Umweltinformationsgesetz 
des Bundes vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704; - UIG -) gehen nunmehr diesen Weg weiter. Dass […] 

nunmehr die Bekanntgabe der Informationen nach dem Wortlaut des § 8 Abs. 1 Nr. 1 LUIG zu verweigern 
ist, wenn diese nachteiligen Auswirkungen auf bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit hätte, 
während § 7 Abs. 1 Nr. 1 UIG a.F. eine erhebliche Gefahr forderte, hat lediglich redaktionelle Gründe, wie 

sich dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 12/3407) entnehmen lässt. Die aus Art. 10 EGV 
folgende Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung des LUIG und des UIG des Bundes lässt im Übrigen eine 
Ausdehnung des Ausschlussgrundes auf Auswirkungen auf Schutzgüter unterhalb der Schwelle der erhebli-

 

 
902 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 5. 
903 VG Mainz, Urteil vom 24.04.2007 - 3 K 618/06.MZ, 3 K 618/06, BeckRS 2007, 23952. 
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chen Gefährdung nicht zu. Zum einen verbietet sich dies mit Blick auf das in Art. 4 Abs. 2 Satz 2 der Richtli-
nie ausdrücklich ausgesprochene Gebot, die Ablehnungsgründe eng auszulegen; zum anderen versteht 

das EG-Recht, wie bereits angesprochen, unter negativen Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit im-
mer eine schwere tatsächliche Gefährdung von Grundinteressen der Gesellschaft. Dem entspricht im 

deutschen Recht der Begriff „erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ […].“904 

Letztlich wird im Sinne der gebotenen engen Auslegung der Ablehnungsgründe905 eine gewisse Erheb-
lichkeit der nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 8 Abs. 1 Satz 1 UIG verlangt werden 
müssen, wobei keine abstrakte, sondern nur eine auf den jeweiligen Einzelfall bezogene, individuelle 
und konkrete Einschätzung erforderlich ist.906 

2.9.2.3 Zugang zu Informationen aus Vertragsverletzungsverfahren 

Kritisiert wurde, dass der Zugang zu Informationen über Vertragsverletzungsverfahren, die noch nicht 
beim EuGH anhängig waren, unter Berufung auf den Ausnahmetatbestand des Schutzes internationa-
ler Beziehungen abgelehnt wurde.907 Für die Frage des Zugangs zu Dokumenten über Vertragsverlet-
zungsverfahren (hier das Aufforderungsschreiben der EU-Kommission) kommt es wesentlich darauf 
an, ob auch die Beziehungen Deutschlands zur Europäischen Union davon umfasst sind. 

Das BVerwG hatte in dem oben zitierten Urteil unter den internationalen Beziehungen nicht nur solche 
zwischen Staaten, sondern auch zu völkerrechtlichen Organisationen verstanden.908 Dabei ging es um 
die Klage eines Umweltverbands, der Zugang zu einer Stellungnahme der Kommission im Hinblick auf 
die Festlegung von Flugrouten für den geplanten Flughafen Berlin-Brandenburg begehrte.   

Auch das vorhergehende OVG Berlin-Brandenburg hatte in den Begriff der internationalen Beziehun-
gen" i. S. d. § 8 Abs. 1 S 1 Nr. 1 UIG  

„die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu zwischenstaatlichen bzw. überstaatlichen Organisa-
tionen wie der Europäischen Union“ 

eingeschlossen.909 Dort wurde der Begriff der internationalen Beziehungen ebenfalls weit ausgelegt: 

„32 a) ... umfasst der Begriff „internationale Beziehungen“ nach seinem Wortsinn ... auch die Beziehungen 
der Bundesrepublik Deutschland zu zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisationen wie den 
Vereinten Nationen oder der Europäischen Union. Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass bereits 

die vom Kläger vorgelegte Definition des Begriffs „international“ im „Duden“ (www.duden.de/rechtschrei-
bung/international) neben der Bedeutung „zwischen mehreren Staaten bestehend; zwischenstaatlich“ auch 
die Bedeutung „über den Rahmen eines Staates hinausgehend, nicht national begrenzt, überstaatlich, welt-
weit“ vorsieht. Selbst wenn die Europäische Union als solche treffender mit dem Begriff „supranationale Or-

ganisation“ bezeichnet wäre als mit dem Begriff „internationale“ Organisation […], erlaubt dies nicht die 
Annahme, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union seien 
vom Begriff der „internationalen Beziehungen“ i. S. d. § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG nicht erfasst. Der Begriff 
stimmt mit dem entsprechenden Begriff „internationale Beziehungen“ bzw. „international relations“ in 

Art. 4 Abs. 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b UIRL überein. ... Wie das Verwaltungsgericht zutreffend dargelegt 
 

 
904 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20.02.2008 – 1 A 10886/07, juris, Rn. 29 ff.; vgl. auch: Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 
7, Rn. 6, 11. 
905 Dazu oben unter 2.8.1.5. 
906 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 22. 
907 Insbesondere von: Wegener, Licht und Schatten in der (Umwelt-)Informationsfreiheit, ZUR 2016, 153, 155; s. auch: Leipert, Kein Recht auf 
Informationszugang zu Aufforderungsschreiben, ZUR 2017, 25; s. auch die kurze Übersicht des Streitstands bei: Karg, in: Gersdorf/Paal, 
BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 25-25a. 
908 BVerwG, Urteil vom 29.06.2016 – 7 C 32/15, juris, Rn. 9 ff.; dazu oben unter 2.9.1.2.1.12.9.1.2.1.1. 
909 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.09.2015 – OVG 12 B 11.14, juris, Leitsatz 1. 
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hat, ist ... davon auszugehen, dass die Vertragsparteien des Aarhus-Übereinkommens den Begriff in Über-
einstimmung mit dem Völkerrecht, dem „international law“ […], verstanden wissen wollten […] und er daher 
auch die Beziehungen zu „supranationalen“ Völkerrechtssubjekten wie der Europäischen Union erfasst.Die-
ses Begriffsverständnis steht auch in Einklang mit der Verwendung des Begriffs „Internationale Beziehun-

gen“ in der Politikwissenschaft, um deren Teildisziplin es sich hierbei handelt […] und deren Forschungsge-
genstand etwa auch die Beziehungen zur Europäischen Union sind (vgl. etwa den Studiengang Internatio-

nale Beziehungen der Universität Potsdam, www.uni-potsdam.de). 

34 b) Auch die Genese des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG erlaubt nicht, den Anwendungsbereich der Norm auf 
die Beziehungen zwischen einzelnen Staaten zu beschränken. Dem Verwaltungsgericht ist darin beizupflich-
ten, dass die Begründung des Gesetzentwurfs zu § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG in seiner ursprünglichen Fassung 
vom 8. Juli 1994 (BGBl. I S. 1490) bereits nicht erkennen lässt, dass der Ablehnungsgrund auf die Beziehun-

gen der Bundesrepublik zu einzelnen Staaten begrenzt sein sollte (BT-Drucks. 12/7138 S. 13). ... 

35 c) Vor diesem Hintergrund streitet auch die systematische Auslegung des Gesetzes dafür, den identi-
schen Begriffen in § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG und § 3 Nr. 1 Buchstabe a IFG den gleichen Inhalt beizumessen.  

36 d) Nicht zuletzt gebieten Sinn und Zweck des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG, unter den Begriff der internatio-
nalen Beziehungen auch diejenigen zu zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen wie der Europäischen 
Union und ihren Organen zu fassen […]. Es ist nichts dafür ersichtlich, weshalb diese Beziehungen als weni-

ger schutzwürdig zu bewerten sein sollten als die Beziehungen der Bundesrepublik zu fremden Staaten. Aus-
maß und Intensität der Verflechtungen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, die der 
Kläger bereits als „innenpolitisch“ bezeichnet […], rechtfertigen die Annahme einer geringeren Schutzbedürf-

tigkeit dieser Beziehungen nicht.“910 

Zusammenfassend911 stützen das OVG Berlin-Brandenburg und das BVerwG demnach ihre weite Aus-
legung des Begriffs der internationalen Beziehungen auf den Wortlaut, der nicht nur völkerrechtliche, 
sondern auch supranationale Organisationen wie die Europäische Union einbeziehe. Weiter wird auf 
die Gesetzgebungsgeschichte und Systematik des UIG Bezug genommen. Da die EU ein Objekt des Völ-
kerrechts sei, seien auch die Beziehungen Deutschlands hierzu als internationale Beziehungen anzuse-
hen. Dass in den Gesetzgebungsmaterialien nur von fremden Staaten die Rede sei, stehe dem nicht ent-
gegen, denn § 3 Nr. 1a IFG erfasse ausdrücklich die Beziehungen zu  

„zwischen- sowie überstaatlichen Organisationen, etwa der Europäischen Union oder den Vereinten Natio-
nen“. 

Weiter wird auf die Verwendung des Begriffs der internationalen Beziehungen in der EU-Transparenz-
verordnung (EG) Nr. 1049/2001912 eingegangen. Art. 4 Abs. 1a Spiegelstrich 3 dieser Verordnung lau-
tet: 

„Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes beeinträch-
tigt würde: (…)  die internationalen Beziehungen“ 

Das EuG hatte allerdings ausgeführt, dass die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Union im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren nicht hierunter fällt: 

 

 
910 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.09.2015 – OVG 12 B 11.14, juris, Rn. 32 ff. 
911 Die Darstellung folgt im Wesentlichen der Anmerkung von Leipert zum Urteil des BVerwG vom 29.06.2016: Leipert, Kein Recht auf Infor-
mationszugang zu Aufforderungsschreiben, ZUR 2017, 25. 
912 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vom 30.05.2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission, ABl. EG L 145/43 vom 31.05.2001. 
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„62 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass der Begriff der „internationalen Beziehungen“ in Art. 4 Abs. 1 
Buchst. a dritter Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1049/2001 ein Begriff des Unionsrechts ist und folg-
lich nicht davon abhängen kann, welchen Inhalt er nach den nationalen Rechtsordnungen der Mitglied-

staaten hat. ... 

63 Sodann ist mit der Kommission darauf hinzuweisen, dass die Gründungsverträge der Union im Unter-
schied zu gewöhnlichen internationalen Verträgen eine über eigene Organe verfügende neue Rechtsord-

nung geschaffen haben, zu deren Gunsten die Staaten in immer weiteren Bereichen ihre Souveränitäts-
rechte eingeschränkt haben und deren Rechtssubjekte nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch deren 
Bürger sind […]. Damit die Ziele der Union in den von dieser erfassten Bereichen erreicht werden, fallen 
die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen der Union unter die Verfassung, die 

durch die Verträge festgelegt worden ist. 

64 Das gilt insbesondere für die Kommunikation zwischen einem Mitgliedstaat und der Kommission im 
Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens, das eingeleitet wurde, um sicherzustellen, dass ein Mitglied-

staat seine Verpflichtungen aus den Verträgen erfüllt. 

65 Schließlich ist zu beachten, dass die Auffassung der Bundesrepublik Deutschland, die Kommunikation zwi-
schen ihr und den Organen der Union falle unter den Begriff der „internationalen Beziehungen“ in Art. 4 
Abs. 1 Buchst. a dritter Gedankenstrich der Verordnung Nr. 1049/2001, zur Folge hätte, dass zugelassen 
würde, dass ein Großteil der in den Tätigkeitsbereichen der Union verwendeten Dokumente dem Recht 

der Öffentlichkeit auf Zugang zu den Dokumenten der Organe entzogen wäre. ... 

66 Die Kommission hat daher zu Recht festgestellt, dass der von der Bundesrepublik Deutschland ange-
führte Grund des Schutzes der internationalen Beziehungen gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchst. a dritter Gedan-

kenstrich der Verordnung Nr. 1049/2001 prima facie nicht stichhaltig sei.913 

Das BVerwG ist dem nicht gefolgt, sondern fasste die Beziehungen zur Europäischen Union unter den 
Begriff der internationalen Beziehungen. Es gehe darum, laufende Untersuchungs- und Inspektionstä-
tigkeiten, wie sie in Vertragsverletzungsverfahren anfallen würden, zu schützen. Hierfür spricht, dass 
die EU letztlich ein Subjekt des Völkerrechts ist.914 

Zum näheren Verständnis des Falls ist ein Blick auf den Hintergrund des Verfahrens geboten. Gegen-
stand des Verfahrens vor dem BVerwG war ein im Besitz deutscher Behörden befindliches Dokument 
der EU. Art. 5 S. 1 der EU-TransparenzVO 1049/2001 sieht in einem solchen Fall ein Konsultationsver-
fahren vor: 

„Dokumente in den Mitgliedstaaten 

Geht einem Mitgliedstaat ein Antrag auf ein in seinem Besitz befindliches Dokument zu, das von einem Or-
gan stammt, so konsultiert der Mitgliedstaat - es sei denn, es ist klar, dass das Dokument verbreitet werden 

muss bzw. nicht verbreitet werden darf - das betreffende Organ, um eine Entscheidung zu treffen, die die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung nicht beeinträchtigt.“ 

Hier hatte die Bundesrepublik die EU-Kommission konsultiert, worauf diese der Herausgabe des Do-
kuments nicht zustimmte. Dies wiederum bot den Anlass, sich auf den Schutz der internationalen Be-
ziehungen nach § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UIG zu berufen, wie auch das BVerwG klarstellte: 

„Gebietet das Unionsrecht, den Zugang zu einem Aufforderungsschreiben während eines laufendenden Ver-
tragsverletzungsverfahrens im Regelfall zu verweigern, um den Zweck dieses Verfahrens nicht zu beein-
trächtigen, muss sich die Interpretation des nationalen Rechts an diesen Vorgaben orientieren. Dies gilt 

 

 
913 EuG, Urteil vom 14.02.2012, T-59/09, Celex-Nr. 62009TJ0059, Rn. 62 ff. 
914 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 438. 
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umso mehr, als auch Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 das nationale Recht und das Unions-
recht miteinander verknüpft. Geht einem Mitgliedstaat ein Antrag auf ein in seinem Besitz befindliches Do-
kument zu, das von einem Organ der Union stammt, so ist grundsätzlich das in der Vorschrift vorgesehene 

Konsultationsverfahren zwischen dem Mitgliedstaat und der Union durchzuführen, um eine Entscheidung zu 
ermöglichen, die die Verwirklichung der Ziele der Verordnung nicht beeinträchtigt. Im Bereich des Umweltin-

formationsgesetzes kann eine derartige Beeinträchtigung nur durch eine mit dem Unionsrecht harmoni-
sierte Auslegung des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG vermieden werden, da das Umweltinformationsgesetz, die 

Richtlinie 2003/4/EG und die Aarhus-Konvention den in Art. 4 Abs. 2 Spiegelstrich 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 vorgesehenen Ausschlussgrund des Schutzes von Untersuchungstätigkeiten nicht kennen. Dieses 

Verständnis steht angesichts der unionsrechtlichen Prägung des Begriffs der internationalen Beziehungen 
mit dem Gebot der engen Auslegung der Ausnahmegründe (Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1 und 16. Erwä-
gungsgrund der Richtlinie 2003/4/EG) im Einklang, welches eine an der Systematik des Unionsrechts orien-

tierte Auslegung nicht hindert. … 

Das dargestellte Verständnis des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG entspricht schließlich auch dem Sinn der Vor-
schrift, deren Schutzziele die Belange der Bundesrepublik Deutschland sowie das Vertrauensverhältnis zu 

anderen Völkerrechtssubjekten […]. Dieses Vertrauensverhältnis würde gestört, wenn Informationen entge-
gen dem ausdrücklichen Willen der Europäischen Kommission oder eines anderen Organs der Union weiter-

zugeben wären. Die Berücksichtigung der Haltung des betroffenen Organs der Union führt auch nicht zu 
dem von der Revision befürchteten faktischen "Vetorecht", da die von § 8 Abs. 1 Satz 1 a.E. UIG vorgeschrie-
bene Abwägung mit dem Bekanntmachungsinteresse Raum für die Berücksichtigung der Umstände des Ein-

zelfalls lässt.“ 

EuGH und EuG stützten dagegen die Zulässigkeit der Verweigerung der Herausgabe von Dokumenten 
über Vertragsverletzungsverfahren nicht auf den Schutz internationaler Beziehungen, sondern auf den 
Schutz einer des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten nach Art. 4 Abs. 2 3. 
Spiegelstrich der VO (EG) Nr. 1049/2001 und des Schutzes von Gerichtsverfahren gemäß Art. 4 Abs. 2 
2. Spiegelstrich dieser Verordnung.915 

Damit haben das BVerwG und vorhergehend das OVG Berlin-Brandenburg den Ausnahmetatbestand 
der internationalen Beziehungen genutzt, um Belastungen im Verhältnis zwischen der Kommission 
und der Bundesrepublik aus dem Wege zu gehen. Nach dem in der Transparenz-Verordnung vorgese-
henen Verfahren hat die informationspflichtige Stelle das Einverständnis des betroffenen EU-Organs 
zur Herausgabe der Dokumente einzuholen. Dieses wurde jedoch nicht erteilt. In dem Fall war ein Ge-
richtsverfahren vor dem EuGH noch nicht anhängig, und ein Ausnahmetatbestand des Schutzes von 
Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten ist im UIG nicht vorhanden.916 Die vom OVG Berlin-
Brandenburg und vom BVerwG vertretene Begriffsauslegung führt daher im Ergebnis zu einem Ein-
klang mit den Auffassungen anderer Institutionen wie Kommission, EuGH und EuG, aber nicht in der 
Begründung.917 

Wegener kritisiert dies mit folgenden Gründen: 

 

 
915 EuGH, Urteil vom 21.09.2010 – C-514, 528 und 532/07 P, Rn. 68-102; s. auch: EuGH, Urteil vom 14.11.2013 – C-514 und 605/11 P, Rn. 54 
ff.; EuG, Urteil vom 09.09.2011 – T-29/08; EuG, Urteil vom 11.12.2001 – T-191/99, Slg. 2001 II-3677, Rn. 65 ff., sowie EuG, Urteil vom 
02.09.2014, T-538/13, Verein Natura Havel und Hans-Peter Vierhaus. 
916 So: Wegener, Licht und Schatten in der (Umwelt-)Informationsfreiheit, ZUR 2016, 153, 155; zu fragen wäre allerdings, warum Art. 4 der 
Transparenz-Verordnung eine Berufung auf den Ablehnungsgrund des Schutzes des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittä-
tigkeiten überhaupt vorsieht, zumal dieser in der Aarhus-Konvention nicht vorgegeben ist. 
917 Letztlich die Auslegung des BVerwG unterstützend: Keller, Informationszugang zu Unterlagen aus einem Vertragsverletzungsverfahren, 
jurisPR-BVerwG 23/2016, Anm. 1; Leipert, Kein Recht auf Informationszugang zu Aufforderungsschreiben, ZUR 2017, 25, 28; kritisch inso-
weit: Richter, Anmerkung zum BVerwG, Urteil vom 29.06.2016 – 7 C 32/15, NVwZ 2016, 1566, 1570 f. 
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„Weil im konkret zu entscheidenden Fall ein Gerichtsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof noch nicht 
anhängig war und ein Ausnahmetatbestand der Untersuchungstätigkeit im UIG und in der UIRL nicht vor-

handen ist, hatte die Bundesregierung die Verweigerung des Informationszugangs auf § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UIG gestützt. Die Regelung schütze mit dem Tatbestandsmerkmal „internationale Beziehungen“ auch die 

Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Union. Über diese Interpretation kann man 
mit guten Gründen geteilter Meinung sein. Wortlaut und Teleologie der Umweltinformationsrichtlinie 

sprechen sicher eher für eine engere Auslegung, die den Ausnahmetatbestand auf tatsächlich „zwischen-
staatliche“ Beziehungen beschränkte. Mit dem Kläger wird man argumentieren können, dass die Beziehung 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Union mittlerweile eher einen innerstaatlichen Charakter gewonnen 
haben, der vergleichbare Schutz- und Geheimhaltungsnotwendigkeiten, wie sie in echten internationalen 

Beziehungen bestehen mögen, nicht erkennen lässt.  

Das gilt umso mehr, als auch in der Sache ein Geheimhaltungsbedürfnis für die Mahnschreiben der Kom-
mission in Vertragsverletzungsverfahren nicht anzuerkennen ist. Schon die Praxis der Unionsorgane und 

der Mitgliedstaaten spricht gegen eine solche Anerkennung. Regelmäßig kursieren die entsprechenden 
Mahnschreiben in einer breiten Halböffentlichkeit. Ihr Inhalt ist ebenso regelmäßig Gegenstand offizieller 
Stellungnahmen informationell privilegierter Verbände und Einzelpersonen… Dass die Bundesregierung im 

Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht auf diesen Einwand mit dem Hinweis auf ihre praktisch vergebli-
chen Geheimhaltungsbemühungen verwies, vermag, anders als das Oberverwaltungsgericht meint, ange-

sichts der eklatant abweichenden tatsächlichen Situation nicht verfangen. 

Aber auch rechtlich überzeugt die Argumentation der Behörden und der Gerichte hinsichtlich der Geheim-
haltungsbedürftigkeit der Mahnschreiben nicht…. Die hierfür angeführten Gründe der „Natur“ und des 

„Ablaufs“ des einer Vertragsverletzungsklage vorangehenden Verfahrens… überzeugen nicht. Die vertrauli-
che „Natur“ des Vorverfahrens als solche stellt unter den Maßgaben des jedenfalls in der Grundrechtecharta 
normierten demokratischen Grundrechts der Informationsfreiheit… ohnehin keinen Eigenwert dar. Auch die 
These, wonach die regelmäßige Öffentlichkeit der entsprechenden Schriftsätze es „noch schwieriger“ ma-
chen „könnte, einen Verhandlungsprozess in Gang zu setzen und zu einem die gerügte Vertragsverletzung 
beendenden Einvernehmen zwischen der Kommission und dem betroffenen Mitgliedstaat zu kommen“,… 

erscheint pauschal, hypothetisch und insgesamt wenig plausibel. Mit mindestens eben solcher Wahrschein-
lichkeit ließe sich das Gegenteil vermuten: soweit sich die Öffentlichkeit für Vertragsverletzungsverfahren 
überhaupt interessiert, sind diese bereits heute Gegenstand lebhafter rechtspolitischer Debatten. Eine ge-
steigerte öffentliche Aufmerksamkeit, eine informierte öffentliche Debatte und ein möglicherweise gestei-

gerter Druck, zu einer Lösung in der einen oder anderen Richtung zu kommen, könnten dem Prozess als sol-
chen eher zuträglich sein, als ihm spürbaren Schaden zuzufügen. Zudem sind jedenfalls die hier behandelten 
Mahnschreiben, die begründeten Stellungnahmen und die mitgliedstaatlichen Antwortschreiben von einem 
viel zu sehr förmlichen Charakter, als dass insoweit von einer Gefährdung eines interpersonellen Verhand-

lungsgeschehens ausgegangen werden müsste. Der Sache nach geht es denn auch erkennbar nicht um den 
Schutz des Verhandlungsprozesses, sondern allein um die weitere Sicherung der Möglichkeit einer nur se-
lektiven Information der Öffentlichkeit und damit um die Wahrung einer Option zum strategischen Um-
gang mit administrativem Herrschaftswissen im schon von Max Weber… treffend kritisierten Sinne. Die 

europäischen wie die nationalen Gerichte sollten dem zukünftig die Anerkennung verweigern.“918 

Wegener weist hier zu recht auf die schwierige Entscheidungssituation hin, vor der die deutschen Be-
hörden und Gerichte standen. Die Auslegung des BVerwG, einen Ablehnungsgrund – Schutz internatio-
naler Beziehungen – heranzuziehen und diesen dann entgegen der allgemeinen Regel weit auszulegen, 
beruht auf einer pragmatischen, den Schutz des Vertrauensverhältnisses zur Europäischen Union be-
rücksichtigenden weiten Auslegung. 

 

 
918 Wegener, Licht und Schatten in der (Umwelt-)Informationsfreiheit, ZUR 2016, 153, 155 f.; s. auch: Wegener, Aktuelle Fragen der Umwel-
tinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 613 f. 
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Das österreichische BVerwG hat in einem vergleichbaren Fall ausdrücklich auf die Notwendigkeit des 
Konsulatationsverfahrens verwiesen und verlangt, dass vor der Verweigerung der Herausgabe von In-
formationen bzgl. Vertragsverletzungsverfahren ein Konsultationsverfahren durchgeführt werden 
muss: 919 

"Im verfahrensgegenständlichen Fall hätte die belangte Behörde sohin entweder eine Anfrage an die Eu-
ropäische Kommission stellen müssen, ob das Aufforderungsschreiben der Europäischen Kommission an 

die Republik Österreich verbreitet werden darf, oder die diesbezügliche Anfrage an die Europäische Kom-
mission weiterleiten müssen.Da die belangte Behörde weder die Europäische Kommission konsultiert hat 
noch das verfahrensgegenständliche Begehren an diese weitergeleitet hat, erweist sich der angefochtene 
Bescheid als rechtswidrig. Die belangte Behörde hat daher im weiteren Verfahren hinsichtlich der Doku-

mente der Europäischen Kommission wie beschrieben vorzugehen, wobei auch die anonymisierte Beschwer-
deschrift einzubeziehen ist, zumal Artikel 4 Abs. 4 der TransparenzVO vorsieht, dass die Europäische Kom-

mission bezüglich Dokumente Dritter diese zu konsultieren hat. Es verbleibt anzumerken, dass Artikel 5 
TransparenzVO sowohl hinsichtlich bereits abgeschlossener als auch noch offener Verfahren Geltung hat.920 

In der Sache folgt das österreichische BVerwG demnach grundsätzlich dem BVerwG.921. 

2.9.2.4 Notwendigkeit der ausdrücklichen gesetzlichen Normierung der Vertraulichkeit von Beratungen 
informationspflichtiger Stellen? 

Der Begriff der Vertraulichkeit der Beratungen ist gesetzlich nicht näher definiert. Dagegen verlangt 
Art 4 Abs. 2 UIRL ausdrücklich eine gesetzliche Umsetzung: 

„Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt 
wird, wenn die Bekanntgabe negative Auswirkungen hätte auf: 

a) die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden, sofern eine derartige Vertraulichkeit gesetzlich vorge-
sehen ist;“ 

Der EuGH hat sich daher im Flachglas Torgau-Fall mit der Frage beschäftigt, ob die Vertraulichkeit der 
Beratungen informationspflichtiger Stellen einer ausdrücklichen gesetzlichen Normierung bedarf und 
darauf eine differenzierte Antwort gefunden: 

„mit der Klarstellung in Artikel 4 Absatz II Unterabs. 1 lit. a der Richtlinie 2003/4, dass die Vertraulichkeit der 
Beratungen von Behörden „gesetzlich vorgesehen“ sein muss – eine Voraussetzung, die dem in Art.  4 Absatz 

IV des Übereinkommens von Aarhus vorgesehenen Erfordernis, dass die Vertraulichkeit der Beratungen 
„nach innerstaatlichem Recht“ vorgesehen sein muss, entspricht –, hat der Unionsgesetzgeber ... offensicht-

lich gewollt, dass es im nationalen Recht eine ausdrückliche Regel, deren Anwendungsbereich genau be-
stimmt ist, und nicht lediglich einen allgemeinen rechtlichen Kontext gibt. 

[62]Diese Klarstellung kann hingegen nicht so ausgelegt werden, dass es erforderlich ist, dass sämtliche Be-
dingungen für die Anwendung dieses Grundes für die Ablehnung des Zugangs zu Umweltinformationen im 

Detail festgelegt sind, da die in diesem Bereich zu treffenden Entscheidungen schon auf Grund ihrer Eigenart 
eng von dem konkreten Kontext abhängen, in dem sie erlassen werden, und eine Berücksichtigung der Art 

der in Rede stehenden Dokumente sowie des Verfahrensabschnitts, in dem der Zugangsantrag gestellt wird, 
erfordern […]. 

 

 
919 BVwG, Beschluss vom 10.11.2016, W127 2007978-1, https://rdb.manz.at/document/ris.bvwg.BVWGT_20161110_W127_2007978_1_00 
(letzter Zugriff am 10.08.2018). 
921 S. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 438. 
921 S. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 438. 
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Unter diesen Bedingungen ist auf die Fragen 2 a und 2 b zu antworten, dass Art. 4 II Unterabs. 1 lit. a der 
Richtlinie 2003/4/EG dahin auszulegen ist, dass die dort vorgesehene Voraussetzung, dass die Vertraulich-

keit der Beratungen von Behörden gesetzlich vorgesehen sein muss, als erfüllt angesehen werden kann, 
wenn es im nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats eine Regel gibt, die allgemein bestimmt, dass 
die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden einen Grund für die Ablehnung des Zugangs zu Umweltin-
formationen, die bei diesen Behörden vorhanden sind, darstellt, sofern das nationale Recht den Begriff der 

Beratungen klar bestimmt, was von den nationalen Gerichten zu prüfen ist.“922 

Erforderlich ist danach eine ausdrückliche rechtliche Regel. Ein allgemeiner Kontext, aus dem heraus 
sich der Begriff erschließen lässt, reicht nicht aus. Hieraus wird gefolgert, dass eine eindeutige gesetz-
liche Bestimmung des Begriffs gegeben sein müsse: 

„Zwar müssen die Mitgliedstaaten... nicht sämtliche Bedingungen für den Anspruchsausschluss im Detail per 
Gesetz regeln. Zumindest der Begriff „Beratungen“ müsse im nationalen Recht klar festgelegt sein, damit es 

nicht einseitig in der Hand der auskunftspflichtigen Behörde liege, festzulegen, über welche Vorgänge sie 
keine Informationen zu erteilen braucht. Der EuGH verlangt damit eine eindeutige nationalrechtliche Um-

grenzung der behördlichen Vorgänge, die als vertraulich qualifiziert werden können; ob eine entsprechende 
klare und eindeutige Regelung im deutschen Recht existiere, müssten die nationalen Gerichte prüfen. Dem 
Schweigen des EuGH zu der Frage, wo diese Vorschrift enthalten sein muss – im UIG oder in einer anderen 
Regelung –, kann man entnehmen, dass dies nach Auffassung des Gerichtshofs unerheblich ist. … Auch mit 

Blick auf den Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit stellt der EuGH zu Gunsten des Bürgers klar, dass das na-
tionale Recht eindeutig normieren müsse, welche Beratungsvorgänge vertraulich sein sollen, damit Behör-

den nicht einseitig darüber bestimmen können, ob ein Informationsanspruch besteht oder nicht.“923 

Jedoch hat der EuGH, auch wenn dies auf den ersten Blick angesichts der eindeutigen Formulierung in 
der UIRL widersprüchlich klingt, die Formulierung des Ausnahmetatbestands der Vertraulichkeit der 
Beratungen in § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG letztlich nicht beanstandet. Das BVerwG hat daraufhin eine 
detaillierte und umfangreiche Bestimmung des Begriffs der Vertraulichkeit der Beratungen vorgenom-
men.924 Eine Neuformulierung mit einer genauen Definition des Ausnahmetatbestands ist daher nicht 
geboten. Es könnte aber zu einer höheren Anwenderfreundlichkeit beitragen, wenn nicht nur auf die 
komplexe Rechtsprechung zurückgegriffen werden müsste. 

2.9.2.5 Vorrangige Regelung der Vertraulichkeit in einer Geschäftsordnung? 

Fraglich ist, ob eine Sonderregelung zur Vertraulichkeit der Beratung in der Geschäftsordnung einer 
informationspflichtigen Stelle im Sinne einer Bereichsausnahme Vorrang gegenüber der allgemeinen 
Auslegung des Begriffs nach Maßgabe der Rechtsprechung genießt. Die Frage wurde in mehreren Ent-
scheidungen im Hinblick auf den Schutz der behördlichen Beratungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG 
sowie § 3 Nr. 3b IFG thematisiert.  

In einer Entscheidung zum UIG argumentiert das OVG Münster, dass die Geschäftsordnungsregelung 
des Bundesrats, die die Vertraulichkeit von Protokollen o.ä. vorsehen, keine Bereichsausnahme dar-
stellen: 

 

 
922 EuGH, Urteil vom 14.02.2012 − C-204/09, EuZW 2012, 459, Rn. 61 ff.; dazu Hellriegel, Akteneinsicht statt Amtsgeheimnis – Anspruch auf 
Umweltinformationen gegen am Gesetzgebungsverfahren beteiligte Behörden, EuZW 2012, 456, 458; s. auch unten unter 2.9.2.4. 
923 Hellriegel, Akteneinsicht statt Amtsgeheimnis – Anspruch auf Umweltinformationen gegen am Gesetzgebungsverfahren beteiligte Behör-
den, EuZW 2012, 456, 458. 
924 BVerwG, Urteil vom 02.08.2012 – 7 C 7/12 –, juris, Rn. 22 ff. 
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„71 1) Dieser Ausschlussgrund ergibt sich zunächst nicht bereits aus den Vertraulichkeitsregelungen der §§ 
44 Abs. 2, 37 Abs. 2 Satz 2 GO BR. Diese schließen einen Anspruch auf Zugang zu Niederschriften von Bun-
desratsausschusssitzungen und von Länderanträgen zu Bundesratsausschusssitzungen - wie er hier in Rede 

steht - nicht von vornherein im Stile einer spezialgesetzlichen Bereichsausnahme aus.... 

73 Weder lässt das Umweltinformationsgesetz über § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 a) UIG hinaus Raum für eine sol-
che Annahme noch kommt den §§ 44 Abs. 2, 37 Abs. 2 Satz 2 GO BR von ihrem Regelungsgehalt her - unge-
achtet der Frage, ob sie auch als ein "Gesetz" i.S.v. Art. 4 Abs. 2 a) UIRL anzusehen sind - eine derart weitrei-

chende Ausschlusswirkung gegenüber Informationsansprüchen aufgrund von § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG zu. 

74 ... Wie auch aus Art. 51 Abs. 1, 52 Abs. 4 GG hervorgeht, verpflichtet die Geschäftsordnung des Bundesra-
tes unmittelbar nur dessen Mitglieder und die Ausschussmitglieder. Das Gebot der Vertraulichkeit in §§ 44 
Abs. 2, 37 Abs. 2 Satz 2 GO BR bindet daher lediglich die durch die Geschäftsordnung Verpflichteten dahin-
gehend, Sitzungsniederschriften - über den Dienstgebrauch hinaus - nicht Dritten bzw. öffentlich zugänglich 

zu machen.... 

77 Für die Bejahung oder Verneinung eines Anspruchs gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG lässt sich allein aus die-
sem innenrechtlichen Vertraulichkeitsgebot somit nichts Entscheidendes ableiten. Dies richtet sich unbe-

schadet dessen nach den Maßgaben des Umweltinformationsgesetzes. Dem steht die verfassungsrechtlich 
gewährleistete Geschäftsordnungsautonomie des Bundesrates nicht entgegen. Geschäftsordnungsfragen 

betreffen allein das Innenrecht des Bundesrates. Sie hindern den Bundesgesetzgeber indes nicht, Auskunfts-
ansprüche zu regeln, die - wie hier - im Einzelfall auch Bundesratsdokumente erfassen können.“925 

In einem Verfahren vor dem OVG Berlin-Brandenburg, das u.a. den Schutz der Vertraulichkeit der Be-
ratungen von informationspflichtigen Stellen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG betraf, wurde ebenfalls 
die Geschäftsordnung des Bundesrates angesprochen. Die Klägerin begehrte Zugang zu Informationen 
im Zusammenhang mit dem 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes. Nach Auffassung des beklag-
ten Ministeriums würde 

„eine Offenlegung … das in den Ausschüssen notwendige und vorhandene Vertrauensverhältnis nachhaltig 
stören; Kenntnisse über das Abstimmungsverhalten der Bundesländer in den vorbereitenden Ausschüssen 

würden künftige Verhandlungen erschweren.“926 

Das OVG ging nicht auf die Frage ein, ob Regelungen zur Vertraulichkeit der Beratung in der Geschäfts-
ordnung als Bereichsausnahme zu werten seien. Es machte deutlich, dass auf der Grundlage der Ge-
schäftsordnung erstellte Sitzungsprotokolle nur das Beratungsergebnis, nicht aber den geschützten 
Beratungsverlauf betreffen. Das Gericht verlangte eine substantiierte Darlegung der nachteiligen Aus-
wirkungen der Offenlegung des Protokolls: 

„Inwieweit eine Bekanntgabe der Sitzungsniederschrift nachteilige Auswirkungen auf künftige Ausschussbe-
ratungen hätte, ist unter diesen Umständen weder dargetan noch ersichtlich. Der bloße Hinweis der Beklag-

ten in der mündlichen Verhandlung, sie habe sich an die Entscheidung des Bundesrats, die Vertraulichkeit 
der Niederschrift nicht aufzuheben, gebunden gefühlt, vermag die nach der Struktur des Ablehnungsgrundes 
gebotene substantiierte Darlegung nachteiliger Auswirkungen nicht zu ersetzen. Soweit die Sitzungsnieder-
schrift zudem Angaben zum Abstimmungsergebnis und zum Abstimmungsverhalten der Bundesländer ent-

hält, fehlt es gleichfalls an der Darlegung einer konkreten und ernsthaften Beeinträchtigung der Vertraulich-
keit der Beratungen. Das Vorbringen der Beklagten erschöpft sich in der unsubstantiierten Behauptung, dass 

 

 
925 OVG Münster, Urteil vom 30.08.2016 – 15 A 2024/13, juris, Rn. 75 ff. 
926 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.11.2015 – OVG 12 B 16.14 –, juris, Rn. 13. 
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bei einer Offenlegung künftige Verhandlungen und das Abstimmungsverhalten auch zwischen den Aus-
schüssen erschwert würden.“927 

Anderer Ansicht ist aber der VGH Kassel, der in der Geschäftsordnung des Bundesrates eine vorran-
gige Regelung der Vertraulichkeit der Beratungen sieht: 

„29 Die Geschäftsordnung des Bundesrates und mithin auch § 44 Abs. 2 GO BR finden ihre rechtliche Grund-
lage in Art. 52 Abs. 3 Satz 2 GG und sind letztlich Ausfluss der dem Bundesrat zustehenden Autonomie […]. 
Jedenfalls bindet die Geschäftsordnung die Bundesratsmitglieder, die Vertreter nach Art. 51 Abs. 1 Satz 2 

GG und die Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter nach Art. 52 Abs. 4 GG unmittelbar […]. Unabhängig 
davon, welche Rechtsqualität die Geschäftsordnung aufweist, ergibt sich aus der dem Bundesrat durch Art. 

52 Abs. 3 Satz 2 GG ausdrücklich eingeräumten Befugnis, eine Geschäftsordnung zu erlassen, dass der einfa-
che Gesetzgeber diese Geschäftsordnung zu beachten hat […]. Dies gilt sowohl für den Landes- als auch den 

Bundesgesetzgeber. Der Begriff „vertraulich" i. S. des § 44 Abs. 2 GO BR umfasst die Verpflichtung, Still-
schweigen über den Inhalt der Niederschrift zu wahren. Die Niederschrift darf nicht öffentlich zugänglich 

gemacht werden ... 

...Das Gebot der Vertraulichkeit nach § 44 Abs. 2 GO BR würde ... ausgehöhlt, dürften diejenigen Personen 
und Stellen, denen zum Zwecke des Dienstgebrauchs die Sitzungsniederschriften durch die nach der Ge-

schäftsordnung des Bundesrates Verpflichteten zur Verfügung gestellt wurden, die Niederschriften öffentlich 
machen. Daraus folgt, dass nicht nur diejenigen, die unmittelbar durch die Geschäftsordnung zur Vertrau-
lichkeit verpflichtet sind, diese wahren müssen, sondern auch jene Personen, die zu dienstlichen Zwecken 

Kenntnis von den Niederschriften erlangt haben. Dementsprechend darf auch der Beklagte bzw. das Minis-
terium gemäß § 44 Abs. 2 GO BR nicht verpflichtet werden, der Klägerin Zugang zu den Dokumenten Nr. 33 
(Niederschrift der 899. Sitzung des Innenausschusses des BR vom 9. Juni 2011) und Nr. 46 (Niederschrift der 

293. Sitzung des Umweltausschusses des BR, 1. Juli 2011) zu gewähren.“928 

Diese Entscheidung betraf den mit § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG wortgleichen § 7 Abs. 1 Nr. 2 HUIG. Der 
VGH Kassel verkennt, dass der Ausnahmetatbestand der Vertraulichkeit der Beratungen eng anhand 
der Maßgaben des UIG auszulegen ist.929 Legt man die Auffassung des VGH zugrunde, führte dies zu 
einer Bereichsausnahme für Protokolle über Beratungen des Bundesrates und, darüber hinaus, für 
sämtliche Niederschriften behördlicher und parlamentarischer Beratungen, die aufgrund einer Ge-
schäftsordnung nicht veröffentlicht werden dürfen. Eine solche Bereichsausnahme widerspräche zu-
nächst § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UIG, denn hiernach muss, wie es etwa das OVG Münster in der oben be-
schriebenen Entscheidung ausgeführt hat, im Einzelfall nachgewiesen werden, dass das Bekanntgeben 
der Informationen nachteilige Auswirkungen auf die hinter dem Ausnahmetatbestand der Vertraulich-
keit der Beratungen stehenden Schutzgüter wie etwa die Arbeitsfähigkeit der Behörden hätte. Auch 
wenn dies der Fall wäre, hätte immer noch eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Her-
ausgabe der Informationen erfolgen müssen (hier nach § 7 Abs. 1 HUIG). Die Entscheidung des VGH 
widerspricht darüber hinaus dem Grundsatz der engen Auslegung der Ablehnungsgründe nach Art. 4 
Abs. 4 Satz 2 der Aarhus-Konvention. Gleiches gilt für Art. 4 Abs. 2 Sätze 1a, 2 und 3 UIRL. Die Ent-
scheidung ist damit sowohl völker- wie auch unionsrechtswidrig.  

Ergänzend kann die Rechtsprechung zum IFG herangezogen werden. Das BVerwG hat sich insoweit 
zum UIG noch nicht geäußert. Es hat aber anlässlich eines Falls zum IFG dargelegt, dass Geschäftsord-
nungen lediglich interne Rechtsbeziehungen regeln, aber keine Außenwirkung haben: 

 

 
927 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.11.2015 – OVG 12 B 16.14 –, juris, Rn. 45. 
928 VGH Kassel, Urteil vom 27.04.2016 – 6 A 2052/14, juris, Rn. 39. 
929 Vgl. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 440. 
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„Regelungsgegenstände von Geschäftsordnungen sind nur die innere Organisation eines Organs und der 
Ablauf seiner Meinungs- und Willensbildung. Die Geschäftsordnung unterscheidet sich mithin von anderen 

rechtlichen Bestimmungen dadurch, dass sie nicht das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, sondern ledig-
lich organinterne Rechtsbeziehungen regelt. Dieser beschränkte Regelungsinhalt der Geschäftsordnung 
schlägt sich auch in ihrer Entstehungsweise nieder. Insbesondere bedürfen geschäftsordnungsrechtliche 

Bestimmungen zu ihrer Wirksamkeit nicht der an die Allgemeinheit gerichteten Verkündung, die sonst für 
die Entstehung förmlich gesetzter Rechtsnormen unerlässlich ist. Ebenso wie bei einer Verwaltungsvorschrift 
fehlt es einer Geschäftsordnung an der Außenwirkung, die für eine Rechtsvorschrift charakteristisch ist […]. 
Demgegenüber weist eine Rechtsverordnung ihrerseits alle genannten Merkmale einer Rechtsvorschrift, na-
mentlich die Außenwirkung, auf, so dass sie selbst eine Vertraulichkeitspflicht im Sinne des § 3 Nr. 4 IFG re-

geln kann.930 

Auch das OVG Naumburg hat sich anlässlich eines IFG-Falls gegen eine vorrangige Anwendung einer 
Geschäftsordnung gewandt, denn 

“ebenso wie bei einer Verwaltungsvorschrift fehlt es einer Verfahrensordnung - wie auch der Geschäftsord-
nung - an der Außenwirkung, die für eine Rechtsvorschrift charakteristisch ist.“931 

Das OVG Münster hatte 2017 in einem Fall bzgl. des § 3 Nr. 3b IFG der Geschäftsordnung des Bundes-
kartellamts (GO-BKartA), die in § 76 Abs. 3 Satz 1 für das Votum des Berichterstatters einer Beschluss-
abteilung bzgl. des Votums des Berichterstatters keine Einsichtnahme vorsieht, eine Bedeutung als 
„Dreh- und Angelpunkt des Beratungsprozesses“ zuerkannt.932 Maßgeblich hat sich das OVG Münster 
dann aber nicht auf die Geschäftsordnung berufen, sondern eine eigenständige Auslegung des Begriffs 
der Vertraulichkeit der Beratungen vorgenommen. Die Geschäftsordnung wurde nur beiläufig in der 
Argumentation verwandt. 

Wegen der hohen Praxisrelevanz und Aktualität der Frage, ob eine einfache Geschäftsordnung die 
Grundsätze des freien Informationszugangs sowie der engen Auslegung von Ablehnungsgründen im 
wege einer Bereichsausnahme „aushebeln“ kann, ist auf eine Klarheit schaffende Entscheidung des 
BVerwG zu § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG zu hoffen. 

2.9.2.6 (Zeitliche) Grenzen des Schutzes der behördlichen Beratung 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG entfällt der Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit der Beratun-
gen von informationspflichtigen Stellen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG nicht automatisch bei Bera-
tungsende:  

„28 b) Der Rechtsansicht der Klägerin, wonach der Ablehnungsgrund zeitlich auf laufende Beratungsvor-
gänge beschränkt und folglich eine Berufung auf die Vertraulichkeit der Beratungen nach deren Abschluss 
nicht mehr möglich ist […], ist ebenso wenig zu folgen. Weder im Wortlaut des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 UIG 

noch des Art. 4 Abs. 2 Umweltinformations-RL findet sich ein Hinweis auf eine solche strikte zeitliche Grenze. 
Der Europäische Gerichtshof geht davon aus, dass dieser Ablehnungsgrund gerade auch dann einschlägig 

sein kann, wenn das Gesetzgebungsverfahren und die hierauf bezogenen Beratungen beendet sind und 
demnach die Ausnahmebestimmung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a UIG nicht mehr greift […]. 

29 Dies wird durch die vergleichbare Vorschrift des § 3 Nr. 3 Buchst. b IFG bestätigt. Danach besteht ein An-
spruch auf Informationszugang nicht, wenn und solange die (notwendige Vertraulichkeit der) Beratungen 
von Behörden beeinträchtigt werden. Hierzu ist bereits geklärt, dass mit der Formulierung "solange" deut-

 

 
930 BVerwG, Urteil vom 28.07.2016 – 7 C 3/15, juris, Rn. 16. 
931 OVG Magdeburg, Beschluss vom 24.03.2017 – 3 L 115/15, juris. 
932 OVG Münster, Urteil vom 18.10.2017 – 15 A 530/16, juris, Rn. 57 f. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

197 

 

lich gemacht wird, dass der Informationszugang grundsätzlich nur aufgeschoben ist. Die Dauer des Auf-
schubs bestimmt sich danach, ob der Schutz der Vertraulichkeit weiterhin eine Offenlegung der Beratungsin-

terna verbietet.  

30 Der Abschluss des Verfahrens und die seither vergangene Zeit gehören demnach zu den Kriterien, die im 
Rahmen der einzelfallbezogenen Prüfung zu würdigen sind, ob das Bekanntgeben der Information nachtei-
lige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit der Beratungen hätte […]. Sie geben die Entscheidung hingegen 

nicht abschließend vor.“933 

Daher ist eine Prognose erforderlich, ob das nachträgliche Bekanntwerden den Beratungsprozess 
ernsthaft und konkret gefährdet. Auch der EuGH scheint diese Auffassung zu stützen: 

„Dies gilt umso mehr, als auch dann, wenn – wie die Generalanwältin in den Nrn. 77 und 78 ihrer Schlussan-
träge festgestellt hat – die in Art. 2 Nr. 2 Satz 2 der Richtlinie 2003/4 eingeräumte Möglichkeit, eine Aus-
nahme vorzusehen, ausschließlich für die Dauer des Gesetzgebungsverfahrens Anwendung findet, es den 

daran beteiligten Gremien und Einrichtungen unbenommen bleibt, die Übermittlung von Umweltinformatio-
nen aus anderen Gründen zu verweigern und sich insbesondere gegebenenfalls auf eine der in Art. 4 dieser 

Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen zu berufen.“934 

Das OVG Münster ist ebenfalls dieser Auffassung gefolgt: 

„Das Votum des Berichterstatters einer Beschlussabteilung des Bundeskartellamts unterliegt auch nach Er-
gehen der Entscheidung der Beschlussabteilung dem Vertraulichkeitsschutz des § 3 Nr. 3 b) IFG, wenn die 

Herausgabe des Votums geeignet ist, die notwendige Vertraulichkeit der Beratungen der Beschlussabteilung 
zu beeinträchtigen.“935 

In diese Richtung tendiert auch eine Entscheidung des VG Berlin, das aber deutlich macht, dass dem 
Verfahrensabschluss bei der Beurteilung des Vertraulichkeitsschutzes erhebliches Gewicht zukommt: 

„Bei der von § 8 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 UIG geforderten Prüfung nachteiliger Auswirkungen genügt nicht jede 
allgemein in Betracht zu ziehende, nachteilige Auswirkung, sondern nur eine ernsthafte, konkrete Gefähr-
dung der geschützten Belange […]. Der Abschluss eines laufenden Verfahrens bildet dabei zwar keine un-
überwindbare zeitliche Grenze, gehört aber zu den Kriterien, die im Rahmen der einzelfallbezogenen Prü-

fung zu würdigen sind, ob das Bekanntgeben der Information nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulich-
keit der Beratungen hätte […].“936 

Danach kann – etwa nach Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens – im Grundsatz auf den Ableh-
nungsgrund der Vertraulichkeit der Beratungen zurückgegriffen werden.937 Dies wird auch in weite-
ren Gerichtsentscheidungen und in Teilen der Literatur so gesehen.938 

Einzelne Stimmen in der Literatur messen dem Abschluss der Beratungen hingegen so viel Gewicht 
bei, dass danach regelmäßig keine Notwendigkeit des Schutzes der Vertraulichkeit mehr angenommen 
werden kann.939  

Dies ist auch die von Karg vertretene Auffassung, wonach  
 

 
933 BVerwG, Urteil vom 02.08.2012 – 7 C 7/12, juris, Rn. 28 ff. 
934 EuGH, Urteil vom 14.02.2012 – C–204/09, ZUR 2012, 237, 243, Rn. 57. 
935 OVG Münster, Urteil vom 18.10.2017 – 15 A 530/16, juris, Leitsatz. 
936 VG Berlin, Urteil vom 18.12.2013 – VG 2 K 249.12, ZUR 2014, 433, 435. 
937 S. auch: Guckelberger, Umweltinformationen unter europäischem Einfluss, VerwArch 2014, 411, 434 f. 
938 BVerwG, Urteil vom 30.04.2009, 7 C 17.08, UPR 2009, 313, Rn. 15, 23; OVG Münster, Urteil vom 05.09.2006, 8 A 2190/04, UPR 2007, 39, 
40; Schmidt/Wörn, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Umweltinformationsgesetz in den Jahren 2007 und 2008, NuR 2008, 770, 772; 
Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 24. 
939 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 8 Rn. 22. 
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„Der Schutz endet, sobald die Entscheidungsfindung abgeschlossen ist. Für einen verlängerten Schutz be-
steht kein Bedürfnis […]. Denn eine Beeinflussung der konkreten Entscheidungsfindung ist dann nicht mehr 

zu befürchten…“940 

Dabei ist aber zu bemerken, dass die Quelle aus dem Jahr 2010 stammt, das maßgebliche Urteil des 
BVerwG also noch nicht berücksichtigt werden konnte. 

Nach dem Gebot der engen Auslegung der Ablehnungsgründe ist, dem BVerwG folgend, jedenfalls der 
Abschluss der Beratung für die Beurteilung des Schutzes der Vertraulichkeit ein wesentliches Krite-
rium. Vielfach kann dann nicht mehr mit einer Beeinflussung der Entscheidungsfindung gerechnet 
werden.941 Die Gründe für die Annahme nachteiliger Auswirkungen müssen dargelegt werden werden: 

„Eine zukünftige Wirkung auf die Entscheidungsfindung in weiteren Verfahren müsste jeweils für den kon-
kreten Fall dargelegt werden. Soweit sich tatsächlich die Gefahr der Ausstrahlung auf zukünftige Beratungs-

prozesse herleiten ließe, würden Wortlaut und Zweck der Norm die Versagung des Zugangs rechtfertigen. 
Eine pauschale Ausdehnung des Schutzes auf sämtliche abgeschlossenen Beratungsvorgänge ist daher nicht 
erforderlich. Der Schutz besteht auch dann nicht, wenn zwar sämtliche Beratungen der informationspflichti-
gen Stelle vertraulich sind, jedoch nach Abschluss der Beratungen bzw. des Vorgangs die Veröffentlichung 

schutzwürdigen Belange nicht konkret und ernsthaft gefährdet werden…“942 

Das VG Berlin sah in Anwendung dieser Maßgaben die Darlegung einer ernsthaften, konkreten Gefähr-
dung in einem atomrechtlichen Fall nicht als ausreichend an: 

„Gemessen hieran hat die Beklagte nicht plausibel und nachvollziehbar darzulegen vermocht, dass sich die 
Bekanntgabe der Vorlagen und Vermerke auch noch nach Abschluss des Beratungsprozesses auf Beratun-

gen des Bundeskanzleramtes behindernd oder hemmend auswirken kann.“943 

Zum Vergleich wird auf eine Entscheidung des BVerfG hingewiesen, in der die Reichweite des parla-
mentarischen Informationsanspruchs ausgelotet wurde: 

„Als funktioneller Belang fällt bei abgeschlossenen Vorgängen nicht mehr die Entscheidungsautonomie der 
Regierung, sondern vor allem die Freiheit und Offenheit der Willensbildung innerhalb der Regierung ins Ge-
wicht. Unter diesem Aspekt sind Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung von Regierungsentschei-
dungen, die Aufschluss über den Prozess der Willensbildung geben, umso schutzwürdiger, je näher sie der 

gubernativen Entscheidung stehen…“944 

Auf das Umweltinformationsrecht übertragen bedeutet dies, dass der Beratungsvorgang nach Ab-
schluss der Beratung umso schutzwürdiger ist, je näher er der Entscheidung der informationspflichti-
gen Stelle steht. 

Im Ergebnis wird man die Fortwirkung des Ausnahmetatbestands nach Abschluss der Beratungen 
nicht ausschließen können. Dies ist aber genau darzulegen und plausibel zu begründen. Das OVG 
Münster hat Wert auf die Aussage gelegt, dass das Regierungshandeln transparent und auch im Nach-
hinein erklärbar sein muss: 

„Der oben bereits behandelte § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 a) UIG statuiert gerade keine zeitlich unbegrenzte Be-
reichsausnahme für jegliche Tätigkeit von Regierungsstellen und Behörden im Rahmen der Gesetzgebung. 
Das Umweltinformationsgesetz verlangt stattdessen - jedenfalls bei, wie hier, abgeschlossenen Gesetzge-

 

 
940 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 34. 
941 Vgl. Guckelberger, Umweltinformationen unter europäischem Einfluss, VerwArch 2014, 411, 435. 
942 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 34. 
943 VG Berlin, Urteil vom 18.12.2013 – VG 2 K 249.12, ZUR 2014, 433, 435. 
944 BVerfG, Urteil vom 07.11.2017 – 2 BvE 2/11 –, BVerfGE 147, 50-184, Rn. 232. 
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bungsverfahren - auch von der Regierung und obersten Bundesbehörden, sich Informationszugangsansprü-
chen zu stellen und auch auf diese Weise Regierungsentscheidungen und -positionen nachträglich zu erklä-
ren. Im Hinblick auf zukünftige Gesetzgebungsverfahren darf sich die Anwendung des Umweltinformations-
gesetzes nicht an der Vorstellung orientieren, dass es bei den verantwortlich handelnden Regierungsange-

hörigen zu einengenden Vorwirkungen bzw. auch zu einer "Flucht in die Mündlichkeit" kommt. Vielmehr ent-
spricht es einer ordnungsgemäß agierenden Ministerialverwaltung, komplexe Entscheidungsprozesse 

schriftlich vorzubereiten und zu dokumentieren. Dies schließt die fortgesetzte Bereitschaft der Verantwor-
tungsträger der Regierung sowie der Arbeitsebene ein, ihre jeweiligen Auffassungen (ab-)zubilden, mögen 

diese später im Entscheidungsprozess auch wieder aufgegeben werden.“945 

Ist die Beratung abgeschlossen, kann ein Antrag auf Informationszugang insbesondere bei Wertungen 
oder politische Elemente enthaltenden Entscheidungen in Betracht kommen.946  

2.9.2.7 Anerkennung eines Ausnahmetatbestands „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“? 

Über den Schutz der Vertraulichkeit behördlicher Beratungen hinaus ist kein Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung anzuerkennen der vom Informationsanspruch ausgenommen ist. Ein solcher Ab-
lehnungsgrund ist im UIG nicht normiert. Da die Ausnahmetatbestände des § 8 UIG abschließend zu 
verstehen sind, könnte ein solcher zusätzlicher Ablehnungsgrund des Kernbereichs exekutiver Eigen-
verantwortung auch angesichts des völker- und unionsrechtlichen Hintergrunds weder begründet 
noch akzeptiert werden.947 

Dennoch wird die Annahme eines Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung vereinzelt in der Lite-
ratur unterstützt: 

„Grds. ist der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung vom Informationsanspruch ausgenommen, wobei 
dennoch in jedem Fall eine konkrete Abwägung zwischen den widerstreitenden Interessen erfolgen muss 

[…]. Für die Bundesregierung verbleibt es bei einem grds. nicht der Informationspflicht unterliegenden Initia-
tiv-, Beratungs- und Handlungsbereich […].“948 

Das OVG Berlin-Brandenburg 2016 hat dieser Ansicht hingegen eine Abfuhr erteilt und das Konzept 
des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung stattdessen systemkonform in die Systematik der 
Ablehnungsgründe des UIG integriert: 

 „Im Rahmen der Prüfung von Ausschlussgründen nach § 8 UIG ist eine Privilegierung der gesetzesvorberei-
tenden Tätigkeit der Regierung weder in der Systematik des Gesetzes noch der Umweltinformationsrichtlinie 

oder der Aarhus-Konvention angelegt. Den zum Schutz des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung 
entwickelten verfassungsrechtlichen Grundsätzen kann jedoch bei der Prüfung, ob die Bekanntgabe von Do-
kumenten zu regierungsinternen Beratungs- und Entscheidungsabläufen nachteilige Auswirkungen auf die 

Vertraulichkeit der Beratungen hätte, Rechnung getragen werden.“949 

Für die Beurteilung des Vorliegens des Ausnahmetatbestands des § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UIG kann somit 
der Aspekt des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung durchaus von Bedeutung sein: 

 

 
945 OVG Münster, Urteil vom 30.08.2016 – 15 A 2024/13 –, juris, Rn. 68. 
946 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 439. 
947 So auch: Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.2.2018; Guckel-
berger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 442. 
948 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 31, allerdings mit einer Verwechslung bzgl. des zitierten 
Gerichts (BVerwG statt richtig OVG Berlin-Brandenburg). 
949 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.11.2015 – OVG 12 B 6.14, juris, Leitsatz 1. 
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 „Bei Informationen, die - wie vorliegend - die Willensbildung der Regierung betreffen, ist zudem der Schutz 
des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung zu berücksichtigen. Diese ausgehend vom Gewaltentei-
lungsprinzip entwickelte Rechtsfigur schließt zur Wahrung der Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung 

der Regierung auch gegenüber Parlament und Volk einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Bera-
tungs- und Handlungsbereich ein […]. Zu diesem Bereich gehört die Willensbildung der Regierung selbst, so-
wohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortent-
scheidungen, die sich vornehmlich in ressortübergreifenden und -internen Abstimmungsprozessen vollzieht. 
Um ein Mitregieren Dritter bei noch ausstehenden Entscheidungen der Regierung zu verhindern, erstreckt 
sich die Kontrollkompetenz des Parlaments daher grundsätzlich nur auf bereits abgeschlossene Vorgänge. 
Laufende Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen sind zur Wahrung eigenverantwortlicher Kom-

petenzausübung der Regierung geschützt. Aber auch bei abgeschlossenen Vorgängen sind Fälle möglich, die 
dem Einblick Außenstehender weiterhin verschlossen bleiben müssen. Denn ein Informationsanspruch 

könnte durch seine einengenden Vorwirkungen die Regierung in der ihr zugewiesenen selbständigen Funk-
tion beeinträchtigen..“950 

In der Literatur wird die Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg begrüßt. Ein Kernbereich exekuti-
ver Eigenverantwortung als Ablehnungsgrund wird als eine unzulässige faktische Bereichsausnahme 
angesehen: 

„Ohne Erfolg berief sich das Bundeskanzleramt zur Rechtfertigung seines besonderen Geheimhaltungsver-
langens auf den in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Ausnahmetatbestand 

des „Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung“. Zu Recht lehnt das Oberverwaltungsgericht eine unmit-
telbare Anwendung dieser ungeschriebenen verfassungsrechtlichen Ausnahme auf Zugangsbegehren nach 
dem UIG ab. Ein entsprechender Ausnahmetatbestand findet sich nämlich in der UIRL nicht. Auch der Ver-
fassungsrang der vom BVerfG entwickelten Ausnahme verfängt insoweit wegen des Vorrangs des Unions-
rechts nicht. Wesentliche Elemente der vom BVerfG entwickelten Argumentation können allerdings, wie 

schon das VG Berlin in seiner Entscheidung gezeigt hatte, im Rahmen der geschriebenen Ausnahmetatbe-
stände von UIRL und UIG Berücksichtigung finden. Trotz dieser impliziten Berücksichtigung der „Kernbe-

reichs“-Argumentation lehnt das Oberverwaltungsgericht im Ergebnis eine hieraus folgende Einschränkung 
des Informationszugangs ab. Zu Recht folgt es nicht der Argumentation des Bundeskanzleramtes, das in im-
mer neuen sprachlichen Wendungen letztlich allein auf die eigene herausgehobene Stellung in der Bundes-
exekutive verwiesen hatte. Die damit reklamierte pauschale Bereichsausnahme für das Handeln besonders 

wichtiger Teile der Verwaltung kennt das (Umwelt-)Informationszugangsrecht nicht.“951 

Letztlich ist geklärt, dass ein Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung keinen eigenständigen Ab-
lehnungsgrund darstellt, aber im Rahmen der Prüfung des § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UIG berücksichtigt wer-
den kann.  

2.9.2.8 Schutz des fairen Verfahrens als subjektives Recht? 

In der Literatur wurde die Frage aufgeworfen, ob der Ablehnungsgrund in § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 2. Alt. 
UIG (Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren) für den Antragsteller als ein subjektives Recht 
anzusehen ist. Dies wird zum Teil bejaht: 

„Kann sich die Bekanntgabe von Informationen nachteilig auf ein faires Verfahren auswirken, hat die be-
troffene Person grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass die Bekanntgabe nicht erfolgt. Dies gilt sowohl 

bei nur mittelbaren Auswirkungen auf ein laufendes Verfahren als auch bei unmittelbaren Auswirkungen auf 

 

 
950 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.11.2015 – OVG 12 B 6.14, juris, Rn. 42. 
951 Wegener, Licht und Schatten in der (Umwelt-)Informationsfreiheit, ZUR 2016, 153, 154. 
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Verfahrenspositionen des Betroffenen […]. Insofern hat die Regelung also, wie sich bereits aus der ausdrück-
lichen Verwendung des Wortes „Anspruch“ ergibt, eine subjektivrechtliche Komponente, die auch eine Ein-

ordnung dieses Ablehnungsgrundes in den Katalog des § 9 Abs. 1 gerechtfertigt hätte. […]“952 

Andererseits wird aber auch abgelehnt, dass sich aus dieser Norm ein solches subjektives Recht er-
gebe: 

„Hier geht es nicht um den Schutz der Persönlichkeitsrechte der vom Verfahren betroffenen Person. Dies 
kann unter die Ausnahme des § 9 Abs. 1 Nr. 1 UIG fallen. Zu denken ist zum Beispiel daran, dass Dritte nicht 
bereits Informationen erhalten, während der[m] Verteidiger die Akteneinsicht bis zum Abschluss der straf-
rechtlichen Ermittlungen versagt werden kann, § 147 Abs. 2 StPO. […] Wegen der Stellung in § 8 (Schutz öf-

fentlicher Belange) ist dieser Ausnahmegrund nicht drittschützend.“953 

Letztlich kommt es aber auf diese Frage nicht an, denn der Anspruch auf ein faires Verfahren ist ohne-
hin rechtsstaatlich verankert, so etwa in Art. 47 Abs. 2 der EU-Grundrechtecharta: 

„Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor 
durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist ver-

handelt wird.“ 

Der Anerkennung eines zusätzlichen subjektiven Rechts aus § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG bedarf es daher 
nicht. 

Dessen ungeachtet wird aber zutreffend ein Anhörungsrecht für den Fall gefordert, dass einem Infor-
mationsantrag trotz möglicher nachteiliger Auswirkungen auf den Anspruch auf ein faires Verfahren 
stattgegeben werden soll. Zwar ist dies in § 8 Abs. 1 UIG nicht vorgesehen, dafür aber nach § 9 Abs. 1 
Satz 3 UIG. Aus dem Anspruch auf ein faires Verfahren folgt, dass auch in den Fällen des § 8 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 UIG eine Anhörung eventuell Betroffener durchzuführen ist.954 

2.9.2.9 Auslegung des Begriffs der internen Mitteilungen 

Das BVerwG hat im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH die Frage aufgeworfen, 
ob  

„Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 90/313/EWG des Rates (UIRL) so auszulegen [ist], dass der Begriff "interne Mitteilungen" sämtli-
che Mitteilungen umfasst, die den Binnenbereich einer informationspflichtigen Stelle nicht verlassen?“955 

Dazu hat das Gericht ausgeführt, dass als „intern“ grundsätzlich nur Mitteilungen angesehen werden 
können, die innerhalb einer informationspflichtigen Stelle verbleiben: 

„Der Senat hat zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Umweltinformationsgesetzes (UIG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2808), der Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL in Bundesrecht umsetzt und der hier maßgebli-
chen landesrechtlichen Regelung des § 28 Abs. 2 Nr. 2 UVwG BW entspricht, mit Blick auf den Willen des Ge-

setzgebers (vgl. BT-Drs. 15/3680 S. 8) zum Begriffsmerkmal "intern" entschieden, dass vom Ablehnungs-
grund nur solche Mitteilungen erfasst werden, die den Binnenbereich einer informationspflichtigen Stelle 

 

 
952 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 33. 
953 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 148. 
954 So auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 8 Rn. 33. 
955 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Vorlagefrage 1; das zugrundeliegende Verfahren betraf einen Antrag auf Zugang zu 
Unterlagen im Zusammenhang mit Baumfällungen für das Projekt "Stuttgart 21" im Stuttgarter Schlossgarten im Oktober 2010. 
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nicht verlassen […]. Danach können auch solche Mitteilungen nicht als "intern" gelten, die zwar den Binnen-
bereich einer informationspflichtigen Stelle (noch) nicht verlassen haben, dazu aber bestimmt sind.“956 

Auch bisher wurde vertreten, dass an außenstehende Empfänger gerichtete Stellungnahmen, Gutach-
ten oder Dokumentationen keine internen Mitteilungen sind.957 Anderer Auffassung war noch das OVG 
Münster in einem Urteil von 2010 bzgl. des Vertragsverletzungsverfahrens „Instandsetzungs- und Un-
terhaltungsmaßnahmen an der Elbe, Sachsen-Anhalt”, das auch den Austausch zwischen verschiedenen 
informationspflichtigen Stellen unter den Begriff der internen Mitteilungen fassen wollte.958 

Das BVerwG sieht nunmehr als unklar an, was genau vom Begriff der internen Mitteilung erfasst ist: 

„Klärungsbedürftig ist in diesem Zusammenhang, was unter einer "Mitteilung" im Sinne von Art. 4 Abs. 1 
Unterabs. 1 Buchst. e UIRL zu verstehen ist. Fraglich ist insbesondere, ob Unterlagen bzw. Informationen von 

einer bestimmten Qualität sein müssen, um als "Mitteilungen" im Sinne der Umweltinformationsrichtlinie 
eingestuft werden zu können. Der Begriff "Mitteilungen" legt zumindest nahe, dass die betreffenden Infor-

mationen (auch) an einen Dritten gerichtet sein müssen.“959 

Das Gericht hält darüber hinaus eine enge Auslegung sowie eine teleologische Reduktion des Begriffs 
für angezeigt: 

„Eine inhaltliche Konturierung des Begriffs der "Mitteilungen" ist auch deshalb geboten, weil die Umweltin-
formationsrichtlinie in Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1 UIRL anordnet, die in Abs. 1 und 2 genannten Ableh-

nungsgründe eng auszulegen. Diese Maßgabe entspricht Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 des Übereinkommens 
über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zu-

gang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten - Aarhus-Konvention (AK) - vom 25. Juni 1998. […] 

Vor diesem Hintergrund dürfte nicht jedes Dokument, das intern kommuniziert wird, eine "interne Mittei-
lung" darstellen.  

Hinweise für eine teleologische Reduktion des Begriffs der "Mitteilungen" finden sich im Implementation 
Guide zur Aarhus-Konvention. Dort wird zu Art. 4 Abs. 3 Buchst. c AK ("interne Mitteilungen von Behörden") 
darauf verwiesen, dass in einigen Mitgliedstaaten mit der Ausnahme der internen Mitteilungen die persönli-
chen Auffassungen staatlicher Mitarbeiter geschützt werden sollen. In diesem Sinne gelte die Ausnahme im 

Regelfall nicht für Faktenmaterial […].“960 

Insoweit wurde vorgeschlagen, den Begriff auf wesentliche Dokumente zu beschränken: 

„Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht schlägt vor, unter den Begriff der "in-
ternen Mitteilungen" im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL nur wesentliche Dokumente der 
internen Information sowie der Willens- und Entscheidungsfindung einer Behörde zu fassen. Das wirft aller-

dings die weitere Frage auf, was unter "wesentlichen Dokumenten" zu verstehen ist.“961 

Es dürfte allerdings angesichts des Gebots der engen Auslegung der Ausnahmetatbestände schwierig 
werden, eine genaue Grenzlinie zwischen „unwesentlichen“ und „wesentlichen“ Mitteilungen zu zie-
hen. Daher erscheint es zweifelhaft, ob der EuGH diesen Weg einschlagen wird. Vorzuziehen wäre ggf. 
eine Lösung, nach der grundsätzlich jede Mitteilung innerhabl einer informationspflichtigen Stelle un-
ter den Ausnahmetatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG fällt, dann aber in der Einzelfallabwägung mit 

 

 
956 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 13. 
957 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 8 Rn. 52. 
958 OVG Münster, Urteil vom 03.8.2010 - 8 A 283/08, NVwZ 2011, 375. 
959 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 14. 
960 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 15 - 17. 
961 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 18. 
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dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe nach der „Wesentlichkeit“ der Information differen-
ziert werden könnte. 

2.9.2.10 Zeitliche Grenzen des Schutzes der internen Mitteilungen  

Die Frage, ob die Anwendung des Ablehnungsgrunds der internen Mitteilungen auf die Dauer des Ver-
fahrens beschränkt ist, oder ob dieser Grund auch noch nach Verfahrensabschluss geltend gemacht 
werden kann, hat mehrere Oberverwaltungsgerichte beschäftigt, ohne dass aber bisher eine höchst-
richterliche Klärung erfolgt wäre. Das BVerwG hat diese Frage dem EuGH im Wege eines Vorabent-
scheidungsersuchen vorgelegt:  

„2. Gilt der Schutz "interner Mitteilungen" nach Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL zeitlich unbegrenzt? 

3. Falls Frage 2 zu verneinen ist: Gilt der Schutz "interner Mitteilungen" nach Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 
Buchst. e UIRL nur solange, bis seitens der informationspflichtigen Stelle eine Entscheidung getroffen oder 

ein sonstiger Verwaltungsvorgang abgeschlossen worden ist?“962  

Das BVerwG führt aus, dass weder der Wortlaut noch die Entstehungsgeschichte der Norm insoweit 
Anhaltspunkte bieten: 

„Der Wortlaut der Vorschrift bietet - wie auch der Wortlaut von Art. 4 Abs. 3 Buchst. c AK - für eine strikte 
zeitliche Eingrenzung des Geltungsbereichs von Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL keinen Anhalts-

punkt. Die Entstehungs geschichte gibt ebenfalls keinen eindeutigen Aufschluss. Der ursprüngliche Richtli-
nienvorschlag der Kommission vom 29. Juni 2000 sah in Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c UIRL einen Ableh-

nungsgrund vor für "Informationen, die gerade vervollständigt werden, oder interne Mitteilungen. Das öf-
fentliche Interesse einer Herausgabe der betreffenden Informationen ist dabei in jedem Einzelfall zu berück-
sichtigen". Das Europäische Parlament forderte in der 1. und 2. Lesung, den Ablehnungsgrund der "internen 
Mitteilungen" zu streichen […]. Dies lehnten die Kommission […] und der Rat […] unter Verweis auf die Aar-

hus-Konvention ab. Im Vermittlungsausschuss wurde eine Verständigung auf den finalen Richtlinienvor-
schlag erzielt. Dabei wurde der Ablehnungsgrund der "internen Mitteilungen" eigenständig in Art. 4 Abs. 1 
Unterabs. 1 Buchst. e UIRL geregelt und weist seitdem keine örtliche Verbindung mehr zu den zeitlich be-

schränkten Ablehnungsgründen des Art. 4 Abs. Unterabs. 1 Buchst. d UIRL auf.“963 

Auch finden sich im Implementation Guide keine Hinweise auf eine zeitliche Beschränkung.964 Die 
Spruchpraxis des ACCC lässt ebenso keine Rückschlüsse auf eine derartige Beschränkung zu, im Ge-
genteil, in einem Verfahren mit einem abgeschlossenen Entscheidungsprozess wurde dieser Ableh-
nungsgrund angewandt.965 Dies wird vom BVerwG genauso gesehen: 

 „Hinweise auf einen beschränkten zeitlichen Anwendungsbereich ergeben sich - mit Blick auf die Regelung 
des Art. 4 Abs. 3 Buchst. c AK - auch aus dem Implementation Guide zur Aarhus-Konvention nicht. Die 

Spruchpraxis des Beschwerdeausschusses der Aarhus-Konvention geht offenkundig – stillschweigend - eben-
falls von keiner zeitlichen Beschränkung des Geltungsbereichs von Art. 4 Abs. 3 Buchst. c AK aus […].“966 

Das BVerwG hat darüber hinaus die für und gegen eine zeitliche Beschränkung sprechenden Argu-
mente aufgeführt. Gegen eine solche Beschränkung sprechen danach zunächst systematische Gesichts-
punkte: 

 

 
962 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris; das zugrundeliegende Verfahren betraf einen Antrag auf Zugang zu Unterlagen im 
Zusammenhang mit Baumfällungen für das Projekt "Stuttgart 21" im Stuttgarter Schlossgarten im Oktober 2010. 
963 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 20. 
964 S. den Abschnitt zu „internal communications“ nach Art. 4 Abs. 3c der Aarhus-Konvention, Aarhus Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 
84. 
965 S. ACCC/C/2014/124 Netherlands (Stichting Greenpeace Netherlands). 
966 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 21. 
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„In systematischer Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die Umweltinformationsrichtlinie Ablehnungsgründe, 
die in ihrer zeitlichen Anwendung beschränkt sind, entsprechend formuliert. So benennt Art. 4 Abs. 1 Unter-

abs. 1 Buchst. d UIRL einen Ablehnungsgrund für "Material, das gerade vervollständigt wird", für "noch 
nicht abgeschlossene Schriftstücke'' und für "noch nicht aufbereitete Daten". 

Ein systematischer Vergleich mit Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 

Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 S. 43) - Transparenz-VO - zeigt, dass die 
Herausgabe interner Dokumente den Entscheidungsprozess eines Organs nach der Vorstellung des europäi-
schen Normgebers auch nach dessen Abschluss beeinträchtigen kann. Soweit die Europäische Union in Art. 6 

der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 
über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens von Aarhus über den Zugang zu Informatio-
nen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltan-

gelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABI. L 264 S. 13) - Aarhus-VO - die Regelun-
gen der Transparenzverordnung teilweise modifiziert hat, ist der Ablehnungsgrund für interne Dokumente 
im Hinblick auf dessen zeitlichen Anwendungsbereich davon nicht betroffen. Mithin geht die Europäische 

Union offensichtlich davon aus, dass die Aarhus-Konvention nicht erfordert, den Ablehnungsgrund der "in-
ternen Mitteilungen" in zeitlicher Hinsicht auf den Abschluss des Entscheidungsprozesses zu beschränken. 
Hinweise darauf, dass das Unionsrecht den Mitgliedstaaten strengere Vorgaben für die Herausgabe von 

Umweltinformationen bezüglich interner Mitteilungen machen wollte, als für die Herausgabe von Umwel-
tinformationen der Unionsorgane gelten, sind nicht ersichtlich.“967 

Weiter wird ein Vergleich mit dem Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit der Beratungen von Behör-
den als mögliches Argument gegen eine zeitliche Beschränkung angeführt: 

„Hinsichtlich des Schutzes der Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden nach Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 1 
Buchst. a UIRL, für den es ebenfalls an Anhaltspunkten für eine strikte zeitliche Begrenzung fehlt, geht der 

Gerichtshof grundsätzlich davon aus, dass dieser Ablehnungsgrund einschlägig sein kann, wenn ein Gesetz-
gebungsverfahren und die hierauf bezogenen Beratungen bereits beendet sind […]. Die zitierte Rechtspre-

chung erscheint im Grundsatz auf Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL übertragbar.“968 

In diese Richtung geht auch die Argumentation des damaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie betreffend den Zugang zu Unterlagen zur Erarbeitung, Beratung und Verabschiedung 
der13. AtG-Novelle. Hier sah das beklagte Ministerium keine zeitliche Beschränkung der Anwendung 
des Ablehnungsgrunds: 

„Der Ablehnungsgrund sei entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts nicht auf die Dauer des be-
hördlichen Entscheidungsprozesses beschränkt. Eine solche zeitliche Grenze lasse sich weder dem Wortlaut 
der Vorschrift entnehmen noch ihrem Sinn und Zweck oder der Systematik des Gesetzes. Die Regelung diene 

dem Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses, indem eine ergebnisoffene und unbefangene Kom-
munikation sichergestellt werde, bei der der einzelne Beamte keine Sorge vor unbedachten Äußerungen ha-
ben solle. Dieser Schutzzweck sei nicht auf laufende Verfahren beschränkt. Denn der innerbehördliche Ent-
scheidungsprozess sei auch dann nicht mehr unbefangen möglich, wenn der einzelne Beamte befürchten 
müsse, dass seine Bewertungen und Stellungnahmen nach Abschluss des Verfahrens an die Öffentlichkeit 

gelangten. Hinsichtlich des Schutzguts weise der Ausnahmetatbestand damit eine Überschneidung mit dem 
Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit von Beratungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG auf. Für diesen sei 

 

 
967 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 22 f. 
968 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 24. 
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höchstrichterlich geklärt, dass der Abschluss der betreffenden Beratungen keine starre zeitliche Grenze dar-
stelle; diese Rechtsprechung sei auf den Schutz interner Mitteilungen übertragbar. Die zutreffende Ausle-

gung werde auch durch die Parallelvorschriften im Informationsfreiheitsgesetz bestätigt.“969 

Nach Guckelberger ist anders als im Falle des § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UIG (laufende Gerichtsverfahrens 
etc.) in § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG keine Beschränkung auf ein laufendes Verfahren vorgesehen. Daher sei die 
Frage der zeitlichen Begrenzung erst im Rahmen der Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der 
Bekanntgabe zu prüfen: 

„Begründen lässt sich dieses überwiegende Bekanntgabeinteresse damit, dass die heute in Art. 4 Abs. 1 lit. e 
UI-RL geregelten internen Mitteilungen ursprünglich im Kontext des noch nicht fertig gestellten Materials 
geregelt wurden und man den Behörden auch insoweit lediglich die Vorbereitung ihrer Entscheidungen „in 

einem geschützten Raum“ ermöglichen wollte. Eine anderweitige Interpretation würde dem Ausnahme-
grund im Verhältnis zu anderen Ablehnungsgründen sowie gegenüber dem Sinn und Zweck des Informati-

onszugangs eine zu große Reichweite verleihen. Sonst würde das von der UI-RL intendierte Regel- Aus-
nahme-Verhältnis ins Gegenteil verkehrt. Zugleich ist die Integration des zeitlichen Elements in die Abwä-

gung mit dem Vorteil verbunden, dass auf diese Weise, falls unabdingbar, dem Schutz des Kernbereichs exe-
kutiver Eigenverantwortung besser Rechnung getragen werden kann.“970 

Auf der anderen Seite sieht das BVerwG insbesondere das Gebot der engen Auslegung der Ausnahme-
tatbestände als möglichen Grund für eine zeitliche Beschränkung: 

„Allerdings dürfte die Maßgabe des Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1 UIRL, die in Abs. 1 und 2 genannten Ab-
lehnungsgründe eng auszulegen, auch für den zeitlichen Anwendungsbereich gelten. Dies spricht dafür, dass 

Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL zeitlich zumindest nicht gänzlich unbegrenzt gilt. Eine zeitliche Be-
grenzung des Ablehnungsgrundes kann sich dabei nicht nur im Wege einer einschränkenden Auslegung des 
Begriffs der "internen Mitteilungen", sondern auch im Zuge der nach Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e und 
Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 UIRL gebotenen einzelfallbezogenen Abwägung ergeben. Mit zunehmendem Zeit-
ablauf wird jedenfalls regelmäßig das Vertraulichkeitsinteresse gegenüber dem Interesse an einer Bekannt-

gabe der betreffenden Informationen an Gewicht verlieren.“971 

Daran schließt sich die hilfsweise Frage im Vorlagebeschluss an, bis zu welchem Zeitpunkt der Aus-
nahmetatbestand des Schutzes interner Mitteilungen von Behörden im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Unter-
abs. 1 Buchst. e UIRL anwendbar sein könne: 

„Die Vorinstanz hat hierzu - unter Berufung auf weitere obergerichtliche Entscheidungen […] - die Auffas-
sung vertreten, der Zugang zu internen Mitteilungen sei nach Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL nur für 
die Dauer eines behördlichen Entscheidungsprozesses ausgeschlossen. Aus Sicht der Vorinstanz streiten hier-

für die Entstehungsgeschichte der Norm, namentlich der im Entwurf der Umweltinformationsrichtlinie ur-
sprünglich gegebene unmittelbare Regelungszusammenhang mit der Ausnahmevorschrift für "noch nicht 

fertig gestelltes Material" (vgl. Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. d UIRL), das Gebot der engen Auslegung der 
Ablehnungsgründe (Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1 UIRL) sowie die systematische Erwägung, der weitere 
Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden (Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. a 

UIRL) liefe anderenfalls leer.“972 

Insoweit sei der Abschluss des Verwaltungsvorgangs ein möglicher zeitlicher Anknüpfungspunkt:  

 

 
969 Zitiert nach OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.11.2015 – OVG 12 B 16.14 –, juris, Rn. 17.  
970 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 442. 
971 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 25. 
972 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 27. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

206 

 

„Eine ausschließlich an die Dauer des behördlichen Entscheidungsprozesses anknüpfende zeitliche Begren-
zung des Ablehnungsgrundes nach Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e UIRL ließe unberücksichtigt, dass nicht 

jede Befassung einer informationspflichtigen Stelle mit Umweltinformationen in eine (förmliche) Entschei-
dung mündet. Insoweit könnte der (interne) Abschluss des jeweiligen Verwaltungsvorgangs als maßgebli-

cher zeitlicher Anknüpfungspunkt in Betracht kommen.“ 973 

Auch nach der bisherigen Rechtsprechung der OVGe findet der Ablehnungsgrund des Schutzes inter-
ner Mitteilungen der informationspflichtigen Stellen in zeitlicher Hinsicht nur für die Dauer des be-
hördlichen Entscheidungsprozesses Anwendung. Das OVG Berlin-Brandenburg begründet seine dem 
damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie entgegenstehende Auffassung anhand 
einer ausführlichen historischen und teleologischen Auslegung:  

„Denn nach der zutreffenden Auffassung des Verwaltungsgerichts schließt die Vorschrift den Informations-
zugang nur für die Dauer des behördlichen Entscheidungsprozesses aus. Eindeutige Hinweise zum zeitlichen 
Anwendungsbereich des Ablehnungsgrundes lassen sich zwar weder dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG 

noch des zu Grunde liegenden Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der Umweltinformationsrichtlinie (Richtlinie 2003/4/EG 
- im Folgenden: UIRL) entnehmen. Bei der gebotenen richtlinienkonformen Auslegung sprechen jedoch so-
wohl die Entstehungsgeschichte als auch Sinn und Zweck der Regelung und systematische Erwägungen da-
für, dass der Ablehnungsgrund nicht zeitlich unbegrenzt gilt, sondern sich auf die Dauer des behördlichen 

Entscheidungsprozesses beschränkt. 

55 Der Schutz interner Mitteilungen ist erstmals in Art. 4 Abs. 1 Buchst. e UIRL als eigenständiger Versa-
gungsgrund geregelt. Im Aarhus-Übereinkommen, dessen Umsetzung die Richtlinie ausweislich ihres Erwä-
gungsgrundes 5 dient, war eine Ausnahme zum Schutz „interner Mitteilungen“ in Art. 4 Abs. 3 Buchst. c ur-
sprünglich noch gemeinsam mit der Ausnahme für „noch nicht fertig gestelltes Material“ vorgesehen. Den 

Vorgaben des Übereinkommens entsprechend sah auch der Richtlinienentwurf der Kommission (KOM [402] 
endg. vom 29. Juni 2000) zunächst einen engen Zusammenhang der beiden Ausnahmetatbestände vor. 
Nach Art. 4 Abs. 1 Buchst. c des Entwurfs sollte der Zugang zu Informationen, die gerade vervollständigt 

werden, oder zu internen Mitteilungen verweigert werden können; zur Begründung der Ausnahmeregelung 
wurde darauf verwiesen, dass Behörden über den für konzentriertes Arbeiten notwendigen Raum verfügen 
müssten. Der Änderungsvorschlag des Europäischen Parlaments, die für interne Mitteilungen vorgesehene 
Ausnahme zu streichen, wurde im Verlauf der Beratungen unter Hinweis auf das Aarhus-Übereinkommen 

ausdrücklich abgelehnt (KOM [303] endg. vom 6. Juni 2001, S. 9). Im endgültig verabschiedeten Richtli-
nientext sind die Vorgaben des Art. 4 Abs. 1 Buchst. c des Übereinkommens sodann durch die in Art. 4 Abs. 1 
Buchst. d und e UIRL jeweils eigenständig geregelten Ablehnungsgründe umgesetzt worden. Dabei ist der im 
Übereinkommen angelegte und noch im Kommissionsentwurf enthaltene enge Zusammenhang der beiden 
Ablehnungsgründe zwar verloren gegangen. Den Materialien lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass dies 

auf inhaltlichen und nicht lediglich redaktionellen Gründen beruhte […].  

56 Für die Annahme, Art. 4 Abs. 1 Buchst. e UIRL und ihm folgend § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG enthalte einen zeitlich 
unbegrenzten Ausschlussgrund, ist danach kein Raum. Die dargelegte Entstehungsgeschichte bietet dafür 

keine Anhaltspunkte. Sie spricht vielmehr dafür, dass der Schutz interner Mitteilungen einen Informationszu-
gang nicht auf Dauer ausschließen sollte, sondern den Behörden auch insoweit lediglich die Möglichkeit ein-
geräumt werden sollte, ihre Entscheidungen „in einem geschützten Raum“ vorzubereiten. Unter Berücksich-
tigung des ursprünglich engen Zusammenhangs geht es bei beiden im Übereinkommen gemeinsam geregel-
ten Ablehnungsgründen um den Schutz des internen Entscheidungsprozesses. Während die Regelung in Art. 

4 Abs. 1 Buchst. d UIRL bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG, die gerade vervollständigtes Material, noch nicht abge-
schlossene Schriftstücke oder noch nicht aufbereitete Daten betrifft, einen mit dem Zeitpunkt der „Fertig-
stellung“ befristeten Ablehnungsgrund enthält (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 3 2. Halbsatz UIG), umfasst der Schutz 

 

 
973 BVerwG, Beschluss vom 08.05.2019, 7 C 28.17, juris, Rn. 28. 
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interner Mitteilungen den behördlichen Entscheidungsprozess bis zu einer abschließenden Entscheidung […]. 
Ein abweichender Schutzzweck, der über die Dauer des behördlichen Entscheidungsprozesses hinausgeht, 
lässt sich auch der Gesetzesbegründung zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG, die auf die Sicherung der Effektivität inter-

ner Arbeitsabläufe verweist (BT-Drs. 15/3406 S. 19), nicht entnehmen. Eine zeitlich unbegrenzte Anwendung 
des Ablehnungsgrundes wäre danach mit dem Gebot einer engen Auslegung von Ausnahmevorschriften 

nicht zu vereinbaren (Erwägungsgrund 16 der UIRL) und begegnet auch aus systematischen Gründen durch-
greifenden Bedenken. Während § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG lediglich zweistufig das Vorliegen interner Mitteilungen 
und gegebenenfalls eine Abwägungsentscheidung vorsieht, setzt der eng verwandte Ablehnungsgrund der 
Vertraulichkeit von Beratungen von informationspflichtigen Stellen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UIG) zusätzlich 

„nachteilige Auswirkungen“ auf das Schutzgut voraus; zudem kann er dem Zugang zu Umweltinformationen 
über Emissionen nicht entgegengehalten werden (§ 8 Abs. 1 Satz 2 UIG). Diese Voraussetzungen würden bei 
einem zeitlich unbeschränkten Schutz interner Mitteilungen, der im Einzelfall lediglich durch ein überwiegen-

des öffentliches Interesse an der Bekanntgabe überwunden werden kann, weitgehend leerlaufen, da eine 
Vielzahl von Umweltinformationen, die sich auf Beratungen informationspflichtiger Stellen beziehen, inter-
nen Charakter haben können. Im Ergebnis würde damit das gesetzlich angeordnete Regel-Ausnahme-Ver-

hältnis von Informationszugang und Ausnahmeregelung konterkariert werden.“974 

Das OVG Münster unterstützt die Beschränkung des Anwendungsbereichs des Ablehnungsgrunds der 
„internen Mitteilungen“ nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG. Es argumentiert darüber hinaus damit, dass 
dieser Tatbestand in der Aarhus-Konvention im engen Zusammenhang mit dem Ablehnungsgrund des 
noch nicht vervollständigten Materials etc. steht: 

„Interne Mitteilungen in diesem Sinne sind solche Verwaltungsinterna (Unterlagen, Vermerke etc.), die ent-
weder Verwaltungs- oder Organisationsabläufe betreffen oder solche Dokumente, bei denen es nicht um 

Fakten, sondern um politische Bewertungen, Abwägungen und Einschätzungen – allerdings lediglich bezo-
gen auf die Dauer eines behördlichen Entscheidungsprozesses – geht... 

77Dieses Verständnis der Norm trägt der europarechtlichen Vorgabe einer engen Auslegung der Ausnahme-
vorschriften Rechnung. Auch wird der von der Aarhus- Konvention vorgenommene Zusammenhang mit dem 
Ablehnungsgrund des „material in the course of completion“ (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG: Material, das gerade 
vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossene Schriftstücke oder noch nicht aufbereitete Daten) berück-

sichtigt: Es geht um den Schutz des internen Diskussionsprozesses bis zur abschließenden Entscheidung. Die 
Ablehnungsgründe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG und § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG bezwecken beide die Aufrechterhal-
tung eines geschützten Innenkreises der Verwaltung, damit diese störungsfrei und ohne Unterbrechungen 
ihre Entscheidungen vorbereiten, überdenken und ohne äußeren Rechtfertigungsdruck ändern kann….“975 

Dass abgeschlossene Entscheidungsprozesse nicht mehr erfasst werden, hatte auch das VG Berlin so 
gesehen:  

„Der Ablehnungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG findet zudem in zeitlicher Hinsicht nur für die Dauer des be-
hördlichen Entscheidungsprozesses Anwendung. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG bezweckt den Schutz 
der Behörde vor Störungen eines konkreten laufenden Entscheidungsprozesses und beugt damit einem „Mit-
regieren Dritter“ vor. Soweit ein solches „Mitregieren“ nach Abschluss eines Entscheidungsprozesses ausge-

 

 
974 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.11.2015 – OVG 12 B 16.14 –, juris, Rn. 54 ff.; nachfolgend VGH Mannheim, Urteil vom 29.06.2017 – 
10 S 436/15 –, juris, Rn. 40 ff.; s. auch OVG Münster, Urteil vom 03.08.2010 - 8 A 283/08 - juris Rn. 89 ff. 
975 OVG Münster, Urteil vom 30.08.2016 – 15 A 2024/13 –, juris, Rn. 76 f.; dazu Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen 
zum Schutz öffentlicher Belange, NuR 2018, 436, 442 
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schlossen ist, besteht kein Anlass mehr für den sehr umfangreichen – gewissermaßen pauschalen – Aus-
schluss von Informationsansprüchen durch § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG. Geschützt ist mithin der interne Diskussions-

prozess bis zur abschließenden Entscheidung...“976 

Nach hiesiger Auffassung spricht mehr für die eingangs dargelegte Argumentation, dass der Ableh-
nungsgrund des Schutzes interner Mitteilungen der informationspflichtigen Stellen auch nach Ende 
des jeweiligen verwaltungsvorgangs noch Anwendung finden kann. Dies spricht nicht gegen eine voll-
ständige Nicht-Berücksichtigung des zeitlichen Moments, denn dieses kann immer noch, wie von Gu-
ckelberger angeführt, bei der abschließenden Interessenabwägung eine Rolle spielen.977 Letzte Klar-
heit kann nur durch höchstrichterliche Entscheidung erwartet werden. Es bleibt abzuwarten, wie der 
EuGH hierzu entscheiden wird. 

2.10 Ablehnungsgründe zum Schutz sonstiger Belange (§ 9 UIG) 
Während § 8 UIG die öffentlichen Belange schützt, richtet sich § 9 UIG wesentlich auf den Schutz der 
individuellen privaten Belange, die regelmäßig auf Grundrechten wie der Berufsfreiheit nach Art. 12 
GG, der Eigentumsfreiheit nach Art. 14 GG oder dem aus Art. 2 Abs. 1 GG abgeleiteten allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht basieren.978  

Eine Reihe von Elementen, die den Ablehnungsgründen in den §§ 8 und 9 UIG gemeinsam sind, wur-
den bereits oben behandelt.979 Hierzu gehören Fragen des gesetzgeberischen Ermessens bei der Um-
setzung der Ausnahmetatbestände, zur Regelungsstruktur, zur Abwägungsklausel, zur Rückausnahme 
der Emissionen, zum Grundsatz der engen Auslegung der Ablehnungsgründe, zu deren abschließen-
den Charakter und zur Pflicht zur teilweisen Ablehnung, soweit der Ausnahmetatbestand reicht. Diese 
Fragen werden im Rahmen des § 9 UIG nicht weiter vertieft. 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 UIG nennt drei Ausnahmegründe, den Schutz personenbezogener Daten (Nr. 1), des 
geistigen Eigentums (Nr. 2) und von Betriebs- oder Geschäfts- bzw. Steuer- oder Statistikgeheimnissen 
(Nr. 3). Diese Gründe stehen alternativ nebeneinander und im Verhältnis zu den Ausnahmetatbestän-
den des § 8 UIG. Sie können auch kumulativ vorliegen, was ggf. dazu führen kann, dass sie in der gebo-
tenen Abwägung ein höheres Gewicht erhalten.980 § 9 UIG enthält mit diesen Ablehnungsgründen ma-
terielle Regelungen, aber in § 9 Abs. 1 Sätze 3 – 5 UIG auch verfahrensrechtliche Vorschriften.981 

Während im Falle des § 8 UIG auf beiden Seiten – der des Antragstellers und der der informations-
pflichtigen Stelle – öffentliche Interessen stehen, stehen die Ablehnungsgründe des § 9 UIG im Span-
nungsfeld zwischen dem öffentlichen Interesse an der Informationserteilung und dem privaten Inte-
resse an der Geheimhaltung.982 Der gebotene Ausgleich muss dann insbesondere über die Interessen-
abwägung erfolgen.983 

 

 
976 VG Berlin, Urteil vom 21.06.2018 – 2 K 291.16 –, juris, Rn. 68; s. auch VG Berlin, Urteil vom 30.11.2017 – 2 K 288.16 –, juris, Rn. 70 sowie 
VG Berlin, Urteil vom 18.02.2015 – 2 K 48.14 –, juris, Rn. 42. 
977 S. oben in diesem Abschnitt. 
978 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9, Vorbemerkung sowie Rn. 4. 
979 S. oben unter 2.8. 
980 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 4. 
981 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 7. 
982 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 1. 
983 Dazu oben unter 2.8.1.3. 
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2.10.1 Beschreibung der Norm 

2.10.1.1 Schutz personenbezogener Daten 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG ist der Antrag abzulehnen, 

„Soweit ...durch das Bekanntgeben der Informationen personenbezogene Daten offenbart und dadurch Inte-
ressen der Betroffenen erheblich beeinträchtigt würden, …“ 

Mit diesem Ausnahmetatbestand werden Art. 4f der Aarhus-Konvention 

„Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn die Bekanntgabe negative 
Auswirkungen hätte auf … 

f) die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten in Bezug auf eine natürliche Person, sofern 
diese der Bekanntgabe dieser Informationen an die Öffentlichkeit nicht zugestimmt hat und sofern eine der-

artige Vertraulichkeit nach innerstaatlichem Recht vorgesehen ist …“ 

und der im Wesentlichen wortgleiche Art. 4 Abs. 2 f UIRL 

„Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt 
wird, wenn die Bekanntgabe negative Auswirkungen hätte auf: … 

f) die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten über eine natürliche Person, sofern diese 
der Bekanntgabe dieser Informationen an die Öffentlichkeit nicht zugestimmt hat und sofern eine derartige 

Vertraulichkeit nach innerstaatlichem oder gemeinschaftlichem Recht vorgesehen ist;“ 

in nationales Recht umgesetzt.  

Zweck des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG ist der Datenschutz. Es handelt sich um eine bereichsspezifische 
Regelung, die dem allgemeinen Datenschutzrecht vorgeht.984 Dies hat der VGH Mannheim klargestellt: 

 „… Bei der Bestimmung des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG i.V.m. § 3 LUIG handelt es sich um eine bereichsspezi-
fische datenschutzrechtliche Regelung, die im Rahmen ihres Anwendungsbereichs dem Landesdatenschutz-
gesetz als besondere Rechtsvorschrift des Bundes oder des Landes gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 LSDG […]. Da § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG allerdings im Wesentlichen eine Generalklausel enthält, sind die Bestimmungen der 
Datenschutzgesetze zum einen als Auslegungshilfe heranzuziehen, zum anderen sind sie unmittelbar ergän-
zend einschlägig, wenn es sich um präzisierende Bestimmungen handelt, die im Umweltinformationsgesetz 

nicht enthalten sind […] oder sich das Umweltinformationsrecht zu einer bestimmten datenschutzrechtli-
chen Frage nicht verhält.“985 

Die Regelungen des Datenschutzrechts, wie sie nunmehr vor allem in der nach Art. 4 Nr. 1 der seit dem 
25. Mai 2018 unmittelbar anzuwendenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)986 niedergelegt 
sind, sind aber, wie der VGH Mannheim in der oben zitierten Entscheidung deutlich gemacht hat, für 
die Auslegung heranzuziehen.987  

Das Datenschutzrecht geht in Deutschland vor allem auf das sog. Volkszählungsurteil aus dem Jahr 
1983 zurück, das das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten aus dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht ableitet: 

 

 
984 So Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 8 zum vorherigen § 1 Abs. 3 Satz 1 BDSG. 
985 VGH Mannheim, Beschluss vom 16.10.2014 – 10 S 2043/14, juris, Rn. 9. 
986 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung); 
gemäß Art. 99 Abs. 2 DSGVO gilt diese ab dem 25.05.2018; das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gilt seit diesem Datum in neuer Fassung. 
987 Vgl. Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 8 zum vorherigen § 1 Abs. 3 Satz 1 BDSG. 
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„1. Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen gegen unbe-
grenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten von dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht des GG Art 2 Abs 1 in Verbindung mit GG Art 1 Abs 1 umfaßt. Das Grundrecht ge-
währleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 

seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

2. Einschränkungen dieses Rechts auf "informationelle Selbstbestimmung" sind nur im überwiegenden Allge-
meininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die dem rechts-

staatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muß. Bei seinen Regelungen hat der Gesetzgeber ferner 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatorische und verfahrensrechtliche 
Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken.“988 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird danach jedoch nicht schrankenlos gewährt, son-
dern der Einzelne muss Einschränkungen unter bestimmten Voraussetzungen hinnehmen: 

„Dieses Recht auf "informationelle Selbstbestimmung" ist nicht schrankenlos gewährleistet. Der Einzelne hat 
nicht ein Recht im Sinne einer absoluten, uneinschränkbaren Herrschaft über "seine" Daten; er ist vielmehr 

eine sich innerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation angewiesene Persönlichkeit. 
Information, auch soweit sie personenbezogen ist, stellt ein Abbild sozialer Realität dar, das nicht aus-

schließlich dem Betroffenen allein zugeordnet werden kann. Das Grundgesetz hat, wie in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts mehrfach hervorgehoben ist, die Spannung Individuum - Gemein-
schaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden 

[…]. Grundsätzlich muß daher der Einzelne Einschränkungen seines Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung im überwiegenden Allgemeininteresse hinnehmen.“989 

In der Aarhus-Konvention ist der Begriff der personenbezogenen Daten nicht definiert, so dass die 
Vertragsparteien diesbezüglich einen gewissen Spielraum haben.990 Für die EU-Mitgliedstaaten gilt 
aber ein einheitlicher Begriff, denn nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten  

„alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 
„betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder in-

direkt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Aus-

druck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann…“ 

Daten sind damit auf eine natürliche Person bezogen, wenn sie sich auf persönliche und sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten Person beziehen oder sie zumindest geeignet sind, einen Bezug zu dieser 
Person herzustellen.991 Der Begriff ist weit auszulegen, insbesondere hängt die Einordnung als perso-
nenbezogene Daten nicht davon ab, wie stark eine Person betroffen ist, d. h. wie sensibel die jeweiligen 
Daten sind.992 Daten über juristische Personen fallen grundsätzlich nicht unter den Schutz personen-
bezogener Daten; insoweit ist insbesondere der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG einschlägig.993 

 

 
988 BVerfG, Urteil vom 15.12.1983 – 1 BvR 209/83, BVerfGE 65, 1-71, juris, Leitsätz 1 und 2. 
989 BVerfG, Urteil vom 15.12.1983 – 1 BvR 209/83, BVerfGE 65, 1-71, juris, Rn. 150. 
990 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 4 Rn. 60. 
991 Zum bisher geltenden BDSG: Gola/Schomerus, BDSG, 12. Aufl. 2015, § 3 Rn. 3. 
992 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 9. 
993 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 8. 
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Näheres zur Berufung juristischer Personen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten findet sich 
unten unter 2.10.2.1. 

Unter die persönlichen Verhältnisse fallen Angaben über die Betroffenen selbst, wie der Name, die An-
schrift, Familienstand, Beruf etc.994 Z. B. können dazu Ergebnisse aus Gesundheitsuntersuchungen im 
Zusammenhang mit Umweltbelastungen zählen.995  

Sachliche Verhältnisse bezeichnen den auf einen Betroffenen beziehbaren Sachverhalt.996 Insbeson-
dere gehören dazu einer betroffenen natürlichen Person zuordnenbare Grundstücksdaten wie Daten 
über Boden- oder Gewässerverunreinigungen997 oder über gentechnische Veränderungen angebauter 
Pflanzen.998 Zu den sachlichen Verhältnissen zählen auch Daten über Agrarsubventionen: 

„106 Zu den personenbezogenen Daten im Sinne von § 3 Abs. 1 BDSG gehören grundsätzlich alle Informatio-
nen, die über die Bezugsperson etwas aussagen, unabhängig davon, welcher Lebensbereich angesprochen 
ist, einschließlich der sozialen, wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen der Person zu ihrer Umwelt. […] 

108 Name und Anschrift einer Person sind "klassische" personenbezogene Daten. Nach einhelliger Auffas-
sung zählen zu den personenbezogenen Daten aber auch Informationen über erhaltene Subventionszahlun-
gen, da sie eine für die Beurteilung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Betroffenen bedeut-

same Aussage enthalten. […].“999 

Ebenso dazu zählen vertragliche oder andere Beziehungen zu dritten Personen,1000 z. B. Daten über die 
Kommunikation mit diesen Personen: 

„Danach handelt es sich bei den streitgegenständlichen Dateien um personenbezogene Daten, die durch die 
Bekanntgabe offenbart würden. Solche sind nach der Legaldefinition des § 3 Abs. 1 LDSG Einzelangaben 

über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Be-
troffener). Die E-Mail-Postfach-Daten des Beigeladenen betreffen Einzelangaben über dessen sachliche Ver-
hältnisse, nämlich dessen Kommunikation mit Dritten, und sind daher personenbezogene Daten […]. Der Se-

nat schließt sich insoweit der Rechtsauffassung des 1. Senats der erkennenden Gerichtshofs an.“1001 

Ist die natürliche Person nicht bestimmbar, ist der Ausnahmegrund des Datenschutzes in § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UIG nicht anwendbar. Bestimmbarkeit ist anzunehmen, wenn ohne relativ großen Auf-
wand unter Zuhilfenahme weiterer Informationen ein Bezug zu der natürlichen Person hergestellt 
werden kann.1002 Dies ist z. B. bei zu statistischen Ergebnissen aggregierten Einzelangaben der Fall.1003 

 

 
994 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 10. 
995 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 8, Rn. 6. 
996 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 11. 
997 OVG Koblenz, Beschluss vom 03.11.2008 – 12 F 11054/08, NVwZ 2009, 477, Rn. 10. 
998 VGH München, Beschluss vom 22.11.2000 - 22 ZE 00.2779, NVwZ 2001, 342, 343; auch VG Braunschweig, Urteil vom 14.01.2009 – 2 A 
121/08, ZUR 2009, 211, Rn. 18; VG Schleswig, Urteil vom 03.09.2009 - 12 A 131/07, NVwZ-RR 2010, 348, Rn. 26 f.; s. auch den Überblick bei: 
Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 7; vgl. weiterhin VGH Kassel KasselVGH, Beschluss vom 
31.10.2013 – 6 A 1734/13.Z, juris. 
999 OVG Münster, Urteil vom 01.03.2011 – 8 A 2861/07, juris, Rn. 106 ff.; s. auch: Urteil vom 01.03.2011 – 8 A 3357/08, juris, sowie: Urteil 
vom 01.03.2011 – 8 A 3358/08, juris.  
1000 Gola/Schomerus, BDSG, 12. Aufl. 2015, § 3 Rn. 7. 
1001 VGH Mannheim, Beschluss vom 16.10.2014 – 10 S 2043/14, juris, Rn. 10. 
1002 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 12. 
1003 S. Fluck/Theuer, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 8 UIG Rn. 72. 
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Von besonderer Bedeutung sind insoweit Geodaten, durch die ein Bezug zu dem jeweiligen Grund-
stückseigentümer hergestellt werden kann.1004 Auch Liegenschaftskarten mit einem Maßstab größer 
als 1:5000 sollen keine Rückschlüsse auf einzelne natürliche Personen mehr zulassen.1005 

Näheres zur Berufung juristischer Personen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten findet sich 
unten unter 2.10.2.3. 

Wenn der Antragsteller von vornherein auf die Herausgabe personenbezogener Daten verzichtet und 
seinen Antrag entsprechend formuliert, kann ihm der dadurch entstehende Verwaltungsaufwand nicht 
entgegengehalten werden: 

„Auch § 3 Abs. 1 LUIG i. V. m. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG führt nicht zur Ablehnung des Anspruchs des Klä-
gers („personenbezogene Daten“). Der Kläger hat dem mit diesem Versagungsgrund verfolgten Interesse 
Privater Rechnung getragen und hat zulässigerweise die Übermittlung der Daten ohne personenbezogene 
Daten verlangt. Wenn ein Antragsteller sein Informationsbegehren einschränkt und auf die Übermittlung 

personenbezogener Daten verzichtet, kann dieser dem Anliegen des Gesetzgebers entgegenkommenden An-
tragstellung von der informationspflichtigen Stelle nicht entgegengehalten werden, das Löschen der perso-
nenbezogenen Daten in der umfangreichen Datei sei besonders arbeitsintensiv. Personenbezogene Daten 

sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren na-
türlichen Personen (vgl. § 3 Abs. 1 BDSG). Erfasst sind damit auch Einzelangaben, die eine bestimmte oder 

auch nur bestimmbare Person charakterisieren, wie z. B. die Beschreibung des Erscheinungsbildes oder 
Werturteile über Ansichten oder Verhalten einer Person […].“1006 

Gleiches gilt, wenn die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden können.1007 Insoweit ist 
auch § 5 Abs. 3 UIG zu beachten, wonach, wenn ein Ablehnungsgrund nach § 8 oder § 9 UIG vorliegt, 
die hiervon nicht betroffenen Informationen zugänglich zu machen sind, soweit es möglich ist, die be-
troffenen Informationen auszusondern.1008 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG muss durch die Herausgabe der begehrten Information mit personen-
bezogenen Daten weiter eine erhebliche Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen bewirkt 
werden. Das Interesse bezieht sich auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.1009 Unklar ist 
insoweit, ob insoweit die bereits die Veröffentlichung personenbezogener Daten ausreicht, um die Er-
heblichkeit zu begründen, oder ob hierzu eine zusätzliche erhebliche Beeinträchtigung zu fordern 
ist.1010 

Näheres zur Berufung juristischer Personen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten findet sich 
unten unter 2.10.2.2. 

Grundsätzlich nicht schutzwürdig sind der Name, Beruf und die Dienststellung von Behördenmitarbei-
tern. Demgegenüber besteht ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung von persönlichen Da-
ten wie Gehaltsauszügen, Kontoverbindungen, Reisekosten und Mitteilungen über persönliche Ver-
hältnisse: 

 

 
1004 Dazu Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 9.1. 
1005 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 8, Rn. 6; Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 
Rn. 173. 
1006 VGH Mannheim, Urteil vom 25.11.2008 - 10 S 2702/06, BeckRS 2009, 35967; vgl. auch: VG Arnsberg, Urteil vom 29.11.2007 – 7 K 
3982/06, BeckRS 2008, 30501; VG Koblenz, Urteil vom 21.08.2008 - 7 K 2012/07.KO, 7 K 2012/07, BeckRS 2008, 40769. 
1007 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 9. 
1008 Dazu oben unter 2.5.2.2. 
1009 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 16; s. auch oben in diesem Abschnitt. 
1010 S. die Übersicht bei: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 11 ff. 
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„Das Verwaltungsgericht hat in dem angegriffenen Urteil mithin zutreffend auf das Gewicht des Geheimhal-
tungsinteresses Bezug genommen und in Anwendung der dargestellten Abgrenzung bei den persönlich be-

troffenen Gutachtern, Sachverständigen oder Angestellten der Forschungseinrichtungen ein schutzwürdiges 
Interesse bezüglich der Daten Name, Beruf und Dienststellung verneint. Ein schutzwürdiges Interesse hat 
das Gericht hingegen bejaht für weitergehende persönliche Daten, wie Gehaltsauszüge, Kontoverbindun-

gen, Reisekosten und Mitteilungen über persönliche Verhältnisse. Insoweit hat es den Anspruch des Klägers 
auf Einsicht daher nur eingeschränkt anerkannt und entschieden, die Beklagte habe die betroffenen Teile 

der Unterlagen zu anonymisieren. Gegen diese Beschränkung des Anspruchs ist der Kläger nicht vorgegan-
gen.“1011 

Dabei kann die informationspflichtige Stelle sich der Pflicht zur Informationserteilung nicht durch Zu-
sicherungen an datenschutzrechtlich betroffene Dritte entziehen: 

„Die Beklagte kann sich auch nicht in genereller Weise den gesetzlichen Pflichten zur Erteilung von Auskünf-
ten dadurch entziehen, dass sie im Verhältnis zu den betroffenen Dritten jenen vertraglich oder auf andere 
Weise Vertraulichkeit zusichert. Die gesetzliche Pflicht zur Gewährung von Einsicht in umweltrelevante Da-
ten kann durch zivilrechtliche Vereinbarungen nicht umgangen werden (§ 134 BGB). Sofern es im Einzelfall 
notwendig sein kann, zum Zwecke der Erreichbarkeit des Forschungszwecks, etwa um Pionierforschung zu 
sichern, oder um Gefährdungen von Beteiligten oder der öffentlichen Sicherheit auszuschließen, keine Ein-

sicht zu gewähren, muss die jeweilige auskunftspflichtige Stelle auch dann den konkreten Schutzzweck dar-
stellen und im Einzelfall begründen.“1012 

Zwischen der Bekanntgabe der Information und der Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen 
muss eine Kausalität bestehen.1013 Sind die Daten bereits bekannt, weil sie etwa offenkundig sind, oder 
besteht ohnehin eine Verpflichtung zur Offenbarung der Daten, ist die Kausalität zu verneinen.1014 Dies 
gilt auch für Daten über technische Anlagen, die in Genehmigungsverfahren öffentlich ausgelegt wur-
den.1015 Anders verhält es sich mit Daten über Einwender in solchen Verfahren oder über Informanten, 
die eine Behörde über Verstöße unterrichtet haben. Erheblich sind auch Informationen über Grund-
stückseigentümer, wenn deren Grundstücke verunreinigt sind oder sie mit Zerstörungen rechnen 
müssen.1016 

Beruft sich die informationspflichtige Stelle auf datenschutzrechtliche Gründe für die Verweigerung 
der Herausgabe, muss sie dies substantiiert darlegen: 

„Die Feststellungen des Verwaltungsgerichts werden durch das Vorbringen der Beklagten in der Begründung 
des Zulassungsantrags, das Gericht habe die notwendige Abwägung zwischen dem Anonymitätsinteresse 
der Gutachter und dem Informationsinteresse des Klägers nicht hinreichend vorgenommen, nicht erschüt-
tert. Die Beklagte verkennt diesbezüglich die ihr im Vorfeld einer gerichtlichen Entscheidung zukommende 
Darlegungslast. Es mag sein, dass die Beklagte im Einzelfall auch den Namen eines Gutachters geheim hal-
ten muss oder darf, nämlich wenn jener durch die Offenbarung der Gefahr spürbarer Nachteile ausgesetzt 
sein könnte oder eine andere erhebliche Beeinträchtigung bereits eingetreten oder ernstlich zu befürchten 
ist. Es ist indes nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts, die mithin notwendige Aufklärung und Einzelfallbe-
trachtung vorzunehmen, sondern der Behörde selbst. Ist die informationspflichtige Stelle aufgrund eigener 

 

 
1011 VGH Kassel, Beschluss vom 31.10.2013 – 6 A 1734/13.Z, juris, Rn. 21. 
1012 VGH Kassel, Beschluss vom 31.10.2013 – 6 A 1734/13.Z, juris, Rn. 23. 
1013 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 17. 
1014 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 8 Rn. 5; Kümper, Der Zugang zu Altlastendaten zwischen Bodenschutz-
recht, Umweltinformationsrecht und privatem Gewährleistungsrecht, UPR 2012, 291, 295 f.  
1015 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 14. 
1016 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 14; vgl. auch VG Braunschweig, Urteil vom 
14.01.2009 – 2 A 121/08, ZUR 2009, 211. 
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Wertung oder aufgrund der entsprechenden Einlassungen der anzuhörenden Betroffenen der Ansicht, aus 
Schutzgründen sei auch die Nennung der Namen der Gutachter oder Mitarbeiter unmöglich, so muss sie dies 
in jedem konkreten Fall geltend machen und substantiiert Nachweise führen. Nur bei dem Ausschlussgrund 

nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG gibt das Gesetz eine Regel vor (Satz 4), so dass in den anderen Gründen eine 
solche Bewertung durch die auskunftspflichtige Stelle erforderlich ist.“1017 

Wie bei anderen Ausnahmetatbeständen auch erfordert § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG am Ende eine Abwägung 
mit dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe.1018 Die hiernach vorzunehmende Abwägung be-
trifft allein das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe (das Transparenzinteresse) mit dem privaten 
Interesse an der Nichtherausgabe, nicht dagegen öffentliche Geheimhaltungsinteressen. Im Rahmen 
des § 9 UIG spielen öffentliche Interessen an der Geheimhaltung keine Rolle.1019 

Weiter kann nach § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen nicht 
unter Berufung auf Gründe des Datenschutzes abgelehnt werden.1020 

Datenschutz und Informationsfreiheit sollen einander so ergänzen, dass beide miteinander in Einklang 
gebracht werden. Die Informationsfreiheit darf durch datenschutzrechtliche Erwägungen nur im un-
bedingt notwendigen Umfang eingeschränkt werden. So sieht Art. 86 DSGVO ausdrücklich vor, dass 
personenbezogene Daten offengelegt werden können, wenn das Informationsfreiheitsrecht dies ge-
stattet: 

„Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentli-
chen Einrichtung oder einer privaten Einrichtung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Auf-
gabe befinden, können von der Behörde oder der Einrichtung gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht des 
Mitgliedstaats, dem die Behörde oder Einrichtung unterliegt, offengelegt werden, um den Zugang der Öf-
fentlichkeit zu amtlichen Dokumenten mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser 

Verordnung in Einklang zu bringen.“ 

Auch im 154. Erwägungsgrund der DSGVO wird erläutert, dass Datenschutz und Informationsfreiheit 
komplementär verstanden werden sollen: 

„Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei ihrer Anwendung der Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt wird. Der Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 

kann als öffentliches Interesse betrachtet werden. Personenbezogene Daten in Dokumenten, die sich im Be-
sitz einer Behörde oder einer öffentlichen Stelle befinden, sollten von dieser Behörde oder Stelle öffentlich 

offengelegt werden können, sofern dies im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten, denen sie unter-
liegt, vorgesehen ist. Diese Rechtsvorschriften sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumen-
ten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors mit dem Recht auf Schutz perso-

nenbezogener Daten in Einklang bringen und können daher die notwendige Übereinstimmung mit dem 
Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung regeln. Die Bezugnahme auf Behör-
den und öffentliche Stellen sollte in diesem Kontext sämtliche Behörden oder sonstigen Stellen beinhalten, 

die vom Recht des jeweiligen Mitgliedstaats über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten erfasst wer-
den. Die Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [1021] lässt das Schutzniveau für 

natürliche Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen 
des Unionsrechts und des Rechts der Mitgliedstaaten unberührt und beeinträchtigt diesen in keiner Weise, 
und sie bewirkt insbesondere keine Änderung der in dieser Verordnung dargelegten Rechte und Pflichten. 

 

 
1017 VGH Kassel, Beschluss vom 31.10.2013 – 6 A 1734/13.Z, juris, Rn. 22. 
1018 Dazu oben unter 2.8.1.3. 
1019 Unzutreffend daher Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 14. 
1020 Dazu oben unter 2.8.1.4. 
1021 Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.11.2003 über die Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 90). 
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Insbesondere sollte die genannte Richtlinie nicht für Dokumente gelten, die nach den Zugangsregelungen 
der Mitgliedstaaten aus Gründen des Schutzes personenbezogener Daten nicht oder nur eingeschränkt zu-
gänglich sind, oder für Teile von Dokumenten, die nach diesen Regelungen zugänglich sind, wenn sie perso-
nenbezogene Daten enthalten, bei denen Rechtsvorschriften vorsehen, dass ihre Weiterverwendung nicht 

mit dem Recht über den Schutz natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vereinbar ist.“ 

Datenschutz und Informationsfreiheit sind daher als zwei Seiten einer Medaille zu verstehen. In der 
Praxis ist der Ausnahmetatbestand von erheblicher Bedeutung. Wenn letztlich der Datenschutz nur 
selten ein Grund ist, einen Antrag auf Informationszugang abzulehnen,1022 hängt dies vor allem damit 
zusammen, dass antragstellende Personen auf Nachfrage mit einer Schwärzung der in den gewünsch-
ten Informationen enthaltenen personenbezogenen Daten einverstanden sind. 

Die Komplementarität von Datenschutz und Informationsfreiheit wird in Deutschland auch dadurch 
deutlich, dass die Aufgaben des Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit nach § 12 Abs. 2 IFG 
vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen werden. Eine entsprechende Stelle gibt 
es im Bereich des UIG nicht.1023 

Mit dem Argument, dass Umweltinformationen seltener auch personenbezogene Daten enthalten wür-
den, wird dem Ablehnungsgrund in der Literatur eine eher geringe praktische Relevanz zugespro-
chen.1024 Dies ist nicht ganz nachvollziehbar, denn es ist kein Grund ersichtlich, warum Umweltinfor-
mationen seltener als sonstige amtliche Informationen personenbezogene Daten enthalten sollten.  

2.10.1.2 Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG ist ein Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit 

„Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte, durch das Zugänglichmachen von Umweltin-
formationen verletzt würden […]. 

Der Ablehnungsgrund setzt Art. 4 der Aarhus-Konvention  

„Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn die Bekanntgabe negative 
Auswirkungen hätte auf … 

e) Rechte auf geistiges Eigentum;“ 

sowie Art. 4 Abs. 2 UIRL 

„Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt 
wird, wenn die Bekanntgabe negative Auswirkungen hätte auf: 

e) Rechte an geistigem Eigentum;“ 

in deutsches Recht um. Die leicht unterschiedlichen Formulierungen in der Aarhus-Konvention und 
der UIRL („Rechte auf …“ und „Rechte an …“) haben keine inhaltlichen Konsequenzen. 

Dass in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG anders als in den vorgenannten Regelungen der Aarhus-Konvention 
und der UIRL zusätzlich Urheberrechte genannt werden, ist unerheblich, denn das geistige Eigentum 
wird als Oberbegriff von Schutzrechten an immateriellen Gütern angesehen.1025 Neben dem Urheber-
recht zählt auch der gewerbliche Rechtsschutz zum Begriff des geistigen Eigentums. Hierzu gehören 

 

 
1022 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 615. 
1023 S. dazu unten unter 2.14.2. 
1024 So jedenfalls Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508. 
1025 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 21. 
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das Marken-, Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht sowie das Wettbewerbsrecht.1026 Aller-
dings ist dieser praktisch kaum relevant, weil sich aus dem gewerblichen Rechtsschutz wegen der Re-
gisteröffentlichkeit in aller Regel keine Restriktionen im Hinblick auf den Informationszugang erge-
ben.1027 Dies ergibt sich auch daraus, dass in den Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums nur die 
Nutzung, aber nicht die Informationserteilung untersagt wird. Anders ist dies nur bei persönlichkeits-
rechtlichen Gesichtspunkten des Erfinder- und Geschmcksmusterrechts, denn hier gibt es eine allei-
nige Entscheidungsmöglichkeit bzgl. der Veröffentlichung bzw. Geheimhaltung.1028 Damit kommt es 
zuallererst auf den Begriff des Urheberrechts an. 

Das Urheberrecht ergibt sich wesentlich aus dem Urhebergesetz (UrhG).1029 Urheberrechtlich ge-
schützt sind nach § 2 Abs. 1 UrhG insbesondere 

„1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme; 

2. Werke der Musik; 

3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst; 

4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Ent-
würfe solcher Werke; 

5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 

6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden; 

7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen 
und plastische Darstellungen.“ 

Nach § 2 Abs. 2 UrhG sind 

„Werke im Sinne dieses Gesetzes … nur persönliche geistige Schöpfungen.“ 

Diese können sich aus der Gedankenformung und –führung sowie aus der Form und Art der Samm-
lung, Einteilung und Anordnung des dargebotenen Stoffs ergeben.1030 Erwartet wird eine bestimmte 
„schöpferische Mindesthöhe“ des Werks,1031 die nach der Rechtsprechung des EuGH auch für Daten-
sammlungen bestehen kann, sofern das Werk eine gewisse Originalität aufweist: 

„Art. 3 Absatz I der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 3. 1996 über den 
rechtlichen Schutz von Datenbanken ist dahin auszulegen, dass eine „Datenbank” i.S. von Art. Artikel 1 Ab-
satz II der Richtlinie durch das in dieser vorgesehene Urheberrecht geschützt wird, sofern die Auswahl oder 

Anordnung der in der Datenbank enthaltenen Daten einen eigenständigen Ausdruck der schöpferischen Frei-
heit ihres Urhebers darstellt, was vom nationalen Gericht zu prüfen ist. 

Folglich 

 

 
1026 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 11, 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/gutachten_urheberrecht_bf.pdf (letzter Zugriff am 
10.08.2018); Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 509. 
1027 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 21; s. auch: Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen 
zum Urheberrecht, 2010, S. 11, https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Umweltinformation/gutachten_urheber-
recht_bf.pdf (letzter Zugriff am 10.08.2018); Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 240; Schnabel, 
Geistiges Eigentum als Grenze der Informationsfreiheit, K&R 2011, 626, 627. 
1028 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 22. 
1029 Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.09.2017 (BGBl. I S. 3346). 
1030 BGH, Urteil vom 12.06.1981 – I ZR 95/79, juris, Leitsatz 8. 
1031 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 24; näher Schnabel, Aktuelle Rechtsprechung zum Schutz des Urheberrechts bei Informations-
zugangsansprüchen, GRUR 2018, 780, 781. 
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–sind die geistigen Anstrengungen und die Sachkenntnis, die für die Erzeugung der Daten aufgewandt wur-
den, unerheblich für die Feststellung, ob die Datenbank für den Schutz durch dieses Recht in Betracht 

kommt, 

–ist es hierfür gleichgültig, ob die Auswahl oder Anordnung der Daten beinhaltet, dass diesen eine „wesent-
liche Bedeutung hinzugefügt” wird, und 

–können der bedeutende Arbeitsaufwand und die bedeutende Sachkenntnis, die für die Erstellung der Da-
tenbank erforderlich waren, als solche einen derartigen Schutz nicht rechtfertigen, wenn durch sie keinerlei 

Originalität bei der Auswahl oder Anordnung der in der Datenbank enthaltenen Daten zum Ausdruck 
kommt.“1032 

Ähnlich hatte bereits 2006 das OLG Köln bzgl. einer Datenbank des Deutschen Wetterdienstes ent-
schieden: 

„Der Annahme einer nach § 87a Abs. 1 UrhG geschützten elektronischen Datenbank steht nicht entgegen, 
dass die Daten ungeordnet in den physischen Speicher eingegeben werden, wenn der Datenbestand mit ei-
nem Abfragesystem verbunden ist, das zielgerichtete Recherchen nach Einzelelementen in dem Datenbe-

stand ermöglicht. Der Datenbankschutz setzt eine Bearbeitung der in die Datenbank aufgenommenen Ein-
zelinformationen nicht voraus.“1033 

Anwaltsschriftsätze unterfallen regelmäßig nicht dem Schutz des Urheberrechts, ausnahmsweise aber 
dann wenn sie eine eigene geistige Leistung enthalten, weil sie sich durch überdurchschnittliche indi-
viduelle Eigenart und Originalität auszeichnen.1034  

Dagegen enthalten nach dem OVG Münster allgemeine Antragsunterlagen regelmäßig keine solchen 
persönlichen geistigen Schöpfungen, wobei dies allerdings für Sachverständigengutachten, Pläne und 
Ausarbeitungen, die von einer überdurchschnittlichen individuellen Eigenart geprägt sind, doch wie-
der gelten soll: 

„78 Gemäß § 2 Abs. 2 UrhG sind Werke im Sinne dieses Gesetzes nur persönliche geistige Schöpfungen. Zu 
den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG insbe-

sondere Sprachwerke wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme. Zu den geschützten Werken zäh-
len darüber hinaus auch Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art wie Zeichnungen, Pläne, Kar-

ten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG). Unter den Begriff des urheber-
rechtlich geschützten Werks fallen vom Menschen entwickelte Gedankenäußerungen, die von seiner Persön-

lichkeit geprägt sind und individuelle Züge aufweisen. … 

82 Die allgemeinen Antragsunterlagen eines behördlichen Genehmigungsverfahrens wie Anwaltsschrift-
sätze, behördliche Prüfungsvermerke und Ähnliches sind danach regelmäßig nicht urheberrechtlich ge-

schützt. Etwas anderes gilt indes für (Sachverständigen-)Gutachten, Architektenpläne und sonstige geneh-
migungsrelevante Ausarbeitungen, die eine überdurchschnittliche individuelle Eigenart als Ergebnis einer 

eigenen geistigen Leistung aufweisen. Derartige Antragsunterlagen können Urheberrechtsschutz genießen. 
[…].“1035 

Näheres zur Frage der Urheberrechte in Bezug auf Antragsunterlagen findet sich unten unter 2.10.2.4. 

Das Know-How, das das nicht durch ein Schutzrecht geschützte technische und kaufmännische Wissen 
eines anderen umfasst, unterfällt regelmäßig nicht dem Schutz des geistigen Eigentums, sondern ggf. 

 

 
1032  EuGH, Urteil vom 01.03.2012 - C-604/10, GRUR 2012, 386, Leitsatz 1. 
1033 OLG Köln, Urteil vom 15.12.2006 - 6 U 229/05, MMR 2007, 443, Leitsatz 1; s. auch: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 27. 
1034 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 20; Schnabel, Geistiges Eigentum als Grenze der Informati-
onsfreiheit, K&R 2011, 626, 629. 
1035 OVG Münster, Urteil vom 24.11.2017 – 15 A 690/16, juris, Rn. 78 ff. 
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dem der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG. Wäre das Know-How 
über § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG geschützt, würde dies alle nicht von einem Unternehmen freigegebe-
nen Informationen unter den Schutz des geistigen Eigentums stellen und damit den Informationszu-
gang erheblich verkürzen.1036 Fällt das Know-How dagegen unter den Schutz des Patent-, Marken oder 
Gebrauchsmusterrechts, wird es wiederum vom Begriff des geistigen Eigentums abgedeckt.1037  

Forschungsgutachten, auch solche, die für das Umweltbundesamt oder das Bundesumweltministerium 
erstellt werden, können ebenfalls unter den Urheberrechtsschutz fallen.1038 Allerdings fallen Gutach-
ten nur unter den Schutz des Ausnahmetatbestands nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG, wenn eine Ver-
vielfältigung oder sonstige Nutzung der Information im Rahmen der behördlichen Tätigkeit nicht ge-
stattet ist. 

Besteht ein Urheberrecht, hat der Urheber grundsätzlich nach § 12 UrhG das Erstveröffentlichungs-
recht: 

„(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. 

(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, so-
lange weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit seiner Zustim-

mung veröffentlicht ist.“ 

Hieraus ergibt sich für den Urheber ein „Informationsrestriktionsrecht“; das Erstveröffentlichungs-
recht gehört zum Urheberpersönlichkeitsrecht und unterfällt dem Allgemeinen Persönlichkeits-
recht.1039 Es kommt für den Schutz des Ausnahmetatbestands darauf an, ob das Werk bereits veröf-
fentlicht ist.1040 Dies ist nach § 6 Abs. 1 UrhG der Fall, 

„wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.“ 

Die Übergabe eines Gutachtens an eine Behörde stellt noch keine Veröffentlichung dar, weil die pau-
schale Annahme einer Zustimmung der hohen Bedeutung des Urheberechtsschutzes in den Ableh-
nungsgründen widersprechen würde.1041 Anders kann es sich darstellen, wenn eine Behörde ein Gut-
achten eingeholt hat, um es in einem Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu verwenden.1042 Über 
die Veröffentlichungsrechte hinaus sind im Rahmen des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG auch die in den 
§§ 15 ff. UrhG normierten Verwertungsrechte zu beachten. Da nach § 53 Abs. 1 Satz 1 UrhG  

„einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebi-
gen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Verviel-
fältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwen-

det wird“ 

zulässig sind, wird auch angenommen, dass bei Informationsanträgen nach dem UIG Kopien urheber-
rechtlich geschützter Werke angefertigt werden dürfen.1043 

Nicht unter den urheberrechtlichen Schutz fallen amtliche Werke nach § 5 Abs. 1 UrhG, d. h.  
 

 
1036 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 23; Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, 2. Aufl. 2002, § 8 Rn. 13 zum UIG i. d. F. 
von 2001; s. auch: Schrader/Kroll, Risikokommunikation im Anwendungsbereich der Störfallverordnung, Teil I, Gutachten zur Kommunika-
tion gemäß Umweltinformationsgesetz, Texte des Umweltbundesamts 33/07, S. 107. 
1037 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 23. 
1038 Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 241. 
1039 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 21.  
1040 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 25. 
1041 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 22.  
1042 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 25. 
1043 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 8, Rn. 18; Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 26. 
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„Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich ver-
faßte Leitsätze zu Entscheidungen…“ 

Ebenso sind nach § 5 Abs. 2 UrhG  

„andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden 
sind,“ 

vom Urheberrecht ausgenommen. Hierunter können Werke der bildenden Künste, wissenschaftliche 
Ausgaben oder Lichtbilder fallen.1044 Diese dürfen aber nicht verändert werden, und die Quelle muss 
bei Veröffentlichung angegeben werden.1045 

Einen wesentlichen Streitpunkt bildet die Frage, ob das Urheberrecht nur dem Schutz Privater dient 
oder ob auch Behörden sich auf ein eigenes Urheberrecht berufen können. 

Näheres zur Frage, ob das Urheberrecht nur dem Schutz Privater dient, findet sich unten unter 2.10.2.8. 

In der Literatur wurde zum Teil angenommen, der Ablehnungsgrund des Urheberrechts habe nur eine 
deklaratorische Wirkung, weil die relevanten urheberrechtlichen Fragestellungen im Urhebergesetz 
bereits normiert seien. 

Näheres zur Frage, ob der Ablehnungsgrund des Urheberrechts nur eine deklaratorische Wirkung hat, 
findet sich unten unter2.10.2.6. 

Ebenso wie bei dem oben behandelten Ausnahmetatbestand des Schutzes personenbezogener Daten 
muss die informationspflichtige Stelle die Gründe für die Berufung auf diesen Ablehnungsgrund sub-
stantiiert darlegen.1046  

§ 9 Abs. 1 Satz 1 UIG normiert zwei Rückausnahmen: zum einen ist der Ablehnungsgrund des Schutzes 
der Rechte am geistigen Eigentum nicht anzuwenden, wenn die Betroffenen zugestimmt haben. Diese 
ist an keine besondere Form gebunden.1047 Die Vorlage von Dokumenten zusammen mit einem Geneh-
migungsantrag bewirkt noch keine Zustimmung:  

„Mit der Antragstellung willigt der Genehmigungsantragsteller nur darin ein, dass die Genehmigungsbe-
hörde und ihre Mitarbeiter von dem Genehmigungsantrag und den mit diesem eingereichten Antragsunter-
lagen Kenntnis erlangen, um das Genehmigungsverfahren durchführen und die Voraussetzungen des Geneh-

migungsanspruchs untersuchen zu können. Die Zustimmung, dass mit der Antragstellung zugleich der Öf-
fentlichkeit - also potentiell jedermann - der Zugang zu dem Genehmigungsantrag und zu den Antragsunter-

lagen eröffnet werden soll, wird mit dem Genehmigungsantrag als solchem weder ausdrücklich noch kon-
kludent erteilt.“1048 

Zum anderen gilt auch hier die Abwägungspflicht nach§ 9 Abs. 1 UIG.1049 Ist das Schutzinteresse des 
Urhebers als eher gering anzusehen, kann sich hieraus ein überwiegendes Informationsinteresse erge-
ben.1050 Die Rückausnahme bzgl. der Emissionen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG gilt jedoch nicht im Falle 

 

 
1044 Ahlberg, in: BeckOK UrhR, 20. Ed. 20.4.2018, UrhG § 5 Rn. 18. 
1045 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 27. 
1046 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 21a; s. oben unter 2.10.1.1. 
1047 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 31. 
1048 OVG Münster, Urteil vom 24.11.2017 – 15 A 690/16 –, juris, Rn. 102; s. auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen 
zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 509. 
1049 Dazu oben unter 2.8.1.3. 
1050 Schnabel, Aktuelle Rechtsprechung zum Schutz des Urheberrechts bei Informationszugangsansprüchen, GRUR 2018, 780, 783; vgl. auch 
VG Darmstadt, Beschluss vom 26.06.2017, 6 L 1478/17.DA – juris m. Anm. Blatt, Streitigkeiten nach dem Hessischen Umweltinformationsge-
setz, juris Praxisreport Umwelt- und Planungsrecht vom 7.9.2017, Anm. 3. 
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des Ablehnungsgrunds des Schutzes des geistigen Eigentums.1051 Der Gesetzgeber folgte insoweit Art. 
4 Abs. 2 UAbs. 2 Satz 3 UIRL.1052 

Letztlich wird in aller Regel das urheberrechtliche Erstveröffentlichungsrecht durch den Ausnahme-
tatbestand in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG, aber auch durch § 6 Satz 1 IFG, verdrängt. 1053 Nicht eindeutig 
geklärt ist aber, ob bei Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung in der Interessenabwägung regelmä-
ßig von einem Überwiegen des öffentlichen Interesses an der Bekanntgabe auszugehen ist. 

Näheres hierzu findet sich unter unter 2.10.2.4. 

Da viele Informationen wie etwa im Falle von gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, Geschmacks- 
und Gebrauchsmuster- und Markenrechten bereits veröffentlicht sind, wird der praktische Anwen-
dungsbereich des Ablehnungsgrunds als relativ gering angesehen.1054 

2.10.1.3 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, Steuer- und Statistikgeheimnis 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG enthält (vorbehaltlich der immer durchzuführenden Interessenabwägung) 
die grundsätzliche Verpflichtung der informationspflichtigen Stelle, den Antrag abzulehnen, soweit 

„durch das Bekanntgeben Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht würden oder die Infor-
mationen dem Steuergeheimnis oder dem Statistikgeheimnis unterliegen …“ 

Die Regelung beruht auf Art. 4 Abs. 4d der Aarhus-Konvention 

„Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn die Bekanntgabe negative 
Auswirkungen hätte auf … 

d) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, sofern diese rechtlich geschützt sind, um berechtigte wirtschaftliche 
Interessen zu schützen. In diesem Rahmen sind Informationen über Emissionen, die für den Schutz der Um-

welt von Bedeutung sind, bekanntzugeben;“ 

sowie Art. 4 Abs. 2d UIRL:1055 

„Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt 
wird, wenn die Bekanntgabe negative Auswirkungen hätte auf: … 

d) Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, sofern diese durch einzelstaatliches oder gemeinschaftliches Recht 
geschützt sind, um berechtigte wirtschaftliche Interessen, einschließlich des öffentlichen Interesses an der 

Wahrung der Geheimhaltung von statistischen Daten und des Steuergeheimnisses, zu schützen…“ 

Das Steuer- und Statistikgeheimnis wird zwar in der UIRL, nicht aber in der Aarhus-Konvention als Ab-
lehnungsgrund aufgeführt. Angesichts des abschließenden Charakters auch der in der Aarhus-Konven-
tion genannten Ablehnungstatbestände1056 könnte die Frage aufgeworfen werden, ob die Umsetzung 
der Aarhus-Konvention sowohl in der UIRL als auch im UIG über die völkerrechtlich zulässigen Aus-
nahmetatbestände hinausgeht. Jedoch können bei einem weiteren Verständnis das Steuer- und Statis-
tikgeheimnis als Unterfall der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse angesehen werden.1057 Damit ist 

 

 
1051 Nicht korrekt insoweit: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 33. 
1052 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 43. 
1053 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 614 f.;  
1054 Schmidt, Die Zugangsverweigerungsgründe und ihre Überprüfbarkeit durch die Gerichte bei Entscheidungen nach dem Umweltinformati-
onsgesetz des Bundes (UIG), 2016, S. 185; a. A. Schnabel, Aktuelle Rechtsprechung zum Schutz des Urheberrechts bei Informationszugangs-
ansprüchen, GRUR 2018, 780, 784 unter Hinweis auf die angestiegene Zahl von Gerichtsentscheidungen hierzu. 
1055 Dazu: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 29. 
1056 Dazu: Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 4 Rn. 21; vgl. auch oben unter 2.8.1.6. 
1057 So: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 18; vgl. auch: VG Hamburg, Urteil vom 14.01.2004 
– 7 VG 1422/2003, juris, Rn. 89 f. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

221 

 

ein Verstoß gegen die Aarhus-Konvention nicht anzunehmen. Jedoch wird zum Teil eine Unvereinbar-
keit mit Art. 4 Abs. 2d UIRL angenommen: 

„Zu beiden Geheimnissen ist fraglich, ob sie nicht über das unionsrechtliche Maß an Ausnahmegründen hin-
ausgehen. Denn nach Art. 4 Abs. 2d) Richtlinie 2003/4/EG können die Mitgliedstaaten als Ausnahmegrund 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse vorsehen, „sofern diese … geschützt sind, um berechtigte wirtschaftli-
che Interessen, einschließlich des öffentlichen Interesses an der Wahrung der Geheimhaltung von statisti-

schen Daten und des Steuergeheimnisses, zu schützen“. Steuergeheimnis und Statistikgeheimnis sind hier 
nicht als eigenständige Ausnahmemöglichkeiten genannt, sondern als rechtfertigendes Element für den 

Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen.“1058 

Nach anderer Auffassung ist der eigenständige Schutzzweck des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG maßgeb-
lich, so dass der Ausnahmetatbestand als mit der UIRL vereinbar angesehen wird.1059  

Inhaltlich sind das Steuer- und Statistikgeheimnis als Rechtfertigungen des eigenständigen Ausnahme-
tatbestands der Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zu verstehen. Ihr Schutz darf daher nicht weiter 
reichen als der Schutz personenbezogener Daten, des geistigen Eigentums und der Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse. Damit handelt es sich bei dem Steuer- und Statistikgeheimnis nicht um eigenstän-
dige Ausschlussgründe, sondern sozusagen um Annexe des Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses.1060 

2.10.1.3.1 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 

Die größte praktische Bedeutung haben insoweit die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die dem 
Schutz der dahinter stehenden Grundrechte, insbesondere Art. 12 und Art. 14 GG, aber auch Art. 15 – 
17 der EU-Grundrechtecharta, Rechnung tragen.1061 Die Anwendbarkeit des Ausnahmetatbestands 
hängt nicht von einem vorherigen Antrag des betroffenen Dritten ab, die Daten vertraulich zu behan-
deln.1062 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind im UIG selbst nicht definiert. Gemeinhin werden darunter 
alle nicht offenkundigen, nur einem begrenzten Personenkreis zugänglichen, auf ein Unternehmen be-
zogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge verstanden, an deren Nichtverbreitung das Unternehmen 
ein berechtigtes Interesse hat.1063 Betriebsgeheimnisse beziehen sich vorwiegend auf technisches Wis-
sen, Geschäftsgeheimnisse auf den kaufmännischen Bereich.1064 Das BVerwG hat das gängige Ver-
ständnis des Begriffspaars 2017 zusammengefasst: 

„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG sind alle auf ein Unternehmen 
bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Per-
sonenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. 
Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen; Geschäftsgeheimnisse betreffen vor-
nehmlich kaufmännisches Wissen. Ein Interesse an der Nichtverbreitung ist dann anzuerkennen, wenn die 
Offenlegung der Information geeignet ist, exklusives technisches oder kaufmännisches Wissen den Konkur-

renten zugänglich zu machen und so die Wettbewerbsposition des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen 

 

 
1058 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 213. 
1059 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 26. 
1060 Gegen die Annahme eigenständiger Ausschlussgründe auch: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 37. 
1061 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 30; Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, The-
senpapier, Berlin 23.02.2018; Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 510. 
1062 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 510. 
1063 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 25; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL 
Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 20; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.02.2015 - OVG 12 B 13.12, BeckRS 2015, 42382.  
1064 Guckelberger, Umweltinformationen unter europäischem Einfluss, VerwArch 2014, 411, 436. 
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[…]. Damit orientiert sich die Auslegung am gewachsenen wettbewerbsrechtlichen Begriffsverständnis 
[…].“1065 

Ein Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb ist gegeben, wenn das Unternehmen über die jeweili-
gen Informationen verfügt und diese für den Betrieb wirtschaftlich nutzbar sind. Typische Daten sind 
solche über Produktionsmethoden oder die Finanzlage eines Unternehmens.1066 Offenkundigkeit ist 
z. B. anzunehmen, wenn die jeweiligen Informationen in irgendeiner Weise veröffentlicht wurden, 
etwa im Rahmen einer Patentanmeldung, oder diese in Fachkreisen allgemein bekannt sind.1067  

Das Hamburgische Transparenzgesetz1068 enthält in § 7 eine eigene Legaldefinition der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse: 

„(1) 1 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände 
und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an 
deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. 2 Ein berechtigtes Interesse liegt 

vor, wenn das Bekanntwerden einer Tatsache geeignet ist, die Wettbewerbsposition eines Konkurrenten zu 
fördern oder die Stellung des eigenen Betriebs im Wettbewerb zu schmälern oder wenn es geeignet ist, dem 
Geheimnisträger wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. 3 Dies gilt nicht für Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nisse im Sinne von § 35 Absatz 4 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 
3015), zuletzt geändert am 12. April 2012 (BGBl. I S. 579, 599), in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Informationen und Vertragsbestandteile, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, unterliegen 
der Informationspflicht nur, soweit das Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteresse überwiegt. …“ 

Das betroffene Unternehmen muss ein berechtigtes Interesse an der Zurückhaltung der Information 
haben. Dies ist der Fall, wenn die Offenbarung der Information die Wettbewerbsposition des betroffe-
nen Marktteilnehmers negativ beeinflusst, sie also für den Wettbewerb von Relevanz ist.1069 Dies ist 
nicht der Fall, wenn wegen der monopolartigen Stellung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers kein entsprechender Markt vorhanden ist: 

„Im Hinblick auf die Veröffentlichungen können sich die Antragsteller auch nicht auf den Schutz von Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnissen nach § 9 LUIG berufen […]. Wegen der monopolartigen Stellung des 

Antragstellers zu 1) als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger nach §§ 20 f. KrWG und §§ 4 ff. LKrWG 
fehlt es neben der Herleitung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen aus den den Antragstellern nicht 
zustehenden Grundrechten auch der wettbewerblichen Relevanz der Informationen, die sich auf eine ab-
fall- oder immissionsschutzrechtliche Anordnung zur getrennten Sammlung von Bioabfall beziehen.“1070 

Auch bei Angaben über die Kapazität einer Anlage, die im Zulassungsverfahren öffentlich ausgelegt 
worden waren, ist kein berechtigtes Interesse an der Zurückhaltung der Information anzunehmen: 

„Auch bei der Kapazität der Anlagen handelt es sich nicht um ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis. Nach 
seiner Definition verlangt das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ein berechtigtes Interesse des Geheimnis-
trägers an der Geheimhaltung. Daran fehlt es für die Kapazität der Anlagen. Das ergibt sich aus den Wer-
tungen, die der Gesetzgeber an anderer Stelle getroffen hat. Die Kapazität einer Anlage ist regelmäßig in 

den Unterlagen darzustellen, die bei einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag der Öffent-
lichkeit durch Auslegung zugänglich zu machen sind. Ob eine Anlage überhaupt einer Genehmigung nach 

 

 
1065 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 64. 
1066 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 30. 
1067 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 8, Rn. 26. 
1068 Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG) vom 19.06.2012 (HmbGVBl. S. 271); dazu: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 
18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 25a.1. 
1069 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 31. 
1070 VG Koblenz, Beschluss vom 23.01.2015 – 4 L 1216/14.KO, juris, Rn. 14. 
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dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bedarf und ob diese Genehmigung im förmlichen oder im vereinfach-
ten Genehmigungsverfahren zu erteilen ist, hängt in vielen Fällen davon ab, ob die Anlage eine bestimmte 
Leistungsgrenze oder eine bestimmte Größe überschreitet. Dabei ist der technisch und rechtlich mögliche 

Betriebsumfang maßgeblich (§ 1 Abs. 1 Satz 4 der 4. BImSchV). Der Genehmigungsantrag und die zu seiner 
Beurteilung erforderlichen, vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen sind der Öffentlichkeit durch Ausle-
gung zugänglich zu machen (§ 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG). Soweit Unterlagen Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse enthalten, sind die Unterlagen zwar zu kennzeichnen und getrennt vorzulegen (§ 10 Abs. 2 Satz 1 
BImSchG). […] Diese Darstellung ist ihrerseits öffentlich auszulegen (§ 10 Abs. 3 Satz 1 der 9. BImSchV). Zu-

mindest muss sie in aller Regel Angaben zur Kapazität der Anlage enthalten, denn anderenfalls wäre es Drit-
ten nicht möglich, zu beurteilen, ob sie von den Auswirkungen der Anlage betroffen werden können.“1071 

Handelt es sich um abgeschlossene Vorgänge ohne Bezug zum aktuellen Geschäftsbetrieb, kann ein 
berechtigtes Geheimhaltungsinteresse abzulehnen sein: 

„Der erforderliche Wettbewerbsbezug kann fehlen, wenn die Informationen abgeschlossene Vorgänge ohne 
Bezug zum heutigen Geschäftsbetrieb betreffen…“1072 

Dabei ist seitens der informationspflichtigen Stelle eine Prognose erforderlich, und es muss nachvoll-
ziehbar und plausibel sein, dass die Herausgabe der Information zu einem Schaden für einen Wettbe-
werber führt: 

„Im Ausgangspunkt stand fest, welche anlagenbezogenen Angaben der Art nach in den Zuteilungsbeschei-
den, abhängig von der jeweils in Betracht kommenden Rechtsgrundlage, enthalten sind. Welche weiteren 

Informationen sich daraus abstrakt gesehen herleiten lassen, ist Gegenstand einer Schlussfolgerung. Von ihr 
kann regelmäßig nicht mehr gesagt werden, als dass sie möglich, also plausibel und nachvollziehbar ist. Ob 
und in welchem konkreten Umfang ein Wettbewerber aus solchen ihm bekannt gewordenen Informationen 
über einen Konkurrenten Nutzen ziehen kann und inwieweit umgekehrt das Bekanntwerden dieser Informa-
tionen für ein Unternehmen im Wettbewerb nachteilig sein kann, hängt von auf die Zukunft bezogenen Be-
urteilungen, mithin von einer Prognose ab. Sie ist notwendig mit einem gewissen Maß an Unsicherheit ver-
bunden. Der mögliche Schaden für einen Wettbewerber kann deshalb ebenfalls nur Gegenstand plausibler 

und nachvollziehbarer Prognosen sein.“1073 

Die Herausgabe der Information muss eine conditio sine qua non für die Beeinträchtigung der wirt-
schaftlichen Interessen des betroffenen Unternehmens sein.1074 

Die informationspflichtige Stelle insoweit keinen Beurteilungsspielraum, so dass eine vollständige ge-
richtliche Überprüfung gegeben ist: 

„Das Vorliegen der Voraussetzungen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses unterliegt der vollen be-
hördlichen und gerichtlichen Kontrolle. In diesem Rahmen hat das Oberverwaltungsgericht die Versagung 
der Zustimmung der jetzigen Beklagten vom 31. Oktober 2012 zum Informationszugang durch die Klägerin 

auch berücksichtigt […]. Da die ehemalige Beklagte als seinerzeit informationspflichtige Stelle die Darle-
gungslast für das Vorliegen eines Ablehnungsgrundes traf, bedurfte es - nach der nachgeholten Anhörung 
gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG im gerichtlichen Verfahren - einer diesbezüglichen weiteren Nachfrage bei der 

jetzigen Beklagten DB Netz AG seitens des Gerichts nicht.“1075 

 

 
1071 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 – 7 C 2/09, BVerwGE 135, 34-48, Rn. 52. 
1072 BVerwG, Urteil vom 17.03.2016 – 7 C 2/15 –, BVerwGE 154, 231-247, Rn. 35 zu § 6 Satz 2 IFG. 
1073 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 – 7 C 2/09, BVerwGE 135, 34-48, Rn. 59; s. auch: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 35. 
1074 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 25a; s. auch: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
12.02.2015 – OVG 12 B 13/12, NVwZ-RR 2015, 801, 802 f. 
1075 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 65; s. auch: Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und 
offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
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Das Interesse an der Geheimhaltung von Daten im Zusammenhang mit rechtswidrigen Handlungen 
kann eingeschränkt sein, weil eine entsprechende Offenlegung im Widerspruch zu den Zielen des UIG 
steht:  

„Vor dem Hintergrund dieser Gesetzesziele sowie in Anbetracht des Umstands, dass die Beigel. zu 1 – wie sie 
nicht in Abrede stellt – in ihrem Unternehmen viele Jahre lang ein unerlaubtes Produktionsverfahren einge-
setzt hat, ergibt sich in Bezug auf die Verhältnisse bis zur Aufgabe dieses Verfahrens und der Einführung des 
gegenwärtigen Verfahrens ein erhebliches Interesse der Allgemeinheit an uneingeschränkter Aktenkenntnis, 

welches von den Kl. mit ihrer Klage geltend gemacht wird. Denn diese Kenntnis ermöglicht ein Urteil dar-
über, ob und in welcher Weise die rechtswidrige Tätigkeit der Beigel. zu 1 behördlich überwacht wurde und 
ob dieser Tätigkeit bereits früher ein Ende hätte gesetzt werden können und müssen. Nach dem zuvor Ge-
sagten gehören die Prüfung eines ordnungsgemäßen Gesetzesvollzugs sowie die Aufdeckung etwaiger be-

hördlicher Versäumnisse zu den Zielen, die mit den Informationsansprüchen nach dem Informationsfreiheits-
gesetz und dem Umweltinformationsgesetz erreicht werden sollen. Da das Produktionsverfahren illegal war, 
die Beigel. zu 1 sich also nicht gesetzeskonform verhalten hat, überwiegt das von den Kl. verfolgte öffentli-
che (und zugleich private) Interesse an vollständiger Aktenkenntnis die Geheimhaltungsinteressen der Bei-

gel. zu 1 – sofern sie überhaupt anerkannt werden können – so eindeutig, dass der Beigel. zu 2 zur uneinge-
schränkten Aktenvorlage verpflichtet war. Die diesbezügliche Feststellung des Fachsenats des OVG ist daher 

im Ergebnis nicht zu beanstanden.“1076 

Unter den Schutz des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG fallen grundsätzlich auch sog. Rückschlussinformatio-
nen, 

„denn Informationen werden auch dadurch bekannt gegeben, dass man andere Informationen übermittelt, 
die mit Ersteren so eng oder konkret zusammenhängen, dass ein Rückschluss auf den Inhalt der ersten Infor-

mation möglich ist.“1077 

Das BVerwG hat dies 2010 deutlich gemacht: 

„Die Vorschrift verlangt ebenfalls nicht, dass schon die Information als solche ein Betriebs- und Geschäftsge-
heimnis darstellt. Auswirkungen auf ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis hat die Offenlegung einer Infor-
mation auch, wenn diese Information ihrerseits Rückschlüsse auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu-

lässt. Nachteilig sind diese Auswirkungen, wenn hierdurch wettbewerbsrelevante Umstände einem Konkur-
renten bekannt werden.“1078 

Auf der anderen Seite darf der Ausnahmetatbestand der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht zu 
weit interpretiert werden. Zu Recht wird daher gefordert, dass die Informationen für sich genommen 
Rückschlüsse auf die Geheimnisse ermöglichen oder insoweit von erheblicher Bedeutung sind.1079 

Zwar stellt § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG die Regelvermutung auf, dass bei entsprechender Kennzeichnung vom 
Vorliegen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses auszugehen ist: 

„Die informationspflichtige Stelle hat in der Regel von einer Betroffenheit im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 
auszugehen, soweit übermittelte Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet 

sind.“ 

Dennoch müssen die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses 
geprüft werden und vorliegen. § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG enthält  

 

 
1076 BVerwG, Beschluss vom 19.01.2009 - 20 F 23/07, NVwZ 2009, 1114, 1116. 
1077 Fischer/Fluck: Informationsfreiheit versus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, NVwZ 2013, 337; s. auch: Guckelberger, Umweltinforma-
tionen unter europäischem Einfluss, VerwArch 2014, 411, 436. 
1078 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, 193, Rn. 56. 
1079 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 34; Ramsauer, Das Urheberrecht und Geschäftsgeheimnisse im UIG und IFG, AnwBl 2013, 410. 
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„keine negative Vermutungsregel zu Ungunsten des Betroffenen…“1080 

Eine fehlende Kennzeichnung soll aber nach der Gesetzesbegründung die Vermutung begründen, dass 
kein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis anzunehmen ist: 

„Erfolgt keine Kennzeichnung, so hat die Behörde in der Regel davon auszugehen, daß eine „Betroffenheit" 
des Dritten nicht gegeben ist.“1081 

Genau genommen regelt § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG jedoch nur die positive Annahme einer Betroffenheit. 
Jedenfalls wird man annehmen können, dass keine Anhörungspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG be-
steht, wenn keine Kennzeichnung erfolgt ist und ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offensichtlich 
nicht gegeben ist.1082 Dies hat das BVerwG 2017 deutlich gemacht, indem es der Kennzeichnung ledig-
lich eine Indizwirkung zugesprochen hat: 

„Dabei kommt es entgegen der Auffassung der Beklagten nicht allein und maßgeblich auf die Beurteilung 
der Geheimhaltungsbedürftigkeit durch den Inhaber des Geheimnisses an. Die Kennzeichnung einer übermit-
telten Information als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis nach § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG hat nur Indizwirkung für 
die informationspflichtige Stelle dahingehend, dass von einer Betroffenheit des Dritten auszugehen ist.“1083 

Näheres zur Frage, ob der Begriff der Geschäftsgeheimnisse in der Richtlinie (EU) 2016/943 auf das UIG 
angewandt werden kann, findet sich unten unter 2.10.2.10. 

2.10.1.3.2 Steuer- und Statistikgeheimnis 

Das Steuergeheimnis ergibt sich aus § 30 AO1084, in dessen Abs. 1 eine eindeutige Aufforderung an 
Steuerverwaltung enthalten ist: 

„Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren.“ 

§ 30 Abs. 2 AO normiert Fälle von Verletzungen dieses Geheimnisses: 

„Ein Amtsträger verletzt das Steuergeheimnis, wenn er 

1. personenbezogene Daten eines anderen, die ihm 

a) in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprüfungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren 
in Steuersachen, 

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerord-
nungswidrigkeit, 

c) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich vorgeschriebene Vor-
lage eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die bei der Besteuerung getroffenen Feststellun-

gen 

bekannt geworden sind, oder 

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in einem der in Nummer 1 genannten Verfahren 
bekannt geworden ist, (geschützte Daten) unbefugt offenbart oder verwertet oder 

 

 
1080 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 36; s. auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 
25. 
1081 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 07.06.1990 über 
den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt, BT-Drs. 12/7138 vom 23.03.1994, S. 14. 
1082 So: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 210; s. auch: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 
36.  
1083 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 65. 
1084 Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745). 
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3. geschützte Daten im automatisierten Verfahren unbefugt abruft, wenn sie für eines der in Nummer 1 ge-
nannten Verfahren in einem automationsgestützten Dateisystem gespeichert sind.“ 

Die Offenbarung von Umweltinformationen ist nicht gesetzlich angeordnet. Insoweit können die Aus-
sagen des Bundesfinanzhofs zum IFG auf das UIG übertragen werden: 

 „[…] Abgesehen davon, dass das IFG für das FA als Behörde des Landes N nicht gilt und dass § 30 der Ab-
gabenordnung (AO) eine Spezialregelung darstellt, die der Anwendung des IFG auch dann vorgeht, wenn 

eine Bundesbehörde um Auskunft ersucht wird (§ 1 Abs. 3 IFG), gewährt dieses Gesetz keinen umfassenden 
Informationsanspruch, wie ihn der Kläger offenbar für sich reklamiert. Denn auch nach diesem Gesetz be-

steht bei vertraulich übermittelten Informationen kein Anspruch auf Offenlegung, soweit das Interesse 
des Dritten an einer vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang noch 

fortbesteht (§ 3 Nr. 7 IFG, vgl. auch § 5 Abs. 1 IFG).“1085 

Das UIG und andere Informationsfreiheitsgesetze wie das IFG sind neben der Abgabenordnung an-
wendbar, wie anhand eines landesrechtlichen Falls bzgl. der Einsicht in die eigene Steuerakte ent-
schieden wurde: 

„Die Tatsache, dass in der Abgabenordnung (AO) eine ausdrückliche Regelung über die Gewährung von 
Akteneinsicht in Verwaltungsvorgänge aus abgeschlossenen oder laufenden Besteuerungsverfahren nicht 
enthalten ist, steht der Anwendung des § 3 IZG-SH und einem sich aus ihm ergebenden Anspruch des Klä-
gers auf Informationszugang vorliegend nicht entgegen. Zum einen enthält das IZG-SH (anders als etwa § 
1 Abs. 3 IFG-Bund sowie § 4 Abs. 2 IFG-NRW) keine Subsidiaritätsklausel, die einen Nachrang der Regelun-
gen des IZG-SH gegenüber anderen, spezielleren Regelungen zur Akteneinsicht oder zum Informationszu-

gang bewirken könnte. Aber auch unter der Geltung des Grundsatzes aus Art. 31 GG, wonach Bundesrecht 
Landesrecht bricht, hat die Anwendung des § 3 IZG-SH und der aus ihm folgende Anspruch des Klägers nicht 
gegenüber der Abgabenordnung zurückzustehen. Denn der Kläger begehrt lediglich Informationen betref-

fend abgeschlossene Steuerverfahren. Der Bundesgesetzgeber hat im Rahmen seiner Gesetzgebungskompe-
tenz nach Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG lediglich für das Steuerverwaltungsverfahren von einer Regelung eines 

Akteneinsichtsrechts nach dem Vorbild des § 29 VwVfG abgesehen.“1086 

Der Unter-Ausnahmetatbestand des Steuergeheimnisses wendet sich in erster Linie an die Finanzbe-
hörden, aber auch an andere Behörden, wenn sie über Informationen verfügen, die dem Steuergeheim-
nis unterliegen.1087 

Das Statistikgeheimnis ergibt sich aus § 16 BStatG1088, dessen Absatz 1 lautet: 

„(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die für eine Bundesstatistik gemacht wer-
den, sind von den Amtsträgern und Amtsträgerinnen und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-
ten, die mit der Durchführung von Bundesstatistiken betraut sind, geheim zu halten, soweit durch besondere 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung ih-

rer Tätigkeit fort. Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für 

1. Einzelangaben, in deren Übermittlung oder Veröffentlichung die Betroffenen schriftlich eingewilligt ha-
ben, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form der Einwilligung angemessen ist, 

 

 
1085 BFH, Beschluss vom 09.01.2007 – VII B 134/05, juris, Rn. 5. 
1086 OVG für das Land Schleswig-Holstein, Entscheidung vom 06.12.2012 – 4 LB 11/12, juris, Rn. 41; s. auch: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK 
InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 28. 
1087 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 38; s. auch den Überblick bei: Schomerus, Steuergeheimnis und Informationsfreiheitsrecht, in: 
Schultz-Aßberg/von Rönn (Hrsg.), Internationales Steuer- und Gesellschaftrecht Aktuell, 2010, S. 239 ff. 
1088 Bundesstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.10.2016 (BGBl. I S. 2394), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 5 
des Gesetzes vom 30.10.2017 (BGBl. I S. 3618). 
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2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen Quellen, wenn sie sich auf die in § 15 Absatz 1 genannten öf-
fentlichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunftspflicht aufgrund einer eine Bundesstatistik anordnen-

den Rechtsvorschrift besteht, 

3. Einzelangaben, die vom Statistischen Bundesamt oder den statistischen Ämtern der Länder mit den Ein-
zelangaben anderer Befragter zusammengefasst und in statistischen Ergebnissen dargestellt sind, 

4. Einzelangaben, wenn sie den Befragten oder Betroffenen nicht zuzuordnen sind.“ 

Streitfälle hierzu sind bislang nicht bekannt geworden. 

2.10.1.4 Verfahren bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

§ 9 Abs. 1 Sätze 3 – 5 UIG sehen ein spezielles Anhörungsverfahren vor, wenn Informationen bekannt-
gegeben werden sollen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten: 

„Vor der Entscheidung über die Offenbarung der durch Satz 1 Nummer 1 bis 3 geschützten Informationen 
sind die Betroffenen anzuhören. Die informationspflichtige Stelle hat in der Regel von einer Betroffenheit im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 3 auszugehen, soweit übermittelte Informationen als Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse gekennzeichnet sind. Soweit die informationspflichtige Stelle dies verlangt, haben mögliche Be-
troffene im Einzelnen darzulegen, dass ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt.“ 

Die Anhörung des Betroffenen durch die informationspflichtige Stelle nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG ist ob-
ligatorisch, d. h. diese hat kein Ermessen.1089 Hiermit sollen zum einen die Interessen der Betroffenen 
geschützt werden, zum anderen soll die informationspflichtige Stelle hierdurch die notwendigen 
Kenntnisse erhalten, ob eine Geheimhaltung erforderlich ist.1090 Dies gilt auch für die nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 UIG durchzuführende Einzelfallabwägung.1091 Nach § 9 Abs. 1 Satz 5 UIG kann die informations-
pflichtige Stelle ohnehin eine ins Einzelne gehende Darlegung des Betroffenen verlangen. Die Anhö-
rung ist ebenso für den Fall erforderlich, dass die informationspflichtige Stelle die beantragten Daten 
nicht herausgeben möchte.1092 Dies ergibt sich aus der weiten Formulierung „vor der Entscheidung 
über die Offenbarung“ in § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG. Der betroffene Dritte hätte es in diesem Fall in der Hand, 
durch seine Zustimmung eine Herausgabe durch die Behörde zu ermöglichen. 

Gegenstand der Anhörung ist die Ermittlung der Tatsachen, die die informationspflichtige Stelle für 
ihre Entscheidung über die Offenlegung benötigt.1093 Dies ergibt sich zudem aus der allgemeinen An-
hörungsnorm des § 28 Abs. 1 VwVfG: 

„Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist diesem Gelegenheit zu 
geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.“ 

Streitig ist, ob dem Betroffenen auch Name und Anschrift des Antragstellers genannt werden müssen. 
Nach zutreffender Ansicht dürfen diese Daten nur mit Einverständnis des Antragstellers herausgege-
ben werden. 

Näheres zur Frage, ob dem Betroffenen Name und Anschrift des Antragstellers genannt werden müssen, 
findet sich unten unter 2.10.2.11. 

 

 
1089 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 45. 
1090 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 37. 
1091 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 37. 
1092 A. A. Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 45. 
1093 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 46. 
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Für die Anhörung ist zwar keine Frist vorgegeben. Jedoch gilt für die Bearbeitung und Beantwortung 
des Informationsantrags nach § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG die Monatsfrist, bzw. bei umfangreichen und kom-
plexen Anträgen die Zwei-Monats-Frist. Auch letztere Frist ist bei Anträgen mit Drittbetroffenheit oh-
nehin kaum einzuhalten, da auch die betroffenen Unternehmen häufig Nachforschungen anstellen 
müssen, um ihre Betroffenheit darzulegen.1094 So waren in einem vom OVG Koblenz 2012 entschiede-
nen Fall durch den Betroffenen, ein in Ingelheim ansässiges pharmazeutisches Unternehmen, umfang-
reiche Ermittlungen durchgeführt worden, um deren Betroffenheit darzulegen.1095 Hiernach ist zwar 
nur eine Plausibilitätsprüfung anzustellen, aber dies kann dennoch erheblichen Aufwand bedeuten: 

„Das OVG Koblenz hat in seinem Urteil zutreffend eine Plausibilitätsprüfung als ausreichend angesehen. 
Auch insofern konnte sich das OVG Koblenz auf die Rechtsprechung des BVerwG stützen, welches für den 
Grad an Gewissheit, den sich ein Tatsachengericht verschaffen muss, ebenfalls auf die nachvollziehbaren 
und plausiblen Darlegungen von Behörde und betroffenem Unternehmen abgestellt hat. Höhere Anforde-
rungen an den Nachweis wird man nicht stellen können, da es letztlich auch eine Wertungsfrage ist und eine 
zukunftsgerichtete Prognose beinhaltet, ob die Offenlegung der Information nachteilige Auswirkungen auf 
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens haben kann und ob daher ein berechtigtes Interesses an der 

Nichtverbreitung besteht. Falls es sich etwa um eine Anlage handelt, die so nur beim betroffenen Unterneh-
men steht, z. B. zur Herstellung von ganz speziellen Produkten oder mit einer einzigartigen Technologie, 

dann kann der Hinweis darauf bereits ausreichend sein. Ähnliches gilt für spezielle Anlagenteile, die gegen-
über anderen Standardteilen der Anlage nicht in Fachkreisen bekannt sind. Dies muss nur ganz ausnahms-

weise durch Sachverständige bestätigt werden, die lediglich eine Aussage darüber treffen können, dass die-
ses technische Know-how der Fachwelt nicht allgemein bekannt ist, und die in den kurzen Fristen, die UIG 
und IFG der Behörde – und dem Betroffenen – belassen, ohnehin kaum befragt werden können. Das Urteil 
des OVG Koblenz gibt zudem Anlass, auf einige weitere praktische Punkte zum Ablauf des Verwaltungsver-
fahrens hinzuweisen: Sofern ein Unternehmen die fraglichen Unterlagen nicht selbst bei der Behörde einge-
reicht, sondern die Behörde diese (wie z. B. im Fall von Überwachungsberichten) selbst angelegt hat, kann 
das Unternehmen nicht abschätzen, ob und inwieweit Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betroffen sind. 
Insofern muss es selbst erst einmal Einsicht in die betreffenden Akten nehmen können. Des Weiteren sind 

die Fristen für die Beantwortung eines Informationszugangs-Antrags recht kurz bemessen und tragen dem 
Zeitbedarf jedenfalls dann höchst unzureichend Rechnung, wenn die Behörde einen betroffenen Privaten 

beteiligen muss. Dieser muss gegebenenfalls umfangreiche Antrags-, Genehmigungs- und Überwachungs-
unterlagen sichten und für einzelne Angaben Geheimnisschutz reklamieren, was dann auch einzeln begrün-
det werden muss. Zum Beispiel enthält ein Sicherheitsbericht, der sich auf einen großen Betriebsbereich mit 
einer Vielzahl von Anlagen beziehen kann, viele Einzelangaben, die jede für sich oder in Kombination mit an-

deren Angaben Geheimniseigenschaft haben kann.“1096 

Die in § 28 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG genannte Ausnahmen von der Pflicht zur Anhörung 

„Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten 
ist, insbesondere wenn … 

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage gestellt 
würde;“ 

könnte zwar dem Wortlaut nach auf den Fall der Überschreitung der in § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG genann-
ten Fristen anwendbar sein. Jedoch bezieht sich § 28 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG auf Fristversäumungen, die 

 

 
1094 S. auch oben unter 2.3.4.2.2. 
1095 OVG Koblenz, Urteil vom 06.09.2012 – 8 A 10096/12, NVwZ 2013, 376. 
1096 Fischer/Fluck, Informationsfreiheit versus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, NVwZ 2013, 337, 338 f. 
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bestimmte Folgen nach sich ziehen, wie Verjährungen oder Fiktionen. Dies ist bei § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG 
nicht der Fall. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass  

„das Interesse des Betroffenen auf rechtliches Gehör das Interesse des Antragstellers auf Einhaltung der Be-
scheidungsfrist überwiegt.“1097 

Eine bestimmte Form ist für die Anhörung nicht vorgeschrieben, wobei aber regelmäßig die Schrift-
form zweckmäßig sein dürfte.1098 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG hat die informationspflichtige Stelle in der Regel von einer Betroffenheit 
auszugehen, soweit übermittelte Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gekennzeich-
net sind. Gemeint sind damit Informationen, die bereits entsprechend gekennzeichnet sind. Will die 
informationspflichtige Stelle diese dennoch herausgeben, muss sie das betroffene Unternehmen in der 
Anhörung darauf hinweisen.1099 Die Regelvermutung einer Betroffenheit bei vorheriger Kennzeich-
nung der Information als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis birgt die Gefahr in sich, dass betroffene 
Dritte dazu neigen, grundsätzlich so viele Informationen wie möglich zu kennzeichnen. In der Literatur 
wurde insofern aus Anlass des zitierten Urteils des OVG Koblenz1100 ein abgestuftes Verfahren vorge-
schlagen: 

„Die Einbeziehung von Rückschlussinformationen in den Geheimnisschutz hat das OVG Koblenz auf einzelne 
betriebliche Informationen „heruntergebrochen“ und festgestellt, dass bereits das Bekanntwerden von eher 
allgemein gehaltenen Angaben bei branchenspezifischem Fachwissen geeignet sein kann, Rückschlüsse auf 
sensible Informationen zu ziehen. So sei die Art der gelagerten Stoffgruppe relevant, da aus ihr auf eine be-
stimmte Produktionsmethode geschlossen werden könne; die vorgehaltene Lagermenge eines bestimmten 
Stoffes sei von Bedeutung, da hieraus abgeleitet werden könne, welches Herstellungsverfahren ein Betrieb 

einsetze; und aus der Kenntnis der Größe der Apparate für die Herstellung könne auf die Produktionskapazi-
tät und damit die Lieferfähigkeit geschlossen werden. Da diese Auflistung keinen abschließenden Charakter 
aufweist, wäre für die Praxis eine allgemeine Systematisierung und Kategorisierung hilfreich, aus der sich – 

durch Bildung von Fallgruppen – erkennen lässt, welche Informationen unmittelbar als Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse zu gelten haben und welche Informationen als typische Rückschlussinformationen eben-

falls vom Geheimnisschutz umfasst sind (also etwa durch Ermittlung aller Faktoren, die einen Rückschluss 
auf das Herstellungsverfahren oder auf die Produktionskapazität bieten). Für die praktische Bewältigung 

von Massenanträgen bzw. soweit die Anträge umfangreiche und detaillierte Unterlagen größerer Anlagen 
oder Standorte betreffen (und soweit diese Unterlagen nicht gekennzeichnet wurden), könnte sich dann 

etwa folgendes Vorgehen seitens des betroffenen Unternehmens anbieten: Kategorisierung möglicher Ge-
heimnistypen und plausibler Begründungen für den eigenen Standort und Einteilung in Gruppen (z. B. G1–

G5) sowie grundsätzliche Abklärung der Kategorien mit der zuständigen Behörde. Bei Sichtung der Unterla-
gen, auf die sich der Zugangsantrag bezieht, Unterstreichung oder Markierung (mit Leuchtstift) der betref-
fenden Einzelinformationen und Kennzeichnung mit Gruppenkategorie-Kürzel (z. B. G2). Die Behörde hat 
dann die Möglichkeit, dies auf Plausibilität zu prüfen und bei Zustimmung den markierten Teil zu schwär-

zen.“1101 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 5 UIG kann die informationspflichtige Stelle verlangen, dass Betroffene das Vorlie-
gen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses im Einzelnen darlegen. Dies befreit allerdings nicht 
von der Durchführung einer Anhörung, und auch bei einer fehlenden oder unvollständigen Darlegung 
muss die informationspflichtige Stelle aufgrund der ihr bekannten Informationen beurteilen, ob ein 

 

 
1097 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 48. 
1098 VG Stuttgart, Urteil vom 13.11.2014 – 4 K 5228/13, juris, Rn. 44. 
1099 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 38. 
1100 OVG Koblenz, Urteil vom 06.09.2012 – 8 A 10096/12, NVwZ 2013, 376. 
1101 Fischer/Fluck, Informationsfreiheit versus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, NVwZ 2013, 337, 338. 
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Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt und eine entsprechende Prognose hinsichtlich der nachtei-
ligen Wettbewerbsauswirkungen anstellen.1102  

Es gelten weiter die allgemeinen Verfahrensregeln, so auch diejenigen über Verfahrensfehler nach 
§ 45 VwVfG. Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG kann z. B.  

„die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachgeholt“ 

werden. Hier ist der Dritte kein Beteiligter im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 2 VwVfG, da er 
nicht zum Verwaltungsverfahren hinzugezogen worden ist. Vielmehr liegt der Fall einer gesetzlich vor-
geschriebenen Anhörung vor. § 45 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG ist auf diese Fälle entsprechend anzuwenden: 

„Die Vorschrift ist in entsprechender Anwendung auch auf die anhörungsbezogenen Fälle anzuwenden, die 
in § 45 Absatz 1 nicht ausdrücklich als nachholbare Verfahrenshandlung aufgeführt sind. Diese Bestimmung 
erfasst daher alle Verfahrenshandlungen, deren vornehmlicher Zweck darin besteht, den Beteiligten rechtli-

ches Gehör zu gewähren.“1103 

Eine Aufhebung des Verwaltungsaktes – hier der Entscheidung über die Herausgabe der Information – 
kann nach § 46 VwVfG nur verlangt werden, wenn die Verletzung die Entscheidung in der Sache beein-
flusst hat.1104 

2.10.1.5 Herausgabe von Umweltinformationen, die von Dritten ohne rechtliche Verpflichtung übermit-
telt wurden 

§ 9 Abs. 2 Satz 1 UIG macht, je nach Ergebnis der Interessenabwägung, die Herausgabe von Umweltin-
formationen, die von Dritten ohne rechtliche Verpflichtung übermittelt wurden, grundsätzlich von der 
Einwilligung des Dritten abhängig: 

„Umweltinformationen, die private Dritte einer informationspflichtigen Stelle übermittelt haben, ohne 
rechtlich dazu verpflichtet zu sein oder rechtlich verpflichtet werden zu können, und deren Offenbarung 

nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Dritten hätte, dürfen ohne deren Einwilligung anderen nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.“  

Wie bei anderen Ausnahmetatbeständen auch enthält § 9 Abs. 2 Satz 2 UIG eine Rückausnahme bzgl. 
Umweltinformationen über Emissionen: 

„Der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen kann nicht unter Berufung auf die in Satz 1 genann-
ten Gründe abgelehnt werden.“ 

Die völkerrechtliche Vorgabe hierfür findet sich in Art. 4 Abs. 4g der Aarhus-Konvention: 

„Ein Antrag auf Informationen über die Umwelt kann abgelehnt werden, wenn die Bekanntgabe 

negative Auswirkungen hätte auf … 

g) die Interessen eines Dritten, der die beantragten Informationen zur Verfügung gestellt hat, ohne hierzu 
rechtlich verpflichtet zu sein oder verpflichtet werden zu können, sofern dieser Dritte der Veröffentlichung 

des Materials nicht zustimmt …“ 

Umgesetzt wird damit auch Art. 4 Abs. 2g UIRL: 

„Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt 
wird, wenn die Bekanntgabe negative Auswirkungen hätte auf: 

 

 
1102 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 51; s. auch: BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 7 C 2/09, NVwZ 2010, 189, 193. 
1103 BeckOK VwVfG/Schemmer, 42. Ed. 01.10.2018, VwVfG § 45 Rn. 43. 
1104 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 52. 
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g) die Interessen oder den Schutz einer Person, die die beantragte Information freiwillig zur Verfügung ge-
stellt hat, ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein oder verpflichtet werden zu können, es sei denn, dass 

diese Person der Herausgabe der betreffenden Information zugestimmt hat…“ 

Schutzzweck dieser „komplizierten Vorschrift“1105 ist die Sicherung der vertrauensvollen Zusammenar-
beit der informationspflichtigen Stelle mit Dritten, die Informationen freiwillig zur Verfügung gestellt 
haben.1106 Dies hat der VGH Kassel dargelegt: 

„Dieser Ausnahmetatbestand beruht auf der Erkenntnis, dass die Umweltbehörden in gewissem Maße da-
rauf angewiesen sind, Informationen über umweltrelevante Sachverhalte von Dritten zu erhalten. Zum einen 
kann es um den Schutz von Informanten gehen und zum anderen werden im Vorfeld von Genehmigungsver-

fahren Informationen ausgetauscht, die der spätere Antragsteller freiwillig zur Verfügung stellt…“1107 

Solche Informationsgeber können z. B. Betreiber industrieller Anlagen sein.1108 Darüber hinaus sollen 
auch die Interessen des Informationsgebers geschützt werden.1109 Der VGH Mannheim sieht insoweit 
ausschließlich den Schutz der privaten Dritten als Zweck der Norm, weil die Ablehnungsgründe zum 
Schutz öffentlicher Belange in § 8 UIG geregelt seien: 

„Das Gesetz spricht in § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG von "nachteiligen Auswirkungen auf die Interessen der Dritten". 
In der Gesetzesbegründung (BR-Drucks. 439/04, S. 41) wird hinsichtlich des Schutzgutes des § 9 Abs. 2 UIG 

auf die amtliche Begründung für die entsprechende Vorschrift im Umweltinformationsgesetz vom 8. Juli 
1994 verwiesen (BT-Drucks. 12/7138, S. 14 zu § 7). Danach ist es Schutzzweck dieser Norm, die Bereitschaft 
der Privaten zur zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Behörden und Dritten im Bereich der Übermittlung 
von Umweltinformationen zu erhalten und zu sichern. Es erscheint aus systematischen Gründen aber recht 

zweifelhaft, ob § 9 Abs. 2 UIG auf diese Weise ausgelegt werden kann.“1110 

Beliehene oder Verwaltungshelfer zählen nicht zu den privaten Dritten.1111 Nicht erfasst sind solche 
Informationen, die die durch andere Personen als den jeweiligen privaten Dritten oder über die Me-
dien an die informationspflichtige Stelle gelangt sind, oder auch anonym zugegangene Daten.1112 
Rechtliche Verpflichtungen können durch Vorschriften, Verwaltungsakte oder Verträge der informati-
onspflichtigen Stelle mit dem Dritten begründet werden.1113 Verpflichtungen auf Grundlage eines zivil-
rechtlichen Vertrags mit Dritten sollen aber nicht darunter fallen: 

„Ob auch eine vertraglich übernommene Übermittlungspflicht die Anwendbarkeit des § 7 Absatz IV 1 UlG 
ausschließen kann, erscheint zumindest dann zweifelhaft, wenn eine Weitergabe der Informationen an ver-

tragsfremde Personen von den Vertragsparteien nicht vereinbart war.“1114 

Die Variante in § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG, nach der Daten nicht zugänglich gemacht werden, wenn diese ei-
ner informationspflichtigen Stelle übermittelt wurden, ohne dass ein privater Dritter rechtlich dazu 

 

 
1105 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 214. 
1106 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 29; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL 
Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 42; Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 4 Rn. 65; s. auch: Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 07.06.1990 über den freien Zugang zu Infor-
mationen über die Umwelt, BT-Drs. 12/7138 vom 23.03.1994, S. 14. 
1107 VGH Kassel, Urteil vom 20.03.2007 – 11 A 1999/06, juris, Rn. 33. 
1108 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 54. 
1109 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 54. 
1110 VGH Mannheim, Urteil vom 25.11.2008 – 10 S 2702/06, juris, Rn. 24. 
1111 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 43; s. auch oben unter 2.2.2.1.2.2. 
1112 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 56. 
1113 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 45. 
1114 VGH München, Beschluss vom 04.10.2004 - 22 CE 04.2231, NVwZ-RR 2006, 3, 5; s. auch: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 56. 
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verpflichtet werden kann, soll eine Verhinderung der Herausgabe durch vorzeitige freiwillige Über-
mittlung verhindern.1115 Damit müssen grundsätzlich auch alle Daten, die im Rahmen der behördli-
chen Überwachungstätigkeiten abgefordert werden könnten, herausgegeben werden, so dass letztlich 
das Vertrauensverhältnis zwischen Behörde und Beteiber kaum geschützt ist.1116 Informationen im 
Zusammenhang mit dem Öko-Audit oder ISO 14000 werden aber freiwillig übermittelt und unterfallen 
damit dem Ausnahmetatbestand des § 9 Abs. 2 UIG.1117 

Weitere Voraussetzung für den Ausnahmetatbestand des § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG ist, dass die Offenba-
rung nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Dritten hätte. Dabei geht es um individuelle, 
nicht schon durch § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG geschützte Belange: 

„Das Gesetz stellt nach seinem Wortlaut auf die "Interessen der Dritten" und nicht auf das öffentliche Inte-
resse an der weiteren Übermittlung von Umweltinformationen durch diesen freiwillig handelnden Dritten 
ab. Öffentliche Belange werden durch § 8 UIG erfasst, § 9 UIG regelt dagegen den Schutz "sonstiger" Be-

lange, d. h. anderer als öffentlicher Interessen. Deshalb kann Schutzgut des § 9 Abs. 2 UIG nicht das - öffent-
liche - Interesse sein, dass freiwillige Melder von Umweltinformationen auch weiterhin solche Informationen 
an die Umweltverwaltung weitergeben. § 9 Abs. 2 UIG dient auch nach der Gesetzesbegründung der Umset-
zung von Art. 4 Abs. 2 Buchst. g der Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltin-

formationen. Danach können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass ein Antrag auf Zugang zu Umweltinforma-
tionen abgelehnt wird, wenn die Bekanntgabe auf die Interessen oder den Schutz einer Person, die die bean-

tragte Information freiwillig zur Verfügung gestellt hat, ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein oder ver-
pflichtet werden zu können, negative Auswirkungen hätte, es sei denn, dass diese Person der Herausgabe 

der betreffenden Information zugestimmt hat. Danach deuten Wortlaut und Systematik der umzusetzenden 
Bestimmung ebenfalls darauf hin, dass es um individuelle Aspekte gerade der Person gehen muss, die diese 

Information weitergegeben hat, und nicht um öffentliche Interessen (insbesondere das Interesse an der 
Übermittlung weiterer Informationen durch diesen Melder). Die Vertraulichkeit personenbezogener Daten 

kann aus systematischen Gründen nicht für § 9 Abs. 2 UIG relevant sein, weil dieser Aspekt bereits durch § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG abgedeckt ist (vgl. auch Art. 4 Abs. 2 Buchst. f der Richtlinie 2003/4/EG).1118  

Ein typischer Fall nachteiliger Auswirkungen auf private Dritte ist der des Whistleblowers.1119 

§ 9 Abs. 2 UIG sieht als Rückausnahme den Fall der Einwilligung des betroffenen Dritten vor. Diese be-
darf keiner besonderen Form und muss vorab oder noch im Zusammenhang mit dem Informationsan-
trag erteilt werden, nachträglich ist dies nicht mehr möglich.1120 

Für die nach § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG erforderliche Abwägung gelten die vorher beschriebenen Maßga-
ben.1121 Dabei reicht es nicht aus, auf die Freiwilligkeit der Informationserteilung zu verweisen, son-
dern die negativen Auswirkungen müssen positiv festgestellt werden: 

„Zur Begründung eines schutzwürdigen Interesses der Klägerin genügt es nicht, auf die Freiwilligkeit der In-
formationsüberlassung und die mangelnde Einwilligung zu verweisen. Ein im Rahmen der Gewichtung der 

 

 
1115 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 58. 
1116 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 214. 
1117 Vgl. Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 214. 
1118 VGH Mannheim, Urteil vom 25.11.2008 – 10 S 2702/06 –, juris, Rn.  24. 
1119 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 210. 
1120 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 62. 
1121 Dazu oben unter 2.8.1.3. 
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gegenläufigen Interessenlagen relevantes privates Interesse besteht nur dann, wenn ungeachtet der Freiwil-
ligkeit der Informationsüberlassung negative Auswirkungen im Fall der Offenlegung feststellbar sind.“1122 

Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 UIG ist die Berufung auf den Ausnahmetatbestand im Falle von Emissionen aus-
geschlossen.1123  

2.10.2 Rechtsfragen 

Ein Teil der für § 9 UIG relevanten Rechtsfragen bezieht sich gleichermaßen auf den Ausnahmetatbe-
stand zum Schutz öffentlicher Belange nach § 8 UIG, so etwa Fragen zur Einzelfallabwägung1124 und 
zum Begriff der Emissionen.1125 Hierauf kann Bezug genommen werden. Etwas anders ist dies in Be-
zug auf die nachteiligen Auswirkungen zu sehen.1126 Hier können die Erwägungen zum Schutz öffentli-
cher Interessen nicht 1:1 auf nachteilige Auswirkungen auf die Rechte Privater übertragen werden  

2.10.2.1 Berufung juristischer Personen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten 

Das Datenschutzrecht betrifft nur den Schutz natürlicher Personen.1127 Dies ergibt sich bereits aus Art. 
1 DSGVO: 

 „(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere 
deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden.“ 

Dass juristische Personen nicht erfasst werden, macht der 14. Erwägungsgrund der DSGVO eindeutig 
klar: 

„Der durch diese Verordnung gewährte Schutz sollte für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gelten. Diese Verord-
nung gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten juristischer Personen und insbesondere als 

juristische Person gegründeter Unternehmen, einschließlich Name, Rechtsform oder Kontaktdaten der juris-
tischen Person.“ 

Auch Art. 4 Abs. 2f UIRL spricht ausdrücklich von der 

„Vertraulichkeit personenbezogener Daten und/oder Akten über eine natürliche Person, …“ 

Juristische Personen, etwa Wirtschaftsunternehmen, werden insbesondere über den Ausnahmegrund 
des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. UIG (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) geschützt. Dies gilt gleichermaßen 
für juristische Personen des Privat- oder des öffentlichen Rechts sowie einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts.  

Bei einer sog. Ein-Mann-GmbH kann allerdings auf die natürliche Person geschlossen werden: 

 

 
1122 BVerwG, Urteil vom 21.02.2008 – 4 C 13/07, BVerwGE 130, 223-236, Rn. 19; zu den nachteiligen Auswirkungen s. auch oben unter 2.9.2.1 
und 2.9.2.2. 
1123 Dazu oben unter 2.8.1.4 und 2.8.2.4. 
1124 S. oben unter 2.8.1.3. 
1125 Dazu oben unter2.8.2.4. 
1126 Zu den nachteiligen Auswirkungen auf öffentliche Belange s. oben unter 2.9.2.22.9.2.2. 
1127 Dazu Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508. 
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„Abgesehen von der insoweit gleichzustellenden Ein-Mann-GmbH, bei der in der Regel von der GmbH auf 
eine bestimmte natürliche Person geschlossen werden kann, gilt dies allerdings nicht für juristische Perso-

nen, da sie nach dem eindeutigen Wortlaut vom Schutzbereich des § 3 BDSG und damit auch des § 9 Abs. 1 
Ziff. 1 UIG ausgenommen sind.“1128 

Gleichermaßen hat das VG Schleswig entschieden: 

„Die Angaben über die konkreten landwirtschaftlichen Flächen, auf denen das verunreinigte Saatgut ausge-
sät wurde, lassen über das jeweilige Flurstück eine Bestimmbarkeit einer natürlichen Person zu. Dies gilt 

auch dann, wenn es sich bei dem Eigentümer des betreffenden Grundstücks um eine juristische Person han-
deln sollte. Auch Mitglieder einer juristischen Person können sich auf den Schutz personenbezogener Daten 

berufen, wenn sich die Angaben über die Personengemeinschaft auch auf sie beziehen, d.h., wenn sie auf sie 
„durchschlagen“ …“1129 

Auch bei einer nur aus wenigen Personen bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist leicht fest-
zustellen, welche natürlichen Personen dahinterstehen, so dass der Ausnahmegrund des § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UIG einschlägig sein kann.1130 

Das BVerwG hat in Bezug auf staatlich beherrschte Unternehmen vertreten, dass diese sich nicht auf 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung berufen könnten: 

„Die Beklagte kann ihrer Informationspflicht nicht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung entge-
genhalten. Sie ist als juristische Person des Privatrechts, die mehrheitlich vom Staat beherrscht wird, nicht 

grundrechtsberechtigt […], sondern allein grundrechtsverpflichtet […]. Dies gilt unabhängig davon, dass sie 
Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnimmt […].“1131 

Die besondere Betonung der staatlich beherrschten Unternehmen schließt jedoch nicht aus, dass sich 
auch andere juristische Personen nicht auf den Datenschutz berufen können.  

Auf der anderen Seite geht offenbar der EuGH in dem Urteil zu Agrarsubventionen davon aus, dass 
auch juristische Personen Datenschutzansprüche geltend machen können: 

„Was schließlich juristische Personen betrifft, die Empfänger von EGFL- und ELER-Mitteln sind, ist, soweit sie 
sich auf die durch die Art. 7 und 8 der Charta anerkannten Rechte berufen können […], davon auszugehen, 
dass die Verpflichtung zur Veröffentlichung, die sich aus den Unionsrechtsvorschriften ergibt, deren Gültig-

keit in Zweifel gezogen wird, nicht über die durch die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
vorgegebenen Grenzen hinausgeht. Die Verletzung des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten hat 
nämlich bei juristischen Personen ein anderes Gewicht als bei natürlichen Personen. Juristische Personen un-

terliegen insoweit bereits einer erweiterten Verpflichtung zur Veröffentlichung ihrer Daten. Im Übrigen 
würde die Verpflichtung der zuständigen nationalen Behörden, vor der Veröffentlichung der in Rede stehen-
den Daten bei jeder juristischen Person, die Empfänger von EGFL- und ELER-Mitteln ist, zu prüfen, ob deren 
Name natürliche Personen bestimmt, diesen Behörden eine unverhältnismäßige Verwaltungslast aufbürden 

[…].“1132 

Dennoch ist festzuhalten, dass der Ausnahmegrund des Datenschutzes generell nicht für juristische 
Personen gilt. Die mögliche Berufung einer Ein-Mann-GmbH oder von BGB-Gesellschaften mit wenigen 

 

 
1128 VG Köln, Urteil vom 25.11.2008 – 13 K 4705/06, juris, Rn. 31. 
1129 Schleswig-Holsteinisches VG, Urteil vom 03.09.2009 – 12 A 131/07, juris; s. auch: VG Braunschweig, Urteil vom 14.01.2009, 2 A 121/08, 
ZUR 2009, 211.  
1130 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 8. 
1131 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 45. 
1132 EuGH, Urteil vom 09.11.2010 - C-92/09, Rn. 87. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

235 

 

Mitgliedern hierauf bezieht sich dann nicht auf die juristische, sondern auf die jeweils dahinter ste-
hende natürliche Person bzw. Personenmehrheit. 

2.10.2.2 Erhebliche Beeinträchtigung von Interessen des Betroffenen durch Bekanntgabe personenbezo-
gener Daten 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG verlangt, dass das Bekanntgeben der Informationen personenbezogene Da-
ten offenbart und dadurch Interessen der Betroffenen erheblich beeinträchtigt würden. Nach wie vor 
nicht geklärt ist, ob die Herausgabe von Informationen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 UIG nur verweigert wer-
den darf, wenn durch eine Offenlegung über den durch das Datenschutzrecht gewährten Schutz hinaus 
zusätzliche erhebliche Beeinträchtigungen hinzukommen. Es geht also um die Frage, ob eine erhebli-
che Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen quasi automatisch anzunehmen ist, mit der Folge, 
dass diese Interessen im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen wären, oder ob das Erfordernis 
einer erheblichen Beeinträchtigung eine zusätzliche Einschränkung enthält.1133 Diese Frage wurde bis-
lang vom BVerwG nicht entschieden.  

Nach dem OVG Berlin-Brandenburg sind zwei Tatbestandsmerkmale zu erfüllen, die Offenbarung der 
Information und zusätzlich die erhebliche Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen: 

„Ob die danach erforderlichen Voraussetzungen für eine Auskunftsverweigerung schon deshalb nicht vorlie-
gen, weil es sich bei den streitbefangenen Angaben, wie vom Verwaltungsgericht angenommen, mangels 

Bestimmbarkeit einer natürlichen Person nicht um personenbezogene Daten im Sinne des Gesetzes handelt, 
bedarf im Ergebnis keiner Entscheidung. Denn der Ablehnungsgrund des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG, der als 

Ausnahmevorschrift grundsätzlich eng auszulegen ist (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 sowie Erwägungsgrund 16 der 
Umweltinformationsrichtlinie [Richtlinie 2003/4/EG]; […]“), setzt nach seinem eindeutigen Wortlaut neben 
der Offenbarung geschützter personenbezogener Daten voraus, dass durch die Bekanntgabe die Interessen 
der Betroffenen erheblich beeinträchtigt würden. Die Darlegung dieser tatbestandlichen Voraussetzung ob-
liegt mit Blick auf das gesetzliche Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen freiem Informationszugang und Ver-

sagungsgründen dem Beklagten als informationspflichtige Stelle. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene, 
hinreichend substantiierte und konkrete Darlegung, dass dem Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen ein 
erhebliches Gewicht zukommt. Dabei sind sowohl Art und Umfang der Informationspreisgabe als auch die 

Wahrscheinlichkeit und der Grad nachteiliger Auswirkungen auf die Interessen des Betroffenen in die gebo-
tene prognostische Bewertung einzustellen […].“1134 

Dies hat auch das VG Hamburg bereits 2004 so gesehen: 

„Hinzukommen muss die Schutzwürdigkeit der personenbezogenen Daten im Einzelfall und zwar in dem 
Sinne, dass durch die Weitergabe schutzwürdige Interessen beeinträchtigt werden. Zu prüfen ist deshalb im 
Einzelfall, ob die Offenbarung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten im überwiegenden Allge-
meininteresse steht […]. Bei der dahingehenden Beurteilung können unter Beachtung der Besonderheiten 
des freien Zugangs zu Informationen über die Umwelt die Maßstäbe Anwendung finden, die in speziellen 
Vorschriften wie beispielsweise den Informationsfreiheitsgesetzen der Länder zum Ausdruck kommen […]. 

Liegen keine speziellen Datenschutzvorschriften vor, ist das Gewicht des Eingriffs in das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung ins Verhältnis zum sozialen Bezug der Umweltinformation zu setzen […]. Dabei gilt, 

dass der Eingriff als gering anzusehen ist, wenn nur Funktionsbezeichnungen in Rede stehen, während er 
schwerer wiegt, wenn Daten der persönlichen Lebensführung bekannt gegeben werden sollen […]. Keinen 

Schutz nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG genießen deshalb regelmäßig die Nennung von Name, Beruf, Dienst-
stellung und Rufnummer von Mitarbeitern, Amtsträgern, Gutachtern oder Sachverständigen, während Infor-

 

 
1133 Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.02.2018. 
1134 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.02.2015 – OVG 12 B 13.12, juris, Rn. 29. 
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mationen mit stärkerem Persönlichkeitsbezug wie etwa Angaben über Familien- oder Einkommensverhält-
nisse, Hobbies oder sonstige rein private Lebensumstände in der Regel als schützenswert angesehen werden 

[…].“1135 

Nach anderer Auffassung ist grundsätzlich davon auszugehen, dass personenbezogene Daten schutz-
würdig sind, so dass die Offenlegung personenbezogener Daten immer als erhebliche Beeinträchtigung 
anzusehen sei. Hier wird argumentiert, dass nach dem UIG einmal erlangte Daten zweckfrei weiterge-
geben werden könnten, so dass die im Datenschutzrecht vorgesehene Zweckbindung und Beschrän-
kung der weiteren Datennutzung entfalle.1136 Dies bedeutet, dass z. B. die besonderen Zweckbindun-
gen des Datenschutzrechts zu beachten sind. Dies hat das VG Karlsruhe anhand des Falls der Löschung 
von gespeicherten personenbezogenen Daten des früheren baden-württembergischen Ministerpräsi-
denten deutlich gemacht: 

„Daraus ergibt sich zunächst, dass die Absicht zum Anbieten der Daten gegenüber dem Landesarchiv keine 
Zwecksetzung ist, die die Kenntnis der Daten für die speichernde Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne 

von § 23 Abs. 1 Nr. 2 LDSG „erforderlich“ machen kann […]. § 23 Abs. 3 LDSG befasst sich gerade mit nicht 
mehr benötigten, an sich löschungsreifen Daten und hindert weder behördliche Löschungsvorhaben noch 
Löschungsansprüche von Betroffenen. Die Vorschrift regelt lediglich als Modalität, dass vor dem Löschen 
nach Maßgabe der §§ 3, 7 und 8 LArchG das Angebot zur Übernahme an das zuständige Archiv erfolgen 

muss. Dies wird auch durch § 5 Abs. 3 Satz 2 LArchG verdeutlicht, wonach Löschungsansprüche gemäß § 13 
Abs. 3 LDSG (nach jetziger Rechtslage § 23 Abs. 1 LDSG) nach Übergabe von Unterlagen an das Landesarchiv 

ausgeschlossen sind. Umgekehrt trifft der Ausschluss auf nicht dem Landesarchiv übergebene Unterlagen 
gerade nicht zu.“1137 

Ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen sperrt danach nicht die Löschung der E-Mail-Postfach-
daten, d. h. es liegt nach Auffassung des VG Karlsruhe kein Fall der Entziehung des Informationsan-
spruchs durch Datenlöschung vor. Die Folge dieser Auffassung ist, dass die Gewichtung in der Abwä-
gung zu erfolgen hat. Gegen eine solche Abwägungslösung hat Roßnagel Bedenken erhoben: 

„Eine freie Abwägungslösung wäre dagegen ähnlich zu bewerten wie die Interessenabwägung im Daten-
schutzrecht - als eine unbefriedigende, verfassungsrechtlich grenzwertige, politische Nichtentscheidung. Al-
lerdings dürfte es unrealistisch sein, den Aktenzugang für die gesamte Verwaltung einheitlich regeln zu wol-

len. Die Zugangsregelungen betreffen eine solch breite und komplexe Querschnittsmaterie, dass sie ganz 
ohne Abwägungsklausel praktisch nicht möglich sein dürften. Gerade deshalb aber kommt es darauf an, 
dass der Gesetzgeber so viel wie möglich personenbezogene Daten für generell zugänglich oder nicht zu-

gänglich erklärt oder zumindest Abwägungsregeln aufstellt. Die freie Abwägung allein nach den widerstrei-
tenden Interessen sollte nur die letzte Auffangregelung sein.“1138 

Im Ergebnis sollte eher der erstgenannten Auffassung gefolgt werden. Der Wortlaut des § 9 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 UIG („und“) setzt nicht nur das Vorliegen personenbezogener Daten voraus, sondern zusätzlich 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen.1139 Die letztgenannte Auffassung 
steht nicht mit dem Wortlaut im Einklang, und sie verkennt auch, dass der Ausnahmetatbestand eng 
auszulegen ist.1140  

 

 
1135 VG Hamburg, Urteil vom 25.02.2004 - 7 K 1422/03, BeckRS 2004, 21201; so auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsan-
trägen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508. 
1136 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 12. 
1137 VG Karlsruhe, Urteil vom 27.05.2013 – 2 K 3249/12, juris, Rn. 76. 
1138 Roßnagel, Konflikte zwischen Informationsfreiheit und Datenschutz?, MMR 2007, 16, 19. 
1139 So auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508. 
1140 Vgl. oben unter 2.8.1.5.  
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Auch die Rechtsprechung unterscheidet bzgl. der Daten der behördlichen Mitarbeitenden, Gutachtern 
und Sachverständigen. Danach ist immer ein Eingriff in das dem Datenschutz zugrundeliegende 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gegeben, wenn personenbezogene Daten betroffen 
sind. Geht es aber um die Herausgabe von Namen, Beruf, Dienststellung oder Telefonnummern, liegt 
regelmäig kein solcher Eingriff vor. Die Interessen der betroffenen Amtsträger werden dann in der Re-
gel nicht erheblich beeinträchtigt.1141 An anderen Daten wie Gehaltsauszügen, Kontoverbindungen, 
Reisekosten und Mitteilungen über persönliche Verhältnisse dagegen besteht in der Regel ein schutz-
würdiges Interesse,1142 Personen, die nicht in dienstlicher Eigenschaft in Erscheinung treten, haben 
ebenfalls Anspruch auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Hier wäre zumindest dann ein gestei-
gertes Schutzbedürfnis anzuerkennen, wenn diese Personen nicht als Gutachter o.ä. beteiligt sind, son-
dern keine derartigen vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten haben. Dann kann ggf. der Name und 
Beruf geschützt sein. Insbesondere gilt dies für Einwender in Genehmigungsverfahren oder in Fällen, 
in denen mit erheblichen Beeinträchtigungen Betroffener zu rechnen ist, etwa wenn diese Zerstörun-
gen im Wege einer „Selbstjustiz“ ausgesetzt sein könnten.1143 

2.10.2.3 Geodaten als personenbezogene Daten? 

Ein häufig vorkommendes Problem stellt die Frage dar, ob Geodaten Aussagen über Grundstücksei-
gentümer ermöglichen und damit grundsätzlich als personenbezogene Daten einzuordnen sind. Das 
VG Potsdam war hier 2012 relativ weit gegangen und hatte in einem Fall betreffend Erstaufforstungen 
zum Ersatz von Waldumwandlungen das Vorliegen personenbezogener Daten verneint: 

„46 Auf eine bestimmte Person bezogen sind Daten, wenn sie mit dem Namen des Betroffenen verbunden 
sind oder sich aus dem Inhalt oder dem Zusammenhang der Bezug unmittelbar herstellen lässt, ferner – in 
Anlehnung an die Komplementärbestimmung des § 3 Abs. 6 BDSG –, wenn sie es ermöglichen, die Person 

mit vertretbarem Aufwand, gegebenenfalls unter Heranziehung von Zusatzwissen, zu ermitteln; […]. 

48 Hieran fehlt es sowohl bei der Auskunft über die in Rede stehenden Flurstücksangaben als auch bei den 
Entgeltbeträgen. Weder sind diese Daten mit dem Namen einer Person verbunden oder bieten dem Kläger 
einen sonstigen unmittelbaren Bezug auf eine solche, noch ist vorgetragen oder ersichtlich, dass sie ihm er-

möglichen, die betreffenden Personen mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln.“1144 

Diese Argumentation ist auf Kritik gestoßen. So merkt Götze an: 

„Insbesondere die Ausführungen zum Schutz personenbezogener Daten sind diskutabel. Immerhin ist der 
Datenschutz im Unionsrecht sowie nationalen Verfassungsrecht und der Landesverfassung geschützt. Das 

VG hat möglicherweise verkannt, dass gerade bei Flurstücksangaben eine personenkonkrete Zuordnung des 
Eigentümers praktisch ohne Weiteres möglich ist. Die „Hürden” für die Einsicht in das Grundbuch bzw. das 
Liegenschaftskataster sind – zumal für einen Rechtsanwalt – bei Weitem nicht so hoch, wie es das VG Pots-

dam offenbar annahm. Ein „berechtigtes Interesse” ist bereits dann gegeben, wenn der Antragsteller ein 
verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse darlegt. Auch ein tatsächliches, wirtschaftliches 

oder öffentliches Interesse kann das Recht auf Einsichtnahme begründen. Daher ist das Interesse bereits 
dann berechtigt, wenn der Einsichtnehmende durch die Grundbucheinsicht Erkenntnisse sammelt, die geeig-

net sind oder sein können, auf seine Entschließung einzuwirken.“1145 

 

 
1141 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, 84. EL Juli 2017, UIG § 9 Rn. 14.  
1142 S. etwa VGH Kassel, Beschluss vom 31.10.2013 – 6 A 1734/13.Z –, juris, Rn. 21; dazu auch oben unter 2.10.1.1. 
1143 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, 84. EL Juli 2017, UIG § 9 Rn. 14. 
1144 VG Potsdam, Urteil vom 04.05.2012 – 9 K 2029/10, juris, Rn. 46 ff. 
1145 Götze, Aktuelle Entwicklungen im Umweltinformationsrecht, LKV 2013, 241, 247. 
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Das nachgehende Urteil des OVG Berlin-Brandenburg stützte die Entscheidung des VG Potsdam, aber 
mit veränderter, auf die Frage der Erheblichkeit der Beeinträchtigung personenbezogener Daten ab-
stellender Begründung: 

„Ob die danach erforderlichen Voraussetzungen für eine Auskunftsverweigerung schon deshalb nicht vorlie-
gen, weil es sich bei den streitbefangenen Angaben, wie vom VG angenommen, mangels Bestimmbarkeit 

einer natürlichen Person nicht um personenbezogene Daten im Sinne des Gesetzes handelt, bedarf im Ergeb-
nis keiner Entscheidung. Denn der Ablehnungsgrund des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG, der als Ausnahmevor-

schrift grundsätzlich eng auszulegen ist (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 sowie Erwägungsgrund 16 der Umweltinforma-
tionsrichtlinie [Richtlinie 2003/4/EG]; […], setzt nach seinem eindeutigen Wortlaut neben der Offenbarung 
geschützter personenbezogener Daten voraus, dass durch die Bekanntgabe die Interessen der Betroffenen 

erheblich beeinträchtigt würden. Die Darlegung dieser tatbestandlichen Voraussetzung obliegt mit Blick auf 
das gesetzliche Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen freiem Informationszugang und Versagungsgründen 
dem Beklagten als informationspflichtige Stelle. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene, hinreichend sub-

stantiierte und konkrete Darlegung, dass dem Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen ein erhebliches Ge-
wicht zukommt. Dabei sind sowohl Art und Umfang der Informationspreisgabe als auch die Wahrscheinlich-
keit und der Grad nachteiliger Auswirkungen auf die Interessen des Betroffenen in die gebotene prognosti-

sche Bewertung einzustellen […]. 

30 Gemessen hieran fehlt es an einer nachvollziehbaren Darlegung des Beklagten, dass die Bekanntgabe der 
Lage der Ersatzflächen nach Flur und Flurstück zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Interessen der Be-

troffenen führt..“1146 

Der EuGH hat in seiner Entscheidung zur Veröffentlichung von Daten über Agrarsubventionen einer-
seits den grundrechtlichen Charakter des Schutzes personenbezogener Daten betont, andererseits 
auch die Möglichkeit von Einschränkungen hervorgehoben: 

„Demnach ist zum einen davon auszugehen, dass sich die in den Art. 7 und 8 der Charta anerkannte Achtung 
des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten auf jede Information erstreckt, die 
eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person betrifft […], und zum anderen, dass Einschränkungen 
des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten gerechtfertigt sein können, wenn sie denen entspre-

chen, die im Rahmen von Art. 8 EMRK geduldet werden.“1147 

Darin wird u. a.der Transparenzgrundsatz angeführt: 

„Der Transparenzgrundsatz ist in den Art. 1 EUV und 10 EUV sowie in Art. 15 AEUV verankert. Er ermöglicht 
eine bessere Beteiligung der Bürger am Entscheidungsprozess und gewährleistet eine größere Legitimität, 

Effizienz und Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem Bürger in einem demokratischen System 
[…].“1148 

Eine hohe, und in dem vorliegenden Fall entscheidende Bedeutung wird dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz beigemessen: 

„Nach ständiger Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der zu den allgemeinen 
Grundsätzen des Unionsrechts gehört, dass die von einem Unionsrechtsakt eingesetzten Mittel zur Errei-

chung des verfolgten Ziels geeignet sind und nicht über das dazu Erforderliche hinausgehen […].“1149 

Die detaillierte Definition in Art. 4 Nr. 1 DSGVO stellt auf die Identifizierbarkeit einer natürlichen Per-
son ab. Danach sind  

 

 
1146 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.02.2015 – OVG 12 B 13.12, juris, Rn. 29 f. 
1147 EuGH, Urteil vom 09.11.2010 – C-92/09 und C-93/09 –, juris, Rn. 52. 
1148 EuGH, Urteil vom 09.11.2010 – C-92/09 und C-93/09 –, juris, Rn. 68. 
1149 EuGH, Urteil vom 09.11.2010 – C-92/09 und C-93/09 –, juris, Rn. 74. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

239 

 

„personenbezogene Daten” alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürli-
che Person (im Folgenden „betroffene Person”) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person an-
gesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“. 

Ausdrücklich werden hier auch Standortdaten aufgeführt.  

Der Gesetzgeber geht aber nicht davon aus, dass alle Geodaten personenbezogene Daten sind. Nicht 
alle Geodaten können per se einer natürlichen Person zugeordnet werden. Andernfalls wäre die Rege-
lung des § 12 GeoZG, die für den Zugang der Öffentlichkeit zu Geodatenunter anderem auch auf die Ab-
lehnungsgründe des § 9 UIG verweist, systemwidrig. Geodaten sind dann personenbezogene Daten, 
wenn (nicht: weil) sie aufgrund des Standortbezugs tatsächlich eine bestimmte natürliche Person 
identifizierbar machen.  

Der Interministerielle Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI) hat sich genauer mit der Frage 
der Identifizierbarkeit einer natürlichen Person im Zusammenhang mit Geodaten auseinandergesetzt: 

„Das Problem bei georeferenzierten Daten besteht grundsätzlich darin, dass sich die Abgrenzung, wann es 
sich um ein – datenschutzrechtlich nicht geschütztes – bloßes Sachdatum handelt und in welchen Fällen ein 
Personenbezug vorliegt, für den Einzelfall als sehr schwierig erweisen kann. Damit ein Geodatum überhaupt 
Personenbezug aufweisen kann, muss es sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (siehe 
Anhang). Der Begriff der Bestimmbarkeit bereitet jedoch erhebliche Probleme, weil sich die Verknüpfung der 
natürlichen Person mit der Sachinformation entweder nach einem objektiven oder relativen Ansatz konkreti-
sieren lässt. Nach dem objektiven Ansatz kommt es nicht ausschließlich auf die Kenntnisse, Mittel und Mög-

lichkeiten der die Daten verarbeitenden Stelle an, vielmehr soll auch die Möglichkeit der Identifizierung 
durch zusätzliches Wissen eines Dritten mit einbezogen werden. Dem gegenüber steht eine relative Sicht des 

Personenbezugs, welcher dann vorliegen soll, wenn die datenverarbeitende Stelle ohne unverhältnismäßi-
gen Aufwand den Betroffenen allein mit den normalerweise verfügbaren Hilfsmitteln identifizieren kann. 

Beide Ansichten nähern sich angesichts der fortschreitenden Entwicklung der modernen Informationstech-
nologie allerdings an. Das Internet erlaubt jedermann, und damit auch jeder verantwortlichen Stelle, dort 
verfügbare Informationen ohne unverhältnismäßigen Aufwand einzuholen und zusammenzustellen3. Die 

Identifizierung einer Person wird damit erheblich erleichtert. 

In der Praxis wird aber bereits vielfach nur sehr schwer zu bestimmen sein, ob und mit welchem Aufwand ein 
Personenbezug hergestellt werden kann. Im Zweifel sollte von Daten einer bestimmbaren natürlichen Per-

son ausgegangen werden. Dies entspricht auch der Kontrollpraxis des BfDI.“1150 

2.10.2.4 Urheberrechte in Antragsunterlagen  

In einer Entscheidung des OVG Münster von 2016 ging es um die Frage, ob Fachgutachten im Rahmen 
eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens nach § 19 BImSchG eine Erstveröffentlichung nach § 12 
Abs. 1 UrhG darstellt und damit der Offenlegung der Information gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UIG entge-
gensteht. Inhaltlich ging es um Antragsunterlagen bzgl. eines abgeschlossenen immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens für Windenergieanlagen, hier Vogel- und Fledermausbestandsgutach-
ten und den landschaftspflegerischen Begleitplan. Im Ergebnis sah das OVG Münster Urheberrechte als 
gegeben an, weil die Unterlagen wegen ihres prognostischen Inhalts über bloße Datensammlungen 

 

 
1150 Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI), Behördenleitfaden zum Datenschutz bei Geodaten und –diensten, ab-
rufbar unter https://www.imagi.de/SharedDocs/downloads/Webs/IMAGI/DE/Veroeffentlichungen/behoerdenleitfa-
den.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (letzter Zugriff am 16.07.2019). 

https://www.imagi.de/SharedDocs/downloads/Webs/IMAGI/DE/Veroeffentlichungen/behoerdenleitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.imagi.de/SharedDocs/downloads/Webs/IMAGI/DE/Veroeffentlichungen/behoerdenleitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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hinausgingen. Das OVG verlangt eine genaue Differenzierung insbesondere danach, ob die Gutachten 
eine Prognose enthalten oder nicht: 

„85 Die vom Beklagten bereits übersandten Passagen des Landschaftspflegerischen Begleitplans enthalten 
auch dessen Inhaltsverzeichnis. Daraus ist zu ersehen, welchen Inhalt die Seiten 14 bis 32 des Landschafts-
pflegerischen Begleitplans haben. Sie umfassen eine Landschaftsbildanalyse (Kapitel 5), Ausführungen zur 

Erholungseignung (Kapitel 6) sowie Darlegungen zur Eingriffsminimierung (Kapitel 7), zur notwendigen 
Kompensation (Kapitel 9) und zur monetären Kompensation (Kapitel 10). Wie auch schon der Beklagte in der 
Begründung seines Bescheids vom 27. März 2014 zutreffend ausgeführt hat, haben diese Kapitel des Land-
schaftspflegerischen Begleitplans naturschutzfachliche Bewertungen mit prognostischen Elementen zum 

Inhalt, die qualitativ über eine bloße Datensammlung oder Ähnliches deutlich hinausgehen. Die Landespfle-
gerische Begleitplanung bildet daher insoweit eine eigene geistige Leistung des Gutachtenerstellers ab, die 

nach den dargestellten Maßstäben urheberrechtlichen Schutz genießt. 

86 Entsprechendes gilt für die Seiten 20 bis 52 des Vogelbestandsgutachtens und die Seiten 36 bis 38 des 
Fledermausbestandsgutachtens. ... 

88 Danach beinhalten die Seiten 20 bis 52 des Vogelbestandsgutachtens eine Darstellung der Flächen- bzw. 
Raumnutzung (Kapitel 7), eine Prognose möglicher Auswirkungen des Vorhabens auf verschiedene, im Ein-
zelnen aufgeführte Vogelarten (Kapitel 8) sowie eine naturschutzfachliche Bewertung (Kapitel 9). Auch auf 
diese Gutachtenteile trifft zu, dass sie eigene tatsächlich- prognostische Einschätzungen des Gutachters do-
kumentieren, in die naturschutzfachliche Ermittlungen und Bewertungen eingeflossen sind. Damit weist das 
Vogelbestandsgutachten seinerseits alle Merkmale eines urheberrechtlich geschützten Werks im Sinne von § 

2 Abs. 2 UrhG auf. ....“1151 

Grundsätzlich sei die Einreichung von Fachgutachten im Rahmen eines vereinfachten Genehmigungs-
verfahrens keine (Erst-)Veröffentlichung: 

„101 Dies zugrunde gelegt, sind die Klägerinnen nach wie vor Inhaber des (Erst- )Veröffentlichungsrechts 
aus § 12 Abs. 1 UrhG. Sie haben dieses Recht nicht mit der Einreichung der im Streit stehenden Gutachten-

teile als Antragsunterlagen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrags für die Errichtung und 
den Betrieb von Windenergieanlagen gemäß § 10 Abs. 1 BImSchG, §§ 2 ff. der 9. BImSchV beim Beklagten 
verloren. Die Vorlage dieser Genehmigungsunterlagen beim Beklagten in einem vereinfachten Genehmi-

gungsverfahren nach § 19 Abs. 1 und 2 BImSchG stellte keine (Erst-)Veröffentlichung nach § 12 Abs. 1 UrhG 
dar. 

102 Ein immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsantrag richtet sich jedenfalls in einem vereinfachten Ge-
nehmigungsverfahren nach § 19 Abs. 1 und 2 BImSchG nicht an die Öffentlichkeit als unbestimmten, nicht 

von vornherein abgrenzbaren Personenkreis. Er ist nur an die Genehmigungsbehörde und deren Bedienstete 
adressiert, die für die Prüfung dieses Genehmigungsantrags zuständig sind. Mit der Antragstellung willigt 

der Genehmigungsantragsteller nur darin ein, dass die Genehmigungsbehörde und ihre Mitarbeiter von dem 
Genehmigungsantrag und den mit diesem eingereichten Antragsunterlagen Kenntnis erlangen, um das Ge-
nehmigungsverfahren durchführen und die Voraussetzungen des Genehmigungsanspruchs untersuchen zu 

können. Die Zustimmung, dass mit der Antragstellung zugleich der Öffentlichkeit - also potentiell jedermann 
- der Zugang zu dem Genehmigungsantrag und zu den Antragsunterlagen eröffnet werden soll, wird mit 

dem Genehmigungsantrag als solchem weder ausdrücklich noch konkludent erteilt…. 

104 Etwas anderes kann allenfalls dann gelten, wenn eine Antragsunterlage bereits anderweitig mit dem 
Willen des Urhebers oder Nutzungsberechtigten veröffentlicht wurde oder sich aus dem Verhältnis zwischen 
der Behörde und dem Urheber oder Nutzungsberechtigten eindeutig ergibt, dass einer Veröffentlichung der 

 

 
1151 OVG Münster, Urteil vom 24.11.2017 – 15 A 690/16, juris, Rn. 85 ff. 
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Antragsunterlage durch die Behörde außerhalb des Genehmigungsverfahrens - ausdrücklich oder konklu-
dent - zugestimmt wurde.“1152 

Nach dem OVG Münster kann bereits die Gewährung von Akteneinsicht in urheberrechtlich geschützte 
Antragsunterlagen eines Genehmigungsverfahrens einen Eingriff in das (Erst-)Veröffentlichungsrecht 
aus § 12 Abs 1 UrhG darstellen: 

 „Infolgedessen greift die Gewährung eines Informationszugangs zu den streitigen Antragsunterlagen durch 
den Beklagten nach wie vor in das (Erst- )Veröffentlichungsrecht der Klägerinnen aus § 12 Abs. 1 UrhG ein. 

Urheberrechtlich geschützt ist gerade der Inhalt der Gutachten, nicht nur deren Form. Der Beigeladene 
würde von diesen inhaltlichen Informationen - anders als der Beklagte, dem diese als rechtsgebundene Ge-
nehmigungsbehörde nach den obigen Ausführungen eingeschränkt und zweckgebunden überlassen wurden 

- auch im Wege der Akteneinsicht als Teil der Öffentlichkeit Kenntnis erlangen. Mit der Informationseröff-
nung an den Beigeladenen durch Akteneinsicht wäre zugleich der Informationszugang eines nicht von vorn-
herein abgegrenzten Personenkreises hergestellt, weil der Beklagte aufgrund von § 2 Satz 1 UIG NRW jedem 
potentiell Interessierten Einsicht in die in Rede stehenden Gutachtenteile gewähren würde bzw. müsste.“1153 

Die Entscheidung, die das vorhergehende Urteil des VG Minden1154 aufgehoben hatte, ist noch nicht 
rechtskräftig. Die Revision ist beim BVerwG anhängig.1155 

Das Verfahren ist von hoher Praxisrelevanz, weil die Gutachten in immissionsschutzrechtlichen Ver-
fahren für Dritte, z. B. die interessierte Öffentlichkeit oder betroffene Nachbarn von geplanten Wind-
parks bedeutende Informationen enthalten.1156  

Zu unterscheiden ist weiter danach, ob es sich um ein förmliches Genehmigungsverfahren mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung handelt oder lediglich um ein vereinfachtes Verfahren. Bei ersterem ist in Ausle-
gung des Urteils anzunehmen, dass in der Regel der Urheber der Veröffentlichung konkludent zuge-
stimmt hat.1157 

Die Folge dieser Rechtsprechung ist jedoch, dass in vereinfachten Verfahren nach dem BImSchG, wohl 
auch nach anderen Gesetzen, das Urheberrecht weitgehend einer Veröffentlichung von Gutachten und 
vergleichbaren Antragsunterlagen entgegensteht.  

Auch beim Ausnahmetatbestand des Urheberrechts kann dies aber in der Abwägung nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 UIG überwunden werden. Begehrt z. B. der Antragsteller die Dokumente, um überprüfen zu las-
sen, ob durch die Entscheidung für das vereinfachte Verfahren und gegen ein Verfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung die Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit verletzt sind, dürfte das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe regelmäßig überwiegen. Dies gilt namentlich dann, wenn die Entscheidung für das 
vereinfachte Verfahren nicht zutreffend ist. 

 

 
1152 OVG Münster, Urteil vom 24.11.2017 – 15 A 690/16, juris, Rn. 101 ff. mit Anmerkung Steinbach, Urheberrechtskonforme Auslegung des 
Umweltinformationsgesetzes, jurisPR-UmwR 1/2018 Anm. 1. 
1153  OVG Münster, Urteil vom 24.11.2017 – 15 A 690/16, juris, Rn. 109; vgl. auch, aber mit wesentlich knapperen Ausführungen: OVG des 
Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 29.09.2016 – 2 M 14/16, juris, Rn. 45. 
1154 VG Minden, Urteil vom 10.02.2016, 7 K 1041/14, juris. 
1155 Unter dem Az. BVerwG, 7 C 1/18. 
1156 Steinbach, Urheberrechtskonforme Auslegung des Umweltinformationsgesetzes, jurisPR-UmwR 1/2018, Anm. 1. 
1157 Steinbach, Urheberrechtskonforme Auslegung des Umweltinformationsgesetzes, jurisPR-UmwR 1/2018, Anm. 1. 
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2.10.2.5 Keine Sanktion bei Verletzung der Anhörungspflicht 

Eine Verletzung der Anhörungspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG ist nicht ausdrücklich sanktioniert.1158 
Insoweit gilt allerdings, soweit es sich um Behörden handelt, § 46 VwVfG. Hiernach kann die Aufhe-
bung des Verwaltungsakts – hier die Entscheidung über die Herausgabe der Information –  

„nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die 
Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die 

Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat.“ 

Mögliche Folge einer unterbliebenen Anhörung ist weiter ein Amtshaftungsanspruch gemäß § 839 
BGB i.V.m. Art. 34 GG. Die Anhörungspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG ist als dem Dritten gegenüber 
bestehende Pflicht anzusehen, so dass eine schuldhafte Pflichtverletzung entsprechende Ansprüche 
begründen kann.1159  

Soll für private informationspflichtige Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG ein solcher Amtshaftungsan-
spruch in Betracht kommen, müssen diese den Beamtenbegriff des § 839 Abs. 1 BGB erfüllen. Auch 
nach dem weiteren haftungsrechtlichen Beamtenbegriff müssen der betreffenden Person hoheitliche 
Funktionen anvertraut worden sein.1160 Ob die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, die nach § 2 Abs. 
1 Nr. 2 UIG vorausgesetzt wird, insoweit ausreicht, ist nicht geklärt. Jedenfalls handelt es sich hier 
nicht um Beliehene, auf die der Amtshaftungsanspruch anwendbar wäre.1161 Auch passen die typi-
schen Fälle, in denen selbstständige Unternehmer vom Staat vertraglich zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben herangezogen werden, hier nicht.1162 Allerdings wurde die Beamteneigenschaft im haftungs-
rechtlichen Sinne für die Eingriffsverwaltung weitgehend bejaht: 

„Je stärker der hoheitliche Charakter der Aufgabe in den Vordergrund trete, je enger die Verbindung zwi-
schen der übertragenen Tätigkeit und der von der Behörde zu erfüllenden hoheitlichen Aufgabe und je be-
grenzter der Entscheidungsspielraum des Unternehmers sei, desto näher liege es, den Unternehmer als Be-
amten im haftungsrechtlichen Sinne anzusehen. Die öffentliche Hand kann sich im Bereich der Eingriffsver-

waltung der Amtshaftung für fehlerhaftes Verhalten ihrer Bediensteten nicht dadurch entziehen, dass sie die 
Durchführung einer von ihr angeordneten Maßnahme durch privatrechtlichen Vertrag auf einen privaten 

Unternehmer überträgt. Stellt sich das Bergen und Abschleppen eines Unfallfahrzeuges materiell als polizei-
liche Vollstreckungsmaßnahme in Gestalt einer Ersatzvornahme dar und manifestiert sich das Handeln des 

Unternehmers nach außen als Erfüllungsgehilfe des Trägers der öffentlichen Gewalt, so ist der Unternehmer 
als Beamter im haftungsrechtlichen Sinne anzunehmen. Für die staatshaftungsrechtliche Würdigung des 

Vorgangs kommt es allein auf das Verhältnis zwischen Behörde und Drittem an, nicht hingegen darauf, ob 
die Beauftragung auf privatrechtlicher Grundlage erfolgt ist.“1163 

Dennoch bleibt ungeklärt, ob bzw. welche haftungsrechtlichen Folgen die Verletzung der Anhörungs-
pflicht durch eine private informationspflichtige Stelle haben kann. Praktische Fälle hat es soweit er-
sichtlich bislang nicht gegeben. 

 

 
1158 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 3. 
1159 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 17a. 
1160 Reinert, in: BeckOK BGB, 45. Ed. 1.11.2017, BGB § 839 Rn. 7. 
1161 Vgl. oben unter 2.2.2.1.2.2. 
1162 Vgl. Reinert, in: BeckOK BGB, 45. Ed. 1.11.2017, BGB § 839 Rn. 12. 
1163 Reinert, in: BeckOK BGB, 45. Ed. 1.11.2017, BGB § 839 Rn. 13; s. auch: BGH, Urteil vom 21.01.1993 - III ZR 189/91, NJW 1993, 1258, 1259 
f. 
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Es ist auch nicht klar, welche Folgen es hat, wenn die informationspflichtige Stelle die begehrten Daten 
an den Antragsteller herausgeben will, obwohl der betroffene Dritte widersprochen hat. Im Hinblick 
auf Art. 19 Abs. 4 GG muss dem Dritten ein effektiver Rechtsschutz ermöglicht werden.1164 

2.10.2.6 Nur deklaratorische Wirkung der Urheberrechte? 

Streitig ist die Frage, ob den Regelungen zum Schutz der Urheberrechte im Informationsfreiheitsrecht 
eine eigenständige oder nur eine deklaratorische Wirkung zukommt. So wurde vertreten, dass das Ur-
heberrecht insoweit speziell sei und die diesbezüglichen Fragen vorrangig regele. Die Funktion etwa 
des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG beschränke sich darauf, auf die jeweiligen Ablehnungsgründe hinzuwei-
sen und diese erkennbar zu machen. Nur dann könne dem Ablehnungsgrund des Schutzes des Urhe-
berrechts ein eigenständiger Regelungsgehalt zukommen, wenn die informationspflichtige Stelle 
selbst Inhaber eines entsprechenden Urheberrechts sei, weil dann aufgrund des Grundsatzes des 
freien Informationszugangs in IFG und UIG von einem gesetzlichen Verzicht auf die Geltendmachung 
eines behördlichen Urheberrechts auszugehen sei.1165 

Hiergegen wendet sich Wegener, nach dem  

„die Annahme eines sachlichen Spezialitätsvorrangs des Urhebergesetzes gegenüber den bundesrechtlichen 
Informationsfreiheitsgesetzen“ 

nicht plausibel erscheine.1166 Danach würden die das Urheberrecht betreffenden Ausnahmetatbe-
stände in den Informationsfreiheitsgesetzen erst anordnen, dass diese Rechte beachtet werden müss-
ten. Von größerer Bedeutung sei,  

„dass die Informationsfreiheitsgesetze es wenigstens zum Teil erlauben, im Wege der Abwägung mit gegen-
läufigen Interessen von den Vorgaben des Urheberechts abzuweichen und diese damit zu negieren.“1167 

Daher sei  

„von einer spezialgesetzlichen Überformung der Bestimmungen des Urheberrechts durch das jeweilige Infor-
mationszugangsgesetz auszugehen.“1168 

Der Auffassung Wegeners ist insbesondere auf Grund des letztgenannten Arguments, dass nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 UIG eine Abwägung zwischen dem Schutz des Urheberrechts und dem öffentlichen Inte-
resse an der Bekanntgabe durchzuführen ist, zuzustimmen. 

2.10.2.7 Verfahren bei der Anhörung Dritter 

Nach § 9 Abs. 2 Satz 3 UIG hat die informationspflichtige Stelle die Betroffenen vor der Entscheidung 
über die Offenbarung von nach Absatz 1 Satz Nr. 1 (Datenschutz) und Nr. 3 (Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse) geschützten Informationen anzuhören. § 9 Abs. 1 Sätze 4 und 5 UIG regeln zwar Anfor-
derungen an das Verfahren, wie weit die informationspflichtige Stelle dabei auf die Belange des Be-
troffenen eingehen muss, ist aber nicht normiert. Das OVG Berlin-Brandenburg hat für das Verfahren 
einige Klarstellungen gebracht, insbesondere die, dass für die Anhörung nicht zwingend die Übersen-
dung der den Antrag auf Informationszugang betreffenden Akten erforderlich ist: 

 

 
1164 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 6 Rn. 17; s. auch oben unter 2.6.2.1.3. 
1165 Lenski, Informationszugangsfreiheit und Schutz geistigen Eigentums, NordÖR 2006, 89; s. auch die Darstellung des Meinungsstands bei: 
Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 12. 
1166 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 13. 
1167 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 13. 
1168 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 13, 63 ff.; s. auch: Tolkmitt, 
in: Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht, Landes-UIG, -IFG, Überblick, 2008, Rn. 558. 
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„42 Die Anhörung nach § 1 BbgUIG i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG ist an keine bestimmte Form geknüpft, son-
dern kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Sie setzt eine Übersendung von Unterlagen danach nicht vo-

raus. Auch ihr Sinn und Zweck erfordert diese nicht. Die Anhörung dient in erster Linie dem Rechtsschutz des 
Dritten, ferner der Aufklärung, ob eine Einwilligung des Dritten erteilt wird und der Hilfestellung bei der Ent-
scheidung der Behörde […]. Die Unterrichtung muss dementsprechend ein Mindestmaß an Transparenz und 
substantieller Information enthalten, so dass der Dritte seine Interessen wahren und sein Recht auf Stellung-

nahme effektiv wahrnehmen kann. Dazu ist erforderlich, dass der Angehörte von dem Antrag unterrichtet 
wird, ihm mitgeteilt wird, welche Informationen der Antragsteller begehrt und auch mit welcher Begrün-
dung […]. Diese für eine Stellungnahme notwendigen Informationen hat der Kläger mit Schreiben des Be-

klagten vom 22. November 2012 erhalten. 

43 Ob im Einzelfall eine Übersendung der vom Informationsbegehren umfassten Unterlagen an den be-
troffenen Dritten zur Anhörung notwendig ist, weil ihm ohne eine Einsichtnahme der Akten eine hinrei-

chende Stellungnahme zu dem Informationsbegehren nicht möglich und die Einsicht der Akten in der Be-
hörde nicht zumutbar ist, bedarf keiner Entscheidung. Vorliegend war dem Verfahrensbevollmächtigten des 

Klägers die überwiegende Anzahl der einzusehenden Akten übersandt worden. ... “1169 

2.10.2.8 Eigene Urheberrechte von Behörden? 

Nicht geklärt ist die Frage, ob Behörden sich auf ein eigenes Urheberrecht berufen können. Eine Rolle 
spielt dies z. B. bei wissenschaftlichen Gutachten oder bei der Zusammenstellung und Aufbereitung 
von Daten, etwa für den Wetterdienst. Hier stellen sich weniger Fragen dahingehend, ob der Informati-
onszugang unter Berufung auf Urheberrechte verweigert werden darf, sondern vielmehr, ob die Be-
hörde die Verwendung der Daten beschränken oder, bei kommerzieller Nutzung, ein entsprechendes 
Entgelt erheben darf.1170 

In der Rechtsprechung wurde vertreten, dass sich eine Behörde grundsätzlich nicht auf den Urheber-
rechtsschutz berufen könne, weil diese nur Rechte Privater schützten: 

 „§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG spricht von Rechten "am geistigen Eigentum" und nennt beispielhaft das Urhe-
berrecht ("insbesondere"). Während § 8 UIG öffentliche Belange schützt, die durch die Herausgabe von In-
formationen beeinträchtigt werden können (vgl. BR-Drucks. 439/04, S. 35), dient § 9 UIG dem Schutz priva-
ter Belange (BR-Drucks. 439/04, S. 39). Abzuwägen ist im konkreten Einzelfall das öffentliche Informations-

interesse gegen das individuelle Geheimhaltungsinteresse. "Privater" in diesem Sinne ist aber ein anderer als 
die informationspflichtige Stelle selbst. Dies ergibt sich daraus, dass in § 9 Abs. 1 UIG mehrfach zwischen der 
informationspflichtigen Stelle und dem "Betroffenen" unterschieden wird. Erfasst sind urheberrechtlich ge-

schützte Leistungen Dritter, die in die bei der informationspflichtigen Stelle vorhandenen Daten eingeflossen 
sind. Die Zubilligung eines urheberrechtlichen Schutzes gerade für die bei der informationspflichtigen Stelle 

vorhandenen Umweltinformationen würde den nach der Richtlinie in weitem Umfang bestehenden Informa-
tionsanspruch unterlaufen.“1171 

Nach anderer Ansicht unterscheide das UIG aber nicht zwischen öffentlichen (§ 8) und privaten, son-
dern sonstigen Belangen (§ 9). Letztere könnten daher auch solche sein, die nicht ausschließlich öf-
fentliche Belange seien.1172 So war das OLG Köln davon ausgegangen, dass auch Behörden Urheber-
rechte geltend machen können: 

„Die oben - zu aa) - angeführten Argumente, die gegen eine Gemeinfreiheit amtlicher Datenbanken nach § 5 
Abs. 2 UrhG sprechen, stehen aber auch der Annahme eines überwiegenden öffentlichen Interesses an der 

 

 
1169 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18.01.2018 – OVG 12 B 14.16, juris, Rn. 41 ff. 
1170 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 614 f. 
1171 VGH Mannheim, Urteil vom 25.11.2008 – 10 S 2702/06, juris, Rn. 28; s. auch: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 28. 
1172 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 38 f. 
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systematischen Entnahme von Teilen geschützter amtlicher Datenbanken durch kommerzielle Informations-
anbieter (hier der Beklagten als eines werbefinanzierten Wetterdienstes) entgegen. Angesichts des Schutz-
zwecks der urheberrechtlichen Vorschriften kann keine Rede davon sein, dass die Möglichkeit einer Beein-

flussung der öffentlichen Diskussion oder des Verhaltens von Kunden in Bezug auf Umweltgüter, wie sie die 
Berufung für die von der Beklagten angebotenen Informationen in Anspruch nimmt (Bl. 724 d.A.), die Verlet-

zung von Immaterialgütern der Klägerin durch kostenlose Nutzung ihrer Datenbanken außerhalb der Nut-
zungsbedingungen rechtfertigt. Soweit nicht die Schranken des § 87a UrhG - insbesondere Vervielfältigun-
gen zum privaten oder nichtkommerziellen wissenschaftlichen Gebrauch - berührt sind, gebührt vielmehr 
dem Schutz des (behördlichen) Datenbankherstellers auch dann der Vorrang, wenn es sich bei den gesam-

melten Daten um Umweltinformationen handelt.“1173 

Das Landgericht Berlin war der Auffassung, dass die Urheberrechtsfähigkeit einer Ministeriumsvor-
lage (hier: rechtsgutachterliche Befassung mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfas-
sungswidrigkeit einer Fünf-Prozent-Sperrklausel) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden könne. 
Allerdings lassen die Vorgaben und Hinweise, was überhaupt schutzfähig sein kann und was nicht 
schutzfähig ist, bei ministeriellen Vorlagen nur wenig Raum für die erforderliche Schöpfungshöhe: 

„Bei wissenschaftlichen Werken findet der erforderliche geistig-schöpferische Gehalt seinen Niederschlag 
und Ausdruck in erster Linie in der Form und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des dargebote-

nen Stoffes und nicht ohne Weiteres auch, wie meist bei literarischen Werken, in der Gedankenformung und 
-führung des dargebotenen Inhalts. … Dabei beschränkt sich der urheberrechtliche Schutz wissenschaftlicher 
Werke grundsätzlich auf die Formgestaltung, während die inhaltlichen Elemente ungeschützt bleiben. Die in 
der Vorlage enthaltenen inhaltlichen Schlussfolgerungen sind nicht schutzfähig, sondern jeder ist frei, diesel-
ben rechtswissenschaftlichen Gedanken zu pflegen und Schlüsse zu ziehen, Art. 5 Absatz 3 GG. Eine urheber-
rechtlich geschützte Leistung kann daher nur in der eigentümlichen Auswahl, Anordnung, Einteilung und/o-

der Darstellung des behandelten Stoffes liegen.“1174 

In dem betreffenden Fall wurde die Urheberrechtsschutzfähigkeit daher abgelehnt, weil das Schrift-
werk keinen hinreichenden schöpferischen Eigentümlichkeitsgrad besitze.1175 

Der Ansicht, nach der behördliche Urheberrechte grundsätzlich möglich sind, ist der Vorzug zu geben. 

Weiter ist eindeutig, dass § 5 Abs. 1 und 2 UrhG, die bestimmte amtliche Werke wie Gesetze etc. vom 
Urheberrecht ausnehmen, zu keinem vollständigen Ausschluss behördlicher Urheberrechte führen.1176 
Die Informationsansprüche nach den Informationszugangsgesetzen wie dem UIG stellen, jedenfalls 
nach überwiegender Auffassung, keine nach § 5 Abs. 2 UrhG im amtlichen Interesse erfolgte Veröffent-
lichung zur allgemeinen Kenntnisnahme dar.1177 Dies hat u. a. das VG Berlin klargestellt: 

„30 Der Umstand, dass die streitbefangenen Unterlagen zugleich amtliche Werke sind, steht dem Schutz des 
geistigen Eigentums derzeit nicht entgegen. Nach § 5 Abs. 1 UrhG genießen bestimmte – in der Vorschrift 

näher bezeichnete, hier aber nicht vorliegende – amtliche Werke keinen urheberrechtlichen Schutz. Nach § 5 
Abs. 2 UrhG gilt das gleiche für andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kennt-
nisnahme veröffentlicht worden sind. Im Umkehrschluss heißt dies, dass andere amtliche Werke, die noch 

nicht im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind, urheberrechtlichen 
Schutz genießen können. So liegt der Fall hier. ... 

 

 
1173 OLG Köln, Urteil vom 15.12.2006 – 6 U 229/05, juris, Rn. 37. 
1174 LG Berlin, Beschluss vom 11.02.2014 – 15 O 58/14 –, juris, Rn. 6. 
1175 LG Berlin, Beschluss vom 11.02.2014 – 15 O 58/14 –, juris, Rn. 9. 
1176 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 35. 
1177 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 36. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

246 

 

31 Die Veröffentlichung im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme setzt ein spezifisches Ver-
breitungsinteresse der Behörde voraus. Das öffentliche Interesse muss gegenüber dem Verwertungsinte-

resse des Verfassers des Werkes überwiegen und die möglichst weite und von Urheberrechten freie Verbrei-
tung erfordern. Diese Voraussetzung ist bei amtlichen Werken ohne regelnden Inhalt nicht ohne weiteres 
gegeben. Nicht ausreichend ist das allgemeine Interesse, das die Allgemeinheit an jeder Veröffentlichung 

einer Behörde hat. Vielmehr muss ein besonderes Interesse vorliegen, das nach Art und Bedeutung der Infor-
mation gerade darauf gerichtet ist, dass der Nachdruck oder die sonstige Verwertung des die Information 

vermittelnden Werks für jedermann freigegeben wird […]“1178 

Allerdings wird in der Literatur die Berufung von Behörden auf Urheberrechte eingeschränkt:  

„Danach können sich die Behörden gegenüber Zugangsanträgen grundsätzlich auf eigene Urheberrechte 
berufen. Ziel der sich daraus ergebenden Beschränkungen darf allerdings nur die Sicherung der urheber-

rechtlich geschützten fiskalischen Interessen der öffentlichen Hand sein. Die Behörde kann damit unter Hin-
weis auf die ihr zustehenden Urheberrechte insbesondere die wirtschaftliche Verwertung der von ihr gene-

rierten Informationen und Informationssammlungen verhindern oder beschränken. Sie unterliegt dabei nicht 
den (insoweit fehlenden) Vorgaben der Informationszugangsgesetze, sondern allein denen der Gesetze über 
die Informationsweiterverwendung. Ausgeschlossen ist die Berufung auf ein behördliches Urheberrecht da-
nach hinsichtlich nicht kommerziell motivierter Anfragen. Soweit es allein um den originären Informations-
zugang und nicht um die kommerzielle Informationsweiterverwendung geht, können die Behörden entspre-
chenden Zugangsbegehren insbesondere ihr urheberrechtliches Erstveröffentlichungsrecht nicht entgegen-
halten. Aus dem behördlichen Urheberrecht folgt unter der Geltung der Informationszugangsgesetze allein 

ein kommerzielles Verwertungs- nicht aber ein generelles Geheimhaltungsrecht. Auch soweit es um die 
einstweilige Geheimhaltung von potentiell urheberrechtlich geschützten Werken geht, ist entgegen der inso-
weit vereinzelt gebliebenen Annahme des VG Berlin deshalb nicht auf ein vermeintliches behördliches Erst-

veröffentlichungsrecht abzustellen.“1179 

Damit können sich Behörden nur auf Verwertungs- und Vergütungsrechte berufen, nicht aber auf das 
Erstveröffentlichungsrecht nach § 12 UrhG.1180 Dieses resultiert aus dem nicht auf Behörden anwend-
baren, aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG abgeleiteten, allgemeinen Persönlichkeitsrecht.1181 Das 
Erstveröffentlichungsrecht wird wiederum durch das Recht auf freien Informationszugang nach § 3 
UIG verdrängt.1182 Andernfalls würde der Ablehnungsgrund des Schutzes der Urheberrechte zu weit 
ausgedehnt,1183 was auch dem Grundsatz der engen Auslegung der Ausnahmetatbestände widerspre-
chen würde.1184 

Die aus seiner Sicht notwendige Klarstellung des Verhältnisses zwischen Informationsfreiheitsrecht 
und dem Schutz von Urheberrechten bedarf nach Wegener einer gesetzgeberischen Reform, die wie 
folgt skizziert wurde: 

„22. Das heterogen geregelte Verhältnis von geistigem Eigentum und Informationszugangsfreiheit würde 
durch eine verschlankende Zusammenführung der unterschiedlichen Gesetze zum Informationszugang an 

Klarheit und Berechenbarkeit gewinnen. 

 

 
1178 VG Berlin, Urteil vom 22.10.2008 – 2 A 29.08, juris, Rn. 30 f. 
1179 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 39 f. 
1180 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 9 Rn. 28. 
1181 Lenski, Informationszugangsfreiheit und Schutz geistigen Eigentums, NordÖR 2006, 89, 93. 
1182 Wegener, Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit, NVwZ 2015, 609, 615. 
1183 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 39; vgl. auch: Schnabel, An-
merkung zu einer Entscheidung des VG Braunschweig (Urteil vom 25.06.2013 – 5 A 33/11, ZD 2014, 318) - Zur Begrenzung der Informati-
onsfreiheit durch Wissenschaftsfreiheit und geistigem Eigentum, ZD 2014, 321. 
1184 Dazu oben unter 2.8.1.5. 
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23. Verfassungsrechtlich ist eine Klarstellung der grundrechtlichen Gewährleistung der Informationszu-
gangsfreiheit zu empfehlen, die deren Gleichordnung mit gegenläufigen Belangen wie dem Urheberrechts-

schutz verdeutlicht. 

24. Zu empfehlen ist weiterhin die Schaffung einer einheitlichen Klausel zur Abwägung von Informationszu-
gangsinteressen und Urheberrechtsschutz. 

25. Durch eine Ergänzung des Urhebergesetzes sollte das Verhältnis zu den Informationszugangsrechten der 
Länder geklärt werden. 

26. Gesetzlich klargestellt werden könnten auch die Existenz und der Umfang des behördlichen Urheber-
rechts.“1185 

2.10.2.9 Berufung juristischer Personen des öffentlichen Rechts auf Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse? 

Vergleichbar mit der Frage, ob sich Behörden auf Urheberrechte berufen können,1186 ist die nach der 
möglichen Berufung juristischer Personen des öffentlichen Rechts auf Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse. In der Vergangenheit wurde dies regelmäßig abgelehnt, da der Schutz nur für Grundrechtsträ-
ger, die sich auf Art. 12 und 14 GG berufen können, gelte. Dies sei bei Behörden eben nicht der Fall.1187 
Das Urteil des BVerwG aus dem Jahr 2017 hat jedoch eine gewisse Klärung herbeigeführt. Danach 
kann sich die DB Netz AG als Eisenbahninfrastrukturunternehmen im Mehrheitseigentum der öffentli-
chen Hand auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG berufen. Dies gilt 
auch dann, wenn sich das öffentliche Unternehmen nicht auf Grundrechte berufen kann: 

„Die ehemalige wie auch die jetzige Beklagte können sich als juristische Personen des Privatrechts (mittel-
bar) im Mehrheitseigentum der öffentlichen Hand auf Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse im Sinne von § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG berufen, auch wenn sie bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bzw. der Erbrin-
gung öffentlicher Dienstleistungen keinen Grundrechtsschutz genießen … und sich auch nicht in einer unmit-

telbaren Wettbewerbssituation befinden.“1188 

Das BVerwG stellt dabei auf den Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG ab: 

„Der Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG enthält keine Beschränkung auf grundrechtsfähige natürliche 
und juristische Personen. Die Gesetzesbegründung bezieht sich zwar auf die - typischerweise gegebene - 

grundrechtliche Fundierung des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Art. 12 und 14 GG 
[…]. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass der Ausschlussgrund nur für grundrechtsfähige Personen gel-
ten soll. Es bleibt dem Gesetzgeber unbenommen, den Schutz einfachrechtlich auch Personen zu gewähren, 
die nicht grundrechtsfähig sind […]. Die Gesetzesmaterialien rechtfertigen die Annahme, § 9 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 UIG sei in diesem Sinne auszulegen. Die Gesetzesbegründung nimmt auf das tradierte Verständnis des 
§ 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG - Bezug […]. Danach liegt ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis vor, wenn Tatsachen, die im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb stehen, nur einem begrenzten Personenkreis bekannt sind und der Betriebsinhaber ein berechtigtes 

Geheimhaltungsinteresse hat, weil die Aufdeckung der Tatsachen geeignet wäre, ihm wirtschaftlichen Scha-
den zuzufügen […]. Hiernach kommen auch juristische Personen des öffentlichen Rechts und juristische Per-
sonen des Privatrechts in öffentlicher Hand als Träger von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in Betracht. 

.“1189 
 

 
1185 Wegener, Zum Verhältnis des Rechts auf freien Zugang zu Umweltinformationen zum Urheberrecht, 2010, S. 9 (Zusammenfassung). 
1186 S. oben unter 2.10.2.8. 
1187 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 22a. 
1188 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 89. 
1189 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 90. 
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Wesentliche Voraussetzung ist danach, dass das öffentliche Unternehmen ähnlich wie private Gesell-
schaften am Wirtschaftsverkehr teilnimmt: 

 „Voraussetzung hierfür ist nach dem tradierten wettbewerbsrechtlichen Verständnis des Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisses allerdings, dass der Geheimnisträger in einer privaten Unternehmen vergleichbaren 

Weise am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Erforderlich ist eine privatwirtschaftliche Betätigung der öffentli-
chen Hand oder des von ihr beherrschten Unternehmens unter den Wettbewerbsbedingungen des Marktes. 

Die öffentliche Hand oder das Unternehmen müssen dabei nicht selbst im Wettbewerb mit Konkurrenten 
stehen (vgl. zu § 3 Nr. 6 IFG BT-Drs. 15/5606 S. 5); entsprechend der Zielrichtung des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

UIG, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, reicht es vielmehr aus, dass das Bekanntwerden der betref-
fenden Information etwa wegen ihrer Vergaberelevanz die Stellung des Geheimnisträgers am Markt 

schwächt und auf diese Weise eine Wettbewerbsrelevanz entfaltet. Demzufolge können von der öffentlichen 
Hand beherrschte Unternehmen sich auch als Monopolisten auf den Schutz ihrer Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse berufen.“1190 

Zusätzlich ist auf § 6 Satz 2 IFG hinzuweisen: 

„Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit der Betroffene eingewil-
ligt hat.“ 

Diese Vorschrift steht im systematischen Zusammenhang mit § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG. Sie sollte nach 
dem Willen des Gesetzgebers auch das fiskalische Handeln der öffentlichen Hand nach haushaltsrecht-
lichen Grundsätzen adressieren.1191 

Diese vom BVerwG gezogene Linie wurde später auch vom BVerfG in der Entscheidung über die Ver-
letzung des parlamentarischen Informationsanspruchs durch Verweigerung von Antworten auf parla-
mentarische Anfragen, u. a. bzgl. der Deutschen Bahn AG, bestätigt: 

„Der einfachrechtlich gewährte Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse kann das verfassungsrecht-
lich verankerte Frage- und Auskunftsrecht des Parlaments gegenüber der Regierung zwar nicht unmittelbar 
einschränken, mittelbar aber insoweit, als er seinerseits dem Schutz öffentlicher Belange, die verfassungs-

rechtlich anzuerkennen sind, dient. Die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des in öffent-
licher Hand befindlichen Unternehmens kann Auswirkungen auf den Wert der gehaltenen Anteile oder auf 
das Geschäftsergebnis haben, letzteres mit der Folge, dass sich die Gewinnabschöpfung mindert oder Zu-
schüsse aus dem öffentlichen Haushalt erforderlich oder umfänglicher werden. Auch wenn privatrechtlich 
organisierte Unternehmen, die sich ganz oder mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden, keinen Grund-

rechtsschutz genießen, besteht doch zumindest ein auch verfassungsrechtlich anerkennenswertes öffentli-
ches Interesse daran, dass deren Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden. Andernfalls könnte 
der Staat nicht über solche Gesellschaften mit dem Ziel wirtschaftlich erfolgreichen Handelns am Markt teil-

nehmen, was das Grundgesetz aber in den Art. 87e und 87f GG ausdrücklich vorsieht.“1192 

Die an dieser Argumentation geäußerte Kritik beruft sich zunächst auf teleologische Gründe. Zwar sei  

„der Rückgriff juristischer Personen des öffentlich-rechtlichen Rechts auf Grundrechte zur Abwehr von Ein-
griffen anderer staatlicher Stellen, z.B. im Bereich der Rundfunkfreiheit, der deutschen Rechtsordnung nicht 
unbekannt. Jedoch setzt dies voraus, dass zwischen dem Staat und der vom Eingriff betroffenen Stelle eine 

 

 
1190 BVerwG, Urteil vom 23.02.2017 – 7 C 31/15, juris, Rn. 91; s. auch die vorhergehenden Urteile des: OVG Berlin-Brandenburg vom 
10.07.2015 – OVG 12 B 3.13, juris, Rn. 114, sowie des: VG Berlin vom 05.11.2012 – 2 K 167.11, juris.; vgl. auch Burgi, Die Deutsche Bahn zwi-
schen Staat und Wirtschaft, NVwZ 2018, 601, 603. 
1191 Keller, Umfang von Umweltinformationsansprüchen gegen eine juristische Person des Privatrechts, jurisPR-BVerwG 15/2017, Anm. 4; s. 
auch Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 106. 
1192 BVerfG, Urteil vom 07.11.2017 – 2 BvE 2/11, juris, Rn. 282. 
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grundrechtstypische Gefährdungslage existiert, d.h. dass durch die Abwehrfunktion zugunsten der öffentli-
chen Stelle auch die Interessen der hinter dieser Stelle stehenden Individuen geschützt werden […]. Das Bun-
desverfassungsgericht hat eine Berufung von öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften, öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten oder öffentlich-rechtlichen Sparkassen auf den Schutz des Art. GG Artikel 14 GG 

regelmäßig selbst dann abgelehnt, wenn diese wie Private am Wirtschaftsverkehr teilnehmen […]. Ver-
gleichbares muss auch in der Informationsfreiheit gelten.“ 1193 

Weiter sprächen  

„auch systematische Gründe gegen die Beschränkung des Informationszugangs bei öffentliche[n] Stellen mit 
Verweis auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. § 9 Abs. 1 UIG erfasst Ausnahmegründe zum Schutz indivi-
dueller Interessen Privater. Die staatlichen Sicherheits- und Schutzinteressen adressiert § 8 UIG. Soweit die 
Offenbarung von Umweltinformationen staatliche Interessen gefährden würde, sind Ausnahmen aus § 8 

UIG herzuleiten. Anderenfalls gilt das Grundprinzip, iZw zugunsten der Informationsfreiheit zu entscheiden. 
Ein Rückgriff staatlicher Stellen auf die Ausnahmegründe des § 9 Absatz 1 UIG ist auch insoweit abzu-

lehnen.“1194 

Angesichts der insoweit eindeutigen höchstrichterlichen Rechtsprechung dürfte aber geklärt sein, dass 
sich auch juristische Personen des öffentlichen Rechts unter den dort genannten Voraussetzungen auf 
den Ausnahmetatbestand des Schutzes von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen berufen können.1195 

2.10.2.10 Anwendung des Begriffs der Geschäftsgeheimnisse in der Richtlinie (EU) 2016/943? 

Die Richtlinie (EU) 2016/9431196 bezweckt nach Artikel 1 die Festlegung von  

„Vorschriften für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger Nut-
zung und rechtswidriger Offenlegung…“ 

Art. 2 der Richtlinie enthält eine dreigliedrige, von dem oben beschriebenen Begriffsverständnis ab-
weichende Definition der Geschäftsgeheimnisse: 

„Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

1. „Geschäftsgeheimnis“ Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:  

a) Sie sind in dem Sinne geheim, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zu-
sammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Infor-

mationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;  

b) sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;  

c) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen 
durch die Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt; …“ 

Damit sind die drei Elemente „Geheimnis“, „kommerzieller Wert“ und „angemessene Geheimhaltungs-
maßnahmen“ für den Begriff konstitutiv.1197 Nach dem oben im Sinne des UIG definierten Verständnis 
fallen darunter aber alle nicht offenkundigen, nur einem begrenzten Personenkreis zugänglichen, auf 

 

 
1193 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 22 b. 
1194 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 9 Rn. 22 c. 
1195 Zum Ganzen auch Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 511. 
1196 Richtlinie (EU) 2016/943 vom 08.06.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Ge-
schäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, ABl. EU L 157, S. 1 vom 15.06.2016. 
1197 Näher Lohmann, Neuausrichtung des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Umweltinformationsrecht (?), NuR 2018, 
607, 610 f. 
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ein Unternehmen bezogenen Tatsachen, Umstände und Vorgänge, an deren Nichtverbreitung das Un-
ternehmen ein berechtigtes Interesse hat.1198 Das Element der „angemessenen Geheimhaltungsmaß-
nahmen“ ist hier z. B. nicht unmittelbar vertreten. Weiter fällt hier auf, dass nur Geschäfts-, aber keine 
Betriebsgeheimnisse in der Richtlinie genannt werden. Damit ist die Begriffsdefinition in der Richtlinie 
(EU) 2016/943 vor allem tatsächlicher, weniger wertender Natur.1199 

Nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/9431200 gehen  

„öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Geheimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenlegung von Geschäfts-
geheimnissen…vor.“ 

Nach der Gesetzesbegründung  

„wird u. a. klargestellt, dass eine Anwendung des Gesetzes im Anwendungsbereich der in Deutschland gel-
tenden Vorschriften zum Zugang zu Umweltinformationen ausgeschlossen ist. Die umweltinformations-
rechtlichen Vorschriften regeln abschließend, wann staatliche und private informationspflichtige Stellen 

Umweltinformationen, die Geschäftsgeheimnisse enthalten, herauszugeben oder dies abzulehnen haben. 
Die Vorschriften beruhen auf der Umweltinformations-Richtlinie 2003/4/EG sowie dem dahinterstehenden 
Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Umweltinformationen, die Öffentlichkeitsbeteili-

gung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Überein-
kommen). Das Aarhus-Übereinkommen ist von allen EU-Mitgliedstaaten sowie der EU ratifiziert und entfal-
tet damit nicht nur völkerrechtliche, sondern als Teil des Unionsrechts auch unionsrechtliche Bindungswir-

kung.“1201 

Damit dürfte die Begriffsdefinition der Richtlinie (EU) 2016/943 im Umweltinformationsrecht keine 
Auswirkungen haben. Die Richtlinie ist wesentlich auf den zivilrechtlichen Rechtsverkehr ausgerichtet 
und nicht ohne Weiteres auf das Begriffsverständnis des Informationsfreiheitsrechts übertragbar.1202 

2.10.2.11  Nennung von Namen und Anschrift des Antragstellers im Anhörungsverfahren 

§ 9 Abs. 1 Satz 3 UIG sieht vor der Offenbarung von personenbezogenen Daten oder Betriebs- bzw. Ge-
schäftsgeheimnissen eine Anhörung des betroffenen Dritten vor. Streitig ist insofern, ob dem Dritten 
auf sein Verlangen hin Namen und Anschrift des Antragstellers bekanntgegeben werden müssen. 

Nach einer Ansicht gebiete dies  

„bereits der im Rechtsstaatsprinzip verankerte Grundsatz der Waffengleichheit. Wenn in einem staatlich or-
ganisierten Verfahren des Informationszugangs Informationen preisgegeben werden sollen, die Belange 

Dritter berühren, muss der Betroffene zumindest wissen, wer diese Informationen über ihn oder sein Unter-
nehmen erhält. Es kommt hinzu, dass bei einer etwaigen gerichtlichen Auseinandersetzung um die Informa-
tionserteilung […] ohnehin bekannt würde, wer Antragsteller ist, da es bei einer solchen Auseinandersetzung 

regelmäßig einer notwendigen Beiladung desjenigen bedarf, dessen Belange berührt sind (§ 65 Abs. 2 

 

 
1198 S. oben unter 2.10.1.3.1. 
1199 Guckelberger, Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 511. 
1200 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18.04.2019 (BGBl. I S. 466). 
1201 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, BT-Drucks. 19/4724 vom 04.10.2018, S. 23. 
1202 Vgl. Guckelberger, Das Umweltinformationsrecht in Deutschland: Stand und offene Fragen, Thesenpapier, Berlin 23.2.2018; Guckelberger, 
Ablehnung von Umweltinformationsanträgen zum Schutz sonstiger Belange, NuR 2018, 508, 511; Lohmann, Neuausrichtung des Schutzes 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Umweltinformationsrecht (?), NuR 2018, 607, 612; vgl. auch: Alexander, Gegenstand, Inhalt und 
Umfang des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen nach der Richtlinie (EU) 2016/943, WRP 2017, 1034. 
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VwGO). Ebenfalls muss der Betroffene die Möglichkeit haben, im Falle eines Missbrauchs der erteilten Infor-
mationen, z.B. bei einer unzulässigen kommerziellen Nutzung, dagegen vorzugehen oder Schadensersatz zu 

verlangen…“1203 

Nach anderer Ansicht sollen, jedenfalls auf Verlangen des Antragstellers, dessen Namen und Anschrift 
vor der Übersendung an den Dritten unkenntlich gemacht werden. Begründet wird dies mit dem Ver-
weis auf eine entsprechende Anwendung des § 12 Abs. 2 Satz 3 der 9. BImSchV,1204 der lautet: 

„Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich ge-
macht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erfor-

derlich sind; auf diese Möglichkeit ist in der öffentlichen Bekanntmachung hinzuweisen.“ 

Da es für die Abwägung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG grundsätzlich nicht auf die persönlichen Interessen 
des Antragstellers, sondern auf das öffentliche Interesse an der Offenbarung ankommt,1205 ist der letzt-
genannten Ansicht der Vorzug zu geben. 

Dies steht im Einklang mit den völkerrechtlichen Vorgaben. Zwar enthält die Aarhus-Konvention keine 
spezielle, die Herausgabe von Namen und Anschrift des Antragstellers verbietende Regelung. Art. 3 
Abs. 8 Satz 1 der Konvention verlangt aber,  

„daß Personen, die ihre Rechte im Einklang mit diesem Übereinkommen ausüben, hierfür nicht in irgendei-
ner Weise bestraft, verfolgt oder belästigt werden.“ 

Nach dem Aarhus Implementation Guide wird hierdurch u.a. der Schutz von Whistleblowern reflek-
tiert. Die Bestimmung ist darauf gerichtet, generell jede Art von „Bestrafung“ für die Geltendmachung 
der Rechte aus der Aarhus-Konvention zu verhindern. Speziell gilt dies auch für die Weitergabe der 
Daten des Antragstellers, der verlangen kann, dass eine Daten geheim gehalten werden:  

“A complainant can ask to keep his or her name confidential, and that request must be granted unless the 
effectiveness of the examination of the data requires otherwise. In such a case the complainant must be in-

formed of an intent to disclose his or her identity in advance.”1206 

In einem Spanien betreffenden Fall hatte z. B. das Aarhus Convention Compliance Committee (ACCC) 
einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 8 der Konvention darin gesehen, dass ein Antragsteller in der Lokal-
presse und weiteren Medien öffentlich beleidigt wurde.1207  

Damit ist eindeutig, dass zumindest im Umweltinformationsrecht – nicht zwingend auch im Bereich 
des IFG – die Weitergabe der Daten des Antragstellers an Dritte an dessen Zustimmung geknüpft wer-
den muss. 

 

 

 
1203 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 9 Rn. 36; vgl. zu möglichen Schadensersatzansprüchen des 
Dritten auch: OLG Köln, Urteil vom 15.12.2006, 6 U 229/05, CR 2007, 802. 
1204 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 225. 
1205 Dazu oben unter 2.8.1.3. 
1206 Aarhus Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 71. 
1207 ECE/MP.PP/C.1/2010/4/Add.2, para. 64. 
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2.11 Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 10 UIG) 

2.11.1 Beschreibung der Norm 

§ 10 UIG ist Teil der auf die aktive Verbreitung von Umweltinformationen ausgerichteten zweiten 
Säule des UIG.1208  

2.11.1.1 Grundpflicht zur aktiven Information (§ 10 Abs. 1 UIG) 

Die Grundpflicht zur Unterrichtung der Öffentlichkeit wird in § 10 Abs. 1 UIG normiert: 

„Die informationspflichtigen Stellen unterrichten die Öffentlichkeit in angemessenem Umfang aktiv und sys-
tematisch über die Umwelt. In diesem Rahmen verbreiten sie Umweltinformationen, die für ihre Aufgaben 

von Bedeutung sind und über die sie verfügen.“ 

Völkerrechtlich bietet Art. 5 der Aarhus-Konvention die wesentliche Grundlage für die aktiven Infor-
mationspflichten. Art. 5 Abs. 1 der Konvention bestimmt zunächst eine grundsätzliche Pflicht der Ver-
tragsparteien, dafür zu sorgen, dass Behörden über relevante Informationen verfügen.  

Näheres zur Frage ob sich hieraus eine Informationserhebungspflicht ergibt findet sich unten unter 
2.11.2.1.1209 

Art. 5 Abs. 2 der Konvention nennt eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die Vertragsparteien die 
Information der Öffentlichkeit sicherstellen sollen: 

„Jede Vertragspartei stellt sicher, daß die Behörden im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der 
Öffentlichkeit Informationen über die Umwelt auf transparente Art und Weise zur Verfügung stellen und 
daß ein effektiver Zugang zu Informationen über die Umwelt besteht; dazu gehört unter anderem, daß 

a) sie die Öffentlichkeit ausreichend über Art und Umfang der den zuständigen Behörden vorliegenden Infor-
mationen über die Umwelt, über die grundlegenden Bedingungen, unter denen diese zur Verfügung gestellt 

und zugänglich gemacht werden, und über das für deren Erlangung maßgebliche Verfahren informiert; 

b) sie praktische Vorkehrungen trifft und beibehält wie zum Beispiel  

i) das Führen öffentlich zugänglicher Listen, Register oder Datensammlungen; 

ii) die Verpflichtung öffentlich Bediensteter, die Öffentlichkeit in dem Bemühen um Zugang zu Informationen 
aufgrund dieses Übereinkommens zu unterstützen, sowie 

iii) die Benennung von Kontaktstellen und 

c) sie gebührenfreien Zugang zu den Informationen über die Umwelt gewährt, die in den unter Buchstabe b 
Ziffer i genannten Listen, Registern oder Datensammlungen enthalten sind.“ 

In der UIRL findet sich die Grundpflicht zur aktiven Information in Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1: 

„Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Behörden die für ihre 
Aufgaben relevanten und bei ihnen vorhandenen oder für sie bereitgehaltenen Umweltinformationen aufbe-

reiten, damit eine aktive und systematische Verbreitung in der Öffentlichkeit erfolgen kann, insbesondere 
unter Verwendung von Computer- Telekommunikation und/oder elektronischen Technologien, soweit diese 

verfügbar sind.“ 

Die Regelung unterscheidet sich insofern von Art. 5 Abs. 1 a der Aarhus-Konvention, als in der UIRL 
keine Pflicht normiert wird, dass Behörden über die für sie relevanten Umweltinformationen verfügen. 

 

 
1208 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG, vor § 10. 
1209 S. auch oben unter 2.7.1. 
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Durch die Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung von Umweltinformationen sollen das Umweltbe-
wusstsein und damit der Umweltschutz allgemein verbessert werden.1210 Dies betont bereits der erste 
Erwägungsgrund der UIRL: 

„Der erweiterte Zugang der Öffentlichkeit zu umweltbezogenen Informationen und die Verbreitung dieser 
Informationen tragen dazu bei, das Umweltbewusstsein zu schärfen, einen freien Meinungsaustausch und 
eine wirksamere Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltfragen zu ermöglichen 

und letztendlich so den Umweltschutz zu verbessern.“ 

Adressaten der aktiven Informationspflicht sind alle informationspflichtigen Stellen einschließlich der 
privaten Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG.1211 Sie ist aber inhaltlich, wie sich aus dem Wortlaut eindeu-
tig ergibt („über die sie verfügen“) auf vorhandene Informationen beschränkt und korrespondiert inso-
weit mit dem passiven Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen nach § 3 UIG.1212 Deswegen aber 
von einem bloßen Programmsatz zu sprechen,1213 würde die Bedeutung des § 10 UIG zu gering schät-
zen. 

Als Empfänger wird in § 10 Abs. 1 UIG „die Öffentlichkeit“ genannt. Diese ist in Art. 2 Nr. 6 der Aarhus-
Konvention als  

„eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen“ 

definiert.1214 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 UIG beschränkt die Informationspflicht auf einen angemessenen Umfang. Die Pflicht 
ist demnach begrenzt auf den Aufgabenbereich und die Zuständigkeit der jeweiligen informations-
pflichtigen Stelle.1215 Auch besteht keine auf die Erfüllung der aktiven Informationspflicht bezogene 
Beschaffungspflicht.1216 Darüber hinaus besteht kein Anspruch der Öffentlichkeit auf Erfüllung der ak-
tiven Informationspflicht, der gerichtlich einklagbar wäre.1217 

Näheres zu Rechtsschutzmöglichkeiten im Rahmen des § 10 UIG findet sich unten unter 2.11.2.2. 

Die Öffentlichkeit soll nach § 10 Abs. 1 Satz 1 UIG „aktiv und systematisch“ informiert werden. Diese 
Vorgaben sind relativ vage und geben der informationspflichtigen Stelle einen erheblichen Spielraum. 
Systematisch erfolgt die Information regelmäßig z. B. über das Internet.1218 Allerdings ist die zentrale 
Webseite „Portal U“, die von den Umweltverwaltungen des Bundes und der Länder betrieben wurde 
und einen systematischen Zugang zu Umweltinformationen geboten hatte, 2014 vom Netz genommen 
worden.1219 

 

 
1210 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 1. 
1211 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 4; Guckelberger, in: Fluck, Informationsfreiheits-
recht, § 10 UIG Rdnr. 38. 
1212 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 5; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. 
Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 7. 
1213 So Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 269; Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 
18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 8. 
1214 Vgl. auch Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 8. 
1215 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 9. 
1216 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 5. 
1217 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 2. 
1218 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 9. 
1219 Dazu: Geodatenportal Niedersachsen GDI-NI, Newsletter 2/2014 vom 12.12.2014, http://www.geodaten.niedersachsen.de/gdini/gdi-
newsletter/newsletter-2-2014-vom-12-dezemberl-2014-129909.html (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
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Neben der allgemeinen Informationspflicht nach § 10 Abs. 1 UIG gibt es spezielle Pflichten zur aktiven 
Information über Umweltangelegenheiten. Zu nennen ist insbesondere das auf der INSPIRE-Richtli-
nie1220 beruhende Geodatenzugangsgesetz (GeoZG), nach dessen § 1 der rechtliche Rahmen für 

„1. den Zugang zu Geodaten, Geodatendiensten und Metadaten von geodatenhaltenden Stellen sowie 

2. die Nutzung dieser Daten und Dienste, insbesondere für Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können“ 

geschaffen werden soll. Die Regelungen des GeoZG gehen § 10 UIG als Spezialgesetz vor.1221 § 11 Abs. 1 
und 2 GeoZG sehen aktive Veröffentlichungspflichten für Geodaten vor:1222 

„(1) Geodaten und Geodatendienste, einschließlich zugehöriger Metadaten, sind vorbehaltlich der Vorschrift 
des § 12 Absatz 1 und 2 öffentlich zur Verfügung zu stellen. 

(2) Geodaten und Metadaten sind über Geodatendienste für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nut-
zung geldleistungsfrei zur Verfügung zu stellen, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist oder vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht entgegenstehen. Geodatenhaltende 

Stellen des Bundes stellen einander ihre Geodaten und Geodatendienste, einschließlich zugehöriger Metada-
ten, geldleistungsfrei zur Verfügung, soweit deren Nutzung zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben er-

folgt.“ 

§ 11 IFG sieht besondere Veröffentlichungspflichten für behördliche Pläne und Verzeichnisse vor: 

„(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssammlungen 
und -zwecke erkennen lassen. 

(2) Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach Maßgabe dieses Ge-
setzes allgemein zugänglich zu machen. 

(3) Die Behörden sollen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pläne und Verzeichnisse sowie weitere geeig-
nete Informationen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen.“ 

Damit ist das IFG in Bezug auf aktive Veröffentlichungspflichten wesentlich zurückhaltender als das 
UIG.1223 

Erheblich weiter geht das EGovG, das in dem 2017 neu eingefügten § 12a die unmittelbare Bundesver-
waltung zur öffentlichen Bereitstellung von Daten verpflichtet.  

Näheres zum Verhältnis der Open-Data-Prinzipien zu § 10 UIG findet sich unten unter 2.11.2.3. 

2.11.1.2 Mindestinhalte der zu verbreitenden Umweltinformationen (§ 10 Abs. 2 UIG) 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 UIG nennt eine Reihe der aktiven Informationspflicht unterliegenden Mindestinhalte 
und sieht in Satz 3 eine gesonderte Aktualisierungspflicht vor: 

„Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen gehören zumindest: 

1. der Wortlaut von völkerrechtlichen Verträgen, das von den Organen der Europäischen Gemeinschaften 
erlassene Gemeinschaftsrecht sowie Rechtsvorschriften von Bund, Ländern oder Kommunen über die Um-

welt oder mit Bezug zur Umwelt; 

 

 
1220 Richtlinie 2007/2/EG vom 14.03.2007zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), ABl. EU L 
108/1 vom 25.04.2007. 
1221 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 21. 
1222 Hierzu: Martini/Damm, Der Zugang der Öffentlichkeit zu hochauflösenden Satellitenbildern, NJW 2014, 130, 134. 
1223 Vgl. Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 20. Ed. 01.02.2018, IFG § 11 Rn. 20. 
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2. politische Konzepte sowie Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt; 

3. Berichte über den Stand der Umsetzung von Rechtsvorschriften sowie Konzepten, Plänen und Program-
men nach den Nummern 1 und 2, sofern solche Berichte von den jeweiligen informationspflichtigen Stellen 

in elektronischer Form ausgearbeitet worden sind oder bereitgehalten werden; 

4. Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf die Um-
welt auswirken oder wahrscheinlich auswirken; 

5. Zulassungsentscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, und Umweltvereinbarun-
gen sowie 

6. zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen nach den §§ 24 und 25 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94) in der jeweils geltenden Fassung und Risikobewertungen im Hinblick auf Umweltbestandteile 

nach § 2 Absatz 3 Nummer 1. 

In Fällen des Satzes 1 Nummer 5 und 6 genügt zur Verbreitung die Angabe, wo solche Informationen zu-
gänglich sind oder gefunden werden können. Die veröffentlichten Umweltinformationen werden in ange-

messenen Abständen aktualisiert.“ 

Vergleichbare Inhalte führt Art. 5 Abs. 3 der Aarhus-Konvention auf, der Dokumente nennt, die in 
elektronischen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden sollen: 

„Jede Vertragspartei stellt sicher, daß Informationen über die Umwelt zunehmend in elektronischen Daten-
banken, die der Öffentlichkeit über die öffentlichen Telekommunikationsnetze leicht zugänglich sind, zur 

Verfügung stehen. Zu den in dieser Form zugänglichen Informationen sollte Folgendes gehören: 

a) die in Absatz 4 genannten Berichte über den Zustand der Umwelt; 

b) Texte von Umweltgesetzen oder von Gesetzen mit Umweltbezug; 

c) soweit angemessen Politiken, Pläne und Programme über die Umwelt oder mit Umweltbezug sowie Um-
weltvereinbarungen und 

d) sonstige Informationen in dem Umfang, in dem die Verfügbarkeit dieser Informationen in dieser Form die 
Anwendung innerstaatlichen Rechts, das dieses Übereinkommen umsetzt, erleichtern würde, 

sofern diese Informationen bereits in elektronischer Form zur Verfügung stehen.“ 

Diese nicht abschließende Aufzählung betrifft den barrierefreien Zugang über das Internet, der aller-
dings die herkömmlichen Informationswege nicht ganz verdrängen darf.1224 

Weitere zu verbreitende Inhalte, die sich zum Teil mit den vorgenannten überschneiden, werden bei-
spielhaft in Art. 5 Abs. 5 der Aarhus-Konvention genannt: 

„Jede Vertragspartei ergreift im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften Maßnahmen, um unter anderem folgen-
des zu verbreiten: 

a) Gesetze und politische Dokumente, wie zum Beispiel Dokumente über Strategien, Politiken, Programme 
und Aktionspläne mit Umweltbezug, sowie auf verschiedenen Ebenen der öffentlichen Verwaltung erstellte 

Berichte über Fortschritte bei ihrer Umsetzung; 

b) völkerrechtliche Verträge, Übereinkünfte und Vereinbarungen zu Umweltfragen und 

c) soweit angemessen sonstige wichtige internationale Dokumente zu Umweltfragen.“ 

 

 
1224 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 30. 
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Zusätzlich enthält Art. 5 Abs. 7 der Aarhus-Konvention zu veröffentlichende Angaben: 

„(7) Jede Vertragspartei 

a) veröffentlicht die Tatsachen und Tatsachenanalysen, die ihres Erachtens bei der Ausarbeitung wichtiger 
umweltpolitischer Vorschläge relevant und wesentlich sind; 

b) veröffentlicht verfügbares erläuterndes Material über ihren Umgang mit der Öffentlichkeit in Angelegen-
heiten, die unter dieses Übereinkommen fallen, oder macht dieses Material auf andere Art und Weise zu-

gänglich und  

c) stellt in geeigneter Form Informationen über die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder die Erbrin-
gung öffentlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt durch alle Ebenen der öffentlichen 

Verwaltung zur Verfügung.“ 

Diese Informationen dienen vor allem der zweiten Säule der Aarhus-Konvention, der Beteiligung an 
umweltrelevanten Verwaltungsverfahren nach Art. 7.1225 

Art. 5 Abs. 6 der Aarhus-Konvention richtet sich an Betreiber mit umweltrelevanten Tätigkeiten: 

„Jede Vertragspartei ermutigt die Betreiber, deren Tätigkeiten erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ha-
ben, die Öffentlichkeit regelmäßig über die Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten und Produkte zu infor-
mieren, soweit angemessen im Rahmen freiwilliger Systeme wie des Umweltzeichens, des Öko-Audits oder 

sonstiger Maßnahmen.“ 

Die Regelung ist recht vage und gibt den Vertragsparteien einen großen Spielraum.1226 Ein Pendant 
hierzu findet sich weder in der UIRL noch im UIG. 

Ähnliches gilt für Art. 5 Abs. 8 der Aarhus-Konvention, der grundsätzlich zur Information über Pro-
dukte verpflichtet: 

„Jede Vertragspartei entwickelt Strukturen, um sicherzustellen, daß der Öffentlichkeit ausreichende Produk-
tinformationen zur Verfügung gestellt werden, welche die Verbraucher in die Lage versetzen, eine sachkun-

dige, am Umweltschutz orientierte Auswahl zu treffen.“ 

Davon umfasst sind z. B. Vorgaben für umwelt- und gesundheitsbezogene Kennzeichnungen.1227 Diese 
Vorgaben finden sich im UIG nicht wieder. Sie bieten Optionen für eine Weiterentwicklung des Infor-
mationsfreiheitsrechts. 

Näheres zu Weiterentwicklungen in Richtung auf Informationspflichten von Betreibern über Produkte 
finden sich unten unter 2.11.2.5. 

Die Maßgaben des Art. 7 Abs. 2 UIRL zu den Mindestinhalten der aktiv zu verbreitenden Informatio-
nen sind übersichtlicher aufgeführt als die der Aarhus-Konvention und entsprechen im Wesentlichen 
dem § 10 Abs. 2 UIG: 

 „Die Informationen, die zugänglich zu machen und zu verbreiten sind, werden gegebenenfalls aktualisiert 
und umfassen zumindest Folgendes: 

a) den Wortlaut völkerrechtlicher Verträge, Übereinkünfte und Vereinbarungen sowie gemeinschaftlicher, 
nationaler, regionaler oder lokaler Rechtsvorschriften über die Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt; 

b) Politiken, Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt; 

 

 
1225 Hierzu: Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 26. 
1226 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 31. 
1227 UNECE, The Aarhus Convention, An Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 113. 
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c) Berichte über die Fortschritte bei der Umsetzung der unter Buchstaben a) und b) genannten Punkte, so-
fern solche Berichte von den Behörden in elektronischer Form ausgearbeitet worden sind oder bereitgehal-

ten werden; 

d) Umweltzustandsberichte nach Absatz 3; 

e) Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf die Um-
welt auswirken oder wahrscheinlich auswirken; 

f) Genehmigungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, und Umweltvereinbarungen oder 
einen Hinweis darauf, wo diese Informationen im Rahmen von Artikel 3 beantragt oder gefunden werden 

können; 

g) Umweltverträglichkeitsprüfungen und Risikobewertungen betreffend die in Artikel 2 Nummer 1 Buch-
stabe a) genannten Umweltbestandteile oder einen Hinweis darauf, wo diese Informationen im Rahmen von 

Artikel 3 beantragt oder gefunden werden können.“ 

Die in § 10 Abs. 2 UIG aufgeführten Gegenstände umfassen nur Mindestinhalte („zumindest“), so dass 
darüber hinausgehende Informationen nicht nur zulässig, sondern letztlich angesichts der Zielsetzung 
des UIG auch gewünscht sind.1228 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UIG nennt zunächst verschiedene Rechtsquellen des Völker- Unions- und natio-
nalen Rechts. Zu letzterem gehören formelle und materielle Gesetze wie Rechtsverordnungen, nicht 
aber Einzelfallentscheidungen wie Verwaltungsakte oder Gerichtsentscheidungen.1229 Erfasst sind nur 
solche Rechtsquellen, die einen Umweltbezug aufweisen.1230 Politische Konzepte sowie Pläne und Pro-
gramme mit Bezug zur Umwelt werden in § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UIG genannt. Zu den politischen Kon-
zepten zählen etwa die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie1231 oder das deutsche Ressourceneffizienz-
programm Progess.1232 Pläne sind planerische Entscheidungen wie Luftreinhaltepläne und -pro-
gramme sowie Planungen zur Vorbereitung künftiger verwaltungstechnischer Maßnahmen.1233 Noch 
im Entwurfsstadium befindliche Konzepte, Pläne oder Programme müssen nach § 10 Abs. 6 i.V.m. § 8 
Abs. 2 Nr. 4 UIG nicht veröffentlicht werden.1234 § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UIG führt Umsetzungsberichte 
auf, unter die z. B. Berichtspflichten der Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission zählen.1235 Über-
wachungsdaten gehören nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 UIG zum Mindestumfang der aktiven Informati-
onspflichten, wobei der Begriff der Überwachung weit zu verstehen ist und die Einzelaufsicht wie auch 
Umweltbeobachtungen erfasst.1236 § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 UIG nennt Zulassungsentscheidungen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt wie Genehmigungen und Planfeststellungsbeschlüsse1237 
und Umweltvereinbarungen, d. h. kooperative Absprachen zwischen Behörden und Umweltnutzern1238 
als Mindestinhalte. Nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 UIG sind auch Umweltverträglichkeitsprüfungen nach  

 

 
1228 Vgl. Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 10 f. 
1229 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 14. 
1230 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 11. 
1231 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 16. 
1232 Deutsches Ressourceneffizienzprogramm II - Programm zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der natürlichen Ressourcen, 
https://www.bmu.de/publikation/deutsches-ressourceneffizienzprogramm-ii-programm-zur-nachhaltigen-nutzung-und-zum-schutz-der-
natue/ (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
1233 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 17. 
1234 Vgl. Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 16. 
1235 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 14. 
1236 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 20. 
1237 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 18. 
1238 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 20. 
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dem UVPG und Risikobewertungen, d. h. wissenschaftlich untermauerte Untersuchungen der natur-
wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Risiken umweltrelevanter Maßnahmen er-
fasst.1239 

Grundsätzlich müssen die Daten von den informationspflichtigen Stellen selbst veröffentlicht werden, 
wie sich im Umkehrschluss aus § 10 Abs. 2 Satz 2 UIG ergibt. Danach ist ein Verweis nur in den Fällen 
der Nummern 5 (Zulassungsentscheidungen und Umweltvereinbarungen) sowie 6 (Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen) zulässig. 

Nach § 10 Abs. 2 Satz 3 UIG sind die veröffentlichten Umweltinformationen in angemessenen Abstän-
den zu aktualisieren. Die Aktualisierungspflicht findet sich auch in Art. 5 Abs. 1a der Aarhus-Konven-
tion und Art. 7 Abs. 2 UIRL. Die Angemessenheit der zeitlichen Abstände richtet sich nach der Bedeu-
tung der Umweltinformation und dem Interesse der Öffentlichkeit daran.1240 Ein hoher Verwaltungs-
aufwand sollte insoweit kein Kriterium darstellen.1241 

2.11.1.3 Art und Weise der Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 10 Abs. 3 und 4 UIG) 

§ 10 Abs. 3 UIG stellt Anforderungen an die Verständlichkeit der Darstellung und die Zugänglichkeit: 

„Die Verbreitung von Umweltinformationen soll in für die Öffentlichkeit verständlicher Darstellung und 
leicht zugänglichen Formaten erfolgen. Hierzu sollen, soweit vorhanden, elektronische Kommunikationsmit-
tel verwendet werden. Satz 2 gilt nicht für Umweltinformationen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes an-

gefallen sind, es sei denn, sie liegen bereits in elektronischer Form vor.“ 

Dies wird in § 10 Abs. 4 UIG dadurch ergänzt, dass die Veröffentlichung im Internet besonders hervor-
gehoben wird: 

„Die Anforderungen an die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach den Absätzen 1 und 2 können auch 
dadurch erfüllt werden, dass Verknüpfungen zu Internet-Seiten eingerichtet werden, auf denen die zu ver-

breitenden Umweltinformationen zu finden sind.“ 

Auch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 der Aarhus-Konvention verpflichtet die Vertragsparteien zur Sicherstellung 
der Informationen in leicht zugänglichen Telekommunikationsnetzen: 

„Jede Vertragspartei stellt sicher, daß Informationen über die Umwelt zunehmend in elektronischen Daten-
banken, die der Öffentlichkeit über die öffentlichen Telekommunikationsnetze leicht zugänglich sind, zur 

Verfügung stehen.“ 

Art. 7 Abs. 1 UAbs. 3 UIRL hebt ebenso die Verbreitung der Informationen im Internet hervor: 

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Umweltinformationen zunehmend in elektronischen Datenbanken 
zugänglich gemacht werden, die der Öffentlichkeit über öffentliche Telekommunikationsnetze leicht zugäng-

lich sind.“ 

Ähnlich besagt der 14. Erwägungsgrund der UIRL, dass Behörden verpflichtet sein sollten, 

„sich in angemessener Weise darum zu bemühen, dass bei ihnen vorhandene oder für sie bereitgehaltene 
Umweltinformationen in unmittelbar reproduzierbaren und mit elektronischen Mitteln zugänglichen Formen 

bzw. Formaten vorliegen.“ 

Art. 7 Abs. 1 UAbs. 2 UIRL nimmt wie § 10 Abs. 3 Satz 2 UIG vor Inkrafttreten der Norm erhobene Da-
ten von der „Internetpflicht“ aus: 

 

 
1239 Vgl. Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 27. 
1240 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 21. 
1241 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 30. 
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„Die unter Verwendung von Computer-Telekommunikation und/oder elektronischen Technologien zugäng-
lich gemachten Informationen müssen nicht Daten umfassen, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie erhoben 

wurden, es sei denn, diese Daten sind bereits in elektronischer Form vorhanden.“ 

Die in § 10 Abs. 3 Satz 1 UIG geforderte Verständlichkeit der veröffentlichten Information soll nach 
Möglichkeit auf einen gebildeten Durchschnittsmenschen abzielen, wobei der informationspflichtigen 
Stelle aber ein gewisser Freiraum zu geben ist.1242 Die leichte Zugänglichkeit der Informationen be-
zieht sich u. a. auf die Barrierefreiheit.1243 Insoweit ist auch § 7 Abs. 3 UIG zu berücksichtigen, wonach 
die Umweltinformationen soweit wie möglich auf dem gegenwärtigen Stand, exakt und vergleichbar 
sein sollen.1244 Ggf. muss die informationspflichtige Stelle nähere Erläuterungen vornehmen, um Fehl-
vorstellungen in der Öffentlichkeit zu vermeiden: 

„Notwendig ist nach § 10 III 1 UIG und § 10 VI iVm 7 III UIG auch eine hinreichend klare und verständliche 
Darstellung der Bewertung festgestellter Mängel gegenüber der Öffentlichkeit. Insoweit reicht eine Qualifi-

zierung als „geringfügig“ oder „erheblich“ allein regelmäßig nicht aus. Ohne nähere Erläuterungen oder eine 
Offenlegung der diese Qualifizierung tragenden Maßstäbe (wie z.B. im Erlass des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 24.9.2012) haben 

diese Angaben keine ausreichende Aussagekraft oder verursachen – worauf das VG in anderem Zusammen-
hang zutreffend hingewiesen hat – möglicherweise sogar Fehlvorstellungen. Der von § 7 III UIG geforderten 

„Vergleichbarkeit“ der Umweltinformationen dient es, wenn – wie in Nordrhein-Westfalen – einheitliche 
Maßstäbe und Begrifflichkeiten auf Grund ministerieller Verwaltungsvorschriften zu Grunde gelegt wer-

den.“1245 

§ 10 Abs. 3 Satz 2 UIG sieht als Regelfall („sollen“) das Internet als Kommunikationsmittel vor. Die Ein-
schränkung „soweit vorhanden“ kann kaum noch relevant sein, da das Internet mittlerweile ubiquitär 
ist. Allerdings muss auf Bevölkerungsgruppen Rücksicht genommen werden, die wegen ihres Alters 
oder aus anderen Gründen keinen Zugang zum Internet haben. Insoweit müssen ggf. auch traditionelle 
Kommunikationswege wie Broschüren o. ä. verwendet werden. 

§ 10 Abs. 4 UIG nennt dann ausdrücklich die Verknüpfung zu Internet-Seiten. Hierbei hat die informa-
tionspflichtige Stelle fortlaufend zu prüfen, ob die in Bezug genommene Seite noch besteht und ob die 
dort eingestellten Daten mit den eigenen identisch sind sowie die Anforderungen des § 10 Abs. 6 i.V.m. 
7 Abs. 3 UIG erfüllen.1246 

2.11.1.4 Aktive Informationspflichten in Katastrophenfällen (§ 10 Abs. 5 UIG) 

§ 10 Abs. 5 UIG stellt eine Spezialregelung dar, mit der im Falle von unmittelbaren Bedrohungen der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt eine unverzügliche Information der Öffentlichkeit im Hin-
blick auf die relevanten Umweltdaten garantiert werden soll:1247 

„Im Falle einer unmittelbaren Bedrohung der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt haben die informa-
tionspflichtigen Stellen sämtliche Informationen, über die sie verfügen und die es der eventuell betroffenen 

Öffentlichkeit ermöglichen könnten, Maßnahmen zur Abwendung oder Begrenzung von Schäden infolge die-
ser Bedrohung zu ergreifen, unmittelbar und unverzüglich zu verbreiten; dies gilt unabhängig davon, ob 

 

 
1242 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 35. 
1243 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 16. 
1244 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 16; s. auch oben unter 2.7.2.7 und 2.7.2.8. 
1245 OVG Münster, Beschluss vom 30.10.2014 – 8 B 721/14, NVwZ 2015, 304, 308. 
1246 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 42. 
1247 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 21. 
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diese Folge menschlicher Tätigkeit oder einer natürlichen Ursache ist. Verfügen mehrere informationspflich-
tige Stellen über solche Informationen, sollen sie sich bei deren Verbreitung abstimmen.“ 

Hiermit werden Art. 5 Abs. 1c der Aarhus-Konvention 

„Jede Vertragspartei stellt sicher, daß… 

c) im Fall einer unmittelbar bevorstehenden, durch menschliche Tätigkeiten oder natürliche Ursachen her-
vorgerufenen Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt den möglicherweise betroffenen Mit-
gliedern der Öffentlichkeit unverzüglich und ohne Aufschub alle einer Behörde vorliegenden Informationen 
übermittelt werden, welche die Öffentlichkeit in die Lage versetzen könnten, Maßnahmen zur Vermeidung 

oder Begrenzung des durch die Gefahr verursachten Schadens zu ergreifen.“ 

sowie Art. 7 Abs. 4 UIRL 

„Unbeschadet aller aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden spezifischen Verpflichtungen treffen die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Vorkehrungen, um zu gewährleisten, dass Behörden im Fall einer unmit-

telbaren Bedrohung der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt unabhängig davon, ob diese Folge 
menschlicher Tätigkeit ist oder eine natürliche Ursache hat, sämtliche ihnen vorliegenden oder für sie bereit-
gehaltenen Informationen unmittelbar und unverzüglich verbreiten, die es der eventuell betroffenen Öffent-
lichkeit ermöglichen könnten, Maßnahmen zur Abwendung oder Begrenzung von Schäden infolge dieser Be-

drohung zu ergreifen.“ 

in nationales Recht umgesetzt. 

Einer der Hintergründe dieser besonderen Informationspflicht war ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 1998 (Fall Guerra u. a. /Italien), nach dem das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 EMRK verletzt sein kann, wenn die Öffentlichkeit 
nicht über das private Wohlbefinden nachteilig beinflussende Verschmutzungen der Umwelt – hier 
Freisetzung großer Mengen brennbarer Gase und anderer Chemikalien, vor allem Arsentrioxid – infor-
miert wird:  

„Das Gericht unterstreicht, daß schwerwiegende Umweltverschmutzung das Wohlergehen von Individuen 
beeinflussen und sie am Genuß ihres häuslichen Lebens so hindern kann, daß ihr Privat- und Familienleben 
beeinträchtigt wird …. Im vorliegenden Fall warteten die Ast. bis zur Einstellung der Düngemittelproduktion 
1994 umsonst auf wesentliche Informationen, die ihnen ermöglicht hätten, die Risiken einzuschätzen, die sie 
und ihre Familien eingingen, indem sie in Manfredonia wohnen blieben, einer im Fall eines Unfalls in beson-
derer Weise der Gefahr ausgesetzten Ortschaft.Das Gericht befindet also, daß in einem Verstoß gegen Art. 8 

EMRK der bekl. Staat seine Verpflichtung nicht eingelöst hat, das Recht der Ast. auf Achtung ihres Privat- 
und Familienlebens zu sichern.“1248 

Auch der Aarhus Implementation Guide betont unter Verweis auf Industrieunfälle in Bhopal/Indien, 
Seveso/Italien und Chernobyl/Ukraine die Wichtigkeit schneller und akkurater Informationen in Kata-
strophenfällen.1249 

Die Informationspflicht gilt sowohl bei unmittelbaren Bedrohungen aufgrund menschlicher Tätigkei-
ten als auch solchen aufgrund natürlicher Ursachen, die über die Umweltschiene veranlasst sind.1250 
Dass auch Gefahren für die Gesundheit genannt werden, wird wegen der insoweit eingeschränkten Re-
gelungskompetenz der EU so interpretiert, dass nur über die Umweltschiene vermittelte Gesundheits-
gefahren erfasst seien.1251 Andererseits hat aber der nationale Gesetzgeber die Aarhus-Konvention 

 

 
1248 EGMR, Urteil vom 19.02.1998 - 116-1996-735-932, NVwZ 1999, 57, 58. 
1249 UNECE, The Aarhus Convention, An Implementation Guide, 2. Auflage 2014, S. 99. 
1250 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 52. 
1251 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 42. 
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umzusetzen und ist insoweit nicht beschränkt. Letztlich kann diese Frage dahinstehen, denn es kön-
nen nur Bedrohungen gemeint sein, denen durch Umweltinformationen begegnet werden kann.1252 

Eine die Informationspflicht nach § 10 Abs. 5 UIG notwendigerweise betroffene Mindestzahl an Perso-
nen wird nicht genannt. Art. 2 Nr. 6 UIRL definiert als  

„„Öffentlichkeit“ eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen…“ 

Damit wird auch die Bedrohung einer einzelnen Person insoweit ausreichen, wobei aber dann eine 
Einzelbenachrichtigung genügen dürfte.1253 

Welche Informationen genau bereitzustellen sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Hierzu 
können Sicherheitsratschläge, Prognosen, Informationen über Gegenmaßnahmen etc. zählen.1254 Der 
Aarhus Implementation Guide gibt Ratschläge, wie bei solchen Bedrohungen zu verfahren ist: 

“Implementation guidance for immediate dissemination in the event of an imminent threat 

Obligation triggered by any imminent threat to human health or environment — harm need not have oc-
curred for the immediate dissemination of information to be required./ Dissemination without delay./ Re-

lease of all information that could enable the public to take measures to prevent or lessen harm./As a mini-
mum, dissemination to all members of the public who may be affected by the imminent threat. 

To facilitate implementation: 

 Designate which public authority is responsible for the dissemination of which type of information in which 
circumstances; Require public authorities, especially localities, to develop emergency preparedness plans; 
Establish a system for the notification of local governments, hospitals and fire and emergency medical ser-
vices that can be immediately implemented; Establish a system for the immediate notification of the public, 
including through the use of local radio, newspapers, television, and public announcement systems.Conduct 

training for emergency personnel, especially in the handling of hazardous substances.”1255 

Schrader/Kroll haben bzgl. der aktiven Informationspflicht bestimmte Prüfschritte vorgeschlagen: 

„a) Anhaltspunkte für die unmittelbare Bedrohung 

b) Ermittlung der möglicherweise durch die Bedrohung gefährdeten Rechtsgüter 

c) Ermittlung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes 

d) Ermittlung einer Informationsveröffentlichung entgegenstehenden Ablehnungsgründe nach §§ 8 und 9 
UIG 

e) Gegebenenfalls Mitteilung an und Anhörung der von einer Informationsweitergabe Betroffenen, sofern 
nach Lage der Dinge möglich. 

f) Ermittlung der Erheblichkeit von bestimmten, mit Ablehnungsgründen behafteten Informationen für die 
Schadensabwehr 

g) Abwägung der Ermittlungsergebnisse im Rahmen der Je-Desto-Formel/Relation.“1256 

 

 
1252 Guckelberger, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 10 UIG Rn. 79. 
1253 So auch: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 53. 
1254 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 54. 
1255 UNECE, The Aarhus Convention, An Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 99. 
1256 Schrader/Kroll, Risikokommunikation im Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung, Teil I, Gutachten zur Kommunikation gemäß 
Umweltinformationsgesetz, Texte des Umweltbundesamts 33/07, S. 144. 
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Die Informationen müssen unmittelbar und unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, verbreitet 
werden, wobei die informationspflichtige Stelle einen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Vorge-
hensweise haben muss.1257 

§ 10 Abs. 5 Satz 2 UIG verlangt eine Abstimmung, wenn mehrere informationspflichtige Stellen über 
solche Informationen verfügen. Hierbei ist insbesondere die Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern zu beachten. So kann es aufgrund einer Landeskompetenz eine Sperrwirkung für den Bund 
geben, die aber dann enden muss, wenn eine mehrere Länder umfassende Bedrohung oder eine solche 
von außerhalb des Bundesgebiets eintritt.1258  

Spezielle Regelungen zur Information in Katastrophenfällen gehen dem § 10 Abs. 5 UIG vor. Dies gilt z. 
B. für § 112 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) zur Information der betroffenen Bevölkerung und Emp-
fehlungen für das Verhalten bei Notfällen: 

„(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden informieren bei einem lokalen Notfall unverzüglich die 
möglicherweise betroffene Bevölkerung über den Notfall und geben ihr angemessene Empfehlungen für das 

Verhalten bei diesem Notfall. 

(2) Die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden unterrichten bei überregionalen und regionalen 
Notfällen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich zu einer Katastrophe geführt haben oder führen können, un-
verzüglich die in ihrem Zuständigkeitsbereich möglicherweise betroffene Bevölkerung über den eingetrete-

nen Notfall und geben ihr angemessene Empfehlungen für das Verhalten in diesem Notfall. 

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterrichtet unverzüglich 
bei überregionalen und regionalen Notfällen die möglicherweise betroffene Bevölkerung und gibt ihr ange-
messene Empfehlungen für das Verhalten bei diesem Notfall, soweit nicht die für den Katastrophenschutz 
zuständigen Behörden nach Absatz 2 für die Unterrichtung der Bevölkerung und Verhaltensempfehlungen 

zuständig sind. 

(4) Die Informationen, Aufforderungen und Verhaltensempfehlungen umfassen die in Anlage 7 aufgeführten 
Punkte, die für den jeweiligen Notfall relevant sind.“ 

Informationspflichten können sich in Katastrophenfällen auch aus anderen Bestimmungen ergeben. So 
hat der Betreiber nach § 8a der 12. BImSchV im Vorwege die Öffentlichkeit über Katastrophenschutz-
maßnahmen zu informieren. Hierbei handelt es sich Betreiberpflichten, aber nicht um Pflichten auf-
grund des UIG. 

Auch die Informationspflichten aus § 11 der 12. BImSchV sind keine Pflichten der Behörden, sondern 
des Betreibers.1259 

Kommt es wegen einer unterbliebenen Information der Öffentlichkeit zu Schäden, sind Amtshaftungs-
ansprüche nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG möglich. Insoweit bestehen gegenüber den von der Bedro-
hung betroffenen Personen drittschützende Amtspflichten.1260 Auf der anderen Seite können solche 

 

 
1257 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 55. 
1258 Schrader/Kroll, Risikokommunikation im Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung, Teil I, Gutachten zur Kommunikation gemäß 
Umweltinformationsgesetz, Texte des Umweltbundesamts 33/07, S. 44 f; s. auch: Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlen-
schutzrecht, 2010, S. 295 f. 
1259 Zu den Unterschieden s. Schrader/Kroll, Risikokommunikation im Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung, Teil I, Gutachten zur 
Kommunikation gemäß Umweltinformationsgesetz, Texte des Umweltbundesamts 33/07, S. 144. 
1260 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 10, Rn. 57. 
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Ansprüche auch entstehen, wenn fehlerhafte Informationen erteilt wurden und dadurch Dritte geschä-
digt wurden, etwa weil der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht genügend beachtet 
wurde.1261 Ein solcher Anspruch war erfolgreich im sog. Birkel-Fall durchgesetzt worden.1262 

2.11.2 Rechtsfragen 

Da es keinen Anspruch auf die Erfüllung der aktiven Informationspflicht nach § 10 UIG gibt, gibt es nur 
wenig Streitfragen und Rechtsprechung zu diesem Thema. Rechtsfragen ergeben sich aber u. a. aus 
dem Zusammenhang mit übergeordnetem Recht wie der Aarhus-Konvention und anderen Gesetzen, 
z. B. dem EGovG und dem BImSchG. 

2.11.2.1 Fehlen einer ausdrücklichen Informationserhebungspflicht im UIG 

Eine Pflicht der informationspflichtigen Stellen zur Erhebung von Informationen ist im UIG nicht vor-
gesehen. Das Fehlen einer solchen Pflicht in einschlägigen Bestimmungen wie § 7 und § 10 UIG könnte 
daher gegen die Aarhus-Konvention und/oder die UIRL verstoßen. 

Art. 5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention sieht eine grundsätzliche Pflicht der Vertragsparteien vor, sicher-
zustellen, dass Behörden über relevante Umweltinformationen verfügen und entsprechende verbindli-
che Systeme schaffen.1263 Hiermit soll gewährleistet werden, dass die informationspflichtigen Stellen 
(im Aarhus-Kontext als „Behörden“ bezeichnet) über ausreichende und aktuelle Informationen verfü-
gen und entsprechende Systeme vorhalten, die eine kontinuierliche Sammlung von Informationen er-
möglichen.1264 Fraglich ist, ob hierin eine Pflicht zur Erhebnung der relevanten Informationen gesehen 
werden kann. 

Nach Art. 5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention müssen die Behörden Sorge tragen, dass sie über die für 
ihre Tätigkeit relevanten Informationen verfügen.1265 Die Behörden müssen Daten über sich auf die 
Umwelt auswirkende geplante oder laufende Tätigkeiten erheben.1266 Dazu gehören z. B. Umweltver-
träglichkeitsstudien.1267 Noch deutlicher werden Art und Umfang der zu erhebenden Informationen 
mit Blick auf Art. 6 Abs. 6 der Aarhus-Konvention, der diese für die 2. Säule, die Beteiligung an umwelt-
relevanten Verwaltungsverfahren, gesondert auflistet: 

„Jede Vertragspartei verpflichtet die zuständigen Behörden, der betroffenen Öffentlichkeit - auf Antrag, so-
fern innerstaatliches Recht dies vorschreibt - gebührenfrei und sobald verfügbar Zugang zu allen Informatio-
nen zu deren Einsichtnahme zu gewähren, die für die in diesem Artikel genannten Entscheidungsverfahren 
relevant sind und zum Zeitpunkt des Verfahrens zur Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung stehen; das 

Recht der Vertragsparteien, die Bekanntgabe bestimmter Informationen nach Artikel 4 Absätze 3 und 4 ab-
zulehnen, bleibt hiervon unberührt. Zu den relevanten Informationen gehören zumindest und unbeschadet 

des Artikels 4 

a) eine Beschreibung des Standorts sowie der physikalischen und technischen Merkmale der geplanten Tä-
tigkeit, einschließlich einer Schätzung der erwarteten Rückstände und Emissionen; 

 

 
1261 Hierzu ausführlich: Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 257 ff.; s. auch: Engel, in: Götze/En-
gel, UIG, 2017, § 10, Rn. 48 f. 
1262 S. OLG Stuttgart, Urteil vom 21.03.1990, 1 U 132/89, NJW 1990, 2691. 
1263 S. oben unter 2.11.1.1. 
1264 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 2; s. auch den Überblick bei: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 
10, Rn. 3 f. 
1265 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 4. 
1266 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 7. 
1267 S. etwa: ACCC/C/2005/15 (Romania), Rn. 27. 
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b) eine Beschreibung der erheblichen Auswirkungen der geplanten Tätigkeit auf die Umwelt; 

c) eine Beschreibung der zur Vermeidung und/oder Verringerung der Auswirkungen, einschließlich der Emis-
sionen, vorgesehenen Maßnahmen; 

d) eine nichttechnische Zusammenfassung der genannten Informationen; 

e) ein Überblick über die wichtigsten vom Antragsteller geprüften Alternativen und 

f) in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die wichtigsten Berichte und Empfehlun-
gen, die an die Behörde zu dem Zeitpunkt gerichtet wurden, zu dem die betroffene Öffentlichkeit nach Ab-

satz 2 informiert wird.“ 

Allerdings bleibt die Datenerhebungspflicht letztlich vage, so dass den Vertragsparteien der Aarhus-
Konvention ein erheblicher Gestaltungsspielraum zukommt.1268 Ein Spezialfall der Erhebungspflicht 
stellt Art. 5 Abs. 9 der Aarhus-Konvention mit dem Schadstoffemissionsregister dar (pollutant release 
and transfer register – PRTR), dessen Mindestinhalte im PRTR-Protokoll1269 festgehalten sind.1270 Die 
Pflicht zur Informationsbeschaffung nach Art. 5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention korrespondiert nicht 
mit Anträgen auf bestimmte Informationen, d. h., daraus folgt nicht, dass Antragsteller einen Anspruch 
auf Beschaffung einer begehrten Information haben.1271 In Art. 7 UIRL ist eine solche Informationser-
hebungspflicht ohnehin nicht enthalten. Hierin ist lediglich eine Pflicht zur Aufbereitung der vorhan-
denen Informationen vorgesehen.   

Zwar enthält § 7 UIG bestimmte Pflichten der informationspflichtigen Stellen, ihre Daten in bestimm-
ter Weise und aktuell, exakt und vergleichbar vorzuhalten.1272Dass die Datenerhebungspflicht des Art. 
5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention sich nicht ausdrücklich im UIG wiederfindet, wird nicht als Verstoß 
hiergegen angesehen werden können. Zum einen ist die Pflicht wie ausgeführt relativ unbestimmt ge-
halten, zum anderen bestehen behördliche Erhebungspflichten nach diversen anderen Gesetzen. 

2.11.2.2 Sanktionen und Rechtsschutzmöglichkeiten bei Nichtbeachtung der aktiven Informationspflicht 

Das UIG sieht keine unmittelbaren Sanktionen bei Verletzungen des § 10 vor. Zuständig sind insoweit 
bei Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG die jeweiligen Aufsichtsbehörden. Bei privaten informati-
onspflichtigen Stellen ist die nach § 13 UIG zuständige Behörde gehalten, die Erfüllung der aktiven In-
formationspflicht durchzusetzen.1273 Allerdings sind diesbezügliche Verfahren, weder auf Seiten der 
verwaltungsbehördlichen Aufsicht noch der Gerichte, bekannt geworden. Dies kann darauf hindeuten, 
dass die aufsichtlichen Befugnisse nicht genügend wahrgenommen werden.1274 

In der Literatur ist weiter streitig, ob ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch des Bürgers auf eine 
korrekte Umsetzung der aktiven Veröffentlichungspflicht besteht. Nach der wohl herrschenden An-
sicht sind die Pflichten des § 10 UIG nur objektiver Natur und sind im öffentlichen, nicht auch im priva-
ten Interesse Dritter, erlassen worden. Dies soll auch für den Fall einer unmittelbaren Bedrohung im 
Sinne des § 10 Abs. 5 UIG gelten: 

 

 
1268 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 8. 
1269 S. dazu das: Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und - verbringungsregister vom 21. 05. 2003 sowie zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 06.06.2007 (BGBl. I S. 1002). 
1270 Näher: Bünger, What´s up and What´s Next in the Arena of Pollution Control? The New E-PRTR as a Tool towards Innovative Climate and 
Environmental Conservation Approaches, JEEPL 2010, 177. 
1271 Vgl. dazu oben unter 2.3.1.1. 
1272 Dazu oben unter 2.7. 
1273 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 47. 
1274 Näher unten unter 2.14. 
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„Der Adressatenkreis ist nicht derart abgrenzbar, dass zweifelsfrei erkennbar wäre, dass der Gesetzgeber 
die Interessen einer bestimmten Personengruppe schützen wollte. Schadensersatzansprüche – sei es im 

Wege der Amtshaftung, sei es privatrechtlicher Natur – scheiden ebenfalls aus. Eine Drittbezogenheit der 
Amtspflicht fehlt ebenso wie ein Zurechnungszusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden […]. 

Diese Auslegung ist mit Unionsrecht vereinbar. Art. 7 Abs. 1 UIRL verpflichtet die Mitgliedstaaten nur sicher-
zustellen, dass Behörden Umweltinformationen aufbereiten, damit eine aktive und systematische Verbrei-
tung in der Öffentlichkeit erfolgen kann. Die Formulierung lässt nicht auf einen mit der objektiv-rechtlichen 
Verpflichtung korrespondierenden Anspruch des Bürgers schließen. Dies gilt insbesondere im Vergleich zu 

Art. 3 Abs. 1 UIRL, der die Behörden verpflichtet, die Umweltinformationen allen Antragstellern auf Antrag 
zugänglich zu machen. Schon der Wortlaut der Vorschrift lässt auf ein subjektives Recht der Antragsteller 
schließen. Nach dem 8. Erwägungsgrund der UIRL muss zudem gewährleistet sein, dass jede Person ein 

Recht auf Zugang zu Umweltinformationen hat. Zugang korrespondiert mit Art. 3 UIRL, der gemäß der amt-
lichen Überschrift den Zugang zu Umweltinformationen auf Antrag regelt. Art. 7 UIRL hat dagegen die „Ver-
breitung von Umweltinformationen“ zum Inhalt. Im Umkehrschluss zum 8. Erwägungsgrund besteht ein sub-

jektives Recht auf Verbreitung der Informationen nicht.“1275 

Auch nach § 12a Abs. 1 Satz 2 EGovG wird kein Anspruch auf Bereitstellung der Daten begründet. Nach 
anderer Ansicht ist § 10 Abs. 5 UIG 

„...drittschützend ausgestaltet. Der eventuell betroffenen Öffentlichkeit soll es ermöglicht werden können, 
eigene Maßnahmen zur Abwendung oder Begrenzung von Schäden zu ergreifen. Der Begriff „Schäden“ wird 

in der Rechtssprache so verwandt, dass damit eine Einbuße an rechtlich geschützten Gütern gemeint ist. 
Zweck des § 10 Abs. 5 UIG ist es demnach, Einbußen an privaten Rechtsgütern abzuwehren oder zu vermin-
dern. Ferner muss der Kreis der geschützten Personen hinreichend abgrenzbar und bestimmbar sein. § 10 

Abs. 5 UIG zielt auf einen Ausschnitt der Gesamt-Öffentlichkeit. Nur zugunsten der „eventuell betroffenen“ 
Öffentlichkeit muss die Selbstschutzmöglichkeit erleichtert werden. Die eventuell betroffene Öffentlichkeit 
ist abgrenzbar anhand der Quelle der Bedrohung, ihres Ausmaßes, der Windrichtung oder der Wirkungsbe-

dingungen der Bedrohung. Diese Einstufung als drittschützende Norm ist in aller Regel jedoch ohne reale 
Rechtsschutzmöglichkeiten. Denn die unmittelbare Bedrohung wird im Regelfall von einer Explosion, einem 

Unfall oder einem anderen kurzfristigen Ereignis hervorgerufen und die Auswirkungen werden meist so 
schnell verweht sein, dass selbst das verwaltungsgerichtliche Eilverfahren für die Klage auf Realisierung ei-

ner Informationsverbreitung zu spät käme.“1276 

Damit bleibt dieser Streit eher akademischer Natur. In der Praxis spielt ein möglicher Anspruch auf 
aktive Information der Öffentlichkeit keine Rolle. 

2.11.2.3 Verhältnis zu den Open-Data-Prinzipien, zum E-Government-Gesetz und zu § 11 IFG 

In der Literatur wurde bereits kritisiert, dass in § 10 UIG  

„kein Bezug zu den Open-Data-Prinzipien genommen [wurde] wonach Informationen vollständig, aktuell, 
dauerhaft, leicht zugänglich, unter Verwendung offener technischer Standards maschinenlesbar, diskrimi-

nierungsfrei und möglichst im Rohzustand verbreitet werden sollten…“1277 

Seitdem 2017 mit dem neu in das EGovG eingefügten § 12a eine eigene Open-Data-Regelung für die 
unmittelbare Bundesverwaltung eingeführt wurde, stellt sich das Verhältnis zwischen § 10 UIG und 

 

 
1275 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 10 Rn. 48; so auch, allerdings ohne nähere Begründung: 
Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 2; ähnlich zu § 11 IFG: Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK 
InfoMedienR, 20. Ed. 01.02.2018, IFG § 11 Rn. 3. 
1276 Schrader, in: Schlacke/Schrader/Bunge, Aarhus-Handbuch, 2. Aufl. 2019, § 1 Rn. 263. 
1277 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 10 Rn. 5. 
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dem EGovG erst recht als klärungsbedürftig heraus. Nach der Grundnorm des § 12a Abs. 1 EGovG stel-
len 

„die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung […] unbearbeitete Daten, die sie zur Erfüllung ihrer öf-
fentlich-rechtlichen Aufgaben erhoben haben oder durch Dritte in ihrem Auftrag haben erheben lassen, zum 
Datenabruf über öffentlich zugängliche Netze bereit. Ein Anspruch auf die Bereitstellung dieser Daten wird 

hierdurch nicht begründet.“ 

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll dies dazu beitragen, einen „Kulturwandel“ hin zu „mehr Öffent-
lichkeit und Weiterverwendung durch jedermann“ zu erzielen.  

„Dieser Kulturwandel wird durch die gesetzlich veranlasste Bereitstellung der in den Behörden der unmittel-
baren Bundesverwaltung vorliegenden Daten als offene Daten („Open-by-Default“) erreicht.“1278 

Die bereitzustellenden Daten werden in § 12a Abs. 2 EGovG aufgeführt: 

„Absatz 1 Satz 1 gilt nur für Daten, die 

1. der Behörde elektronisch gespeichert und in Sammlungen strukturiert vorliegen, insbesondere in Tabellen 
oder Listen, 

2. ausschließlich Tatsachen enthalten, die außerhalb der Behörde liegende Verhältnisse betreffen, 

3. nicht das Ergebnis einer Bearbeitung anderer Daten durch eine Behörde der unmittelbaren Bundesverwal-
tung sind, 

4. nach der Erhebung keine Bearbeitung erfahren haben, ausgenommen eine Bearbeitung, die aus rechtli-
chen oder aus tatsächlichen Gründen erfolgt ist und ohne die eine Veröffentlichung der Daten nicht möglich 

wäre, und 

5. nicht für Forschungszwecke erhoben worden sind.“ 

§ 12a Abs. 3 EGovG nennt Ausnahmen von der Bereitstellungspflicht: 

„Abweichend von Absatz 1 Satz 1 müssen die Daten nicht bereitgestellt werden, wenn 

1. an den Daten 

 a) kein oder nur ein eingeschränktes Zugangsrecht insbesondere gemäß den §§ 3 bis 6 des Informationsfrei-
heitsgesetzes besteht oder 

b) ein Zugangsrecht erst nach der Beteiligung Dritter bestünde, 

2. die Daten ohne Auftrag der Behörde von Dritten erstellt und ihr ohne rechtliche Verpflichtung übermittelt 
werden oder 

3. die Daten bereits über öffentlich zugängliche Netze entgeltfrei bereitgestellt werden.“ 

Vergleicht man § 12a EGovG mit § 10 UIG, ist festzustellen, dass das UIG im Hinblick auf den Kreis der 
zu veröffentlichenden Informationen weiter gefasst ist. Dies ist etwa daran erkennbar, dass nach § 12a 
Abs. 2 Nr. 1 EGovG nur elektronisch gespeicherte Daten zu veröffentlichen sind. Eine solche Einschrän-
kung enthält § 10 UIG nicht. Auf der anderen Seite enthält etwa § 12a Abs. 4 ff. EGovG wesentlich ge-
nauere Angaben über die Art und Weise der Bereitstellung, z. B. über das nationale Metadatenportal 

 

 
1278 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes, BT-Drs. 18/11614 vom 
22.03.2017, S. 11. 
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GovData.1279 So findet sich in GovData auch eine Rubrik über die Umwelt mit zur Zeit 4767 Eintragun-
gen.1280 Dieses könnte dazu geeignet sein, das 2014 eingestellte Portal U zu ersetzen.1281 

Eine bessere Verknüpfung der aktiven Informationspflichten mit den allgemeinen Informationspflich-
ten nach dem EGovG erscheint jedenfalls geboten. 

Etwas anders stellt sich dies im Verhältnis zu § 11 IFG dar. Nach dieser Regelung bestehen nur aktive 
Veröffentlichungspflichten für behördliche Pläne und Verzeichnisse: 

„(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssammlungen 
und -zwecke erkennen lassen. 

(2) Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach Maßgabe dieses Ge-
setzes allgemein zugänglich zu machen. 

(3) Die Behörden sollen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pläne und Verzeichnisse sowie weitere geeig-
nete Informationen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen.“ 

Hinter den Bereitstellungspflichten nach § 10 UIG bleibt diese Regelung weit zurück.1282 Etwaige An-
passungserfordernisse an das IFG, vergleichbar mit dem EGovG, sind daher insoweit nicht erkennbar. 

2.11.2.4 Veröffentlichung von Umweltinspektionsberichten im Internet nach § 52 a Abs. 5 BImSchG 
i.V.m. § 10 UIG 

§ 52a Abs. 5 BImSchG enthält eine spezielle Vorschrift über die Veröffentlichung eines Berichts über 
die Vor-Ort-Besichtigung für Anlagen, die der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU unterfallen: 

 „Nach jeder Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage erstellt die zuständige Behörde einen Bericht mit den rele-
vanten Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 
und der Nebenbestimmungen nach § 12 sowie mit Schlussfolgerungen, ob weitere Maßnahmen notwendig 
sind. Der Bericht ist dem Betreiber innerhalb von zwei Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung durch die zu-
ständige Behörde zu übermitteln. Der Bericht ist der Öffentlichkeit nach den Vorschriften über den Zugang 

zu Umweltinformationen innerhalb von vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung zugänglich zu ma-
chen.“ 

Diese Veröffentlichung hat nach den Regeln des UIG zu erfolgen. Unklar ist, ob damit die aktive Veröf-
fentlichungspflicht nach § 10 UIG gemeint ist. So wird einerseits vertreten, dass eine passive Zugäng-
lichmachung auf Antrag ausreichend sei: 

„Aus der Industrieemissionen-RL (RL 2010/75/EU) und insbesondere ihrem Art. 23 Abs. 6 RL 2010/75/EU 
lässt sich eine rechtliche Verpflichtung zur aktiven Zugänglichmachung nicht herleiten, sodass aus europa-

rechtlicher Sicht ein Zugänglichmachen auf Nachfrage ausreichend sein dürfte.“1283 

Das OVG Münster hat 2014 die Auffassung vertreten, dass die zuständige Behörde jedenfalls zur akti-
ven Veröffentlichung des Inspektionsberichts befugt sei: 

„Es spricht ganz Überwiegendes für die Annahme, dass § 52a V 3 BImSchG die zuständige Stelle ermächtigt, 
die anlässlich einer Vor-Ort-Besichtigung erhobenen und berichtsförmig zusammengestellten Daten aktiv zu 
verbreiten. § 52 a V 3 BImSchG verweist jedenfalls auch auf die Regelungen § 2 S. 3 NRWUIG iVm § 10 UIG 

 

 
1279 S. https://www.govdata.de (letzter Zugriff am 10.08.2018); dazu: Wiebe/Ahnefeld, Zugang zu und Verwertung von Informationen der 
öffentlichen Hand, CR 2015, 127. 
1280 S. https://www.govdata.de (letzter Zugriff am 10.08.2018). 
1281 Vgl. oben unter 2.11.1.1. 
1282 Vgl. Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 20. Ed. 01.02.2018, IFG § 11 Rn. 20. 
1283 Schwertner, in: BeckOK UmweltR, 46. Ed. 01.04.2018, BImSchG § 52a Rn. 5d; ähnlich: Jarass, BImSchG, 12. Aufl. 2017, BImSchG § 52a Rn. 
17-18. 
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zur Unterrichtung der Öffentlichkeit (dazu a). Die zuständigen Behörden sind – anders als das VG meint – 
auch zu einer Bewertung der festgestellten Verstöße befugt (dazu b). Der mit der aktiven Veröffentlichung 
des Umweltinspektionsberichts nach § 52 a V 3 BImSchG verbundene Eingriff in die Grundrechte auf infor-
mationelle Selbstbestimmung und auf Freiheit der Berufsausübung dürfte verfassungsrechtlich gerechtfer-

tigt sein (dazu c). Im vorliegenden Einzelfall dürfte die Veröffentlichung auch mit den gesetzlichen Vorgaben 
des § 52 a V 3 BImSchG in Einklang stehen […].“1284 

Dasselbe Gericht hat dies kurz darauf bestätigt: 

 „Es spricht Überwiegendes für die Annahme, dass § 52 a Abs. 5 Satz 3 BImSchG die zuständige Stelle er-
mächtigt, die anlässlich einer Vor-Ort-Besichtigung erhobenen und berichtsförmig zusammengestellten Da-
ten aktiv zu verbreiten; § 52 a Abs. 5 Satz 3 BImSchG verweist jedenfalls auch auf die Regelungen in § 2 Satz 

3 UIG NRW i.V.m. § 10 UIG zur Unterrichtung der Öffentlichkeit.“1285 

Offen bleibt danach aber die Frage, ob die zuständige Behörde verpflichtet ist, die Inspektionsberichte 
aktiv zu veröffentlichen, oder ob dies in ihrem Ermessen steht. Der Wortlaut des § 52a Abs. 5 Satz 3 
BImSchG  

„Der Bericht ist der Öffentlichkeit nach den Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformationen inner-
halb von vier Monaten nach der Vor-Ort-Besichtigung zugänglich zu machen.“ 

spricht jedenfalls dafür, dass eine Veröffentlichung auf Antrag nicht ausreichen dürfte. 

2.11.2.5 Weiterentwicklung in Richtung von Informationspflichten von Betreibern und über Produkte 

Die Informationspflichten des UIG und der UIRL betreffen das vertikale Verhältnis zwischen informati-
onspflichtigen Stellen wie Behörden und Bürgern. Informationspflichten zwischen Bürgern sind dort 
nicht vorgesehen; auch die Pflichten privater Stellen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG stellen insoweit keine 
Ausnahme dar, denn diese sind nur informationspflichtig, soweit sie öffentliche Aufgaben mit Umwelt-
bezug wahrnehmen.1286 Dagegen enthält die Aarhus-Konvention in Art. 5 Abs. 6 eine Regelung, nach 
der Betreiber die Öffentlichkeit über ihre umweltrelevanten Tätigkeiten informieren sollen: 

„Jede Vertragspartei ermutigt die Betreiber, deren Tätigkeiten erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ha-
ben, die Öffentlichkeit regelmäßig über die Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten und Produkte zu infor-
mieren, soweit angemessen im Rahmen freiwilliger Systeme wie des Umweltzeichens, des Öko-Audits oder 

sonstiger Maßnahmen.“ 

Dies steht allerdings nicht im Zusammenhang mit den Informationspflichten der Behörden im Sinne 
der Aarhus-Konvention, sondern betrifft freiwillige Systeme wie Umweltzeichen (z. B. der Blaue Engel) 
oder das EMAS. Für das UIG ist diese Maßgabe daher nicht relevant. 

Weiterentwicklungspotential der ersten Säule der Aarhus-Konvention wird zudem im Bereich der Pro-
duktinformationen gesehen. Art. 5 Abs. 8 der Aarhus-Konvention sieht entsprechende Maßgaben vor: 

„Jede Vertragspartei entwickelt Strukturen, um sicherzustellen, daß der Öffentlichkeit ausreichende Produk-
tinformationen zur Verfügung gestellt werden, welche die Verbraucher in die Lage versetzen, eine sachkun-

dige, am Umweltschutz orientierte Auswahl zu treffen.“ 

Der Aarhus-Implementation Guide und die Ausschüsse der Konvention haben sich mit diesem Thema 
befasst: 

 

 
1284  OVG Münster, Beschluss vom 06.11.2014 – 8 B 1101/14, NVwZ 2015, 996. 
1285 OVG Münster, Beschluss vom 30.10.2014 – 8 B 721/14, juris, Leitsatz 2. 
1286 S. oben unter 2.2.2.2. 
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“Paragraph 8 requires Parties to develop mechanisms to ensure that sufficient product information is avail-
able to the public. The information must be made available —whether by Parties, producers, or sellers — in 
a manner that enables consumers to make informed environmental choices. This is a potentially far-reach-
ing provision that could be further developed by Governments when implementing it. Consumer protection 
has been a core EU policy since 1993. To this end, the EU has developed a body of consumer law, including 
provisions on access to information, public participation and access to justice. One common tool for provid-

ing consumer information is eco-labelling (see article 5, para. 6). Eco-labels can contain information con-
cerning the origins of the product and its contents, the effects of the product’s contents, the impact of the 

product on health or the environment during and after use and consumer guidelines for using the product in 
as environmentally friendly a manner as possible. Mechanisms for product information may be established 

through codes of conduct that ensure consistency and reliability. In addition, public authorities that em-
brace the ISO 14021 standard on self-declared environmental claims can also translate this standard into 

practical guidelines that can be used by both manufacturers in avoiding misleading advertising and by their 
own review bodies in the adjudication of complaints. Other implementation options are discussed below. 

 Implementation options for product information 

Countries have developed a variety of mechanisms to ensure that sufficient product information is available 
to the public. These include both voluntary and regulatory mechanisms, including: 

Health warning labels./ Use directions./ Content labels./ Categorization of products, e.g., as “organic”, 
“green” or “recyclable”./ More detailed product information available on request from producers./Register 

of consumer information. 

At its fourth session, the Meeting of the Parties requested the Convention’s Task Force on Access to Infor-
mation, subject to the availability of resources, to promote the exchange of information, experiences, chal-
lenges and good practices regarding public access to environmental information, including with regard to 
products and the promotion of the accessibility of environmental information held by the private sector. It 

also requested the Task Force to identify capacity-building needs, barriers and solutions with respect to 
these issues.”1287 

Das Thema der Produktinformationen wurde auf der Sitzung der Task Force on Access to Information 
vom 10.-11. Oktober 2016 nicht weiter behandelt. Auf der 22. Sitzung der Working Group of the Par-
ties vom 19. – 21. Juni 2018 wurde die Bedeutung der Produktinformationen herausgestellt: 

“Noted the importance of facilitating effective public access to environment-related product information 
and its linkages with the implementation of Sustainable Development Goals”.1288 

Es bleibt abzuwarten, zu welchen Ergebnissen die weiteren Gremien der Aarhus-Konvention hier ge-
langen.  

2.12 Umweltzustandsbericht (§ 11 UIG) 

2.12.1 Beschreibung der Norm 

Ergänzend zu den aktiven Veröffentlichungspflichten nach § 10 UIG hat die Bundesregierung nach § 11 
UIG einen regelmäßigen Umweltzustandsbericht zu veröffentlichen: 

„Die Bundesregierung veröffentlicht regelmäßig im Abstand von nicht mehr als vier Jahren einen Bericht 
über den Zustand der Umwelt im Bundesgebiet. Hierbei berücksichtigt sie § 10 Absatz 1, 3 und 6. Der Bericht 

 

 
1287 UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2. Aufl. 2014, S. 113. 
1288 S. https://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp22.html (letzter Zugriff am 28.04.2019). 
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enthält Informationen über die Umweltqualität und vorhandene Umweltbelastungen. Der erste Bericht nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ist spätestens am 31. Dezember 2006 zu veröffentlichen.“ 

Hiermit wird eine Tradition fortgesetzt, die bereits mit § 11 UIG i.d.F. von 1994 begonnen worden 
war.1289  

In der Aarhus-Konvention findet sich die Vorgabe hierzu in Art. 5 Abs. 4: 

„Jede Vertragspartei veröffentlicht und verbreitet in regelmäßigen Abständen von nicht mehr als drei oder 
vier Jahren einen nationalen Bericht über den Zustand der Umwelt, der Angaben über die Qualität der Um-

welt und über Umweltbelastungen enthält.“ 

Art. 5 Abs. 3 Satz 2a i.V.m. Satz 1 der Aarhus-Konvention weist darauf hin, dass diese Berichte  

zunehmend in 

„elektronischen Datenbanken, die der Öffentlichkeit über die öffentlichen Telekommunikationsnetze leicht 
zugänglich sind, zur Verfügung stehen.“1290 

Durch § 11 UIG wird weiter Art. 7 Abs. 3 UIRL umgesetzt: 

„Unbeschadet aller aus dem Gemeinschaftsrecht erwachsenden spezifischen Pflichten zur Berichterstattung 
ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in regelmäßigen Ab-

ständen von nicht mehr als vier Jahren nationale und gegebenenfalls regionale bzw. lokale Umweltzu-
standsberichte veröffentlicht werden; diese Berichte müssen Informationen über die Umweltqualität sowie 

über Umweltbelastungen enthalten.“ 

Zweck des Umweltzustandsberichts ist im weiteren Sinne die Verbesserung des Umweltschutzes. Im 
engeren Sinne soll die Öffentlichkeit dadurch Entwicklungen der Umwelt erkennen und den derzeiti-
gen Stand mit früheren Zeitpunkten vergleichen können. Hierdurch kann der Erfolg von Umwelt-
schutzmaßnahmen besser bewertet werden, so dass die Öffentlichkeit auch angehalten wird, die In-
strumente des UIG und die Möglichkeiten der Beteiligung an umweltrelevanten Verfahren einschließ-
lich des Rechtsschutzes zu nutzen.1291 

Beide, Aarhus-Konvention und UIRL, machen inhaltliche Vorgaben, indem Angaben über die Umwelt-
qualität sowie über Umweltbelastungen verlangt werden.1292 Verlangt wird damit ein so ausführlicher 
Bericht, dass die Öffentlichkeit effektiv von ihren Informations- und Beteiligungsrechten im Umwelt-
bereich Gebrauch machen kann.1293 Diese genaueren Vorgaben wurden in § 11 UIG nicht aufgenom-
men. Allerdings umfasst der Begriff „Zustand der Umwelt“ die verlangten Angaben über Umweltquali-
tät und –belastungen, so dass insoweit kein Verstoß gegen die völker- und unionsrechtlichen Maßga-
ben zu erkennen ist. 

Inhaltlich soll der Bericht nach § 11 Satz 3 UIG Informationen über die Umweltqualität und vorhan-
dene Umweltbelastungen abdecken. Er soll die gesamte Breite des Zustands der Umwelt erfassen, 
nicht nur sektorale Umweltmedien, und der Bericht soll auch das gesamte Bundesgebiet erfassen.1294 
Hierzu zählen auch globale Umweltveränderungen wie der Klimawandel.1295 Über § 11 Satz 2 i.V.m. § 

 

 
1289 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 11 Rn. 1. 
1290 Vgl. dazu: Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 11 Rn. 2. 
1291 Vgl. Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 24. 
1292 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 11 Rn. 3. 
1293 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 24. 
1294 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 11 Rn. 8. 
1295 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 11 Rn. 3. 
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10 Abs. 6 und § 7 Abs. 3 UIG lassen sich Anforderungen an die Aktualität, Exaktheit und Vergleichbar-
keit ableiten.1296 

Adressat des § 11 UIG ist die Bundesregierung. Die Länder sind nicht aus § 11 UIG, sondern aus den 
jeweiligen Landesumweltinformationsgesetzen zur Berichterstattung verpflichtet.1297 Wegen der Opti-
onalität regionaler und lokaler Berichterstattung nach Art. 7 Abs. 3 UIRL sind die Länder nicht ver-
pflichtet, eigene Umweltzustandsberichte zu veröffentlichen.1298 

§ 11 Satz 1 UIG verlangt eine regelmäßige Berichterstattung im Abstand von höchstens vier Jahren. 
Aus der Regelmäßigkeit kann sich eine gewisse Selbstverpflichtung ergeben, d. h., wenn ein Bericht in 
zweijährigen Abständen erstellt wird, sollte dies so fortgesetzt werden.1299 Der Bericht soll gemäß § 11 
Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 UIG in verständlicher Form erstellt werden und leicht zugänglich sein.1300 Er 
wird unter der Bezeichnung „Umweltbericht“ als Bundestagsdrucksache veröffentlicht. Der letzte Um-
weltbericht vom 22.10.2015 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer modernen Umweltpolitik“ verweist 
ausdrücklich auch auf § 11 UIG.1301 Zwar genügt die Veröffentlichung als Bundestagsdrucksache den 
Anforderungen des § 11 UIG,1302 der Bericht wird aber auch als eigenständiger Bericht in Broschüren-
form veröffentlicht.1303 

Sanktionen bei Verstößen gegen § 11 UIG sind nicht vorgesehen, und ein Rechtsanspruch des Einzel-
nen auf Erstattung eines den Anforderungen des § 11 UIG entsprechenden Berichts besteht ebenfalls 
nicht.1304 Bei Verstößen wäre aber eine Beschwerde an die Kommission denkbar, die dann ein Ver-
tragsverletzungsverfahren einleiten könnte.1305 

2.12.2 Rechtsfragen 

Weitergehende Rechtsfragen bestehen hinsichtlich des Umweltberichts nicht. Die einzige in der Litera-
tur aufgeworfene Fragestellung geht dahin, ob die Rechtsgrundlage des § 11 UIG ausreichend sei, um 
eventuelle Grundrechtseingriffe zu legitimieren.1306 Jedoch wird verkannt, dass die geringe Detailtiefe 
der nach § 11 UIG verlangten Informationen keine Grundrechtseingriffe erwarten lässt.1307 

 

 
1296 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 11 Rn. 5. 
1297 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 11 Rn. 6; s. auch: Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 11 
Rn. 1. 
1298 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 11 Rn. 6; vgl. auch Schomerus/Tolkmitt, Die Umweltinformationsgesetze der Länder im Vergleich, 
NVwZ 2007, 1119, 1124. 
1299 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 5 Rn. 24. 
1300 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 11 Rn. 6. 
1301 Unterrichtung durch die Bundesregierung, Umweltbericht 2015 Auf dem Weg zu einer modernen Umweltpolitik, BT-Drucks. 18/6470 
vom 22.10.2015, S. 1. 
1302 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 11 Rn. 7. 
1303 S. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), Umweltbericht der Bundesregierung 2015, Auf dem 
Weg zu einer modernen Umweltpolitik, 1. Aufl. 2015; die Umweltberichte der Bundesregierung sind unter https://www.bmu.de/down-
load/umweltberichte/ abrufbar (letzter Zugriff am 28.04.2019). 
1304 Schrader, in: Schomerus/Schrader/Wegener, UIG, § 11 Rn. 6. 
1305 Engel, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 11 Rn. 14. 
1306 Röger/Hegele, Umweltschutz durch Umweltinformationen, 1993, S. 140. 
1307 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 11 Rn. 2. 
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2.13 Gebühren und Auslagen (§ 12 UIG) 

2.13.1 Beschreibung der Norm 

§ 12 UIG regelt abschließend die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Erteilung von Informa-
tionen nach dem UIG.1308 Die Bestimmung wurde durch Art. 2 Abs. 47 des Gesetzes zur Strukturreform 
des Gebührenrechts des Bundes1309 geändert, indem nunmehr nicht mehr von Kosten, sondern von 
Gebühren und Auslagen die Rede ist. Weiter wurde der Begriff der Amtshandlung durch den der indi-
viduell zurechenbaren öffentlichen Leistung ersetzt.1310 

§ 12 Abs. 1 UIG enthält die Grundnorm für die Erhebung von Gebühren und Auslagen: 

„Für die Übermittlung von Informationen auf Grund dieses Gesetzes werden Gebühren und Auslagen erho-
ben. Dies gilt nicht für die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte, die Einsichtnahme in 

Umweltinformationen vor Ort, Maßnahmen und Vorkehrungen nach § 7 Absatz 1 und 2 sowie die Unterrich-
tung der Öffentlichkeit nach den §§ 10 und 11.“ 

Hiermit wird zunächst Art. 4 Abs. 8 der Aarhus-Konvention in nationales Recht umgesetzt: 

„Jede Vertragspartei kann ihren Behörden gestatten, für die Bereitstellung von Informationen eine Gebühr 
zu erheben, die jedoch eine angemessene Höhe nicht übersteigen darf. Behörden, die beabsichtigen, eine 

derartige Gebühr für die Bereitstellung von Informationen zu erheben, stellen den Antragstellern eine Über-
sicht über die Gebühren, die erhoben werden können, zur Verfügung, aus der hervorgeht, unter welchen 

Umständen sie erhoben oder erlassen werden können und wann die Bereitstellung von Informationen von 
einer Vorauszahlung dieser Gebühr abhängig ist.“ 

In Art. 5 UIRL wird ebenfalls die Erhebung von Gebühren für die Bereitstellung von Informationen 
grundsätzlich gestattet: 

„(1) Der Zugang zu öffentlichen Verzeichnissen oder Listen, die gemäß Artikel 3 Absatz 5 eingerichtet und 
geführt werden, und die Einsichtnahme in die beantragten Informationen an Ort und Stelle sind gebühren-

frei. 

(2) Die Behörden können für die Bereitstellung von Umweltinformationen eine Gebühr erheben, die jedoch 
eine angemessene Höhe nicht überschreiten darf. 

(3) Sofern Gebühren erhoben werden, veröffentlichen die Behörden ein entsprechendes Gebührenverzeich-
nis sowie Informationen über die Umstände, unter denen eine Gebühr erhoben oder erlassen werden kann, 

und machen dies den Antragstellern zugänglich.“ 

§ 12 Abs. 2 UIG hebt die Angemessenheit der Gebühr hervor: 

„Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, dass der Infor-
mationsanspruch nach § 3 Absatz 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann.“ 

§ 12 Abs. 3 UIG enthält eine Verordnungsermächtigung:  

 „Die Bundesregierung wird ermächtigt, für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen von informati-
onspflichtigen Stellen die Höhe der Gebühren und Auslagen durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen. § 9 Absatz 1 und 2 sowie die §§ 10 und 12 des Bundesgebüh-

rengesetzes finden keine Anwendung.“ 

 

 
1308 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 12 Rn. 1. 
1309 Vom 07.08.2013, BGBl. I S. 3154, 3170. 
1310 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 12 Rn. 1. 
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Die Ermächtigung wurde durch die UIGGebV1311 ausgefüllt, die in § 1 die Grundlagen der Erhebung von 
Gebühren und Auslagen normiert: 

 „(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der informationspflichtigen Stellen auf Grund des 
Umweltinformationsgesetzes werden Gebühren und Auslagen erhoben; die gebühren- und auslagenpflichti-
gen Tatbestände und die Höhe der Gebühren und Auslagen ergeben sich aus dem anliegenden Gebühren- 

und Auslagenverzeichnis. 

(2) Soweit im Falle einer individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung mehrere gebührenpflichtige Tatbe-
stände des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses entstanden sind, dürfen die Gebühren insgesamt 500 

Euro nicht übersteigen. 

(3) Auslagen werden zusätzlich zu den Gebühren und auch dann erhoben, wenn die individuell zurechenbare 
öffentliche Leistung gebührenfrei erfolgt. Dies gilt nicht in Fällen eines Tatbestandes nach den Nummern 
1.1, 3 bis 5 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses. Erreichen die Auslagen nicht die Höhe von 5 Euro, 

werden sie nicht erhoben.“ 

§ 2 UIGGebV ermöglicht Gebührenbefreiungen und –ermäßigungen, 

„Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn dies im 
Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der Billigkeit geboten ist.“ 

und § 3 UIGGebV enthält eine spezielle Regelung für die Rücknahme von Anträgen: 

„Wird ein Antrag auf Erbringung einer individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung zurückgenommen 
oder wird ein Antrag abgelehnt oder wird ein Verwaltungsakt zurückgenommen oder widerrufen, werden 

keine Gebühren und Auslagen erhoben.“ 

Die Gebühren- und Auslagenerhebung durch private Stellen wird in § 12 Abs. 4 UIG geregelt: 

 „Private informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 können für die Übermittlung 
von Informationen nach diesem Gesetz von der antragstellenden Person Gebühren- und Auslagenerstattung 
entsprechend den Grundsätzen nach den Absätzen 1 und 2 verlangen. Die Höhe der erstattungsfähigen Ge-
bühren und Auslagen bemisst sich nach den in der Rechtsverordnung nach Absatz 3 festgelegten Sätzen für 
individuell zurechenbare öffentliche Leistungen von informationspflichtigen Stellen des Bundes und der bun-

desunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts.“ 

Mit der grundsätzlichen Pflicht der informationspflichtigen Stellen zur Erhebung von Gebühren und 
Auslagen bei gleichzeitiger Gebührenfreiheit bzw -reduzierung für einfache Auskünfte etc. soll der 
Zielkonflikt zwischen dem gebührenrechtlichen Kostendeckungsprinzip und dem nach dem UIG garan-
tierten freien Zugang zu Umweltinformationen adressiert und gelöst werden.1312 Die Norm ist damit 
auf den Ausgleich der Interessen von Antragstellern und informationspflichtigen Stellen gerichtet.1313  

In § 12 Abs. 3 UIG ist seit der Novellierung von 2013 der Begriff der Kosten durch den der individuell 
zurechenbaren öffentlichen Leistungen ersetzt worden. Dies ist durch eine Angleichung an § 1 
BGebG1314 bedingt, in dem es heißt: 

„Der Gebührengläubiger erhebt für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen vom Gebührenschuldner 
Gebühren und Auslagen nach Maßgabe dieses Gesetzes und der Gebührenverordnungen nach § 22 Absatz 3 

und 4.“ 
 

 
1311 Umweltinformationsgebührenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.08.2001 (BGBl. I S. 2247), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 40 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154). 
1312 Vgl. Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 2. 
1313 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 12 Rn. 2. 
1314 "Bundesgebührengesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.03.2017 (BGBl. I S. 417). 
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Gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 BGebG gilt das Gesetz für Kostenerhebungen nach dem BGebG und auch 
nach denen anderer Gesetzen, aber nur,  

„soweit dort nichts anderes bestimmt ist“. 

Gemäß der Gesetzesbegründung unterfallen damit weder die Kostenregelungen des IFG noch diejeni-
gen des UIG dem § 2 BGebG. Für das UIG heißt es dort:  

„Einen Geltungsvorrang fachrechtlicher Bestimmungen erfordern beispielsweise Rechtsbereiche, denen auf 
Grund der Prägung durch internationale Verpflichtungen nicht durch die allgemeinen Regelungen des Bun-
desgebühren-gesetzes Rechnung getragen werden kann. (…) Auch im Bereich des Umweltinformationsge-
setzes sind im Hinblick auf völker- und unionsrechtliche Vorgaben spezielle Vorschriften sachgerecht.“1315 

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 UIG gilt für mündliche und einfache schriftliche Auskünfte, die Einsichtnahme 
vor Ort, unterstützende Maßnahmen nach § 7 Abs. 1 und 2 sowie die aktive Information Öffentlichkeit 
nach den §§ 10 und 11 UIG eine sachliche Gebührenfreiheit,  

Nach § 12 Abs. 1 UIG dürfen Gebühren und Auslagen nur für die Übermittlung einer Information erho-
ben werden, nicht aber für ablehnende Bescheide. Dahinter steht der Gedanke, dass bei Kostenfolgen 
einer Ablehnung mehr als unbedingt notwendig von der Stellung von Informationsanträgen abge-
schreckt werden könnte.1316 Der EuGH hat dies bereits 1999 zum Anlass genommen, die Kostenrege-
lung des vormaligen UIG, die auch bei Ablehnung eines Antrags entsprechend den allgemeinen gebüh-
renrechtlichen Grundlagen Gebühren und Auslagen vorsah, für mit der UIRL unvereinbar zu erklären: 

 „…Auch kann eine Gebühr, die im Fall der Ablehnung eines Informationsantrags erhoben wird, nicht als an-
gemessen erachtet werden, da in einem solchen Fall tatsächlich keine Übermittlung von Informationen im 

Sinne des erwähnten Artikels stattfindet.“1317 

Vergleichend können die Grundsätze des BGebG für die Gebührenbenmessung herangezogen werden. 
Anrechenbar sind danach grundsätzlich alle individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen im 
Sinne des § 3 Abs. 1 BGebG: 

„(1) Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen sind 

1. in Ausübung hoheitlicher Befugnisse erbrachte Handlungen, 

2. die Ermöglichung der Inanspruchnahme von vom Bund oder von bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen unterhaltenen Einrichtungen und Anlagen sowie von Bundeswasserstraßen, soweit 

die Ermöglichung der Inanspruchnahme öffentlich-rechtlich geregelt ist, 

3. Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen sowie 

4. sonstige Handlungen, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit erbracht werden, 

soweit ihnen Außenwirkung zukommt.“ 

Eine Leistung (das wäre hier die Informationserteilung) ist nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 BGebG individuell zu-
rechenbar, wenn sie  

„beantragt oder sonst willentlich in Anspruch genommen wird,…“ 

Erstattungsfähig sind nach § 3 Abs. 3 Satz 1 BGebG solche Kosten,  

 

 
1315 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Strukturreform des Gebührenrechts des Bundes, BT-Drucks. 17/10422 
vom 02.08.2012, S. 91. 
1316 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 2. 
1317 EuGH, Urteil vom 09.09.1999 – C-217/97, juris, Leitsatz 5. 
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„die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als Einzel- und Gemeinkosten ansatzfähig sind, insbeson-
dere Personal- und Sachkosten sowie kalkulatorische Kosten.“ 

Die Personalkosten können nach dem OVG Münster für Leistungen nach dem UIG auch Kosten für 
Rechtsprüfungen umfassen, die wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung Dritter entstehen: 

„Die Rüge der Kl., der Bekl. habe unter Verstoß gegen Art. 5 UIRL und im Widerspruch zur Rechtsprechung 
des EuGH im Urteil vom 9. 9. 1999 (NVwZ 1999, 1209) von der Rechtsprüfung bis zum Einsatz einer Schreib-
kraft sämtliche angefallenen Stunden in Rechnung gestellt, führt ebenfalls nicht zum Erfolg. Wie bereits das 
BVerwG unter Würdigung des Urteils des EuGH ausgeführt hat, ist von einem weiten Übermittlungsbegriff 
auszugehen, der die gesamte dem Erfolg des Informationsantrags zu Grunde liegende notwendige Behör-

dentätigkeit erfasst. Danach schließt Art. 5 UIRL eine kostendeckende Gebühr für die Erteilung von Umwel-
tinformationen nicht aus, die neben den Personalkosten für das Heraussuchen und die Zusammenstellung 
der erbetenen Unterlagen auch die Personalkosten erfasst, die durch den Schriftverkehr der Behörde mit 

betr. Dritten entstanden sind […].Werden in diesem Zusammenhang wegen einer Drittbetroffenheit Rechts-
prüfungen erforderlich, sind auch die dafür anfallenden Kosten ansatzfähig. Denn auch die Rechtsprüfung 
gehört dann zu den Behördentätigkeiten, die aus Anlass des Informationsantrags erfolgen und letztlich zu 

seinem Erfolg beitragen. Substanziierte Ausführungen dazu, dass der vom BVerwG zu Grunde gelegte weite 
Übermittlungsbegriff entgegen dessen Annahme wegen Widerspruchs zur Rechtsprechung des EuGH nicht 

anzuwenden ist, enthält die Zulassungsschrift nicht.“1318 

Allerdings ist es problematisch, den Verwaltungsaufwand für die rechtliche Prüfung, ob ein Antrag 
überhaupt unter ein Informationszugangsgesetz fällt, auf die Gebühren anzurechnen: 

„Allerdings vermag sich der Beklagte in diesem Zusammenhang nicht auf den Aufwand zu berufen, der 
dadurch entstanden ist, dass er im Hinblick auf die Anfrage der Klägerin die Anwendbarkeit des Informati-
onsfreiheitsgesetzes zu prüfen hatte. Denn es obliegt einer Behörde offensichtlich von Amts wegen, sich im 

Rahmen ihres Verwaltungshandelns des jeweils anwendbaren Rechts zu vergewissern. Die hierfür entwickel-
ten Bemühungen können dem Bürger nicht entgeltlich angelastet werden.“1319 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 UIG nimmt bestimmte individuell zurechenbare öffentliche Leistungen von informa-
tionspflichtigen Stellen, insbesondere die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte, 
ausdrücklich von der Erhebung von Gebühren und Auslagen aus. Kostenfrei ist die Erteilung jeglicher 
mündlicher Auskünfte, unabhängig von deren Umfang oder Vorbereitungsaufwand.1320 Schriftliche 
Auskünfte sind dagegen grundsätzlich nur dann frei von Gebühren und Auslagen, wenn sie „einfach“ 
sind. Insoweit ist auf den Vorbereitungs- und Zeitaufwand, der für die einzelne Anfrage erforderlich 
ist, abzustellen: 

„Die Beantwortung einer Anfrage, ob ein bestimmtes Flurstück innerhalb einer Wasserschutzzone liegt, 
stellt keine umfassende schriftliche Auskunft mit erheblichem Vorbereitungsaufwand, sondern eine gebüh-

renfreie einfache schriftliche Auskunft dar, wenn es dazu lediglich einer Nachschau im Liegenschaftskataster 
und eines Abgleichs mit der in Betracht kommenden Wasserschutzgebietskarte bedarf. Ein erheblicher Vor-
bereitungsaufwand i.S.d. Tarifstelle 15c.2 AGT (juris: AVwGebO NW) folgt nicht daraus, dass zeitgleich meh-

rere einfache schriftliche Auskünfte begehrt werden.“1321 

 

 
1318 OVG Münster, Beschluss vom 18.07.2007 - 9 A 4544/04, NVwZ-RR 2007, 648, 649. 
1319 VG Arnsberg, Urteil vom 25.06.2004 – 11 K 1254/03, juris, Rn. 29. 
1320 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 9. 
1321 OVG Münster, Beschluss vom 05.12.2011 – 9 A 2184/08, juris, Leitsatz 2. 
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Dies sieht auch das VG Karlsruhe so, das darauf abstellt, dass nicht die Länge eines Textes, sondern die 
inhaltliche Beschaffenheit der Information entscheidend für die Frage der „Einfachheit“ der Auskunft 
ist. 

„… Ob eine einfache gebührenfreie schriftliche Auskunft (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 LUIG) vorliegt, hängt nicht von der 
Länge des Textes der Auskunft ab, sondern von deren inhaltlicher Beschaffenheit. Eine einfache schriftliche 

Auskunft (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 LUIG) ist eine solche, bei deren Erteilung lediglich ein unerheblicher Verwaltungs-
aufwand anfällt. Nicht gemeint sind Auskünfte, die sich nicht auf wenige, genau bestimmte und ohne erheb-

liche Recherche zu ermittelnde Umweltinformationen beschränken, sondern auf einer umfassenden bzw. 
erschöpfenden Befassung mit dem Gegenstand der Anfrage beruhen […]. Maßgeblich ist auch, wie (zeit-)in-

tensiv die Auskunft vorbereitet wurde […]. Zum „Bearbeitungsaufwand“ im Sinne der § 5 LUIG, § 1 LUIG-
GebVO vom 24.03.2006 rechnen Vorbereitungen wie Recherchen über die Sach- und Rechtslage, die durch 
Telefonate oder Aktenanforderungen bei anderen Abteilungen/Ämtern innerhalb der Behörde, wie hier bei 
der Abfallbehörde und den Abteilungen Gewerbeaufsicht/Abwasser/Gewässerschutz oder bei anderen Be-
hörden eingeholt werden müssen, um die Frage des Antragstellers beantworten zu können, sowie der Auf-

wand für die Abfassung des Antwortschreibens selbst. Keine einfachen Auskünfte sind die, die sich nicht auf 
wenige, genau bestimmte und ohne erhebliche Recherche zu ermittelnde Umweltinformationen beschrän-

ken, sondern auf einer umfassenden bzw. erschöpfenden Befassung mit dem Gegenstand der Anfrage beru-
hen […].“1322 

Eine generelle Grenze zwischen „einfachen“ und darüber hinausgehenden umfassenderen schriftlichen 
Auskünften wird bei einem Zeitaufwand für die Vorbereitung und Zusammenstellung der Information 
von mehr als einer Stunde gesehen.1323 

§ 12 Abs. 2 UIG bestimmt, dass die Gebühren (nicht die Auslagen) auch unter Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes so zu bemessen sind, dass der Informationsanspruch nach § 3 Absatz 1 wirk-
sam in Anspruch genommen werden kann. Hiermit wird das Angemessenheitskriterium des Art. 4 
Abs. 8 der Aarhus-Konvention und des Art. 5 Abs. 2 UIRL umgesetzt. Nach dem ACCC bestimmt sich die 
Angemessenheit danach, ob die Gebühr den in der privaten Wirtschaft üblichen Marktpreisen am Ort 
der Leistung sowie den üblichen Gebühren innerhalb der UNECE-Vertragsparteien entspricht:1324 

“The Committee notes that the Party concerned has failed to provide any argument justifying why the fees 
charged for making the planning documents in question available in copies differ from the fees charged for 

copying other documents. Given that the commercial fee for copying in Murcia is €0.03 per page, which 
seems to be generally equivalent to the standard commercial fee for copying in the United Nations Eco-
nomic Commission for Europe (UNECE) countries, the Committee concludes that the charge of €2.05 per 

page for copying cannot be considered reasonable and constitutes non-compliance with article 4, paragraph 
8, of the Convention.”1325 

Der EuGH hat 1999 in dem die Bundesrepublik betreffenden Verfahren ebenfalls den Begriff der Ange-
messenheit umrissen: 

„Der Begriff "angemessener Betrag" in Artikel 5 der Richtlinie 90/313, der die Mitgliedstaaten ermächtigt, 
für die Übermittlung der Informationen über die Umwelt eine Gebühr zu erheben, die jedoch eine angemes-
sene Höhe nicht überschreiten darf, ist derart zu verstehen, daß die Richtlinie einen Mitgliedstaat nicht er-

 

 
1322 VG Karlsruhe, Urteil vom 21.01.2014 – 4 K 3315/11, juris, Rn. 35. 
1323 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 14. 
1324 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 4 Rn. 18. 
1325 ACCC/C/2008/24 (Spanien), Rn. 79, https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/24TableSpain.html (letzter 
Zugriff am 10.08.2018). 
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mächtigt, die gesamten den öffentlichen Haushalten durch eine Zusammenstellung von Unterlagen tatsäch-
lich entstandenen, namentlich mittelbaren, Kosten auf einzelne abzuwälzen, die einen Antrag auf Informa-
tion gestellt haben.“1326 

Hieraus ist abzuleiten, dass eine die gesamten Kosten abdeckende Gebührenerhebung nicht zulässig 
ist. Der Vollzug des UIG ist wie oben dargelegt eine Aufgabe des materiellen Umweltschutzes, dessen 
Kosten nur soweit auf den Bürger abgewälzt werden dürfen, wie dies den freien Zugang zu Umweltin-
formationen nicht beeinträchtigt. Die Gebühren sind in jedem Fall unangemessen, wenn sie die Kosten, 
die durch die Bearbeitung des Informationsantrags entstehen, übersteigen (Verbot der Kostenüberde-
ckung):1327 

„Die Behörden sollten für die Übermittlung von Umweltinformationen eine Gebühr erheben können, die je-
doch angemessen sein sollte. Dies beinhaltet, dass die Gebühr grundsätzlich die tatsächlichen Kosten der 

Anfertigung des betreffenden Materials nicht übersteigen darf…“1328 

Gebühren dürfen nicht zum Zweck der Vereitelung des Informationszugangs bemessen und erhoben 
werden.1329 Sie dürfen keine prohibitive Wirkung entfalten, vielmehr ist regelmäßig der Verzicht auf 
eine Kostendeckung geboten: 

„13 Wie bereits das Oberverwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, muß der Begriff der angemessenen 
Höhe in Art. 5 UIRL mit Blick auf den Zweck der Umweltinformationsrichtlinie ausgelegt werden, die Verbrei-
tung von Informationen über die Umwelt zu fördern und jedem Bürger ein Recht auf freien Informationszu-
gang zu vermitteln; infolgedessen müssen die Gebühren so bemessen sein, daß die Bürger nicht durch die 
finanziellen Folgen der Informationserteilung von der Wahrnehmung ihres Informationsrechts abgehalten 
werden. Eine solche Wirkung der Gebühr hat das Oberverwaltungsgericht hier unter Hinweis darauf ver-

neint, daß die Klägerin mit ihrem Informationsantrag erwerbswirtschaftliche Zwecke verfolgt habe. Antrag-
steller, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit an Umweltinformationen interessiert seien, ließen 

sich regelmäßig durch eine am notwendigen Zeitaufwand der Behörde orientierte Gebühr nicht von der Stel-
lung des Informationsantrags abhalten, weil sie die Gebühr auf ihre Kunden abwälzen könnten und daher 
durch sie letztlich nicht belastet würden. Das Oberverwaltungsgericht ist mithin davon ausgegangen, daß 
auch die Klägerin ihre Gebührenbelastung an ihre Auftraggeberin weitergeben kann; die Klägerin hat dies 

nicht in Abrede gestellt. 

14 Diese Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts, denen der erkennende Senat folgt, haben auch in An-
betracht des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 9. September 1999 Bestand. Der Europäische Ge-
richtshof hat die vom Oberverwaltungsgericht vorgenommene Auslegung des Art. 5 UIRL bestätigt. Aller-

dings hat er dabei zugleich festgestellt, daß den Mitgliedstaaten die vollständige Deckung der ihnen entste-
henden Kosten, insbesondere der Personalkosten, verwehrt ist. Das bedeutet aber nicht, daß in jedem Ein-

zelfall ein bestimmter Teil der Kosten vom Staat getragen werden muß. Vielmehr ist die Höhe der Gebühren 
nur insoweit zu begrenzen, als dies erforderlich ist, um den Gebühren die abschreckende Wirkung zu neh-
men; eine solche Notwendigkeit bestand hier wegen der wirtschaftlichen Nutzbarkeit der erteilten Infor-
mationen nicht. Dementsprechend sieht auch das vom Europäischen Gerichtshof gebilligte Gebührenrecht 

des Bundes im Ansatz (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UIG) die weitgehende oder vollständige Deckung der entstehenden 
Kosten vor. ... Im Gegenteil spricht alles dafür, daß auch der Europäische Gerichtshof bei der Billigung des 

Gebührenrechts des Bundes, das - wie schon bemerkt - Gebühren bis zu 10 000 DM vorsieht, der Möglichkeit 

 

 
1326 EuGH, Urteil vom 09.09.1999 – C-217/97, juris, Leitsatz 5. 
1327 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 5. 
1328 Erwägungsgrund 18 zur UIRL. 
1329 Epiney/Diezig/Pirker/Reitemeyer, Aarhus-Konvention, 2017, Art. 4 Rn. 18. 
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der Entstehung und Abschöpfung von wirtschaftlichen Vorteilen eine ausschlaggebende Bedeutung beige-
messen hat.  

15 .Die vergleichsweise hohe Flexibilität des Gebührenrechts des Bundes war für den Europäischen Gerichts-
hof entscheidungserheblich; denn ohne sie hätte der Gerichtshof nicht zwischen der Verordnung einerseits 

und der Verwaltungspraxis andererseits unterscheiden und auf der Grundlage dieser Unterscheidung anneh-
men können, daß den Behörden bei der Anwendung der Verordnung eine den Anforderungen der Richtlinie 
genügende, nämlich nicht prohibitive Bemessung der Gebühren möglich ist, die unterhalb der Grenze der 
Kostendeckung verbleibt […]. Der Verzicht auf eine strikte Kostendeckung ist nach Art. 5 UIRL vor allem 

mit Blick auf solche Antragsteller unerläßlich, deren Informationsantrag kein Eigeninteresse, sondern al-
lein die Absicht zugrunde liegt, ihre Kenntnisse über den Zustand der Umwelt zu verbessern.“1330 

Eine solche prohibitive Wirkung kann entstehen, wenn ein einem zusammenhängenden Lebenssach-
verhalt entsprechender Antrag auf mehrere Anträge aufgesplittet wird.1331 

§ 10 Abs. 2 IFG enthält eine dem § 12 Abs. 2 UIG entsprechende Regelung. Auch danach sind 

„die Gebühren … auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, dass der Infor-
mationszugang nach § 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann.“ 

Das OVG Berlin-Brandenburg hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich diese Bestimmung 
auf die Ausfüllung des durch die IFGGebV1332 eingeräumten Gebührenrahmens auswirkt. Das OVG hat 
dazu zunächst herausgestellt, dass 

„die Garantie der Pressefreiheit … keine Freistellung von Gebühren nach der Informationsgebührenverord-
nung … und auch keine gesonderte Reduzierung“  

gebietet.1333 Weiter hat das OVG ausgeführt, dass der obere Rand des Gebührenrahmens (hier wie 
auch nach der UIGGebV 500 Euro) nicht als bloße Kappungsgrenze verstanden werden darf: 

„Die geschilderte Gebührenfestsetzung führt in den vorgenannten „Normalfällen“ zudem zu einer dem 
Grundsatz der individuellen Abgabengleichheit widersprechenden grob unangemessenen Gewichtung der 

Kriterien des § 10 Abs. 2 IFG zu Lasten der Antragsteller, deren Antrag einen eher geringen Verwaltungsauf-
wand unter den der Tarifstelle 2.2 des Gebührenverzeichnisses zu § 1 Abs. 1 IFGGebV zuzuordnenden Fällen 
verursacht […]. Versteht man den oberen Rand des Gebührenrahmens dieser Tarifstelle als bloße dem Ver-
bot prohibitiver Gebühren geschuldete Kappungsgrenze, verliert dieses Prinzip in den „Normalfällen“ mit 
sinkendem Verwaltungsaufwand an Bedeutung und kommt ab einem Verwaltungsaufwand von 500 Euro 
nicht mehr zum Tragen. Sofern der Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung eines Antrags nicht mehr als 
500 Euro ausmacht, wird die Rahmengebühr bei der von der Beklagten praktizierten Erfassung und Umle-
gung des Verwaltungsaufwands nach Stundensätzen im Ergebnis eher wie eine Zeitgebühr behandelt […], 
was dem Verhältnis der Bemessungskriterien des § 10 Abs. 2 IFG nicht gerecht wird. Die Gefahr, dass Ge-

bühren verhängt werden, die ihrer Höhe nach objektiv geeignet sind, potentielle Antragsteller von der Gel-
tendmachung eines Anspruchs auf Informationszugang abzuhalten, lässt sich vor diesem Hintergrund effek-
tiv nur ausschließen, wenn das Verbot abschreckender Wirkung vor einer ggf. möglichen weiteren individu-
ellen Austarierung der Bemessungskriterien durchgehend bereits bei der (ersten) Orientierung innerhalb des 

Gebührenrahmens einfließt.“1334 

 

 
1330 BVerwG, Urteil vom 27.03.2000 – 7 C 25/98, juris, Rn. 13 ff. 
1331 BVerwG, Urteil vom 20.10.2016 – 7 C 6/15, juris. 
1332 Informationsgebührenverordnung vom 02.01.2006 (BGBl. I S. 6), geändert durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I 
S. 3154). 
1333 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.09.2017 – OVG 12 B 11.16 –, juris, Orientierungssatz 1. 
1334 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14.09.2017 – OVG 12 B 11.16 –, juris, Rn. 23. 
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Danach darf bei „Normalfällen“ keine Zeitgebühr zugrundegelegt werden, weil dann die Kappungs-
grenze auch bei relativ einfach gelagerten Anfragen schnell erreicht werden kann. Vielmehr muss von 
vornherein bei der Austarierung der Gebührenhöhe ein angemessenes Verhältnis von Gebühr und 
Leistung – hier die Informationserteilung – in den Blick genommen werden. Diese auf Grundlage des 
IFG ermittelten Kriterien lassen sich angesichts der Parallelität der zugrundeliegenden Regelungen auf 
das UIG übertragen.  

§ 12 Abs. 3 UIG ermächtigt die Bundesregierung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur genauen Be-
stimmung der Gebühren und Auslagen für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen informati-
onspflichtiger Stellen. Dieser Ermächtigung ist der Verordnungsgeber mit der UIGGebV nachgekom-
men.1335 Auch Art. 4 Abs. 8 der Aarhus-Konvention und Art. 5 Abs. 3 UIRL verpflichten zur Erstellung 
und Veröffentlichung eines Gebührenverzeichnisses. 

§ 1 Abs. 1 UIGGebV wiederholt zunächst die grundsätzliche Pflicht zur Erhebung von Gebühren und 
Auslagen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 UIG, um dann auf das Gebühren- und Auslagenverzeichnis zu verwei-
sen. In § 1 Abs. 2 UIGGebV wird eine Obergrenze für die Gebühren (nicht die Auslagen) von 500 Euro 
festgelegt. Ausdrücklich wird hier in Anwendung des Angemessenheitsprinzips darauf hingewiesen, 
dass die Gebührenobergrenze auch bei mehreren gebührenpflichtigen Tatbeständen besteht. Die 
Obergrenze in der UIGGebV bleibt zum Teil hinter derjenigen nach Landesgebührenregelungen zu-
rück. Z. B. sind nach dem Kostenverzeichnis zum Sächs. UIG für die 

„Übermittlung oder Zurverfügungstellung von Informationen in besonders aufwändigen Fällen, insbeson-
dere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange Daten ausgesondert werden müssen“ 

bis zu 1000 Euro an Gebühren möglich.1336  

Nach § 1 Abs. 3 UIGGebV werden zusätzlich zu den Gebühren Auslagen erhoben, und zwar auch dann, 
wenn die eigentliche Leistung - die Übermittlung der Information – gebührenfrei bleibt. Auch hier 
kann das BGebG vergleichend herangezogen werden.  Allerdings macht § 1 Abs. 3 UIGGebV hiervon 
Ausnahmen für mündliche und einfache schriftliche Auskünfte auch bei Herausgabe von wenigen Dup-
likaten, der Einsichtnahme vor Ort, Vorkehrungen nach § 7 Abs. 2 UIG sowie die Erfüllung der aktiven 
Informationspflichten nach den §§ 10 und 11 UIG. Bagatellauslagen von weniger als 5 Euro werden 
ebenfalls nicht erhoben. Dennoch kann auch die Möglichkeit der Erhebung von Auslagen gerade weni-
ger betuchte Antragsteller davon abschrecken, von ihrem Recht auf Informationszugang Gebrauch zu 
machen.1337 Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Antragstellers nach der Rechtsprechung für die Auslagenerstattung keine Rolle spielen sollen: 

„Insbesondere legt der Kläger nicht dar, aus welchem rechtlichen Grund der Gesetz- und Verordnungsgeber 
gehalten sein sollte, bei der Bemessung von Auslagen für Kopierkosten die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Kostenpflichtigen zu berücksichtigen. Auch die im Streit stehende Summe von 37,65 € für 131 angefertigte 

Kopien bietet hierfür keinen Anhaltspunkt. Art. 5 Abs. 2 RL erlaubt die Erhebung einer Gebühr für die Bereit-
stellung von Umweltinformationen, die jedoch eine angemessene Höhe nicht überschreiten darf. Dass die 
vom Beklagten erhobenen Auslagen den hiermit gezogenen Rahmen übersteigen würden, legt der Kläger 

nicht dar. Vielmehr hat der Beklagte die zunächst mit Bescheid vom 22. November 2005 erhobene Gebühr in 
Höhe von 50 € mit Teilabhilfebescheid vom 5. Januar 2006 wieder aufgehoben, so dass der Zugang zu den 
Umweltinformationen selbst für den Kläger kostenlos erfolgt ist. Dass für die zusätzlich zu dem gewährten 

 

 
1335 S. dazu oben in diesem Abschnitt. 
1336 Art. 2 des Gesetzes über den Zugang zu Umweltinformationen für den Freistaat Sachsen vom 01.06.2006, Änderung des Sechsten Sächsi-
schen Kostenverzeichnisses, Nr. 94; vgl. dazu auch: Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 21. 
1337 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 12 Rn. 8a; Götze, Aktuelle Entwicklungen im Umweltinformati-
onsrecht, LKV 2013, 241, 249. 
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Informationszugang für den Kläger auf dessen Wunsch angefertigten Kopien unverhältnismäßig teuer seien, 
ergibt sich auf Grund des Vortrages des Klägers nicht.“1338 

Der Hinweis von Götze, die Entstehung von Auslagen könne durch Einsichtnahme vor Ort vermieden 
werden,1339 trifft zwar in der Sache zu, kann aber im Einzelfall problematisch sein, wenn eine solche 
Einsichtnahme für den Antragsteller mit größerem Aufwand verbunden ist (z. B. durch notwendige 
Reisen) als eine schriftliche Informationserteilung.  

Nach § 12 Abs. 3 Satz 2 UIG finden zunächst § 9 Abs. 1 und 2 BGebG keine Anwendung. Mit diesen 
Bestimmungen wird das Kostendeckungsprinzip als eine wesentliche Grundlage der Gebührenbemes-
sung hervorgehoben. Wegen der besonderen Bedeutung der Angemessenheit der Gebührenbemes-
sung bei Informationsanträgen hat der Gesetzgeber hier eine Sonderregelung für das UIG vorgese-
hen.1340 Vergleichbares gilt für die Nichtanwendbarkeit des § 10 BGebG, nach dem etwa auch für die 
Ablehnung von Anträgen Gebühren zu erheben sind; dies ist bei UIG-Anträgen, auch aufgrund der 
Rechtsprechung des EuGH, nicht zulässig. § 12 BGebG betrifft die Auslagenerstattung; auch hier sieht 
die UIGGebV eine eigenständige, das BGebG insoweit ausschließende Sonderregelung vor. 

§ 2 UIGGebV ermöglicht Befreiungen und Ermäßigungen von Gebühren, aber auch von Auslagen: 

„Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn dies im 
Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der Billigkeit geboten ist.“ 

Diese Billigkeitsregelung entspricht dem gebührenrechtlichen Äquivalenzprinzip, wie dies auch in den 
für die Anwendung des UIG weiterhin geltenden §§ 9 Abs. 3 – 5 BGebG normiert ist: 

„(3) Die nach Absatz 1 oder 2 bestimmte Gebührenhöhe darf zu der individuell zurechenbaren öffentlichen 
Leistung nicht außer Verhältnis stehen und insbesondere kein wesentliches Hindernis für die Inanspruch-

nahme der Leistung durch den Gebührenschuldner darstellen. 

(4) Aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der Billigkeit kann eine niedrigere Gebühr als die in den Ab-
sätzen 1 bis 3 vorgesehene Gebühr oder eine Gebührenbefreiung bestimmt werden. 

(5) Die Behörde kann Gebührenbefreiungen oder -ermäßigungen gewähren, wenn die Festsetzung der nach 
den Absätzen 1 bis 4 bestimmten Gebühr im Einzelfall unbillig wäre.“ 

Eine Unbilligkeit kann z. B. vorliegen, wenn anerkannte Naturschutzverbände Anträge auf Zugang zu 
Informationen stellen, die sie im Rahmen von Beteiligungsverfahren benötigen. Ebenso kann der wirt-
schaftliche Wert einer Information für den Antragsteller berücksichtigt werden.1341 Vergleichbares gilt 
für die Bedeutung, die die Information für den Antragsteller hat. Dass die Anwendung dieser Maßstäbe 
für die Gebührenbemessung in der Praxis problematisch sein kann, ergibt sich schon daraus, dass der 
Antragsteller seine Motivation und sein Interesse an der begehrten Information nach § 3 Abs. 1 UIG 
gerade nicht darlegen muss.1342 

§ 12 Abs. 4 UIG enthält eine besondere Gebühren- und Auslagenerstattungsregel für private informati-
onspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Danach können diese ihre Kosten nach den für 
Behörden geltenden Grundsätzen, wie sie in § 12 Abs. 1 – 3 UIG niedergelegt sind, ersetzt verlangen. 
Zugrunde zu legen sind daher ebenfalls nur die unmittelbar angefallenen Kosten in Anwendung der 

 

 
1338 Sächsisches OVG, Beschluss vom 25.05.2011 – 4 A 1/10, juris, Rn. 3. 
1339 Götze, Aktuelle Entwicklungen im Umweltinformationsrecht, LKV 2013, 241, 249. 
1340 Vgl. Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 26. 
1341 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neugestaltung des UIG, BT-Drs. 15/3406 vom 21.06.2004, S. 22. 
1342 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 22; s. auch oben unter 2.3.1.1. 
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Regelungen der UIGGebV.1343 Dabei darf aber, gerade bei kleineren Betrieben, ein plausibel begründe-
ter kalkulatorischer Aufwand zugrunde gelegt werden.1344  

2.13.2 Rechtsfragen 

Obwohl die Gebühren- und Auslagenerhebung eine praktisch erhebliche Barriere für den freien Zu-
gang zu Umweltinformationen darstellen kann, spiegelt sich dies in der Rechtsprechung deutscher Ge-
richte nicht (mehr) wider. Streitige Verfahren, in denen es um aus Sicht der Antragsteller überhöhte 
Kosten geht, sind jedenfalls kaum noch dokumentiert. Dies war nach früheren Erhebungen zum UIG, 
wonach zum Teil von krassen Kostenforderungen die Rede war, noch anders.1345 Dass sich die „Kos-
tenfront“ offenbar beruhigt hat, mag damit zusammenhängen, dass die informationspflichtigen Stellen 
sich stärker bewusst geworden sind, welche Bedeutung dieses Thema hat, und dass sie die Grundsätze 
des freien Zugangs zu Umweltinformationen besser verinnerlicht haben. 

Rechtsprobleme sind daher nur vereinzelt noch anzutreffen. So hat das BVerwG 2016 in einem das IFG 
betreffenden Fall entschieden, dass bei einem auf Informationsantrag, der auf einem einheitlichen Le-
benssachverhalt basiert, gebührenrechtlich eine einheitliche Amtshandlung zugrunde zu legen ist, und 
zwar unabhängig von der Zahl der ergangenen Verwaltungsakte: 

„17 aa) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 IFG a.F. werden Gebühren für Amtshandlungen nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz erhoben. Gemäß Satz 2 der Vorschrift sind sie so zu bemessen, dass der Informationszugang 

nach § 1 IFG wirksam in Anspruch genommen werden kann. 

18 Diese Vorschrift ist Ausdruck des gesetzgeberischen Ziels, dass jeder gegenüber den Behörden und Ein-
richtungen des Bundes einen Anspruch auf Informationszugang haben soll, ohne hiervon durch erhebliche 

finanzielle Hürden abgeschreckt zu werden. ... 

19 bb) Das lässt sich effektiv nur ausschließen, wenn das Verbot abschreckender Wirkung nicht allein bei 
der Bemessung der Gebührenhöhe nach § 10 Abs. 2 IFG a.F. i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 IFGGebV a.F., sondern 
auch bereits bei der Bestimmung der einzelnen gebührenpflichtigen Amtshandlung nach § 10 Abs. 1 Satz 

1 IFG a.F. beachtet wird. § 10 Abs. 2 IFG a.F. beansprucht deshalb nach seinem Sinn und Zweck auch auf 
dieser Ebene Geltung. 

20 Der Begriff der Amtshandlung ist im Informationsfreiheitsgesetz nicht definiert und im Verwaltungskos-
tengesetz nur allgemein umschrieben worden (vgl. § 1 Abs. 1 VwKostG), erschließt sich aber aus § 7 Abs. 1 

Satz 1 IFG. Danach entscheidet die verfügungsberechtigte Behörde über den Antrag auf Informationszugang 
durch Verwaltungsakt. Dieser Verwaltungsakt ist die Amtshandlung, an die die Gebührenpflicht anknüpft. 

Das eröffnet der Behörde jedoch nicht die Möglichkeit, durch Aufteilung ihrer Sachentscheidung auf meh-
rere Verwaltungsakte die Zahl der Gebühren zu erhöhen. Dem steht das erwähnte Verbot prohibitiv wir-

kender Gebührenerhebung entgegen. Enthält ein Informationszugangsantrag ein einheitliches Zugangsbe-
gehren, so ist dessen Bescheidung gebührenrechtlich als eine Amtshandlung zu qualifizieren, gleichviel ob 
sie durch einen oder mehrere Verwaltungsakte erfolgt. Ob ein Antrag ein oder mehrere Begehren enthält, 
hängt - wie die Vorinstanzen zutreffend entschieden haben - von dem konkreten Sachverhalt ab. Stellt die-
ser sich bei wertender Betrachtung als einheitlicher Lebenssachverhalt dar, so liegt nur ein Begehren vor, 

dessen Bescheidung gebührenrechtlich nur eine Amtshandlung ist..“1346 

 

 
1343 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 27. 
1344 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 12 Rn. 28. 
1345 S. etwa die Beispiele bei: Zschiesche/Sperfeld, Zur Praxis des neuen Umweltinformationsrechts in der Bundesrepublik Deutschland, ZUR 
2011, 71, 76. 
1346 BVerwG, Urteil vom 20.10.2016 – 7 C 6/15, juris, Rn. 17 ff. 
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Das BVerwG hat im Einklang mit der vorherigen Rechtsprechung betont, dass Gebühren nicht abschre-
ckend auf den Antragsteller wirken dürfen. 

2.14 Überwachung (§ 13 UIG) 

2.14.1 Beschreibung der Norm 

§ 13 enthält eine Sonderregelung für die Überwachung der privaten informationspflichtigen Stellen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Sie ergänzt damit insbesondere auch § 2 Abs. 2 UIG, in dem der Begriff 
der Kontrolle des Bundes, der für die Eigenschaft als private informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 
1 Nr. 2 UIG konstitutiv ist, definiert wird.1347 

Die Regelung findet keine Vorgabe in der Aarhus-Konvention oder der UIRL. Lediglich in den Erwä-
gungsgründen der UIRL findet sich ein Hinweis auf die Aufsicht der privaten informationspflichtigen 
Stellen durch staatliche Stellen, der sich aber nicht unmittelbar auf deren Überwachung bezieht: 

„Die Begriffsbestimmung sollte ebenfalls auf andere Personen oder Stellen ausgedehnt werden, die im Rah-
men des einzelstaatlichen Rechts umweltbezogene Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfüllen, sowie 
auf andere Personen oder Stellen, die unter deren Aufsicht tätig sind und öffentliche Zuständigkeiten im 

Umweltbereich haben oder entsprechende Aufgaben wahrnehmen.“1348 

§ 13 Abs. 1 UIG bestimmt, dass die Behörden, die im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG die pri-
vaten informationspflichtigen Stellen kontrollieren, auch für die Überwachung verantwortlich sind: 

„Die zuständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung, die die Kontrolle im Sinne des § 2 Absatz 2 für den 
Bund oder eine unter der Aufsicht des Bundes stehende juristische Person des öffentlichen Rechts ausüben, 

überwachen die Einhaltung dieses Gesetzes durch private informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2.“ 

Hiermit werden die Aufgaben der kontrollierenden staatlichen Stellen festgelegt.1349 Die Wahrneh-
mung der Überwachungsaufgabe ist verpflichtend, insoweit besteht kein Handlungsermessen.1350 Ein 
Ermessen in Form eines Auswahlermessens besteht nach § 13 Abs. 3 UIG („können“), nicht aber in Be-
zug auf die grundsätzliche Verpflichtung zur Überwachung.1351  

Adressat der Überwachungspflicht sind im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG die Stellen, die die Kontrolle 
des Bundes wahrnehmen. Dies können auch unter der Aufsicht des Bundes stehende juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts sein. Obliegt die Kontrolle einer Stelle der mittelbaren Bundesverwaltung, 
ist diese, nicht z. B. das jeweilige Bundesministerium, zuständig für die Überwachung. Der Bund kann 
dann auch nicht auf die private informationspflichtige Stelle durchgreifen.1352  

§ 13 Abs. 2 UIG bestimmt, dass die Überwachungsbehörde von der privaten informationspflichtigen 
Stelle die Herausgabe relevanter Informationen verlangen kann:  

„Die informationspflichtigen Stellen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 haben den zuständigen Stellen auf Verlan-
gen alle Informationen herauszugeben, die die Stellen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 be-

nötigen.“ 

 

 
1347 S. dazu oben unter 2.2.2.2.2.1; vgl. auch: Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 13 Rn. 1. 
1348 Erwägungsgrund 11 Satz 2 der UIRL. 
1349 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 13 Rn. 3. 
1350 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 13 Rn. 3; Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 4. 
1351 Nicht zutreffend insoweit: Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 13 Rn. 5, wonach auch hier das Oppor-
tunitätsprinzip für anwendbar gehalten wird. 
1352 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 5. 
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Das Herausgabeverlangen ist als Verwaltungsakt zu qualifizieren.1353 Inhaltlich erstrecken sich die ei-
nem möglichen Herausgabeverlangen unterliegenden Informationen auf alle Angaben, die die Überwa-
chungsbehörde zur Durchführung ihrer Tätigkeit benötigt.1354 Daher sind nicht nur Umweltinformati-
onen erfasst, sondern auch Angaben zu Begleitumständen etc., so dass die Herausgabepflicht weit zu 
verstehen ist.1355 Dies kann etwa in dem Fall, dass Unklarheiten über das Vorliegen einer Umweltinfor-
mation bestehen, soweit gehen, dass der gesamte Vorgang an die aufsichtführende Stelle herauszuge-
ben ist.1356 Hierzu zählt auch der Schriftwechsel zwischen Antragsteller und privater informations-
pflichtiger Stelle.1357 Allerdings können nicht sämtliche bei der privaten Stelle verfügbare Daten her-
ausverlangt werden, sondern nur solche, die zur Durchsetzung der Überwachung erforderlich sind. 
Insoweit unterliegt die Überwachungsbehörde den Maßgaben des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes.1358 Dies schließt nicht aus, dass Angaben herausgegeben werden müssen, bei denen sich später 
erst herausstellt, dass es sich nicht um dem UIG unterfallende Umweltinformationen handelt.1359 Der 
Herausgabeanspruch kann über die Verwaltungsvollstreckung durchgesetzt werden. Zusätzlich oder 
alternativ können auch zivilrechtliche Befugnisse im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Kontroll-
möglichkeiten genutzt werden.1360 

§ 13 Abs. 3 UIG enthält die allgemeine Eingriffsbefugnis, nach der die Aufsichtsbehörde Maßnahmen 
ergreifen, d. h. tatsächliche Handlungen, und Anordnungen, d. h. Verwaltungsakte, erlassen kann:1361 

„Die nach Absatz 1 zuständigen Stellen können gegenüber den informationspflichtigen Stellen nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 2 die zur Einhaltung und Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen ergreifen 

oder Anordnungen treffen.“ 

So kann die Überwachungsbehörde anordnen, dass die private Stelle die begehrten Informationen an 
einen Antragsteller herausgibt.1362 Sie kann auch eine gegenteilige Anordnung auf Untersagung der 
Herausgabe treffen, oder zwischen verschiedenen Teilen des Antragsbegehrens differenzieren. Inso-
weit hat die Aufsichtsbehörde ein weites Auswahlermessen. Unterstützt wird die Anordnungsbefugnis 
durch den Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 14 UIG. 

Allerdings gilt auch hier der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die Maßnahme muss geeignet sein, ein 
den Regelungen des UIG entsprechendes Vorgehen durchzusetzen. Sie muss auch erforderlich sein, 
woran es etwa fehlen kann, wenn die private Stelle von sich aus zu erkennen gibt, dass sie einem Infor-
mationsantrag nachkommen möchte.1363 Anordnungen können aber z. B. erforderlich sein, wenn An-
haltspunkte vorliegen, dass die private Stelle ihre Pflichten nicht erfüllt. Hierfür können Beschwerden 
von Antragstellern Hinweise geben.1364  

 

 
1353 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 13 Rn. 4. 
1354 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 15/4243 vom 22.11.2004, S. 
19. 
1355 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 13 Rn. 7. 
1356 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 8. 
1357 Fluck, in: FluckTheuer, Informationsfreiheitsrecht, § 13 UIG Rn. 37. 
1358 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 9. 
1359 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 13 Rn. 7. 
1360 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 10. 
1361 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 13 Rn. 7. 
1362 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 13; s. auch: Schomerus, Informationsansprüche nach 
dem Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 137. 
1363 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 15. 
1364 Vgl. Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 13 Rn. 8. 
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Die Überwachungsbehörde ist gehalten, die für eine Anordnung erforderlichen Tatsachen genau zu 
ermitteln und kann dazu die Herausgabe von Unterlagen nach § 12 Abs. 2 UIG verlangen. Sie muss 
auch selbst eigene Rechtsüberlegungen anstellen. So muss sie ggf. auch selbst einschätzen, ob die öf-
fentlichen Interessen an der Herausgabe diejenigen eines Dritten an der Geheimhaltung überwiegen. 
Sie darf aber nicht selbst in die Aufgaben der privaten informationspflichtigen Stelle eintreten, indem 
sie z. B. selbst die beantragten Informationen herausgibt.1365  

Eine weitere Frage ist, ob bzw. wie weit sich die private Stelle auf eigene Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse berufen kann. Da das Verhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und privater Stelle grund-
rechtsrelevant ist, kann dies grundsätzlich der Fall sein. Die Überwachungsbehörde muss dann prüfen, 
ob ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Bereitstellung der Information besteht.1366 

Die private Stelle kann gegenüber der Aufsichtsbehörde Rechtsschutz geltend machen, indem sie ge-
gen deren Anordnungen durch Widerspruch und Klage vorgeht. Bei einer Anordnung der sofortigen 
Vollziehung der aufsichtlichen Verfügung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO muss die private informations-
pflichtige Stelle zur Verhinderung des Vollzugs zusätzlich einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO stel-
len.1367 

Für den Antragsteller schließt § 6 Abs. 3 Satz 3 UIG ein Vorgehen gegen die Aufsichtsbehörde mit dem 
Ziel, die informationspflichtige private Stelle zur Bereitstellung der Information zu veranlassen, 
aus.1368 Denkbar ist aber ein Vorgehen mit dem Ziel, die Aufsichtsbehörde überhaupt zu einem Tätig-
werden zu zwingen. Dies kann mit einer Verpflichtungs- oder allgemeinen Leistungsklage erreicht 
werden.1369 

§ 13 Abs. 4 UIG ermächtigt die Bundesregierung zum Erlass einer Rechtsverordnung, mit der die Auf-
gaben der Überwachung auf andere Stellen der öffentlichen Verwaltung übertragen werden können: 

„Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 abweichend von Absatz 1 auf andere Stellen der öffentli-

chen Verwaltung zu übertragen.“ 

Mit anderen Stellen sind solche gemeint, die nicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG für die Wahr-
nehmung der Kontrolle verantwortlich sind. Eine solche Rechtsverordnung ist bislang nicht erlassen 
worden.1370 Es ist ohnehin zu fragen, ob für eine solche Ermächtigung ein nachvollziehbares Bedürfnis 
besteht. 

2.14.2 Rechtsfragen 

Ungeklärte Rechtsfragen stellen sich im Hinblick auf die Überwachung der privaten informations-
pflichtigen Stellen nicht. Dies zeigt sich etwa daran, dass es zu § 13 UIG keine Gerichtsentscheidungen 
und offenbar auch keine streitigen Verfahren gegeben hat. Die Bestimmung scheint daher in der Praxis 
leerzulaufen. 

Hierin liegt aber auch das eigentliche Problem, denn es ist nicht erkennbar, dass eine Kontrolle über 
das Verhalten der privaten informationspflichtigen Stellen überhaupt stattfindet. Letztlich ist diese 
Hypothese nur empirisch zu belegen. Denkbar wäre z. B. die Vorhaltung von Listen, auf denen für den 

 

 
1365 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 13 Rn. 7. 
1366 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 15; Fluck, in: Fluck/Theuer, Informationsfrei-
heitsrecht, § 13 UIG Rn. 26. 
1367 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 16. 
1368 S. dazu die kritischen Bemerkungen oben unter 2.6.2.6. 
1369 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 13 Rn. 17. 
1370 Götze, in: Götze/Engel, UIG, 2017, § 13 Rn. 12. 
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jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Überwachungsbehörde beispielshaft aufgeführt wird, welche pri-
vaten Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG als informationspflichtig angesehen werden. Dies 
gilt auch vor dem Hintergrund, dass solche Listen naturgemäß unvollständig und unverbindlich sein 
müssten. Bislang gibt es diese soweit erkennbar nicht.1371 Auch sonstige Informationen der Öffentlich-
keit seitens der Überwachungsbehörden, welche privaten Stellen als informationspflichtig angesehen 
werden, lassen sich nicht finden. Auch im bisherigen UIG-Leitfaden des BMU wird dieser Bereich fast 
völlig ausgeklammert.1372 Das mit § 13 UIG vorgegebene System einer dezentralen, durch die jeweilige 
Aufsichtsbehörde im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG wahrgenommenen Überwachung hat 
seine praktische Eignung bisher nicht unter Beweis stellen können. 

Von größerer Effizienz wäre möglicherweise die Übertragung der Überwachungsaufgaben auf eine 
zentrale Stelle. Dabei wäre anzudenken, nicht nur die Tätigkeit der privaten informationspflichtigen 
Stellen auf eine solche Stelle zu übertragen, sondern auch die der öffentlichen Stellen einzubeziehen. 
Die Aufsicht über die unter das UIG fallenden Behörden wird ebenfalls von der jeweiligen Fachaufsicht 
durchgeführt. Diese sind regelmäßig nicht speziell für die Belange des Umweltinformationsrechts ge-
schult und nehmen entsprechende aufsichtliche Funktionen, wenn überhaupt, dann regelmäßig nur en 
passant wahr.  

Für diese zentrale Aufgabe bietet sich das Amt des Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
nach § 12 IFG an, dessen Aufgaben nach § 12 Abs. 2 IFG vom Bundesbeauftragten für Datenschutz 
wahrgenommen werden. Die Entscheidung, beide Aufgaben in einer Stelle zu vereinigen, wurde rück-
blickend überwiegend als richtig angesehen.1373 Blickt man in den letzten Tätigkeitsbericht der Bun-
desbeauftragten zur Informationsfreiheit,1374 werden dort allenthalben auch Fragen des UIG behan-
delt, jedenfalls soweit es um die Abgrenzung zwischen IFG und UIG geht. Darüber hinaus sind viele das 
IFG betreffende Einzelfragen gleichermaßen für das UIG relevant. Es bietet sich daher an, auch die ge-
nerellen Kontroll- und Beratungspflichten im Zusammenhang mit dem UIG auf den Bundesbeauftrag-
ten zur Informationsfreiheit zu übertragen.1375 Ggf. könnten die gleichen Argumente für das VIG gelten. 

2.15 Ordnungswidrigkeiten (§ 14 UIG) 

2.15.1 Beschreibung der Norm 

§ 14 UIG enthält einen speziellen Ordnungswidrigkeitentatbestand für Verstöße gegen Anordnungen 
der Überwachungsbehörden gegen private informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 
i.V.m. Abs. 2 UIG: 

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Ab-
satz 3 zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße von bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden.“ 

 

 
1371 S. dazu oben unter 2.2.2.2.2.1.1 
1372 S. UIG-Leitfaden, Entscheidungshilfe für BMUB-Mitarbeiter/innen bei der Anwendung des Umweltinformationsgesetzes (UIG), 2. Novem-
ber 2010 - Fortgeschriebene Fassung - vom 24.06.2015, https://fragdenstaat.de/files/foi/76492/UIG-Leitfaden_Fortschreibung2015.pdf 
(letzter Zugriff am 10.08.2018). 
1373 Schnabel, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 20. Ed. 01.02.2018, IFG § 12 Rn. 30. 
1374 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit für die Jahre 2014 
und 2015, 2016. 
1375 S. bereits: Schomerus, Informationsansprüche im Atom- und Strahlenschutzrecht, 2010, S. 175; vgl. auch Guckelberger, Geschichte des 
Umweltinformationsrechts, NuR 2018, 378, 380. 
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Die praktisch bislang nicht relevante Vorschrift soll die Aufsichtsbehörde unterstützen, indem die 
Nichtbefolgung vollziehbarer Anordnungen sanktioniert wird.1376 Weder die Aarhus-Konvention noch 
die UIRL machen hierzu entsprechende Vorgaben.1377 

Voraussetzung für die Verhängung eines Bußgelds ist eine vollziehbare Anordnung der Aufsichtsbe-
hörde. Es reicht nicht aus, wenn die private Stelle einen Antrag auf Informationszugang nicht ord-
nungsgemäß bearbeitet, etwa indem fälschlich entgegen § 3 Abs. 1 UIG eine begehrte Information 
nicht bereitgestellt wird.1378 Der Verstoß gegen eine Anordnung muss weiter vorsätzlich oder fahrläs-
sig erfolgen, d. h. mit Wissen und Wollen oder unter Verstoß gegen Sorgfaltspflichten.1379 

2.15.2 Rechtsfragen 

Angesichts der praktisch nicht vorhandenen Relevanz der Vorschrift stellen sich keine eigentlichen 
Rechtsfragen. Die Vorschrift kann nur Bedeutung erlangen, wenn die Informationspflichten privater 
Stellen ernster genommen werden. Das wiederum bedarf einer besseren Aufsicht nach § 13 UIG, bes-
serer Unterstützung im Sinne des § 7 UIG, und allgemein einer veränderten, nicht nur von Abwehr ge-
prägten Einstellung der privaten Stellen zu ihren Pflichten nach dem UIG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1376 Karg, in: Gersdorf/Paal, BeckOK InfoMedienR, 18. Ed. 01.02.2017, UIG § 14 Rn. 1. 
1377 Vgl. Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 14 Rn. 1. 
1378 Fluck, in: Fluck, Informationsfreiheitsrecht, § 14 UIG Rn. 4. 
1379 Reidt/Schiller, in: Landmann/Rohmer, UmweltR, 85. EL Dezember 2017, UIG § 14 Rn. 3. 
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3 Zusammenfassende Darstellung der Untersuchungsergeb-
nisse 

3.1 § 1 UIG 
§ 1 UIG besteht aus zwei eigenständigen Regelungen, der Zweckbestimmung in Absatz 1 und dem An-
wendungsbereich in Absatz 2.  

Nach der Zweckbestimmung in § 1 Abs. 1 UIG soll der rechtliche Rahmen für den freien Zugang zu Um-
weltinformationen bei informationspflichtigen Stellen (passive Informationspflicht auf Antrag) sowie 
für die Verbreitung dieser Umweltinformationen (aktive Informationspflicht) geschaffen werden. 
Hiermit werden die allgemeinen Ziele des Umweltinformationsrechts, wie sie sich insbesondere auch 
aus der Aarhus-Konvention und der UIRL ergeben, nicht vollständig abgebildet. Die Zweckbestimmung 
ist inhaltlich wenig substanziell. Die in der Vergangenheit vereinzelt geäußerte Kritik an der grund-
sätzlichen Legitimation des Informationsfreiheitsrechts, nach der eine Zerstörung der Dogmatik des 
deutschen Verwaltungsrechts befürchtet wurde, ist angesichts der eindeutigen völker- und unions-
rechtlichen Verpflichtungen, einen freien Informationszugang im Umweltbereich zu gewährleisten, 
verstummt. Ob aus der Zweckbestimmung ein allgemeiner Auslegungsgrundsatz „im Zweifel für die 
Informationsfreiheit“ ableitbar ist, ist vor dem Hintergrund der sich aus dem Grundsatz der weiten 
Auslegung der anspruchseröffnenden Tatbestandsmerkmale ergebenden allgemeinen Pflicht zur in-
formationsfreundlichen Auslegung praktisch ohne Relevanz. Keine Einigkeit besteht über die Frage, ob 
die Freiheit des Informationszugangs Grundrechtscharakter hat. Während das Unionsrecht mit Art. 52 
Abs. 2 EU-GRCh ein entsprechendes Grundrecht kodifiziert hat, ist eine derartige Ableitung aus Art. 5 
Abs. 1 Satz 1 GG umstritten. Die ausdrückliche Verankerung eines Grundrechts auf Informationszu-
gang, wie dies etwa in Art. 34 der Sächsischen Landesverfassung erfolgt ist, könnte insoweit Klarheit 
schaffen. 

Nach der Regelung des § 1 Abs. 2 UIG über den Anwendungsbereich gilt das Gesetz für informations-
pflichtige Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Informationspflichtige Stellen der Länder werden aufgrund einer engeren Interpretation der 
Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach der Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG seit 
der UIG-Novelle von 2005 nicht mehr erfasst. Dies trägt zur Rechtszersplitterung im Informationsfrei-
heitsrecht bei. Im Rahmen einer wiederaufzunehmenden Diskussion eines umfassenden Informati-
onsgesetzbuchs (IGB) könnte diese Interpretation überdacht werden. Der Anwendungsbereich des 
UIG beschränkt sich nicht auf die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit, sondern deckt auch die 
fiskalische Tätigkeit von Behörden mit ab. Dass die privaten informationspflichtigen Stellen in § 1 Abs. 
2 UIG nicht aufgeführt sind, ist als Versehen des Gesetzgebers zu werten. 

3.2 § 2 UIG 
§ 2 UIG enthält Legaldefinitionen entscheidender Begriffe des UIG, der informationspflichtigen Stellen 
(Absätze 1 und 2), der Umweltinformationen (Absatz 3) und des Verfügens über diese Informationen 
(Absatz 4). Die Regelungen sind in ihrer Bedeutung unterschiedlich, was sich auch in den daraus resul-
tierenden Rechtsstreitigkeiten und Auseinandersetzungen in der Literatur niederschlägt. 

3.2.1 Zur Regierung und den Stellen der öffentlichen Verwaltung 

So sind die Rechtsfragen bzgl. der informationspflichtigen (Bundes-)Regierung und den Stellen der öf-
fentlichen Verwaltung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG) zum größten Teil durch die Rechtsprechung der Ge-
richte geklärt.  
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Zwar ist der Gesetzeswortlaut in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UIG nach dem Verständnis des nationalen Ver-
waltungsrechts, nach dem zwischen Regierung und Verwaltung unterschieden wird, ungenau bzw. 
rechtlich falsch, wenn „die Regierung und andere informationspflichtige Stellen der öffentlichen Ver-
waltung“ genannt werden. Dies führt aber zu keinen praktischen Konsequenzen.  

Weiter fallen Beliehene eindeutig unter den Behördenbegriff (§ 1 Abs. 4 VwVfG) und sind damit als 
Teil der öffentlichen Verwaltung informationspflichtig. Eine Ausweitung der Informationspflicht auf 
Verwaltungshelfer ist angesichts der Informationsverpflichtung der diese berufenden Stellen nicht ge-
boten.  

Eine Legaldefinition der Gremien fehlt. Da das unionsrechtliche und das nationale Verständnis dieses 
Begriffs nicht einheitlich sind, wäre eine Legaldefinition zur Klarstellung hilfreich.  

Erhebliche Rechtsprobleme hat die Frage nach sich gezogen, ob die gesetzesvorbereitende Tätigkeit 
durch Bundesministerien von der Ausnahme des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a UIG erfasst ist. Der EuGH hat 
in der Flachglas Torgau-Entscheidung vertreten, dass grds. auch Ministerien gesetzesvorbe-reitende 
Tätigkeiten wahrnehmen können, die Ausnahme gilt aber nur bis zum Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens. In der Entscheidung betr. die deutsche Umwelthilfe hat der EuGH die ministerielle Tätig-
keit bei der Vorbereitung und dem Erlass von Rechtsverordnungen nicht unter die Ausnahme gefasst. 
Der Bundesgesetzgeber ist den EuGH-Entscheidungen durch Änderung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3a UIG 
nachgekommen.  

Demgegenüber war die Ausnahmebestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3b UIG (Gerichte des Bundes, 
soweit sie nicht Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen) bislang nicht Gegenstand ge-
richtlicher Auseinandersetzungen oder der Diskussion in der Literatur. 

3.2.2 Zu den privaten informationspflichtigen Stellen 

Das Problemfeld der Informationspflicht von natürlichen oder juristischen Personen des privaten 
Rechts nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 UIG stellt eine offene Flanke des Gesetzes dar, die bisher durch 
Rechtsprechung und Literatur nur unzureichend geklärt ist.  

Dies liegt insbesondere an der Unklarheit der Definition dieser informationspflichtigen Stellen. Dass 
die öffentlichen Aufgaben und öffentlichen Dienstleistungen nur schwer abgrenzbar sind, ist letztlich 
nicht relevant, denn diese Abgrenzung ist auch nicht erforderlich. Schwieriger ist die Bestimmung der 
Personen, die konkret unter die Informationspflicht fallen. Dies lässt sich nur unter Betrachtung des 
jeweiligen Einzelfalls ermitteln. Das EuGH-Urteil „Fish Legal and Shirley“ von 2013 zu Wasserver- und 
Abwasserentsorgungsunternehmen gibt insoweit nur unzureichende Hilfestellungen, weil dort vor al-
lem auf die nationale Gesetzgebung verwiesen wird. Aufgrund von Rechtsprechung bis hin zum 
BVerwG ist die Bestimmung der privaten informationspflichtigen Stellen für Bahnunternehmen am 
weitesten fortgeschritten. Hier wurden Unternehmensteile wie die DB Netz AG als informationspflich-
tige Stelle angesehen, auch wenn noch keine vollständige Klarheit geschaffen wurde, ob die Bahn AG in 
ihrer Gesamtheit unter § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 UIG fällt. Für andere Bereiche wie Energieversor-
gungsunternehmen, private Rücknahmesysteme oder Exportkreditversicherungen gibt es zwar Unter-
suchungen in der Literatur, es fehlt aber an Rechtsprechung. Dieses Fehlen von gerichtlichen Entschei-
dungen ist überraschend, zeigt es doch, dass entweder keine bis wenig Anträge an diese privaten Stel-
len gestellt werden, oder dass diese Unternehmen die Antragsteller von vornherein antragsgemäß be-
scheiden und damit klaglos stellen. Problematisch ist auch der Kontrollbegriff in § 2 Abs. 2 UIG, der 
trotz des weiten Verständnisses des EuGH sehr eng umgesetzt worden ist.  

Letztliche Klarheit kann nur anhand der jeweiligen Einzelfälle gewonnen werden. Hierzu bedarf es ei-
ner größeren Zahl an Anträgen und der Bereitschaft, Streitfragen gerichtlich klären zu lassen. Dass das 
Interesse der möglicherweise betroffenen natürlichen und juristischen Personen des privaten Rechts 
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daran wenig ausgeprägt sein dürfte, liegt auf der Hand. Ein Beitrag zur inhaltlichen Klärung könnte 
durch den Informationsfreiheitsbeauftragten mit Zuständigkeit auch für das UIG geleistet werden. 

3.2.3 Zum Begriff der Umweltinformationen 

Die Legaldefinition des Begriffs der Umweltinformationen in § 2 Abs. 3 UIG enthält mit Daten über 

1. den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft, Wasser etc., 
2. sich auf die Umwelt auswirkende Faktoren wie Stoffe, Energie etc., 
3. (menschliche) Maßnahmen oder Tätigkeiten mit Auswirkungen auf die Umwelt oder zum 

Schutz der Umwelt, 
4. Berichte über den Vollzug des Umweltrechts, 
5. Analysen zur Vorbereitung oder Durchführung von Maßnahmen nach Nr. 3, 
6. den Zustand der menschlichen Gesundheit etc., soweit eine Betroffenheit über den Umweltpfad 

gegeben ist oder sein kann, einschließlich der (umweltbezogenen) Kontamination der Lebens-
mittelkette 

sechs Gruppen von Umweltinformationen.  

Die Definition stellt die Anwender vor lediglich geringe Probleme. Ein wesentlicher Grund hierfür ist 
das auf allen Ebenen – von der Aarhus-Konvention über die UIRL und auch das UIG – angewandte Ge-
bot der weiten Auslegung der anspruchsbegründenden Merkmale, zu denen auch die Begriffsdefinitio-
nen der Umweltinformationen zu zählen sind. Ein weiterer Grund für die relativ gesehen wenigen 
Rechtsfragen bei der Auslegung des Begriffs der Umweltinformationen liegt in der Breite der sechs 
aufgeführten Gruppen, die kaum eine Lücke offenlassen. Vielfach sind in der praktischen Anwendung 
auch mehrere dieser einzelnen Teildefinitionen einschlägig.  

Fälle, in denen beantragte Daten nicht unter die Umweltinformationen fallen, sind daher selten. So hat 
die Rechtsprechung für nicht mehr zu realisierende Pläne wie etwa fallen gelassene Bebauungspläne 
keine umweltrelevanten Maßnahmen oder Tätigkeiten angenommen. Dies ist allerdings im Hinblick 
auf die gebotene weite Auslegung zu hinterfragen. Im Falle der Agrarsubventionen war zunächst durch 
die Verwaltungsgerichte uneinheitlich entschieden, später aber durch das OVG Münster eine gewisse 
Klärung im Sinne der weiten Auslegung herbeigeführt worden. Leider hat das BVerwG dann versäumt, 
insoweit eine eindeutige Position zu beziehen. Umstritten war die Subsumtion von Medien wie des 
Trinkwassers und der Innenraumluft unter den Begriff der Umweltinformationen. Dies wurde aber 
nach Änderung des § 2 Abs. 3 UIG (z. B. Ersetzung des Begriffs „Gewässer“ durch „Wasser“) durch die 
Literatur bzw. die Rechtsprechung im Sinne der weiten Interpretation geklärt. 

3.2.4 Zum Verfügen über Umweltinformationen 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 UIG verfügt eine informationspflichtige Stelle über Umweltinformationen, wenn 
diese bei ihr vorhanden sind oder für sie bereitgehalten werden.  

Ein Bereithalten dieser Informationen wird nach § 2 Abs. 4 Satz 2 UIG dann angenommen, wenn eine 
nicht selbst informationspflichtige natürliche oder juristische Person Umweltinformationen für eine 
informationspflichtige Stelle aufbewahrt, auf die diese Stelle einen Übermittlungsanspruch hat. Hier-
mit soll der zunehmenden Verpflichtung von Unternehmen zur Selbstüberwachung Rechnung getra-
gen werden, die dazu führt, dass Aufbewahrungspflichten über ein Outsourcing auf Dritte übertragen 
werden.  

Die sich insoweit stellenden Rechtsfragen sind begrenzt und im Wesentlichen auch gelöst. So kommt 
es für das Verfügen der informationspflichtigen Stelle nicht auf die rechtliche, sondern die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über die Daten an. Auch Daten, die noch aufbereitet werden müssen, sind nach weit 
überwiegender Auffassung im Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 1 UIG vorhanden. Grundsätzlich ergibt sich hie-
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raus aber keine Aufbewahrungspflicht, es sei denn, Daten würden bewusst vernichtet, um den Infor-
mationsanspruch zu umgehen. Bei der Speicherung von Daten sind die Vorgaben der DSGVO zu beach-
ten. 

Ein Bereithalten liegt nicht nur dann vor, wenn der Übermittlungsanspruch auf einer speziellen ver-
traglichen Rechtspflicht beruht, sondern auch dann, wenn ein Unternehmen öffentlich-rechtlich, etwa 
im Rahmen der Selbstüberwachung zur Aufbewahrung von Messberichten o. ä. verpflichtet ist. 

3.3 § 3 UIG 
Im Ergebnis erscheinen die bzgl. der Antragsberechtigung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG aufgeworfenen 
Rechtsfragen gelöst. Grund hierfür ist die gebotene weite, dem Zweck des UIG, einen möglichst freien 
Informationszugang zu gewährleisten entsprechende Auslegung der Merkmale des § 3 Abs. 1 Satz 1 
UIG. Die Interessen des Antragstellers spielen daher im Rahmen der Antragsbefugnis keine Rolle. Es 
gibt auch keinen Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit der Daten. Zurzeit sind keine weiteren, die Frage 
der Antragsberechtigung betreffenden Rechtsstreitigkeiten ersichtlich. 

Das Verhältnis des UIG-Anspruchs zu anderen Ansprüchen auf Informationszugang wird in § 3 Abs. 1 
Satz 2 UIG dahingehend geregelt, dass andere Ansprüche auf Informationszugang unberührt bleiben. 
Daher besteht Anspruchskonkurrenz mit anderen Zugangsansprüchen. Soweit es sich um den Zugang 
zu Umweltinformationen handelt, geht das UIG dem IFG gemäß § 1 Abs. 3 IFG vor. Ansprüche nach 
dem Bundes- und den Landes-Umweltinformationsgesetzen schließen sich aber wegen des unter-
schiedlichen Anwendungsbereichs aus. Umstritten ist, ob das UIG einen Vorrang vor bereichsspezifi-
schen Zugangs- und Informationsansprüchen genießt. Das BVerwG und Teile der Literatur nehmen 
dies wegen der Spezialität der auf Umweltinformationen gerichteten Ansprüche an, in der Literatur 
wird dies aber auch in Frage gestellt. Dagegen erscheint das Verhältnis zur Abgabenordnung durch die 
Rechtsprechung in dem Sinne geklärt, dass ihr kein Vorrang im Verhältnis zu Informationszugangsan-
sprüchen zukommt. 

Rechtsstreitigkeiten zur Art und Weise der Zugangsgewährung nach § 3 Abs. 2 UIG sind in den letzten 
Jahren nicht mehr bekannt geworden. Insbesondere erscheint der Begriff des deutlich höheren Ver-
waltungsaufwands als Grund für die Wahl einer anderen als der gewünschten Zugangsart keine recht-
lichen Probleme mehr zu bereiten. § 4 Abs. 4 UIG komplettiert die Regelung zur Art des Informations-
zugangs, indem dann, wenn eine andere Art des Zugangs von der informationspflichtigen Stelle beab-
sichtigt ist, dies dem Antragsteller innerhalb der Monatsfrist nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UIG unter An-
gabe der Gründe mitzuteilen ist. 

§ 3 Abs. 3 UIG normiert zwingende Fristen für die Zugangsgewährung. Hierfür sollen vom Antragstel-
ler angegebene Zeitpunkte berücksichtigt werden, und im Regelfall spätestens nach Ablauf eines Mo-
nats soll die Information erteilt werden. Bei umfangreichen und komplexen Informationen beträgt die 
Frist zwei Monate. Die Geltung dieser längeren Frist ist dem Antragsteller nach § 4 Abs. 5 UIG inner-
halb eines Monats unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Hier stellt sich zunächst das Problem der 
Sanktionslosigkeit der Verletzung dieser Fristvorschriften. Insbesondere gibt es keine Ablehnungsfik-
tion, und auch zivilrechtliche Haftungsansprüche nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG sind wegen der Not-
wendigkeit einer drittgerichteten Amtspflicht zur Schadensabwehr problematisch. Wegen des zwin-
genden Charakters der Fristen nach § 3 Abs. 3 UIG ist aber davon auszugehen, dass die Drei-Monats-
Frist für eine Untätigkeitsklage sich entsprechend verkürzt. Problematisch und praktisch kaum mög-
lich ist in vielen Fällen die Einhaltung der Fristen in Drittbeteiligungsfällen. § 9 Abs. 1 UIG schreibt bei 
der Betroffenheit von Datenschutzbelangen und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ein Anhö-
rungsverfahren vor. Es ist praktisch so gut wie unmöglich, dieses in einem Monat durchzuführen, und 
auch die Einhaltung der Zwei-Monats-Frist ist in vielen Fällen nicht möglich. Dies gilt zumal dann, 
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wenn langwierige Rechtsschutzverfahren anstehen. Eine Lösung dieses strukturellen Defizits des Ge-
setzes ist de lege lata nicht in Sicht. Allenfalls werden dessen praktische Folgen durch die weitgehende 
Sanktionslosigkeit von Fristverstößen gemildert. 

3.4 § 4 UIG 
§ 4 UIG normiert Anforderungen an den Antrag auf Umweltinformationen und das Verfahren. Das ge-
nerelle Antragserfordernis in Absatz 1 wird durch die Notwendigkeit der Bestimmtheit des Antrags in 
Absatz 2 ergänzt. Die Absätze 2 – 4 enthalten Regelungen für den Fall einer notwendigen nachträgli-
chen Präzisierung des Antrags. Speziell für den Fall, dass ein Antrag nicht in der regulären Monatsfrist 
nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 UIG abschließend bearbeitet werden kann, enthält § 4 Abs. 5 UIG eine Mit-
teilungspflicht der informationspflichtigen Stelle an den Antragsteller über die Geltung der längeren 
Zwei-Monats-Frist nach § Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 UIG. 

Eine für die Praxis wesentliche Rechtsfrage liegt darin, wie angesichts des Fehlens einer „Mengen-
schwelle“ im UIG mit sog. Ausforschungsanträgen, die eine Vielzahl von Daten umfassen, umgegangen 
werden soll. Derartige Anträge können, aber müssen nicht unbestimmt sein. Die Bitte um Präzisierung 
nach § 4 Abs. 2 UIG setzt aber die Feststellung der Unbestimmtheit voraus. Diese Anträge sind nur 
dann als missbräuchlich im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG anzusehen, wenn eindeutig ist, dass das 
„Lahmlegen“ der informationspflichtigen Stelle bezweckt wird. Ebenso wenig ist die Erhebung von Ge-
bühren und Auslagen nach § 12 UIG als mögliches Korrektiv geeignet, die notwendige Arbeitslast der 
informationspflichtigen Stellen zu reduzieren. Die informationspflichtigen Stellen sind daher gehalten, 
sich auch auf umfangreiche Ausforschungsanträge einzustellen. Neben anderen materiellen Aufgaben 
ist auch der Vollzug des UIG eine Pflichtaufgabe des materiellen Umweltrechts. 

Ob Antragsteller Namen und Anschrift nennen müssen, oder ob auch anonyme Anträge bearbeitet 
werden müssen, gibt das UIG nicht vor. Angesichts dessen, dass der Antragsteller nach § 3 Abs. 1 UIG 
kein eigenes Interesse an dem Informationsbegehren kundtun muss, kommt es nicht darauf an, wer 
genau einen solchen Antrag stellt. In Zeiten neuer Kommunikationsmedien ist es vielfach üblich ge-
worden, anonym oder unter Pseudonym aufzutreten. Dies mag in „normalen“ Verwaltungsverfahren 
wie etwa bei der Beantragung einer Baugenehmigung undenkbar sein. Nach dem UIG tritt aber der An-
tragsteller als Repräsentant der Öffentlichkeit auf, für die ein generelles Interesse an dem Bekannt-
werden von Umweltdaten vorausgesetzt wird. Daher ist, soweit dies verwaltungsmäßig machbar und 
auch eine eventuelle Gebührenerhebung durchführbar ist, eine Pflicht zur Bearbeitung anonymer An-
träge anzunehmen. 

Eine weitere Einzelfrage betrifft das Verfahren bei der Nichtpräzisierung des Antrags durch den An-
tragsteller, das in § 4 UIG nicht weiter geregelt ist. Ist er der Auffassung, der Antrag sei entgegen der 
Annahme der informationspflichtigen Stelle präzise genug, kann er eine nochmalige Überprüfung an-
regen. Letztlich bleibt ihm immer noch der Verwaltungsrechtsweg nach Maßgabe des § 6 UIG. 

Sofern eine informationspflichtige Stelle wahrheitswidrig angibt, die gewünschten Informationen 
seien bei ihr nicht vorhanden, kann der Antragsteller dies nur schwer nachweisen. Er muss sich auch 
nicht mit der Weiterleitung an eine andere Stelle abfinden, sondern kann mit dem Begehren, die Infor-
mation von einer bestimmten Stelle zu erhalten, den Rechtsweg gemäß § 6 UIG beschreiten. 

Für den Fall einer antragsgemäßen Entscheidung sieht das UIG keine besonderen Regelungen vor. Bei 
Behörden ist von der Verwaltungsaktqualität der Entscheidung nach § 35 VwVfG auszugehen, wobei 
die nachfolgende Übermittlung als Realakt anzusehen ist. Beides kann aber auch in einer tatsächlichen 
Handlung zusammenfallen. Bei privaten informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 
und Abs. 3 UIG liegt kein Verwaltungsakt, sondern eine tatsächliche Handlung vor. In beiden Fällen ist 
aber durch § 6 UIG der Rechtsschutz garantiert. 
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3.5 § 5 UIG 
§ 5 UIG enthält spezielle Regelungen für die Ablehnung von Anträgen auf Informationszugang. Die Re-
gelung setzt insbesondere Art. 4 Abs. 5 UIRL und Art. 4 Abs. 6 und Abs. 7 der Aarhus-Konvention in na-
tionales Recht um. In § 5 Abs. 1 UIG werden die Ablehnungsgründe abschließend aufgeführt, wobei 
zwischen solchen materiell-rechtlicher Natur gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 UIG (Ablehnungsgründe nach §§ 
8 und 9 UIG) und gesetzlichen Fiktionen einer Ablehnung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 UIG (Ablehnung der 
gewünschten Art des Zugangs oder der Verweisung auf eine andere Zugangsart) unterschieden wird. 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 3 1. HS UIG sind dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 4 UIG kann nicht nach § 39 Abs. 2 VwVfG von der Begründungspflicht abgewichen 
werden. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 2. HS UIG sind für den Fall einer Ablehnung nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG, 
d. h. wenn sich der Antrag auf die Zugänglichmachung von Material, das gerade vervollständigt wird, 
noch nicht abgeschlossener Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten bezieht, die Stelle, die 
das Material vorbereitet, sowie der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen. § 5 Abs. 
2 Satz 1 UIG sieht vor, dass die Ablehnung des Antrags bei einem schriftlichen Antrag oder bei entspre-
chendem Wunsch des Antragstellers schriftlich zu erfolgen hat. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 UIG ist die Infor-
mation auf Verlangen der antragstellenden Person in elektronischer Form mitzuteilen, wenn der Zu-
gang hierfür eröffnet ist. Von besonderer Bedeutung ist die Pflicht des § 5 Abs. 3 UIG zur Aussonde-
rung von nicht den Ausnahmetatbeständen der §§ 8 und 9 UIG unterfallenden Informationen, d. h. zur 
Zugänglichmachung, soweit eine Aussonderung möglich ist. § 5 Abs. 4 UIG verpflichtet die informati-
onspflichtige Stelle bei einem ablehnenden Bescheid zur Erteilung einer Rechtsbehelfsbelehrung. 

Die vollständige oder teilweise Ablehnung eines Informationsantrags durch eine informationspflich-
tige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Stellen der öffentlichen Verwaltung) erfüllt die Kriterien 
des § 35 Satz 1 VwVfG und ist ein Verwaltungsakt. Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der 
Rechtsqualität von (ablehnenden) Entscheidungen privater informationspflichtiger Stellen im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG. Hier handelt es sich um Erklärungen „sui generis“, die keinen Ver-
waltungsakt nach § 35 Satz 1 VwVfG darstellen. 

Die Aussonderungspflicht bei teilweiser Ablehnung wirft verschiedene Fragen auf. Grundsätzlich muss 
immer dann, wenn einzelne Ausnahmetatbestände der §§ 8 und 9 UIG vorliegen, zusätzlich geprüft 
werden, ob nur ein Teil der Daten nicht betroffen ist und daher ausgesondert und übermittelt werden 
muss. Diese Prüfung unterliegt einer vollständigen gerichtlichen Kontrolle. § 5 Abs. 3 UIG verlangt die 
Trennung und Aussonderung nur, „soweit es möglich ist“. Hierbei geht es um die rein technische Mög-
lichkeit der Aussonderung, der Verwaltungsaufwand darf insoweit keine Rolle spielen. Nicht geklärt 
ist das Verhältnis zwischen Aussonderung (§ 5 Abs. 3 UIG) und Eröffnung einer anderen als der ge-
wünschten Art des Informationszugangs (§ 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 UIG). Die Aussonderung bezieht sich 
auf den Inhalt, während es bei § 3 Abs. 2 UIG um die Form, d. h. eine andere Art der Informationsertei-
lung geht. Aussonderung und die andere Art des Zugangs können miteinander gekoppelt werden, z. B. 
wenn eine schriftliche Anfrage nicht wie nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UIG schriftlich, sondern mündlich be-
antwortet wird, weil eine Aussonderung im schriftlichen Dokument nach § 5 Abs. 3 UIG nicht möglich 
ist. 

§ 5 UIG enthält keine Aussage darüber, welche Folgen es hat, wenn eine informationspflichtige Stelle 
auf einen Antrag nicht reagiert. Nach einem EuGH-Urteil von 2005 aufgrund eines belgischen Falls 
wurde eine nationale Regelung, die eine Untätigkeit der informationspflichtigen Stelle auf einen An-
trag hin als Ablehnung fingierte, für grundsätzlich mit der UIRL vereinbar erklärt. Jedoch wurde man-
gels Begründung ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 4 letzter Satz UIRL angenommen. Eine derartige Kon-
struktion ist im deutschen Recht nicht erforderlich, weil insoweit die Möglichkeit der Untätigkeits-
klage besteht, so dass auch bei Schweigen auf einen Antrag die Anforderungen des Art. 6 UIRL (Zugang 
zu den Gerichten) erfüllt werden. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

293 

 

Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 UIG muss der Antragsteller innerhalb der Fristen des § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG über 
die Ablehnung unterrichtet werden, wobei der Fall einer verspäteten Ablehnung nicht geregelt ist. In-
soweit kann aber wie beschrieben Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO erhoben werden. 

§ 5 Abs. 4 UIG verlangt bei jeder ablehnenden Entscheidung eine Rechtsbehelfsbelehrung über die 
Rechtsschutzmöglichkeiten, die Stelle, bei der der Rechtsbehelf einzureichen ist, und die Rechtsschutz-
frist. § 37 Abs. 6 VwVfG sieht ebenfalls eine allgemeine Belehrungspflicht vor, jedoch nicht bei mündli-
chen Verwaltungsakten.  Da § 5 Abs. 4 UIG auch insoweit eine Rechtsbehelfsbelehrung vorschreibt, 
geht das UIG über die allgemeinen Regeln des VwVfG hinaus. Ungewöhnlich ist die Rechtsbehelfsbe-
lehrung bei ablehnenden Bescheiden von informationspflichtigen privaten Stellen im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 UIG, da hier kein Widerspruchsverfahren, sondern nach § 6 Abs. 3 UIG ein Überprüfungs-
verfahren sui generis vorgesehen ist. Die Belehrung muss sich auch darauf erstrecken. In der Beleh-
rung muss die genaue Klageart (hier: allgemeine Leistungsklage) nicht bezeichnet werden, so dass es 
ausreicht, wenn allgemein die Möglichkeit der Klageerhebung erwähnt wird. § 5 Abs. 4 UIG geht inso-
fern fehl, als hier als notwendiger Inhalt der Belehrung auch eine Information über die Rechtsschutz-
frist bezeichnet wird. Jedoch ist für die allgemeine Leistungsklage keine Frist vorgeschrieben. Eine 
analoge Anwendung der Monatsfrist nach § 74 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 VwGO verbietet sich hier, 
weil der Antragsteller benachteiligt würde. 

3.6 § 6 UIG 
§ 6 UIG regelt den Rechtsschutz bei Streitigkeiten über den Informationszugang. Hiermit werden Art. 6 
UIRL sowie Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Aarhus-Konvention in nationales Recht umgesetzt. § 6 Abs. 1 UIG 
bestimmt generell und abschließend, dass für Streitigkeiten nach dem UIG der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben ist. Gegen Entscheidungen informationspflichtiger Stellen der öffentlichen Verwaltung ist 
nach § 6 Abs. 2 UIG immer ein Widerspruchsverfahren durchzuführen, auch wenn die Ablehnung 
durch eine oberste Bundesbehörde erfolgt. In § 6 Absätze 3 – 5 UIG sind besondere Regelungen für das 
Vorgehen gegen Ablehnungen von Informationsanträgen privater informationspflichtiger Stellen vor-
gesehen. Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 UIG kann der Antragsteller anstelle eines Widerspruchsverfahrens ein 
Überprüfungsverfahren (Verfahren sui generis) bei der informationspflichtigen privaten Stelle an-
strengen. Diese Überprüfung ist nach § 6 Abs. 3 Satz 2 UIG keine Voraussetzung für die Erhebung einer 
verwaltungsgerichtlichen Klage. Gegen die Überwachungsbehörde nach § 13 Abs. 1 UIG ist eine Klage 
nicht zulässig (§ 6 Abs. 3 Satz 3 UIG). § 6 Abs. 4 UIG enthält Verfahrens- und Formvorschriften für das 
Überprüfungsverfahren der privaten Stelle. Danach beträgt die Frist für die Geltendmachung des Über-
prüfungsanspruchs wie die Widerspruchsfrist nach § 70 Abs. 1 VwGO einen Monat. Anders als beim 
Widerspruchsverfahren ist nach § 6 Abs. 4 Satz 2 UIG für die Bearbeitung durch die private Stelle 
ebenfalls eine Frist von einem Monat vorgesehen. Nach § 6 Abs. 5 UIG wird den Ländern freigestellt, ob 
sie nach dem Muster von § 6 Abs. 1 UIG auch für Klagen gegen private Stellen den Ver-waltungsrechts-
weg eröffnen wollen.  

Der Rechtsschutz kann sich zunächst auf die Durchsetzung des Zugangsanspruchs richten. Dann kann 
sich  

► der Antragsteller gegen eine informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Behörde), 

► der Antragsteller gegen einen privaten Informationsverpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 
2 UIG oder 

► die Aufsichtsbehörde gegen einen privaten Informationsverpflichteten (Durchsetzung der Aufsicht 
nach § 13 UIG) 

wenden. Der Rechtsschutz kann auch auf die Verhinderung des Zugangs gerichtet sein. Dann kann  

► ein betroffener Dritter gegen eine informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG (Behörde), 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

294 

 

► ein betroffener Dritter gegen einen privaten Informationsverpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 
Abs. 2 UIG oder 

► ein privater Informationsverpflichteter nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG gegen eine Verfügung 
der Aufsichtsbehörde (§ 13 UIG), mit der eine Verpflichtung zur Herausgabe von Informationen an 
einen Antragsteller ausgesprochen wird, 

vorgehen. 

Rechtsfragen des Rechtsschutzes stellen sich vor allem im Hinblick auf den Schutz Drittbetroffener, 
insbesondere von Unternehmen. Die Grundkonstellation besteht aus einem Dreiecksverhältnis aus An-
tragsteller, einer informationspflichtigen Stelle und dem Dritten, der die Herausgabe der Daten an den 
Antragsteller verhindern möchte. Zwar sieht § 9 Abs. 1 UIG einige Vorschriften für die informations-
pflichtigen Stellen wie eine Anhörungspflicht vor, der Rechtsschutz ist aber nicht näher geregelt. Aus § 
6 Abs. 1 und 2 UIG ergibt sich lediglich, dass immer die Verwaltungsgerichte zuständig sind und dass, 
soweit es um öffentliche Stellen geht, immer ein Widerspruchsverfahren durchzuführen ist. Diese gilt 
auch für den Drittschutz. 

Nicht geregelt ist z. B., wie zu verfahren ist, wenn die informationspflichtige Stelle entschieden hat, die 
Information nach dessen Anhörung gemäß § 9 Abs. 1 UIG gegen den Willen des Dritten herauszugeben. 
Aus dem Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG wird gefolgert, dass vor der 
tatsächlichen Übermittlung der Informationen an den Antragsteller eine Anhörung des Dritten erfol-
gen muss. Damit wird dem Dritten ermöglicht, über einen Drittwiderspruch nach § 6 Abs. 2 UIG, bzw., 
im Falle von privaten informationspflichtigen Stellen, über ein Überprüfungsverfahren nach § 6 Abs. 3 
UIG und/oder eine Klage, ggf. auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes, gegen die beabsichtigte 
Herausgabe vorzugehen. 

Für den einstweiligen Rechtsschutz gilt, dass der Begünstigte (der Antragsteller nach § 3 Abs. 1 UIG) 
einen Antrag auf Anordnung der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts (hier: Übermittlung der 
Information) stellen kann, um hierdurch entgegen der Stellungnahme des betroffenen Dritten an die 
begehrten Daten zu gelangen. Soweit es um Entscheidungen öffentlicher Stellen (Verwaltungsakte) 
geht, müssen angesichts der nicht mehr rückholbaren Entscheidung (die Information wird dann ja er-
teilt) im Rahmen der nach § 80 Abs. 5 VwGO zu erfolgenden summarischen Prüfung der Hauptsache 
die Interessen des Dritten besondere Beachtung finden.  

Bei informationspflichtigen privaten Stellen fehlt für den Fall, dass ein Dritter gegen eine Herausgabe 
der Information durch die Stelle vorgehen möchte, eine Regelung wie in § 6 Abs. 3 UIG über ein Über-
prüfungsverfahren. Rechtsschutz ist hier durch eine Leistungsklage in Form einer Unterlassungsklage 
beim Verwaltungsgericht möglich. Will ein betroffener Dritter die Herausgabe der Information verhin-
dern, muss er mangels aufschiebender Wirkung der Klage einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung nach § 123 VwGO stellen. 

Die Ausnahmetatbestände des § 9 UIG haben drittschützende Wirkung, so dass sich ein Dritter auf de-
ren Verletzung berufen kann. Dies gilt auch für § 9 Abs. 2 UIG, wonach von privaten Dritten ohne 
rechtliche Verpflichtung an eine informationspflichtige Stelle übermittelte Umweltinformationen 
grundsätzlich nur mit Einwilligung des Dritten dem Antragsteller zugänglich gemacht werden dürfen. 
Dagegen haben die dem Schutz öffentlicher Interessen dienenden Ausnahmetatbestände des § 8 UIG 
grundsätzlich keinen drittschützenden Charakter. Anders verhält es sich mit § 8 Abs. 1 Nr. 3 UIG betr. 
den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren. Hier ist ein drittschützender Charakter anzuneh-
men. Die Verfahrensregelungen der §§ 4 und 5 UIG gewähren keinen Drittschutz. 

Eine Frist für die Bescheidung des Widerspruchs ist in § 6 Abs. 2 UIG anders als bei privaten informa-
tionspflichtigen Stellen im Rahmen des Überprüfungsverfahrens gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 UIG (Frist für 
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die Übermittlung des Ergebnisses eine Frist von einem Monat) nicht vorgesehen. Daher ist anzuden-
ken, auch im Widerspruchsverfahren eine Monatsfrist vorzugeben.  

Vergleichbar ist auch für die allgemeine Leistungsklage (bzw. die Unterlassungsklage) gegen Entschei-
dungen privater informationspflichtiger Stellen keine Frist vorgesehen. Aus Gründen der Rechtsklar-
heit wird insoweit eine entsprechende Befristung gefordert. 

Da nach § 6 Abs. 3 Satz 2 UIG die Überprüfung durch die private informationspflichtige Stelle keine Vo-
raussetzung für die Klageerhebung ist, kann ein Antragsteller Klage erheben, ohne das Ergebnis der 
Überprüfung abzuwarten. Grundsätzlich können Überprüfungsverfahren und Klage parallel durchge-
führt werden. Es sind verschiedene schwierige Konstellationen praktisch denkbar. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn die Ergebnisse beider Verfahren unterschiedlich ausfallen.  

Das In-Camera-Verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO dient dazu, eine vorzeitige Erledigung der Hauptsa-
che durch Bekanntgabe der begehrten Informationen, die wegen der Vorlagepflicht nach § 99 Abs. 1 
VwGO und des Akteneinsichtsrechts nach § 100 VwGO ansonsten eintreten würde, zu vermeiden. Je-
doch sind die Regelungen für das In-Camera-Verfahren nicht auf alle Beteiligten des § 2 Abs. 1 UIG an-
wendbar. So fehlt eine Aufsichtsbehörde über die Regierung, und auch für Organe privatrechtlich orga-
nisierter Rechtsträger gibt es keine oberste Aufsichtsbehörde. Vorgeschlagen wurde, das UIG um eine 
Regelung zu ergänzen, nach der ein In-Camera-Verfahren vor dem Gericht der Hauptsache durchge-
führt werden kann. 

§ 6 Abs. 3 Satz 3 UIG schließt im Falle der Ablehnung durch eine private informationspflichtige Stelle 
eine Klage des Antragstellers gegen die Aufsichtsbehörde nach § 13 Abs. 1 UIG, d. h. die Behörde, die 
für die Kontrolle nach § 2 Abs. 2 UIG zuständig ist, aus. Es ist nicht ersichtlich, warum die ansonsten 
übliche Möglichkeit des Vorgehens gegenüber der Aufsichtsbehörde kategorisch ausgeschlossen wer-
den muss. Eine eindeutige Begründung hierzu findet sich weder in der Literatur noch in den Gesetzes-
materialien. 

3.7 § 7 UIG 
§ 7 UIG mit seinen allgemeinen Pflichten der informationspflichtigen Stellen, den Antragstellern den 
Zugang zu den begehrten Daten zu erleichtern, beruht auf Vorgaben aus der Aarhus-Konvention (ins-
besondere Art. 3 Abs. 2 – 4 und auch Art. 5), und der UIRL mit Art.  3 Abs. 4 UAbs. 2, Abs. 5 und Art. 8 
Abs. 1, der fast wortgleich in § 7 Abs. 3 UIG aufgenommen wurde. Nach § 7 Abs. 1 UIG haben die infor-
mationspflichtigen Stellen Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu den bei ihnen verfügbaren 
Umweltinformationen zu ergreifen und wirken auf deren Speicherung in elektronischen Datenbanken 
oder in sonstigen Formaten hin, um die Abrufbarkeit über Mittel der elektronischen Kommunikation 
zu gewährleisten. § 7 Abs. 2 UIG ergänzt und konkretisiert die generelle Unterstützungspflicht, indem 
beispielsweise praktische Vorkehrungen wie die Benennung von Auskunftspersonen oder Informati-
onsstellen, die Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfügbare Umweltinformationen, die Ein-
richtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken und die Veröffentlichung von 
Informationen über behördliche Zuständigkeiten genannt werden. § 7 Abs. 3 UIG stellt unter dem Vor-
behalt der Möglichkeit Anforderungen an die von den informationspflichtigen Stellen zusammenge-
stellten Umweltinformationen im Hinblick auf Aktualität, Exaktheit und Vergleichbarkeit. 

Rechtsfragen zur Unterstützungspflicht nach § 7 UIG stellen sich nicht vor dem Hintergrund von ge-
richtlichen Entscheidungen und auch kaum aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen in der Lite-
ratur, sondern vor allem im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit und Geeignetheit der Regelung mit Blick 
auf die damit verfolgten Ziele. 

So ist das Verhältnis zum wesentlich jüngeren EGovG von 2013 weitgehend ungeklärt. Es gibt Über-
schneidungen zwischen dem EGovG und der Unterstützungspflicht nach § 7 UIG, insbesondere im Hin-
blick auf die in § 7 Abs. 2 UIG aufgeführten praktischen Vorkehrungen wie die Veröffentlichung von 
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Verzeichnissen und die Einrichtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken. Die 
Anwendungsbereiche sind dadurch zu unterscheiden, dass der Anspruch auf Zugang zu bei den Bun-
desbehörden vorhandenen Informationen durch die Informationsfreiheitsgesetze wie das IFG oder das 
UIG begründet wird, während das EGovG keinen solchen Anspruch hergibt. Das EGovG normiert die 
Art und Weise der Zugangsgewährung, wobei eine Reihe von Unterstützungspflichten in ihrer Detail-
liertheit erheblich über die Anforderungen nach § 7 UIG hinausgehen. Das gilt für die Information zu 
Behörden und über ihre Verfahren in öffentlich zugänglichen Netzen nach § 3 EGovG, die ab 2020 gel-
tende grundsätzliche Pflicht zur elektronischen Aktenführung nach § 6 EGovG, für die erwähnte Ak-
teneinsicht nach § 8 EGovG, oder die Anforderungen nach §§ 12 und 12a EGovG zu „open data“. Inso-
weit ist das EGovG gegenüber der Unterstützungspflicht nach § 7 UIG vorrangig, weil es das speziellere 
zeitlich jüngere Gesetz ist. Letztlich sind die Vorgaben des § 7 UIG so vage, dass das EGovG teilweise 
als deren Konkretisierung zu verstehen ist. 

Es gibt weiter keine Unterstützung des freien Zugangs zu Umweltinformationen durch einen Beauf-
tragten vergleichbar dem Bundesbeauftragen für die Informationsfreiheit, der für das IFG insbeson-
dere Kontroll- und Überwachungsaufgaben nach § 12 Abs. 1 IFG wahrnimmt. Würde das UIG auch un-
ter die Zuständigkeit des Bundesbeauftragen für die Informationsfreiheit fallen, könnten z. B. generell 
für alle informationspflichtigen Stellen des Bundes einheitliche Leitfäden o.ä. veröffentlicht werden. 

Eine Pflicht zur Erstellung solcher Anwendungshinweise könnte in § 7 UIG aufgenommen werden. Zu-
mindest könnten derartige Leitfäden in § 7 Abs. 2 UIG explizit als praktische Vorkehrungen zur Unter-
stützung des Informationszugangs aufgeführt werden. 

§ 7 Abs. 3 UIG, der die informationspflichtigen Stellen, soweit möglich, dazu verpflichtet, exakte Daten 
vorzuhalten, enthält keine Pflicht zur Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit der Informationen. Dies wi-
derspräche dem Grundgedanken des UIG, das einen Anspruch auf die bei einer informations-pflichti-
gen Stelle vorhandenen Daten gewährleistet. Allerdings führt die Verwendung Begriffs „exakt“ in § 7 
Abs. 3 UIG, die sich mit der Wortgleichheit mit Art. 8 Abs. 1 UIRL erklären lässt, zu Unsicherheiten in 
der Auslegung und Anwendung. Der Gesetzgeber kann durchaus in Abweichung vom Wortlaut der 
UIRL deutlich machen, was mit der Anforderung der Exaktheit der Information gemeint ist. 

Da kein Anspruch auf eine inhaltlich richtige Information besteht, besteht auch keine Haftung der in-
formationspflichtigen Stelle für die Richtigkeit der Information nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG. Es 
besteht keine Amtspflicht der informationspflichtigen Stelle auf Gewährleistung dieser Richtigkeit ge-
genüber dem Antragsteller. Für die Drittgerichtetheit einer Amtspflicht ist auf deren Schutzzweck ab-
zustellen, der auch und gerade das im Einzelfall berührte Interesse umfassen muss. Dieser Schutz-
zweck richtet sich aber nicht auf die Gewährleistung der inhaltlichen Richtigkeit der übermittelten Da-
ten. 

§ 7 Abs. 3 UIG fordert zudem die Vergleichbarkeit der Informationen. Dies soll z. B. der Fall sein, wenn 
sie barrierefrei verfügbar seien. Die Anforderung ist erfüllt, wenn die Daten auf herkömmlichen wis-
senschaftlichen und üblicherweise verwendeten Bemessungsparametern beruhen. Daher sind infor-
mationspflichtige Stellen angehalten, ihre Daten auf der Grundlage fundierter und anerkannter Para-
meter vorzuhalten. 

§ 7 Abs. 3 UIG stellt die Gewährleistungspflicht zur Vorhaltung aktueller, exakter und vergleichbarer 
Daten unter den Vorbehalt des Möglichen. Was als „möglich“ anzusehen ist, wird nicht weiter ausge-
führt und bedarf der Interpretation am Maßstab der Zweckbestimmung des UIG, einen freien Zugang 
zu Umweltinformationen zu garantieren. Was noch als möglich anzusehen ist und wann die Grenze 
zum Nicht-Mehr-Möglichen überschritten wird, ist schwer festzumachen. Zwar darf insoweit nicht 
ohne weiteres eine knappe Kassenlage als Begründung herhalten, aber letztlich bleibt eine gewisse 
Unsicherheit bestehen, die die Norm des § 7 Abs. 3 UIG nur schwer fassbar und deren Umsetzung 
kaum kontrollierbar erscheinen lässt. 



Anhang A: Rechtsgutachten zur Evaluation des Umweltinformationsgesetzes 

 

297 

 

3.8 § 8 UIG 

3.8.1 Gemeinsame Elemente der Ablehnungsgründe der §§ 8 und 9 UIG 

Die Ausnahmetatbestände der §§ 8 und 9 UIG haben einzelne Elemente gemeinsam, die vorweg darge-
stellt werden. 

So räumt Art. 4 UIRL den Mitgliedstaaten ein gesetzgeberisches Ermessen bei der Umsetzung der Aus-
nahmetatbestände ein, so dass diese nicht verpflichtet sind, jeden der Ablehnungsgründe exakt so in 
nationales Recht umzusetzen, wie er in Art. 4 UIRL niedergelegt ist. Dies gilt nach der Rechtsprechung 
des BVerwG insbesondere für die Versagungsgründe des Art. 4 Abs. 1 UIRL (nicht vorhandene Infor-
mationen, offensichtlich missbräuchliche, zu allgemein formulierte Anträge oder solche, die sich auf 
noch nicht vervollständigtes Material beziehen sowie interne Mitteilungen), da insoweit keine Belange 
Dritter betroffen sind. 

Gemeinsam ist den Ablehnungsgründen auch die Regelungsstruktur von Regel – Ausnahme – Rück-
ausnahme, die eine zweistufige Prüfung erfordert (Prüfung, ob ein Ablehnungsgrund vorliegt, auf den 
Einzelfall bezogene Abwägung zwischen dem Ablehnungsgrund bzw. auch mehreren Ablehnungs-
gründen und dem öffentlichen Interesse, ggf. auch die Frage des Vorliegens einer Emission. 

Von besonderer Bedeutung ist die Abwägungsklausel, nach der der Antrag abzulehnen ist, es sei denn, 
das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Diese findet sich in § 8 Abs. 1 § 8 Abs. 2, § 9 
Abs. 1 Satz 1 sowie § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG. Bei der Abwägung stehen sich das öffentliche Interesse an der 
Informationserteilung und die öffentlichen bzw. privaten Interessen an der Verweigerung der Infor-
mationsherausgabe gegenüber, wobei es nicht auf die privaten Interessen des jeweiligen Antragstel-
lers ankommt, sondern auf das Interesse der Öffentlichkeit an der Bekanntgabe der Information. Dies 
folgt auch daraus, dass auch für die Antragstellung gemäß § 3 Abs. 1 UIG gerade kein Interesse geltend 
gemacht werden muss. Allerdings können sich aus den möglicherweise bekannten Interessen des An-
tragstellers Rückschlüsse auf öffentliche Interessen ziehen lassen. Eine Obliegenheit des Antragstel-
lers, von sich aus seine Interessen an der Herausgabe darzulegen, besteht angesichts der Vorausset-
zungslosigkeit des Anspruchs nach § 3 Abs. 1 UIG jedoch nicht. 

Gemeinsam ist den Ablehnungsgründen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 (nicht Abs. 2), § 9 Abs. 1 Satz 2 sowie 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 UIG, dass der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen nicht unter Berufung 
auf die in den jeweiligen Bestimmungen genannten Gründe abgelehnt werden kann. Der Begriff der 
Emission ist im UIG nicht definiert. Während der Grundsatz der engen Auslegung der Ausnahmetatbe-
stände gilt, ist der Begriff der Emission wegen seines Charakters als Rückausnahme weit auszulegen. 
Während anfänglich noch ein strenger Anlagenbezug vertreten wurde, hat der EuGH den Begriff in 
zwei Grundsatzentscheidungen Ende 2016 deutlich weiter ausgelegt und hat dem Anlagenbezug eine 
Absage erteilt: Auch sonstige Quellen wie die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Biozid-Pro-
dukten sind vom Begriff miterfasst. Gleiches muss z. B. für die Ausbringung von Gülle, Gärresten etc. 
gelten. Der EuGH zieht aber eine Grenze bzgl. lediglich hypothetischer Emissionen. Während danach 
das reine Inverkehrbringen eines Produkts nicht zur Erfüllung des Emissionsbegriffs ausreichen soll, 
wird dies für Produkte wie Pflanzenschutzmittel, die vornherein darauf ausgerichtet sind, in die Um-
welt eingebracht zu werden, anders gesehen. Nach dem VGH Mannheim können auch Informationen 
über Vorgänge innerhalb einer Anlage Umweltinformationen über Emissionen sein, wenn diese Vor-
gänge nicht in der Anlage verharren und maßgeblich für die Freisetzung von Stoffen in die Umwelt 
sind. Letztlich bedarf aber die genaue Reichweite des Emissionsbegriffs weiterer gerichtlicher Klä-
rung. 

Die Ablehnungsgründe des § 8 UIG sind abschließend Wegen des Gebots der engen Auslegung sind 
keine weiteren Ablehnungsgründe wie ein hoher Verwaltungsaufwand oder der Schutz von laufenden 
Verwaltungsverfahren anzuerkennen. Andere hierzu vertretene Auffassungen sind weder völker- noch 
unionsrechtskonform. 
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 Allen Ausnahmegelungen der §§ 8 und 9 UIG ist weiter gemeinsam, dass eine grundsätzliche Ver-
pflichtung zur Ablehnung eines Informationsantrags nur insoweit begründet wird, wie das Bekanntge-
ben der Informationen sich auf die genannten Schutzgüter negativ auswirkt. Daraus ergibt sich, dass 
ein Antrag nur bzgl. des Teils abgelehnt werden darf, für den ein Ablehnungsgrund einschlägig ist. 

3.8.2 Zweck und Struktur des § 8 UIG 

Zweck des § 8 UIG ist der Schutz öffentlicher Belange, die nicht nur von informationspflichtigen Stellen 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG, sondern auch von privaten Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG angeführt wer-
den können. § 8 Abs. 1 und Abs. 2 UIG unterscheiden sich in ihrer Struktur dadurch, dass die Ableh-
nungsgründe nach Absatz 1 nachteilige Auswirkungen auf bestimmte Schutzgüter erfordern, in Ab-
satz 2 dagegen der Begriff der nachteiligen Auswirkungen nicht vorkommt. 

3.8.3 Ablehnungsgründe zum Schutz öffentlicher Belange nach § 8 Abs. 1 UIG 

Die vier Ablehnungsgründe des § 8 Abs. 1 UIG zum Schutz öffentlicher Belange sind alternativ zueinan-
der zu sehen („oder“), wobei aber auch mehrere gleichzeitig vorliegen können. Diese müssen materiell 
gegeben sein, so dass es nicht darauf ankommt, ob die Informationen formell als Verschlusssache ein-
gestuft sind. 

Die Einschätzung nachteiliger Auswirkungen bedarf einer Prognose, die auf Tatsachen gründen muss, 
die die Vermutung rechtfertigen. Erforderlich ist daher eine konkrete Besorgnis bzgl. des Eintritts der 
nachteiligen Auswirkungen, ebenso eine gewisse Schwere der Beeinträchtigung. Grundsätzlich ist an-
gesichts des Regel-Ausnahmeverhältnisses und der gebotenen engen Auslegung der Ausnahmetatbe-
stände von einer vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit auszugehen. Bislang nicht eindeutig geklärt ist 
auch die Frage, ob die informationspflichtige Stelle bei der Prognose einen Beurteilungsspielraum hat, 
oder ob eine vollständige gerichtliche Kontrolle gegeben ist. Die Rechtsprechung des BVerwG geht 
grundsätzlich von einer vollständigen verwaltungsgerichtlichen Überprüfbarkeit aus. Dagegen wurde 
bei der Auslegung des Begriffs der internationalen Beziehungen der informationspflichtigen Stelle ein 
eigener Beurteilungsspielraum eingeräumt. 

Im Hinblick auf den Begriff der nachteiligen Auswirkungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UIG besteht Uneinig-
keit darüber, ob insoweit eine erhebliche Gefährdung der dort genannten Schutzgüter gegeben sein 
muss. Im Sinne der gebotenen engen Auslegung der Ablehnungsgründe wird eine gewisse Erheblich-
keit der nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 8 Abs. 1 Satz 1 UIG verlangt werden 
müssen, wobei keine abstrakte, sondern nur eine auf den jeweiligen Einzelfall bezogene, individuelle 
und konkrete Einschätzung erforderlich ist. 

Unter den Begriff der internationalen Beziehungen im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG werden 
nach herrschender, vom BVerwG getragener Auffassung nicht nur die Beziehungen zwischen zwei o-
der mehreren Staaten, sondern auch die der Bundesrepublik zu zwischenstaatlichen oder supranatio-
nalen Organisationen erfasst. Danach fallen auch die Beziehungen zu den Vereinten Nationen oder der 
Europäischen Union darunter. Dagegen werden Beziehungen zu ausländischen Privatpersonen nicht 
durch § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG, sondern durch § 9 sowie § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG geschützt. Für die 
Auslegung des Begriffs räumt die Rechtsprechung der informationspflichtigen Stelle ausnahmsweise 
einen der gerichtlichen Kontrolle entzogenen Beurteilungsspielraum ein, wobei eine ernsthafte, kon-
krete Gefährdung der internationalen Beziehungen erforderlich ist. 

Gegenstand der Rechtsprechung war die Frage, ob der Zugang zu Informationen über laufende Ver-
tragsverletzungsverfahren unter Berufung auf den Ausnahmetatbestand des Schutzes internationaler 
Beziehungen nach § 8 Abs. 1 S 1 Nr. 1 UIG abgelehnt werden kann. Dabei ging es um ein im Besitz deut-
scher Behörden befindliches Dokument der EU. Nach Art. 5 der EU-TransparenzVO 1049/2001 wird in 
einem solchen Fall das jeweilige EU-Organ konsultiert. Vom BVerwG und vorhergehend vom OVG Ber-
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lin-Brandenburg wurde der Begriff der Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu zwischen-
staatlichen bzw. überstaatlichen Organisationen wie der Europäischen Union in die internationalen 
Beziehungen eingeschlossen. Das EuG hatte allerdings ausgeführt, dass die Kommunikation zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren nicht 
hierunter fällt, den Antrag aber aus anderen Gründen abgelehnt. Die deutschen Gerichte haben hier 
den Ausnahmetatbestand der internationalen Beziehungen deshalb genutzt, um im Ergebnis einen 
Gleichlauf mit der Rechtsprechung von EuG und EuGH herzustellen. 

Das Schutzgut der Verteidigung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG umfasst nicht nur die Funktionsfähig-
keit der Bundeswehr, sondern auch anderer Streitkräfte, mit denen die Bundesrepublik in einem kol-
lektiven Sicherheitssystem verbunden ist. 

Der Ausnahmetatbestand der bedeutsamen Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit umfasst im Sinne 
der gebotenen engen Auslegung eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit, d. h. dass beson-
ders wichtige Rechtsgüter betroffen sein müssen. So reicht die bloße Vermutung, dass es terroristische 
Angriffe geben könnte, für die Ablehnung des Antrags nicht aus, vielmehr müssen tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorhanden sein, dass gerade das Bekanntgeben der Informationen die Wahrscheinlich-
keit eines Schadenseintritts erhöht. Das BVerwG knüpft bei der Begriffsauslegung eng an das Polizei-
recht an. Anders als nach dem IFG geht es nur um bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit, 
so dass nicht jeder Nachteil für die Verwaltung die Annahme einer Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit begründet.  

§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG richtet sich auf das Schutzgut der Vertraulichkeit der Beratungen von infor-
mationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 UIG, d. h. auf die Regierung und Stellen der öffentli-
chen Verwaltung sowie auf Beratungen von privaten informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 UIG. Erforderlich ist eine ernsthafte und konkrete Gefährdung des Schutzguts, die sich 
nicht aus Spezialvorschriften ergeben, sondern durch § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG selbst begründet wird. 
Schutzweck ist die unbeeinflusste Willensbildung innerhalb der informationspflichtigen Stelle. Darun-
ter fällt der Beratungsvorgang als solcher, nicht aber Beratungsgegenstand und Beratungsergebnis, 
Informationen im Vorfeld o. ä. 

In der Rechtsprechung wurde geklärt, dass der Schutz der Vertraulichkeit von Beratungen informati-
onspflichtiger Stellen im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG keiner ausdrücklichen gesetzlichen Nor-
mierung bedarf. Das BVerwG hat eine detaillierte und umfangreiche Bestimmung des Begriffs herbei-
geführt. 

Weiter wurde erörtert, ob eine Sonderregelung zur Vertraulichkeit der Beratung in der Geschäftsord-
nung einer informationspflichtigen Stelle Vorrang gegenüber der allgemeinen Auslegung des Begriffs 
nach Maßgabe der Rechtsprechung genießt. Die Gerichte haben unterschiedlich entschieden, ob eine 
Geschäftsordnung – hier insbesondere die des Bundesrates – zu einer Bereichsausnahme führen kann. 
Letztere Auffassung ist wegen abschließenden Ablehnungsgründe in der Aarhus-Konvetion und der 
UIRL und der abschließenden Regelung der Vertraulichkeit der Beratungen in § 8 Abs. 1 Nr. 2 UIG ab-
zulehnen. Eine Klarheit schaffende Entscheidung des BVerwG steht noch aus.  

Streitig ist zudem, ob der Ablehnungsgrund der Vertraulichkeit der Beratungen von informations-
pflichtigen Stellen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG automatisch bei Beratungsende entfällt. Nach dem 
BVerwG ist gemäß dem Gebot der engen Auslegung der Ablehnungsgründe der Abschluss der Bera-
tung für die Beurteilung ein wesentliches Kriterium. Im Regelfall kann dann nicht mehr mit einer Be-
einflussung der Entscheidungsfindung gerechnet werden  

Über den Schutz der Vertraulichkeit behördlicher Beratungen hinaus ist ein Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung als eigenständiger Ablehnungsgrund nicht anzuerkennen Dieser ist im UIG als 
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solcher nicht normiert, und angesichts der gebotenen engen Auslegung und des abschließenden Cha-
rakters der Ausnahmetatbestände des § 8 UIG nicht zu akzeptieren. Der Aspekt kann aber im Rahmen 
der Prüfung des § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UIG berücksichtigt werden. 

Zweck des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG ist der Schutz der Rechtspflege und von bestimmten Verwal-
tungsverfahren, die eine Sanktionserteilung zum Ziel haben. Im Wesentlichen entfaltet der Ableh-
nungsgrund daher Bedeutung für solche Daten, die bei anderen informationspflichtigen Stellen über-
laufende Gerichtsverfahren vorhanden sind. Die Bedeutung des Ausnahmetatbestands wird vor allem 
im Strafverfahren gesehen, insbesondere in Bezug auf Umweltstraftaten. Verwaltungsverfahren zählen 
nicht zu den Gerichtsverfahren, auch wenn sie wie das Widerspruchsverfahren einem Gerichtsverfah-
ren vorausgehen können. In der Literatur wurde die Frage aufgeworfen, ob der Ablehnungsgrund in § 
8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 2. Alt. UIG (Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren) für den Antragsteller 
als ein subjektives Recht anzusehen ist. Letztlich kommt es aber auf diese Frage nicht an, denn der An-
spruch auf ein faires Verfahren ist ohnehin rechtsstaatlich verankert, so etwa in Art. 47 Abs. 2 der EU-
Grundrechtecharta. Zutreffend wird aber entsprechend § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG ein Anhörungsrecht für 
den Fall gefordert, dass einem Informationsantrag trotz möglicher nachteiliger Auswirkungen auf den 
Anspruch auf ein faires Verfahren stattgegeben werden soll. 

Wenig Relevanz hat das Schutzgut des Schutzes von Umweltbelangen in § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 UIG er-
langt. Eine Ablehnung kommt hiernach etwa in Betracht, wenn es um Informationen über Nistplätze 
seltener Vögel, oder im Falle eines „Abfalltourismus“, bei dem es um „wilde“ Mülldeponien geht. Prob-
lematisch ist insoweit, dass es auf die Person und Motivationslage des jeweiligen Antragstellers an-
kommen kann. Nach § 3 Abs. 1 UIG besteht aber der Anspruch auf Informationszugang vorausset-
zungslos, so dass keine Verpflichtung des Antragstellers besteht, sein Interesse darzulegen. 

3.8.4 Ablehnungsgründe zum Schutz öffentlicher Belange nach § 8 Abs. 2 UIG 

Schutzgüter des § 8 Abs. 2 UIG sind vor allem die Arbeitsfähigkeit der informationspflichtigen Stellen 
und die Funktionsfähigkeit der dort ablaufenden internen Verfahren. Im Unterschied zu den Ableh-
nungsgründen nach § 8 Abs. 1 UIG wird keine Prognose bzgl. der nachteiligen Auswirkungen verlangt. 
Grund hierfür ist, dass § 8 Abs. 2 UIG an die Erfüllung bestimmter Tatbestände anknüpft, nicht an die 
Auswirkungen auf bestimmte Schutzgüter. Auch hier ist eine Interessenabwägung erforderlich, wäh-
rend keine Rückausnahme bzgl. der Informationen über Emissionen normiert wird. 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG ist ein Antrag, soweit er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, vorbe-
haltlich des Überwiegens des öffentlichen Interesses abzulehnen. In Literatur und Rechtsprechung 
wird zwischen einem behörden- und einem verwendungsbezogenen Missbrauch unterschieden. Erste-
rer ist anzunehmen, wenn der Antragsteller ausschließlich das Ziel verfolgt, mit dem Informationsbe-
gehren die Arbeitskraft der Behörde zu binden, z. B. wenn der Antragsteller bereits über die Umwel-
tinformationen verfügt oder eine Verzögerungsabsicht hinter dem Antrag steht. Allein der mit einer 
Vielzahl von Anträgen und umfangreichen Bearbeitungen verbundene Arbeitsaufwand informations-
pflichtiger Stellen ist aber kein Grund für einen behördenbezogenen Missbrauch. Ein verwendungsbe-
zogener Missbrauch wird angenommen, wenn der Antragsteller erlangte Daten ausschließlich für 
Zwecke nutzen will, die nicht die Förderung des Umweltschutzes zum Ziel haben. Kein Missbrauch 
liegt vor, wenn die Motivation des Antragstellers kommerzielle Ziele verfolgt, aber zum Teil auch auf 
die Ziele des UIG ausgerichtet ist. § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG verlangt die Offensichtlichkeit des Missbrauchs, 
wobei problematisch ist, dass die Motivationslage des Antragstellers angesichts der Voraussetzungslo-
sigkeit des Anspruchs nach § 3 Abs. 1 UIG nicht bekannt sein muss und in vielen Fällen auch nicht be-
kannt sein wird. Die Darlegungslast für einen offensichtlichen Missbrauch liegt bei der informations-
pflichtigen Stelle. 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG ist ein Antrag grundsätzlich auch dann abzulehnen, wenn er sich auf interne 
Mitteilungen der informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 bezieht. Schutzgut dieses 
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Ausnahmetatbestands ist der interne Datenaustausch und die Effektivität der Arbeitsabläufe innerhalb 
einer informationspflichtigen Stelle. Wegen der gebotenen engen Auslegung sind von dem Begriff 
keine Fakten, sondern Verwaltungs- und Organisationsabläufe, politische Bewertungen, Abwägungen 
und Einschätzungen erfasst. Als intern werden auch nur Mitteilungen innerhalb einer informations-
pflichtigen Stelle verstanden. Nur solche Mitteilungen sind als intern zu verstehen, die für die jeweilige 
informationspflichtige Stelle selbst, aber nicht für Dritte bestimmt sind; sobald sie nach außen gelan-
gen, sind sie nicht mehr intern. Streitig war, ob der Begriff der internen Mitteilungen nach § 8 Abs. 2 
Nr. 2 UIG auch den Informationsaustausch zwischen verschiedenen informationspflichtigen Stellen 
umfasst. Das BVerwG hat klargestellt, dass dies nicht der Fall ist. Nach der Rechtsprechung der Ober-
verwaltungsgerichte findet dieser Ablehnungsgrund nur für die Dauer des behördlichen Entschei-
dungsprozesses Anwendung. Eine höchstrichterliche Klärung steht noch aus. 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG ist ein Antrag abzulehnen, der bei einer Stelle, die nicht über die Umweltin-
formationen verfügt, gestellt wird, sofern er nicht nach § 4 Absatz 3 weitergeleitet werden kann. Der 
Ablehnungsgrund, der an sich eine Selbstverständlichkeit wiedergibt, korrespondiert mit § 4 Abs. 3 
Satz 1 UIG, wonach eine nicht über die begehrte Information verfügende Stelle den Antrag an eine an-
dere Stelle weiterzuleiten hat, die darüber verfügt. 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG ist ein Antrag grundsätzlich auch dann abzulehnen, wenn er sich auf die Zu-
gänglichmachung von Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossener Schrift-
stücke oder noch nicht aufbereiteter Daten bezieht. Schutzgut ist die Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
der informationspflichtigen Stelle und der Effektivität ihrer Handlungen. Der Ablehnungsgrund wird 
durch § 5 Abs. 1 Satz 3 2. HS UIG ergänzt, nach dem die Stelle, die das Material vorbereitet, sowie der 
voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen sind. Der Ablehnungsgrund gilt daher nur 
temporär, d. h. solange, bis das Material vervollständigt, das Schriftstück abgeschlossen oder die Daten 
aufbereitet sind. Für die Vervollständigung von Material kommt es darauf an, ob der hierauf gerichtete 
Arbeitsvorgang innerhalb der informationspflichtigen Stelle beendet ist. Dabei kommt es nicht allein 
auf die Sicht der informationspflichtigen Stelle an, sondern es muss ein „verobjektivierter Maßstab“ 
angelegt werden. Unter die abgeschlossenen Schriftstücke fallen alle schriftlichen Mitteilungen und 
Aufzeichnungen, sei es in Papier-, elektronischer oder sonstiger Form. Diese sind noch nicht abge-
schlossen, solange sie sich noch im Entwurfsstadium befinden. Daten sind grundsätzlich dann als nicht 
aufbereitet anzusehen, wenn sie inhaltlich unvollständig sind. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 
der Informationsanspruch grundsätzlich auch im Hinblick auf Rohdaten besteht, er gilt nicht erst für 
Daten nach erfolgter Aufbereitung. 

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG ist ein Antrag grundsätzlich abzulehnen, wenn er zu unbestimmt ist und 
auf Aufforderung der informationspflichtigen Stelle nach § 4 Absatz 2 nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist präzisiert wird. Da der Antragsteller den Inhalt der begehrten Information noch nicht 
kennt, müssen die Anforderungen an die nötige Bestimmtheit so niedrig wie möglich gehalten werden. 
Das UIG kennt keine Quantitätsschwelle, d. h. die Tatsache, dass eine erhebliche Menge an Informatio-
nen begehrt wird, macht den Antrag nicht unbestimmt. Für die Bemessung der in § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG 
bezeichneten Frist kommt es auf die Besonderheiten des Einzelfalls an, vor allem von der Art und vom 
Umfang der beantragten Informationen. § 8 Abs. 2 UIG ist insofern teleologisch zu reduzieren, als die 
Abwägungsklausel denklogisch keine Anwendung finden kann. 

3.9 § 9 UIG 
§ 9 UIG richtet sich wesentlich auf den Schutz der individuellen privaten Belange, die regelmäßig auf 
Grundrechten wie der Berufsfreiheit nach Art. 12 GG, der Eigentumsfreiheit nach Art. 14 GG oder dem 
aus Art. 2 Abs. 1 GG abgeleiteten allgemeinen Persönlichkeitsrecht basieren. § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG 
nennt drei Ausnahmegründe, den Schutz personenbezogener Daten (Nr. 1), des geistigen Eigentums 
(Nr. 2) und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (Nr. 3). Sie können auch kumulativ vorliegen, 
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was ggf. dazu führen kann, dass sie in der gebotenen Abwägung ein höheres Gewicht erhalten. § 9 UIG 
enthält materielle Regelungen, wobei Absatz 1 Sätze 3 – 5 UIG auch verfahrensrechtliche Vorgaben 
machen. Die Ablehnungsgründe des § 9 UIG stehen im Spannungsfeld zwischen dem öffentlichen Inte-
resse an der Informationserteilung und dem privaten Interesse an der Geheimhaltung. Der gebotene 
Ausgleich muss dann über die Abwägung der widerstreitenden Belange erfolgen. 

3.9.1 Ablehnungsgrund Datenschutz 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG nennt als ersten Ablehnungsgrund den Datenschutz. Danach ist der Antrag 
abzulehnen, soweit durch das Bekanntgeben der Informationen personenbezogene Daten offenbart 
und dadurch Interessen der Betroffenen erheblich beeinträchtigt würden. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG 
geht als bereichsspezifische Regelung dem allgemeinen Datenschutzrecht vor. Seit dem 25. Mai 2018 
ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar anzuwenden. Diese ist für die Auslegung 
heranzuziehen. 

Dass das Datenschutzrecht nur den Schutz natürlicher Personen betrifft, ergibt sich bereits aus Art. 1 
DSGVO. Bei einer sog. Ein-Mann-GmbH kann allerdings auf die natürliche Person geschlossen werden. 
Auch bei einer nur aus wenigen Personen bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist leicht fest-
zustellen, welche natürlichen Personen dahinterstehen, so dass der Ausnahmegrund des § 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UIG einschlägig sein kann. 

Der Schutz personenbezogener Daten wird nach dem Volkszählungsurteil von 1983 aus dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht abgeleitet. Nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind personenbezogene Daten alle Infor-
mationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Das ist der 
Fall, wenn sie sich auf persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten Person beziehen oder 
sie zumindest geeignet sind, einen Bezug zu dieser Person herzustellen. Unter die persönlichen Ver-
hältnisse fallen Angaben über die Betroffenen selbst, wie der Name, die Anschrift, Familienstand, Beruf 
etc. Sachliche Verhältnisse bezeichnen den auf einen Betroffenen beziehbaren Sachverhalt, z. B. einer 
betroffenen natürlichen Person zuordnenbare Grundstücksdaten. Ist die natürliche Person nicht be-
stimmbar, ist der Ausnahmegrund des Datenschutzes nicht anwendbar. Dies ist z. B. bei zu statisti-
schen Ergebnissen aggregierten Einzelangaben der Fall.  

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG muss durch die Herausgabe der begehrten Information mit personen-
bezogenen Daten eine erhebliche Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen bewirkt werden. 
Grundsätzlich nicht schutzwürdig sind der Name, Beruf und die Dienststellung von Behördenmitarbei-
tern. Demgegenüber besteht ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung von persönlichen Da-
ten wie Gehaltsauszügen, Kontoverbindungen, Reisekosten und Mitteilungen über persönliche Ver-
hältnisse. Zwischen der Bekanntgabe der Information und der Beeinträchtigung der Interessen des 
Betroffenen muss eine Kausalität bestehen. Beruft sich die informationspflichtige Stelle auf daten-
schutzrechtliche Gründe für die Verweigerung der Herausgabe, muss sie dies substantiiert darlegen. § 
9 Abs. 1 Satz 3 UIG verpflichtet zur vorherigen Anhörung Betroffener. Wie bei anderen Ausnahmetat-
beständen auch erfordert § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG am Ende eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse 
an der Bekanntgabe. Weiter kann nach § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG der Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen nicht unter Berufung auf Gründe des Datenschutzes abgelehnt werden.  

Datenschutz und Informationsfreiheit ergänzen einander. So sieht Art. 86 DSGVO ausdrücklich vor, 
dass personenbezogene Daten offengelegt werden können, wenn das Informationsfreiheitsrecht dies 
gestattet. Diese Komplementarität wird in Deutschland auch dadurch deutlich, dass die Aufgaben des 
Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit nach § 12 Abs. 2 IFG vom Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz wahrgenommen werden. Eine entsprechende Stelle gibt es im Bereich des UIG nicht. 

Nach wie vor nicht geklärt ist die Frage, ob die Herausgabe von Informationen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 
UIG nur verweigert werden darf, wenn durch eine Offenlegung über den durch das Datenschutzrecht 
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gewährten Schutz hinaus zusätzliche erhebliche Beeinträchtigungen hinzukommen. Nach einer Auffas-
sung sind zwei Tatbestandsmerkmale zu erfüllen, die Offenbarung der Information und zusätzlich die 
erhebliche Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen. Nach anderer Auffassung ist grundsätz-
lich davon auszugehen, dass personenbezogene Daten schutzwürdig sind, so dass die Offenlegung per-
sonenbezogener Daten immer als erhebliche Beeinträchtigung anzusehen sei. Hier wird argumentiert, 
dass nach dem UIG einmal erlangte Daten zweckfrei weitergegeben werden könnten, so dass die im 
Datenschutzrecht vorgesehene Zweckbindung und Beschränkung der weiteren Datennutzung entfalle. 
Dies bedeutet, dass z. B. die besonderen Zweckbindungen des Datenschutzrechts zu beachten sind. Im 
Ergebnis sollte eher der erstgenannten Auffassung gefolgt werden. Der Wortlaut des § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 
1 UIG („und“) setzt nicht nur das Vorliegen personenbezogener Daten voraus, sondern zusätzlich eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen. Die letztgenannte Auffassung steht nicht 
mit dem Wortlaut im Einklang, und sie verkennt auch, dass der Ausnahmetatbestand eng auszulegen 
ist. 

3.9.2 Ablehnungsgrund Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG ist ein Antrag auf Informationszugang abzulehnen, soweit Rechte am 
geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte, durch das Zugänglichmachen von Umweltinformati-
onen verletzt würden. Das geistige Eigentum ist als Oberbegriff von Schutzrechten an immateriellen 
Gütern anzusehen. Neben dem Urheberrecht zählt auch der gewerbliche Rechtsschutz zum Begriff des 
geistigen Eigentums. Hierzu gehören das Marken-, Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmuster-sowie 
das Wettbewerbsrecht. Allerdings ist der gewerbliche Rechtsschutz praktisch kaum relevant, weil sich 
aus dem gewerblichen Rechtsschutz wegen der Registeröffentlichkeit in aller Regel keine Restriktio-
nen im Hinblick auf den Informationszugang ergeben.  

Das Urheberrecht ergibt sich wesentlich aus dem Urhebergesetz (UrhG), das nach § 2 Abs. 1 UrhG un-
ter anderem Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme schützt. Nach § 2 Abs. 2 
UrhG sind Werke im Sinne dieses Gesetzes nur persönliche geistige Schöpfungen. Diese können sich 
aus der Gedankenformung und –führung sowie aus der Form und Art der Sammlung, Einteilung und 
Anordnung des dargebotenen Stoffs ergeben. Erwartet wird eine bestimmte „schöpferische Mindest-
höhe“ des Werks, die nach der Rechtsprechung des EuGH auch für Datensammlungen bestehen kann, 
sofern das Werk eine gewisse Originalität aufweist. Anwaltsschriftsätze unterfallen regelmäßig nicht 
dem Schutz des Urheberrechts, ausnahmsweise aber dann, wenn sie eine eigene geistige Leistung ent-
halten, weil sie sich durch überdurchschnittliche individuelle Eigenart und Originalität auszeichnen. 
Dagegen enthalten allgemeine Antragsunterlagen regelmäßig keine solchen persönlichen geistigen 
Schöpfungen. Anders ist dies bei Sachverständigengutachten, Plänen und Ausarbeitungen, die von ei-
ner überdurchschnittlichen individuellen Eigenart geprägt sind. Das Know-How, das das nicht durch 
ein Schutzrecht geschützte technische und kaufmännische Wissen eines anderen umfasst, unterfällt 
regelmäßig nicht dem Schutz des geistigen Eigentums, sondern ggf. dem der Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG. Forschungsgutachten fallen ebenfalls unter den Urheber-
rechtsschutz. Allerdings fallen Gutachten nur unter den Schutz des Ausnahmetatbestands nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG, wenn eine Vervielfältigung oder sonstige Nutzung der Information im Rahmen 
der behördlichen Tätigkeit nicht gestattet ist.  

Die Frage, ob ein Fachgutachten im Rahmen eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens nach § 19 
BImSchG eine Erstveröffentlichung nach § 12 Abs. 1 UrhG darstellt und damit der Offenlegung der In-
formation gemäß § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UIG entgegensteht ist zur Zeit beim BVerwG anhängig. Die Prob-
lematik ist von hoher Praxisrelevanz, weil die Gutachten in immissionsschutzrechtlichen Verfahren für 
Dritte, z. B. die interessierte Öffentlichkeit oder betroffene Nachbarn von geplanten Windparks bedeu-
tende Informationen enthalten.  
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Besteht ein Urheberrecht, hat der Urheber grundsätzlich nach § 12 UrhG das Erstveröffentlichungs-
recht. Hieraus ergibt sich für den Urheber ein „Informationsrestriktionsrecht“; das Erstveröffentli-
chungsrecht gehört zum Urheberpersönlichkeitsrecht und unterfällt dem allgemeinen Persönlichkeits-
recht. Es kommt für den Schutz des Ausnahmetatbestands darauf an, ob das Werk bereits veröffent-
licht ist. Dies ist nach § 6 Abs. 1 UrhG der Fall, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die Übergabe eines Gutachtens an eine Behörde stellt noch 
keine Veröffentlichung dar, weil die pauschale Annahme einer Zustimmung der hohen Bedeutung des 
Urheberechtsschutzes in den Ablehnungsgründen widersprechen würde. Nicht unter den urheber-
rechtlichen Schutz fallen amtliche Werke nach § 5 Abs. 1 UrhG, d. h. Gesetze, Verordnungen, amtliche 
Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entschei-
dungen. Ebenso sind nach § 5 Abs. 2 UrhG andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur all-
gemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind, wie Werke der bildenden Künste, wissenschaft-
liche Ausgaben oder Lichtbilder, vom Urheberrecht ausgenommen. § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG normiert zwei 
Rückausnahmen: zum einen ist der Ablehnungsgrund des Schutzes der Rechte am geistigen Eigentum 
nicht anzuwenden, wenn die Betroffenen zugestimmt haben. Zum anderen gilt auch hier die Abwä-
gungspflicht. Die Rückausnahme bzgl. der Emissionen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG gilt jedoch nicht im 
Falle des Ablehnungsgrunds des Schutzes des geistigen Eigentums. Letztlich wird in aller Regel das ur-
heberrechtliche Erstveröffentlichungsrecht durch den Ausnahmetatbestand in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
UIG verdrängt.  

Nicht geklärt ist auch die Frage, ob Behörden sich auf ein eigenes Urheberrecht berufen können. Eine 
Rolle spielt dies z. B. bei wissenschaftlichen Gutachten oder bei der Zusammenstellung und Aufberei-
tung von Daten, etwa für den Wetterdienst. In der Rechtsprechung wurde vertreten, dass sich eine Be-
hörde grundsätzlich nicht auf den Urheberrechtsschutz berufen könne, weil diese nur Rechte Privater 
schützten. Nach anderer, vorzuziehender Ansicht unterscheidet das UIG aber nicht zwischen öffentli-
chen (§ 8) und privaten, sondern sonstigen Belangen (§ 9). Letztere könnten daher auch solche sein, 
die nicht ausschließlich öffentliche Belange seien. § 5 Abs. 1 und 2 UrhG, die bestimmte amtliche 
Werke wie Gesetze etc. vom Urhebrrecht ausnehmen, führen zu keinem vollständigen Ausschluss be-
hördlicher Urheberrechte.  

Die Informationsansprüche nach den Informationszugangsgesetzen wie dem UIG stellen keine nach § 
5 Abs. 2 UrhG im amtlichen Interesse erfolgte Veröffentlichung zur allgemeinen Kenntnisnahme dar. 
Allerdings wird in der Literatur und zum Teil in der Rechtsprechung die Berufung von Behörden auf 
Urheberrechte eingeschränkt. Danach können sich Behörden nur auf Verwertungs- und Vergütungs-
rechte berufen, nicht aber auf das Erstveröffentlichungsrecht nach § 12 UrhG. Dieses resultiert aus 
dem nicht auf Behörden anwendbaren, aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG abgeleiteten allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht. Das Erstveröffentlichungsrecht wird wiederum durch das Recht auf freien Infor-
mationszugang nach § 3 UIG verdrängt. Andernfalls würde der Ablehnungsgrund des Schutzes der Ur-
heberrechte zu weit ausgedehnt, was auch dem Grundsatz der engen Auslegung der Ausnahmetatbe-
stände widersprechen würde. 

3.9.3 Ablehnungsgründe Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, Steuer- und Statistikgeheimnis 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG enthält die grundsätzliche Verpflichtung der informationspflichtigen Stelle, 
den Antrag abzulehnen, soweit durch das Bekanntgeben Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugäng-
lich gemacht würden oder die Informationen dem Steuergeheimnis oder dem Statistikgeheimnis un-
terliegen. Das Steuer- und Statistikgeheimnis wird zwar in der UIRL, nicht aber in der Aarhus-Konven-
tion als Ablehnungsgrund aufgeführt. Bei einem weiteren Verständnis können das Steuer- und Statis-
tikgeheimnis als Unterfall der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse angesehen werden. Bei dem Steuer- 
und Statistikgeheimnis handelt es sich daher nicht um eigenständige Ausschlussgründe, sondern sozu-
sagen um Annexe des Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses. 
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Der Ablehnungsgrund der Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse dient dem Schutz der dahinter stehe-
nen Grundrechte, insbesondere Art. 12 und Art. 14 GG, aber auch Art. 15 – 17 der EU-Grund-
rechtecharta. Unter Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen werden alle nicht offenkundigen, nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglichen, auf ein Unternehmen bezogenen Tatsachen, Umstände und 
Vorgänge verstanden, an deren Nichtverbreitung das Unternehmen ein berechtigtes Interesse hat. Be-
triebsgeheimnisse beziehen sich vorwiegend auf technisches Wissen, Geschäftsgeheimnisse auf den 
kaufmännischen Bereich. Ein Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb ist gegeben, wenn das Un-
ternehmen über die jeweiligen Informationen verfügt und diese für den Betrieb wirtschaftlich nutzbar 
sind. Typische Daten sind solche über Produktionsmethoden oder die Finanzlage eines Unternehmens.  
Offenkundigkeit ist z. B. anzunehmen, wenn die jeweiligen Informationen in irgendeiner Weise veröf-
fentlicht wurden, etwa im Rahmen einer Patentanmeldung, oder diese in Fachkreisen allgemein be-
kannt sind. Das betroffene Unternehmen muss ein berechtigtes Interesse an der Zurückhaltung der 
Information haben. Dies ist der Fall, wenn die Offenbarung der Information die Wettbewerbsposition 
des betroffenen Marktteilnehmers negativ beeinflusst, sie also für den Wettbewerb von Relevanz ist. 
Dabei ist seitens der informationspflichtigen Stelle eine Prognose erforderlich, und es muss nachvoll-
ziehbar und plausibel sein, dass die Herausgabe der Information zu einem Schaden für einen Wettbe-
werber führt. Die informationspflichtige Stelle hat insoweit keinen Beurteilungsspielraum, so dass 
eine vollständige gerichtliche Überprüfung gegeben ist. Das Interesse an der Geheimhaltung von Daten 
im Zusammenhang mit rechtswidrigen Handlungen kann eingeschränkt sein, weil eine entsprechende 
Offenlegung im Widerspruch zu den Zielen des UIG steht. Unter den Schutz des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
UIG fallen grundsätzlich auch sog. Rückschlussinformationen. Zu Recht wird aber gefordert, dass die 
Informationen für sich genommen Rückschlüsse auf die Geheimnisse ermöglichen oder insoweit von 
erheblicher Bedeutung sind. Zwar stellt § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG die Regelvermutung auf, dass bei entspre-
chender Kennzeichnung vom Vorliegen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses auszugehen ist. 
Dennoch müssen die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses 
geprüft werden und vorliegen. Eine fehlende Kennzeichnung soll aber nach der Gesetzesbegründung 
die Vermutung begründen, dass kein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis anzunehmen ist. Das BVerwG 
hat der Kennzeichnung lediglich eine Indizwirkung zugesprochen. 

Art. 2 der Richtlinie Richtlinie (EU) 2016/943 enthält eine dreigliedrige, von dem bisher üblichen Be-
griffsverständnis abweichende Definition der Geschäftsgeheimnisse, nach der die drei Elemente „Ge-
heimnis“, „kommerzieller Wert“ und „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ für den Begriff kon-
stitutiv sind. Diese Regelung ist auf das UIG und andere Informationszugangsgesetze nicht anzuwen-
den, denn nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2016/943 gehen öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Geheimhaltung, Er-
langung, Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen vor. 

Das Steuergeheimnis ergibt sich aus § 30 AO, in dessen Absatz 1 eine eindeutige Aufforderung an Steu-
erverwaltung enthalten ist. § 30 Abs. 2 AO normiert Fälle von Verletzungen dieses Geheimnisses. Das 
UIG und andere Informationsfreiheitsgesetze wie das IFG sind neben der Abgabenordnung anwend-
bar. Das Statistikgeheimnis ergibt sich aus § 16 BStatG. Streitfälle hierzu sind bislang nicht bekannt 
geworden. 

Vergleichbar mit der Frage, ob sich Behörden auf Urheberrechte berufen können, ist die nach der mög-
lichen Berufung juristischer Personen des öffentlichen Rechts auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
In der Vergangenheit wurde dies regelmäßig abgelehnt, da der Schutz nur für Grundrechtsträger, die 
sich auf Art. 12 und 14 GG berufen können, gelte. Dies sei bei Behörden eben nicht der Fall. Ein Urteil 
des BVerwG aus dem Jahr 2017 hat jedoch eine gewisse Klärung herbeigeführt. Danach kann sich die 
DB Netz AG als Eisenbahninfrastrukturunternehmen im Mehrheitseigentum der öffentlichen Hand auf 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG berufen. Dies gilt auch dann, 
wenn sich das öffentliche Unternehmen nicht auf Grundrechte berufen kann. Das BVerwG stellt dabei 
auf den Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG ab. Wesentliche Voraussetzung ist danach, dass das 
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öffentliche Unternehmen ähnlich wie private Gesellschaften am Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Diese 
vom BVerwG gezogene Linie wurde später auch vom BVerfG in der Entscheidung über die Verletzung 
des parlamentarischen Informationsanspruchs durch Verweigerung von Antworten auf parlamentari-
sche Anfragen, u. a. bzgl. der Deutschen Bahn AG, bestätigt. Angesichts der eindeutigen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung dürfte geklärt sein, dass sich auch juristische Personen des öffentlichen Rechts 
unter den dort genannten Voraussetzungen auf den Ausnahmetatbestand des Schutzes von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen berufen können. 

§ 9 Abs. 1 Sätze 3 – 5 UIG sehen ein spezielles Anhörungsverfahren vor, wenn Informationen bekannt-
gegeben werden sollen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten. Die Anhörung des Betroffe-
nen durch die informationspflichtige Stelle nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG ist obligatorisch. Hiermit sollen 
zum einen die Interessen der Betroffenen geschützt werden, zum anderen soll die informationspflich-
tige Stelle hierdurch die notwendigen Kenntnisse erhalten, ob eine Geheimhaltung erforderlich ist.  
Dies gilt auch für die nach § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG durchzuführende Abwägung (den Public-Interest-
Test). Nach § 9 Abs. 1 Satz 5 UIG kann die informationspflichtige Stelle ohnehin eine ins Einzelne ge-
hende Darlegung des Betroffenen verlangen. Erforderlich ist die Anhörung nur für den Fall, dass die 
informationspflichtige Stelle die beantragten Daten herausgeben möchte. Gegenstand der Anhörung 
ist die Ermittlung der Tatsachen, die die informationspflichtige Stelle für ihre Entscheidung über die 
Offenlegung benötigt. Für die Anhörung ist zwar keine Frist vorgegeben. Jedoch gilt für die Bearbei-
tung und Beantwortung des Informationsantrags nach § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG die Monatsfrist, bzw. bei 
umfangreichen und komplexen Anträgen die Zwei-Monats-Frist. Auch letztere Frist ist bei Anträgen 
mit Drittbetroffenheit ohnehin kaum einzuhalten, da auch die betroffenen Unternehmen häufig Nach-
forschungen anstellen müssen, um ihre Betroffenheit darzulegen. Auch eine bestimmte Form ist für 
die Anhörung nicht vorgeschrieben, wobei aber regelmäßig die Schriftform zweckmäßig sein dürfte.  

§ 9 Abs. 1 Satz 3 UIG sieht vor der Offenbarung von personenbezogenen Daten oder Betriebs- bzw. Ge-
schäftsgeheimnissen eine Anhörung des betroffenen Dritten vor. Streitig ist insofern, ob dem Dritten 
auf sein Verlangen hin Namen und Anschrift des Antragstellers bekanntgegeben werden müssen. Nach 
einer Ansicht gebiete dies der im Rechtsstaatsprinzip verankerte Grundsatz der Waffengleichheit. 
Nach anderer Ansicht sollen, jedenfalls auf Verlangen des Antragstellers, dessen Namen und Anschrift 
vor der Übersendung an den Dritten unkenntlich gemacht werden. Begründet wird dies mit grundsätz-
lichen Erwägungen zum Schutz von Antragstellern. Weiter wird auf eine entsprechende Anwendung 
des § 12 Abs. 2 Satz 3 der 9. BImSchV verwiesen. Da es für die Abwägung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG 
grundsätzlich nicht auf die persönlichen Interessen des Antragstellers, sondern auf das öffentliche In-
teresse an der Offenbarung ankommt, ist der letztgenannten Ansicht der Vorzug zu geben. 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG hat die informationspflichtige Stelle in der Regel von einer Betroffenheit 
auszugehen, soweit übermittelte Informationen bereits als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ge-
kennzeichnet sind. Will die informationspflichtige Stelle diese dennoch herausgeben, muss sie das be-
troffene Unternehmen in der Anhörung darauf hinweisen. Die Regelvermutung einer Betroffenheit bei 
vorheriger Kennzeichnung der Information als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis birgt die Gefahr in 
sich, dass betroffene Dritte so viele Informationen wie möglich kennzeichnen. Nach § 9 Abs. 1 Satz 5 
UIG kann die informationspflichtige Stelle verlangen, dass Betroffene das Vorliegen eines Betriebs- o-
der Geschäftsgeheimnis im Einzelnen darlegen. Dies befreit allerdings nicht von der Durchführung ei-
ner Anhörung, und auch bei einer fehlenden oder unvollständigen Darlegung muss die informations-
pflichtige Stelle aufgrund der ihr bekannten Informationen beurteilen, ob ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis vorliegt und eine entsprechende Prognose hinsichtlich der nachteiligen Wettbewerbsaus-
wirkungen anstellen. 

§ 9 Abs. 1 Sätze 4 und 5 UIG regeln zwar Anforderungen an das Verfahren, wie weit die informations-
pflichtige Stelle dabei auf die Belange des Betroffenen eingehen muss, ist aber nicht normiert. Durch 
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die Rechtsprechung wurde deutlich gemacht, dass für die Anhörung nicht zwingend die Übersendung 
der den Antrag auf Informationszugang betreffenden Akten erforderlich ist. 

Eine Verletzung der Anhörungspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG ist nicht ausdrücklich sanktioniert. 
Insoweit gilt allerdings, soweit es sich um Behörden handelt, § 46 VwVfG. Hiernach kann die Aufhe-
bung des Verwaltungsakts – hier die Entscheidung über die Herausgabe der Information – nicht allein 
deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form 
oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die 
Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Mögliche Folge einer unterbliebenen Anhörung ist 
weiter ein Amtshaftungsanspruch gemäß § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG. Ungeklärt ist, ob bzw. welche 
haftungsrechtlichen Folgen die Verletzung der Anhörungspflicht durch eine private informations-
pflichtige Stelle haben kann. Es ist auch nicht klar, welche Folgen es hat, wenn die informationspflich-
tige Stelle die begehrten Daten an den Antragsteller herausgeben will, obwohl der betroffene Dritte 
widersprochen hat.  

§ 9 Abs. 2 Satz 1 UIG macht, die Herausgabe von Umweltinformationen, die von Dritten ohne rechtliche 
Verpflichtung übermittelt wurden, grundsätzlich von der Einwilligung des Dritten abhängig. Schutz-
zweck ist die Sicherung der vertrauensvollen Zusammenarbeit der informationspflichtigen Stelle mit 
Dritten, die Informationen freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Solche Informationsgeber können z. 
B. Betreiber industrieller Anlagen sein, soweit diese nicht immissionsschutzrechtlich zur Übermittlung 
verpflichtet sind. Darüber hinaus sollen auch die Interessen des Informationsgebers geschützt werden. 
Beliehene oder Verwaltungshelfer zählen nicht zu den privaten Dritten. Nicht erfasst sind solche Infor-
mationen, die durch andere Personen als den jeweiligen privaten Dritten oder über die Medien an die 
informationspflichtige Stelle gelangt sind, oder auch anonym zugegangene Daten. Rechtliche Verpflich-
tungen können durch Vorschriften, Verwaltungsakte oder Verträge der informationspflichtigen Stelle 
mit dem Dritten begründet werden. Verpflichtungen auf Grundlage eines zivilrechtlichen Vertrags mit 
Dritten sollen nicht darunter fallen. Die Variante in § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG, nach der grundsätzlich Daten 
nicht zugänglich gemacht werden, wenn diese einer informationspflichtigen Stelle übermittelt wurden, 
ohne dass ein privater Dritter rechtlich dazu verpflichtet werden kann, soll eine Verhinderung der 
Herausgabe durch vorzeitige freiwillige Übermittlung verhindern. Weitere Voraussetzung für den Aus-
nahmetatbestand des § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG ist, dass die Offenbarung nachteilige Auswirkungen auf die 
Interessen der Dritten hätte. Dabei geht es um individuelle, nicht schon durch § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG ge-
schützte Belange. Ein typischer Fall nachteiliger Auswirkungen auf private Dritte ist der des Whist-
leblowers. § 9 Abs. 2 UIG sieht dann den Fall der Einwilligung des betroffenen Dritten vor. Nach § 9 
Abs. 2 Satz 1 UIG ist vor Offenbarung der Information eine Abwägung erforderlich. Nach § 9 Abs. 2 Satz 
2 UIG ist die Berufung auf den Ausnahmetatbestand im Falle von Emissionen ausgeschlossen. 

3.10 § 10 UIG 
Gemäß § 10 Abs. 1 UIG unterrichten die informationspflichtigen Stellen die Öffentlichkeit in angemes-
senem Umfang aktiv und systematisch über die Umwelt. Sie verbreiten die Umweltinformationen, die 
für ihre Aufgaben von Bedeutung sind und über die sie verfügen. Art. 5 Abs. 2 der Konvention nennt 
eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die Vertragsparteien die Information der Öffentlichkeit sicher-
stellen sollen. In der UIRL findet sich die Grundpflicht zur aktiven Information in Art. 7 Abs. 1 UAbs. 1. 
Durch die Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung von Umweltinformationen sollen das Umweltbe-
wusstsein und damit der Umweltschutz allgemein verbessert werden. Adressaten der aktiven Infor-
mationspflicht sind alle informationspflichtigen Stellen einschließlich der privaten Stellen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 UIG. Sie ist inhaltlich auf vorhandene Informationen beschränkt. Als Empfänger wird in § 
10 Abs. 1 UIG „die Öffentlichkeit“ genannt. Diese ist in Art. 2 Nr. 6 der Aarhus-Konvention definiert. § 
10 Abs. 1 Satz 1 UIG beschränkt die Informationspflicht auf einen angemessenen Umfang. Die Pflicht 
ist demnach begrenzt auf den Aufgabenbereich und die Zuständigkeit der jeweiligen informations-
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pflichtigen Stelle. Auch besteht keine auf die Erfüllung der aktiven Informationspflicht bezogene Be-
schaffungspflicht. Die Öffentlichkeit soll nach § 10 Abs. 1 Satz 1 UIG „aktiv und systematisch“ infor-
miert werden. Diese Vorgaben sind relativ vage und geben der informationspflichtigen Stelle einen er-
heblichen Spielraum. Neben der allgemeinen Informationspflicht nach § 10 Abs. 1 UIG gibt es spezielle 
Pflichten zur aktiven Information über Umweltangelegenheiten. Zu nennen ist insbesondere das auf 
der INSPIRE-Richtlinie beruhende Geodatenzugangsgesetz (GeoZG). § 11 IFG sieht besondere Veröf-
fentlichungspflichten für behördliche Pläne und Verzeichnisse vor, ist aber in Bezug auf aktive Veröf-
fentlichungspflichten wesentlich zurückhaltender als das UIG. Weiter geht das EGovG, das in dem 2017 
neu eingefügten § 12a die unmittelbare Bundesverwaltung zur öffentlichen Bereitstellung bestimmter 
Daten verpflichtet. 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 UIG nennt eine Reihe von der aktiven Informationspflicht unterliegenden Mindestin-
halten und sieht in Satz 3 eine gesonderte Aktualisierungspflicht vor. Vergleichbare Inhalte führt Art. 5 
Abs. 3 der Aarhus-Konvention auf, der Dokumente nennt, die in elektronischen Datenbanken zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. Weitere zu verbreitende Inhalte, die sich zum Teil mit den vorgenann-
ten überschneiden, werden beispielhaft in Art. 5 Abs. 5 und 7 der Aarhus-Konvention genannt. Art. 5 
Abs. 6 der Aarhus-Konvention richtet sich an Betreiber mit umweltrelevanten Tätigkeiten, und Art. 5 
Abs. 8 verpflichtet grundsätzlich zu Informationen über Produkte. Die Maßgaben des Art. 7 Abs. 2 
UIRL zu den Mindestinhalten der aktiv zu verbreitenden Informationen sind übersichtlicher aufge-
führt als die der Aarhus-Konvention und entsprechen im Wesentlichen dem § 10 Abs. 2 UIG. Die in § 
10 Abs. 2 UIG aufgeführten Gegenstände umfassen nur Mindestinhalte („zumindest“), so dass darüber 
hinausgehende Informationen nicht nur zulässig, sondern letztlich angesichts der Zielsetzung des UIG 
auch gewünscht sind. § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UIG nennt zunächst verschiedene Rechtsquellen des Völ-
ker-, Unions- und nationalen Rechts. Zu letzterem gehören formelle und materielle Gesetze wie 
Rechtsverordnungen, nicht aber Einzelfallentscheidungen wie Verwaltungsakte oder Gerichtsentschei-
dungen. Erfasst sind nur solche Rechtsquellen, die einen Umweltbezug aufweisen. Politische Konzepte 
sowie Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt werden in § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UIG genannt. Zu 
den politischen Konzepten zählen etwa die nationale Nachhaltigkeitsstrategie oder das deutsche Res-
sourceneffizienzprogramm Progress. Pläne sind planerische Entscheidungen wie Luftreinhaltepläne, 
Programme oder Planungen zur Vorbereitung künftiger verwaltungstechnischer Maßnahmen.  Noch 
im Entwurfsstadium befindliche Konzepte, Pläne oder Programme müssen nach § 10 Abs. 6 i.V.m. § 8 
Abs. 2 Nr. 4 UIG nicht veröffentlicht werden. § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UIG führt Umsetzungsberichte auf, 
unter die z. B. Berichtspflichten der Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission zählen. Überwa-
chungsdaten gehören nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 UIG zum Mindestumfang der aktiven Informations-
pflichten, wobei der Begriff der Überwachung weit zu verstehen ist und die Einzelaufsicht wie auch 
Umweltbeobachtungen erfasst.  § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 UIG nennt Zulassungsentscheidungen mit er-
heblichen Auswirkungen auf die Umwelt wie Genehmigungen und Planfeststellungsbeschlüsse und 
Umweltvereinbarungen, d. h. kooperative Absprachen zwischen Behörden und Umweltnutzern als 
Mindestinhalte. Nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 UIG sind auch Umweltverträglichkeitsprüfungen nach 
dem UVPG und Risikobewertungen, d. h. wissenschaftlich untermauerte Untersuchungen der natur-
wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Risiken umweltrelevanter Maßnahmen erfasst. 
Grundsätzlich müssen die Daten von den informationspflichtigen Stellen selbst veröffentlicht werden. 
Nach § 10 Abs. 2 Satz 3 UIG sind die veröffentlichten Umweltinformationen in angemessenen Abstän-
den zu aktualisieren. 

§ 10 Abs. 3 UIG stellt Anforderungen an die Verständlichkeit der Darstellung und die Zugänglichkeit. 
Danach soll die Verbreitung von Umweltinformationen in für die Öffentlichkeit verständlicher Darstel-
lung und leicht zugänglichen Formaten erfolgen. Hierzu sollen, soweit vorhanden, elektronische Kom-
munikationsmittel verwendet werden. Dies wird in § 10 Abs. 4 UIG dadurch ergänzt, dass die Anforde-
rungen an die Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Verknüpfungen zu Internetseiten erfüllt werden 
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können. Auch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 der Aarhus-Konvention verpflichtet die Vertragsparteien zur Sicher-
stellung der Informationen in leicht zugänglichen Telekommunikationsnetzen. Art. 7 Abs. 1 UAbs. 3 
UIRL hebt ebenso die Verbreitung der Informationen im Internet hervor. Art. 7 Abs. 1 UAbs. 2 UIRL 
nimmt wie § 10 Abs. 3 Satz 2 UIG vor Inkrafttreten der Norm erhobene Daten von der „Internet-
pflicht“ aus. Die in § 10 Abs. 3 Satz 1 UIG geforderte Verständlichkeit der veröffentlichten Information 
soll nach Möglichkeit auf einen gebildeten Durchschnittsmenschen abzielen, wobei der informations-
pflichtigen Stelle aber ein gewisser Freiraum zu geben ist. Die leichte Zugänglichkeit der Informatio-
nen bezieht sich u. a. auf die Barrierefreiheit. Insoweit ist auch § 7 Abs. 3 UIG zu berücksichtigen, wo-
nach die Umweltinformationen soweit wie möglich auf dem gegenwärtigen Stand, exakt und vergleich-
bar sein sollen. Ggf. muss die informationspflichtige Stelle nähere Erläuterungen vornehmen, um Fehl-
vorstellungen in der Öffentlichkeit zu vermeiden. § 10 Abs. 3 Satz 2 UIG sieht als Regelfall („sollen“) 
das Internet als Kommunikationsmittel vor. Die Einschränkung „soweit vorhanden“ kann kaum noch 
relevant sein, da das Internet mittlerweile ubiquitär ist. Allerdings muss auf Bevölkerungsgruppen 
Rücksicht genommen werden, die wegen ihres Alters oder aus anderen Gründen keinen Zugang zum 
Internet haben. Insoweit müssen ggf. auch traditionelle Kommunikationswege wie Broschüren o. ä. 
verwendet werden. § 10 Abs. 4 UIG nennt ausdrücklich die Verknüpfung zu Internetseiten. Hierbei hat 
die informationspflichtige Stelle fortlaufend zu prüfen, ob die in Bezug genommene Seite noch besteht 
und ob die dort eingestellten Daten mit den eigenen identisch sind sowie die Anforderungen des § 10 
Abs. 6 i.V.m. 7 Abs. 3 UIG erfüllen. 

Die Informationspflicht gilt sowohl bei unmittelbaren Bedrohungen aufgrund menschlicher Tätigkei-
ten als auch solchen aufgrund natürlicher Ursachen, die über die Umweltschiene veranlasst sind. Dass 
auch Gefahren für die Gesundheit genannt werden, wird wegen der insoweit eingeschränkten Rege-
lungskompetenz der EU so interpretiert, dass nur über die Umweltschiene vermittelte Gesundheitsge-
fahren erfasst seien. Andererseits hat aber der nationale Gesetzgeber auch die Aarhus-Konvention um-
zusetzen und ist insoweit nicht beschränkt. Letztlich kann diese Frage dahinstehen, denn es können 
nur Bedrohungen gemeint sein, denen durch Umweltinformationen begegnet werden kann. Eine die 
Informationspflicht nach § 10 Abs. 5 UIG notwendigerweise betroffene Mindestzahl an Personen wird 
nicht genannt. Art. 2 Nr. 6 UIRL definiert als „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere natürliche oder juristi-
sche Personen. Damit wird auch die Bedrohung einer einzelnen Person insoweit ausreichen, wobei 
aber dann eine Einzelbenachrichtigung genügen dürfte. Welche Informationen genau bereitzustellen 
sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Hierzu können Sicherheitsratschläge, Prognosen, 
Informationen über Gegenmaßnahmen etc. zählen. Der Aarhus Implementation Guide gibt Ratschläge, 
wie bei solchen Bedrohungen zu verfahren ist. Die Informationen müssen unmittelbar und unverzüg-
lich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, verbreitet werden, wobei die informationspflichtige Stelle einen 
Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Vorgehensweise haben muss. § 10 Abs. 5 Satz 2 UIG verlangt 
eine Abstimmung, wenn mehrere informationspflichtige Stellen über solche Informationen verfügen. 
Hierbei ist insbesondere die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern zu beachten. So kann 
es aufgrund einer Landeskompetenz eine Sperrwirkung für den Bund geben, die aber dann enden 
muss, wenn eine mehrere Länder umfassende Bedrohung oder eine solche von außerhalb des Bundes-
gebiets eintritt. Informationspflichten können sich in Katastrophenfällen auch aus anderen Bestim-
mungen ergeben. Der Betreiber hat nach § 8a der 12. BImSchV im Vorwege die Öffentlichkeit über Ka-
tastrophenschutzmaßnahmen zu informieren. Sie enthalten keine Pflichten der Behörden, sondern des 
Betreibers, und sie setzen keine akute, sondern eine abstrakte Bedrohung voraus und betreffen daher 
vor allem den Vorsorgebereich. Weiter gehen spezielle Regelungen zur Information in Katastrophen-
fällen dem § 10 Abs. 5 UIG vor. Dies gilt z. B. für § 112 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) zur Information 
der betroffenen Bevölkerung und Empfehlungen für das Verhalten bei Notfällen. Kommt es wegen ei-
ner unterbliebenen Information der Öffentlichkeit zu Schäden, sind Amtshaftungs-ansprüche nach § 
839 BGB i.V.m. Art. 34 GG möglich. Insoweit bestehen gegenüber den von der Bedrohung betroffenen 
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Personen drittschützende Amtspflichten. Auf der anderen Seite können solche Ansprüche auch entste-
hen, wenn fehlerhafte Informationen erteilt wurden und dadurch Dritte geschädigt wurden, etwa weil 
der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht genügend beachtet wurde. 

Art. 5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention sieht eine Pflicht der Vertragsparteien vor, sicherzustellen, dass 
Behörden über relevante Umweltinformationen verfügen und entsprechende verbindliche Systeme 
schaffen. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die informationspflichtigen Stellen (im Aarhus-Kon-
text als „Behörden“ bezeichnet) über ausreichende und aktuelle Informationen verfügen und entspre-
chende Systeme vorhalten, die eine kontinuierliche Sammlung von Informationen ermöglichen. Es fällt 
auf, dass eine solche Informationserhebungspflicht weder in § 10 UIG noch in anderen Bestimmungen 
des UIG, etwa in § 7, explizit enthalten ist. Die Pflicht zur Informationsbeschaffung nach Art. 5 Abs. 1 
der Aarhus-Konvention korrespondiert nicht mit Anträgen auf bestimmte Informationen, d. h., daraus 
folgt nicht, dass Antragsteller einen Anspruch auf Beschaffung einer begehrten Information haben. 
Zwar enthält § 7 UIG bestimmte Pflichten der informationspflichtigen Stellen, ihre Daten in bestimm-
ter Weise und sie aktuell, exakt und vergleichbar vorzuhalten. Art. 5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention 
geht aber darüber hinaus. Hiernach müssen die Behörden Sorge tragen, dass sie über die für ihre Tä-
tigkeit relevanten Informationen verfügen. Die Behörden müssen Daten über sich auf die Umwelt aus-
wirkende geplante oder laufende Tätigkeiten erheben.  Dazu gehören z. B. Umweltverträglichkeitsstu-
dien. Noch deutlicher werden Art und Umfang der zu erhebenden Informationen mit Blick auf Art. 6 
Abs. 6 der Aarhus-Konvention, der diese für die 2. Säule, die Beteiligung an umweltrelevanten Verwal-
tungsverfahren, gesondert auflistet. Allerdings bleibt die Datenerhebungspflicht letztlich vage, so dass 
den Vertragsparteien der Aarhus-Konvention ein erheblicher Gestaltungsspielraum zukommt.  Nicht 
den Anforderungen genügend wäre aber die Erhebung bloß belangloser Informationen. Ein Spezialfall 
der Erhebungspflicht stellt Art. 5 Abs. 9 der Aarhus-Konvention mit dem Schadstoffemissionsregister 
dar (Pollutant Release and Transfer Register – PRTR), dessen Mindestinhalte im PRTR-Protokoll fest-
gehalten sind. Dass die Datenerhebungspflicht des Art. 5 Abs. 1 der Aarhus-Konvention sich nicht im 
UIG wiederfindet, wird nicht als Verstoß hiergegen angesehen werden können. Zum einen ist die 
Pflicht wie ausgeführt relativ unbestimmt gehalten, zum anderen bestehen behördliche Erhebungs-
pflichten nach diversen anderen Gesetzen. 

Das UIG sieht keine unmittelbaren Sanktionen bei Verletzungen des § 10 vor. Zuständig sind insoweit 
für Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG die jeweiligen Aufsichtsbehörden. Bei privaten informati-
onspflichtigen Stellen ist die nach § 13 UIG zuständige Behörde gehalten, die Erfüllung der aktiven In-
formationspflicht durchzusetzen. Diesbezügliche Verfahren sind weder auf Seiten der verwaltungsbe-
hördlichen Aufsicht noch der Gerichte bekannt geworden. Dies kann darauf hindeuten, dass die auf-
sichtlichen Befugnisse nicht genügend wahrgenommen werden. In der Literatur ist weiter streitig, ob 
ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch des Bürgers auf eine korrekte Umsetzung der aktiven Veröf-
fentlichungspflicht besteht. Nach der wohl herrschenden Ansicht sind die Pflichten des § 10 UIG nur 
objektiver Natur und sind im öffentlichen, nicht auch im privaten Interesse Dritter, erlassen worden. 
Dies soll auch für den Fall einer unmittelbaren Bedrohung im Sinne des § 10 Abs. 5 UIG gelten. Auch 
nach § 12a Abs. 1 Satz 2 EGovG wird kein Anspruch auf Bereitstellung der Daten begründet. Nach an-
derer Ansicht ist § 10 UIG zwar drittschützend ausgestaltet. Rechtsschutzmöglichkeiten sind aber 
praktisch nicht gegeben. Damit bleibt dieser Streit eher akademischer Natur. In der Praxis spielt ein 
möglicher Anspruch auf aktive Information der Öffentlichkeit keine Rolle. 

In der Literatur wurde bereits kritisiert, dass in § 10 UIG kein Bezug zu den Open-Data-Prinzipien ge-
nommen wurde. Seitdem 2017 mit dem neu in das EGovG eingefügten § 12a eine eigene Open-Data-
Regelung für die unmittelbare Bundesverwaltung eingeführt wurde, stellt sich das Verhältnis zwischen 
§ 10 UIG und dem EGovG erst recht als klärungsbedürftig heraus. Nach der Grundnorm des § 12a 
Abs. 1 EGovG stellen die Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung unbearbeitete Daten zum Da-
tenabruf über öffentlich zugängliche Netze bereit. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll dies dazu 
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beitragen, einen „Kulturwandel“ hin zu „mehr Öffentlichkeit und Weiterverwendung durch jeder-
mann“ zu erzielen. Vergleicht man § 12a EGovG mit § 10 UIG, ist festzustellen, dass das UIG im Hinblick 
auf den Kreis der zu veröffentlichenden Informationen weiter gefasst ist. Dies ist etwa daran erkenn-
bar, dass nach § 12a Abs. 2 Nr. 1 EGovG nur elektronisch gespeicherte Daten zu veröffentlichen sind. 
Eine solche Einschränkung enthält § 10 UIG nicht. Auf der anderen Seite enthält etwa § 12a Abs. 4 ff. 
EGovG wesentlich genauere Angaben über die Art und Weise der Bereitstellung, z. B. über das natio-
nale Metadatenportal GovData. So findet sich in GovData auch eine Rubrik über die Umwelt mit zur 
Zeit 4767 Eintragungen. Dieses könnte dazu geeignet sein, das 2014 eingestellt Portal U zu ersetzen.  

§ 52a Abs. 5 BImSchG enthält eine spezielle Vorschrift über die Veröffentlichung eines Berichts über 
die Vor-Ort-Besichtigung für Anlagen, die der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU unterfallen. 
Diese Veröffentlichung hat nach den Regeln des UIG zu erfolgen. Unklar ist, ob damit die aktive Veröf-
fentlichungspflicht nach § 10 UIG gemeint ist. So wird einerseits vertreten, dass eine passive Zugäng-
lichmachung auf Antrag ausreichend sei. Das OVG Münster hat 2014 die Auffassung vertreten, dass die 
zuständige Behörde jedenfalls zur aktiven Veröffentlichung des Inspektionsberichts befugt sei. Offen 
bleibt danach aber die Frage, ob die zuständige Behörde verpflichtet ist, die Inspektionsberichte aktiv 
zu veröffentlichen, oder ob dies in ihrem Ermessen steht. Der Wortlaut des § 52a Abs. 5 Satz 3 BIm-
SchG spricht jedenfalls dafür, dass eine Veröffentlichung auf Antrag nicht ausreichen dürfte. 

Die Informationspflichten des UIG und der UIRL betreffen das vertikale Verhältnis zwischen informa-
tionspflichtigen Stellen wie Behörden und Bürgern. Informationspflichten zwischen Bürgern sind dort 
nicht vorgesehen; auch die Pflichten privater Stellen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG stellen insoweit keine 
Ausnahme dar, denn diese sind nur informationspflichtig, soweit sie öffentliche Aufgaben mit Umwelt-
bezug wahrnehmen. Dagegen enthält die Aarhus-Konvention in Art. 5 Abs. 6 eine Regelung, nach der 
Betreiber die Öffentlichkeit über ihre umweltrelevanten Tätigkeiten informieren sollen. Dies steht al-
lerdings nicht im Zusammenhang mit den Informationspflichten der Behörden im Sinne der Aarhus-
Konvention, sondern betrifft freiwillige Systeme wie Umweltzeichen (z. B. der Blaue Engel) oder das 
EMAS. Für das UIG ist diese Maßgabe daher nicht relevant. Weiterentwicklungspotential der ersten 
Säule der Aarhus-Konvention wird zudem im Bereich der Produktinformationen gesehen. Art. 5 Abs. 8 
der Aarhus-Konvention sieht entsprechende Maßgaben vor. Der Aarhus-Implementation Guide und 
die Ausschüsse der Konvention haben sich mit diesem Thema befasst. Es bleibt abzuwarten, zu wel-
chen Ergebnissen die Gremien der Aarhus-Konvention hier gelangen. ggf. wird künftig eine Erweite-
rung der aktiven Informationspflichten des § 10 UIG auf den Bereich der umweltbezogenen Produk-
tinformationen erforderlich werden. 

3.11 § 11 UIG 
Nach § 11 UIG hat die Bundesregierung im Abstand von nicht mehr als vier Jahren einen regelmäßigen 
Umweltzustandsbericht zu veröffentlichen, der Informationen über die Umweltqualität und vorhan-
dene Umweltbelastungen enthält. In der Aarhus-Konvention findet sich die Vorgabe hierzu in Art. 5 
Abs. 4, und nach Art. 5 Abs. 3 Satz 2a i.V.m. Satz 1 der Aarhus-Konvention sollen diese Berichte zuneh-
mend in elektronischen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. Durch § 11 UIG wird weiter Art. 
7 Abs. 3 UIRL umgesetzt. Zweck des Umweltzustandsberichts ist im weiteren Sinne die Verbesserung 
des Umweltschutzes. Im engeren Sinne soll die Öffentlichkeit dadurch Entwicklungen der Umwelt er-
kennen und den derzeitigen Stand mit früheren Zeitpunkten vergleichen können. Verlangt wird ein so 
ausführlicher Bericht, dass die Öffentlichkeit effektiv von ihren Informations- und Beteiligungsrechten 
im Umweltbereich Gebrauch machen kann. Inhaltlich soll der Bericht nach § 11 Satz 3 UIG Informatio-
nen über die Umweltqualität und vorhandene Umweltbelastungen abdecken. Er soll die gesamte 
Breite des Zustands der Umwelt erfassen, nicht nur sektorale Umweltmedien, und der Bericht soll 
auch das gesamte Bundesgebiet erfassen. Adressat des § 11 UIG ist die Bundesregierung. Die Länder 
sind nicht aus § 11 UIG, sondern aus den jeweiligen Landesumweltinformationsgesetzen zur Bericht-
erstattung verpflichtet. § 11 Satz 1 UIG verlangt eine regelmäßige Berichterstattung im Abstand von 
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höchstens vier Jahren. Aus der Regelmäßigkeit kann sich eine gewisse Selbstverpflichtung ergeben, 
d. h., wenn ein Bericht in zweijährigen Abständen erstellt wird, sollte dies so fortgesetzt werden.  Der 
Bericht soll gemäß § 11 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 UIG in verständlicher Form erstellt werden und leicht 
zugänglich sein. Er wird unter der Bezeichnung „Umweltbericht“ als Bundestagsdrucksache veröffent-
licht. Sanktionen bei Verstößen gegen § 11 UIG sind nicht vorgesehen, und ein Rechtsanspruch des 
Einzelnen auf Erstattung eines den Anforderungen des § 11 UIG entsprechenden Berichts besteht 
ebenfalls nicht. Weitergehende Rechtsfragen werden durch § 11 UIG nicht aufgeworfen. 

3.12 § 12 UIG 
§ 12 UIG regelt abschließend die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Erteilung von Informa-
tionen nach dem UIG. Die Bestimmung wurde durch Art. 2 Abs. 47 des Gesetzes zur Strukturreform 
des Gebührenrechts des Bundes geändert, indem nunmehr nicht mehr von Kosten, sondern von Ge-
bühren und Auslagen die Rede ist. Weiter wurde der Begriff der Amtshandlung durch den der indivi-
duell zurechenbaren öffentlichen Leistung ersetzt.  

§ 12 Abs. 1 UIG enthält die Grundnorm für die Erhebung von Gebühren und Auslagen, nach der für die 
Übermittlung von Informationen Gebühren und Auslagen erhoben werden. Ausgenommen sind u. a.  
die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte sowie die Einsichtnahme in Umweltin-
formationen vor Ort. § 12 Abs. 2 UIG hebt die Angemessenheit der Gebühr hervor, und § 12 Abs. 3 UIG 
enthält eine Verordnungsermächtigung. Die Ermächtigung wurde durch die UIGGebV ausgefüllt, die in 
§ 1 die Grundlagen der Erhebung von Gebühren und Auslagen normiert. § 2 UIGGebV ermöglicht Ge-
bührenbefreiungen und –ermäßigungen, und § 3 UIGGebV enthält eine spezielle Regelung für die 
Rücknahme von Anträgen. Die Gebühren- und Auslagenerhebung durch private Stellen wird in § 12 
Abs. 4 UIG geregelt. Mit den Regelungen über Gebühren und Auslagen werden Art. 4 Abs. 8 der Aarhus-
Konvention und Art. 5 UIRL in nationales Recht umgesetzt. 

Mit der grundsätzlichen Pflicht der informationspflichtigen Stellen zur Erhebung von Gebühren und 
Auslagen bei gleichzeitiger Gebührenfreiheit bzw- -reduzierung für einfache Auskünfte etc. soll der 
Zielkonflikt zwischen dem gebührenrechtlichen Kostendeckungsprinzip und dem nach dem UIG garan-
tierten freien Zugang zu Umweltinformationen adressiert und gelöst werden. Die Norm ist damit auf 
den Ausgleich der Interessen von Antragstellern und informationspflichtigen Stellen gerichtet.  

Nach § 12 Abs. 1 UIG dürfen Gebühren und Auslagen nur für die Übermittlung einer Information erho-
ben werden, nicht aber für ablehnende Bescheide. Dahinter steht der Gedanke, dass bei Kostenfolgen 
einer Ablehnung mehr als unbedingt notwendig von der Stellung von Informationsanträgen abge-
schreckt werden könnte. Der EuGH hat dies bereits 1999 zum Anlass genommen, die Kostenregelung 
des vormaligen UIG, die auch bei Ablehnung eines Antrags entsprechend den allgemeinen gebühren-
rechtlichen Grundlagen Gebühren und Auslagen vorsah, für mit der UIRL unvereinbar zu erklären. 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 UIG nimmt bestimmte individuell zurechenbare öffentliche Leistungen von informa-
tionspflichtigen Stellen, insbesondere die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte, 
ausdrücklich von der Erhebung von Gebühren und Auslagen aus. Kostenfrei ist die Erteilung mündli-
cher Auskünfte, unabhängig von deren Umfang oder Vorbereitungsaufwand. Schriftliche Auskünfte 
sind grundsätzlich nur dann frei von Gebühren und Auslagen, wenn sie „einfach“ sind. Insoweit ist auf 
den Vorbereitungs- und Zeitaufwand, der für die einzelne Anfrage erforderlich ist, abzustellen. 

§ 12 Abs. 2 UIG bestimmt, dass die Gebühren (nicht die Auslagen) auch unter Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes so zu bemessen sind, dass der Informationsanspruch nach § 3 Abs. 1 wirksam 
in Anspruch genommen werden kann. Hiermit wird das Angemessenheitskriterium des Art. 4 Abs. 8 
der Aarhus-Konvention und des Art. 5 Abs. 2 UIRL umgesetzt. Nach dem ACCC bestimmt sich die Ange-
messenheit danach, ob die Gebühr den in der privaten Wirtschaft üblichen Marktpreisen am Ort der 
Leistung sowie den üblichen Gebühren innerhalb der UNECE-Vertragsparteien entspricht. Der EuGH 
hat 1999 in dem die Bundesrepublik betreffenden Verfahren ebenfalls den Begriff der Angemessenheit 
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umrissen und herausgestellt, dass nicht die gesamten den öffentlichen Haushalten durch eine Zusam-
menstellung von Unterlagen tatsächlich entstandenen, namentlich mittelbaren, Kosten auf einzelne 
Antragsteller abgewälzt werden dürfen. Die Gebühren sind unangemessen, wenn sie die Kosten, die 
durch die Bearbeitung des Informationsantrags entstehen, übersteigen (Verbot der Kostenüber-de-
ckung). Gebühren dürfen nicht zum Zweck der Vereitelung des Informationszugangs bemessen und 
erhoben werden. Gebühren müssen daher nicht kostendeckend sein und sie dürfen keine prohibitive 
Wirkung entfalten. Eine solche Wirkung kann entstehen, wenn ein einem zusammenhängenden Le-
benssachverhalt entsprechender Antrag mehrere Anträge aufgesplittet wird. In der Regel ist der Ver-
zicht auf eine Kostendeckung geboten Insbesondere darf in „Normalfällen“ keine Zeitgebühr zugrun-
degelegt werden, sondern bei der Austarierung der Gebührenhöhe muss von vornherein ein angemes-
senes Verhältnis von Gebühr und Informationserteilung in den Blick genommen werden. 

§ 12 Abs. 3 UIG ermächtigt die Bundesregierung zum Erlass einer Rechtsverordnung zur genauen Be-
stimmung der Gebühren und Auslagen für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen informati-
onspflichtiger Stellen. Dieser Ermächtigung ist der Verordnungsgeber mit der UIGGebV nachgekom-
men. Auch Art. 4 Abs. 8 der Aarhus-Konvention und Art. 5 Abs. 3 UIRL verpflichten zur Erstellung und 
Veröffentlichung eines Gebührenverzeichnisses. 

§ 1 Abs. 1 UIGGebV wiederholt zunächst die grundsätzliche Pflicht zur Erhebung von Gebühren und 
Auslagen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 UIG, um dann auf das Gebühren- und Auslagenverzeichnis zu verwei-
sen. In § 1 Abs. 2 UIGGebV wird eine Obergrenze für die Gebühren (nicht die Auslagen) von 500 Euro 
festgelegt. Ausdrücklich wird hier in Anwendung des Angemessenheitsprinzips darauf hingewiesen, 
dass die Gebührenobergrenze auch bei mehreren gebührenpflichtigen Tatbeständen besteht.  

Nach § 1 Abs. 3 UIGGebV werden zusätzlich zu den Gebühren Auslagen erhoben, und zwar auch dann, 
wenn die eigentliche Leistung - die Übermittlung der Information – gebührenfrei bleibt. Dies ergibt 
sich auch aus § 12 Abs. 2 Satz 2 BGebG. Allerdings macht § 1 Abs. 3 UIGGebV hiervon Ausnahmen für 
mündliche und einfache schriftliche Auskünfte auch bei Herausgabe von wenigen Duplikaten, der Ein-
sichtnahme vor Ort, Vorkehrungen nach § 7 Abs. 2 UIG sowie die Erfüllung der aktiven Informations-
pflichten nach den §§ 10 und 11 UIG. Bagatellauslagen von weniger als fünf Euro werden ebenfalls 
nicht erhoben. Dennoch kann auch die Möglichkeit der Erhebung von Auslagen gerade weniger be-
tuchte Antragsteller davon abschrecken, von ihrem Recht auf Informationszugang Gebrauch zu ma-
chen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antrag-
stellers nach der Rechtsprechung für die Auslagenerstattung keine Rolle spielen sollen. 

Nach § 12 Abs. 3 Satz 2 UIG finden zunächst § 9 Abs. 1 und 2 BGebG keine Anwendung. Mit diesen 
Bestimmungen wird das Kostendeckungsprinzip als eine wesentliche Grundlage der Gebührenbemes-
sung hervorgehoben. Wegen der besonderen Bedeutung der Angemessenheit der Gebührenbemes-
sung bei Informationsanträgen hat der Gesetzgeber hier eine Sonderregelung für das UIG vorgesehen. 
Vergleichbares gilt für die Nichtanwendbarkeit des § 10 BGebG, nach dem etwa auch für die Ableh-
nung von Anträgen Gebühren zu erheben sind; dies ist bei UIG-Anträgen, auch aufgrund der Recht-
sprechung des EuGH, nicht zulässig. § 12 BGebG betrifft die Auslagenerstattung; auch hier sieht die U-
IGGebV eine eigenständige, das BGebG insoweit ausschließende Sonderregelung vor. 

§ 2 UIGGebV ermöglicht Befreiungen und Ermäßigungen von Gebühren, aber auch von Auslagen. Diese 
Billigkeitsregelung entspricht dem gebührenrechtlichen Äquivalenzprinzip, wie dies auch in den für 
die Anwendung des UIG weiterhin geltenden § 9 Abs. 3 – 5 BGebG normiert ist. Eine Unbilligkeit kann 
z. B. vorliegen, wenn anerkannte Naturschutzverbände Anträge auf Zugang zu Informationen stellen, 
die sie im Rahmen von Beteiligungsverfahren benötigen. Ebenso kann der wirtschaftliche Wert einer 
Information für den Antragsteller berücksichtigt werden. Vergleichbares gilt für die Bedeutung, die die 
Information für den Antragsteller hat. Dass die Anwendung dieser Maßstäbe für die Gebührenbe-mes-
sung in der Praxis problematisch sein kann, ergibt sich allerdings schon daraus, dass der Antragsteller 
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seine Motivation und sein Interesse an der begehrten Information nach § 3 Abs. 1 UIG gerade nicht 
darlegen muss. 

§ 12 Abs. 4 UIG enthält eine besondere Gebühren- und Auslagenerstattungsregel für private informati-
onspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Danach können diese ihre Kosten nach den für 
Behörden geltenden Grundsätzen, wie sie in § 12 Abs. 1 – 3 UIG niedergelegt sind, ersetzt verlangen. 
Zugrunde zu legen sind daher ebenfalls nur die unmittelbar angefallenen Kosten in Anwendung der 
Regelungen der UIGGebV.  Dabei darf aber auch, gerade bei kleineren Betrieben, ein plausibel begrün-
deter kalkulatorischer Aufwand zugrunde gelegt werden. 

Obwohl die Gebühren- und Auslagenerhebung eine praktisch erhebliche Barriere für den freien Zu-
gang zu Umweltinformationen darstellen kann, spiegelt sich dies in der Rechtsprechung deutscher Ge-
richte nicht (mehr) wider. Streitige Verfahren, in denen es um aus Sicht der Antragsteller überhöhte 
Kosten geht, sind jedenfalls kaum noch dokumentiert. Dies war nach früheren Erhebungen zum UIG, 
wonach zum Teil von krassen Kostenforderungen die Rede war, noch anders. Dass sich die „Kosten-
front“ offenbar beruhigt hat, mag damit zusammenhängen, dass die informationspflichtigen Stellen 
sich der Bedeutung dieses Thema stärker bewusst geworden sind, und dass sie die Grundsätze des 
freien Zugangs zu Umweltinformationen besser verinnerlicht haben. Rechtsprobleme sind daher nur 
noch vereinzelt anzutreffen. So hat das BVerwG 2016 in einem das IFG betreffenden Fall entschieden, 
dass bei einem auf Informationszugang gerichteten Antrag einheitlichem Lebenssachverhalt unabhän-
gig von der Zahl der ergangenen Verwaltungsakte gebührenrechtlich eine einheitliche Amtshandlung 
zugrunde zu legen ist. 

3.13 § 13 UIG 
§ 13 enthält eine Sonderregelung für die Überwachung der privaten informationspflichtigen Stellen im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG. Sie ergänzt § 2 Abs. 2 UIG, in dem der Begriff der Kontrolle des Bundes, 
der für die Eigenschaft als private informationspflichtige Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG konstitutiv ist, 
definiert wird. Die Regelung findet keine Vorgabe in der Aarhus-Konvention oder der UIRL. 

§ 13 Abs. 1 UIG bestimmt, dass die Behörden, die im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG die pri-
vaten informationspflichtigen Stellen kontrollieren, auch für die Überwachung verantwortlich sind. 
Hiermit werden die Aufgaben der kontrollierenden staatlichen Stellen festgelegt. Die Wahrnehmung 
der Überwachungsaufgabe ist verpflichtend, insoweit besteht kein Handlungsermessen. Adressat der 
Überwachungspflicht sind im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG die Stellen, die die Kontrolle des Bundes 
wahrnehmen. 

§ 13 Abs. 2 UIG bestimmt, dass die Überwachungsbehörde von der privaten informationspflichtigen 
Stelle die Herausgabe relevanter Informationen verlangen kann. Das Herausgabeverlangen ist als Ver-
waltungsakt zu qualifizieren. Inhaltlich erstrecken sich die einem möglichen Herausgabeverlangen un-
terliegenden Informationen auf alle Angaben, die die Überwachungsbehörde zur Durchführung ihrer 
Tätigkeit benötigt. Daher sind nicht nur Umweltinformationen erfasst, sondern auch Angaben zu Be-
gleitumständen etc., so dass die Herausgabepflicht weit zu verstehen ist. 

§ 13 Abs. 3 UIG enthält die allgemeine Eingriffsbefugnis, nach der die Aufsichtsbehörde Maßnahmen 
ergreifen, d. h. tatsächliche Handlungen, und Anordnungen, d. h. Verwaltungsakte, erlassen kann. So 
kann die Überwachungsbehörde anordnen, dass die private Stelle die begehrten Informationen an ei-
nen Antragsteller herausgibt. Sie kann auch eine gegenteilige Anordnung auf Untersagung der Heraus-
gabe treffen, oder zwischen verschiedenen Teilen des Antragsbegehrens differenzieren. 

Es gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die Maßnahme muss geeignet sein, ein den Regelungen des 
UIG entsprechendes Vorgehen durchzusetzen. Sie muss auch erforderlich sein, woran es etwa fehlen 
kann, wenn die private Stelle von sich aus zu erkennen gibt, dass sie einem Informationsantrag nach-
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kommen möchte. Anordnungen können aber z. B. dann erforderlich sein, wenn Anhaltspunkte vorlie-
gen, dass die private Stelle ihre Pflichten nicht erfüllt. Die Überwachungsbehörde ist gehalten, die für 
eine Anordnung erforderlichen Tatsachen genau zu ermitteln. 

Die private Stelle kann sich grundsätzlich auf eigene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen, da 
das Verhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und privater Stelle grundrechtsrelevant ist. Die Überwa-
chungsbehörde muss dann prüfen, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Bereitstellung 
der Information besteht. Die private Stelle kann gegenüber der Aufsichtsbehörde Rechtsschutz geltend 
machen, indem sie gegen deren Anordnungen durch Widerspruch und Klage vorgeht. Für den Antrag-
steller schließt § 6 Abs. 3 Satz 3 UIG ein Vorgehen gegen die Aufsichtsbehörde mit dem Ziel, die infor-
mationspflichtige private Stelle zur Bereitstellung der Information zu veranlassen, aus. 

§ 13 Abs. 4 UIG ermächtigt die Bundesregierung zum Erlass einer Rechtsverordnung, mit der die Auf-
gabe der Überwachung auf andere Stellen der öffentlichen Verwaltung übertragen werden können. 
Eine solche Rechtsverordnung ist bislang nicht erlassen worden.  

Ungeklärte Rechtsfragen stellen sich im Hinblick auf die Überwachung der privaten informations-
pflichtigen Stellen nicht. Dies zeigt sich etwa daran, dass es zu § 13 UIG keine Gerichtsentscheidungen 
und offenbar auch keine streitigen Verfahren gegeben hat. Die Bestimmung scheint daher in der Praxis 
leerzulaufen. Es ist nicht erkennbar, dass eine Kontrolle über das Verhalten der privaten informati-
onspflichtigen Stellen überhaupt stattfindet. Das mit § 13 UIG vorgegebene System einer dezentralen, 
durch die jeweilige Aufsichtsbehörde im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 2 UIG wahrgenommenen 
Überwachung hat seine praktische Eignung bisher nicht unter Beweis stellen können. 

Von größerer Effizienz wäre möglicherweise die Übertragung der Überwachungsaufgaben auf eine 
zentrale Stelle. Dabei wäre anzudenken, nicht nur die Tätigkeit der privaten informationspflichtigen 
Stellen auf eine solche Stelle zu übertragen, sondern auch die der öffentlichen Stellen einzubeziehen. 
Für diese zentrale Aufgabe bietet sich das Amt des Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
nach § 12 IFG an, dessen Aufgaben nach § 12 Abs. 2 IFG vom Bundesbeauftragten für Datenschutz 
wahrgenommen werden. 

3.14 § 14 UIG 
§ 14 UIG enthält einen speziellen Ordnungswidrigkeitentatbestand für Verstöße gegen Anordnungen 
der Überwachungsbehörden gegen private informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 
i.V.m. Abs. 2 UIG. Die praktisch bislang nicht relevante Vorschrift soll die Aufsichtsbehörde unterstüt-
zen, indem die Nichtbefolgung vollziehbarer Anordnungen sanktioniert wird. Voraussetzung für die 
Verhängung eines Bußgelds ist eine vollziehbare Anordnung der Aufsichtsbehörde. Die Vorschrift 
kann nur Bedeutung erlangen, wenn die Informationspflichten privater Stellen ernster genommen 
werden, was einer besseren Aufsicht nach § 13 UIG, besserer Unterstützung im Sinne des § 7 UIG, und 
allgemein einer veränderten, nicht nur von Abwehr geprägten Einstellung der privaten Stellen zu ih-
ren Pflichten nach dem UIG bedarf. 
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